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Hauptbericht

des

(trafen Philipp Ludwig von Sinzcndorff

an

Kaiser Leopold L,

nach Beendigung seiner Mission in Frankreich.

Von

A. Arneth.

Archiv. XIII.
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( resandtschaftsberichte sind von jeher als eine der ergiebigsten

und verläßlichsten Geschichtsquellen angesehen worden. Der ergie-

bigsten , weil es immer als eine der wesentlichsten Pflichten der

(icsiindten gegolten hat, ihre Regierung in fortlaufender Kenntniss

der wichtigeren Ereignisse in dem Lande, in welchem sie sich

befanden« der Ursachen und Wirkungen jener Vorfälle, so wie der

Personen zu erhalten, die hierauf Einfluss gehabt haben. Zu den ver-

lässlichsten Geschichtsquellen aber können derlei Berichte gerechnet

werden, weil anzunehmen ist, dass die Regierungen von ihren Ge-

sandten vor Allem wahrheitsgetreue Darstellungen verlangten. Denn

es lag und liegt noch in ihrem Interesse, die Zustände der Dinge

in den Ländern, mit denen sie in wechselseitiger Verbindung stehen,

mit vorurteilsfreiem Auge zu betrachten, sie in ihrer wahren Gestalt

und nicht in einem von falscher Anffassungsweise oder von Partei-

t getrübten Zerrhilde zu schauen.

Aus diesen Gründen erscheinen daher Gesandtschaftsberichte,

vorausgesetzt, dass die Feder, der sie entflossen, einer solchen Auf-

gabe gewachsen war, oft wie treue Spiegelbilder der Ereignisse und

Verhältnisse, von denen sie handeln. Nicht nur dass sie hierüber die

schätzbarsten Aufklärungen enthalten, sie gewähren auch meistens

zur Charakteristik der Personen , von denen sie ausgegangen sind,

die wichtigsten Beiträge und gewinnen, wenn jene Personen in der

Geschichte selbst eine hervorragende Stelle einnehmen, doppeltes

Interesse.

Die in früheren Jahrhunderten häufige Gewohnheit, dass Ge-

sandte, wenn sie von ihrem Posten abberufen wurden, ihrer Regie-
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rungeinen sogenannten Haupt- oder General-Bericht vorlegten, in

welchem sie von dem ganzen Verlaufe ihrer Mission, von den wich-

tigeren Angelegenheiten, die sie zu verhandeln hatten, von den

öffentlichen Zuständen des Landes, bei dessen Regierung sie beglau-

bigt waren, von seiner Verfassung und Verwaltung, seiner Militärmacht

und seinen finanziellen Verhältnissen erschöpfende Meldung erstatten

mussten, scheint nun leider ganz in Vergessenheit gerathen zu sein.

Einer der wichtigsten und umfassendsten General-Berichte,

welche unter den reichen Schätzen des kaiserlichen Haus-, Hof- und

Staatsarchives aufbewahrt werden, ist derjenige, den Graf Philipp

Ludwig von Sinzendorff am 1. März 1702 nach seiner Rückberufung

aus Frankreich an Kaiser Leopold I. erstattete. Das Interesse , wel-

ches dieser Bericht durch die darin enthaltene genaue und erschö-

pfende Darstellung Frankreichs, seiner Regierung, der königlichen

Familie, der einflussreichsten Männer am Hofe und im Heere , seiner

Finanzverwaltung und Streitkraft, endlich seiner diplomatischen

Verhältnisse zu den verschiedenen fremden Ländern einflösst, wird

durch die Persönlichkeit des Verfassers dieses Berichtes noch erhöht.

Graf Sinzendorff nahm bekanntlich in der ersten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts eine der einflussreiehsten Stellen am kaiserlichen Hofe

ein. Am 26. December 1671 geboren, begleitete er in früher

Jugend seinen Stiefvater, den nachmaligen kaiserlichen Feldmar-

schall Grafen Bussy-Rabutin auf verschiedenen Feldzügen. Bald aber

trat er in Civil-Staatsdienst und ging schon in seinem 28. Jahre als

ausserordentlicher Gesandter des Kaisers an den Hof von Versailles.

Im Hofceremoniell gelegene Schwierigkeiten verzögerten seine An-

trittsaudienz durch mehr als drei Monate, und dies mag auch der

Grund sein , warum er der Schilderung des Ceremoniells , mit wel-

chem diplomatische Personen am Hofe Ludwigs XIV. eingeführt

wurden, in seinem Hauptberichte eine so erschöpfende Besprechung

gewidmet hat.

Nach dem Ausbruche des spanischen Erbfolgekrieges aus Frank-

reich zurückgekehrt , wurde Graf Sinzendorff von nun an unausge-



•etil in den (richtigsten Staate-Angelegenheiten rerwendet Nach

der Hinnahme Landau'*, wohin er den rttmisehen König Joseph

sitet bitte, leiste er in LQttioh, dann aa Limburg kaiserliche

rungabehorden ein, und unterzeichnete Im Jahre I?n4 den

Vertrag aregen der Eracuation Baierns. Von Kaiser Joseph I. zu-

gleich mit dem Freiherrn von Seilern zum Hofkanzler ernannt, wurde

Sinxendorff mit der Führung der Friedensverhandlungen betraut, die

zuTyrnau mit den uugrischen Insurgenten gepflogen wurden, jedoch

fruchtlos blieben. Er wurde sodann als kaiserlicher Bevollmächtigter

nach dem Haag gesendet, welche Stadt während des spanischen

Successionskrieges den Mittelpunkt der wichtigsten Verhandlungen

sowohl zwischen den Alliirten unter sich als zwischen ihnen und

dem Könige von Frankreich bildete.

Nach Abschluss des Utrechter Friedens nach Wien zurückge-

kehrt, trat Graf SinzendorfF hier völlig in die Stellung eines Mini-

sters der auswärtigen Angelegenheiten ein , in der er dann auch,

fortwährend bei Kaiser Karl VI. in hoher Gunst, sowohl während

der ganzen Regierung dieses Monarchen als noch nach dem Tode

desselben bis zu seinem eigenen, am 8. Februar 1744 erfolgten

Ableben blieb.

Eine nähere Schilderung der Wirksamkeit des Grafen Sinzen-

dorff und des Einflusses, den er während seiner langen Laufbahn

auf die Geschicke Österreichs übte, liegt ausser dem Bereiche die-

iCf Keilen. Dieselben sollten nur darauf hinweisen, von welcher

Wichtigkeit die Stellung des Mannes gewesen, von dem eine seiner

umfassendsten und desshalb vorzugsweise zu seiner eigenen Charak-

teristik dienenden Schriften mittelst des hier nachfolgenden Haupt-

berichtes zu allgemeinerer Kenntniss gebracht wird.





Allerdurchleuchtigster, Grossmächtigster und Unüberwindlichster Romischer Käyser, auch

zu Hungarn und Böheimb Konig etc. etc.

All ergnädigster Kä ys er , König, Erblandts- Fürst und Herr!

Obwohlen in meinen unterschiedlichen allerunterthänigsten Relationen die

Beschaffenheit dess französsischen Hoffs, undt selben Königreichs auf das eigent-

lichere vorzustellen mich bemühet, so ist mir dannoch vorkommen, dass dieselbe

in einer kürtzeren Verfassung zusammengebracht, Von Euer Käysl. Müyj. umb

desto güthiger würdte angesehen werden , alss hierdurch Viele Umbständte mit

grosser Aufmercksambkeit, welche nit änderst alss mit längerer Experienz zu

erforschen beygerucket seindt.

Von dem Verlauff Meiner Mir allergnädigst aufgetragenen Negotiationen

scheinet überflüssig hier zu melden, und so ich den Zweck dero Allerge-

rechtesten Befelche in einigen erreichet, ist solches viel denen Conjunc-

turen, Meiner Persohn wenig zuzuschreiben, welche dannoch in der Treu,

devotion undt unaufhörlichen Eyfer vor dero allerwürdigste Dienste keinem

nachgibt.

Solle diesemnach das Vorträglichste sein, in kurtzen von der Nation , dann

von dess Königs, der Ministrorum, und jener in einigen Ansehen sich befin-

denden Persohnen zureden; Hernach auf die Cameral Einrichtung zu fallen,

welche die Seel eines Staats undt Nervus rerum gerendarum nicht ungleich

geBMUMl winlt. Dabey das Militare zu berühren; Undt weiters die gegen-

Maximen undt Absehen dar zu Thun. Endlichen von dess Königs

(lenz undt einiger Printzen vom Königl. Geblüth zu melden. Sinte-

mahlen die übrige Politische Regierung diesses Königreichs in vielen Büchern
zutimlon ist.

Also gemeltermassen anfänglich von der Nation zusprechen, gleichet dies-

selbe noch in Vielen jenem wass der Tapfere und Kluge Julius Cäsar von Ihr
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geschrieben ,
), wegen der Leichtsinnigkeit 3

), der Liebe zu denen Veränderungen,

schlechter Dingen ein Krieg mit Geschwindigkeit anzufangen, gar zu eylfertige

undt zuweilen unbedächtige Rathschläge und Endtschliessungeu zufassen 3
)

;

dann gleichwie Sie mit frischen undt beherzten Gemüth ein Krieg anfangen,

also ist dasselbe fäig undt zerschlagen bey entstehenden Unglücken auch solche

zu übertragen, unkräfftig *). Vornehmblichen da Sie mit einen unglückseligen

Treffen die Stärke ihres feindts empfinden 5
). Übrigens gelehrnig ,

nicht aber

neue Haupt dinge selbsten zu erfinden. Sonsten den Krieg über alles liebendt,

undt gleichwie Sie vor diesen Ihre Freyheit zu verfechten all das Ihrige daran

gesezt, also opferen Sie anjetzo dasselbe auf, umb Ihre verfesselte Unterthänig-

keit bei zubehalten, wäre diessemnach nicht unbillich zusagen; ut olim studio

libertatis nunc exemplo servitutis conspicui.

D e r K ö n i g ist anjetzo von den 5. Sept. Verwichenen 1701 in seinem 64. Jahr.

Seine Leibs-Constitution ist wohl gebildet, undt starkh , Von einer über die

Ordinäry sich erstreckende höhe, die Lebens Arth ist zwahr in allen ein Tag den

andern gleich reguliret, doch aber in der Speisse vornehmlichen dess Abendts

so übermässig, dass Sein Proto-Medicus vor unumbgänglich erachtet, Ihn alle

vier Wochen zupurgiren, diesse wiederholte von der überhäufften Natur erzwun-

gene Evacuationen sollen nicht ohne Ursach einen Schlagfluss mit der Zeit

befürchten machen. Vornehmlichen da einige Zwei Jahr hero das Podogra nicht

stark mehr zusetzet. Sonsten was seine Tugendten, Untugendten, undt Thaten

anbelanget, solle man Ihne besser denn Zunahmen eines glückseeligen alss gros-

sen Zulegen. Undt obschon dess Salusty sagen nach: Mittels der Wachsamkeit,

dess Arbeiten, undt wohlgegründten Rathschlägen alles glücklich ergehet 6
), so

ist doch unfehlbar, dass jenes wass dieHeyden das Fatum, Wir die Obere dispo-

sition nennen , durch unvermerkte weege die Weltläuff'e leytet. Wie nun einer

1) Ita populi Romani exercitum hiemare, atque inveterascere in Gallia mo-

leste ferebant, partim qui mobilitate et levitate animi novis Imperijs studebant. De

bello Gallic. lib. 2.

2) 1. Lib. III. Itaque cum intelligeret, omnes vere Gallos novis rebus studere,

et ad bellum mobiliter, celeriterque excitari. — 2. Lib. VI. Quae Civitatescommodius

suam rempublicam administrareexistimantur, habent legibus sanctum, si quisquid de

republica ä tinitimis rumore autfamaacceperit, uti adMagistratumdeferat, nevecum

quo alio communicet
,
quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumori-

bus terreri et ad facinus impelli, et de suramis rebus consilium capere cognitum est.

3) Lib. III. Nam ut ad bella suscipienda Gallorum alacer atque promptus est

animns, sie mollis ac minirae resistens ad calamitates perferendas mens eorum est.

4) Lib. IV. Et cognita Gallorum infirmitate
,
quantum jam apud eos hostes

uno praelio auetoritatis essent consecuti, sentiebat; quibus ad consilia capienda

nihil spatii dandum existimabat.

5) Singular? militum nostrorum virtuti consilia, cujusque modi Gallorum

oecurebant , ut est summae genus solertiae, atque ad omnia imitanda, atque effi-

cienda, quae ab quoque traduntur aptissimum.

6) Vigilando , agendo, bene consulend« prospere omnia sedunt. Cato apud

Salust. De Bello Catil.
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undt iiminv im Blindheit rar frantogiitehen Grösse gewflreket, hri Ener

\ Mlerhfchaterlevehl ata besten bekamt, undt hiemil die ron Mir propo-

Felge ohne grossen "Wiedersprneb iVst zusetzen: ich rerlange hierdnreh

dess Königa »eine ptrtoi 1 1 i <

-

1 » i in rerUeinern, dann die Wahrheit dass beste

sein n Jet Bwer K :i \ s. Mayj. rorsotragen ; Will lhme also seine be-

stlndtige spplieation, Geschwindigkeit und Lust, loEr in denen Negotien findet,

gvterleoehtes Judicium welches doch mit kein einziger Wissenschafft oder Li-

teratur beiiebret, die Hesliindtigkeit in seinen gefasten Entschliessungen,

die Authorität so Er jenen, denen Kr sieh vertrauet, überlasset, undt dass

Kr wehrender seiner Liebe die von lhme geliebte Persohnen (obwohlen die

jetstge mit der Mde. de MatntenOn unterschieden ist) noch in Staats Sachen

einmischen, noch von Lustbarkeiten mit Hindansetzung seiner Geschaefften sich

nicht habe einnehmen lassen, nicht benehmen. Seine in Persohn verrichte Kriegs

Kxpeditiones. unlernohmene Kriege, undt übrige Thaten, oder zu Vergrösserung

der Religion, oder in einigen die scheinbahre Moderation , dann die erzeigte

ebigkeiten , ist alles Seiner Persöhnlichen Ehrsichtigkeit zuzuschreiben,

welche Kr in allen Kntschliessungen die auch seinen Staat anbetreffen, dergestalt

ansiehet, dass Er mehrers behertziget jenes , wass seine eitele Ehre, alss dass

beste seines Königreichs erfordert, also billich zuglauben, dass unter denen

Ursachen zu aeeeptirung dess Spanischen Testaments gewessen, eine dess Nero-

nis gleiche Medaille zuschlagen *): In diessem der wahrhaftsten Tugendt höchst-

nachtheiligen Gedanken haben Ihn die übermässige Schmeichler, alss die ärgste

denen Höfen zustossende Pest immer erhalten, undt dahin verleitet, dass Er die

den Heydnischen Käyssern gleich nicht allein aufgerichte, sondern mit Unchrist-

lichen überschrifften geEhrte statuen, alss einen seiner glori schuldigen Tribut

so aufgenohmen, alss wann der Nachruhm in den Todten Metall besser, dann in

dem Hertzen der Menschen zuverewigen were, Er hat leichter dingens sich ein-

reden lassen , dass der Königliche Gewalt in Einrichtung der despotischen Re-

gierung bestehe, dass das Blut undt Guth seiner Unterthanen zu Ersättigung

seiner ambition , oder vor den Nachtheiligen Schein , seiner unbeschreiblichen

MagnMeena könne verwendet werden. Wiewohlen nach diessen Ursprung die

meiste seiner actionen gerichtet werden , so kann man nicht unterlassen , die

Btte Verwaltung der Gerechtigkeit, vornehmlichen in Criminalibus die

genaue durch das gantze Königreich zu den sicheren undt förmblichen Leben

BÖthige veranstalte Policey, die Lobsprüche so Er denen Wohlverdienten zule-

!ie gute Arth mit welcher Er die geleiste Dienste belohnet, die Freund-

lichkeit mit welcher Er denen Frembden begegnet, zubeloben. Dabey ist wieder

zu vermerken, dass Er die mit grossen Verstandt begabte Persohnen nicht gern

siehet , welche wann die Noth ein anders nicht erfordert, denen schlechtem

nit'inahls vorgezogen seindt ; Er hat zwahr alle Zeit die Oberhandt seiner Mini-

stmrum geforchten, solcher aber nie entgehen können, ihnen jedoch den nöthi-

gen vor seinen Dienst Zukommenden Gewalt nie geschmählert: damit aber die

Welt alles Ime zuschriebe, so hat Er sein gegenwärtiges Ministerium von

eines Theils jungen, andern Theilss unerfahrnen subjeetis besetzet, undt. alss

1) Rex Parthis datu*. Rex Hispanis datus.
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wann der Verstandt mit denen Reichthümbern sich ererbete, den Marquis de

Torcy, alss dess abgelebten Marquis de Croissi Sohn in den 30. Jahr seines

Alters die frembde Sachen , dem Pontchartrain dess Canzlers Sohn , das See-

wessen, dem Marquis de la Vrilliere dess Chateauneuf Sohn, seines Vattern

Bedienungen, dem verstorbenen Barbesieux in dem 23. Jahr gleichfalss seines Vattern

Stelle, nehmlichen die Militaria anvertrauet, solche vorm Jahr aber dem Monsieur

deChamillard auch noch übergeben, welcher nicht lang vorhero erst, anstatt dess

nunmehrigen Canzlers de Pontchartrain Controleur des Finances worden wäre,

ohne dass dieser gute Mann die geringste Wissenschafft von denen Kriegs-Sachen

gehabt hätte; der la Vrilliere und junge Pontchartrain seindt Secretaires d' Etat

mit Verwaltung deren in dem Königreich Ihnen zugetheilten Provinzen, undt

hierin so weit wohl denen zwei anderen gleich, welche auch solche departements

haben, seindt aber dabey nicht Ministres d' Etat wie der angezogene Torcy undt

Chamillard , welche nebst sich mit dem Duc de Beauvillier , und dem Canzler

de Pontchartrain vier solche machen. Dieser letztere jedoch wirdt vi officij zu

den geheimen Rathschlägen nicht gelassen. Der Duc de Beauvilliers Ajo

ehemahlss von denen dreyen, nun von denen zweyen Könichlichen Printzen, ist

ein ehrlicher, gerechter, embssiger undt Tugentlicher Mann, doch von keiner

sonderbahrer Wissenschaft, noch von einem sehr erleuchten Verstandt , Er ver-

siehet und praesidiret neben seinem Gouvernement, charges undt habenden Pen-

sionen , dem Financen Rath, also dass, wiewohlen der Controleur-General de

Chamillard die völlige disposition hat, Er die erste Persohn ist, mit einer oberen

Influenz. Der Canzler de Pontchartrain solle viel Verstandt doch kein

einzige Könntnuss von denen frembden Sachen haben.

Torcy ist in keinen Gesandtschaften gebraucht, doch von seinen Vattern

in alle Höfe, alss ein reissender geschickt worden, Er hat so viel Wissenschafft

von denen Weltläuffen, alss man durch Relationen erwerben kan, von einer gros-

sen Embsigkeit, Versehwiegen, wenig redend, und sich selbsten nicht Trauendt.

Mit dem Chamillard bin ich nit sonders bekannt gewessen, doch so viel von

Ihme vernohmen dass Er ein Tugendtliebender, ehrlicher, arbeithsamer undt von

seinen Glück nicht eingenommener Mann seye , wenig Wissenschafft von Ge-

schafften, mehrers von denen Finances , nichts von dem Kriegss- Wessen, dass

Er also mit jedermänniglicher Verwunderung die zwey wichtigsten Stellen,

welche zwischen dem Louvois, und Colbert getheilet gewessen, versiehet , der

Ursprung seines Glücks, ist, dass Er mit dem König auf dem billard gespiellet,

nachgehends von der Made, de Maintenon zum Verwesser Ihres Stifts zu

St. Cyr erkissen worden , die Ihme hernachmahlss zu diessen weiteren Aufneh-

men verholffen.

Bleibet also nun von Ihr zu reden übrig , alss jene Persohn, welche am
meisten dess Königs Gemüth eingenommen. Man kan sie denen vorigen Maitres-

ses nicht vergleichen, dann Sie unter den wahren, oder falschen Vorwandt der

Andacht den König, welcher alle Zeit, anjetzo aber mehrers alss nie zu derselben

nicht so viel aus Liebe zu Gott, alss wegen Forcht der Straffe geneigt gewessen,

solcher gestalten eingenohmen, dass kein Mensch an der heimblichen Frank-

reichs Gebrauch nach celebrirten Ehe zweiflet, Sie hat viel Verstandt, undt

weiss sich es dessen so zugebrauchen , dass Sie gantz unvermercket den König,



1

1

der alles allein zulhun vermrinef, regirel: Snnslen ist gewiss, d*l

7mn Fried. m, I GedlBBH MM unlersrhirdlieln'ii UfMehM zwahr fuh-

rst . n. •hndiehcn dem König Mihi und Unlust HlPehHIl, doch bgtfMWlffti-

ihcit nicht leichflichcn /.u rcdirung einiger der SpanischcnMuiiarrhie

gtfcirigea Proffan tiuatfcea wirdt, dann Bit omh die Liebt td dcrKönigl. Fmwl*

I

halten, undt dieweilen Sit« IUI falschen l'rincipijs geglaubt, man würdtu

keinen Krfeg anlangen können. Iliron Hath zu Annehmung dess Spanischen

icnts gesehen; Sonsten erhaltet Sie sich mit einer unbeschreiblichen

CilgUltfltAtH. keinen äusserlichen Pracht anstellendt, alle communication mit

fiembden Ministris meydendt, und endtlichen alles ausfindendt, wass dem König

angenehm sein mag, worauss Ihre Klugheit und Geschicklichkeit zwahr genug-

sainh abzunehmen, welche dannoch den Fehler der Ehrsichtigkeit nicht zu ent-

gehen vermögen, dann eine von grösten Uhrsachen, warumbenSie zu Schliessung

dess lezteren Frieden so viel beygetragen, wäre, dass Sie vermeinet bey dessen

Erfolg, wo der König in abgehender Kriegsgefahr, die Printzen seines geblüths

undt gantze Noblesse nicht so viel mehr zu betrachten hätte unfehlbahrlich zur

Königin wm dte erklähret werden, undt dieweilen der nun von Hoff geschaffte

Krtz-Bischoff von Cambray mit denen P. P. Soc. die Meinung wider den Ertz-

Itisclioff von Paris geführet , dass der König in gewissen ob rationes publicas

nicht schuldig seye, die Heyrath zu publiciren, undt dass das malum scandali in

einem Königreich wo die Clandestinä matrimonia zugelassen , bey weitem nicht

so nachtheilig alss die publication einer so ungleichen Ehe, so ist Sie dem Ersten

so aufsässig geworden, dass Sie endlich sein Unglück zuwegen gebracht, den

letzteren aber so empor gezogen , biss Sie Ihme den Cardinals-Huth, undt dess

Königs grosse Confidenz erhalten, also dass der Pater de la Chaise welcher vi

oflicij alss Königlicher Beichtvater die subjeeta capacia zu denen vacirenden

boneficien dem König allein vortragen soll, selbe anjetzo offtersmahl nur pro-

forma benennet , undt dess Cardinal de Noailles recommandation dass meiste

darbey Thut.

Diesse bisshero angeführte seindt diejenige die dem König am innersten

umbgeben, undt ob er gleich jene die mit Ihme auferzogen als den Duc de la

Rochefauqueau , der einer von den vier Cammerherrn undt Obrist Jägermeister

ist, den Comte d' Armagnac so Obrist Stallmeister, Lieb hat, undt mit grosser

BrieigiWg begnadet, so influiren sie doch keines Wegs in denen negotien, sondern

muss Sich ein jedweder befriedigen, seine Charge mit dess Königs sonderbahrer

r.iKidt zu bedienen.

Ich hab Euer Käyserl. Mäyj. dess Königs Geschwindigkeit, Embsigkeit,

undt Freude so Er bey den negotien findet, angezogen, solche seindt abzuneh-

men, wie er seine Zeit dess Tags und die Wochen durch ausgetheillet.

l'mb 8 Uhr, wo für ordinari der König erwecket wirdt, pfleget man eine

Flügelthür seiner Schlafkammer aufzuspehren , da dann die jenigen erstlich

hinein gehen, so die Erlaubnuss haben, Ihm noch im Bett zusehen, welches wie

auch wann der König aufstehet, undt Sieh das Unterkleidt geben lasset, au petit

leve genennet wirdt. Hernachmahlss öffnet man dieThür vor allen Einheimischen

undt frembden denen zustehen kan, ins Zimmer zutretten, und dem König völ-

liger ankleiden zusehen. Nach genohmenen Frühstücke, so anjetzo in, dem the
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gleich, gedörrten Kräutern von Salve undt andern bestehet, auch mit warmen

Wasser genehmen wird, verrichtet Er sein Gebeth. Von dannen begiebet Er sich

in sein Cabinet , wo er eine Halbe Stundt die frembde Ministros , oder andere

Notwendigkeiten anzuhören pfleget, dann in die Meess, endlichen im Rath, der

von zehen Uhren, biss umb 1 Uhr dauret.

Montags alle vierzehentag wirdt, wie Sie es auf französisch nennen, le

Conseil des depeches gehalten, wo nur die ordinari Landts Sachen ad

expediendum, bei welchem der verstorbene Duc d' Orleans sich alleinig befun-

den, obwohlen sonst auch der Dauphin dabei erscheinen kann, vorkommen; Undt

auch alle Montag (so der Conseil des depeches nicht einfahlet) der Staats

Rath, diesser aber die Woche 4 mahl , alss an gemelten Montag, Mittwochen,

Donnerstag und Sontag gehalten, in diesen kommen bloss die Publica vor;

Dienstag undt Sambstag : leConseilRoyal des Finances, wo die Ca-

meralia expediret werden. Dann ein anderer geheimer Rath Conseil des par-

ties genannt, unter der Direction dess gross Cantzlers Nachmittag gehalten, in

welchem aber der König nie kommet , sondern nur sein leerer Sessel stehet,

undt die processusCiviles in revisorio vorgetragen werden, dann in Criminalibus

die untern Gerichter umb geschwindere Expedition Willen sine appellatione

sprechen, wozu in Civilibus nicht alles ad Revisionem kommet. In diesen Rath

seyndt auch drey Geheimbe Räth die man alss Standts-Persohnen Conseilliers

d' Etat d' Epee nennet.

Freitags le Conseil de Consciencewo der Pater de la Chaise

die Sachen der beneficiorum undt subjeeta pro benefieijs capacia vortraget,

wobey zuvermerken, dass in diesem Rath keines Wegs die Casus conscientiae,

oder wass der König im gewissen zu Unternehmen befugt seye
, gehandlet

werde.

Damit sich aber derKönig mehrers von denen unnöthigen negotijs entschla-

gen, undt denen Vornehmeren abwarten könne, so werden in der Antecamera

auf einen expresse gestellten Tisch die Memorialia, von einem jeglichen hinge-

legt, die ein Staats Secretarius, neben dess Königs leeren Lehnsessel auf der

Linke stehendt , so wohl annimbt , alss auch über 8 oder 14 Tag längstens

einem jedwedem die Antwortt ertheilet, welcher von denen 4 Staats Secretar

:

das eingereichte Memorial bekommen habe, die nechste 8 Tag darauff wird be-

deutes Memorial nebst der Königl. Verbescheidung denen Partheyen widerumben

zugestellet.

Wann der König sich des Nachmittags zu Hauss haltet, so lasset Er ein

oder andere Ministros berußen , fahret Er aber spatzieren oder auf die Jagdt,

welches anjetzo wegen der Gesundheit alle Tag geschiehet, so ist kein Tag in

der Wochen ausgenohmen, an welchem Er nicht über dem in der frühe beyge-

wohnten Rath , nachdem er dess Abends gegen fünff oder sechs Uhr zurück

kehret
,

vier oder fünff Stundten nacheinander mit seinen Ministris nach Unter-
schiedt der Sachen, in die Tage vertheilet , arbeite, alss ein Tag mit dem Cha-
millard, Wegen der Finances, den andern dess Kriegshalber, bissweilen öffters

zugleich. Mit dem de Torcy wegen der Ausländischen, oder mit einem andern
Minister, der Einheimischen Sachen , undt alle zeit in der Mde. de Maintenon
Ihren Zimmer, wo dass jenige, so frühe im Rath beschlossen, so wohl unter-
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schrieben wirdt . :i I s s ilass iiuin auch nach verlessenen eingeloll'enen Itelationen

teilten projeeten, undt Qberreiehtei memorialien die Materien rorbe-

reuthet. 10 anderen Tags wider im Hat It vorkommen sollen, wass nicht von

; Wirhtigkeit seheinet, dass darüber erst ein ganlzer Halb zuhalfen wäre,

oder auch umh in einen wichtigen Werkh keine Zeith /.u verliehren , thut der

mit seinen Minister BS überlegen, gleich heschliessen . undt ausfertigen,

l'mb so eilfertiger überallhin seine Ordre zu ertheillen, oder hiss zu der Sachen

llerathsehlagung dieselbe vorläuffig in so weit zugeben, wass inmittelst

etwa zuthun sein möchte.

Zu diesem in Generali vorgelegten Systhemate , gehöret nun das Cameral

und Militare weiters zu untersuchen.

Wass das Cameral e anlanget, ist, dass selbige von Heinrici IV li Zeiten her

auf ein solches immensum gestiegen , und bey dem jüngst verwichenen Krieg auf ein

solches unglaubliches gesteigert worden, dass es unbegreifflich scheinet. Wann

man aber, die unter diesem König erbaute Vestungen, angerichte Lust-Häuser

undt Gärten in allen ersinnlichen Pracht verzehrtes Geldt, wieder so viel Allijrte

Potenzen zu Wasser und Landt ausgeführte Kriege betrachtet, so muss man

nothwendig schliessen, dass der modus gefunden worden, die zu solchen Aus-

gaben nöthige Geldts Summen aufzubringen. Wobey anzumerken, dass die

erschröcklich in Frankreich angestellte exaetiones bey diesem in Cameral Wessen

eingerichten vortrefflichen modo nicht so nöthig weren gewest, wann nicht dess

Königs unbeschreibliche Hoffarth vor seinem Pracht und Lust so viel in Kriegs

und auch Friedens zeiten hätte angewendet. Weilen aber alles zubestreiten un-

möglich wäre, hat man müssen zu diesen dem Volck höchstschädliche Extraord.

erpressende Mitteln ausschreiten 1
).

Der Erste Cameral Fuss ist durch den Duc de Souilli unter dem Henrico IV.

gesetzet worden. Diesser fandte durch die Einheimischen Kriege , undt vorher-

gehende schlechte Regierung das Königreich in ein solchen erarmten Standt,

das Henricus IV"" geglaubet . der Duc de Souilli habe ein unerschwingliches

gefunden, wie Er ihme m/20 Thlr. Monathlich zur Armee überschicket, alss aber

hernachmahlss durch selben Königs Kluge und Tapfere Regierung sein Königl.

Gewalt mehr und mehr bevestiget worden, so hat hierdurch auch das Cameral

D immer mehr und mehr zunehmen können , biss endlichen der Cardin, de

Richelieu unter Ludovicu 13. der die Königl. Einkombnüssen auf 35 französsisch.

Millionen befunden, biss auf 57 undt dann endlich Colbert unter Regierung

jetzigen Königs biss 140 millionen ordinari Einkommen gebracht, wozu aber die

Extraordi. Mitteln undt Anliegen, so nach Beschaffenheit der Zeiten ausgeschrie-

ben, undt angelegt werden, in diesen letzteren Krieg Einmahlhundert Sieben

und Achtzig millionen ausgetragen, wie folgends zu sehen sein wirdt.

Die Maximen in dem Cameral i seindt die Königl. Einkombnüssen
erstlielien ad unifatem. 2. auf ein gewisses undt sicheres zu reduciren. Undt
3. die nöthige authorität zur Execution zu überlassen. Die Unitatem halten Sie

nöthig zu seyn, respectu dess jenigen so wohl, der die Obersicht hat, alss

respectu der Cassa zu welchen die Gelder geliefert werden. Respectu dess

1 ) Bf aer.-ti iuni pxlians«i imus. scelere replenrtum erit. Tacit.
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dirigenten, weilen unumbgänglich, dass einer das völlige Camerale dirigire, dann

selbiger den Unterscheid! der Contribuenten , den Behuff der Länder , die Ein-

richtung dess Commercij, welches von einer Provinz zur anderen läuffig werden

inuss, zu consideriren hat, so aber verschiedene Directiones sich befindeten,

folgeten nothwendige Hemmungen, Widerspenstigkeiten , Eigen Nutzen, undt

Unordnungen , welche die vortrefflichste Projecte undt Anschläge mit grösten

ruin des Cameral Wessen vernichteten, Respectu der Cassa ist die unitas nöthig,

umb die Unterschleifte, so durch abgesonderte Cassen geschehen möchten, zu

verhindern, dann viel leichter zusehen, welcher gestalten auss diesser General

Cassa die Gelder repartiret werden, alsswann abgetheilte Cassen ihre unter-

schiedliche Ausgaben haben.

Zu den gewissen undt sicheren Einkommen haben Sie die Fermes oder

Verpachtungen aufgericht , wodurch Sie dergestalten die Einkombnussen ver-

sichert, dass obgleich dorten undt da wegen unverhofften, oder in den Contract

exipirten Zufälle zwey, drey biss vier millionen abgehen, macht es doch keine

Haubtseelige Veränderung nicht in den ordin. Systhemate, wo dannoch aber,

alss wie die Hernachfolgende Rubricen ausweissen, zu betrachten, dass nur die

steigende und fallende Gefälle umb die Unterschleiffe zu verhindern , und ein

gewisses zu machen verpachtet werden. Wass drittens die Handthabung und

Authorität anlanget , halten Sie solche so nothwendig der Cammer zu biethen.

dass man nicht glaubet, das geringste mit Nutzen der Execution zu vermögen,

wann solche nicht die Macht haben solte, die von König applacidirte Anschläge

ohne alle fernere Einwendung in das Werk zu stellen.

Auf diessen gegründten Principijs regieret der Controleur General des

Finances mit denen Ihme subordinirten Officiers und thresoriers das völlige

Camerale, undt dieweilen das gantze Königreich in zweyerley Natur Länderen

vertheillet, wo in einem, alss Bretagne, Bourgogne, Dauphine, undtLanguedoc,

Artois etc. etc. die Ständte das nothige verwilligen, und in denen andern der

König authoritate Regia die contributionen ausschreibet, so befinden sich in

denen Orthern überall ein thresorier , der dass verwilligte quantum von denen

Ständten einziehet, undt zu der General Cassa liefert, in denen andern aber,

welche in so genannte Generalitäten abgetheillet, überall zwey thresoriers,

diese fordern eigenmächtig die ausgeschriebene imposten ein, und wechseln

alle Jahr ab, wo, weillen einer administriret, der ander indessen sein Rechnung

abführet.

Worinnen aber die Einkünften eigentlich bestehen, die sich für ordin. auf

hundert und zwanzig millionen höchstens erstrecken und wie hoch Sie Anno 1695

so wohl in den ordin. alss Extraord. beioffen, kan auss hiernach folgender speci-

fication die Mir von einer vertrauten Handt bey denn Financen communiciret

worden, zimblicher massen zuersehen seyn; In welchen vorgemelten Jahr die

Königl. Einkünften vermöge gehaltener Verrechnung bey der Königl. Cammer
nach Abzug aller Unkosten in gantzem Königreich als der Officier Besoldungen
bezahlten Renthen *), Lehen, Mildegaben, und anders so auf die im Königreich

1) Weilen der König Anno 1692 die freye Lehen widerumb eingezogen,

werden deren Lehenträgern nun dafür gewisse Gelder bezahlet.
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heilt« General Bii Inner Ämbtera tngewietteii sein, sich nur eine

Summa hclofVen. von MM I 16 8« I De*.

Wie diese Summa der Kinhumlert Sielten y\iu\ Achzi« Millionen, funmnahl

hundert /.wev und füuflV.ig Taussendt /.\w\ hundert ein l.ivrc 16sols, 4 deniers.

!>ey dem KiftigL Olirisl S.haf /.meister von den GlMTll Kiunehmcren der Königl.

Ordinari gefallen, denen General Kinnehmeren den ausgeschriebenen, undt in

denen Pili d' Etat verwiegten Auflagen, General Einnehmer dess Holtzes

\ erkaulVs etc. eingegangen; Wass die General-Cassirer der zufälligen Gefälle,

die Geeertl-Pachtern, und andern so alle Ihre Gelder von den überbliebenen

Uberschuss, nach oben gemelten Abzug dahinbringen müssen, gaar eingeliefert,

wie nicht wenigerwass die Kopf Steuer ertragen:

Erweisen nun die Hubriquen.

Von aufgelegten Contributionen haben bezahlet:
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Wegen der Königl. Domainen und Holzabgebung *) durch das ganze Königreich

haben erlegt. Die

ff. S. D.

Paris undt Blois . 139895 - 6

Soissons .... 10148 — 4

Amiens .... 15067 16 4

Chalons .... 2503 2 7

Rouen 111686 12 4

Caen 46307 7 -
Allencon. . . . 54850 3 11

Tours 8855 5 5

Generaliteten. / ßourges .... 1024 5 2

Moulins .... 3311 6 6

Poitiers .... 23398 2 5

Limoges. . . . 4679 8 3

Montauban . . . 6975 18 6

Toulouse. . . . 40867 18 9

Metz 80999 6 3

Bretagne. . . . 27264 2 6

Flandres . . . . 248682 4 7

837511 1 3

Vom Imposte du Taillon genannt 2
) 12150 10 —

849661 11 3

Die Fermes generales unies auf welchen die Besoldungen der Officieren

desCours superieures, alss du Parlement, Chambre desComtes, Cours desAydes,

dess grossen Raths, dess Müntzen Wessens, andern Königl. Ruthen und Secre-

tairen etc. etc. , auch sonsten zählende Renthen , undt andere grosse Posten

angewiessen, so bey Friedens Zeiten 63,150000 Pfd. gegeben, in Kriegs Zeiten

aber umb zwey Millionen weniger ertragen , haben in die Königl. Cammer nach

Abzug aller dieser Unkosten eingeliefert .... 21,419749 ff. 13 S. 4 D.

Item die verpachte Post, welche mit mehr

alss 18 Millionen angewiesene Schulden beschweh-

ret, nach Entrichtung der belästigten Interessen . 2,973156 " — „ — »

24,392905 ff. 13 S. 4 D.

Verpachte Gegenhandlung der Notarien 3
)

Ihren Acten undt gefertigten Instrumenten . . . 692350 ff.

1) Der König hat nicht allein eigene Wälder, so forets royales genannt wer-

den, sondern auch den Holzschlag in einigen particular Wälderen.

2) Ist eine Gabe so anno 1549 unterm Henrico II. zu besserer Verpflegung

der Soldatesca aufkommen, und schier den 3. Theil von der Ordinari Contribution

machet, auch von denen, die die tailles zahlen , auf eben solche Weisse entrichtet

werden muss.

3) Von Allem wass die Notarien fertigen,wird dem König ein gewisses bezahlt.
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i - iii loO Pfd. YerparhteDoinainr An I

nigl. MtlM lind (ifwiclil zu

Paris. Itcin

, . m LOO 1M\1. \'frnacliti'sliisslct.soiiulcr

Stadt, und (liMtiMi Vorstäd-

ten Paris gebrttttM wirdt.

Haben nach entledigten An-

weissungen hierauf nicht

mehrers in die Cammer er-

legt, alss 136900 Pfd. — S. — D.

Verpachtes Drittel undt

vierzigster Theil der Mauth

zu Lyon 340000 Pfd. — S. — D.

1,169259 Pfd. — S. — D.

Zufällige Ordin. und Extraordin. Gefälle.

Von denen zufälligen Ordi-

nari gefallen ist das er-

übrigte in die Camraer

gangen, mit ...... 678529 Pfd. 4 S. 6 D.

Darunter ist begriffen, wass

von Caffe, the , ciocolata,

sorbet, Cacao, maniella

etc. einkommet so ohne

Abzug der, wegen darauf

haftender Schulden, be-

zahlenden Interessen, und

anders jährlich sonstenfrey

220000 Pfd. betragen.

Item wass das Pulver undt

Salpeter zu Nutzen dess Kö-

200000 Pfd. nigs gegeben.

Wass auch der von Medi-

terraneo biss ad Oceanum

gemachte grosse Canal ge-

82000 Pfd. nutzet.

Die Zehenden, welche von

denen beneficia besitzenden

geistlichen Einkommen sich

960000 Pfd. beloffcn haben.

Extraord. zufällige Gefälle 23,969239 Pfd. 18 S. 8 D.

Geschenke undt sonstjährl.

Gebühr .... .... 1,801970 Pfd. 6 „ 1 „

Unter diesen zwey Posten

werden auch gerechnet, die

Archiv MIF. o
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Utensils des gensdeguerre,

welche das Landt umb Quar-

tier frey zu seyn, und den

auch einquartirten Soldaten

für dass hier zu Landt so

zu nennende Service nichts

zubezahlen dem König ent-

10,000000 richtet 10 Millionen , wirdt

sonsten auch die subsistance

genennet 25,771210 Pfd. 4 S. 9 D.

Item die frevwillige Gaben, alss:

Pfd.
J

2,400000 / Der gesambten Geistlichkeit.

700000 Denen Ständten in der Provence.

300000 l Denen Burgund. Ständten.

1,000000 l Bretagne.

3,000000 \ Languedoc.

10000 Bigorre.

7000 von / Vasse.

70000 \ GraffschafFt Toix.

400000 Artois.

17000 i Bar )

100000 I Nice > NB « Durch den Rysswickischen Frieden jetzt abkommen.

162500
f

Mons )

50000 Cambresis.

250000 \ Lisle und dessen Vogtey.

Tournay undt tournaisic.

Item. Wass die verkaufte Chargen, ertheilte Adels Brieffe, gegebenen Privilegien

undt sonsten anders den König eingetragen.

Von Aufgenohmmen neuem Capitalien, creirten neuen Chargen, auch andern neuen

Erfindungen seindt nach Abzug der dabey aufgegangenen und verwenthen nothi-

gen Kosten in die Cammer eingeliefert worden . 87,522456 Pfd. 12 S. 9 D.

NB. Dieses 1702)

Jahrsteigetsie
ündtthatdieCapitationdurch

Gber 32 Mm . (das Königreich betragen . . 18,270879 Pfd. 6 S. 3 D.

Wass hierann eine jede ge-

neralitet, alss die Genera-

litet Paris, Soissons, Ami-

ens , Chalons etc. die

Provinces und Etats nach

Ihrem betroffenen Contin-

gent erlegt, ist alles in

haubt Summa begriffen.



19

S. 3 I>.

Nur allein will ichspt'cilici-

rcn. « ,iss die Stadl Paria für

sich betaklet.
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Solche hievor specificirte Einkünften sind ungefehr folgender Gestalt ver-

wendet worden

:

Für die Königl. Taffei 2,400683 Pfd. - S. - D.

Für den Königl. Stall 232885 „ — „ — „

Das Ordin. für die Garderobe, Nachtzeug ,
und

Mobilien der Königl. Häussern 407400 „ — „ — „

Dem Cassirer für dess Königs kleine Ausgaben. 301870 „ — „ — „

Dem Cassirer, so das Opfer Geldt, undt geringe

Almossen verrechnet 24208 „

Dem Cassirer für die Bezahlung der 100 Königl.

Quardi Schweitzer 49038 „

Dem Einnehmer für die Besoldungen derKuchel-

und Keller Parthei 61050 „ — „ — „

Dem Cassirer welcher die vier hiernach specifi-

cirte Leib Compagnien auszahlt, alss:

Nouailles 39542 „ 10 „ — „

Duras 44348 „ 10 „ — „

Lorges 44513 „ 10 „ — „

Villeroy 43963 „ 10 „ — „

Dem Cassirer für die Schweitzer. Bündte undt

Pensionen ; 359438 „ 10 „ 11 „

Dem Cassirer für dieJagdt undtFalkereyspesen 308030 „ — ,, 6 „

Dem General Einnehmer der Hoff Officier undt

Bedienten Bestallungen 630972 „ — „ — „

Dess Königl. Bruders Herzog von Orleans Ober

Cassirer für die Ordin. Hauss Ausgaben 1,089000 „ — „ — „

Der Mde. la Duchesse d' Orleans 254000 „ — „ — „

Dem Gral. Cassirer über des Kriegs Extraord.

so wohl Cavall. alls Infanterie zu verpflegen .... 94,973628 „ — „ — »

Dem Gral. Cassirer von der Artill. pro ordin. . 1,397510 „ — „ — „

Dem Gral. Cassirer für die Seemacht .... 13,738226 „ — „ — „

Dem Gral. Cassirer der Galeren 4,633929 „ 2 „ 4 „

Dem Gral. Cassirer zu Unterhalt der Vestungs-

Gebäuen 1,845703 „ 11 „ 4 „

Dem Gral. Cassirer zu Unterhaltung der Königl.

Häussern undt Lustgebäuen 1,814027 „ 14 „ 6 „

Dem Gral. Cassirer zu Unterhalt der Wege,

undt Brücken in Frankreich pro ordin 106992 „ 6 „ 10 „
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Dem <'i;tl. Kimu'hmer zu ln(.Mli;il( des IMla-

itori in <l. r SI.hH 11 ii 1 1 1 V,»rs|;nH,M» Paris .... 4345K Pfd. S. 8 D.

In dl« Ktaigi Cassa kommen 3,161720 „ — „ — „

Den s. denier von den geistlichen Gfithero

;i!i/l|sIath'M ') 3751t) n 8 „ „

Summa der Ausgaben biss hieber, welche sich

nach dum, Posten erstrecken 128,541750 Pfd. 5 S. 11 D.

M von dem Empfang abgezogen , bleiben

„och übrig 59,010448 Pfd. 10 S. 5 D.

Von welchen Neun undFünffzig Millionen, zehen Tausendt, vierhundert, Acht

und vierzig Pfd. die hievornenspeeificirte Ordinaria ausser wenigen hin und wieder

nicht allein sehr verstärket worden, sondern haben auch von solchen überschüssi-

gen Geldern

Der Konig Jacob von Engellandt Seel.

Monseigneur le Dauphin.

Die 3 Königl. Prinzen, Duc de Bourgogne,

Due d' Anjou undt Berri.

Duo de Chtrtrea etc. Ihren Unterhalt bekommen.

Nicht weniger seindt die pensionen, welche der König giebet, und auf 10 Mil-

lionen steigen sollen, die über 30 Millionen Renthen aufm Rathhauss zu Paris, von

denen über 600 Millionen alte undt neue darauf hafftende Schulden zubezahlen 2
) :

Die Gesandtschaften: Recompensen: Reiss Kosten: Currier Gelder: Ge-

schenke: Heimbliche Ausgaben bey unterschiedlichen Hoffen , undt mehr anders

entrichtet worden.

Affaires extraordinaires par traite et sans traite.

Hiebey habe nicht unrecht erachtet, in kurtzen zu entwerffen, wass

• nig in zehen Jahren bey wehrenden vorigen Krieg, alss von 1689

biss 1699 inclusive für Cameral Mittel zu Behuff seiner Ausgaben erfunden,

welche dividirt werden in sogenannte affaires extraordinaires par traite, et sans

Die Cameral Mittel sans traite seindt jene, aufweichen der König nichts

vtrl'diren, weil er keine Anticipanten vonnöthen gehabt, und in folgenden

bestehen

:

Aufs Rathhauss zu Paris seindt aufgenohmen

worden 301,740000 Pfd. — S. — D.

Auf die Posten 18,240000 n

1) Von denen Renthen die der König nach Absterben eines Ertz - Bischof •

fen, Bischoffen, etc. biss zu ersetzender Stelle geniesset , thut er den 8. denier

widergeben.

2) In allem ist der König über 800 Millionen schuldig, also dass ausser

den 600 Millionen aufm Rathhauss noch zweihundert im Königreich herum
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AufdieFermes 12,810357 Pfd. — S. — D.

Für gemachte Leib Renthen Capital ein-

gezogen 16,838500 „ — „ — „

Die creirte neue Chargen in denen genann-

ten Cours superieurs haben dem König profitirt . 13,043000 „ — „ — „

Creirte neue Chargen in denen Finanzen . . 152,733750 „ — „ — „

Durch Extra Mittel von der Stadt Paris über-

kommen 6,370400 „ — „ — „

Von Versterckung der Besoldungen Nutzen

gehabt 1
) 5,998000 „ - „ — „

Freywillige Gaben geschehen 4,202500 „ — „ — „

Undt haben andere sogenannte affaires von

allerley neuen Erfindungen ausgemachet .... 158,204250 „ — „ — „

Summa der Extraordinari affaires sans traite

durch obgemelte 10 Jahren 552,420757 Pfd. — S. — D.

Die Cameral Mittel der affaires extraordinaires par traite.

Seindt jene , wo man hat müssen denen Anticipanten auf ein livre oder

20 sols. 4 sols — psssiren, wie Sie es genennet haben, deux en dedans, et

deux dehors, also dass die anticipanten auf ein Pfd. dem König zwey sols en

dedans, für die aufsuchende Capitalien die interesse zu bezahlen, abgerechnet, undt

zwey sols en dehors für andere Unkosten, alssReisse Zehrung, Besoldungen der

Bedienten, die Sie bey Einforderung der Gelder brauchen müssen, einen Gewinn

widerum Ihren unter Contrahenten zulassen, undt endlichen auch für Ihren eige-

nen Gewinn, auf die Leuthe so die impositiones bezahlt, passirt bekommen. Die

unterschiedlich ergangene impositionen aber, alss auf die Brunnquellen, Frucht

Bäumer, Viehe, Lehen Wägen, Perücken etc. etc., haben von Jahr zu Jahr nach

den gethanen antieipationen ausgetragen :

1689 46,911291 Pfd. S. — D.

1690 45,463572 „ - „ — „

1691 44,773000 „ — „ - „

1692 25,610000 „ - „ - „

1693 50,775000 „ — „ - „

1694 65,466094 „ — „ — „

1695 20,385000 „ — „ — „

1696 46,138112 „ - „ - „

1697 3,675000 „ - „ — „
1698 1,262000 „ — „ - „
1699 120000 „ - „ - „

'

par traite . 351,669069 „ — „ — „
sans traite . 552,420757 „ — „ — „

Summa . 904,089826 Pfd. — S. — D.

1) Dieses ist zu verstehen, da einer zwey, drey oder mehr Tausendt
Livres dem König gegeben

, hat Er, so viel das Interesse betraget, die Ordinari
Besoldung in seinem Dienst höher genossen.
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Die« eilen aber nach gHeMoMWIMi l'Yiedlrn A". [700 auf Klagen

wegen Ihrer Mgereehtee Reiehthfineer eise lebatffc Untertacheog geschehen,

iintlt befunden worden , d.iss «Hesse antiei|tanlen. deren die Küniehpiiihsle 18V

wart- n . dureh llirc l.euthe. die Sit* zu cIimiom ehargen in den l'rovinlzen , umb

iiriir Auflagen einzufordern, M verhelfi'en ^rsm-lit , durch allcrley exae-

ii Ihm (I.is |>;issirte, das Volk dergestalt gepresset, dass auf mehr alss

ItO Millionen der excess gerechnet worden, hat der König lüden« Bf ohne

der antiei|>anfen gänzlichen ruin gemelte summa nit völlig erheben können,

nndl Sie auch im Slandt lassen wollen, umb künftighin sich Ihrer Dien-

sten weiter zugebrauehen , sich mit einer summa per pausch vergnügt von

•2!> Millionen.

Hei das Centrale , wobey Euer Kaysl. Mayj. höchsterleucht abnehmen

können, dass wegen überhauflten Schulden erarmten Königreichs, undt Mangel

an speciebus, welche durch die öfftere Müntzveründcrungen, häuffig in Engell-,

H(»llandt und Teutschlandt gangen, mit denen im vorigen Krieg gleichen summen

unmöglich aufzukommen sein wirdt.

Aus diesem eingerichten Cammer-Weessen, fliesset nun die Militärische

Ordnung in welcher man vornehmlichen beobachtet, die richtige Bezahlung fest

H setzen, wodurch die Armee leichter mobil gemacht, vermittels der Etappen

die Durchmarche denen Landeren nicht schädlich, undt die Winter-Quartiere

nicht so sehr beschwehrlich seindt.

Wass die gegenwärtige, oder etwass vermehrte Macht anbelanget , beste-

het solche in nachgesetzten Entwurff.

Schema.

Der A°. 1701 völligen Französsischen aufm Fuss so wohl gestandtener, alss

mit der im MonathMartio resolvirter augmentation noch zu completiren gewester

.Mannschafft, auffs genaueste ausgerechnet.

Infanterie. Cavall. Dragon.

219 Bataillons ä 13 Compagn. undt

jede Compagn. eine in die andere durchge-

hend! 1 4.') Mann zu besserer Gleichheit ge-

rechnet, ertragen eine Mannschaft von . . 128115 ... ...
Hierzu 57 Bataillons Landt Militz , so

anjetzo in rechte Soldatesca verändert , ist

item a 13 Compagn. undt jede ä 45 Mann

machen 33345 ... ...
100 Frey Compag. ä 45 Mann .... 4500

Iicgimenter Cavallerie, so 146Esca-

drons machen, deren jede von 4 Compagn.

I 30 Mann Unit 17520 . . ,

120 Neugeworbene Compagn. Cavall.

l.mn 3600 . . .
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reich Frankreich bevolckel icheinei, eoftÜ aeda—oefa Hiebt so fiel, ladeene

I dem Land! entwichene Hupenoten der Anno 1693 erlittoer grosse Han-

ger, un.it der leata Krieg die Eabl der Rinirabaer nmb du ü. Thell gefingert;

Mine will Anno 1682 15 mülionen Seelen geiehlet haben, ndt versichern die,

H MMehail ratrfigaa vermeinen, daaa jetroiidt nicht mehr Vi Millionen

.!ic Meschwehrlichkcit so man *2Ti»h:il>f , die im Jahr t?00 im Sepf finhi i re-

•olrirte angmentaiion i(y .Mann per Ccnapegax in derlnffcnterie mCImdi welche

mit MIfang A*. 1701 noch nicht halber gerieht wäre, kan solches glauben m:iehen.

Niemahlen hätte man die ;>7 hattaillonen Landt-Miliz zuwegen gebracht, wann

nicht die Städte. Flecken undt Dörfler jedes sein betroffenes quantum in Leuthen

zu liefern were gehalten gewessen.

Die Cavallerie ist etwass leichter aufzustellen, nichts destoweniger hat es

auch grosse Beschwerden wegen der Pferdten , dass Sie nicht allein nur nicht

zubekommen, sondern auch sehr theuer zuhaben, indeme ein blosses gemein

Heither Pferdt 4- biss 500 Livres , undt ein Dragoner Pferdt 350 biss 380 und

90 Pfd. zustehen kommet, welches wenig Officier bezahlen können, sintemahlen

•nig einem Capitata von der Cavallerie, für alles, alss Pferdt.. Sattel undt

Gewehr undt Muntirung nicht mehr dann 150 Pfd. giebet: Einem Dra-

goner Haubtman aber nur 120 Pfd.

Im letztern Krieg haben sich bey m/90 Frembde Soldaten gefunden, die

Schweitzer von in 33 Mafia waren die stärksten, die Inländer von m,17 die än-

derten, die Teutsche m/12, Italiäner m/13, Vallonnen undt Durgunderm/8und m/8

Cavallerie undt Dragoner.

Die Frembde Dragoner seindt alle cassiret , so das nur noch 3 Teutsche

Regimenter Cavallerie bestehen. Die Aussländische Infanterie ist zertheilet

worden, die Vallonen und tiurgunden aber hat man auf den französischen Fuss

gestellt. Die Schweitzer hat man bey letzteren Krieg kaum erhalten können, wei-

len die Cantons Zürich und Bern keine recrouten geben wollen, also dass unter

den m/16 die sich noch in Frankreich befinden, kaum m/10 Schweitzer , die

übrige Teutsche oder Savoyarden sein. Die Irrländer haben Ihre recrouten von

lien desserteurs gemacht. Die Teutsche waren schier gantz hin , zu

Kndt des Kriegs, weilen man sonsten fast keine Soldaten alss auss dem Elsass

zu ziehen vermöget. Die Welschen aber befanden sich alle Zeit im zimblichen

St;uult, durch d;is Leichte Mittel , so Sie gehabt haben, ihre recrouten auss

Italien undt Savoyen zu nehmen.

Wie sich nun die Militärische Ordnung, Disciplin und Verpflegung verhaltet, ist

ferner zu ersehen.

imtmlircf offtermahlss in eigener Persohn die Armee, und hat

gemeiniglich unter Ihme den Dauphin, oder Herzog von Orleans , oder einen

der Königl. Printzen
, welchen der Titl alss General d' Armee en chef gegeben

wirdt
; dann diesse letztern. wann Sie nicht vorhero ein sonderliches P;iten(

empfange*, haben bey der Armee nichts alss die Graduation derjenigen Stelle,

in welcher Sie sich befinden ; Undt seindt Sic afifi Obersten, Fehlt Marschälle,

undt Qtaeral Uevteaanta, nie—AHaa aW aiw Brigadier*gMknfiHüü Obwohlen

" eomim.ndircn lassen, so geschähe es doch nur umb



26

gewisse Ehren zu gemessen, weilen Sie allen Lieutenants Generaux , und Feldt

Marsehallen naehgesetzet seindt. Sie commandiren allen Brigadiers undt Ober-

sten von der Cavallerie, mit der Infanterie aber haben Sie nichts zuschaffen.

Wann der König sieh hey der Armee befindet, so gibt Er die pa r ola, undt

die Ordre dem Dauphin, der Dauphin giebet solche weiter dem Herzog von

Orleans, so Er bey der Armee ist, dieser dem Printz von Conde, dieser letztere

aber einem Marechal de France, welche in diesem die parola , wie die Lieute-

nants Generaux nehmen. Von dem Marechal empfangt solches der Lieutenant

General, der den Tag hat, dieser gibt es dem Marechal de Camp, der den Tag

hat, der Marechal de Camp weiters dem General Major von der Infanterie dem

Quartiermeister von der Cavallerie und dem Major von der Artillerie. Der Major

General von der Infanterie gibt solches allen Majors des Brigades von der Infan-

terie, der Major des Brigades allen Majors oder Oberst Wachtmeistern von Re-

gimentern, jeder Major de Brigade seinem Brigadier, und jeder Obrist Wacht-

meister seinem Obristen.

Der General Quartiermeister von der Cavallerie gebraucht sich dessen gegen

dem Major des Brigades zu Pferdt, wie der Major General von der Infanterie.

Der König oder General von der Armee gibt die Ordre in Gegenwarth aller

Generals Persohnen; Die Marechaux de France, Generaux Lieutenants undt

Marechaux de Camp befinden sich bey Gebung der Ordre nicht ein , ausgenom-

men diejenigen, welche selbigen Tags im Commando stehen, undt ist Niemandt

bestellt, denen so nit gegenwärtig gewessen, solche zubringen, Sie haben solche

nicht änderst, Sie schicken dann jemandt selbe zu begehren, oder Sie begehren

es selbsten von einem Offieier, welcher Sie weiss.

Ohwohlen der König oder einiger der commandir enden Printzen
sich nit Selbsten bey der Armee befinden , So commandirt der älteste Marechal

de France , oder der älteste General Lieutenant , oder der älteste Marechal de

Camp, denen die anderen ein jeder nach seiner Graduation unterworffen , undt

stehen in diesem Fall die Generaux Lieutenants in einer Gleichheit werden auch

nach dem Alter ihrer Vorstellung Tagweiss abgewechsselt. Ein solches wirdt

ebenfahlss mit denen Marechaux de Camp beobachtet. Dieses ist von ungefähr

20 Jahren her ein gantz neu eingeführter Gebrauch , und commandirte vorhero

ein jeder nach dem Tag, dahero bissweilen die Armee unter der Ordre 3 er Gene-

ralen zugleich sich befandte , denen jeder an seinem Tag dasjenige, wass ein

anderer den Tag zuvor gethan, widerumb nach seiner Meinung veränderte , alss

wie es nach dess Turenne Todt geschehen.

Die Brigadiers seindt für keine Generals Persohnen ge-

halten, weilen ein Brigadier von der Cavallerie mit der Infanterie nichts zu thun

hat, und nur allein seiner Brigade sich annimmet. Dieses verhaltet sich eben

also mit einem Brigadier von der Infanterie.

Die Generalen welche bey einer Armee unter einem höheren General stehen,

nehmen in der Ordnung der Bataille Ihr Stell zur Rechten und Linken, ein jeder

nach seinem Alter.

Der Co m mand ir e nde General hatzur Wacht vor sein Hauss

oder Zelt, von dem ältesten Regiment, einen Haubtmann mit 50 Mann, und einem

Fahnen. Bei dessen Auss- undt Eingang, wann Er ein Marechal de France
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ist. wird mit der Trummcl der mnrch geschlagen-, So die Regimenter am Fraft

., hei) und Sehweif/rr Canles l.cv «Irr \nm'-e seimlf . welche Bf '''iiiiimin-

diret. S.» h;il Kr von einem jeden dieser Hcgimenl If einen Lieutenant oder Cnter

l.iiMittMKint mit M Mann , dk aber nur den Muff mit der Ti ummel rühren. Alle

Marcoh:iu\ de France die unter Ihme stehen, empfunden eben diese Khren.

in es nur ein ( I e n e r :i I L i e u t o n a n t ist, und Kr die Armee durch

au>trüekliche Kommission des Königs eonumindirt, so wirdt Ihm die Ordre ge

hen. einen llaubfmann samht einem Fahnen undt 30 Mann zuhaben. Commandirt

Kr aher die Armee ungefehrer Weiss, oder dass seine Arm^e einem anderem

suhordiniret wäre. 10 lial Er nur wie ehenfahlss alle andern Lieut. Generaux

einen Lieutenant mit 30 Mann, und wirdt Ihm die Trummel mit dem Ruff gerühret.

Die Feld» Mars eli allen 20 Mann undt einen Feldtwebel. Die Briga-

dier von der Infanterie 10 Mann, samht einem Corporal , undt die Obersten

eine Sehildt Wacht allein hey der Nacht.

Wann der Marechal de France die Feldt Wachten vorbey

reithet, so wirdt auf der Trummel der March geschlagen undt stellen sich

die Soldaten ins Gewöhr.

Vor die Gen er. Lieutenants nehmen die Wachten Ihr Gewöhr,

und rühret man die Trummel mit dem Ruff.

Vor die Ma rech au x de Camp aber stellen sich die Wachten nur allein

in die Heyhen undt nehmen kein Gewöhr.

Eben also verhaltet es sich mit der Cavallerie, welche wann ein Marechal

de France vorbey kombt, zu Pferdt steiget, die Degen ausziehet , die Trom-

peten blassen, undt die Heer Baucken schlagen lasset.

Vor die Lieutenants Generaux wirdt mit denen Trompeten nur der

Ruff geblassen, die Squadronen steigen zu Pferdt, und ziehen den Degen auss.

Vor die Marechaux de Camp aber steigt man nur zu Pferdt, undt

werden die Degen nicht ausgezogen, also auch die Trompeten nicht geblassen.

Neben denen Generalen die den Tag haben, befindt sich allezeit ein Briga-

dier undt Ohrister sowohl von der Infanterie alss Cavallerie.

Die von der Infanterie gehen mit dem Marechal de Camp der den Tag hat,

alle Posten der Infanterie, wann man die Wachten ablösset zu

besichtigen.

Die von der Ca vallerie verrichten solches mit dem Lieutenant General

der den Tlg hat , und stehet allezeit bey dem Belieben des Lieutenants General

entweder:» die Cavallerie oder Infanterie, oder auch beede zugleich, wann Er

will, zu besichtigen in welchen Fall der Marechal de Camp mit ihm gehet. Er

kan die Wachten, wie Eres vor guth befindet, veränderen, und giebet dem

General hernach davon Rechenschafft.

Bei einem Marche gehet jeder General vor seiner Reyhe her, sowohl

in der Cavallerie alss Infanterie. Der Feldt Marschall der den Tag hat, gehet mit

der Fi Idt Wacht voraus, das Lager, wo Ihm der General befohlen, auszu-

merken. Diesser nimbt den General Quartiermeister mit sich , welcher nach-

M Ihme jener den Orth gewiesen, das Lager auszeichnet, undt alssdann so

wohl dem Geaertl Wachtmeister von der Infanterie, vor die Infanterie, als auch

dem General Quartiermeister von der Cavallerie; dem Oberst Wachtmeister von
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der Artillerie Ihre Örther, undt diesem letzten wo man die Artillerie , so man

nach ihren Gebrauch den bare nennet, seyen solle, wie nicht weniger dem

Proviant Verwalter den Platz vor die Proviant Wagen anweisset. Er macht das

Königl. Quartier änderst , alss das General Quartier, welches leztere gemeinig-

lich mit etlichen Regimentern zu Pferdt und etlichen Regimentern Dragoner

bedeckt wirdt. Er stecket den Platz vor die Dragoner auss welche niemahlss in

einer Ligne campiren, sondern unter den Flügeln , oder auf einigen Vorposten

sich befinden. Folgendts gibt Er denen Generalen so guth alss es die Gelegen-

heit des Orths zulasset, ihre Stellung jedweden so nahe, alss es sein kan, an den

posto, welchen Er in der Ordnung einer Bataille haben solle.

Der General Wachtmeister von der Infanterie, undt der General Wachtmei-

ster von der Cavallerie weissen denen Brigade Obrist Wachtmeistern, diese denen

übrigen Obrist Wachtmeistern von denen Regimentern die Plätze an, welche sie

nehmen sollen.

Der General Quartiermeister, der General Wachtmeister von der Infanterie

und der General Quartiermeister von der Cavallerie so wohl als auch die Adju-

tanten haben bey der Armee kein Commando, sondern nur die Befehl der Gene-

ralen zu vollziehen, dahero kombt es, dass Sie Officiers d' Ordre genennet werden.

Der General Quartiermeister verfertiget die Marche route, undt macht die

Ordnung so in Lägerungen undt Fouragiren zuhalten ist, unter ihme stehen die

Capitaines des Guides, oder die Haubt Leuthe über die Weegweisser.

Der General Wachtmeister von der Infanterie , haltet die Gegen Liste von

allen Brigaden, Regimentern, undt Bataillonen in der Infanterie. Er machet die

detachements zu Fuss , welche der General ordonnirt, undt machet Sie in Bat-

taillonen, weilen Sie nicht in Brigaden noch in Regimenter sein können, indeme

weder die Regimenter, noch die brigaden gleich seindt. Er weiss alle Zeit welche

Brigade zu einem detachement Mannschafft hergeben solle. Von ihme empfanget

der Major de Brigade die Ordre , welcher Sie wider denen Regiments Obrist-

Wachtmeistern gibet: Es wirdt auch nicht ein Mann von der Infanterie detachirt,

dass Er nicht Wissenschafft davon habe.

Dielnfanterie aufm rechtenFlügel versiebet allePosten zurrechten Seithen,

undt wass vor Ihr stehet, mit Mannschafft: Eben also verhaltet es sich mit dem

Linken Flügel, wie auch mit der änderten Ligne gegen dass, wass hintenwärts

undt auf der Seithe stehet.

Der General Quartiermeister von der Cavallerie hat eben dieses zuthun, wass

der General Wachtmeister von der Infanterie zu verrichten hat.

Bei der Französischen Armee befindet sich kein commandirender General

über die Infanterie, alss wie in Hollandt, undt haben dahero die Officier niemandt

anders
, alss Ihren Obersten , die Obristen Ihren Brigadiers, und die Brigadier

dem General über die Armee die Rechenschafft zugeben.

Diesses verhaltet sich aber nicht also unter der Cavallerie, welche all Zeit

ihren Commandanten hat.

Es sindt auch 3 Officiers Generaux en titre d' Office *), alss Colonel Gene-
ral de la Cavallerie, wie da ist der Comte d'Auvergne, Maitre de Camp, General

1) Titre <T Offices, heussen jene Chargen, so man verkauffen thut.



Monsieur de Rose undt Commissaire General , dar Mfhfafl de

Villars, unter welcher Armn' nun sich einer \on diesen drcyen befindet, 80 com-

mandirt Kr alleieil die Kavallerie, undtM Ihme der General Huarf icrmeistcr

von der Kavallerie von allen detaehements . welche Kr machet, wie auch <I«t

Offieier, M mit «lein dctacliement geltet, von seiner \'errichlung Bericht

ablegen; Kr kann Sie auch so gar dahin anhalten , Ihm solches zulhuii, che Sic

dem General über die Armee davon reden, auch Sic widerumh zurückschicken,

und( selbstcn gedachten General den Berieht hinterbringen, jedoch aber geschieht

solches nicht, undt lasset Ihme der Kommandant von der Kavallerie von Ihme die

Relation ahstatten.

Wann einer von diessen dreyen Generalen nicht bey der Armee ist, so

commandirt der älteste Brigadier die Cavallerie, undt ohwohlen Kr nicht diesse

Ehren empfanget, so hat er doch eben dasselbige Ansehen undt den Gewalt.

DcrKolonel General hat zur Wacht vor seiner Thür bey der Armee

ein Compagnie zu Pferdt, sambt einem Standtar, undt solte Sie mit blossem

Degen in der Handt zu Pferdt sitzen.

Der Maitre de Camp General hat vor seiner Thür 30 Reuther, und

eine Wacht mit blossem Degen in der Handt.

Der General Commissair 20 Reuther sambt eine Wacht. Diese be-

nennte drey Generals Persohnen von der Cavallerie stehen in keiner Graduation,

vermag ihrer Chargen, befehlen nur allein denen Brigadiers von der Cavallerie,

undt obwohlen Sie auch nach Ihrem Alter zu Marechaux de Camp undt Lieute-

nants Generaux gemacht werden , so macht Ihnen doch die Würdte keine Hin-

derung Ihr Ambt in der Ligne zu verrichten.

Der König hat offtmahlen das Commando der Cavallerie denen Princes du

Sang, oder seinen Batards gegeben, wie man dann in solcher charge den Duc de

Chartres, Duc du Maine undt Comte de Toulouse gesehen; Sic empfangen eben

diejenige Ehrenbezeugungen, wie solche dem Colonel General von der Cavallerie

erwiessen werden.

Wann die Princes du Sang sich bey der Armee befinden , so gibt man
Ihnen einen Hauhtmann von dem Französsischen Garde Regiment , sambt einer

gantzen Compagnie mit einem Fahnen , die Trummel wirdt vor Sie nur mit dem
Ruff gerühret.

Die Princes Batards haben eben dieses, jedoch aber müssen Sie alle

Jahr einen Brief iimb diese Ehre zu empfangen, von dem König haben. Sie

beziehen das erstei e Quartier bey der Armee vor dein General , also dass —
Wann i tent der Französischen Garde nicht bey der Armee ist, sohaben

Sie von dem ältesten Regiment eine Compagnie mit dem Fahnen. Sie geben auch

das Wort aber nur einmahl, welches Ihnen der General Ehrenhalber zulasset.

Hernachmahlss dienen Sie nach der Graduation , wie andere Officiers bey der

. in welcher Sie stehen, doch aber empfaagen Sie von denen Trouppen
eben die Ehre, alss wieder commandirende General so gar auch mit einem

Vorzug.

jeder Armee ist ein Intendant, welcher sich eintzig nur der Wirth-
schairt annimbt, undt Achtung giebet, damit das GeldtWohl angewendet, rich-

tig ausgetheillet, undt die Lebens Mittel zugebracht werden. Auch muss Kr die
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nöthige Schantzgräber herbeyschaffen, denen, wann rnan Sie von anderwerths

herkommen lasset , umb an denen Circumvalations Linien bey einer Belagerung

zu arbeithen , oder die Weege zu zurichten, von der Armee nur das Commiss-

Brodt gereichet wirdt, die Landtschafft aber, woher Sie genommen seyn, bezahlet

Ihnen ein gewisses quantum dess Tags. In denen Pai's d' Etats müssen die

Ständt vermög dess Intendanten seine ordres, welche von dem Commandirenden

Generalen bekräfftiget seindt, solches Geldt darschiessen. In denen Pais

de Tailles thut der Receveur von selbiger Province dieses Geldt vorstrecken, so

Er an denen in der Province bezahlten Auflagen abrechnet.

Dann verordnet Er auch die Bezahlung deren, so an denen Laufgräben

arbeithen , welche alle Zeit Soldaten seindt, undt niemahlss eine Arbeith ver-

richten, dass Sie nicht davon bezahlt werden.

Undt so die Nothdurfft erfordert, Fuhren , Maulthier oder Stuckpferdt zu

der Armee kommen zulassen, müssen Sie ebenfahlss von denen Provinzen herbey

geschaßt werden, der Bezahlung halber Verhalt es sich wie mit denen Schantz

Gräbern, auch allezeit nach der Ordre dess Intendanten, welche Er von dem

General empfangen hat. Dann hat auch jede Armee einen profosen, welcher

die Commission eines Obersten hat, in administrirung der Justiz aber, kan Er

ohne den Intendanten nichts unternehmen ; Alle Kriegs Gefangene werden zu

Ihme in Verwahrung geführet, so lang biss der General verordent wass man mit

Ihnen weithers thun solle , dafern es aber Leuth von distinction seindt, werden

Sie gleich zu dem General gebracht.

Der Capitaine des Guides last sich angelegen sein , die Armee mit

Wegweissern zu versehen, man gibt ihme für deren jedwederen ein gewisses dess

Tags so wohl vor Ihre Nähr- alss Besoldung. Gedachter Capitaine dependiret

alleinig von dem General Quartiermeister, bey welchem die jenige, so Weg-
weisser vonnöthen haben, sich anmelden.

Die Armeen dess Königs bestehen in Französsis ch- undt frembden
Trouppen. Die Französischen seindt la Mais on du Roy, dass ist les Gar-

des du Corp.

Les Gens d' Armes de la Garde.

Les Chevaux Legers de la Garde.

Les Mousquetaires Gris.

Les Mousquetaires Noirs.

Les Granadiers a Cheval.

Les Gardes du Corps bestehen von 1400 Mann so in 4Compagn. abgetheil-

let seindt. Jede Compagn. hat einen Haubtmann, 4 Lieutn., 3 Fenderich, (hier

ist zu merken, dass obwohlen es Cavallerie man Sie doch unter denen Gardes

du Corp und denen Gens d' Armes nicht Cornetes , sondern Fenderich nennet,

weilen Sie auch zu Fuss dienen , undt alssdann den Fahnen fliegen lassen , zu

Pferdt aber Ihm einwickeln, undt alss ein Standtar gebrauchen), 12 exempts,

12 Brigadiers undt 12 Sous Brigadiers. Die Exempts, Brigadiers und Sous Bri-

gadiers werden von der Zahl der 350 Gardes genohmen, wovon die Compagnien
gemacht seindt. Jede Compagnie ist in 6 Brigaden abgetheillet, deren die Erste 3

von den 3 Lieut., die Andere 3 von den 3 Fenderichen commandirt werden. Bey
jeder Brigade befinden sich 2 Exempts, 2 Brigadiers, undt 2 Sous-Brigadiers.
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Der Ihuhtiuann alss llaubtinann oder Kill mei.sler hal nur das Pah-nl «im-s

(»bersten fOl denen Unis d' Arincrie , \crim>^ welcher Nie die Kiste Ol, eisten

irailtri« M-imli.

Lieutenants undt Cornels oder Kendcrielie haben seiner allezeit den

rang eines Obiiateft, s "
jtdodb ul ihrer Charge nicht geh- i( aber u «- i i

»

cxenipt M nicht den Uhristen rang gehabt, d:mn diese OffleierI gemeiniglich

rattere (»bristen \<'n ier Cawallerie gewaaeea« Sie seindt gar offt Brigadiers,

baui de Camp, undt Lieutenants Generaux, haben aueh alss solche, die

Tag Umwtehalaag bey der Armee. Dia Biaaapii beben alle Zeit den rang alss

Capitaine von der Cavallerie wie die Brigadiers, undt haben auch bissweilen den

rang alt! (»briste gehabt; Sie stehen nicht, wie die Brigadiers undt Sous-Briga-

diers vor Ihren Squadroncn in dem rang der Gardes du Corp, doch aber in dem

rang der Oflicieren so wohl vor, alss hinter den Squadroncn. Diese 4 Capitains

seindt alle Marschällen von Frankreich, auch Ducs et Pairs. Jedoch haben so

wohl die Capitaines alss die Untergebene bey diesen 4 Compagnien, umb Ihren

Dienst zuthun, keinen anderen rang alss nach Ihrem Ambt, undt gebrauchen sich

nicht dess jenigen, so Sie bey der Armee haben.

Die Erste Comp agnie so allezeit die Erste ist, nennetsich die Schott-
land tische, undt commandiren die Officiere in dieser Compagn. die Officiere

in denen anderen dreyen , ein jeder nachdeme wassErist, alss ein Capitaine,

einen anderen Capitaine, ein Lieutenant einen anderen Lieutenant, ein Fende-

rich einen anderen Fenderich etc. etc. wiewohlen Sie auch öfftermahlen nicht

älter seyndt, und schon derjenige, so mit Ihme hierin gleicher charge stehet,

ein Marechal de France, Lieutenant General, Marechal de Camp, oder Brigadier

were. Gedachte Erste Compagnie wirdt nun von dem Marechal Duc de Noailles

commandirt. Die anderen 3 nehmen Ihren rang, nachdeme Ihre Capitains seyndt

aufgenohmen worden. Die Erste dieser 3 ist anjetzo von dem Marechal Duc

de Duras, die undern von seinem Bruder Marechal Duc de Lorge, die dritte

von dem Marechal Duc de Villeroy commandirt, undt da im Fall gedachter Mare-

chal Duc de Duras mit Todt abginge oder seine Compagnie verkauften wolte,

so würdte Sie, so jetz undt von denen dreyen die Erste , die letztere alss-

dann *

rdes du Corps haben allezeit ihre Quartiers nahe umb die Stadt

•flaahj allwo Sie von Ihrem Solde leben, und wirdt Ihnen weiter nichts

alss die Wohnung gegeben.

Wie oben geoeldt, ist jede Compagnie, in 6 Brigaden abgetheilt, undt hat

der Chef de Brigade zwey exempts , zwey Brigadiers und zwey Sous-Briga-

diers unter sich ; der Chef de Brigade muss für die Futterey der Pferdten von

seiner Brigade sorgen, alss auch Sie wohl beritten halten, wesswegen Kr an

ii. -Zahlung etwass zunick behaltet. Der König gibt Ihnen noch über Ihre

Bezahlung alle zwey Jahr ein Kleidt, undt den gantzen Zeug vor das Pferdt.

Wegen der Kleider der Officiers undt exempts nimbt sich der Chef de Brigade
irantz nichts an, aber wohl thut Er sich aller anderen Ihrer Kleidung annehmen.
Deren ncroutining helangendt, seindt die Capitaines schuldtig solche zumachen,
welche d.m König selhsten müssen vorgestellt werdten, der Major dieser

4 Compagn. aber examinirt selbige umb zu wissen wer Sie seyen.
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Die Leib wacht Ihre- Koni gl. Mayj. wirdt alle 2 Monath von diesen

4 Compagnien gezogen , hiervon nimbt man zur Wacht vor den König Jacob f

,

Dauphin, die Königin, so Eine vorhanden, vor den Herzog undt Herzogin von

Burgundt, undt den Duc de Berri. Der König Jacob undt der Dauphin haben

einen Lieutenant, welcher das Ambt eines Capitaine de Garde vertritt, die

übrige auch die Königin selbsten haben nur einen exempts des Gardes du Corps,

wann Sie sich im Feldt befinden, bestehen in 12 Escadronen.

Die Gens d'Armeriedela Garde ist von 200 Mann, welche einen Capi-

taine Lieuten. (weilen der König allezeit selbsten deren Capitaine ist), 2 Sous

Li euten., zwey Cornets, 2 Fendericb, undt 6 Quartiermeister haben. Der Capi-

taine Lieutenant welcher der Prince de Soubise ist , hat da den rang, alss wie

ein Capitaine des Gardes du Corps. Die Subalternes haben gleichsamb allezeit

einen Obristen Titel, die Quartiermeister aber wie ein Capitaine. Die Subalter-

nes gelangen biss zu der General Lieutenant Stelle, ohngeacht dessen aber ver-

richten Sie bey Ihren Compagn. keine andern Dienste , alss Ihres Ambts , in

welchem Sie sich bey gesagten Compagn. befinden.

Die Chevaux legers de la Garde bestehen von 200 Köpfen, haben

einen Capitaine Lieut., zwey Unter Lieutenant, 4 Cornetes, und 6 Quartiermei-

ster; der König ist, wie bey denen Gens d' Armes Ihr Haubtman, die Subalternes

so wohl, alss der Capitaine Lieutenant verrichten Ihre Dienst, wie die bey der

Gens d' Armerie. Die Chevaux Legers undt Gens d' Armes werdten sehr wohl

bezahlt, undt können das gantze Jahr durch, bey Ihnen nach Belieben zu Hauss

leben (ausgenommen davon ein Viertel Theil, so alle Zeit zu Paris bleibet, undt

alle 3 Monath abgelöst wirdt) die Standarten dieser 2 Compagnien , wann Sie

nit im Feldt seyn, werdten in dess Königs Cabinet verwahret, allwohin man Sie

nach geendigten Feldtzug bringet.

Der Capitaine Lieutenant des Chevaux Legers ist der Duc de Chevreuse.

Bey der Armee machen diesse 2 Compagnien nicht mehrers alss jede nur ein

Escadron, wann aber sich der König bey der Armee befindet, so machen Sie

jede zwey, indeme alss dann dass jenige Viertel, welches zu Paris bleibet, wann

Ihre Mayj. nicht ins Feldt gehen, auch darzugezogen wirdt.

Die 2 Compagnien des Mousquetaires seindt eben auf diesse Weiss

eingerichtet, Sie baben einen Capitaine Lieutenant, einen Sous Lieutenant, einen

Fenderich undt einen Cornet, 6 Quartiermeister, 6 Brigadiers, und 6 Sous Bri-

gadiers, deren Capitaine ebenfahlss der König selbsten ist. Sie dienen zu Fuss

undt zu Pferdt, undt müssen in Abwessenheit dess Garde Regiments dessen Stelle

bey dem König vertretten, die Officiere tragen zu selbiger Zeit Ihren Halss Kragen
undt haben die Partisan inHändten, der Fenderich stehet mit fliegenden Fahnen,

und haben die Quartiermeister Hellebarten wie die Sergents, die Brigadiers und

Sous-Brigadiers aber Flinten, wie dieCorporalen undGefreyte bey der Infanterie.

Sie machen Ihr exercitium zu Fuss, wie die übrige Infanterie, nach welchem die

gantze Französische Infanterie sieh richtet. Seindt Sie aber zu Pferdt, so wickelt

der Fenderich seinen Fahnen zusamben, der Cornet aber seinen Standtar auf, die

4 Compagnien seindt alle Zeit in Paris, undt haben Ihr absonderliches Quartier,

jede bestehet in 250 Mann. Wann Sie in's Feldt gehen, so seindt Sie mit unter

das Königl. Hauss gerechnet, undt verrichten Ihre Dienst, wie dasselbige,
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. mmen bey denen B< en illwo Bic die eoatreeearpeaj, und halbe

•|;iquiren eommaiidirl werden. Wann der König nieht im Fehlt ist,

so bleiben r< UO Haan in Pürie). Bey defc Armee machen Bit

llleieU 4 Squadrnnen , in derFel.lt Sehlaeht 7.11 Cassel iiiiisIimi Sie ibtteigei,

und! 711 l'nss lln-e Dienste thun. Sie lieslelieii ;ille zeit von jungen Leiilhen. undt

lt-Imii Ihre Königl. MajT j- keinem keine Stelle , es möge sein, wer Kr wolte,

nommen die Priataea ron Königl. Geblfith) Bf habe dann zu vor ein Jahr

lang unter Ihnen gedient.

hie G ran ad irr ie Pferdt aeiidi von 120 Mann, undt stehen unter dorn

Commando eines Capitata* t Lieutenants, 'i Cornets, und 6 Sergents, Sie die-

nen zu Fuss und zu Pferdt, wie die Mousquetaires, undt bey dem Königl. Hauss

wie die Granadirer unter einem Regiment zu Fuss. Sie ziehen Ihre recrouten

auss allen Granadier-Compagnien von der Infanterie Francoise , ausgenommen

iiinnt «les Gardes und< das Regiment du Roy. Sie stehen allezeit andern

Orth wo die Gardes du Corps seindt, bey der Armee campiren Sie umb das

Königl. Hauss zu bedecken, und postiren sich an dem Orth, wohin der Commen-
dant

.

I». nigl. Hauss Ihnen befelchet, es seye bey einem Haubt- und

ral- oder in einem besonderen Treffen, oder auf dem March.

Das Königl. Hauss stehet allezeit zur Rechten in der Ersten Linie einer

Armee, auch nimmt man hievon niemahl nichts sowohl zur detachirung der

Cavallen'e alss auch zu denen ordinari Feldt Wachten, noch zu einiger Beglei-

tung. Ks macht seine Fouragirung schier allezeit gantz alleinig, undt gibt zu

dessen Bedeckung ihre eigene Mannschafft her, so aber ein allgemeine Foura-

girung gethan wirdl, ist es sehuldtig für die Bedeckung auch einige Mannschafft

dartn abzuordnen.

Wann der König sich bey der Armee befindt, so ist über die Ordinari

Köaigi. Garde so im Saal dienet, undt jene so zur Begleitung vorhanden, welche

von der Garde du Corp bestehet, allezeit noch ein Squadron von gesagten Königl.

Hauss auf dem Platz auf der Wacht, wo das Königl. Quartier ist, undtallezeit da

stehen bleibet, wann schon auch der König spatzieren ausreithet. Sie wirdt alle

'24 Stundten abgelöst, undt sowohl von denen Gardes du Corp, alss anderen

Oeaajnga. beraaai genommen, die Granadirer zu Pferdt aber seindt hievon frey.

Difl Gens d' Armerie bestehet in 16 Compagnien deren Erste die Schott-

Ifindische genennet wirdt, dessen Capitaine ist allezeit der Duc de York , wann
einer vorhanden, alss anderter Sohn des Königs von Schottlandt, Sie ist alter

alss die Mnu^juetaires. Die änderte nennt sich die Englische, die 3. de Bour-
gogne, die 4. de Flamandt, die 5. de la Reine, die 6. du Dauphin, die T. du

Duc de Bourgogne, die ,S. du Duc d' Anjou, die 9. du Duc de Berri , die 10. du
Duc d' Orleans. Die Ersten 4 seindt dem König, und haben alle einen Capitaine

aast, einen Sous Lieutenant, einen Fenderich, einen Guidon, undt 2 Quar-

beetehel in 50 Köpfen. Über dieses seindt noch 6 Compagn.
des Ckeraei Legen da la Reine, du Dauphin, du Duc de Bourgogne, d' Anjou,
de Bern

.
et <r Orleans, jedwedere bat einen Capitaine Lieutenant, einen Sous

8 0;uartiermcister und 00 Pferdt, sie seindt eben auf den
Fuss, wie die Gens d' Armeric eingerichtet. Diese 16 Compagnien machen

•irniiei). [ladt liehen bey Friedenszeiten allezeit in Quartier, allwo Sie von

Archiv XIII. 3
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Ihr Geldt leben; Bey der Armee aber stehen Sie zur Rechten der Ersten Linie
;

Wann das Königl. Hauss sich dabey befindet , so seindt Sie eben in selbiger

Linie zur Hechten, da es die Grösse des Platzes zulasset, wofern aber nicht, so

stehen Sie in der änderten Linie zur Rechten Handt. Dann die Cavallerie legere

hat allezeit, vermög eines Privilegij, einen Flügel in der Ersten Linie.

Die4Capitaines desCompagnies du Roy haben den rang alssObristen unter

die Gens d' Armerie , die übrige aber nicht, alss ordinari Obristen von der Ca-

vallerie. Vorgemelte 8 Squadronen des gens d' Armerie, müssen ebenfalls zur

Standtar Wacht vor dem Königl. Quartier bey der Armee einige Mannschafft,

wie die andern Squadronen von dem Königl. Hauss hergeben , die Cavallerie

legere aber thut dieses nicht.

Diesse Cavallerie legere de France, folget gleich auf dass Königl.

Hauss, Sie bestehet in 3 Generals Regimentern, undt seindt die Generalen, so

Sie commandiren, le Colonel General, le Maitre de Camp General, undt der Com-

missaire General, ein jedes dieser Regimenter hat 12 Compagnien, gleichwie die

Königl. welche seindt

Le Roy. Royal Piedmont.

Le Royal. Royal Allemand 1
).

Royal etranger. La Reine.

Les Cravates. Dauphin.

Les Curassiers. Dauphin etranger.

Royal Roussillon.

Die Regimenter der übrigen Cavallerie aber, haben nit mehr alss 8 Com-

pagnien deren jede ä 30 Mann, wie eben auch die Königl. Bey jedem Regiment

ist ein Oberster, ein Obrist Lieutenant, ein Major, undt ein Adjutant, diese

2 leztern haben keine Compagnien. Jede Compagnie hat einen Haubtmann, einen

Lieutenant, einen Quartiermeister, undt in Kriegszeiten einen Cornet, welcher

aber bey Erfolgung dess Friedens cassirt wirdt, jedoch gibt man Ihmeeinreforme,

undt ist Er schuldtig, dem Regiment ein gewisse Zeitlang in dem Jahr zudienen.

Jetzundt hat man gar keine Cornets gemacht, indeme man sich der reformirten

Officiers, so in sehr grosser Anzahl seindt , an deren statt gebrauchet.

Die Regiments Generaux, Royaux, auch die Jenigen der Printzen vom

Königl. Geblüth, und Bastarden hatten alle Zeit einen beständigen rang, wel-

chen Sie niemahlss veränderten obwohl deren Obristen nicht änderst alss nach

Beschaffenheit Ihres rangs commandirten: die übrigen Regimenter aber hielten

den jenigen welchen Ihre Obristen hatten. Solches ist nunmehro seither dem

Frieden Schluss verändert worden, dann alle Regimenter Ihren besondern rang

bekommen, undt hatten herentgegen die Obristen. Obrist Lieutenant, Majors,

Capitaines, und Lieutnants Ihren rang nach dem Alter. Die Cavallerie legere

stehet allezeit zur Linken in der Ersten Linie, undt wann das Königl. Hauss oder

die Gens d' Armerie sich nicht bey der Armee befinden, so ist Sie zur Rechten.

Es ist auch noch ein Corpo zu Pferdt, welches eben so schön ist, alss das

Königl. Hauss, undt seyndt diesse die Car ab inr euther, die Officiere so wohl

alss die Gemeine haben umb ein Viertel höhere Gage, alss unter der Cavallerie undt

1) Diesses ist auf den fremden Fuss gesezt.
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alle Ofliei.re »-in JOglieber nach seinem rang, li;it dar/u noch eine Uhinc pension

rom Königen Im letateren Krieg wäre daj eorpo 100 Comptgniea

ji. weile« 100 Regimenter toi dei leben Caralleri« gewannen,

,nujt ,>in imenf eine lolehc Compagnie bat Ober des« waren noch

potenter de Cavallerie etrangere, webej rieb aber keineCerabintoi befand-

i,.,,, i.,,, |,.i.' Compagnie bette wehrenden Kriegt einen Hanbtmann, -i Lenthe-

nanten, I Cotnete, 'i Ouartiormoistor undt 80 Mann. Vier Jahr vor dem Frieden

wandten diese Compagnien enea eilen Regimentern gezogen, wovon man nur ein

neiit foimiret, muH zu dessen Obersten General den DöC du Maine gemacht.

igimenl wurdte in.'» Brigaden, jede 'io Cempagnien itarkh, abgetheilt,

jede Brigade hat einen Ohrisfen , Ohrist Leutenant , undt einen Major wie auch

i Major General vor alle 100 Compagnien. Diesse Brigaden thatten nicht

alle Dienate unter einer Armee, sondern man schickte allezeit eine davon in

CetaJoerien, eine in Tenteehlendt, undt 3 in Flandern.

Obwonlen, wie oben gemeldt, der Duc du Maine Oberster General von diesem

Regiment iet, in ist er doch dem Obersten General, undt denen Generalen von

der CeraUerie mbordonnici Nach erfolgten Frieden ist dieses Corpo biss auf

i Mnpegnien redneirt wordten, so allezeit in 5 Brigaden bestehen blieben,

ii jede 8 Compagnien » 20 Mann hatte
,
jedoch hat man keinen Officier

: et. sondern alle in die übrige Compagnien eingetheillet. Nach proportion

die Carellerie aogmentiri wirdt, stärcket sich auch dieses Corpo , und werden

nicht allein die Compagnien vergrössert , sondern werden wieder so viel Com-

eien, :, ' s Regimenter seyn. Sie nehmen Ihre Recrouten sowohl Mann alss

Pferd! von der Cavalleric, jeder Compagnie ist ein gewisses Regiment, wovon

routen ziehet, angewissen, undt der Capitaine des Carabiniers hat die

;ieit den Mann undt das Pferdt, so er haben will, unter dem Regiment aus-

leben, wo vor Kr 100 Thaller bezahlet, das Kleidt, das Pferdtzeug, undt

I rewibr muss er aber zurück lassen.

indt4alte Dragoner Regimenter, deren jedes von 12 Com-

mon k 30 Mann ist, Jede Compagnie hat einen Capitaine, einen Lieutenant

undt einen (Juartienneister. Sie haben bey Friedens Zeiten wegen allzugrosser

Hange der reformirtenOffieieren keine Cornetea; Anjetzo seindt sie umb 6 Regi-

me!: liiet , welche wie die andern eingericht seindt. Die Regimenter

haben Ihren beatindtigOD rang, die Offieiert aber den Jenigen nach dem Alter-

thuinb Ihrer Cominission wie bey der Cavallerie. Wehrenden lezten Krieg in

Italien eampirten die Dragoner fast allezeit in der Linie, seindt auch sehr offt

unter die Cavallerie gestellt worden.

Die Infanterie bestehet in zweyerley, alss die Infanterie Francoise und

re, jedes Regiment bat seinen rang, undt alle Ofticiers von dem Obersten

- auf den Unterlientenaat oderFenderieb folgen den rang ihres Regiments undt

nicht den jenigen Ihrer Commiaeion. (Patent). Die gnntae Infanterie Francoise

tat auf einerley Weiss eingerichtet, ausgenommen das Regiment des Garden;

welches in 10 Compagnien 1 120 Mann bestehet, undt einen Capitaine, einen

lenant. »inen Sous Lieutenant, einen Fenderieb, undt 4 Serganten hat, undt

ebwoblen bey i\*-\- Leib Compagnie niehl mebrere Manaehaft, ilaebey denen

anderen ist. so hat sie doch doppelte Officiers

3 •
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Überdies sindt noch 2 Granadirer Compagnien bey gesagten Regi-

ment von eben so viel Köpfen undt doppelten Officieren welche an der Bezahlung

umb ein Viertel mehrers haben, wie andere Granadiers in Frankreich. Das Regi-

ment bestehet in 6 Bataillonen jede von 5 Compagnien.

Alle Capitaines aux Gardes so wohl Francoises als Suisses haben

die Commission eines Obristen , undt rechnen das Alterthumb ihres rangs von

Zeit der Belagerung Mons, die Bezahlung dieser Regimenter so wohl deren Offi-

cieren alss auch Soldaten ist sehr stark.

Die Bataillone der übrigen Französischen Regimenter zu Fuss haben 3 Com-

pagnien jedes ä 45 Mann, dass ist 12 Compagnien machen eine Battaillon , undt

die 13. seindt die Grenadier, welche allezeit zur rechten stehen. Jede Compagnie

hat einen Haubtmann, einen Lieutenant, undt einen Sous Lieutenant, die Leib-

Compagnie aber umb einen Fenderich mehr , zwey Sergants , der 4. Theil von

Soldaten seindt Piquenir, die Granadirer dabey ausgenohmen.

Man kann nicht sagen, wie viel Compagnien ein jedes Regiment hat, weilen

deren einige seindt so vier Bataillonen, einige drey, zwey, auch sogar nur eine

haben, die Bezahlung ist unter der Infanterie Francoise durchauss gantz gleich:

Die Infanterie etrangere aber wirdt unterschiedlich bezahlt.

Die Schweitzer haben am meisten, worauf die Teutsche, dann die Irrländer

welche der König aufgerichtet, nach diesem die Welsche, undt lezlich die Irr-

länder , welche der König Jacob mitgebracht. Alle diese Regimenter von dem

Regiment der Schweitzer-Garde an zurechnen, haben ihren beständigen rang

nach dem Alterthumb ihrer creation eben sowohl unter Ihnen , alss unter der

Französischen Infanterie, ausgenommen, dass Sie bey einer Armee oder in einer

Besatzung niemahls das Erste Regiment sein können, alss zum Exempel , das

Regiment der Schweitzer Garde befindt sich mit 4 französischen Regimentern

die nit so alt seyn , alss jenes , in einer Garnison , so hat doch das älteste von

denen Vieren den Ersten, undt gesagtes Schweitzer Regiment den anderen rang,

also vor den anderen; Undt sogar ein Französische Compagnie von einem Jün-

gern Regiment alss gedachte Schweitzerische wurdte den Vorzug vor allen

Regiments des Gardes Suisses haben.

Vor Zeiten kunte kein Frembder Obrister in einem Platz commandiren son-

dern es wurdte Ihme ein Lieutenant von der FranzösischenTnfanterie vorgezogen,

vermög der letztern reglements aber bleibt ein Obrister alss Obrister, undt

commandirt ein jeder nach seiner Graduation und Alterthumb.

Die Granadirer Compagnien machen jede Ihre recrouten unter Ihren

bataillons, Sie haben umb ein Viertel an der Bezahlung mehrers alss die andern

Soldaten undt Officiers, offtmahlss werden Sie Partheyweiss, wovon man Bat-

taillonen machet, detachirt, alss zu Angriff der contrescarpen undt geschwinden

expeditionen; da nur ein, zwey, drey oder vier Bataillonen also gemacht werdten,

so gibt man Ihnen offtmalss nicht mehrers alss einen Obristen, undt 2 Obrist

Lieutenants Sie zucommandiren mit, ist aber die Zahl der Battaillonen höher, so

wirdt ein Brigadier noch darzugethan.

Sonsten seindt bey der Französischen Infanterie noch zwey andere Regi-

menter, deren dass eine die B omba rdier s undt das andere Royal Artillerie
genennet wirdt, Sie machen Ihre recrouten unter der gantzen Französsischen



Infanterie, hierzu niml.l man dl« befU undt anselinlielisle Soldaten, welche ein

7u im Artillerie t.m^iicii.-s Htadtwtrk kftuea, ;.u Waga*r, Zimntr LevJk,

Sehn-iur; -cNchmidt , kii|. ferseliiiii.il
, G Hier

undt Riemer, ihre Beiahlmg tat \i.-i itlrktr üta dtf ti!tii^«-ii Infanterie, undt

\
lim | uImm- .i.ii Sohlt »uehlbrc Arbeit« bwalill Jftfet Regijaeal bat 7oder

8 Battaill.men. Sic beiluden sieh niemahlss he\>ammen, sondern nur 1, % oder

IBatteflloi bey etearAn^i, Sie eampiren bey der aHUIerie Febrwerk, nÜ
haben keine andern Waffen alss Flinten: Jede CoBptgDIC bestehet in KM» Mann

undt hat einen Hauhtmann. '2 Li.-u t .u;ii\ts, undt 2 Sotis Lieutenants , in denen

Garnisonen werdten Sic allezeit in die Städte w<> Zeug- und Giesshä'user seindt,

u.l.'-.t.Sio \ i»i rithU n l»r \ «!c r \riii.'-.> keinen anderen Dienst alss bey der Artillerie.

In denen f.arnisoncn dienen Sie wie die übrige Trouppen. Diesse zwey Regi-

menter stehen unter dem General von der Artillerie undt Hauss Zeugmeister,

welcher allezeit deren Oberster ist. Nebst diesem seindt bey der Artillerie noch

rompairnien von Bombardieren). Kunstäblern, undt Schanlz Gräber, welche alle

IM Bezahlung haben , man legt gemeinlich diesse Compagnien in die

,e wo die heimbliehe Ginge unter der Erden seindt, umb die Feindts Lauff-

urüh»-n bey einer Belagerung zu verhindern.

Jedte Omipagnie von der gantzen Französsischen und frcmbden Infanterie

ist schuldig eine gewisse Anzahl Handtzeugs, alss Hacken, Schauffein, grosse

Haut i. undt grosse Hämmer etc., alles nach einerley Formb gemacht

zuhaben, welche die Soldaten in ledernen Säcken Tragen, um wehrenden March,

oder bey Anlangung in das Lager sich deren gebrauchen zukönnen. Dieser Handt-

zeug dienet nur bey erstgemelten Gelegenheiten, dann wann man Lauff Gräben

oder Circumvallations Linien arbeithet, wirdt von dem Artillerie Fuhrwerk hierzu

aller notbwendige Zeug verschaffet, nach verrichter Arbeith last sich derjenige,

so solchen hergegeben angelegen sein, alles widerumb zusammen zubringen.

In jeden Platz ist ein Gouverneur, ein Lieutenant du Roy, undt ein Major,

deren ein Anwessender anstatt dess Abwessenden commandiret, in Abwessenheit

dess Gouverneurs undt Lieutenants du Roy, commandirt der Major dem Briga-

dier undt Obersten , wo nicht ein oder der andere ein Ordre hat den Platz zu

commandiren, wo Citadelles seindt. Der Jenige so in der Citadelle commandiret,

muss alle Abendt die Parola von dem, so ein Platz commandiret, abholten lassen,

auch wann es ungefehr sich begebet, dass in dem Platz nur ein gemeiner Hauht-

mann das Commando bette, doch hat der Gouverneur in der Citadelle nichts

zuschaffen, undt kan auch so gar nicht einen Mann von denen Trouppen so darin

in fitreifOll liefen, herauss ziehen. In die Citadelle werdten , keine frembde

Trouppen niemahlen eingelassen, ausgenommen die Schweitzer, aber doch nur

im Fall , wann die Französsische Garnison darinnen umb ein ö"
' stärker ist.

Hin Gouverneur von einer Province oder ein General über die Armee, kann

die Garnison in einer Citadelle ohne Ordre von Hoff nicht veränderen, ohngeacht

Er die M.i.lit hat, solches in dem Platz zuthun, kan auch so gar weder munition

noch Artillerie darauss ziehen.

Km jedes Regiment gibt in den Vestungen eine gewisse Anzahl Gemeine,

und naeli prop..rti«ui Officiers her, umb die Wachten zu versehen: Diese begehen

auf den Sammelplatz, undt ziehen alldorten das Loss, wass vor einen posto
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Sie zu verwachen haben werdten, dass also die Officiers niemahlss wissen können,

auf welchen postoSie zu stehen kommen, noch von wass für einem Regiment das

detachement seye, so Sie haben werdten, dahero man keine Hinterlist zu

befürchten.

Die 2 Garde Regimenter alss das Französsisehe undt Schweizerische haben

alleinig das privileginm ihre beständtige Posten in denen Plätzen , wo Sie in

Garnison liegen, zubeziehen.

Wann ungefehr die völlige Garnison in einem Regiment nur allein bestundte,

so können doch dessen Officiers, weder den posto, noch auch, wass für Leuthe

Sie haben werdten, niemahls wissen.

Alle Trouppen durchauss, ausgenommen das Königl. Hauss, die Schweitzer,

die Carabinreuther, undt die Artillerie stehen unter der Direction dess Kriegs

Secretarij. Das Königl. Hauss aber empfanget seine Ordres von dem Staats

Secretario unter welchen departement alle desselben Chargen angewiesen sein.

Die Schweitzer nehmen die Ordre von ihrem Obristen Ge-

neral. Diesses wurdte jederzeit in Frankreich also gehalten, biss auf den

Todtfall dess Comte de Soisson, wo Mr. de Louvois sich diese authorität zu

eignete, alss der Duc du Maine in seiner Kindheit damit versehen wurdte, undt

hat Sie Zeit seines Lebens behalten, so eben also den Marquis deBarbesieux sein

Sohn gehabt, nach dessen Todtfall aber, hat der König die Function dem Duc du

Maine wiedergegeben. Die Carabiniers empfangen Ihre Ordres ebenfahlss von

Ihm so wohl, alss die Trouppen bey der Artillerie.

Marquis de Louvoishatte auch das Ambt dess General Kriegs- und Hauss Zeug-

meisters, also dass der jenige, so darmit versehen wäre, nichts alss die Besoldung

undt die Ehren geniessete , ohne etwass in der Charge disponiren zu können.

Nunmehro aber nach dem Todt dess Marquis de Barbesieux hat der Duc du

Maine alle Ambter von der Artillerie auszutheillen, undt das Geldt zu denen Aus-

gaben; Ihme muss man auch Rechenschafft von allen Zeughäussern und Maga-

zinen der Plätzen thun. Er verordnet die Ausrüstung zu der Artillerie der Kriegs-

Munitionen, undt alles wass bey jeder Armee , undt in denen Vestungen von-

nöthen ist, Undt stehen die manifacturen von Pulver undt Salpeter im gantzen

Königreich unter seiner Direction, vermittelst welchen kein Provinz kein Stadt

noch Dorff in dem Königreich ist, worinn nicht einige Leuthe von Ihme depen-

diren, sogar dass auch seine authorität auf gewisse Weiss sich biss in die Zeug-

hüusser in denen Seehäffen erstrecket , wass dorten die Artillerie undt Kriegs

Munition angehet.

Seither weniger Zeit hat der König so wohl über die Infanterie alss Caval-

lerie Directeurs undt Inspecteurs gesetzet. Das Königreich ist in 4 Theil aus-

getheilt, deren jeder Theil einen Directeur über die Infanterie undt
Cavallerie hat, unter jedem Directeur seindt 2Inspecteurs. Sie machen

im Jahr 3 Musterungen , die erste nach geendigten Feldtzug ehe die Trouppen

in die Winter-Quartier und garnisonen verlegt werden, wodurch Sie den Standt

der Regimenter, die recrouten und Verbesserungen so zumachen seindt, die Mit-

tel undt Gelder so hierzu vonnöthen
, genau wissen. Sie erkundigen sich , wie

sich die Officiers verhalten, wie sie sich appliciren, undt wass Sie für Schulden

machen, haben auch den Gewalt selbige vermög Ihrer Fehler zu bestraften;
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Hernach gelu i n Si.> ein jeder die Trouppcn in denen Garnisonm H besichtigen,

ilio unter seinerZuf heillung gehftrtB, dir änderte Mltttfllg geOChuV im.Janii.'irio,

mb niaehen, <>b die Ergintzungen rorgenommeo erordten, pjmi IBr ordre« die

•, p 11 ml t Coininumhmten der BattailiOB6n d;ir/.ugegebcn, Uldfl wass Si<- für

Naehriebtea von dereaOffieireo haben, so u reeroatirea eaegaagen« Dieleaterc

Maetervag wW vorgenommen, ehe der Peldteag eagehel , aobej die OfBeierai

so ihrer Schuldigkeit nicht nachkommen seindt, sehr scharff gest raffet werdten.

Dieae Direeteari und Enepeetevri seindt gemeiniglich Generale Persolmen,

undt gehen) nur allein dem König Ilechenschafft , wornacli Sie erst sich weithers

mit dem Kriegs Secretario darauss bereden.

Königl. Hauss, die Französischen und Schweitzerischen Garde Regi-

menter, die (Jens d'Armerie seindt alleinig deren Untersuchung nicht untergeben.

Wann Sie in einem Platz anlangen, so weisen Sie den Commandanten allda ihre

Ordree auf, umh Ihnen die Garnison vorzustellen, welches der Gouverneur oder

Commcndant auf keinerley Weisse verweigern kan. Über dass ist in jedem Platz

aufs allerwenigste noch ein Kriegs Commissari, dessen meiste Verrichtung,

darinn bestehet, alle Monath .'{mahl in Gegenwarth dess Commendanten und

Major zu mustern. Xunmehro aber hat Er dabey nichts änderst zu thun, alss die

liafft jeder Compagnie zuzahlen , nach geendigter Musterung machet Er

davon zwey Auszug, welche gedachter Commandant und Major unterzeichnen,

hintan schicket Er dem Kriegs Secretario einen nacher Hoff, den andern gibt Er

dem Schatzmeister, nach welchem Er die Compagnie bezahlet. Wann ein Capi-

taine wegen nöthiger .Unterhaltung seiner Compagnie einigen Kauff Leuthen

schuldig ist, so übergeben diese dem Commissario ihre Zettel, undt da im Fall

der Officier nit guthwillig bezahlen wolte, last der Commissari an dessen Bezah-

lung so viel zurückhalten, alss er schuldig ist. Jeder Capitaine gleichwie auch

jeder Obrister oder Commcndant eines Regiments ist schuldtig, alle Monath dem
Seliatzmeister eine Quittung zugeben, umb das Geldt, so Er empfangen hat.

Wann ein Soldat dem Commissario zuklagen kommet, dass sein Capitaine

Ihme nicht alles nöthige zu seiner Unterhaltung giebet, so kann ged. Commis-
sarius ihme darzu anhalten , indeme Er den Capitaine erstlich davon ermahnet,

Nistet diesser hierauf kein genügen so sagt Er solches dem Obristen oder Com-
mandanten dess Regiments , ist es nun dass auch diesse beede nichts thun, last

inem KaiitVmann nehmen, undt alssdann an der Bezahlung abziehen,

.ist sich auch angelegen sein zu examiniren, ob das Brodt, welches man
Soldaten reichet, gut seye, undt ob die Klagen der Officiers wieder die

Proriaataeeiefef bestehen, ein gleiches verriebt Er wegen der Fouragc vor die

( itvallerie. \\>v Zeilen ehe die Directeurs und Inspecteurs gestellet waren, hatte

•naieeari den Gewalt , die untaugliche Soldaten ebaadaaeken, anjetso

aber bnbnn gedachte hirecteurs oder Inspecteurs die authorität allein.

missen die Remonta undt Recronten Selbsten schaffen,

man Ihnen ein gewittC Summa Celdts giebet, und hat man befunden. daM
itg hiedarch hesser bedient seye, dann weilen ein Capitaine, so diesem

nicht \sulil nachkommet, gestrafft wirdt , undt da Kr nicht wohl zuhoflen hat,

«eehall undt Pferdte rom König geben ererdte, le Hat Er rieh

mit einer absonderlichen Aufmerksamkeit angelegen seyn. die Leulhe und Pferdte



40

allezeit bestens zu verpflegen, auch Achtung zu geben, dass der Mann nicht aus-

risse, oder in einigen das Pferdt verwahrlosset werdte , indeme Er auch weiss

dass die Directeurs keinen untauglichen Mann noch Pferdt, gegen die Ordinance

annehmen, undt selbe alsobald ausschiessen, so thut Er sich befleissigen , umb

doppelte Unkosten zu verhütten , ordonanzmässige Leuthe undt Pferdte gleich

anfänglich vorzustellen, welches Er im Fall, wann der König solches verschaffete,

nicht so sorglich beobachten wiirdte.

Die Bezahlung der Französichen Infanterie ist zimblich mittel-

mässig, ein Obrister hat eines tapitains gage , undt daneben alss Obrister mo-

natlich noch 50 Francs, der Obrist Lieutenant hat eben die Capitaine Besoldung,

undt monathlich 30 francs. Die Capitaines haben Monathlich 25 Thlr.; die

Lieuts. 10; der Unter Lieutenant 20 Francs; der Feldt Waibel 9 Sols dess

Tags, der Corporal 7 Sols, ein Gefreyter 6 Sols, ein Piquenirer 5y2 , der Ge-

meine Soldat 5 Sols. Es ist zumercken, dass von dem Feldt Waibel an, Ihn mit-

begriffen, man jeden täglich einen sols, welches man die masse du Regiment

oder Cassa nennet, vor die Kleidung abziehet. Man gibt alle Jahr jedem Solda-

ten ein paar Hossen, Strumpf und einen Huth, undt dieses wirdt von gedachten

sols herbey geschaffet, weichender Schatzmeister dess Platzes solang behaltet,

biss er nicht eine Ordre von dem Obersten, so von dem Directeur oder Inspec-

teur bekräftiget ist, empfangen. Aus dieser Cassa verschafft man jedem Soldaten

alle 2 Jahr einen Stock , Veste undt das übrige. Über dieses giebet der König

jedem Capitaine dess Tags vor dem Mann 2 Liars, umb Sie mit Schuhen, Hembtern

und Halstüchern zu unterhallen , undt ist es bey der Infanterie also eingericht,

dass jeder Soldat jährlich 2 Hemter, 2 Halstücher und 2 paar Schuh empfanget;

Wann nun der Soldat deren nit so viel verbraucht , bleiben die Tägliche

2 Liars dem Capitaine zu guten, da Er aber mehrers vonnöthen, muss gedachter

Capitaine ihme solches auch verschaffen , ohne dem Soldaten etwass an seiner

Bezahlung abzuziehen.

Wann die Soldaten in der Garnison oder auf dem Marche einen Diebstahl

begehen, undt man erweissen kan , von wass vor einer Compagnie Sie seindt,

so muss der Capitaine solches gut machen, ohne seiner Compagnie etwass abzu-

ziehen, da man aber nicht wissen kann, von wass vor einer Compagnie Er ist, so

müssen alle Regimenter zur Guthmachung helffen beylegen.

Folgendts ist zu ersehen, wie die Garnisonen sowohl Sommer- als Winters

Zeiten bezahlt werdten. Worauf die Officiers schuldig sein Ihre Compagnien so

wohl mit recrouten alss Kleidung zu unterhalten, ohne dass Ihnen der König das

geringste noch vor die Ausgewissene noch abgestorbene Soldaten bezahle. Dahero
kommt es, dass die Französsische Infanterie in einem so schlechten Standt ist.

Die Bezahlung der Infanteri e zu Kriegszeiten ist ganz än-
derst, im Winter wirdt Sie bezahlet wie bey Friedens zeiten den Soldt anbelan-
gendt, undt wirdt dem Soldaten nichts vor die sogenannte masse oder Cassa
zurück gehalten; Im Sommer hat ein Capitaine nicht mehrers alss 6 Sols. dess
Tags, undt 3 rationen Brodt, ein Lieutenant 4 sols und 2 rationen Brodt, der
Unter Leutenant 3 sols und 2 rationen Brodt, ein Feldt Waibel 2 sols ein ration
Brodt, ein Piquenirer 1% Sols undt ein ration Brodt, der Soldat 1 Sols undt die

ration Brodt. Die Soldaten den Feld Waibel mit eingerechnet, haben alle Tag
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Mtfc tA Fatttlgtti ll " 1'iM-litN Fleisch. uimIi gibt man Monatlich jeder i:..t-

taillon • B \n/.ilil Ochs.scu "der Kühe, deren Aiistlieilung der Major h;il.

ohne data die Offleiera damit etwaea lutbM,

Der Konig gibt auch noch in dem Monath September vor jede Compagnie,

20 paar Schob, welche man in die Compagnie führet , undt Hatfaillonen weiss

aiisthcillct.

«• Bezahlung wehrenden Feldlzugs kau nit länger alss !> Monath

ilauron . solle Sie aber langer waren, M ziehet man sowohl denen Soldaten alss

Oflicieren jedem 3 Soll dess Tags vor die Brodt ration , undt dem Soldaten

einen Sols vor «las Fleisch ab, der Ubersehuss von der Bezahlung wirdt

denen Oflicieren so baldt Sie in die Garnison eintretten ,
gegeben , der

Capitaine aber hohahltet gemeiniglieh von dem Soldaten zurück wass Ime

Ugairflrif. Ist der Kcldtzug kürtzer, so haben Sie dannoch diesse Bezahlung

wie vorgemelt, ob Sie auch schon nur eine gantz kleine Zeit im Feldt gestand-

ten weren.

Gleich nach verrichtem Feldtzug schicket man die Officiers nach guth befin-

den dess Obri>ten auf die Werbungen. Der König gibt jeder Compagnie für

i<> Mann re er outen 100 Thlr. und loOO Francs für Dach und Fach, davon zieht

pitaine 1280, der Lieutenant 150, undt der Sous Lieutenant 100 francs.

Man gibt dess Tags jeden Capitaine 4 Pferdt portionen, 3 einen Leutenant,

2 dem Sous Lieutenant, 6 dem Obristen, 5 dem Obrist Lieutenant undt 4 dem

Major. Weiters gibt man jedem Capitaine 200 francs wann sein Compagnie den

i.'i. April vollständig ist. Die Obrist Lieutenanten haben von dem König über

Ihre Bezahlung noch 300 Thlr. pension , der Major 200 , ein Adjutant 100, der

Obriste aber nichts.

Jeden Soldaten so in Garnison liget, Trifft alle Tag einmahl die Wacht, Sie

wohnen in Casermes, allwo Sie Ihre Better, Strohsäck, Madratzen, Docken,

undt alle Monath neu gewaschene Leilachen haben, in jedem Bett seindt Ihrer

zwey. bissweilen auch drey, nachdem dass viel in einer Garnison ligen. Man gibt

Ihnen Winters Zeit ein gewisse Maass Holtz und Kertzen so wohl zur Haubt-

uailit, alss in die Casermes, im Sommer aber weder Liechter noch Holtz , alss

allein die Liechter zur Haubtwacht.

Die Capitaines müssen 2 mahl die Wochen in denen Casermes visitiren gehen,

dem (»bristen davon Nachricht geben. Die Capitaines halten Ihre Feldt

Waibel an, auf die Sauberkeit Achtung zugeben. Der Major aber hat die völlige

Obsicht über alles.

ri so wohl von der Cavallerie, Infanterie alss Dragoner haben keine

Compagnien, auch bey denen Regimentern keinen andern rang alss eines Capi-

tains nach dem Alter Ihrer Vorstellung.

Die Adjutanten haben Lcutenaiils rang , wann Sie aber gute Officiers

seindt
, so erhalten Ihnen die Obersten bisweillen von Hoff auss, den rang eines

I

Der König hat ein überauss schöne Unterhaltung undt Gebau (l'hop i tal

des Invalides, genannt) aufgerichtet, allwohin die blessirte Officiers, so

Mittel zuleben haben , jedwederen nach der Ordnung seine-.

Bedienten Kriegs Standt hinein gethan werden , alss Capitaines, Lieutenants,
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Sous Lieutenants, Fenderich oder Corneten. Die jenige von dem Königl. Hauss,

dass ist des Gardes du Corps, Gens d' Armes, oder Mousquetaires werdten allda

wie Lieutenants gehalten. Es ist auch eine Class allda, vor die Feldt Waibel

undt Quartiermeister zu Pferdt, welche in gleicher Unterhaltung stehen. Die

Mussquetirer undt Reuther haben auch eine gleiche Unterhaltung , Sie seindt

sehr wohl logiret, gut ernähret, und wohl gekleidet, undt gibt man sogar Wö-

chentlich einem jeden ein gewisses Geldt, umb Taback undt Pfeiffen zukauffen.

Die Officiers leben darin besser, alsa wann Sie 40 Sols dess Tags in Wirths-

häussern zu verzehren hetten. Sie seindt so wohl alss die Gemeine Soldaten blau

gekleidet, ausser dass Sie ein klein silberne Gallonen auf Ihrem Stock, undt den

Degen Tragen , man gibt Ihnen Monathlich 3 Thaller vor Ihre kleine Ausgaben,

jeder Officier hat die Inspection über eine Anzahl Soldaten, welche Compagnien

weiss ausgetheilt seindt. Die Gemeine Tragen keinen Degen, ausgenommen

wann Sie auf der Wacht stehen, zumahlenSie darinnen alle Kriegs Verrichtungen,

die Wacht betreffendt wie in einen vesten Platz thun, auch bey der Handt biss

in die nechst gelegenen Örther der Vorstadt St. Germain rundten gehen, undt

werdten Sie zu der Andacht, wie es einem wahrhaften Christen wohl anstehet,

angehalten. Weilen nun von letzteren Krieg sehr viel beschädigte gewessen,

welche man unheilbahr zu sein geglaubet, doch aber mit der Zeit undt angewend-

ten Mitteln widerumb zu recht kommen seindt, so hat man vielen; welche es

begehrt haben, herauss zugehen erlaubet.

Diejenige so einmahl nacher Hauss verlanget, undt nicht weither dienen

wollen, werdten nit mehr darinn angenommen, die aber so herauss gehen, undt

aufs neue sich unterhalten lassen, umb unter den König zu dienen, seindt alle

zeit versichert, wider hinein zukommen, wie man es dann gar offt bey einer vor-

gehender reform siehet, oder nachdem Sie 4 jährigen Dienst geleistet, dahero

dann die meiste diese lezte parti nehmen. Man hat deren mehrer alss 3000

jüngst herauss gezogen, undt Compagnien darauss gemacht , so in die Garni-

sonen undt gemeiniglich in die Citadelles geschickt werdten, allwo Sie eine

starke Bezahlung haben, alle Ihre Officiers seindt ebenso wohl so genannte

Invalides. In diesem Hoehspittal ist ein alter Gouverneur, so ein alter Officier von

distinction ist, ein Lieutenant du Roy, ein Major, undt 4 Adjutanten, die sehr

grosse Besoldungen haben.

Zu Aufrichtung undt Unterhaltung dieses Hochspittales haben

Ihre Königl. Mayj. nicht einen Kreutzer ausgeleget, sondern es wirdt alles von

dem Kriegs Standt genommen , undt wirdt an der Bezahlung der Generalen,

Gouverneren der Plätzen, Trouppen, Artillerie etc. vom U 2 Liars hierzu abge-

zogen. Die Rechnung über die Ausgab undt Empfang wirdt alle 14 Tag vor dem
Kriegs Secretario in einem besonderen hier zu verordneten Zimmer in gedach-

tem Spital abgelegt , auch allda über ein undt andere Vorfallenheit Ruth gehal-

ten. Die Marechaux de France, Lieutenants Generaux, Marechaux de Camp,

Brigadiers undt Obersten , haben das Recht bey Besehung diesser Verrechnun-

gen sich ein zufinden, undt selbige zu unterschreiben.

Zu Erhaltung gesagten Hochspitals seindt alle nöthige Officiers alss Inten-

dant, Commissari , Sehatzmeister, undt Gegenhändler vorhandten, welche

Ambter von Ihnen erkaüfft werden , undt grosse Besoldungen gemessen. Die
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Soldaten werdten allda ftflBg eines beraubten Srheins von Ihren Obrislcn, so

rea denen Direeteari und! IWpeeteereeieaiWrel #ordten, ingenenrinin, eekfeei

it denen Ofleiertu verhaltet.

Die Binktefftee sfiiuii iUi /eü oiki.iriich . feiet leeej wann eine gewisse

Summa Geldts. so die Ausgab liheitiilVl. vorhanden, def Koni- solehe zum Ctpi-

ial nennet, undt renden bitereeei inet Chevaliers de ('Ordre St. Louis

>nen verordnet

:

Dieeei (Wei hat def König Anno MM aufgerichtet, undt sich alss Grand

Maiire darüber erklähref: Kr bestehet von 8 Grands pricurs, 40 Commandeurs,

undt mehrer alss S00 Hittor. Die 3 Grands pricurs Trafen ein grosses vier Fin-

der breÜtM Bandt über Ihren Hockh , woran unten ein Creutz hanget, wie das

jenige dir Ritter dess Heil. Geistes Orden , ausser dass auf einer Seithen in

dir Mitten ein kleiner Sf. Louis, auf der anderen ein blosser Degen mit Lorbeer

umbuchen, gebildet, undt diese Umbschrifft darauf zu lesen ist. Virtutis Bellicae

praemium: Nebst diesem haben Sie , wie die Chevaliers de St. Esprit auf Ihrem

Rockh ein von Goldt gesticktes Creutz mit dem Heyl. Ludovico in der Mitten,

undt hat ein jeder jährlich 2000 Thlr. Einkommens. Die Commandeurs Tragen

cbenfahlss wie die Grands prieurs ein rothes Bandt mit einem angehängten Creutz,

Sie haben aber kein Zeichen wie die andern auf ihren Röcken , deren 20 eine

pension von 4000 Francs, die andern 20 von 100 Thlr. haben. Die Ritter tragen

ein an dem Knopfloch Ihres Rocks mit einem rothen Bandt angehängtes Creutz,

Sie haben unterschiedliche pensionen, alss von 2000, 1800, 1500, 1200, 1000

undt 800 Francs, welches das wenigste ist. Die Anzahl der Ritter, so bezahlt

werdten, ist nicht über 200. Zu diesem Orden gelangt man nicht wegen Alter-

thumb, sondern durch die Wahl dess Königs, Es ist keine andere Prob darein auf-

genommen zu werdten vonnöthen, alss 10 Jahren gedienet, oder einige Wundten

empfangen zuhaben , sogar dass auch ein gemeiner Soldat darzu gelangen kan.

Die Spitt aller in denen Vestungen seindt sehr wohl eingerichtet,

in deren jeden ein Entrepeneur, so die Lebens Mittel vor die Kranke herbey

zuschauen hat, ein Apotheker, ein Wundt Arzt , mit vielen unter sich habenden

Gesellen >ieb belinden, ged. Entrepeneur hat auch die Obsicht wegen der Bether,

und Lein Gewandt: Man giebel Ihm dess Tags ein gewisses von jeden Menschen,

Er muss den Tee;, wann ein Soldat hineinkombte herauss gehet, oder darinn

stirbt, es in sein Register aufmerken. So lang nun ein Soldat sich darinn befin-

i leag ziehet Br keinen Sohlt, undt dafern Er stirbt, nimbt der Capitaine

(gegen Bezahlung eines Thallers in das Spital) das Kleidt zurück.

Der Coininissari , so in einem Platz ist, muss 3 mahl in der Wochen das

Spital visitiren, Er examinirt die Soldaten , ob Sie wohl unterhalten, undt ob

Ihre Art/.« ii»-\ ci^guth seyen; Findet Er einen .Mangel, so hinterbringt Er solches

'iiwrneur undt Intendanten, damit Sie die nöthige Vermiltelung stellen.

«1 diesem hat auch der Commendant einer Battaillon oder Escadron das

M.elit die Uaterenehang gedeckten Spitals zuthun, umh zusehen, ob der Com-
i mit deei Entrepeneur nicht etwi in Yerstä'ndtnuss stehe , sieht Er einen

euch oder PeUer, so gibt Br ebenfthhu dem Gouverneur undt Intendanten

Vaeluielit. Jeder Commendant einer Battaillon oder Escadron nennet auss

Freoppen die Ueler Officiers , von welchen alle Tag einer die Kranke



Soldaten im Spital besuchen gehet, undt Ihme dessen Beschaffenheit Compagnie

weiss hinterbringt, umb zusehen ob die Liste so jeder Capitaine Ihme Täglich

giebet, hiemit eintreffe. Alles dieses wirdt ebenfahlss in denen Spitfällern bey

der Armee also gehalten, undt observiret.

Die Capitaines so wohl von der Cavallerie alss Infanterie, da Sie gute undt

sorgfältige Officiers seindt, ermanglen nicht ein grosse Aufmerksamkeit über

ihre Kranke in denen Spitällern zuhaben, indeme da Sie schuldig seindt

die recrouten zustellen, also ein grosser Verlust vor Sie ist, einen Mann zu

verliehren.

Ehe Ich die Militärische Einrichtung verlasse, solle nicht undienlich fallen,

Ewer Kays. Mayj. von denen anjetzo Commandirenden Generalen Genio undt

Capacitet etwass vorzustellen , unter welchen die Printzen von dem Königl.

Geblüthe nicht rechnen will, von denen nachgehends in Ihrer Ordnung zuspre-

chen sein wirdt.

Der Marechal de Villeroy, ob Er gleich ältere Marechaux de France

vor sich hat, so ist Er dannoch von denen Brauchbahresten der älteste.

Diesser ist mit dem König, alss seiner Mayj. gewesten Ajo Sohn, auferzo-

gen worden, Er hat sich bey Ihme in stetten Gnaden auch in einer grossen

Gemeinschafft erhalten, man hatte Ihn würdiger geglaubt, eine Armee zu com-

mandiren , ehe Er commandirt gehabt, so lang Er unter dem Marechal de Lu-

xembourg gestandten, hat Er sich einen ungemeinen Ruhm erworben, sobald Er

aber zu dem Commando gelanget, ist es nicht so glücklich von statten gangen,

gleichwie seine gegenwärtige Campagne in Italien ein genügsames Beyspiel

giebet, Er ist dannoch Tapfer, embssig undt begierig glori zu erwerben, Zimb-

lich gewachsen einen Kriegsproject in dem Cabinet aus zu arbeiten, undt auch

in der Operation auszuführen , so dieselbe sich also anlast, wie man es vorbe-

dacht gehabt, wann aber in der Execution ein unversehenes accidens darzu-

stosset , wo nöthig ist neue resolutiones augenblicklich zufassen, solle Er in

dergleichen Fällen diese nothwendige Geschwindigkeit, gegenwart und Hoch-

erleuchte Vernunfft, welches allein denen vortrefflichen undt gantz unge-

meinen subjectis gegeben , nicht haben. Sonsten macht Er sich durch seine

führende Pracht undt Höftlichkeit bey denen Soldaten sehr beliebt, undt ist

endlich von denen dreyen anjetzo commandirenden Fehlt Marschallen nicht der

schlechteste.

Der Marechal de Cattinat hatte wegen seiner Wissenschafft , langer

Kriegs Erfahrung undt in dem vorigen Welschen Krieg gethanen Thaten einen

solchen Ruhm erworben, dass der König Ihn alss seinen besten Generalen ange-

sehen, also dass wie Er Ihn zum Marechal de France erkiessen, öffentlich gesagt,

Er wäre eben so würdtig Grosscanzier von Frankreich zuseyn, alss seine Armee
zu commandiren , dieser Nachruhm hat sich in jüngst Verflossener Campagne
ein wenig gemündert, dieweilen aber Meiner Zeit in Frankreich die Ursachen

undt Rechtsfertigung seiner gehabten Conduite noch nicht kundtbahr worden,

dass Vergangene aber redet, obwohlen die Thaten von dem Ausgang der Sachen
nicht zu urtheillen, so kan Ich meine weitere Meinung über ihn nicht fällen, ob

Er gleich biss anjetzo vor einen Tapfern, Klugen verständtigen undt erfahrenen

Kriegs Mann gehalten wordten, welche auch zu denen anderen Tugendten diese



rfteken, daaa Kr ungeachtet sein.'. Glttcki eine dess Coriolani gleiche.

inplicitet aaebgeartet.

I

.l.'in Maroohal de lioul'ler miiss irh sa::en. .|;.ss dl« Gcgcnwarlh

die gehabt« Vorbildung mindere, dannweiiee Br roflleitttr Beton in Frankreich

continuirlieh, rcroehnilich iberia der, awiaeheadea Milerd l'ortiand. und Ihme

lallten UeAeiredang gcbraiehl wäre, ee habe gegtanbetj Bf ieyi ein so

wohl in Kriegs alss S(;i;ils-S;iclicii erfahrener Hais, allein habe gefunden, dass

der /u einem noch zu dein anderen vor Tauglich gehalten seye: Kr ist

u diesem f.lüekh durch eine unbegreifl'liehe Kmbssigkeit und Aufmerk-

lanbkeM bey »1er Madami* de Maintwiea so wohl alss verstorbenen Monsieur de

Konvois gelanget, mithin allezeit der Mann dess Hoffs gewessen, in seiner Ihme

agenen Obliegenheit ist Kr von einer solchen Waehtsambkeit , die von

einigen ror iiherfleissig undt affectirt gehalten wirdt, Er ist dannoch Tapfer,

nicht aber von genügsamen Verstand! weit aussehende projeeta zu verfassen,

viel weniger dicsselbige auszuführen. Übrigens aber eines Ehrlich undt unin-

teressirten Gemüths.

Die l.ientenants Generaux. welche vornehmlich zu dem Feldt Marschall

Staah undt Commando diesen erzehlten nechst aspiriren können, seyndt der Duc

mit. der Marquis d' Uxelles so zu Strassburg commandiret , der Comte

de Tesse so in Mantua sich jetzt befindet, der Comte de Tallard so Pottschaffter

in Bngellandt gewessen, undt der Marquis de Villars der Ewer Kays. May.

bekannt ist.

Der Duc d'Harcourt ist von einem grossen Verstandt, brav, in politicis

so wohl alss in militaribus erfahren, stehet aber dahin, ob Er wegen seiner an-

jetzo in Spanien ausgestandtenen Unpüsslichkeit wirdt dienen können.

Der Marquis d' Uxelles ist zimblich bey Jahren , sehr aber unter den

Trouppen estimiret.

Der Comte de Tesse ist mehr vor einen Hoflfmann alss einen guten

Officier gehalten.

Der Comte de Tallard hat viel Verstandt, grosse Wissenschafft, zimb-

lich gute reputation unter denen Trouppen, embssig undt schier gar zu eyferig

in denen Ihm aufgetragenen Geschafften und Operationen.

Bar ebne laen bekannte Marquis de Villars passirt sonsten in Frank-

reieh Ar einen Tapfern und verstä'ndtigcn Officier.

Nun ist nach Verfliessung diesses Werks auf die gegenwärtige Maximen

: nizössisclieii lloIVs zukommen.

Gleichwie in einer jeden Regierung die Menschen nicht so viel auf die

erlernete, alss auf jene Maximensich steiffen, welche die Gelegenheit der Zeiten,

ielmelir der Genius derjenigen so sich in die Regierung einmischen dicti-

10 geeebiehel ea injeiao in Frankreich, wo man pro Regula status genom-

der von Cardinal de Richelieu wieder, sozusagen, eingesezte
1

I t (welcher durch den Zwispalt der Religion gewester Mündt-

Jihrigkeii der Königen* alsoabgenohmen, dassnothwendigwardie vornehmbste,

mächtigste, undt unruhigste Hern dess Adels zu erniedrigen, die gar zu

grosse authoritet dess Parlaments in engere Schranken einzuziehen , die über-

vheiten der Ständfen, welche Etats generaux genennet werden, zu
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münderen, denen Gouverneurs der Provinzen nicht zuviel zuzulassen) nicht

änderst könne erhalten werden, alss mit dem extremo der despotischen Regie-

rung, welche dess Königs eitlen undt ehrgeitzigen genio gleichförmig ist. Aus

diesem falschen undt unmöglich daurenden principio nimbt der König kein von

grossen Hauss ersprossenes snbjectum in seinem Rath, sondern füllet solchen

von schlechter Extraction und Bürgern an, erarmbet mit unbeschreiblichen

Imposten zu Friedt- undt Kriegszeiten den Adel sowohl alss das Volck undt

Clerisey, würffet alle der gerechten Freyheit nach verordnete Gesätze,respectu

dess Parlaments so wohl, alss der Ständte über den Hauffen, also dass die Zu-

sammenruffung derselben, welche gemelter massen Etats Generaux genennet

werden, unter diesen König nie geschehen, obwohlen die bey der Crönung

gethane Eydtschwuren , das Königreich bey seinen alten Herkommen zulassen,

Ihn verbündten , indeme vormahlss die Könige in Frankreich keine neue Geldts

Anlaagen ausschreiben, noch einen Krieg zu unternehmen ohne derselben Ein-

stimmung nicht bemächtiget waren. Er suchet die Printzen dess Königl. Ge-

blüths möglichst von allen Commando, und einiger Mittwissung der Geschafften

zu entfernen, dieselbe mit Erhöhung der Bastarden (wo zu die eigene Liebe,

undt der Madame de Maintenon Zurede vielleicht viel beygetragen) zu ernie-

drigen. Er Thut alle Chargen umb eine grosse Summe Geldts ver-

kauffen, wordurchdie Besitzern derselben notwendiger Weiss ihre Descen-

denz mit Treu und Diensten dem König verbünden müssen , wann Sie nicht eine

so grossmächtige Summa Geldts verliehren wollen, da die Erben nicht änderst,

alss durch eine besondere Gnadt , oder die Expeetanz ihres vattern Chargen,

worzu Sie öffters noch eine grosse Summa Geldt hersehiessen müssen , über-

kommen, oder Sie durch ein brevet de retenue nach dess Besitzers Todt einen

Theil von dem erlegten Geldt wider zu bekommen , bey abermahliger Verkauf-

fung der charge versichert werden.

In denen Provinzen haben die Intendanten, welche anfänglichen von

Cardinal de Richelieu eingesetzt worden, der G ouv erneur authoritet, die

allezeit Herren von Consideration pflegen zu seyn, zu mündern, solchergestalten

alle Verwaltungen an sich gezogen, dass die Gouverneurs nichts alss den Nah-

men führen, undt die Einkünfften geniessen. Diese Intendants machen dem

Adel die grösste Ungelegenheit, undt wissen auf eine so arge Manier jene zu

quälen, die auf Ihren Güthern zu Hauss bleiben wolten, dass Sie notwendiger

Weiss zu Feldt gehen, und dienen müssen, wo Sie dass Ihrige wegen schlechter

Bezahlung verzehren, undt endlichen sich glückseelig schätzen, dem übrigen

Theil Ihres Lebens mit einer geringen pension zu vollenden , womit die Söhne

ebenfahlss wider gemüssiget seyn, dess Königs Dienste zusuchen, undt von des-

sen Gnaden zuleben. Die übrige Gnaden so der König austheillet, bestehen

wenig in Capitalien oder Landtgüthern , sondern in pensionen die gross pflegen

zu seyn, wodurch einige derjenigen, so begnadet werden reichlich zwahr leben

können, die Unkosten dannoch die Sie Ordinari führen müssen , verhindern Sie

grosse Reichthümber zusamblen also die Söhne allezeit wiederumb in die Noth
fallen zu dienen,

Die Clerisey wendet der König nach aller Möglichkeit von der Päbstl.

Authoritet ab, die unter dem Praetext der Libertet der Gallicanischen Kirchen
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reaRoeaabj imU iitertoi Edaigl. Gewalt geaeael rirdt, von
»•ii, fn i

lind i>i . ihis .ins regaHaram , mittels arelehea alle henetieia,

Bittthfimber, aadf Abbtbeyea roadeai König ta eaaferiret werden, da

i araeeeataÜea «1 i** Pibeth Canllrnatieii sieht abgeeeblagea werde« ka»

ichftffa uii.ii Aittr legea ein .luramcniiim BdalHatil bej OberkeoalMag

Ihrer dignitei «lfm Ktaig ab. Den tfoetla geetattd ouui keiae andere n-praesen-

tatioaalei aiaaa Petteehaftefe: Als.» Kr kein einzige aatboritet bat

1 Km- auf dieller- araahltaa Maximen beeteheade Deepotieche Gewalt, wel-

cher in vielen, so Kr mit formblicher Arth in etwass limiliret wäre, nicht untaug-

liche Dinga in sich hätte, fundiret sich weiter respectu Interni, umb diese den

Krieg argebeaa aadl unruhige Nation friedaaaab zu beherrschen, von Zeit zu Zeit

mit äusserliehen Kriegen zu oceupiren, umb hierdurch denen innerlichen Unru-

r/.ukommen, welches so viel alss diesses anbelangt eine unveränderliche,

auch vor die frömbste Französs. Könige Staats Regal sein muss, dahero die zu-

waabaeade Macht dieser Cron denen benachbahrten Potenzen so nachdencklich

fallen solle, dass Sie sich einiges beständigen Friedens nit zugetrösten haben,

die weilen diese Monarchie ex prineipio politico von Zeit zu Zeit Krieg haben

muss.

Dbrigaoi ist der König jeder Zeit bedacht gewessen , sein Königreich mit

einer unbeschreiblichen quantilet Vesten Plätze zu bewahren, also dass au

n Orthen, ausser auf den Mittel Rhein gegen Italien einen doppelte schran-

ken Vaataagan sich befinden.

Die vor diesen in Frankreich nie zusagen gekennte Schiffahrt hat seinen

Anfang unterm Cardinal de Richelieu gewonnen, undt ist unter dessen Regierung

so weith gebracht worden, dass würeklieh Frankreich in den vorigen Krieg biss

in die So Kriegs Schifte ausgerüstet, zu welcher Erhaltung man in allen See-

Indien Schullen, die Theorie der Seefahrt zu erlehrnen angerichtet, die Abhau-

ung der grossen Bäume seindt in allen Wäldern , damit sich derselbigen der

Kfaig zu den Schiffbau gebrauchen möge, verbotten, undt obwohlen man hier-

durch undt wegen eingeführten Manufacturen die Commercia einzurichten

gaaoebat, so hätten dieselbe füglicher können empor gebracht werden, wann

man mehrere dem despotischen Governo zu widmen, undt in denen Republiquen

allein leidig« Freiheiten zugelassen, undt dem König nicht so einen grossen

Nutzen in allen gesucht hätte: So viel Ratione Interni.

ipeeta Kxterni haben sich in Vielen die Französs. Maximen seither

der Spanischen Revolution verändert, undt gehen nun diesselbe dahin die

Spanische Monarchie unzergliederter in dem Hauss Bourbon zu erhalten, damit

solche dermahleins zusammen falle oder aber mit Verweehsselungen einiger Pro-

riasaa die Französs. Monarchie verstereket, undt sonsten zu Nutzen dieser Cp&a
' eingerichtet werden möge. Zu diesem Centro werden nun alle Linien

ii. undt mit grossen Fleiss die den Untergang drohende Friedens propo-

sitiones IberaH '^machet, oder aber dergleichen Handlungen angestellet, umb
den annähenden Krieg zu verhindern, welches so Frankreich erhaltete , sein

'

. so es anjetzo verlangen kann , indemc es hiedurch Zeit

gewinnet, und. Spanien nach Belieben einzurichten , undt den fast erblichenen

Leib dieser fallenden Monarchie mit neuen Lebensgeistern zu beseelen. Suchet
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also diese Cron durch Drohungen und so viel, alss andere Weege Ihren

ungerechtsahmen möglichen Vorschub an allen Hoffen zugeben , undt hat Sie

vornehmblichen vor dem Römischen Hoff die von Antonio Perez Philippi 2di

gewesten, undt nachmahlss in Frankreich übergangenen Secretario gerathenen

Staats Maximen gefolget, welcher der Meinung gewest, den Päpstl. Stuhl

wegen der Politischen influenzen jeder Zeit in grosse Consideration zuziehen,

also dass man unter diesser Regierung getrachtet, meistens junge Persohnen

die nomina zu den Cardinais huth zugeben, auch vor Franzossen von Frembden

Potenzen solche zu erhalten, umb die Französs. Creaturen in Sacro Collegio zu

vermehren, mithin zu Zeiten durch Drohungen, undt bissweilen mit Glimpf die

Oberhandt zu erhalten. Gegen denen übrigen Italiänischen Fürsten

Trachtet Sie Ewer Kays. Mayj. allergerechteste authoritet verhässig zumachen,

undt Ihrer Freyheit so nachdencklich vorzumahlen, dass Sie vorderest selbe

bereden will, es seye in Systemate Europae kein Veränderung geschehen , undt

viel weniger einige Macht mit Erhöhung dess Duc d' Anjou auf den Spanischen

Thron Frankreich zugewachssen.

Mit der Republique von Venedig bemühet Sie sieh genaue Freundt-

schafft zuunterhalten, unter dem Vorwandt solche gegen Ewer Kays. Mayj.

gerechtsahme undt gefährliche Nachbarschafft zuschützen.

Dem Herzog von Savoyen haltet Sie jeder Zeit so lang Sie die Ober-

handt in Italien hat, vor Ihren heimblichen Feindt, gleich wie Sie vermeint, dass

die Republique von Venedig innerlich Ewer Kays. Mayj. Thriumph undt Siege

mit scheelen Augen ansiehet, dahero glaubet Sie mit Drohungen so viel, alss

grossen Versprechungen diessen Herrn zu erhalten.

Euer Kays. Mäyj. betrachtet die Cron Frankreich, alss das Römische

Reich, undt gleichwie kein andere Europäische Potenz mehr im Standt ist denen

ambitiösen undt zu der universal Monarchie Tragenden Gedanken zu widerste-

hen, alss Ewer Kays. Mäyj. undt dero Glorreichstes Hauss, so wirdt Sie nichts

unterlassen, wass zu dero Nachtheil zu erdencken sein wirdt, mithin niemahlss

nachlassen mit der Ottomannischen Pforten die allergenaueste Freundschafft zu

pflegen, undt continuirlich anzureitzen das Verlohrene widerumb Ewer Kays.

Mäyj. abzunehmen, die Unruhe in Hungarn nach Möglichkeit anzuspielen , den

jetzigen König in Pohlen auf alle Weiss Zugewinnen, undt demselben nicht allein

absolut in Königreich, sondern auch Ihme die Crone erblich zu zuschantzen, umb
durch Ihme und seine descendenten alss Churfürsten zu Sachsen undt Könige in

Pohlen aemulos zu der Römischen Cron zumachen, undt einen mächtigen Feindt

den innersten deroErblandten hiedurch zu formiren, indeme Er durch das Chur-

fürstenthumb Sachssen undt Königreich Pohlen über 200 Meil Wegs an Ewer
Kays. Mäyj. der Orthen meistentheilss offenstehenden Erb Landten gräntzet.

Das Römische Reich in welches Frankreich sich leider durch den
Westphälischen Frieden dergestalten eingemischt, dass fasst nichts in denselben

gehandlet wirdt, zu welchem es unter den speeiosen undt nachtheiligen prae-

text, der nöthigen garantie mitreden will , suchet diese Cron nach aller Mög-
lichkeit von seinem Allerdurchlauchtigsten Ober Haupt abzuwenden , innerlich

zu zertrennen, undt von denen Wiederspenstigkeiten Ihren Vortheil zu ziehen,

desswegen haltet Sie auf den Reichstag, bey allen Chur- und Fürsten auch
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eiaigea Reicha-Stldten durchgehend! Mlnietroa, ondl wird! Sic vornehmlich iuI

den Reichstag lieh befleissen, rorsustelleo dam die Spaniecfac Soecessioa ••in»

du R&nieehc Reich nicht ingebendc Sache icye, ondl daei der König ereile

den Ritswtckisehen Frieden lafejle Weg erhalten.

Weiters wehe! Sie in Chnrflttrstl« Coilegio die Majori (>m dedaratione belli

m hintertreiben, nndt dieweiilen Frankreich sieh Chor Bayern und Collen rer-

liehert, so wirdt dai meiste dtranf ankommen, wie Sie den König in Pohlen

herbei bringe, nmbmH diesem im Churfttrstl. Coilegio gemachter partie nebet

der im Fürsten Coilegio sieh wegen des i). Electorat befindenden Uneinigkeit dai

ehe Reich immobil ramschen, welches umfa desto importanter bey
g

nrirtigea Begebenheiten ist. alsi ebne der diversion auf dem Rhein, Frankreich

naiehlbarliehwegen Menge der Plätze, bessereTronppen nndtwiewohl schlechte,

doch mehrere erfahrene Officier alss der Allijrten gegen Niederlandt die Ober-

handt gewinnen, nndt dabey Luflft haben wirdt , durch die Menge der Trouppen

Bwer Kiys. Mftyj. in Italien Qberlegen zu seyn.

Die Nordische Cro neu hat Frankreich allezeit gesucht, in Ihre Freund-

schaft zuziehen, nndt weilen jederzeit das Absehen aller Europäischen Poten-

tem gewessen , ein solches aequilibrium zwischen Ihnen zuhalten, dass eine

die andere nicht völlig unter sich bringe, indeme diese Kriegsliebendc Nor-

Nationen in denen vorigen Seculis gar zu viel gezeiget haben , wass

einVolek vermöget. dass wegen seiner Situation, undt üblen Clymate keinem die

Anreitzung giebet , solches zu erwerben, undt sich in den Frembden besser

befindet

So hat Frankreich einer der beeden Cronen sich zugetrösien gehabt, wann

die andere des AllerdurchlauchtigstenErtz Hauss parti angenehmen. Ob es aber

inanjetzo veränderten Kuropaeischen Systemate, wo alles zu Einscbränckung

der Französs. Macht einhellig abziellen soll, eben so abgehen wirdt, ist noch

zweifelbahr zu erwarten , undt indeme diese Cronen wegen dess Commcrcij so

wohl alss Ihren bevölekerten Ländern, wardurchSie denen Allijrten grosse Hülll'e

leisten können , Frankreich nicht alleine directe zu schaden vermögen sondern

auch indirecte einen grossen Nachlheil wegen der Länder, so Sie aufm Teutschen

Lien und vermittelst solcher in das Fürstl. Colleginm undt in die

inflniren . zu verhengen im Standt seyn, so ist nicht zu zweiflen, dass

alle Möglichkeit engewendf werden wirdt, die Cron Schweden (wo Dännemark

die gerechte I'arthey genohmen) Zugewinnen timh mithin die Nordische Uneinig-

keiten Wider ein oder andern Theil zu foviren , undt soviel alss sich es (hun

die benaebbahrte Fürsten von ihren guten Willen abzuhalten.

Mit Engel I- undt Holla ndt hat Franckreich hilliehcr massen sich alle-

zeit befliesen, gut zustehen, undt gleichwie diese Cron zu Schaden dess Aller-

durchlauchtigsten Rrta Hauss den Braten Eckstein der Holländischen Frey heil

gdegd . m gehen alle negotiationes nun dahin diese Republiqoe von Bwer

echtesten Interesse abwendig zumachen ; Kine gleiche

Beschaffenheil bei es mit Engellandt rasa sllxnbekannten Ursachen, slas das«

rsinaliehc nicht gespahret werden wirdt, durch scheinbahre dort undt ds

gemacht« propositionea Misstrsuen zu erwecken, nmb slssdsnn mit höchsten

ehnden ron diesen MissYerst&ndtnissen zu profitiren.

Uli.
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Bey denen Schweizern halten Sie eben diese generale discurs, undt

wecrdten Sie keine Summa Geldts spaliren, die alte Tractaten zu verneuren.

umb dadurch Ihrer alten Hülff Leistungen versichert zubleiben, undt Ewer Kays.

Mäyj. zu verhindern sich der Pässe gegen Italien so wohl alss Burgundt bedie-

nen zukönnen.

Portugal zu gewinnen hat sich Frankreich für jetzo nicht allein angele-

gen sein lassen, sondern wirdt jederzeit alles Thun, solches bey zubehalten.

Diesse Freundtschafft ist nicht nur höchstnöthig umb das Spanische gegen Por-

tugal völlig offenstehende, undt von keinem eintzigcn Platz verwahrte Continens

in Ruhe zu conserviren, sondern auch das Commercium undt die Schiffarth

denen Engell- undt Holländern schwehr zumachen, auch eines Theilss zu hin-

tertreiben , indeme gar zubekannt, wie vortheilhafftig der Lissbonische porto

lieget, undt dass hierdurch etlich hundert Meil Wegs Seeküsten denen See-

potenzen entnohmen werden, welcher Sie sich vormahlss haben gebrauchen

können.

Dieses seindt meine wenige Anmerkungen, welche von der anjetzo führen-

den Französsischen conduite wargenohmen, und weilen gegenwärtige Beschaf-

fenheit selbigen Königreichs und Hoffes nach Möglichkeit Ewer Kays. Mäyj. in

aller Unterthänigkeit dargethan, so scheinet nun nichts mehr übrigzubleiben,

alss von der König I. Familia und Hausses eines Theilss vor die Direction

des zukiinfftigen , andern Theilss zu nähere information dess gegenwärtigen

zum Schluss noch bey zufügen.

Der Dauphin ist im 41. Jahr seines Alters, von einer Mitlern Hohe,

dostigen und schwachen Leibs Constitution, isset sehr viel, undt halten die

Medici, dass das im Martio Ihme vorm Jahr zugestossenes Schlagaccidens, auss

von allzugrosser Repletion herrühre
,
propheceyen Ihme also die meisten kein

langwieriges Leben, undt glauben, dass Ihn ein Schlagfluss unversehener

Weisse überfallen möchte. Sonsten ist Er still , sittsamb , nicht viel redendt,

von keinen allzugrossen Verstandt, doch von einer gesunden Vernunfft, beständ-

ig in seinen Freundschafften , ohne einigen Favoriten. Den man aber glaubet

am meisten bey Ihme zugelten, undt künfftig den grössten credit zuhaben, ist

der Printz de Conti. Ob Er sich gleich dess einen oder andern nicht sonder-

lichen annimbt, so befleisst Er sich doch keinem Menschen zu Schaden, oder

jemandt übel nachzureden, freygebig, den Adel liebendt ,
gegen dem Volck

freundtlich, bey der Armee hat Er sich standthaft'tig, doch ohne einziger osten-

tation erzeiget, gegen dem König seinen Herrn Vatter Traget Er einen blinden

gehorsamb , übrigens scheinet Er mehres Friedsahme alss weit aussehende Ge-

danken zuführen, in Seiner Jugendt hat man Ihm so sehr zu den Studien ange-

halten, dass Er seit selbiger Zeit nichts mehr gelesen, noch auf einige Wissen-

schafft sich begeben. Er weiss von allen Staats Geheimnüssen, befindet sich in

allen Rathschlägen , occupiret sich aber sonsten mit seinem Lusthauss undt

Garten zu Meudon, mit dem Spielen, undt der Jagdt.

Der Duc de Bourgogne im 20. Jahr ist klein, angestaut, undt im

Rucken ausgewachssen, sehr der Leetur ergeben, embssig in seiner Arbeit, von

zimblichen Verstandt, hinterhaltendt, zornig, schlimm, nicht Leuthseelig , und
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sehr wenn; beliebet. Dftttl Leibs Cniistitulinn will dem Vernehmen nach keine

Baocaaifna rerapreebeni Dtnn Bf in meisten Lieb araeiget, rage—M

iIImb Varbeit, ist der BreBiaeboff ?on Gambray. irelcher lein Preeeeptor

gewessen, undt halten die meisten dafür, dass j. an seiner Natur zu

Hin u;uvi's di'i' BraBiteboff von Cambray gethaa habe.

Her Pur <1' Anjou so in dem ID. Jahr, scheinet biss dato, dass man von

Ihme sagen kau. Bf m'vi' I ielmehres ohne grossen l'ntugendtcu , alss .sehr Tu-

aaadtiabiab. Kr ial still, eingezogen, von wenigen Heden, undt weiss ich nicht,

I ein l.ohsj»ruch ist, wass der Duc d' Beauvillier von Ihm gesagt, Kr aejf

allezeit untadelliaflt gewessen, sein dergcstalten geartos Gemüth, wesswegen

sich Frankreich allezeit einer blinden depcntenz zugetrösten gehabt, ist auch

eine unter denen grössten Ursachen gehalten worden, zu aeeeptirung dess Span-

nischen Testamentes.

her Duc de Berri im 10. Jahr seines Alters scheinet derselbigc zu sein,

aufweichen das Französsische Volek am meisten zu hofl'en , seine bissherige

Statur ist klein, dick, umlt untergesezt, von einer grossenLebhafftigkeit, freund-

lich und Keuthscelig, seinen Brüdern lieht Er nicht, undt gibt zu erkennen, dass

lebwahr eine Obere Herrschafft tragen könne, also dass Ihme hart fallen

wirdt. unter seines altern Brüdern gehorsamb zuleben. Sonsten muss ich geste-

hen, dass keiner von der Königl. Familie Mir mit mehrer Arth geantwortet hatte.

also Ki.

Her Duc d' Orleans dess verstorbenen Monsieur Sohn, so den 2. Augusti

nechstens das 28. Jahr erreicht hat unterschiedliche Proben seiner Tapferkeit

eben, ist lang wegen der Heyrath so Er mit der Mademoiselle de Blois dess

Königs natürlicher Tochter von der Madame de Montespan hat Thun müssen,

übel zu Frieden gewessen, undt Ihn vorm Jahr sehr verdrossen . dass Ihme kein

Ciunmando aufgetragen worden, also dass wann Ihm der König seines Herrn

VatternTodt nicht so überauss wohl tractiret hätte, Er auf einige den Hoff nicht

angenehme Gedanken fallen können, stehet auch noch dahin ob sich künfftig hin

H dieaeo Kndte Taugliche Conjuncturen nicht hervor thun möchten. Er hat

viele undt grosse Kamlt Güther, sein Einkommens belauftet sich mit deme wass

i dem König hat auf m/1900 Livres.

Der Prinz de Coude gehet in das lith Jahr, wirdt alss Erster Prince du

_r. Mr. le Prince benennet . Kr machet kein einzige Figur, ist Tapfer undt

hrt, von grossen Mitteln, dass die Kinkünfften seiner Güther , die Er sehr

wnrthlich pfleget, undt sich absonderlich darauf leget, mit dem wass Ihme noch

König giabet, jährlich aufm/1300 Livres sich erstrecken. Sonsten aber von

timm Wundei bahrliehen humor, dass Er zuweilen nicht bey sich ist, welches

Ihm sonderlich zustosset . wann Kr mit einer grossen application das Haubt

erhitzet, so auch die Uraaeb, warumben Er nie nicht gecommandiret, obwohlen

Herr Vatter , ausser dieaei aeeidens viel auf Ihn gehalten ,• Er ist Oberst

HolVmeister undt Gouverneur von Burgundt. seine Gemahlin ist eine Pfaltz

Grifft Toeliter.

Der Hilf d'AiHjuien sein Sohn ein Herr von '.i hiss .'14 Jahren wirdt

Mr. le Duc genennet. durch die Hevrath so Kr mit des Königs Natürlicher Toch-

ter Mademoiselle i| ( . Nantes von der Madame da HoniOSpan gethan. auss welcher

4
•
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Kr einen Sohn erzeuget, hat Er dieExpectanz seines Vatters Chargen erworben,

undt unterdessen ein Unterhalt von m/100 Thlr. überkommen; Er ist Tapfer, von

grosser Wissenschaft, den Krieg überauss liebendt, aufweichen Ersieh sehr

geleget hat, Er haltet ein wenig von seines Herrn Vattern humor , übrigens ist

Er aber von denen Leuthen, welche alles zu unternehmen fähig, wann sich die

Gelegenheit ereignet.

Der Prince de Conti befindet sich im 39. Jahr, ist Tapfer, gelahrt,

liebt die application, undt die Wissensehafften, sonsten voller Gedanken , dass

Er sich bissweillen gantz abwessendt. Man glaubet von Ihme , dass wann Er die

Gelegenheit hätte, sich in dem Krieg mehrers zu üben, Er ein vortrefflicher

General werdten könnte, obwohlen Er gegenwärtiges Guverno wenig liebet, so

fürchtet Er es doch, undt haltet man dafür, dass seine grosse Vorsich-

tigkeit Ihn von zweiffelhafftigen Unternehmen allezeit abhalten werde, man be-

schuldiget Ihn dahero auch Er habe in seiner nach Pohlen vorgenohmene Reisse

nicht diese Eilfertigkeit gehabt, welche zu denen grossen Unternehmungen nüthig

ist. Vom Dauphin ist Er wohl gelitten, undt vermuthet ein jeder, dass Er eine

grosse Authoritet unter dessen Regierung haben werde. Unter dieser kan

Er sich dess Königs Gnaden nicht viel rühmen , dann Er kein einige Charge

oder Gouvernement versichet. Seine völlige Einkommen von denen Güthern,

Pensionen , undt wass Er mit seiner Gemahlin dess Prince de Conde

Tochter bekommen, belauffen nicht auf m/i00 Thaller , ist dabey noch sehr

verschuldet.

Nach diesem folgen die Natürliche Sohne dess Königs , undt jene so noch

von Henrico IV. entsprossen.

Der Due du Maine von der Madame de Montespan 32 Jahr alt, ist eine

gantz kleine Persohn, ungestalt, ein wenig ausgewachssen , undt krumb; Er

hat sich durch eine verstellte oder wahre Andacht mittelst der Madame de Main-

tenon seiner gewesten Hoffmeisterin, bey dem König so zugemacht, dass man

Ihme die Tochter des Prince de Conde verheyrathet , unterschiedliehe distin-

quirte Commando in vorigen Krieg aufgetragen , undt vorm Jahr das Obere

Commando in Niederlandt mit der grössten Unzufriedenheit dess übrigen Königl.

Hausses und Familiae vermeinet gehabt. Er besitzet die zwey vornehmbste

Chargen alss Colonel General des Suisses , undt Grand Maitre de 1' Artillerie,

von seinen pensionen , diesen Chargen undt übrigen Vermögen, hat Er eine Mil-

lion Pfd. Einkommens. Von seiner Tapferkeit thun diejenigen, die mit Ihme

gedienet haben, nichts sonderliches urtheillen, man haltet Ihm vor schlimm,

undt giebet Ihme wenig gute Eigenschafften, doch ist Er sehr beiessen, undt

denen Wissenschafften ergeben , Er hat einen Sohn ins 7. Jahr , welchen man

den Prince de Dombes nennet.

Der Conte de Toulouse eben auch von der Madame de Montespan ent-

sprossen, ist im 24. Jahr seines Alters, wohl gestaltet, von jeder männiglich

sehr beliebet, oecupiret am meisten sieh mit der Jagdt, sonsten aber ist von

seinen Kriegs Diensten noch Tugendten undt Verstandt nicht viel zusagen, Er

ist Gouverneur von Bretagne undt gross Admiral von Franckreich , diesse beyden

Chargen , wann sie beysammen stehen, geben umb ein so grössere Authoritet,



'i MgltMi In Bretagne so fiele Seekfleten »ieh beflnden, iieeeindt in

ulili auch darunil. 'i.-weil die ( ioii\ BltlfWI einen liehen Theil rOfl

allen l.eutlicn auf drin Meer, lltl Adiniral aber besonders noch dtTOfl den /<•-

henden Theil bekommet, welches iu rorig6n Krieg etliche Millionen eosgetregen,

: i dnrefa leine Güiher. peneionen (indf ehergen weil Beer era Million

Biekemmeni bei

Der Dne de Vendome so von Benrieo IV. undt Gebrielle d'Etrle deren

Henri de Vendome abstammet, ietunrerbcYrathet, im 48. .lalu-. Von Ihme kau

man sagen, dass Kr viele Lasier, undt viel Tugendtefl habe, dann sein bishero

geführtes Leben bei [hm dergeetalten die Gesundheit genohmen, dass Er schon

iweymahl tn einer leidigen Sueht hätte sterben sollen. Veretandt aber hat Er

sehr viel , undt ohsehon einige sagen wollen, dass Er Bl llarcellona keine son-

dere Tapferkeit erwiesen, so ist Kr dannoch von anderen sehr gelobet worden.

Gleichwohlen inuss der König ziinhlich viel von Ihm halten, dass Kr Ihme das

Commando in Italien aufgetragen.

S.in Bruder der Gross Prior von Franekreich umb 2 Jahr jünger, ob-

wohlen Kr von ziinhlich viel Verslandt, so ist Er dannoch seinen Wollüsten also

i. daae Bf M grossen Sachen untauglich zusein scheinet, einige Tapfer-

keit hat Kr nichts desto weniger hey der Schlacht von Orhassan in Italien

.iwiessen.

meiner Allei unterthänigsten Relation habe noch eine Ausführlichcrc He-

ehreibnng über das Ccremoniale, respectu der frembden Ministren zu einem

Anhang beyfügen sollen.

Welchergestalten und Vorest

Ein Pottschaffter

In Frankreich empfangen, und zu der Audienz geführt wirdt.

Nachdem ein Pottschaffter zu Paris ankommen, thut Kr es durch seinem Secre-

larium oder einen seiner Edel Leuthen dem Introducteur des Ambassadeurs zu

: Worauf der Introducteur also haldt Ihme die Visite gibt, der Poltschan"-

teraberdee anderen oder etliche Tage hernach demselben solche wieder able-

get. Undt weillen ein Pottschaffter gemeiniglich nach seiner Ankunfft ein

Glbeimbe Audienz zu begehren pflegt, so macht der Introducteur dem
König dessen Ankunfft zuwissen, wobey Er von Ihro Mäyj. die Ordre, auf

welchen Tag undt Stundt die Audienz solle gegeben werden, empfanget, so der

Introducteur dem Pottscliaflter hernach anzeiget. Worauf dann selbiger ohne

emsige Hegleitung in seinem eigenen Wagen sieh hin zum König, wo Kr ist.

I»et.

Der Introducteur führt Ihn gantz allein in das Cahinef, undt praesentirt Ihn

BttWnrtb deei Secretairc d' Etat .Minisirc des affaires etrange-

\ welcher Ersten es gleich wie bey den andern Audienzen, die der

Kteig denen I»,,f tschal'teni wehrenden Ihren .Ministerin zu ertheilen pfleget,

gehalten, undt ohsorvirt wirdt.

Selbigen tage wirdt Kr auf eben diese Weisse dem Dauphin, Herzog undl

u von Bnrgnnd! wie auch denen Königl. Printzen praesenlirel Begib! lieh
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darauf diesen Tag noch zu dem Staats Minister des affaires etrangeres, jedoch

geschult solches hissweilen vorhero ehe Er zu dem König gehet, zuweilen auch

hernach.

Pisani der jetzige Venet ianische Pottschaffter hat Ihn nie

ehender alss nach dem König sehen können. Gleichwohl aber solle Er gleich

nach seiner Ankunfft ihm selbe mit einem Compliment notificirt haben.

Von dem Tag an, da der Pottschaffter dem König seine Reverenz incognito

gemacht hat, gehet Er nach Hoff, undt kommet nacher Versailles alss wann Er

seinen Einzug undt öffentliche Audienz schon gehabt hätte.

Von dem Einzug eines Pottschaffters zu Paris.

Nachdem der Pottschaffter dem Introducteur zu wissen gethan, dass seine

Equipage zum Einzüge fertig, gehet der Introducteur vom König die Ordre zu

empfangen, auf welchen Tag der Einzug geschehen, undt die Erste Audienz

genommen werden solle.

Der Einzug wirdt gemeiniglich an einem Sontag gehalten, undt die Audienz

folget den nechsten Dienstag darauf.

Der Introducteur übergibt dem König eine Liste derjenigen *) Printzen,

undt Marechalen von Frankreich , welche die Pottschaffter bey dem Eintzug.

undt zu der Ersten Audienz zu begleithen pflegen. Worauf Ihnen , wann Sie

von Ihro Mäyj. benennet seindt , die Königl. Ordre destwegen zuwissen gethan

wirdt.

Unterdessen beredt sich der Introducteur mit dem Pottschaffter , wie die

völlige Ceremonien dess Einzugs undt der Audienz halber zuhalten seyen, damit

wann einige Contestationes destwegen vorhanden (wie es dann öffters zu ge-

schehen pflegt) man selbige vorhero beylegen möge , umb also zu vermeiden,

dass nit erst an solchen Tagen einige difficulteten sich ereignen; und solche

vorhero von Ihro Mäyj. beygelegt werden könten.

Nachmittags an dem Tag dess Einzugs komt der Unter Introducteur mit

denen Gutschen dess Königs, undt der Herzogin von Burgundt zu dem Introduc-

teur, von dannen Er sich in der Herzogin ihrem nacher Picpuce 2
) oder Ram-

bouillet, den marche der Gutschen anzuordnen, undt im Standt zurichten , vor-

auss begiebet, damit bey Ankunfft dess Introducteur mit deniMarechal de France,

welchen der Ober Introducteur mit dess Königs Gutschen in seinem Hauss

abhollet, alles fertig, undt in Bereitschaft!, stehe.

Wann nun der Introducteur bey dem Marechal angelangt, begibt Er sich

zu Ihnie in dessen apartement , welchem allda die Hauss Ehren bezeigt werdten

;

1) Es ist zu observiren, dass die Pottschaffter keine andere Printzen alss jene

vom Hauss Lothringen , undt Savoyen vor die Begleitung annehmen wollen. Der

verstorbene Marechal deTurennehat alles in derWeldt angewendt, umb von einen

Englischen Pottschaffter alss Prince von dem Hauss de Bouillon angenommen zu

werdten, Er hat es aher nie erhalten können, obwohlen das Hauss Bouillon undt

Rohan die Ehren hat, gleichwie das Hauss Lothringen und Savoyen.

2) Picpuce ist ein Closter, wo die Catholische Pottschaffter, undt Rambouil-

let wo die protestirende empfangen werden.



Worauf der Mareeha] ,.m Braten la die Königl. Gutschen auf »in* rechte Handt,

der Introducteur aber eeeli Int zur Linken »ich letiet, und! reo danneu nach

gedachtem Picpuec oder Rambouillet sieh rerffigen, bey (reichen nerehc

ihrer beeden Gutschen, s;uiii>i deren Bedienten tu Pferd) (wofern Sie lolehe nil

etwenn lehoo aregee Bequembliehkeit der Bquipage dahin, allda rafSif tu

varten, geschieht) vor den König! teiner daher gehen«

Sobald! Bio alldorf ingelangt ( kommet dar Pottsebaffter, sie ohngeftbr

selben Weegi in den Creetsgaog, Zu Rambouillet aber Sor I«- Peron, so gegen

den Hoff alss ein vor S;mi binanai gehet, an empfangen, ihnen entgegen, allwo

ICr den MireehaJ de France ' ) den Vorgang, und! die Handt giebet, der Intro-

dnetenr aber, nachdem Kr den Marechal vorbey gelassen, gehet vordem Pott-

Chafter daher an das Orth wo man sieh niedersetzet; Es komme nun dahin wer

trotte, so sezt sieh Niemand! nieder, alss der Pottschaffter, der Marechal und

Introdnetenr, alss nehmlich der Marechal in einem Lehn Sessel, an den Ehren

Platz, der Pottschaffter in einem anderen Grad gegen über, undt der Introduc-

teer in den dritten auf selbiger Seltnen, wo der Marechal sitzet.

l'nterdessen alss alles zu dem Einzug fertig, erzeigt der Pottschaffter die

Buren biss zu der Königl. Gutschen, allwo Ihme der Marechal hinwiderumb

die Ehren erweisest.

Der Pottschaffter steiget am Ersten hinein, sich auf die rechte Handt, der

Marechal lhme zur Linken, der Iritroducteur aber gegen den Pottschaffter über

sttendt, welcher Platz bey dieser occasion allezeit für dem dritten gehal-

fen wirdt.

Hiesem folgen des Pottschaffters vornehmbste Standts Persohnen, welche

die drey andern Platz nach der Ordnung so Ihnen der Pottschaffter anweisset,

undt Sie halten müssen, einnemmen.

Milord Gerze Hesse bey seinem Einzug sonst keinen von den seinigen

in die Königl. Gutschen alss den Milord Sandwich einsteigen, welcher nach dem

Introdnetenr den Platz nähme. Die andern begaben sich in die Gutschen der

Herzogin von Burgundt.

Comte de Vernon jetziger Savoysche Pottschaffter Hesse in-

iii seinen Sohn nach dem Introducteur, zwey Piemontesiche Standts-

Persohnen aber auf den Über zwereh in Mitten der Gutschen gehenden Sitz setzen.

Ord n un g d ess Zugs.

Perasalilfin *) gehet die Gutschen dess Introducteur am Ersten, voi wel-

cher sein Stall oder Hoffmeister mit ein oder zwey Persohnen von der Livree zu

Pferdt reithen.

I i DerPattschafter gibt nirgendts dem Introducteur die Handt, undt in dieser

ii fleieh in vielen anderen, gehet Er vor Ihaaodas cortegio zu machen.

2) Dieses» ist eine Neuerung undt ist dess Introducteurs Wagen an dem ange-

zogenen Orth bey dem Kiit/.ug dess Savoyschen Pottschaffters comte de Vernon für

das erst.in.ihl dann sonsten Er hinter dess Pottschaffters undt Secretaire SV Ktai

Wägen gefahren.
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Darauf folget die Glitschen dess Marcchal de France, vor welcher sein

Stallmeister, undt seine Pages reithen, hernach die Königliche.

Dess Pottschaffter Stallmeister , samht den Pagen zu Pferdt, welchen Er

vorreithet, undt nach Ihnen die Laqueyen zu Fuss halten sich zwischen dess

Marechals, undt der Königl. Gutschen in weiter schöner Ordnung, zu welcher

Königl. Gutschen rechter Seithen dess Introducteurs Laqueyen , der Lincken

aber des Marechals Seine sich befinden.

Und weillen der Dauphin, undt Herzog vonBurgundt, von dem Königl.

Hauss bedienet werden, alss schicken Sie auch keine Gutschen.

Hierauf folgen die Gutschen:

der Herzogin von ßurgundt.

Dess Monsieur, Herzogs von Orleans f.

Der Madame Herzogin von Orleans.

Dess Herzogs undt Herzogin von Chartres.

Dess Printzen undt Printzessin von Conde.

Dess Herzogs undt Herzogin von Anquien.

Der verwittibten Prinzessin von Conti.

Dess Printzen undt Prinzessin von Conti.

Dess Herzogs undt Herzogin du Maine.

Dess Comte de Toulouse.

Bey der Engellä ndisch en Pott sc ha f ftern Einzug ist schon ein

lange zeithero gebräuchlich gewessen, dass deren Gutschen immediate undt

ohne einzigen Platz leer zulassen , gleich hinter der Printzen du Sang lezten

Gutschen angehen, dess Staats Secretarij des affaires etrangeres undt dess

Introducteurs Ihrige dess Pottschaffters gefolget haben. Der päpstl. Nuntius

undt andere Ambassadeurs aber Hessen dess Secretaire d' Etat undt des

Introducteurs Gutschen gleich nach der Printzen du Sang Ihrigen fah-

ren , nach welchen ein Spatium von ungefehr hundert Schritten leer gelassen

wurdte.

Alss nun die Herren d Odiek, undt de Heemskereke Hollandische
Pottschaffter Anno 1698 den Einzug dess Milord de Portiand gesehen,

praetendirten Sie , dass bey Ihrem Marche solches ebenfahlss also gehalten

werden möchte. Indeme sich dieser Streit zu Rambouillet erhoben, schickte

Monsieur de Saintot Introducteur, welcher eben das Ceremonial machte, seinen

Wagen nacher Hauss , undt erhielte allein , dass dess Staats Secretarij seiner

vor der Pottschaffter Gutschen giengen.

Eben dieser Monsieur de Saintot, so das Ceremonial im Monath Novem-
ber 1699 bey dess Venetianisehen Pottschaffters Einzug verrichtet ,

gestattete

(ohne von dem König einigen Befehl also darumben empfangen zuhaben) dass

der Zug eben also, wie mit dem Englischen Pottschaffter geschehen, gehalten

worden.

Der Baron de Bretevil aber, bey welchen das Semestre in nachfolgenden

Monath January anfienge , hinterbrachte vorhero dem König , wie wegen dess

marche seiner Gutschen alle Contestationes beym Einzug zu Meiden wären, undt

erhielte darauf, dass die Gutschen dess Introducteurs ins künfftig bey allen Ein-

zügen, wass es auch für eine sein möchten , die Erste seye, weilen Sie so viel



.iss ii.Mt Zag lull Harecbal da Fraaea mimt fahrt,

welche dt« Khre hat ')•

i». t mm derBieeag deaa Savoyaehen Pottaehaflleri dea I Jaaaarij 1
7<»it

•„'ehalten uurdte. wart« auf solche Weiss dess lntr.»diicle rs seine die Knie, Uffl

t |..T gedaebte* Petteeaeftef nicht lagebea woitc. dass die Gattebea dess Mar

,|iti> d( i" den Seinigen gehe, mi hat dieser Minister Sic gif nif dar/n

li.-kl. iiml» dtfl König mit diesem hagalelle ni t zubeunruhigen '-).

Bin Petteehaflnr, »Um- de» Tita] <l" Bitraordinaira gefröret, alhr« der Eftnig

ihn :i leg lieg logirl und Erarbeitet
:!

). da Bf aber Ambassadeur erdiaaire i^i

führt man Ihn geraden Wegs in sein Hauss.

Iidcm Kr also entweders a 1' liotel des Amhassadeurs , oder in seinem

I »gelangt, so empfangt Kr alldortcn nachfolgende Komplimenten.

Der Brtte Cammerberr , der die Bedienung selbigen Jahrs hat *), kommet

dem Pattaeoafltec im Nahmen dess Königs ein Compliment zu maehen, welchen

der Potlsehaft'ter auf dem Absatz der Stiegen neehst am Hoff zu empfangen ent-

gehet , von dannen Kr 3 oder 4 Stafflcn hinunter steigt , undt ihm in

seinem Zimmer einen Lehn Sessel zur rechten Seithen unter dem Himmel giebet.

auch sich gerad gegen ihme übersetzet. Der Introducteur aber nimmet auf der

D Seithen dess ('ammerers den Platz in einem gleichen Lehn-Sessel unter

dein Himmel. Wehrenden Complimenten bedecken Sie sich alle drey , nach

wehdien der Pottsehaffter den Cammerherren wider zurück biss in sein Gutschen

agleJthat, undt Ihn wegfahren siebet.

n diesse Ceremonien werdten bey denen Complimenten der Herzogin von

Bargaadt, dess Monsieur , der Madame, dess Herzogs undt der Herzogin de

l.'hartres mit diesen zwey Unterscheidungen observiret. Die Krste ist, dass der

Pottsehaffter biss auf ein- oder zwey Staffeln nicht gar herunter gehet, umb den

vom König geschickten zu empfangen, bey denen anderen hingegen etwass mehr

abaa bleibet, also dass die differenz in drey oder vier Staffeln bestehet. Die

änderte ist. dass Kr den vom König geschickten hinwegfahren siebet, bey denen

anderen aber sich vorhero zurückbegiebet.

I ) Ra i>t z.ii nhserviren , dass die Gutsche , so MB nechsten bey dem König).

lea ibrae Plan hat.

-labile de ( 'astille seinen Kin/.ug gehabt, welcher nacli

ler.ptii ii n^' dess Testamentes Caroli 2 di von der Spanischen Regierung hiehergeschickt

a .
so ist ,itvss aHaiatar und Saeretaire d' Ktat des affaires etrangeraa Wagen

gtaiefc nach denen Könipl. vor dess Pottschaffters Wagen gefahren, denn gedachter

h völlig der di.sposition hiesigen Hoffs übergeben gehabt.

Paaea I-Atraordinari Pattaehäftern die tractiret werden, giebet man alles

• n natura, und! Sie lassen es von Ihren Leuthen /.u richten, undt mit Ihren Silber

bedienen.

I) Dar Keaig hat aar % Caaanterheprn , weiche Jahr Weiss sich einander

en.
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Audienz.

An dem Tag der Audienz findt sieh der Introducteur mit denen Königl.

Gutsehen, undt der Madame de ßourgogne bey dem Introducteur ein, welcher

in die Königl. sich setzendt den Jenigen Printzen abholet, so den Pottschaffter

zu der Audienz zubegleiten benennet ist. Diesser Printz sammt dem Introducteur

fahret ä l'hotel des Ambassadeurs oder in dess Pottschaffters Hauss, Ihme allda

einzunehmen , allwo der Pottschaffter den Printzen eben auf solche Weiss zu

empfangen kommet, wie es mit dem Ersten Königl. Cammerherrn observiret

worden, der Printz undt Introducteur gehen in das Audienz Zimmer, undt setzen

sich allda nieder eben also, wie es bey dem Compliment dess erstgedachten

Cammerherren angedeutet ist.

Der Pottschaffter erzeiget im hinunter gehen die Hauss Ehren biss zu der

Gutschen, allwo ihme der Printz solche widerumb lasset, undt setzen Sie sich

alssdann hinein, wie an dem Tag dess Einzugs mit dem Marechal de France

geschehen.

Der Unter Introducteur steiget in die Gutschen der Madame de Bourgogne

mit denen Standts Persohnen von dem Pottschaffter. Die Gutschen dess Printzen

wartet ausser Paris vor dem Course, (welcher auf dem Weg nach Versailles ist)

umb den March zuführen.

Um halber 9 Uhr kommet man in Versailles ungefehr an, allwo man zwi-

schen denen zwey Königl. Ställen still haltet, dassCortegio und dess Pottschaff-

ters Wagen, so gemeiniglich den Tag vorhero von Paris weg gehen, in den rang

zunehmen. Alss dann fangt man an, den Zug langsamb fortzusetzen, wobey die

Gutschen dess Printzen zum Ersten gehet, hernach dieLieberey dess Pottschaff-

ters zu Pferdt und Fuss, darauf die Gutschen dess Königs, neben welcher dess

Printzen undt des Introducteurs Laqueyen zu Fuss sich befinden. Letzlichen

dess Pottschaffters Gutschen , undt sonst kommen keine andern mehr mit auf

Versailles.

Die Französs. undt Schweitzer Gardes stehen in dem Gewöhr mit fliegen-

den Fahnen undt rührenden Trummein. Die voranstehende Officiern aber Thun

Ihre ßegrüssung mit abgezogenen Hüthen. Bey dem Eingang dess leztern Hoffs

stehen ebenfallss die Wachten im Gewöhr, wie auch die Garden von dem Grand

Prevot bey dem Saal, wo man absteiget.

Der ganze Zug macht einen Umbschweiff auf die rechte Seithen im lezteren

Hoff, umb bey dem Saal der Pottschafftern , so auf der Lincken Seithen ist,

abzusteigen.

Alss man da angelangt, werdten die zwey Flügel Thür aufgemacht , wo-

durch der Pottschaffter zwischen dem Printzen undt Introducteur zugleich

hinein gehet.

Nachdem nun dem Introducteur zuwissen worden, wann Ihre Königl, Mäyj.

die Audienz zuertheillen verlangen, so fangt man an in folgender Ordnung sich

dahin zubegeben.

Erstlich gehen die Laqueyen dess Introducteurs, welchem dess Pottschaff-

ters seine folgen.



Der üeter Introdnetanf ednr r/ana wiener !( roraaaden, in deeeea

>,U»U dess Ol.er-Introdiieteuis sein Seeretai ins.
(

Ptgti 11 ml t Stallmeister dess Pol Uehalltei I und lll« Kdelleiilli und I

Standts Pers.dincnseiner nation, welehe Ihm die Cortegt maelien. |»;i;ir und paar.

4. Der Potteeaafter, zu dessen Rechten derPriate, undi Linken Hundt der

liitrodueteur. worauf le/.liehen dess PottselialHers Seeretarius mit dem (reden/

DiieC Dia Garde« da la Prerdte* aeandi infaeeden SeHhea roa dem PotteeaaaT-

|| .in l.iss M der König). Stiegen, welche weiters so dann von unten bil

aeea iun mit 160 Behweifiera besetzet ist.

Wann nun der Pottschafter denTitul alss extraordiaire hat, kombt llune dei

Oariet Hoftnieister sambt dem Obrist Ceremonien-Meister entgegen, Ihn unten

liey der Stiege! zu empfangen.

Ist es al»er ein Ambassadeur ordinaire, wirdt solches unterwegen gelassen.

Die Stiegen ist wie gemeldt, mit 100 Schweitzern in denen Ceremonien Klei-

dern, die Hellebarten in der Handt halten, beederseits besetzet, vor Ihnen

stehen oben nechst an dem Eingang in die Königl. Zimmer ein Leutenant undt

laden < »Meiers.

her Capitaine des Gardes du Corp '), so die Bedienung hat, befindl sich

iaweadig bey dem BiBgaBg in dem Saal des Gardes , allwo Er dem Pottschaffler

ein CampKnient machet, undt zur Rechten Handt dessFürsten ein wenig roraaas,

doch gantz nahendt an Ihme mitgehet.

Dm Gardes stehen in zwey reihen , mit gcschuldertem Gewöhr. Wann der

Obrist Ceremonien Meister dabey ist, so gehet Er ein wenig vorauss, umb dem

Capitaine des Gardes einen Platz zulassen, dergestalten , dass ohne alle Ver-

wirrung gedachter Capitaine des Gardes mit dem Printzen die rechte Handt dess

Pottschaft'ters Theillet. Der Introducteur aber verlasst niemahlss seinen Platz.

vergibt Ihn auch gegen keinem nicht.

Wann der Durchgang gar zu eng wäre, gleichwie es sich offtermahls ereig-

net , da der König entweder auf der Heiss oder bey der Armee, so gehet der

Obrist Ceremonien Meister am Ersten, welchem obgedaehter Capitaine des

Gardes, alssdann der Introducteur, diesem aber der Printz, undt der Pottschaff-

ler zulezt folget.

Thürhütter der Antecamera undt dess Königl. Zimmers öffnen die Thii-

ren alle völlig. Dem PottschatVters, dess Printzen undt dess Introducteurs La-

aneyea verbleiben in dem Ersten Vorzimmer, die Pages undt Stallmeister indem

anderen, undt der Introducteur mit denen Edel Eeuthen dess Pottschaft'ters

I retten in das Audienz Zimmer ein, so gemeiniglich das Belli //immer, in wel-

chem Sie nach der Reiben, wie Sie eingetretten, sich stellen.

Der Obere Hofmeister (bey einem Eztraordinari Pottsehafftcr) undt der

Cenaeaiea Meister begeben sieh auf die Hechte, undt Lincke Handt Inder
«i Sein itt rOB dem Gel.indter 2

).

Der Printz, undt der Introducteur gehen ferner mit dein Pottschaflter biet

aa das Geiandler, allwo Sie von auswendig stehen bleiben. Der Pottschaflter

I
| Bfl seimU '» C.ipitaine.s iag Qnriai, welehe sieh alle viertel Jalir ablösen.

Beleaire.
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aber tritt allein hinein , der Staats Secretarius Ministre des affaires etrangeres

befindet sieh auch auswendig an den Geländter, undt stellet sich zu dess Intro-

dueteurs Hechter Handt. Der Capitaine des Gardes haltet sich auch gleich zur

Rechte« dess Printzen an dein Geländter, Inner welchem der König mit bedeck-

tem Haubt, in einem Lehnsessel *) zwischen dem Beth, undt der Wandt sitzet;

zu diesen beeden Seltnen stehen gemeiniglich die Princes du Sang, hinter Ihnen

aber der Obrist Cammerer, die Cammer Herren, der Obrist Hoffmeister undt andere.

Weilen die Jenige, so den Fürsten rang haben 3
), sich zu gleicher Zeit mit

dem Pottschaffter bedecken, alss finden sich die Königl. Cammer-Herrn, so Her-

zogen seindt, bey diesen Audienzen nicht ein, es seye dann, dassSie sich dessen

nicht befreyen können. Alss e. g. Einer von dem Ersten Königl. Cammerherrn,

so seine Dienst selbiges Jahr verrichtet, undt ein Herzog ist, wann er nicht

einen anderen von seinen Mitconsorten, so kein Herzog anstatt seiner den Dienst

zu verrichten ersuchen kan, so ist Ihm nicht erlaubt, auszubleiben, sondern muss

persönlich sich allda einfinden.

So baldt der Pottschaffter den König erblicket, macht Er eine tieffe Reverenz,

der König aber thut zu gleicher Zeit den Huth abnehmen, stehet auf, undt blei-

bet bey seinem Sessel. Der Pottschaffter aber nach gemachter seiner dritten

Reverenz, begiebet sich gantz allein in das Geländter zum König hinein. Nach-

deme ihme der König gleich darauf das Zeichen sich zubedecken gegeben, so

bedecken sieh auch zu gleicher Zeit alle Fürsten so wohl inner alss ausserhalb

dess Geländters. So oft der Pottschaffter wehrenden seines Compliments den

Nahmen Ewer Mäyj. oder dess Königs seines Herrn nennet, so zieht Er, alss

auch ebenfahlss der König den Huth ab. Nach geendigter Audienz empfangt der

Pottschaffter von seinem Secretario den Credenz Brieff, so Er den König präsen-

tiret, welcher selbigen dem Staats Secretario behändiget.

Bevor der Pottschaffter von der Audienz gehet
,
pflegt Er dem König die

Standts Persohnen so mit Ihm seyndt zu praesentiren.

Nach diesem macht Er einen tieften Reverenz, in wehrenden Zurückgehen

aber die andere zwey mit guter Beobachtung, dass Er nicht eilender sich umb-

wende, biss Er völlig den König ausser Gesicht verlohren.

Der Capitaine des Gardes begleitet den Pottschaffter wider biss dahin, allwo

Er Ihn empfangen; von dannen gehet der Pottschaffter in obgemeldter Ordnung

zu der Audienz dess Dauphins undt der übrigen Printzen.

Bey dess Dauphins seiner wirdt Er von einem Officier so die Gardes com-

mandiret, bey der Thür dess Saals empfangen, undt wirdt so wohl bey dieser

alss dessDuc de Bourgogne, d' Anjou undt de Berri Audienzen eben das jenige,

wie bey der Königl. observiret , mit diesem eintzigen Untersehiedt , dass nach

der Audienz dess Dauphins der Fürst Sich von dem Pottschaffter beurlaubt, undt

der Introducteur nur allein Ihn zu denen übrigen Audienzen führet.

Wann der Monsieur, Herzog von Orleans Seel. undt der Herzog von Char-

tres sich in demSchloss bey dem König befunden, so führete der Königl. Intro-

1) Fauteuil.

2) Dieses heisst man, denen der König le rang de Prince gegeben, welches

biss dato alle Printzen von Hauss Lothringen, Savoyen, Bouillon undt Rohan seindt.
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diiclcur iIimi l'ntlsehatVl« r KU deren Audienz., wnfern Sit ibef ausser dess König*

Pettael w.iivn. renfolrtate dfeeei derea eigene* latrodoctear.

Die Audienz dess Monsieur ist denen obbemcldlen ganlz gleich, dess II«- r—

!i ( 'hartres aber wirdt in zwey Sachen unterschieden , dass sein Krslei

(ammcrben den l*o! I sc-liaO"! rr bey der Thür |fl Zimmers empfanget

tindi deaeiHifia nach gehabter Audienz, wider dahin begleitet Anderlei,

ohaod. Herzog von seinem Sessel 3 oder 4 Schritt dein PollschalVler entgegen-

gehet undt nachdem Kr hey dem Sessel stellend! das Oompliment angehöret

wider so viel Schritt Ihn zuruck begleithet.

A a d i e n i

Kiues Pottschallters bey der Herzogin von Rurgundt.

Der Pottscbaffter wirdt bey der Thür dess Saals inwendig durch einen Ofli-

eier des Gardes empfangen: Ist es aber ein extraordinari Pottscbaffter , so

ftUHillfltl solches von dem Ohrist-Hoff- undt Ceremonien Meister oben an der

Stiegen.

Die Herzogin von Burgundt haltet ihren Zirkel in Ihren grossen ( 'abinet.

dar* Dame d' honneur ein wenig hinter Ihr zuruck an dero Scithen sitzet, hintci

welcher Ihr Chevalier d' honneur ) stehet.

Diu Dames du Palais 2
) befinden sich an der Seithen ein wenig zuiuek.

die Fürstinnen aber undt Herzoginnen sitzen von beeden Seithen auf Ihren ge-

wohnlichen Tabourets.

Die Edelleuthe dess Pottschaffters tretten biss in das Zimmer ein, wo der

Zirkel ist, nahe darhey aber, oder wo Er sich anfanget, bleiben Sie stehen:

Nach gemachten Reverenzen nähert sich der Pottscbaffter zu der Herzogin, undt

bleibt der Introducteur so Ihn allein führet, und praesentiret, hinter dem Pott-

scbaffter einen Schritt zuruck.

So baldt die Herzogin seiner ansichtig wirdt, erhebt Sie sich von den Ses-

sel, undt bleibt wehrender Audienz allezeit stehen. Wiewohlen der Pottscbaffter

ines Complimcnts das Recht hat sich zu bedecken , so fordert doch die

Höfflichkeit sich dieses Hechts undt Freyheit nicht zu bedienen, welches in

keine Consequenz gezogen werden kan. da unwiedcrsprechlich ist. dass . wann

man das Recht hat bedeckter mit den König zu reden, man auch solches haha

den llutli vor der Königin aufzusetzen.

!i verrichten Compliment begibt Kr sich mit drey Reverenzen zuruck.

undt nimht dahey in acht, sich nit ehender umb zukehren biss dass Kr der Her-

zogin aaai dem r.esicht ist

:

Die Audienz hey der Madame Herzogin von Orleans wirdt auf gleicht- Weiss

gehalten. Uey der Herzogin von Chartres aber wirdt der Pottschaffter von der

Dame d' honneur hey der Thür ausser des Zimmers empfangen . welche Ihn küs-

set
. nndt nach geendigter Audienz widerumh biss an den Orth führet.

i) Der Chevalier d' hoBaeer 14 elei eia ihn. Ma.\j. der Keyeierle Perlet

iiiiiiin.

t) Di« rerhejrralhc Hof Da b.
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Ihn empfangen 1
). Die Herzogin aber macht 3 oder 4 Tritt dem Pottschaffter

entgegen, welcher Sie küsset, undt thut Sie wieder so viel Tritt hernach, wann

Kr sich beurlaubet.

Nach geendigten allen Audienzen kehret man in dem Pottschaffter Saal

zurück , allwo man wartet biss das Essen aufgetragen wirdt. Umb die Taffei

seindt Lauther kleine Sessel ohne Lehnen , der Pottschaffter sezt sich in die

Mitten Nieder, der Printz , so Ihn zu der Audienz begleitet zu seiner rechten,

der Introducteur aber zur Lincken Handt. Nach vollbrachter Mahlzeit macht der

Printz dem Pottschaffter ein Compliment, undt verlast ihn, wirdt auch von ihme

nicht wieder nacher Paris begleithet.

Umb halber Vier Uhr befinden sich die Königl. Wägen , der Herzogin von

Burgundt undt dess Pottschaffters vor dem Saal. Der Pottschaffter steigt zum

Ersten in den Königl. Wagen dem der Introducteur folget , undt sich an den

Platz so der Fürst im hinaussfahren gehabt, Neben seiner setzet.

Die Suite macht einen ÜmbCreiss in dem Hoff, undt alle Wachten, alss auch

die Französs. undt Schweitzer. Compagnie stehen zu Gewöhr, von deren Offieie-

rern der Pottschaffter, gleichwie Sie es bey seiner Ankunfft gethan
,
gegrüsset

wirdt.

Nachdem nun der Pottschaffter nacher Paris zurück kommen , beurlaubet

sich der Introducteur vom Pottschaffter in wehrenden Aussteigen , ohne ihn in

sein Zimmer zu begleithen.

Die Urlaubs Audienz ist diesser Erstem, so wohl die Ceremonien, alss das

Tractament betreffendt, gantz gleich.

Audienz
Einer Pottschaffterin.

Es begibt sich der Unter Introducteur in der Herzogin von Burgundt Wagen
zu dem Ober Introducteur, dieser aber zu der Pottschaffterin in Ihre Wohnung,

solche, wie gebräuchlich von Paris naches Versailles abzuführen. Undt nach-

deme Er Ihr den Wagen angetragen, sezt Er sich neben Ihr oben an , es seye

dann dass die Pottschaffterin ein fürnehme Frau oder Fräuln bey Ihr hätte, so

sezt Er sich aus Höfflichkeit (obwohlen Ihme von Rechtswegen die Obere Stell

neben der Pottschaffterin gebühret) unten an , ist solche aber nur eine Cammer
oder Edel Jungfrau, setzen Sie sieh in dem Schlag auf ein Bänckel , undt lassen

den Unteren platz leer.

Wann der Wagen der Pottschaffterin in dem Hoff zu Versailles einfahret,

stehet man nicht zu Gewöhr, indeme diese Ehr nur denen so einen Caracteren

Tragen, erwiessen wirdt.

Bey den Pottschaffter Saal steiget man ab, undt nachdeme die Stundt von

dem König, undt der Herzogin von Burgundt bestimbt, gibt der Introducteur der

Pottschaffterin die Handt, und führet Sie zu der Herzogin.

1) So die Madame La Duchesse de Chartres Filles d' honneurs hat, thut man
ihnen mit dem Kuss den gewöhnlichen Salut, gleichwie der Dame d' honneur

ablegen.
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Dt! Frauenzimmer m. dir PoltsehatVterin bcgleithet . undt keine Sf;in(Hs

Peis.dmen seindt. vfi-l» leihen in dein Saal, die l.iebere\ aber, und! (less Intro-

dueteurs I.entlie ^clien vor ihnenher bUl zu dein /immer der Herzogin von P.nr-

gundt. In wehrendem Voi'be/gehen stellt sieh die Wacht nielit in die Ordnung,

kommet ;iueh kein Oflieier Sie zu empfanden.

hie Dum d' honneor der Herzogin empfangt die Pottschaffterin in .Mitten

dess Vorzimmers. grffSMl undl kilsset seihe, undt niinbt Sie hey der linken Hundt.

«reiche der Introducteur sogleich auslasset, und siel» darauf rar rechten wendet.

um h Immer etwas rorauss gehet, hiss in den Zirkel, wo Sie alle drey eintretten.

Wann die Königin oder Herzogin von Burgundt, Filles d' honneur 1
) haben,

begleithell 8ie die Dame d" honneur zum Empfang der Pottschaffterin, undt thun

leibige cbenfahlss küssen. Man praetendirt sogar, dass nachdem die Filles

d* honneur hey der Verstorbenen Königin abgeschafft wordten, dass die Dames

du Palais, so nicht Herzoginnen waren, die Dame d' honneur begleithet hatten;

Ks sey aber diesem wie ihm wolle, so ist es heutigen Tags abgebracht.

Alles wass von der Herzogin von Burgundt dato gemeldet, wirdt auch

. wann eine Königin von Franckreich vorhanden, gegen Ihr, undt von Ihr

Met.

So bald die Herzogin von Burgundt der Pottschaffterin ansichtig wirdt.

erhebt sie sich undt bleibt also stehendt bey ihren Lehnsessel.

Die Pottschaffterin fangt an gantz unten an dem Zirkel Ihre Reverenzen zu-

machen, wie auch zugleich die Dame d' honneur, die Ihrige, bey der 3. Reve-

renz neigt sich die Pottschaffterin , urab der Herzogin von Burgundt den Rock

zukössen, Sie aber gibt der Potschaffterin alsobald den Kuss.

So lang alss die Pottschaffterin das Compliment machet, bleibt die Herzogin

stehen, nachdem solches aber geendigt, last Sie der Pottschaffterin einen kleinen

d ohne Lehnen 2
) in die Leere Mitte des Zirkels stellen, undt setzet sich

die Dame d' honneur auf einen anderen der Potschaffterin zur Linken.

Da nun der Introducteur eine Weile in dem Zirkel zur rechten Handt der

Potts« •hafflerin gestandten , gehet Er dem König zu erinnern dass sich die Pott-

schaffterin allda befinde. In wehrendem, dass sich Se. Mayj. dahin begeben, kom-
met der Introducteur wider zurück, es der Herzogin anzuzeigen, undt nimbt

seinen rorigCB Platz ein , so haldt aber die Ankunfl't dess Königs kundt gethan.

erheben sich alle miteinander, undt seindt dessen stehendt gewärtig.

her König gebet in dem Zirckel
, grüsset die Herzogin von Burgundt, den

KM Zirckel, undt sonderlich die Pottschaffterin, welche Kr gleich hey dem
Kisten hintritt küsset.

Nachdem der König hinweg gangen, gehet der Introducteur es dem Dau-
phin an/ 10 eben auf solche Weiss wie der König sich dahin beginnet,

undt die Pottschaffterin gleichcrmassen begrüsset. Worauf weiter der Herzog

Bnrgnadf snefa alles dieses, wie der Dauphin verrichtet.

-
diesem verbleibt die Herzogin von Burgundt. der Zirckel und die

Pottschaffterin noch ein Wenig sitzen. Da nun die Herzogin aufstehet, so erhebt

I ) l'hverhevr.itl.e Hell* lUllllPli.

I .ilmiiret.
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sich die Pottschaffterin undt die Dame d' lionneur ebcnfahlss, gehen ab, und!

machen drey Referenzen wicderuml) zurück, die Herzogin aber bleibt immittelst

bey ihrem Lehnsessel aufrecht stehen.

Die Dame d' lionneur undt der Introducteur begleiten Sie dergestaltcn

hinaus«, wie in dem hineingehen observiret worden.

Die Dame d' honneur verlast Sie in dem Vorzimmer eben an dem Orth, wo

Sie selbige empfangen hat, der Introducteur aber nimbt Sie wieder bey der Handt.

undt führet Dieselbe in dem Saal, wo Sie abgestiegen.

Ein wenig hernach kombt die Dame d' honneur auch dahin , wo dann die

Pottschaffterin Sie , und der Introducteur zusammen in der Herzogin von Bur-

gundt Ihren Wagen steigen, welchen die Dame d' honneur der Pottschaffterin

antraget, das Frauenzimmer aber so mit Ihr gekommen, setzet sich nit mit hinein,

ausgenohmen wann Persohnen darunter von Fürnehmen Standt seyen ; Undt

fahren von dort an das Orth, wo der Premier Maitre d' hotel oder der Herzogin

von Burgundt Oberst Küchel Meister im Nahmen ihrer die Taffei haltet , wobey

die Dame d' honneur der Pottschaffterin alle Ehren bezeiget, auch einige Damcs

vonHoff darzu einladet; der Introducteur undt gedachter Premier Maitre d' hotel

sitzen gleichfalls mit bey der Taffei. Nach geendigter Mahl Zeit begleithet der

Introducteur die Pottschaffterin in dem Wagen undt führet Sie auf eben solche

Weiss, wie Er Sie hinausgeführet hat, wieder nacher Paris.

So oft nun die Pottschaffterin nach gehabter dieser Ersten Audienz nacher

Hoff kommet , nimbt Sie sich allezeit gleichwie die Herzoginnen ein Tabouret

undt setzet sh'h unter Sie auf den Ersten besten Platz den Sie leer findet.

Audienz

Bey der Madame.

Diesse wirdt auf die Weiss, alss wie bey der Herzogin von Burgundt beob-

achtet, die Dame d' lionneur, von denen Filles d' honneur begleithet, empfanget

die Pottschaffterin in dem Vorzimmer, undt thut der Monsieur wehrender Audi-

enz sich dabey einfinden.

Die Audienz bey der Herzogin von Chartres wirdt auf eben diese manier

gehalten, mit diesem Unterschiedt allein, dass jetz gedachte Herzogin 3 oder 4

Schritt von Ihrem Lehnsessel die Pottschaffterin zuempfangen entgegen gehet,

undt nach der Audienz Sie wieder mit 3 oder 4 Schritt begleithet. Die Pott-

schaffterin sitzet auf einen Tabouret in dem Zirckel, gleichwie bey der Herzogin

von Burgundt, undt wann Sie vornehme Standts Freylein mit sich hat, so können

Sie sich bey dieser Audienz auch Nieder setzen.

Die Urlaubs Audienz.

Weilen bey denen Urlaubs Audienzen denen Pottschaffterinnen keine Cere-

monien gemacht werden, alss schicket man Ihnen auch den Wagen der Herzogin

von Burgundt nicht, sondern Sie begeben sich in ihren eigenen Wagen nacher

Versailles. Da nun die Herzogin bey dem Nachtzeug sitzet, wirdt die Pottschaff-

terin von dem Introducteur zu Ihre hineingeführt, ohne eintzige Suite, undt
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nimlit Sie Ihren Platz in dem Zirrkel unterhalb denen Herzoginnen, welche zu

\ ich rollbracbten tollet gehet die ffersogifl von Borgondt in Ihr

Cahinet . die l'ofts'-halVterin folget nach, undt setzet sich zugleich mit denen

Innen auf den Britta besten tahourel ; So Sie Leer lindet. Die Dame

d* honneur nimht iliren Platz gleich unten neben Ihr an, weinenden alil Sie der-

gaataltea in dem Zirckel bey einander sitzen, gehet der Introducteur zu dem

konig. undt koinht wider zurück, der Herzogin von Burgundt dess Königs

Ankunfft H bedeuten, worauff alsobaldt alle Aufstehen, undt den König erwar-

ilieu. welcher im hineingehen die Herzogin, und den gantzen Zirckel, son-

derlieh aher die PottsehalVterin hegrüsset , dero Er ein Compliment über Ihre

iss machet, undt nachdem Er Ihr einen Kuss gegeben, widerumb davon

liehet.

Alles wass hier vom König gesagt, wirdtalso auch vom Dauphin, undDucde

BoargOgna observiret. Darauf setzetsich der ganze Zirckel noch ein wenig nieder,

undt nachdeme die Herzogin von Burgundt aufgestanden, gehet die Pottschaffterin

zu Ihr. undt neiget sich umb den Rock zu küssen, die Herzogin aber gibt Ihr

unterdessen den Salut.

Weilen diese Urlaubs Audienzen ohne Ceremonien gehalten werdten , so

wirdt die Pottschaffterin weder tractiret, noch in denen Wagen der Herzogin von

Burgundt nacher Paris geführet.

Die Urlaubs Audienzen bey der Madame undt Madame de Chartres seindt

voriger in allem gleich, mit diesen Unterschiedt nur, wass oben von der Audienz

bey der Madame de Chartres absonderlich ist angemereket worden.

Audienz

Eines Abgesandten.

Nachdem ein Extraordinari Abgesandter zu Paris angelangt undt seine

AnkunITt dem Introducteur zu wissen gethan, kommet dieser, jenem die Visite

abzulegen, welche Ihme anderen Tags der Abgesandte hinwiderumb abstattet.

sie sich bereden, zu wass vor Zeit der Abgesandte zu seiner Ersten

Audienz gehen könne.

•i weilen die Abgesandte keinen öffentlichen Einzug zu Paris halten,

nicht so viel Zeit alss die Pottschaffter, umb ihre Ausrüstung bedürften,

so erfolgt gemeiniglich deren Erste Audienz bald nach ihrer Ankunfft.

•leneaber so nur umb ein Compliment abzulegen kommen, undt eine kurze

Zeit \ erbleiben, haben ins Gemein , weil Sie keine equipage vonnöthen , die

Audienz drey oder vier Tag nach ihrer Ankunfft.

Im Fall aher ein Abgesandter umb sein Erste Audienz zunehmen nicht so

bald! fertig werden könte, oder da der König auss sonderbahren Ursachen solche

verschiebete , so Iura Kr dem König in particulari die Reverenz zumachen

verlangen, undt wirdt Kr in solchen Fall dem König von dem Introducteur

II.- Ceremonien
( gleichwie es vom Pottschaffter üben gemeldet worden

praesentiret.

Wann ein Gesandter zu seiner Ersten öffentlichen Audienz gehen solle,

muss der Introducteur von dem König den Tag, undt die Stundt vorhero ver-

Archiv XIII. 5
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nehmen. Zu solcher Audienz wird Er von dem Introducteur gantz allein beglei-

thet, undt in dem Königl. Wagen geführet, welcher der Herzogin von Burgundt

Wagen nachfolget. Der Introducteur setzet sich zur Linken Handt, undt da auch

schon der Abgesandte vornehme Standts Persohnen mit sich hat, so setzen Sie

sich doch nach dem Introducteur im Wagen *). Der Unter Introducteur aber

setzet sich in der Herzogin von Burgundt ihren.

Bey Einfahrung in dem Hoff zu Versailles stehet kein Wacht im Gewöhr

(indem solches nur dann geschieht, so caracterem immediate repraesentativum

haben) undt steigt man ohne alle Ceremonien bey dem Saal der Pottschaffterab.

Der König gibt Ihm in seinen Cabinet die Audienz, wohin der Abgesandte mit

seiner Suite in jener Ordnung wie von dem Pottschaffter gemeldt worden, sich

begiebet; Es stehet keine Wacht weder auf der Stiegen, noch auf denen Säälen

dess Königl. Gemachs. Die Thürhuter machen nur einen Flügel der Thüren auf,

undt tritt der Introducteur so zur Linken Handt gehet, vor seiner ein, dann die

schmähle dess Eingangs beeden zugleich ein zugehen nicht zulasset.

Wofern aber ein Pottschaffter undt ein Abgesandter von einem Herrn

bey diesem Hoff sich zugleich befinden , wie es sich fast immer zutragt,

wann der Abgesandte nur ein Compliment abzulegen geschickt wirdt , so

gehet der Pottschaffter zugleich mit Ihme zur Audienz, nimbt den Ersten

Platz in den Königl. Wagen, der Abgesandte den anderen, undt der Introduc-

teur den dritten ein.

Obwohlen nun der Pottschaffter sich in den Königl. Wagen befindet, so

stehen die Wachten doch nicht im Gewöhr.

Wann man zur Audienz gehet, nimbt der Pottschaffter die Rechte, undt der

Introducteur die Linke Handt dess Abgesandten. So baldt der Abgesandte dess

Königsso in einem Lehnsessel sitzet, ansichtig wirdt, macht Er seine Erste

Reverenz, worauf Ihre Mäyj. sitzendtzu gleicher Zeith den Huth abnehmen, undt

nach gemachten den zwey übrigen Reverenzen den Kopf ein wenig neigendt den

Huth widerumb aufsetzen, undt das Compliment ohne ferners Huth rucken

beantwortten.

So baldt der Abgesandte nach geendigtem Compliment seine Reverenzen

zurück zumachen anfanget, so zieht der König sitzen bleibendt widerum den Huth

ab, selbigen aber nicht ehender alss nach gemachten drey Reverenzen wider

aufsezet. Nach diesem gibt der König dem Staats Secretario des affaires etran-

geres , den von dem Abgesandten empfangenen Credenz Brieff. Worauf der

Introducteur sorg Traget, die Cavalliers so der Abgesandte dem König präsen-

tiren will, vortretten zulassen.

Die Audienz bey dem Dauphin, Herzog von Burgundt, Duc d' Anjou, undt

de Berri, wie auch bey dem Monsieur, werdten gleichermassen wie bey dem
König verrichtet.

Der Duc de Chartres aber empfangt den Abgesandten mit entdeckten Haubt,

und stehet bey seinem Lehn Sessel wehrenden Compliment , doch ohne allen

Fürtritt.

1) Umb dieses Inconvenient zu verhindern, hab ich keinen von denen Caval-

lieren, so mich begleithet, in dem Königl. Wagen genommen.
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II wirdt die Vudienz in einem Zirekel gesehen.

Sic Meidet so wolil he\ seinem Kint ril I . .tlss bey dem gatttseB
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undt maelit Ihme allein, wi.iin Bf lieh liin/u nähert, iiinl wider AI. tritt ein kleine

andern aber in dein Zirekel sitzende Kurslinnrn undt Her-

zoginnen stehen bey dem Eintritt dess bgetindtsi :iuf, undt bleiben wehrender

t;anl/en Vudienz stehen.

Die Audienz bey der Madame wirdt nicht änderst, alss wie bey der Herzo-

gin fOi Iturgumlt. die aber bey der Herzogin von Chartres gleich wie bey dem

BD von Chartres gegeben.

Dar Abgesandte wirdt t\vn Tag seiner Ersten Audienz eben in dem Saal,

nndt gleiehermassen wie ein Pottschaffter tractiret, undt von den Officieren dess

Königl« Hausses bedien! Wobey der Introducteur Ihme alle Ehre beweist, undt

nach vollbrachter Mahlzeit Ihn auf solche Weiss, wie hinauss, wieder nach Paris

zurückführet.

l»e>s Abgesandten gantze Suite, so wohl die Cavallier alss seine Hauss

nie, woi den zu Versailles alle auf dess Königs Unkosten tractiret.

Die Krlaubs Audienz ist in allem der Ersten gantz gleich, wobey der Abge-

sandte, wie eben gemeldet, wieder tractiret wirdt.

Hin neehst kommet zu observiren, dass der Nuntius, undt die Pottschaffter

denen Printzen dess Königl. Geblüths die Visite geben, welche diesse jenen

widerumb restituiren , in welcher ein gleiches traetament gehalten wirdt, dass

ist, dass die Printzen denen Pottschafftern , undt diese hinwiderumb denen

Printzen die Handtin dero Behaussung einander lassen, in loco tertio aber einer

den anderen nicht cediren.

Die Pottschaffter werden bey denen Printzen von dero volligen Hoffstadt

beym Aussteigen von dero Wagen, undt gleich hinter derselben von dem Intro-

ducteur des Ambassadeurs empfangen. Dieser Introducteur hat sich auf eine

solche Weiss von der Printzen Hoff Stadt zu distinquiren gesucht, dass Er unten

in dem Vestibulo erst denen Pottschafftern entgegen hat gehen wollen, allein

leihen sich dieselbe dergestalt darwider gesetzt, dass Sie es Ihme nicht gestattet

sondern verlanget. Kr solle sieh unter den Freyen Himmel , gleichwie die Hoff-

stadt der Printzen begeben, undt weither nicht suchen, wie Er mit Ein oder zwey
Sehritten vor der Printzen Hoffstadt sich distinquiren wolle. Die Pottschaffter

haben dieses so ayferig genommen, dass der \ enetianische in einer Visite beym
MOP le Due ehender ni<-lit aussteigen wollen, hiss Er nicht dess Introdue-

teurs des Ambassadeurs gleich hinter der Hoffstadt der Printzen ansichtigwordm.

Die Printzen empfangen die Pottschaffter oben an der Stiegen, undt so

gleicher Erden logiren, ausser dem Saal ihres aparlement. Die Pott-

sehatTter aber empfangen die Printzen auf der Stiegen , sich weiter herunter

begebomlt.

Der Nuntius hat in seiner Instruction Niemanden in seiner Behaussung die

Handt zu geben, algfl denen Printzen dess Königl. Geblüths, also dass wann der

Pnntz v on Hauss Lothringen oder Savoyen Ihme zur Audienz abzuhollen kommet,
so nimbt i\vr Nuntius sein tempo umb sich gleich unten bey dem Wagen zu be-

finden, allwo Kr in dem Augenblick da der Printz aus dem Wagen steiget sich

hinein begi.
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Die andern Pottschaffter geben diesen Printzen ohne einige difficultet die

Handt, undt sehen die übrige völlige Noblesse ohne Ceremonien weilen zu Paris

schier keine Ceremonien Visiten gemacht werden.

Weiters folgt noch zu beobachten, dass wann öffentliche Te Deum Lauda-

mus, oder dergleichen Actus publici celebriret werden, mandie Pottschaffter undt

Envoyes zu denselbigen einladet, vor welche zwey Bänek gerichtet seindt. Auf

dem Ersteren sitzen die Pottschaffter, undt der Introducteur der lezte. Auf dem

anderen befinden sich die Abgesandte, allwo ebenfahlss der Unter Introducteur

den lezten Platz einnimmet. Es hat sich bey Meiner Anwesenheit kein derglei-

chen actus nicht ereignet; Mir wäre es aber wieder Ewer Kays. Mäyj. Authoritäf

vorkommen, in einen solchen actu publico wegen dess Platz so der Introducteur

einnimbt zuerscheinen : Vornehmliehen da die Introducteurs unvermerkt es

dahin bringen wollen, gleich wann Sie sich gegen denen Envoyenen änderst alss

gegen die Pottschaffter zu verhalten hätten : Dann in Aufführung zu Audienzen

ich unterschiedlich vermerkt, dass Sie suchen einigen Vorwandt zufinden, umb

die Envoyees nicht von dem Saal, wo man zusammen kommet, ahzuhollen, son-

dern schicken den Unter Introducteur, mit vorgeben es seye alles fertig, undt

der Introducteur seye gleich da: Wo in obacht zu nehmen, dass man in solchem

Fall in dem Saal zu verbleiben habe, biss der Introducteur zu dem gewöhnliehen

Abhollen selbsten hinein komme.

Der Ministre des affaires etrangeres hat sich seither weniger Zeit auf den

Fuss gesezt, denen Gesandten die Visite nicht zu restituiren, weilen ich aber in

denen relationen dess Graffen von Manssfeldt ersehen, dass ihme zu seiner Zeith

der Marquis de Croissi nach gehabter Audienz die revisite gegeben (ob ich schon

nichts finden oder wissen können , wass mit dem Graffen von Lobkowitz practi-

ciret worden) alss habe öfftersumb kein negotium darauss zu machen, zumahlen,

da dieser Minister andern Gesandten keine Visite zu geben sich schon in pos-

session befindet
, per indirectum davon reden lassen. Worauf zwahr wohl

etliche mahlen der Torcy zu Mir hat wollen zum Ersten kommen , welches ich

doch nit eben so evitiret , dannoch aber rathsamer erachtet Ihn nicht förmlich

eintzuladen, biss Er mir die visita nicht abgestattet hatte. Wobey es verblieben,

biss ich unter der Handt weiter zuverstehen gegeben , ich glaubete man würdte

bey Ewer Kays. Mäyj. Hoff ein gleichförmiges hinkünfftig einführen, diesem nach

so hat Er, dannoch aber erst kurtz vor der Abreiss mir solche abgeleget, wel-

ches man vor eine sondere distinction auslegen wollen.

Die Pottschaffter geben die Erste Visite allen denen , so den Titul Ministre

d' Etat haben, deren gemeiniglich nicht mehr als drey oder vier seyndt, welche

denen Pottschafftern solche visite in forma restituiren. Wann aber der Gross

Canzler auch Ministre zugleich ist , so besucht man Ihn nicht weil Er die Visite

nicht wieder giebet.

Ich Meines Orths habe wegen Nothwendigkeit der affairen an denen zu

denen Conferenzen destinirten Tagen, oder wo es die affairen erfordert gehabt,

den Torcy jederzeit gesehen, undt auch kein Bedenken getragen, den Duc de

Beauvillier welcher aya von denen Printzen Chef des Finances undt Ministre

d' Etat wäre , zu Mittag undt sonsten ohne Ceremonie zu besuchen: Bey denen

anderen aber bin ich nicht gewessen.
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An denen Coarereni Wge* i><-y Ami Martraii deTorey ist ein grosses ineon-

reaJeaa, data die Pottetfeaffter noter eich ttibiliret, dm 81« ihren ran

(SO Sonsten kein»' dilfhiiltct \ oih;in.len ) Ihre l nl en-edong naeh * • i i » ;i 1 1 « U- r half, n

sollen, di iber wegen den rangi einiger Anetandt, io geben Sie lebtong niehi

miteinander raeamben sutreffen. Unter den kbgeeendten iber lieben Sie eiofBh*

Nu. data jener ror dem Indern eintreten solle ireleher sieh dei

illdortea befindte. IndemeMir iber solches wider Ewer Klyt. Mflyj, Aflerh&ehete

Autluniiet zu seyn geschienen, 10 bebe allezeit Mein tempo dergeetalten in

Obacht genoaunen, daai ieb ;»uf das wenigste mit keinem König!, nicht einge-

troffen , wohingegen die andern kein Bedenken getragen mich vor Ihnen hinein

zulassen.

Sehliesslichen ist noch zur nöthigen Information bey zufügen , wass bey

erfolgten Todtfall dess Herzogs von Orleans dess Königs eintzigen Bruderen mit

Ablegung der Trauer Complimenten vorbey gangen.

Nachdeme alle anwessendte Frembde Ministre die Trauer Complimenten

Nahmens Ihrer particular Persohnen , weilen Sie von ihren Principalen noch

nicht haben instruirt seyn können, auf den 14. Juny alss den 6. Tag nach dem

Todtfall ibsnlegen invitiret worden, da aber weder der Nuntius noch der hollän-

dische nicht im Standt, wegen fortwehrender Unpässlichkeit gewessen, nacher

Hoff zukommen, so seindt hiemit nur der Englische, Venetianische undt Savo}-

sche unter welchen kein Competenz auss demZimmer, wo dieFrembden Ministri

sieh versamlen, durch den Introducteur des Ambassadeurs nach einander förmb-

lich abgehollet von demCapitaine desGardes in dem gewöhnlichen Orth empfan-

gen, undt mit zu Gewöhr stehendter, der alldort sich befindenden ordinari Garde

zu dem König, welcher in seinem Cabinet stehendt Sie mit gebräuchlicher Be-

deckung angehöret, geführet worden.

Man hatte proponirt gehabt, die Pottschaffter in Corpore undt dann die

Abgesandten auch in Corpore, jede nach ihrem gewöhnlichen Ceremoniale zu

der Audienz zuführen. Wie diesses Expedienz bey dess Gräften von Lobko-

witz zeithen, undt dergestalt practiciret gewessen, dass der Nuntius vor

tteebafftera her, wo sich damahlss kein protestirender gefunden;

Er aber GralT von Lobkowitz vor denen Abgesandten stehendt, derglei-

chen Condolenz Complimeuten abgeleget. Dieweilen aber der Venetiani-

•halVter dafür gehalten, wann Sie drey zusammen giengen, jed-

rage der Thüren den Platz zwischen den Capitaine des

Gardes undt Introducteur unmöglich beobachten könte , alss hat Er , wann

»in solche formbliche Audienz verlangte , Ihn absonderlich sehen

wollen , worauf die Pottschaffter oben angeführter massen ihre separirte

Audienzen genommen;

Dahero habe ich auch vornehmlichen auf eine Besondere angetragen , die-

weilen HUB unter denen Königl. Envoyeen den Königl. Schwedischen Residenten

alss Geeaadtea hat einmischen wollen , undt auch unter anderen mit Mir der

nisehe hette eintretten sollen, welches bey dieser occasion Mir nit wohl

gereimbt vorkommen. Solcher dann habe ebenfahlss selbigen Tags bey dem
König Monsieur le Dauphin, Duc de Bourgogne, Duc de Bcrri undt Duc de
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Chartres , nun mehro sich nennenden Duc d' Orleans, Vormittags, bey Madame

la Duchesse de Bourgogne aber Nachmittags genommen.

Wie es sich übrigens bey meiner Ersten Audienz verhalten, habe Ewer

Kays. Mäyj. in Meiner unterm 5. December 1699 aus Paris erstatte weitläufige

gehorsambste Relation allerunterthänigst vorgetragen. Womit zu immerwäh-

renden Allerhöchsten Käysserl. Konigl. undt Landtsfürstl. Hulden undt Gnaden

mich allerunterthänigst undt allergehorsambst empfehl.

Euere Kays, und Konigl. Mäyj.

Wien den 15. Martij Anno 1702.

Allerunterdenigster treu gehorsambster

Philipp G. von Sinzendorff. m/p.
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Bei dem fast gänzlichen Mangel an Unterstützung von irgend

einer derjenigen Seiten, nach welchen hin ich meine Bitte um gefäl-

lige Beiträge zu der von mir eröffneten „Chronik der archäo-

logischen Funde in der österreichischen Monarchie*

wiederholt gerichtet habe, besorgte ich nicht ohne Grund, den bis-

her in ..Archiv" mitgetheilten drei Lieferungen keine vierte mehr

können folgen zu lassen.

Den öffentlichen Blättern ist nachzurühmen, dass sie derartigen

Funden ihre Aufmerksamkeit auf wahrhaft löbliche Weise zuwenden;

nur wäre, wenn auch nicht mehr Detail, doch in der Regel mehr

ortho- und topographische Richtigkeit und Bestimmtheit zu wünschen.

Erfreulich ist es , dass die hohen k. k. Statthaltereien der einzelnen

Kronländer ihre Sorgfalt diesem Zweige wissenschaftlicher Forschung

mit erneuertem Eifer zuwenden, und den geringen Einfluss, der ihnen

dfflrdl das Fundgesetz vom 31. März 1846 noch belassen ist, auf

dtnkenswerthe Weise dazu benützen, um dem k. k. Münz- und Anti-

ken -Cabinete wenn auch nicht an Fundobjecten selbst, doch wenig-

stens an Notizen darüber so viel zuzuführen, als ohne Zwang nur

immer möglich ist. Die erspriesslichen Wirkungen der k. k. Cenfral-

( (Immission zur Erforschung und Erhaltung historischer Baudenk-

mäler unter der Leitung unseres verehrten Mitgliedes, Hrn. Karl

Freihi -irn von Czoernig, geben, obwohl dieselbe noch nieht in

roiler Thltigkeif ist, doch jetzt schon aufs fördersamste sich zu

erkennen. Den Vertretern der kais. Akademie bei dieser Commission,

einen rerenrten Collegen, dem Hrn. Regierungsrathe Arneth uml

dem kais. Rathe, Hrn. Costos Joseph Bergmann, verdanke ich
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manche gütige Mittheilung, so wie meinen Amtsgenossen, dem Hrn.

Custos Vinc. Fr. Eitl und dem Amanuensis Hrn. Dr. Eduard Freiherrn

v. Sacken, manchen Aufschluss über Funde, welche in den Ressort

des ersteren gehören, oder von dem letzteren durch Absendung an Ort

und Stelle genauer erhoben worden sind. Unterstützung von anderer

Seite erfuhr ich durch Hrn. Eduard Pratobevera, Archivar am

k. k. Joanneum zu Gratz , so wie durch den emsigen und gewiegten

Alterthumsfreund , den hochwürdigen Hrn. Pfarrer Richard Knabl

ebendort, durch den eifrigen Sammler Hrn. Ferdinand Uhl, Reali-

tätenbesitzer, und den hochwürdigen Hrn. Stadtvikär Ignaz Orozen,

den geachteten Verfasser einer slowenischen Cillier Chronik, in Cilli,

durch Hrn. Wirthschafts-Director Karl Fräst zu Kremusch in Böh-

men, Hrn. J. G. Päur in Eszterhäz, und den oft erwähnten Hrn.

Dr. Ferdinand Edlen v. Wolfarth in Wien. Anderer Zuflüsse habe

ich leider nicht zu erwähnen.

Dessenungeachtet gelang es mir auch diesmal, eine nahmhafte An-

zahl von Funden zusammenzustellen, und wenn Mancher vielleicht über

sein engstes Vaterland in seinem Pulte mehr verschlossen hält, als ich

über alle Provinzen meines grossen Vaterlandes insgesammt zu geben

im Stande bin, so tröstet mich dabei das Bewusstsein, dass wenig Be-

kanntgemachtes doch mehr ist, als viel Zurückgehaltenes, und dass zu

dem Zwecke, den es hier gilt, schnelle Kundgebung des neu gewon-

nenen Materials mehr wiegt, als verspätete Erschöpfung des veralteten.

Diesen Gesichtspunct im Auge, gebe ich anspruchslos, was ich

habe, nämlich im ganzen die Anzeige von mehr als 126 Funden,

welche seit dem Abdrucke der 3. Abtheilung meiner Fundchronik

entweder wirklich erst gemacht worden, oder, wenn früher gemacht,

erst zu meiner Kenntniss gelangt sind. Diese Funde theilen sich in

solche, welche in die Zeit der römischen Weltherrschaft zurück-

reichen, und in solche, welche dem Mittelalter oder der neueren Zeit

angehören. Die Zahl der ersteren beläuft sich auf 80 an 70, die der

letzteren auf 46 an eben so viel Fundorten. Die antiken Funde

erstrecken sich von dem alten Epetium am südöstlichsten Küsten-

rande Dalmatiens bis über Iuvavum, den nordwestlichsten Punct

im Ufernoricum, an den Winkel, den die Mündung des Oenus in
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Hauptstadt der [nsubrer Im cisalpiniaehen Gallien, bii lief binein ins

Land der Aga.thyraen oberhalb Daciens.

Die gröaate Ausbeute in numismatischer Beziehung bat Sieben-?

QO, nach diesem Steiermark geliefert. In den Zuwachs zur

Epigraph!*; tbeiH sieh Steiermark mit Niedcr-Österreich;

< rsteies hal zur Geschichte der römischen Statthalter von Noriemn,

letzteres zur Geschichte des Mithras-Cultus Beiträge geleistet.

Für die Zeit des Celtenthums hat Steiermark neue Namen, Nie-

der-Österreich neue Geräthe und Waffen gebracht. Plastische

Monumente fehlen. An Pretiosen gab Ungern das interessanteste,

eine Goldschliesse, welche mit ziemlicher Bestimmtheit die Zeit

errathen lässt, der sie angehören mag; Steiermark das zier-

lichste, nämlich einen ausgezeichneten Bing, den das k. k. Münz-

und Antiken -Cabinet, eben so wie jene Fibula, an sich zu bringen

Gelegenheit fand.

Merkwürdig ist die schroffe Abgrenzung durch den grossen Donau-

limes, über den hinaus, ausser einigen römischen Münzen in Bochnia,

welche eben so vereinzelt sein mögen , wie vor Jahren eine Gold-

münze von Alexander dem Grossen in Böhmen, kein einziger Fund

aus der Bömerzeit vorkommt, wohl aber Funde aus der Zeit der Ta-

taren, des Interregnums, des dreissigjährigen Krieges, der ungrisch-

siebenbürgischen Unruhen u. s. w.

Die Funde vertheilen sich in nachstehenden Verhältnissen : auf

Österreich unter der Enns 20, auf Österreich ob der

Enns 5, auf Steiermark 18, auf das Königreich Illyrien 5,

aufTyrol 7, auf Ungern 16, auf Croatien 1 , auf Sieben-

bürgen 11, auf Böhmen 13, auf Mähren 8, auf Galizi en 4,

auf Lombardo- Venetien 2, auf Dalmatien 5.

Insofern meine Chronik nur die Aufzeichnung eines Privaten ist,

dem hei weitem nicht alle Hilfsmittel zu Gebote stehen, welche erfor-

derliehaind, um eine solche Chronik vollständig zu machen; insofern

dii behördliche Unterstützung, den bestehenden Fundgesetzen zu

Folge, nur eine geringe sein kann; insofern nicht nur von Findern

und Zwischenhändlern, sondern selbst von Fachliebhahern und Fach-
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gelehrten mehr in petto behalten, als mitgetheilt wird, gibt es in der

That einen Mafsstab für das möglicher Weise zu findende ab, wenn

diese vereinzelten, mühsam zusammengetragenen Fundstücke, die

wenigen dem Strudel der Achtungslosigkeit und des Vandalismus

entrissenen Fragmente, diese rari nantes in gurgite vasto, in so

kurzer Frist wieder eine solche Ziffer erreicht haben. Was Hesse

sich finden, wenn nach einem bestimmten, zweckmässig entworfenen

Plane gesucht würde! Was böte, abgesehen von Dalmatien und

Siebenbürgen, nur das fast vor den Thoren von Wien liegende

Petronell, was Cilli, was Aquileja, was Pola dar! Man

möchte auch hier mit Goethe sagen

:

Wer will immer weiter schweifen

,

Liegt das Gute doch so nah ? —

Abgeschlossen am 31. März 1854.
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I. Erzherzogthum Österreich.

\. Land unter der Fnns.

Wien. (V. I'. \V. W.) 1852. — Im fürstl. Palm'schen Hause in der Spie?

IM Nr. 1096, wurde imOctober 1852 beim Canalbaue eine namhafte Anzahl

wohlerhaltener römischer Silbermünzen von den Kaisern Vespasian, Trajan,

Hailrian, Septimiaa Severus und von den Kaiserinnen Faustina der

Jüngeren, Iulia Dom na und Plautilla, somit aus den Jahren 147—212

n.Chr. gefunden. Sie wurden mit löblicher Gefälligkeit dem k. k. Münz- und

Antiken-Cabinete zur Ansicht mitgetheilt, das jedoch sämmtliche Typen schon

in hinlänglicher Menge besitzt.

Wien. (V. U. W. W.) 1852. — Beim Ausgraben des Erdreiches an der

Stelle des zu errichtenden zweiten Mittelpfeilers der neuen Wienflussbrückc

nächst dem Kärntnerthore, fand der Arbeiter Johann Bohacz am 10. August 1852

folgende Münzen, welche dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete mitgetheilt

wurden:

1. Bronzemünze vom Kaiser Trajan (112 n.Chr.): IMP CAES NERVAE

TRAIANO AVG GER DAC P M T PP COS VI PP. Caput Traiani laureatum. ty.

S P O R OPTIMO PRINC1PI. Arabia stans, d. ramum, s. calamum, pro pedibus

struthio, ioareaS.C infra ARAB. ADQ. JE 1.

2. Bronzemünzc der Kaiserin Lucilla (161-169 n. Chr.): LVCILLAE.

AVG. ANTONINI. AVG. Ciput LucillaeLndi Aur. Veri. ft. VESTA. Vesta stans

ante aram ignitam. In area S. C. JE. 1.

3. Goldmünze (!%« Ducaten schwer), der Maria Theresia: MAR TH. D.

H. R. IMP. G. HVN. ROH. R. Brustbild der Kaiserin Maria Theresia. R. ARC11.

VfB. DV\. BVRG. BRAB. C. FL. Das niederländische Wappen. Unter-

halb 1750.

Wien. (V. U. W. W.) 1853. — Auf der sogenannten Schmelz vor den

hen Linien der Residenz, wurde nachstehende seltsame, aber leider

schlecht erhaltene Bronzemünze gefunden, und dem k. k. Cabinet vom Finder

inft: *

|IM\ I \V(,\ST\ MVRCIANA). Epigraphe extrita.CaputMareianae diade-

mate oruatum. IJ». Epigraphe evtrita. (eres? sedens, sinistra facem. JE. 1.
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Das Gesicht der Kaiserin Marciana (gest. 114. n. Chr.), der Schwester

Trajans, ist auf dieser Medaille wohl nur aus dem Umrisse und dem eigentümlichen

Kopfputze zu erkennen. Der Typus der Rückseite ist ein bisher nicht bekannter.

Meidling. (V. U. W. W.) 1853. — Hr. Karl Masarei, Apotheker zu

Unter-Meidling nächst Wien, machte im Jänner 1853 dem k. k. Münz- und Anti-

ken-Cabinete die Anzeige von einem, auf dem Grunde des Herrn Scharl,

Fabriksinhabers und Bürgermeisters von Ober-Meidling, in einem durch das

Hochwasser im Mai 1851 angeschwemmten Theile des Wienbettes bei Ober-

Meidling, ausgegrabenen Römersteine mit der Inschrift:

NTMPtlS

SACRVm
TVETTIVS
RVFVS

>LEG-Xm
Das Denkmal besteht aus sogenanntem Margaretha-Sandstein, und ist

2' 9" hoch, 1' 6" breit und 9%" dick. Auf dem einen Seitentheile isteine Opfer-

schale (patera), auf dem anderen ein Opferkrüglein (capeduncula) in Relief

ausgehauen. Eine ausführliche Beschreibung dieses Votivsteines, der den Beweis

dafür liefert, dass die Meidlinger Heilquellen schon den Römern bekannt waren,

gab der Amanuensis des k. k. Münz- und Antiken-Cabinets, Hr. Dr. Eduard

Freiherr von Sacken in den der österr. Wiener-Zeitung beigegebenen „Blatt,

für Literatur und Kunst", vom 17. Jänner 1853. Nr. 2. — Der Stein befindet

sich, als Geschenk des Hrn. L. Bentz, im k. k. Münz- und Antiken-Cabinet.

(S. Arneth, Beschreibung der Statuen, Büsten etc. etc. 5. Aufl., S. 40,

Nr. 212, d.)

Die Legio XIII stand unter Claudius (41—54 n. Chr.) in Pannonien, und

hatte ihre Winterquartiere in Poetovio. Sie zog von dort zweimal aus, bis sie

unter Vespasian wieder nach Pannonien zurückkehrte, von wo aus sie im Daci-

schen Kriege unter Trajan (97

—

117 n. Chr.) nach Dacien versetzt wurde.

Der Stein dürfte somit aus den Jahren 69— 100 n. Chr. herrühren.

Ein M. Vettius Valens Princeps Praetorii Leg. XIII, kommt auf einem Steine

zu Rimini (Grut. MCII. Nr. 3) vor. — Auch auf zwei Monumenten des k. k.

Münz- und Antiken-Cabinetes selbst begegnen wir diesem Namen, nämlich

einem M. Vettius M. F. Veturia Surus auf einem Grabsteine aus Petronell

(Arneth, Beschreibung der Statuen, 5. Aufl., S. 41, Nr. 213 a.), und einem

C. Vettius Eutyches, einem Sevir Augustalis, auf einem andern Grabmonumente.

(Ebend. S. 43, Nr. 222.)

Mödling. (V. U. W. W.) 1852. — In der Nähe von Mödling fand ein

Bauer beim Graben unlängst ein Gefäss mit 87 Stück Gold- und Silbermünzen.

Dieses Beispiel verlockte die Nachbarn zu ähnlichen, aber vergeblichen Schatz-

gräbereien. Näheres über obigen Fund ist nicht bekannt geworden. (Vgl. Frem-

denblatt v. 14. Nov. 1852, Nr. 272.)

Wr. Neustadt. (V. U. W. W.) — 184? — Auf der Anhöhe vor Wr. Neu-

stadt fand Hr. Anton Raab, Official der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung, eine

Bronzemünze von dem Kaiser Alexander Severus. (221—235 n. Chr.) — Eben-

daselbst fand ein Studierender im J. 1852 folgende Münze von Constantin dem



19

Crossen: YltltS KOMA. ProtOOM gataatti II». I.upa gemellos lactans. Sujmmih-

Imü, | Bia r. < i I n. Chr.)

Mahlleiten. (V. r. w. w.) I8tr. — Km Heil« nordwestlich ron

Wr. Neustadt befindet lick auf der Höhe dei Unter F i sc ha o sich erheben-

den Gebirges, iwitchen «lern hei \\ »"•
I I c r s <1 o r f in das I» i c s t i n g c r t h a 1

thuaflndenden arehgraben, der Zweier wiese und dem pi'afiVn-

kogel. ein ungefähr SO .loch umfassendes , von Felsen und steilen Anhingen

»iinuMcnztes, wellenförmiges Plateau, in dessen ganzer Ausdehnung Scherben

alter irdener Gefässe, und grössere Ziegeltrümmer gefunden wurden, was

darauf hinzudeuten scheint, dass dort einmal eine Grabstätte bestanden habe.

Pottschach. (V. U. W. W.) 1841. - Hier am linken Ufer der Schwarza,

unterhalb der Mundung des von Pottschach kommenden Baches, wurde, bei

Gelegenheit des Unterbaues zur Eisenbahn, von den Eisenbahnarbeitern im

.1. 1^41 ein Fund gemacht. Derselbe bestand aus einem, der Beschreibung nach

1
'

, hohen irdenen Gefässe, aus 2 Messern von Bronze ohne Griffe, 2 Haarnadeln,

Annspangen, Kussringen, Ohrgehängen, Thonschalen u. s. w., welche aus alten

Gribern zu Tage kamen.

Rothengrub. (V. U. W. W.) 184G - 47. — Als die Strasse von Wr. Neustadt

nach Buchberg gebaut wurde, fand man im Rothengruberthale, i l
/2 Stunde

westsüdwestlich von Wr. Neustadt, viele kleine Bronzestücke, zusammen angeb-

lich 26 &". Dieselben wurden grösstenteils an Juden verkauft, aus deren Händen

nur i römische Fibula und 1 römisches Armband gerettet wurde. Hr. Alfred

Bitter von Franc k, k. k. Hauptmann und Professor an der k. k. Neustädter

Militär-Akademie, der sowohl diese Nachforschung, als auch die zu Mahllei-

ten, zu Pott seh ach und zu Kettlach (s.u.) angestellt, die gefundenen

Gegenstände auf 5 trefflichen gezeichneten und colorirten Tafeln, mit einer 6.,

als Terrainkarte, abgebildet, und einen Auszug aus seiner umfassenden Abhand-

lung in den Schriften der kais. Akademie der Wissenschaften (s. Archiv für

Kunde österr. Geschichtsquellen. Bd. XII, S. 235) mitgetheilt hat, prüfte das

Tenain und liess an einem von ihm ermittelten Puncte, der eine sichere Ausbeute

versprach, im Sommer 1851 nachgraben. Man fand daselbst: Gürtelverzierungen

von glattem Kupferbleche, das mit dünnen Goldblech-Ornamenten überzogen

war, ein Schmuckstück aus sehr zierlich geflochtenem Golddrathe, 5 spiral-

förmige Golddrathe, mit Ausnahme der Bronzestücke den bekannten Norden-

dorfer-Fundstücken (vgl. Dr. v. Baiser) Die aus einer Grabstätte bei Norden-

dorf erhobenen Alterthümer, Augsburg 1844) sehr ähnlich, dann eine römische

Fibula. Sämmtliche Anticaglien waren aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem

Leichenfelde heraus- und hierhergeschwemmt wurden. Sie dürften dem 4. Jahr-

hunderte n. Chr. angehören.

Kettlach. (V. U. W. W.) 1852. - Im Frühjahre 1852, bei Gelegenheit

des Sehottergrabens, am rechten Ufer der Schwarte, bei Kettlach, zwischen

Pott seh ach und Gloggnitz, fanden Taglöhner menschliche Gebeine. Es

zeigte sich ein Leichenfeld von bisher 33 und 40, zusammen 73 Gräbein. in

denen in furchenartigen Vertiefungen ,
1' bis 2' im groben Sehotter, über dem

eine
'

hlige Schichte Dämmen lei lei Anticaglien von

Bronze. Eitel und Thon, als: Htltriege, Armtptngen, Ohrgehänge, Fingerringe
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(unter 12 nur i geschlossener), Zierplatten, Glasperlen, Messer mit Scheide,

Eisenschnallen u. d. m. entdeckt wurden. Übrigens fand sich nichts von Bern-

stein, Gold und Silber vor. Unter den 28 Skeletten gehörten die meisten weib-

lichen Leichnamen an.

Purkersdorf. (V. U. W. W.) 1852. — Im Herbste dieses Jahres wurde auf

dem Acker des Bäckermeisters Jos. Kurz folgende Bronzemünze von Alexander

Severus (221—235 n. Chr.) gefunden:

IMP. SEV. ALEXANDEB. AVG. Caput Severi laureatum. fy. VICTOBTA

AVGVST. Victoria alata stans, d. coronam, s. palmam ; in area S. C. — M.i.

Schwadorf. (V. ü. W. W.) 1850. — Herr Hofrath Baron Hammer-
Purgs tall hat dem k.k. Münz- und Antiken-Cabinete, nebst dem aus Schwa-
dorf stammenden Bruchstücke eines 2' 10" hohen und 5' breiten Mithrassteines,

dessen Inschrift bereits in der 2. Lieferung meiner Beiträge zu einer Chro-

nik der archaeol. Funde in der österr. Monarchie (Archiv für Kunde österr.

Geschichtsquellen. Jahrg. 1851 , I. Bd., III. und IV. Hft., S. 216) mitgetheilt

ist, von dem dortigen Fabriksinhaber Herrn Louis von Bre villi er s auch einen

zweiten Mithrasstein verschafft, nämlich einen Torso, um den sich eine Schlange

windet, zu beiden Seiten die Genien des Auf- und Niederganges der Sonne.

(Vgl. Sitzungsberichte der philos.-hislor. Classe, Bd. XI, 1853. Hft. II, S. 334.)

Regelsbrunn. (V. ü. W. W.) 185? — In Begelsbrunn, 1 Meile westlich

an der Strasse nach Wien , wurde ein ausserordentlich schönes Gefäss aus

terra sigillata gefunden. Die Verzierung mit Epheuranken, dazwischen grosse

Vögel (Trappe, Otis tarda) im Laufe, ist höchst geschmackvoll , die Erhaltung

trefflich. (Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. Bd. XI, S. 363.)

Brück an der Leytha. (V. U. W. W.) 1852. — Der Herr Gemeinderath

und Ortsschul-Aufseher zu Brück an der Leytha zeigte im k/k. Münz- Fig. 1.

und Antiken-Cabinete mehrere neuerdings dort in Römergräbern f\

gefundene Anticaglien vor, darunter namentlich ein flaschenartiges (V/ff/)

Gefäss mit eingedrückten Wänden und dünnem Fusse: (Fig. 1), X^j
dann 3 Münzen von den Kaisern Constantin dem Grossen, Constantin
dem Jüngeren und Crispus, somit aus den Jahren 306—337 n. Chr. (Vgl.

Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. Bd. XI, S. 363). Münzen aus dieser Zeit

wurden im Orte Winden, 2% Meilen südlich von Brück gefunden, wo Arbeiter

bei Aushebung eines Grabens auf einer Wiese ein ausgemanertes Grab entdeck-
ten. (Vgl. ebend.)

Deutsch-Altenburg (V. U. W. W.). 18?? — Das Heilbad zu Deutsch-
Altenburg war ohne Zweifel schon den Römern bekannt. Die Ausmauerung des
Brunnens mit einem Quadernkranze , scheint römischen Ursprunges zu sein. —
Ein bronzenes Weinblatt als Schliesse mit Spuren von Vergoldung besitzt Herr
Prof. Dr. Bilimek zu Haimburg in seiner Sammlung. (Vgl. Sitzungsberichte

der phil.-hist. Cl. Bd. XI, S. 348, 350.) - Etwas abwärts von Altenburg am
linken (nördlichen) Donauufer, auf einer Landzunge, gegenüber dem Puncte,
wo sich die Hügelkette bis an den Strom heranzieht, um dann steil abzufallen,

finden sich die Überreste römischer Befestigungsbauten, von den Leuten „das
öde Schloss" genannt. Es war hier ein viereckiger Thurm, daneben ein kleinerer

Bau; der ganze Charakter des Mauerwerkes beurkundet römischen Ursprung.
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\uf «miumii El«gel AMd liefe dftf Stempel LEG W AP. Ziegel mit einem Ostcr-

hmmo ili Stempel wiesen auf tpüerea Gebravefe dee rimitehei Baoei im Mit-

telalter hin. (Vgl Bar. S IC k SB in den Sil/.unu'sberii-hfrn der phil.-hist. Cl.

i;,i. \i ;:5S.) her obige römieeha Legioaaaiege] kann dem Stempel

/n Folge, deo BT Irtgti nur entweder uns der Zeil \<>n Au^ustus, wo sie in

PwaimifiB lag-, bis Nero, unter dem sie um das .1. (V.i n. Chr. zur Armee des

Corirak) in Armenien sihgieng, oder aus den Jahrvierzig von 71—H4, n. Chr. her-

rühren, wo sie zu Carnuntum von ihren Strapazen im Kriege gegen die Juden

ausruhte, um bald neuen gegen Parther und Alanen entgegen zu gehen.

Petronell. (V. U. W. W.) 1853. — Südöstlich vom Marktflecken Petronell,

dort wo die römische Begräbniss-Stiittc sich befand, wurden in jüngster Zeit

end« antike Monumente gefunden:

1.

Grabstein, 6' 8" hoch, 2' G" breit; oben mit einem Kranze, durch den kreuz-

weise Bänder laufen, im Relief verziert; zu beiden Seiten Trauben, darüber ein

Giebel, in dessen Mitte eine grosse Blume, in den Ecken Delphine. Die mit

einem Rahmen von Kpheuranken umgebene Inschrift lautet:

D xJ M
L. BETVLO
AMANDVS

DOMI. TREVER
ANOR. LX. H. S. E

BET. CRETICVS
LIBER. ET. ERES

P. P. F. C
Herr A. Wi dter , der thatige Förderer archaeologischer Forschung auf diesem

classischen Boden, hat den Stein dem k. k. Antiken-Cabinete auf eigene Kosten

als Geschenk eingeliefert. (Arneth, Beschreibung der Statuen, etc. etc.

5. Aufl., S. 47, Nr. 228 a.)

2.

Grabdenkmal, 4' hoch ,
2' breit, 6" dick, aus weichem Sandsteine, unter einem

Kranze die Inschrift: D M
FL.CRESCEN
tNO. FL. FIL

ANI. T. CLAID

CRERCENtN
MIL. LEG. XIIII. G
AN. XXV. StP X
FL. SECVNDINV
MIL. LEG. EIVSD

FILIO. T. SOCER
Dr. Bd. Freiherr v. Sacken (Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wis-

senschaften, Bd. XI, Hft. II, S. 352) liest: (domo) Antiana, einer Stadt iu

Nieder-Pannonien, XXIV. M. P. nördlich von Mursia (Eszek), XXX. M. P. südlich

von Sopianae (Fünfkirchen, ung. Pecs, n. A. Soppan od. Zoppia), dem Geburtsorte

des Kaisers Maximinus, gelegen, jetzt Dailok, n. A. Baranyavar.

Archiv XIII.
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3.

Ein Militärdiplom (Tabula honestae missionis), vollständig , wiewohl zer-

brochen, der merkwürdigste der hier gefundenen Gegenstände, jede Tafel 6"

lang, 4%" breit. Es rühret her vom 1. September des J. 114 n. Chr., aus der

Regierungszeit des Kaisers Trajan, und enthält folgende Angaben: a) den

Namen des Kaisers nebst dem doppelt bezeichneten Tribunatsjahre (TRIBVNIC.

POTESTAT XVII IMP VII COS VI PP und TRI POT XVIII IMP VII COS VI PP)

;

b) das Datum der Ertheilung (K SEPT); c) die Namen der beiden (stellvertreten-

den) Consuln(L.LOLLIANO. AVITO. COS. L.MESSIORVSTICO); djder entlas-

senen Truppenkörper, welche in 2 Alen (I FLAVIA CREIVLOR. ET FRONTONI-

ANA) und 6 Cohorten (~I ALPINOR ET I MONTANCH ET I ALPINOR ET f LV-

SITANORETlTAVG NERVIA PACENSIS ~ BRITTON ETUI LVSITANOR) be_-

standen und den P. Afranius Flavianus zum Commandanten hatten, nebst der ALA I

FLAVIA AVG BRETANIC ^ C. R MISSA K EXPEDITIONEN! ; e) den Namen

des Präfecten der Ala Frontoniana (L CALPVRNIVS HONORATVS) ; f) des

Soldaten, der sich die Abschrift nehmen Hess, und seiner Angehörigen (EX

GREGALE NERTOMiftO. IRDVCISSAE F BOIO ET CVSTAE MAGNI FIL

VXORI EIVS AQVIN ET VICTORI F EIVS ET PROPINQVO F EIVS ET BELLAE
FIL EIVS) ; g) der sieben Zeugen (TI CLAVDI IVSTI, M MAECI EVPATORIS,

L.PVLLI VERECVNDI,Q APIDI THALLI, C.IVLI PARAT., TI IVLI VRBANI, P

CAVLI VITALIS) und h) des Kundmachungs-Ortes (ROMAE IN MVRO POST

TEMPL DIVI AVG AD MINERWM). Neu sind daher dieConsules sufFecti, die Ala

CREIVLOR (Cretulorum ?), die Cohors TT AVGusta NERVIA PACENSIS -
BRITTONum). Der Soldat Nertomar war ein Bojer , also ein Celte, sein Weib

aus Aquincum (Acincum) , Alt-Ofen. Dreien der Zeugen : L. Paullus Verecun-

dus, Tit. Iul. Urbanus und Publ. Caulius Vitalis begegnen wie auch auf anderen

Militärdiplomen aus den J. 93 und 128, 106 und 104 n. Chr. — Dieses Diplom

erhöht die Zahl der bisher bekannten auf 49. Ausführlich besprochen und sammt

getreuem Facsimile in Farbendruck edirt hat dieses merkwürdige Document

Hr. Dr. Ed. Freiherr von Sacken in den Schriften der kais. Akademie der

Wissenschaften (Sitzungsberichte, Bd. XI, Jahrg. 1853, II. Hft. Juli, S. 353—
363). Vgl. Presse vom 5. August 1853, Nr. 182.

4.

Verschiedene Schmucksachen: goldene Ohrgehänge ; eine kleine Klaue,

die einen säulenförmigen schönen Smaragd hält; eine Kette aus Wälzchen und

rundlichen oben und unten zugespitzten Stückchen von Erdpech, Cyanit und

Glas bestehend; ein goldenes Ringelchen; Bruchstücke von Glasgefässen; eine

Kette aus schwarzem Erzharz, ein Fischwirbel und eine Münze von Kaiser

Philipp d. Ä. (244-249 n. Chr.).

5.

Hart am Strome , in der Schräge des Steinbruches, wurden im Mai 1853

zuerst einige Inschriftsteine, und dann durch Hrn. Ed. Freiherrn v. Sacken,
der von Seiten des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes dahin abgeordnet wurde,

in Folge regelmässiger Nachgrabung, die Reste eines merkwürdigen Mithräums
entdeckt, über das derselbe in den Sitzungsberichten der kais. Akademie der

Wissenschaften, Bd. XI, Hft. H, S. 339-348, ausführlich berichtet. Der Voll-

ständigkeit wegen folgen hier die Inschriften:
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PRAE

GENETRW
i'. i; N1GRI

NVS SA0D
V s

\r.i. ü» hoch, 9%" fcttii (Vgl. Arnelli, Beschreibung der Statuen,

Bütten u. x. w. des k. k. Münz- und Antikcn-Cabinctes, Nr.
4

2KJ d. ; Sitzungs-

l,.M-i,.|»f (
> der knis. Akademie der Wissenschaften, Bd. XI, Hit. II, S. 331—333

und Freih. v. Sacken, ebend. 340—348.)

h)

DI M
ADLEC

SER. T. CIV

GENIVM
VSLLM

o
I). T. MV. C

T. FLAVIVS

VERECOTS
CL. SAVARIA

Z LEG. XIIII

G. M. V

V. S. L. L. M
Auf beiden Seiten die Genien des Auf- und Niederganges

d)

DEOIN
VICTO

VAL. VICT

ORINVS OP
TIO LEG X G

V. L. S.

e)

]) I

.11 \ V !

HESTITYiT

f)
DEO

IMICTO
IVL. PACAT
EX. VOTO
\\.. SACB
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Ära aus festem Sandsteine mit Fussgesimse und feingegliedertem Karniess;

die Schrift, zum Theile mit rothen Farben ausgefüllt, sehr scharf und deutlich;

%' hoch, 1' 3" breit.

9)
Quadratische Platte von 10", am Rande mit der Aufschrift: C.FRON....

Ausserdem fand man den Torso eines Jünglings von sehr guter Arbeit,

2' 4" hoch, einen kegelförmigen (Mithras- ?) Stein (Conus), um den sich eine

Schlange windet, einen fragmentirten Genius derNacht mit gesenkter Fackel

und einen liegenden Löwen, den Kopf seitwärts gewendet, mit offenem

Rachen, 12" gross, und eine Hauptvorstellung des M ithras-0 pf ers: Mithras

mit dem Stiere, dem er den Dolch in den Nacken stösst, am Boden die Schlange,

innerhalb einer Grotte, mit unleserlicher Inschrift am Sockel.

Alle diese Monumente befinden sich bereits im k. k. Münz- und Antiken-

Cabinete.

An der Stelle des römischen Lagers fand man in diesem Jahre Ziegel mit den

Stempeln: LEGXGPF. — LEG X1III G ANT— LEG XV APOL VETVRIVS -
Q B F — I VERECVN. FE(cit).

Im Besitze des Herrn Widte r befinden sich von ebenda gefundenen Anti-

ken : die Bronzefigur des Genius der Stadt, höchst ähnlich jener auf der

Ära Hainburgensis (vgl. L a b u s , Ära antica scoperta in Hainburgo und Sitzungs-

berichte der phil.-histor. Cl., Bd. IX, S. 715); ein Niccolo mit einem Scorpion

in Goldfassung; ein Niccolo mit Leda, eine komische Maske als Silberhaftel

u. m. a. Ferner besitzt Hr. Prof. Dr. Bilimek in Hainburg 2 Schnallen aus

Bronze, ein zerbrochenes Gefäss aus terra sigillata mit bacchischen Darstel-

lungen, eine Lampe mit dem Stempel CAES, verschiedene Gefässe, eiserne

Messer u. dgl., eine grosse Anzahl Münzen von Tiberius bis Valenti-

nian (10—375 n. Chr.), und einzelne Steinchen eines schönen Mosaik-
bodens, der ebenfalls im J. 1853 im Hofe des gräfl. Trau n'schen Schlosses

in Petronell aufgefunden, aber leider gänzlich zerstört wurde.

Tulll. (V. 0. W. W.) 1852.— Im August 1852 wurden im Hause des Bäckermei-

sters bei Grabung eines Canals in einem Topfe mehrere Silberpfennige, namentlich

bayerisch-österreichische, aus der Periode vor und unter Ottokar ,
gefunden.

Mautem. (V. 0. W. W.) 1852. — Auf Veranlassung des Hrn.K. Edlen von

Remitz, Besitzers des Nikolaihofes zu Mautern, wurde am 31. Juli und am

2. August 1852 zur Eröffnung mehrerer antiken Gräber geschritten, aufweiche

man im Laufe des Sommers auf dem nächst Mautern gelegenen Felde gestossen

war, wo schon im J. 1825 Römergräber waren entdeckt worden. In dem kleinen

Umkreise von höchstens 30 Quadratklaftern fand man 10, in ihrer Bauart insge-

sammt mit einander übereinstimmende Gräber. Schon 2' unter der Ober-

fläche stiess man auf Steinplatten, ähnlich dem an den nahe liegenden Bergen

von Göttweig und Fucha vorkommenden Weisssteine, welche die ebenfalls nur

3' tiefen Gräber bedeckten. Die Gräber waren durchgängig mit Erde angefüllt,

was durch die allmählich durchsickernde Feuchtigkeit geschehen zu sein scheint.

Die Länge der regelmässig mit Steinenausgemauerten und an der Innenseite mit

Kalkmörtel beworfenen Gräber, betrug 6', ihre Breite 2' ; der Längendurch-
messer hatte bei allen die Richtung von Osten nach Westen, und der Kopf der
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.,i MM „. n . ,1,-r immer aaeb ta Saite gewendel lag, *ar Immer den Sonnen-

K.t.it. Di« Ugi dee Körperi lelba! " ; "' "*W anregelmaaeig, and

inibeconrinrti anlanden lieh die oberen Bitrennitltea ia den rereehiedeaaten

siriii»gen. in der Ifehnahl der Gräber (and min eia Bkclet, in einigen jedoch

.hmIi zwei. i"> einem **&* ,1,,>i: M geMrtna Individuen von versrhird.-nrin

Mar, drei daroi weibliche« Pertonen tn. Wurla iwei Gribern wer die Unterlage

mit Ziegels ron geringer Dicke (iy2
' gross, ringsum mit erhnbeaca Rande)

gefflnetert< ein« dereelben (Fig. 2) trug auf einem in de? Mitte angebrachten

\ ieiecke diclnschrift: y. ^

{ r^c t o KrtrATAZ-nD I 1
OFficina ARgillaceorum?/PFAK NVNMQV

I
NVNN0UI

In allen übrigen lagen dieLeichen entweder auf einer Unterlage von Kalkmörtel,

«»der auf lockerem Donauschotter. Nur ein Grab zeichnete sich vor allen übrigen

aus. Es war in der Mitte durch eine Mauer getheilt, die an der Kopfseite eine

viereckige regelmässige Öffnung hatte, der die zu beiden Seiten ruhenden Skelette

ihr Gesicht zuwendeten. Die Wände dieses Doppelgrabes waren mit roher Male-

rei, Blumenguirlanden aus Roth, Blau und Schwarz, versehen. Unterhalb des

Thorax des einen dieser Skelette fand man eine Schliesse von dünnem Kupfer-

bleche mit spärlichen Zieraten. Münzen oder sonstige Anticaglien fand man hier

nicht, obgleich in der Umgebung des Städtchens, namentlich von Weinhauern,

dergleichen schon häufig gefunden worden. (Vgl. Beilage zum Morgenblatte der

Wiener Zeitung vom 7. August 1852, Nr. 32.)

Einer Note der h. Statthalterei vom 6. August 1852, ist die genaueBeschrei-

bung des oben erwähnten, auf dem Acker des Bäckermeisters Stierschnei-

der gefundenen Ziegels zu verdanken. Derselbe ist viereckig, misst an jeder der

zwei längeren Seiten 19", an jeder der beiden anderen i 6", istl starken Zoll dick,

hat ungefähr in der Mitte auf einer massig vertieften Fläche den mitgetheilten

Stempel in erhabenen Buchstaben. Ein Bruchstück der Malerei stellt sich dar,

wie (Fig. 3) folgt, (schw.=schwarz, g.=gelb. bl.=blau, th.=thongrau):

Fig. 3.

Seitenstetten. (V. 0. W. W.) 1825. — In der Nähe dieses Marktfleckens

sollen, besonders im Dorfe Mauer (dem alten adMuros), in früherer Zeit an 1200

römische Goldmünzen gefunden worden sein. — Zu Agspach bei Seiten-

stetten fand ein Bauer bei Umgrabung seines Ackergrundes nahe an der Stelle

des allen BlegioB (ad Marne) eine seltene römische Goldmünze , die von dem

dortigen Pfarrer eingewechselt wurde. Diese Münze: IMP CAES. D. CLOD
SEPT. ALBIN. AVG Caput Albini laur. I*. IOVI. VICTORI. COS II. Juppiter
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stans, d. Victoriam, s. hastam, ante pedes aquila. — M. (196—197 n. Chr.)

befindet sich jetzt in der reichen und wohlgeordneten Sammlung alter Münzen

des Stiftes St. Florian. (Vgl. Wr. Jahrbücher d. Literatur, Bd. LXXX1II,

Anz. Blatt, S. 46.) — Elegium, südlich von der Donau, 2Va M. südöstlich von

Lauriacum, 5% M. südöstlich von Arlape (Erlach), südwestlich von Ybbs, nach

einigen Öhling, nach anderen Strengberg, einer der wichtigeren Orte im

Noricum ripense.

Ensdorf. (V. 0. W. W.) 1853. — Bei Ausgrabung eines Wasserbottichs zu

Ensdorf wurde zwischen den Schenkelknochen eines ganz vermoderten Skelettes

ein rostiges Schwert gefunden; es ist 2 Pfund schwer und 3' i" lang, die grösste

Breite desselben beträgt 1%", das Innere des Griffes misst 3%". Dem Vermu-

then nach dürfte es die Waffe eines Deutschen aus dem 7. oder 8. Jahrhunderte

sein. (Vgl. Fremdenbl. 1853 v. 3. Juli, Nr. 156, Presse vom 3. Juli, Nr. 154.)

Pasdorf. (V. ü. M. B.) 1852. — Einer freundliehen Mittheilung vom

16. Juni 1852 verdanke ich die Kenntniss von einem Römersteine, der im Schlosse

zu Pasdorf eingemauert ist. Die Inschrift lautet angeblich:

Q. PVBL1CIVS TERGEST
L FELICI. SEPTV

MIA. S. P. F. SEN TA
Q. PVBLIC1VS FELI

CIVS. L. INGENIVS

V F

Diepolz. (V. U. M. B.) 1852. — Als der Grundbesitzer Michael Baum-
gartner zu Diepolz in der Bezirkshauptmannschaft Poisdorf sein Haus

bauen Hess, fand der Maurergeselle Joseph Vi by aus Fallbach 208 Stück alte

Silbermünzen. Dieselben waren grösstentheils schlecht erhalten. So viel sich

entnehmen liess, fielen sie fast sSmmtlich in das erste Viertel des 16. Jahrhundertes,

(vor 1530), und waren theils österreichische, bayerische, bischöfliche,

theils reichsstädtische von Augsburg, Constanz, Isny, Kempten,
Nördlingen u. m. a. Das in diesen Partien so reiche k. k. Münz-Cabinet benöthigte

von diesem Funde nichts, und stellte daher denselben zu anderweitiger Verfügung

zurück.

B. Land ob der Enns.

Wels. (Hausruckkreis) 18 ??. — Im Hause des Gastwirthes zum schwarzen

Adler , ist neben dem Pferdestalle ein Stein eingemauert, der einen römischen

Ritter (?) blos als Kniestück vorstellt, mit der Inschrift:

MVL PRO VI VIVS
Im Hause des Herrn Adam Geymeyr neben der Pfarrkirche zu Wels,

befindet sich unter dem schön gemeisselten Brustbilde zweier römischer Ehe-
gatten eine nicht mehr deutlich leserliche Inschrift; dagegen oberhalb die wohl

erhaltene Schrift : Anna u . . . Krottendorfer und die Jahrzahl 1525.

St. Nikola. (Salzachkreis) 1853. — Im Februar d. J. sind im Burg-
Canale zu St. Nikola bei der Sprengung des Felsbettes, %' tief unter dem
Wasserspiegel, 3 Stück römische Münzen gefunden worden , 1 von Silber und

2 von Bronze. — Einige Tage früher hatte man daselbst eine Lanzenspitze gefun-

den. (Vgl. Presse vom 17. Februar 1853, Nr. 40.)
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Salzburg likreie) is:i:{. In Salzburg sind l»«'i Gelegenheit

einer Baureearater -tut den EteeideesplaUe mehrere aaterirdieeh« Gewölbe «•ni-

deek( werdea. (Vgl. Fremdeabi. ron Äö. Norember is:;:{. Nr. 280.J —Von
niflii freu alten w*aadgemlldea, welche im J. 1851 in einem abeaerdigen Gewölbe

dem GIcekenhauac an Noaaeaberge BbertAaeht ned theili rerbeal rea

»lein Sliltsinessner entdeekt wurden. Init llr. ( \mservaf or Süss, 10 Sl. von ilein

.Maler. Mni. stiel" angefertigte Copien der k. k. Ceatral-Commieeion aar Erfor-

schung und Brbaltaagder Baedeakmale im k. k. baterr. Kaieerftäate ein

del. (Vgl. öaterr. kais. Wiener Zeitung vom ib\ Min 1«S:»4, Nr. 63.)

Lungau. (Salzaehkrcis) 1852. — Im Lungau, wurde laut Bericht der

»SaJlbargerPoet* ein interessantes Monument aus früher christlicher Zeit wieder

aufgefunden, das bereits vor 30 und einigen Jahren entdeckt, seither aber wie-

der unbekannt, in die Erde versenkt worden war. Dieses, nunmehr in Carolino-

Augusteum zu Salzburg befindliche Denkmal ist ein steinernes Becken von

bedeutender Grösse. Die ganze Höhe des Steines beträgt 20". Sein Boden

ist von Müssen flach, die Seitenwände erheben sieh zirkelrund und kesseiförmig

mit aaeh aufwärts zunehmender Peripherie bis zur Höhe von 10". In dieser Höhe

läuft um die Aaebaachuag des Steines ein kunstvoll gemeisselter 1" hoher und 2"

breiter Kundstab, oberhalb dessen der Stein zu einem neunseitigen Vieleck sieh

gestallet, und wieder 10" bis zum Rande sich erhebt. An jeder Ecke, wo die

Seiten des Vieleckes zusammentreffen, sind Kippen von gleicher Dimension wie

der erwähnte Kundstab angemeisselt, auf den sie senkrecht aufstehen, sowie

auch die Seiten des Vieleckes selbst senkrecht aufsteigen bis zum oberen, 5"

dicken, nach aussen zu neuneckigen , nach innen kreisrunden Rande, der an

zwei sieh gegenüberstehenden Stellen leider stark beschädigt ist. Von einer

Aussenwand zur anderen beträgt der Durchmesser 38", die Tiefe ii%". — ^ ,e

Meinung, dass dieses Monument ein Taufbecken sei, das aus der Zeit des heil.

Severin (454n.Cr.). herrühre, und vielleicht fürdas älteste christliehe Denkmal in

Salzburg gelten könne, scheint nicht haltbar; vielmehr dürfte das Becken als Weih-

brunnkessel gedient haben, und aus dem 11. oder 12. Jahrhunderte datiren. (Vgl.

Laibacher Zeitung vom 24. April 1852, Nr. 93.)— Desgleichen wurde im Lungau

in jüngster Zeit das Bruchstück eines ehemaligen Monolithenbogens aus schönem,

weissen Marmor aufgefunden, in dem Delphine und Muschelverzierungen einge-

meisselt sind. Wahrscheinlich rührt derselbe von einem Grabdenkmale her. Er

ist in das Museum zu Salzburg gebracht worden. (S. Fremdenbl. vom 17. Fe-

bruar 1854, Nr. 41).

Braunau. (Innkreis) 1853. — Aus Braunau berichtet die Linzer Zeitung

unterm 25. Mai : „Vor kurzem sind, bei einer Nachgrabung in dem Garten des

Grundbesitzers S t a dler zu Bogenhofen, Überreste eines Mosaikbodens aufge-

funden worden , welche ungefähr 2' unter dem Erdreiche lagen, und zu dem

Schlüsse berechtigen, dass an diesem Orte ein weitläufiges Gebäude von Aoa-

aeiehanag gestunden sei. Gleichzeitig wurden ungefähr 60 Sehritte lange Grund-

mauern entdeckt, die aus dem erwähnten Garten in den des Nachbars sich hin-

ziehen, so wie Reste von Wandmalereien und Spuren, dass das Gebäude in Brand

gesetzt und sodann demolirt und der Erde gleich gemacht worden sei, denn in

gleicher Tiefe, wie der Mosaikboden und die Bautrümmer in Stadler's Garten.
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liegt auch der Schutt im Garten seines Nachbars, wo sich ein Stück eines grob-

körnigen Mosaiks, etwa 4 Q. Zoll gross, vorfand. Dieses Stück befindet sich

im Schlosse Bogenhofen zur Aufbewahrung. Da die Landesgesehichte von einem

den vorgefundenen Resten entsprechenden Gebäude an dieser Stelle nichts weiss,

so dürfte man hier auf die Überreste irgend eines alten, vielleicht römischen

Gebäudes gestossen sein. Es ist die Veranlassung getroffen worden, dass die

geeigneten Nachforschungen geschehen, und der Fund sichergestellt werde."

(Vgl. Localblatt der Wiener Zeitung vom 1. Juni 1853, Nr. 129 ; Fremdenblatt

vom 31. Mai 1853, Nr. 128.)

II. Herzogthum Steiermark.

A. Ober- Steiermark.

St. Peter am Kammersberge. (Judenburgerkreis) 1849. — Ein von italie-

nischen Maurern umgekehrt eingelassener, nur in Abschrift vorhandener Römer-

stein, hat folgende Inschrift

:

T. SAMMIVS
PASSER. VIVS

FECITSIBIET
EPt*AE. A. F. LVCKI

AE. CONIVGI

(Vgl. Mittheilungen des histor. Vereines, Hft. III, S. 105.)

Einen Sext. S a m m i u s mit dem Beinamen Aper, nebst einem Sext. S a m-
mius Macer, lesen wir auf einem Steine zu Rom (Grut. CMLIII.10), einen Sext.

Sammius Apronianus auf einem Steine bei Nimes (Id. DCCV. 5), einen

Samm(ius) auf einer Ära zu Rheinzabern. (S. Hefner, das Rom. Baiern.

S. 37, Nr, XX.)

B. Unter - Steiermark.

Gratz. (Gratzerkreis) 1850. — Schon früher waren auf dem Gratzer Schloss-

berge, ausser einem Römersteine, der in der Burg eingemauert ist, Münzen von

Aurelian (270—275 n. Chr.), Probus (277-282 n. Ch.), Constantius Chlorus

(292—306), Constantin d. Gr. (306—337) u. a. ausgegraben worden. Neuer-

lich fand man, nebst 2 unkennbaren Bronzemünzen, folgende Stücke:

Gallienus (254—268, n.Chr.).

1. GALLIENVS AVG. Caput Gallieni radiatum. ^. DIANAE CONS AVG.
Cervus stans d. infra not. num.— M. (Weisskupfer).

2. GALLIENVS AVG. Caput Gallieni radiatum. fy.
VBERITAS AVG.

Ubertas stans, in area litera. — AI. (Weisskupfer.)

Claudius Gothicus. (269—270 n. Chr.).

3. IMP C CLAVDIVS AVG. Caput Claudii radiatum. I*. SALVS AVG.
Salus stans d.pateram, ex quaserpentem pascit, s. hastam.— AR. (Weisskupfer.)

4. DIVO CLAVDIO. Caput Claudii radiatum. ty. CONSECRATIO. Aquila

expansis alis. — M. (Weisskupfer.)
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Probat (*H 181 n. <'i>'-.).

:,. i Mi* C M Wlt PKOBYS \\<;. CapatProbl radiatorn, W. PN TB l» COS

PP, Imperator inier iluo ligM mil i t :t ri:t : iofrl AOteO DHU. et lit. — A\.

lekopfer«)

Numerianus $82 SM n. Chr.)

(5. MF WMKUIANVS A\(i. Caput Numeriani radiatom. lk IOVI VHTUI'.I.

JoppÜar ttana, d. victorioIaa f s. hastam, propediboi aquila ; Enfra lit. — AI.

( Weisskapf«r.J

Diese Kundiiuinzen geben im Zusammenhalte mit den früheren eine fast

ununterbroehene Reihenfolge vomAnfange der zweiten Hälfte des 3. christlichen

bis in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Der oben erwähnte Römerstein, der

bei Befestigung des Schlossberges, unter Herzog Karl II., um das J. 1577

gefunden wurde. (S. K. Mayer, Versuch über Steiermark. Alterthümer.

Grls, 1782, S. 70—72 und 92), trägt nach Gruter (DCCCXLVI. 2), der ihn

Dach Apian und Boissard mittheilt, folgende Inschrift:

CANDIDVS. Q.MORSI

POTENTIS. T1TIANI. FR
SIBI. ET. STRIAE. CONl

OPTIMAE. AN. XX. ET
OFE

O...N....T...I...
Nach Mayer (a. a. 0.) und Muchar (Gesch. d. St. I. S. 384), lautet die

Insebrift an einigen Stellen anders, so in der 1. Zeile OMORSI, in der 2. SER
(servus) statt FR (frater), in der 4. OPT. und DEF (defunetae), statt ET.

Thalerhof (Gratzerkreis). 1853. — Bei Herstellung einer Gemeindestrasse

nächst Thalerhof und Forst im Bezirke Premstätten, wurden mehrere sechs-

eckige Mosaikziegel von 2" Durchmesser ausgegraben. Da sich hier aus diesem

Funde auf das Vorhandensein von Überresten eines römischen Baues schliessen

lässt, so will, dem Vernehmen nach, der historische Verein für Inner-Österreich

die geeigneten Nachgrabungen anstellen. (Vgl. Presse vom 5. Mai 1853, Nr. 106.)

Hofmanngrund. (Gratzerkreis) 1852. — Am 14. October 1852 wurde

daselbst, nämlich zwischen Judendorf und Gratwein ein 12" hoher und

16" breiter römischer Grabstein mit folgender Inschrift ausgegraben.

SPERATVS
SIRONIS

T,. SPORILLA

COMMODI
LIB. V. F. SIBI

(S. Mittheilungen des bist. Ver. Hft. III, S. 107.) — Siro ohne Zweifel ein

celtiseher Name, vielleicht vom gallischen Worte sir, siriawt (amoenus, saluber

somit dem römisehenNamenSuavis, Salutaris entsprechend), von welchem Worte

auch der Name der gallischen Heilgöttin Sirona abgeleitet wird, die auf Inschriften

mit Apollo Gramms verbunden erscheint. (Vgl. de Wal, Mythol. septentr. Nr. 128,

130, 252, 2.'i.'{, T.'A, 255). Sporilla, zärtlich verkleinernde Ableitung von Spo-

rns, einem Miinnernamen, der mehrfach (Murat. MXLVI. 5. Grut. CCXL. I. DUAL
9. MI.XX. I). vorkommt.
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Kaindorf. (Gratzerkreis) 1839. — An der Ostseite des Pfarrhofes zu Kain-

dorf, an der Strasse nach Hartberg befindet, sich ein römischer Grabstein, 36"

hoch, 34" breit. Die 19" hohe, 30" breite Inschrift, die zwischen zwei mit Lor-

beerblättern verzierten Säulen hinläuft, lautet:

ET. Tl. CLAVDIO
BLANDO. F. AN. XXX
ET. Tl. CLAVDIO

_ TERTIO.MIL. LEG
X. G. P. F. ö. COS.A-X

(S. Mittheilungen des bist. Vereins für Steiermark, Hft. III, 1852, S. 95, ff. von

R. Kna bl.) — DieLegioXGemina Pia Fidelis, welcher Titus Claudius, Beneficiarius

Consulis , angehörte, lag, wahrscheinlich von Trajan (v. 101 n. Chr.) ab, in

Ober-Pannonien, wo noch die Notitia Imperii sie als in Vindobona undArrabona

(Raab) stationirt bezeichnet.

Ober-Schwarza. (Gratzerkreis) 1852. — Einige hundert Schritte von der

Strasse, die von Mureck nach Spielfeld führt, eine kleine halbe Stunde von die-

ser Eisenbahnstation, liegen bei dem Dorfe Ober-Schwarza beiläufig 80 Grab-

hügel. Auch hier fand man bei Öffnung einiger derselben durch Hrn. Dr. Johann

Krautgasser eineOUa, 2V3
' hoch, 2' im weitesten Durchmesser, aus schwarz-

gebranntem Thone ; ferner Scherben eines sogenannten Thränenfläschehens, ein

rothgebranntes, bauchiges Krüglein, und mehrere Münzen, nämlich:

1. Stark behaarter Kopf. I)k Ungezäumtes, starkleibiges Pferd. — Ai.

Wahrscheinlich eine celtische Münze.

2. Bronzemünze vom Kaiser Vespasian, und

3. Unkenntliche Imperatorsmünze von Bronze.

In der Nähe befindet sich ein verkehrt eingemauerterRömerstein. Auch soll

in der Umgegend eine Hypokaustu m gestanden haben, wo man Ziegel, eine

Münze mit einem gekrönten Haupte , Metallbeschläge, eine menschliche Hand

mit Fingerknochen, einen silbernen Ring mit 3 blauen Sternen u. m. a. fand.

(Vgl. Mittheilungen des bist. Vereines, Hft. III, S. 124—129.)

Hummersdorf. (Gratzerkreis) 1850. — Nachgrabungen bei Hummersdorf,

Va Stunde von Radkersburg, 1 Stunde von der ungerischen Gränze , kaum

V4 Stunde von der nach Stein am Anger führenden Strasse, liegen zerstreute

Hügel, von denen mehrere geöffnet wurden, welche die gewöhnliche Ausbeute :

Asche, Seherben, Knochen, eine Fibula , eine unkennbare Kupfermünze und,

bei der letzten Nachgrabung durch Hrn. Karl R. v. Pichl, eine Schale aus

rother Erde, i 4
/8
" hoch und 5Va

" im Durchmesser, mit dem auf dem äusseren

unterenRande scharf eingeritzten Worte BATAVSO, und in dieser Schale eine

schwarze Vase, 3" hoch, vom gleichen Durchmesser lieferten. (Vgl. Mitteilun-

gen des hist. Vereines, Hft. III, S. 121—123.)
Alpen. (Marburgerkreis) 1853. — Der Insasse Andreas Jesseneg besitzt

am östlichen Abhänge des sogenannten Heil. Dreikönigskogels, einem südlichen

Ausläufer des Bachergebirges nächst Windisch-Feistritz, etwa 3000 Fuss über

dem Spiegel des adriatischen Meeres und beiläufig % Stunde unter der

Heil. Dreikönigskirche, einen bedeutenden Rusticalgrund. Das Haus des Besitzers



steht «ei einer «anflea Wölbung niit Weidegrund . «reich« «Ich gaai nah« daen-

itlbti gegea Otto« und Norden ibdaeht; atira BKlafler lAdwtrt« «tebl d..s

Wirthaehaftagebiode. Von fleeam, aaoö Sfidea tu, gegen 4 Klafter

entfernt, erhob »leb «in bei ;t di« Bodeaflaob« überragender gewölbter Feie, von

beiläufig i Cubik-Klafler Inhalt, den der Beeifaer darch Sprengung so «rei(

Mrimaea beabaiehiigte, das« die Melle mil dem !« eingebenden Weidegrund«

in gleiche« Niveau komme, uml dadnreb da« rom Stalle «bflieaaend« Waaeer aicbl

«urückgedrtngl werde. Dieae Sprengung nahm gegenEnd« de«Monat« Juni !*;>:>

der Taglöbner Gregor Kohalle, Inwohner tod 0««1, Nr. 7, vor. Nach viel-

ligiger Anstrengung war er eben beschäftigt, während der Abwesenheit seines

Gehilfen, eine Masse des das Gestein (Granit mit vorwaltendem Feldspath und

(Juai/. ) umgebenden Thonlagers mit der Haue wegzuschaffen, um den Fels zum

Behufeder Sprengung abzureinigen, als er unter den Krdschollen ein Gemenge

von vielen kleinen Bruchstücken eines Gefässes wahrnahm, und, nach weiteren

Hieben in dieThonerde, auf einmal eine bedeutende Anzahl kleiner Silbermünzen

fand. Das Gefäss , ein Topf, wie sie noch jetzt in der Gegend im Gebrauche

stehen , seheint etwa 2' tief unter dem Boden auf die Felswand gerade aufge-

stellt und mit Lehm umhüllt gewesen zu sein. Wahrscheinlich war es in eine

Klüftung des Felssteines erst in neuerer Zeit, etwa in den Tagen der letzten

französischen Invasion, versenkt worden.

Die Sage, dass in dieser Nähe ein römischer Saumweg über das Gebirge

gieng, hat auf diesen Fund wohl keine Beziehung. Die dem k. k. Münz- und

Antiken-Cabinete eingesendeten 235 ganzen und 3 zerbrochenen Münzen aus

diesem Funde , der im ganzen mehr als 400 Stück betragen haben soll , sind

höchst interessante, die verschiedenartigsten Varietäten darbietende, Denare aus

der Zeit des Interregnums (1250— 1280).

Die Anzeige von dem Funde verdankt man der lobenswerthen Wachsamkeit

der k. k. Gendarmerie (12. Regiment, 1. Flügel), welche davon Bericht nach

Marburg erstattete , die weitere Verfolgung der Sache der k. k. Kreisregierung

zu Marburg.

Landscha. (Marburgerkreis) 1852. — Auf dem Leibnitzer Felde wurden in

der Gegend von Landscha im J. 1852 folgende Bruchstücke gefunden :

1. Der obere Theil eines Grabsteines 12" hoch, 13" breit, im Dreifelde

eine Verzierung, darunter die Siglen:

£ A G
2. Das Fragment eines Grabsteines, 11" hoch, mit den Lettern:

I» VT^ Honoratus

..IB-ET sihi et . . .

.! Hin Bruchstück mit den Buchstaben:

.... LEG vielleicht

CER ColLEG

i:\

(Vgl. Mittheilungen des bist. Vereines, Hft. III, S. 106.)

Pettaa. (Marburgerkreia) 1852. - Am 26. Auguat 1838, beim Canalbau ia

der Postgassc, wurde ein 16" hoher und 8" breiter Uömerslein gefunden, mil

folgender Inschrift:
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..IDI

..RIO

..MAE

...VCT

..HVERA
..DVCT

Hr. R. Knabl (Mittheilungen des hist. Vereines, Hft. III, S. 102) ergänzt

dieses Bruchstück mit Bezug auf die Wr. Jahrbücher der Literatur, CXVI. Bd.,

Ans. Bl. S. 58 und auf Grut. LXXXIII. 5. und LXXXIII. 11 wie folgt:

JsIDI

MyRIO

NyMAE
ErVCTus Quinti

Sabinll VERANI
Cond VCToris

Portorii Poetoviensis

Servus Villicus

posuit.

Hieher bezieht sich auch die Inschrift bei Fabretti, pag. 469, Nr. 108, (cf.

Brelli I, Nr. 1877):

ISI

MYRIONIMAE
ET. SERAPI

EXPECTA...

METIS.AVG. D..

V. S. L...

Isis erhielt das Prädicat Mupiwvu^os, die Tausendnamige, weil sie, als der weib-

liche, alle Zeugung aufnehmende Theil der Natur, vom Gedanken umgebildet,

alle körperlichen und geistigen Gestalten annimmt. (Plut. Isis.c. 53. Ed. Parthey,

pag. 95: „vj «yap
r
laig sari (/.sv tö tvj? tpvasuig 39]\v xcu fexrtxöv a7ra<7Yjs ^evsas&og,

xa£ö VTzo twv ttoXIwv (xupto')VU(xo^ xs'xXvjrca, £ia rö jraaag und roö Xo-you

rp£7ro|jt,£vyj [/.opipas ds'xsa^atxal idictg)." So heisst es auch beiApul. Metam. L. II.:

„Multinominis Deae divina imperia." — Dass ihr ein Fahrgeldpächter einen

Votivstein gewidmet, erklärt sich daraus, weil Isis, als Schützerin des Meeres

und der SchifFfahrt im allgemeinen (Pelagia, Pharia), auch um Begünstigung der

Fluss-Schifffahrt mochte angerufen werden, woher sie denn auch Navisalvia

(cf.Murat. XCVIII. Müs. Veron., pag. 90, 252) hiess.

Zirkovitz. (Marburgerkreis) 1850. — Aus dem bekannten, in dieser Chro-

nik wiederholt (Archiv. 1849, II. Bd, 1853, IX. Bd.) erwähnten Funde kamen

durch den Herrn Archivar des st. st. Joanneums , Ed. Pr atobevera, neuer-

dings folgende Münzen zur allgemeineren Kenntniss :

Agrippina und Nero. (55 n. Chr.).

1. AGRIPP AVG DIVI CLAVD NERONIS CAES MATER. Duae figurae,

quarum altera velata d. aquilam legionariam, altera capite radiato d. pateram,

s. hastam tenet, sedentes in quadrigis elephantorum. IJj. NERO CLAVD DIVI

FILIVSCAES-AVG-GERM-IMP-TRP COS. Capita iugata Neronis nudum et



A'^rippinae. — A7. Von dem schon früher erwähnten Herrn üiddurhcitcr Kuhn

löst

p | sia uns ( »'•!> -?!» n. Chi'.).

ft, IUP. CAE8, vi:si\ AVG. CEN8. Caput Vcspasiani laureafum.lt.. vi;st \.

Tcmplum Volae. AYY. (Vgl. Mittheilungen des hislor. Vereines, Hft. III.

s. i:,?.)

Maria-Neustift. (Marburgerkreis) 18?? — Durch Tausch für das st. st.

Joanneum erworbao wurde folgende zu Maria-Neustift gefundene Münze:

IMI» CAB8 PESC NIGER IVST AVG. Caput Pescenini laureatum. fy.
VVAA-

CIA TEMPORA. Duplex cornucopiac. — M. (193-194 n. Chr.) Sonst lautet

die l Inschrift der Rückseite FELICIT. TEMPOR. Mit obiger Version daher

vielleicht ein Unicum. Hr. Archivar Ed. Pratobevera hat in den Mittheilun-

gen des hist. Vereines darüber berichtet.

Zu Wagiia, ausserhalb Leibnitz, wurde im J. 1828 folgende Münze von

Tesonninius Niper gefunden:

DO». CAES. C PESCEN. NIGER. IVS. A. Caput Pescennini laureatum.

ft. BONI EVENTVS. - M.
(Vgl. Mittheilungen, Hft. III, S. 109.)

Cilli. (Cillierkreis) 1853. — Hr. Ferdinand Uhl, Beamter der k. k. Süd-

bahn in Cilli, der denarchaeologischen Funden in und um Cilli seit Jahren seine

Aufmerksamkeit zuwendet, hat die Güte gehabt, zuerst mich von den nachfolgenden

Inschriftsteinen in Kenntniss zu setzen, welche vom 16. bis 20. September 18o3

in der Gratzervorstadt der landesfürstl. Stadt Cilli , und zwar im Garten des

bürgl. Handelsmannes Hrn. Joh. S t a 1 1 n e r, an der Rückseite der Sakschek'schen

Hafnerwerkstätte (ehevor Tomasinischen Hauses) zu Tage gefördert worden sind:

1

I.. 0. M
M. VLPIVS

ACILIANVS

#. JCoS. LEG
IL ITAL

V. S. L. M
2.

I. 0. M
C. FVSCINIV..

CATVLLVS. B
VLP. VICTORIS

PROC. AVG
V. S. L. M

3.

I. 0. M
CANON IVS •

VALENS, ft

FLA VI. TltANI

PROC. AV(i

V. S. L M



94

Der Name des Procurators Flavius Titianus ist in der Geschichte nicht

unbekannt. Näheres über ihn werde ich in den Sitzungsberichten der kais. Aka-

demie mittheilen.

4.

I. 0. M
t. FLAVIVs

DVBITATVS. B
LISINI SABINI

PROC. AVG
V. S. L. M

5.

I. 0. M
ANTONIVS
MAXLMVS

B. Q. CAECILI

REDD1TI

PROC. AVG
V. S. L. M

6.

I. 0. M.

GEMELLI..

ADIVTOR
B. DRVSI. PROCr

PROC. AVG
V. S. L. M

7.

I. 0. M I. 0. M
LICINIV.

.

LICINIVs

HILARVS HILARVS fi

SSAEI. RVF. PR RaSSAEI. RVF. PRoc

...G. V. S. L. M AuG. V. S. L. M

Die beschädigte Stelle des Steines enthält ohne Zweifel den Namen des

Procurators Bassaeus Rufus, eines geschichtlich berühmten Mannes, über den

ich ebenfalls in den Sit/Aingsberichten ausführlicher sprechen werde.

8.

IOVI. DEP.

SACR
AVRELIVS

PATERCY.VS
BF

V. S. L. M

Ein anderer dem Juppiter DE Pulsor gewidmeter Stein war im J. 1843 bei

der Fundaments-Aushebung zur Eisenbahnbrücke bei Pischk nächst Brück an
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der M in- refondaa worden. <s. Mein« ..Chronik der arehaeolegisehea Fände* ii

D . \. SrliiniMTs .AUU'vr. iJläMrrn für Literatur u. Kunst. 1846, Nr. L8 : Hii-

theilnagend.hUt Vereines f si..i litt . S.5S,n.Mnehtr»Ge»eI) d.8t.,M
;».

i). n. <>

BELLIi

SORANA
V. S. L. Bi

Die Widmung des Sieines galt ohne Zweifel Diis Üeabusqne Omnibus.

10.

POS. P. AVG. FLACCO. ET. GALLO (o. . .

.

Die N;tmen der Consuln bezeichnen das J. 174 n. Chr., das merkwürdige

2& Regiernngsjahr des Kaisers Marc Aurel.

Ich halte diesen Fund für den wichtigsten auf epigraphischem Gebiete, der

seit Jahren in Steiermark gemacht worden ist. Er enthält nicht nur eine ganze

Reihe bisher unbekannter römischer Procuratoren in Noricum, sondern auch

einen fast unabweisbaren Fingerzeig, dass an der Stelle, wo so viele theils dem

hfeneten der Götter, theils sämmtlichen Göttern und Göttinnen gewidmete

YetifStcaM gefunden worden sind, bei weiterer Nachforschung, vielleicht die

l herteste eines Tempels oder anderer Baulichkeiten sich zeigen dürften, welche

eine noch grössere Ausbeute in Aussicht stellten. Den Dank aller Freunde der

Wissenschaft aber verdienen Sr. Hochwürden Hr. Matthias V od usche gg,

Abt und Stadtdechant , und der hochwürdige Hr. Orozen, Pfarrvicär von

Cilli, durch deren Vermittelung diese Monumente an der Pfarrkirche zu St. Daniel

aufgestellt und mit einem eisernen Gitter verwahrt wurden. Dort in der Nähe

des k. k. Gymnasiums, wo vor einigen Jahren noch der treffliche Schulmann und

gelehrte Alterthumsfreund Hartnid Dorfmann, damals Gymnasialpräfect,

hauste, der mit unermüdlicher, wiewohl leider oft vergeblicher Anstrengung für

die Erhaltung des schönsten Schmuckes, den Cilli zählt, bemüht war, dort stehen

diese kostbaren Reste der Vorzeit, wenn anders gehörig gesichert, wohl am pas-

sendsten, damit der studierenden Jugend durch den täglichen Anblick von Denk-

mälern, welche sie an die grosse Vergangenheit ihres jetzt so bescheidenen

Geburts- oder Wohnörtchens erinnern, frühzeitig Ehrfurcht vor dem heiligen

Erbe der heimischen Geschichte eingeflösst werde.

Nachträglich wurden mir vom Hrn. Uhl noch folgende 2 Inschriftsteine

initgethcilt. welche auf derselben Stelle nebst anderen massiven Steinen und

Capiftflera in einer Grube hinter einander stehend, mit der Schrift südwärts

gewendet, aufgefunden wurden:

11.

I. 0. M
Q. KA.\I.\IVS

LVCANVS
fr vs1:m
SECYNIH

PfiOC. AVG. V. S. I.. M

TBHTVL BT 8ACERD0S
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Vom unteren Theile dieses Steines ist noch ein Stück des eingelassenen Eisens

sichtbar, mittels dessen derselbe auf seinem eigentlichen Piedestale befestigt

war. Die Consuln Tertullus und Sacerdos bezeichnen das J. 158 n. Chr., das

21. Regierungsjahr des Kaisers Antoninus.

12.

C. MVSTIVS
TETTIANVS
ß LISINI

SABINI PROC
AVG. V. S. L. M

Der obere Theil des Steines, der wahrscheinlich den Namen des Gottes (I. O.M)

enthielt, dem er gewidmet war, ist weggebrochen. Der Name des Procurators

kommt auch auf der Ära Nr. 4 vor.

Cilli. (Cillierkreis) 18??. — Hr. R. Knabl, dessen forschendem Blicke

selbst das unscheinbarste Denkmal aus der Römerzeit nicht entgeht, macht auch

auf einen zerhämmerten Inschriftstein aufmerksam, der sich unter der Kanzel

der Abteikirche in Cilli befindet. — Am sogenannten Rann nächst Cilli, am

rechten San-Ufer wurden nebst anderen Anticaglien auch zwei sehönpatinirte

bronzene Fibulae gefunden, welche der obenerwähnte Hr. Ferdinand Uhl dem

k. k. Münz- und Antiken-Cabinete käuflich überlassen hat.

Tremersfeld. (Cillierkreis) 184? — Unweit von Tremersfeld (slow.

Tremrie), einem kleinen Dorfe von Cilli abwärts an der Fahrstrasse nachTüffer,

wurde bei Gelegenheit des Eisenbahnbaues, als man den Grund zum Wächterhause

Nr. 222 grub, und zwar der Ortschaft gegenüber am linken San-Ufer, in einer

Tiefe von 4' ein römisches Grab entdeckt. In demselben fand man einen Intaglio-

Ring in antiker Goldfassung, eine allerliebste Arbeit aus gebranntem Onyx,

wahrscheinlich der Zeit des Kaisers Hadrian, also dem Zeiträume von 117—138

n. Chr., angehörig, wo die Kunst sich dem ägyptischen Stile, theils in stren-

gerer, theils in milderer Weise, zugewendet hatte. Die braune Lage des Steines

bildet den ägyptischen Hauptschmuck, die engansehliessende, beiderseits bis an

das Kinn herabreichende Haube, oberhalb der Stirne mit zwei Rosetten geziert,

unterhalb in eine Schneckenwindung auslaufend; die milchblaue Lage gibt ein

anmuthiges Gesicht en face mit edlen Zügen, eher weiblieh, als männlich, die

schöngeschnittenen Augen geschlossen, die regelmässige Nase mit etwas auf-

gezogenen Nüstern, der Mund schwellend, das Kinn rund. Ein eigenthümlicher

wehmüthiger Ausdruck liegt in den Mienen dieses mit ausser- Fig. 4.

ordentlicher Sorgfalt gearbeiteten Gesichtes , das entweder

ein ideales Isisantliz oder vielleicht einen ägyptischen Anti-

nous darstellt. Die beifolgende getreue Zeichnung (Fig. 4) möge

dazu dienen , über die Bedeutung dieser schönen Gemme sich

ein Urtheil zu bilden :

Tüffer. (Cillierkreis) 1852. — Am 28. August 1852 stiessen Arbeitsleute

zu Tüffer auf eine harte Unterlage im Schotter. Man hatte schon vor längeren

Jahren einige fruchtlose Versuche gemacht, den Ursprung derTüfferer Heilquelle

zu entdecken. Im Frühjahre 1852 wurden von dem Bauunternehmer Hrn. Rödl,
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die l'ntcrsn. •Innigen wieder aiifu'ennmmen. Man vcrfnlgle dl« Hudle g«g«l dl«

RfeMamg ihr«« Laufet, n«d wirklich iprvdelU ia der gedachten Stelle, nachdem

in.m d«a stein hfoweggetprengt, ein nichtiger vrarner Wasserstrahl empor« Die

Ustartag« tiwirs lieh tli *• i ii** ilte Mseer, die im kleine«, f«s( rnnde«, zu einem

t.-si.Mi ( «ui.i.t iasimaiaag«kitteteB Steinehee bestellt Man fand aueh eine neteK-

leM rinirkliuke, und mau IW«if«H nicht, dass dil :i u f;_ri' fu imI cim* .Mauerwerk

wirklieh «in Theil de« alten Rötnerbades sei. (Tgl. Premdenbletl vom 4. Bep-

HrA«r 18$*, Nr. 211.)

St. Peter. (CillS«rkr«w) L852. — Inder (ieinriiule ()lK'i-Iiiinl);»nni, oino kleine

halbe Stunde von der Poststalion St.Peter im Santhale, unfern Heilenstein, stiess

man im Decemhcr 1S!>2 beim Ackern auf die Überreste eines römischen Gebäudes.

Am west liehen Bade d«s Felde« und auf dem anstossenden, etwas höher gelegenen

Grunde waren nämlich Leute einer Witwe mit Ausgrabung beschäftigt. Eszeigte

sich in der Tiefe eines Schuhes ein beiläufig 2 Klafter im Umfange haltender Theil

eines Mosatkfussbodens von schwarzen und weissen Steinchen, welche regelmässige

Arabesken von der Art bildeten, wie deren auch schon in Cilli aufgefunden wur-

den. Aus derZeiehnung ist zu entnehmen, dass der Fussboden eine weit grössere

Ausdehnung in der Uiehtung gegen die Mitte des Ackers gehabt haben musste,

welcher Theil jedoch bei der Anlage des Feldes oder später beim Pflügen mag

zerstört worden sein. Auch fanden sich Bruchstucke von gröberen Mosaikarbeiten

aus kleinen Ziegelsteinen, thönerne Röhren, Bruchstücke gypsartiger Mauer-

theile (stueco) von weisser Farbe mit rothen Streifen, dann, nebst vielen

Fragmenten von Ziegeln verschiedener Form, auch ein paar Pflasterziegel

vor. Auf letzteren , deren einer 8" lang, 1" breit und nicht ganz 1" dick, der

andere etwas grösser ist, sind die Buchstaben LEG II ITA sehr gut kennbar

eingedrückt.

Neben diesem Mosaikboden über den Acker hinaus brachten die Ausgra-

bungen Grundmauerwerke zu Tage, welche nach verschiedenen Richtungen hin

fortliefen. Da sich dazwischen Lagen von fetter Asche vorfanden, so dürfte mau

mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass daselbst eine Begräbnissstätte gewesen

sei. Jetzt ist jedoch alles zerstört, und nichts mehr deutlich zu erkennen. Zwei

rabene grössere Steine mit gemeisseltem Rande, ohne Inschrift, dürften

allenfalls Grabdenkmäler gewesen sein.

Die oben genannte Witwe und Grundbesitzerin beabsichtigt das Mauerwerk

nach und nach abzutragen und den neben dem Acker befindlichen, bisher brach gele-

genen Grund ebenfalls zu beurbaren, so wie auch den Mosai'kboden aus dem Acker

zu entfernen, um diesen tiefer hinab auflockern zu können. Leider ist der Mosaik-

boden , ohne Gefahr gänzlicher Zerbröckelung, nicht herauszuheben. Übrigens

versprach dieWitwe, falls Münzen aufgefunden würden, Anzeige davon zu er-

statten. Bisher wurde nur eineßronzemünze vonAntoninus Pins (aus dem J. 14ä

n. Chr.) gefunden:

ONINVS. AVG PIVS. P P. COSIIÜ. Caput Antoninii Pii laureat.

\V. I II. ICH AS. AVG. S. C. Felicitas stans, d. extensa capricornum , s.

caduceiim. — .E. I.

Ausserdem wurde ein wohl nicht antikes Eisen gefunden, das da/u gedient

haben mochte, um weidenden Pferden die Vordi I Mhlfoss««, damit sie

Archiv. \lil. 7



98

nicht davonlaufen oder nicht weggetrieben werden konnten. Manches mochte

verschleppt worden, vieles dürfte dort noch zu finden sein.

In einer Entfernung von 100 Schritten von den erwähnten Bauresten befin-

det sich eine kleine, mit Gebüsch bewachsene Erderhöhung, unter der ebenfalls

Mauertrümmer stehen sollen; dann 150 Schritte weiter auf einem Erdvorsprunge

ein ausgemauerter, ziemlich gut erhaltener Brunnen, der, der Sage nach, sehr

alt und wahrscheinlich ein Römerwerk ist.

Das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet verdankt diese Daten den gefälligen

Mittheilungen des k. k. Cillier Bezirkshauptmannes, Hrn. J. N. Schmelzer

vom 24. December 1852. (Vgl. Fremdenblatt v. 5. Februar 1553. Presse vom

S.Februar 1853, Nr. 30.)

Doberna. (Cillierkreis) .... An der nördlichen Seite des Pfarrhofes zu

Doberna nächst dem Mineralbade Neuhaus in Unter-Steiermark ist ein seit

8 Jahren zertrümmerter Römerstein an die Mauer gelehnt, der nichts enthält

als die Buchstaben:

A
IVR...

PR. SI...

A in

I

Wenigstens liefert dieses Fragment, das sich auf einen Duumvir IVRi dicundo

von Celeia beziehen dürfte, den Beweis, dass in dieser Gegend Römer ange-

siedelt waren, welche ohne Zweifel die hier befindliche Heilquelle ebenfalls

schon benutzten. (Vgl. Mittheilungen des hist. Vereines für Steiermark, Hft. III.

1852, S. 166.)

St. Veit. (Cillierkreis) 18??. — An der Friedhofmauer der Pfarrkirche

zu St. Veit bei Waldeck, südwestlich von der Velka Kappa des Bachergebirges,

3 Stunden südlich von Windischgratz, fast 2000' über der Meeresfläche, findet

man einen 32" hohen, 28" breiten Römerstein aus weissem Marmor mit folgen-

der Inschrift:

1.

D M
IVL. CALAN)INA. VI. F. SI. ET
SACRONVERINO. CON. KARO
WT. LEG. n ITA. CVSTOS. AR

MOR.m AI. L

2.

SECVNDINVS
PALLONIS. F. ET

CVPITA
NEMETOIVTS- F. TE

SECVNDINA. F. K. XXI
ET. NERTOMRLE. AVIT,E. MPT

AN. XXX
Ebendort auf der Mensa des Hochaltares, 21" hoch, 23%" hreit.
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cotvLa
HYSCI. Fi \

CK. Sl. I I

ASKIUAE

MAXIM. P

CO. K. RESTY
TAE. F. AN XX

K. BONIAE. SVCCESSI. I

Ebenfalls auf der Mensa dos Hochaltares daselbst, 8S%" boch, W/f breit,

durch Feuer beschädigt. 4.

FRON
LIE ?

COVNE
CONIV F

NAE. F. F. AN
Zwischen der Pfarrkirche und den Ruinen des Schlosses Waldeck im J. 1851

gefunden. (S. Mittheilungen des bist. Vereines, Hft. III, S. 98-101, v.

R. Knabl.)

Merkwürdig auf diesen Steinen sind die echt celtischen Namen Pal Ion,

Nemeton, Nertomaria, Cotüla, Rusc, Asedia, Counerta, deren

mehrere auch anderwärts vorkommen. Eine IALANDINA, vielleicht richtiger

auch CALANDINA erscheint auf einem im J. 1850 bei Ka lsdorf in Steiermark

gefundenen Stein. (S. meine Fundchronik, III. s. v. Kaisdorf.) Einen Anklang

an Nemeton finden wir auf einer Reihe sogenannter barbarischer Münzen von

folgendem Typus

:

Caput virile imberbe s., cinctum diademate , comam exsuperante , intra

marginem granulatam. FJ*. JXEiVET. in segmento, eques in citato cursu, dextram

versus, d. elata iaculum intorquens; sub equo astrum (•;); totum intrai mar-

ginem granul.— M. Gr. &%. Gew. 13%4o Loth. (cf. Mionnet, S. IX, pag. 254,

Nr. 12, 13.)

Bekaut ist Nemetacum (Nemetocenna), die Hauptstadt der Atrebater in

Gallia Relgiea. (Vgl. die Inschrift einer Steinsäule aus Tongern in der Provinz.

Limburg, bei Steiner: Cod. inscr. rom. Dan. et Rh. II, S. 311, Nr. K>14).

Als Gottheit mit Mars gepaart erscheint Nemetona auf einem Votivstein zu

Allripp am Rhein (s. Steiner, I.e. I, S.354, Nr. 737.) Ein Nemetomar erscheint

auf einem zu Kreugg in Kärnten, westl. von St. Veit, gefundenen Monumente.

Der NameNerton(Nertonius? vielleichtauch NEUTOM.. Nertomar)war auf

einem auf dem Berge Vipola bei Cilli gefundenen, jetzt nicht mehr vorhandenen

VeÜTsteiM zu lesen. (S.Jahrb. der Liter., Bd. CXYI.An/.. BKS. 39, Nr.52).Auf

einer hei Mainz gefundenen Bronzefibel stand der Name NERTOMIR (s. Steiner,

I. e. I. ptg. L85; Nr. 392). Auf einer zu Domburg auf der Insel Walchercn gel'un-

denen,der Göttin Nehalennia gewidmeten Ära finden wir einen S.\t. Nertoma-
rius Nertonius (S. de Wal, Myth. Septentr. pag. 134, Nr. (LWYIII), und

einen Creseens Nertoina ri auf einem jetzt nicht mehr vorhandenen Steine

aus Cilli. (Duell. P. 7, Nr. IX.). Ein Nerto mar(us) erscheint auf einem

7
*
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Grabsteine zu Lak an der Save, (s. Mittheil. d. hist. Ver. f. St., Hft. IV, S. 211)

;

ferner ein Nerton) ar, Irdueissae fil., ein Bojer, auf einem Militärdiplom des

Kaisers Trajan. (S. Sitzungsber. d. kais. Akad, Bd. XI, Hft. 2, S. 354.)

An Asedi a klingt an Adsedus auf einem Inschriftsteine von St. Georgen

am Längsee, im Klagcnfurter Steinsaale.

Im alten Celtenlande mehrfach vorkommende Namen sind Counerta und

Counertus. Zu Pulst in Kärnten lesen wir eine Counerta Mosgaiti. (Eich-

horn, Beitr. Top. II, S. 51), einen Counert auf einem Monument im Klagen-

furter Museum, einen Counertus auf einem der Fortuna gewidmeten Votiv-

steine vom Zolfelde ebendort.

III. Königreich Illyrien.

A. Laibaeher Gouvernementsbezirk.

St. Rochus. (Laibacherkreis) 1852. — Hr. Jos. Hauffen, Handelsmann

aus Laibach, hatte die Güte, Nachricht von einem Funde zu geben , der zu

St. Rochus, 1 Stunde von Laibach, am 17. August 1852 gemacht wurde. In

einer Felsenspalte wurden nämlich über 50 Stück römische Silbermünzen aus dem

3. Jahrhunderte n. Chr. In die genannte Summe theilten sich folgende Typen

:

G ordianus III. (238—244 n. Chr.).

IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Caput Gordiani radiatum. fy. IOVI. STA-
TORI. Juppiter stans d. hastam, s. fulmen.— Aü.

Philipp us Pater (244—249 n. Chr.),

IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Caput Philippi radiatum. ty. AEQVITAS AVG.
Aequitas stans, d. bilancem, s. cornucopiae. — AK..

IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Caput Philippi radiatum. fy.
AETERNITAS AVG.

Elephas cum rectore. — M.
Otacilia Severa (234-249 n. Chr.).

MARCIA OTACILIA SEVERA AVG. Protome Otaciliae lunulae imposita.

9*. PVDICITIA AVG. Pudicitia sedens.- M.
Valerianus Senior (254—260 n. Chr.).

IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Caput Valeriani radiatum. ^. ORIENS
AVG. Sol radiato capite, d. elata, s. flagellum. — M.
IMP C PLIC VALERIANVS PF AVG. Caput Valeriani radiatum. $. VICTORIAE
AVGG. Mars galeatus stans, d. hastam, s. clypeum. — M.

Malence. (Neustädtlerkreis) 1853. — Der Hr. Cooperator Remie in

Gross-Dolina hat einen bei Abtragung sogenannter heidnischer Grabhügel zu

Malence (vgl. Beiträge zur Chronik d. archäol. Funde in der öst. Monarchie III,

s. v. Malence) aufgefundenen steinernen Sargdeckel mit Inschrift angekauft und

demMuseum in Laibach gespendet. (S. Fremdenblatt vom 15. März 1853, Nr. 63.)

B. Triester Gouvernementsbezirk.

Aquileja. (Görzerkreis) 1852. — Hr. Vincenzo Zandonati hat zwei Blei-

röhren von einer alten Wasserleitung an sich gebracht; die eine ist mit LXX1II

überschrieben, die andere mit : HERCLAARE; vielleicht: HERedes CLAudiae

ARRiaE, oder HERCLAnius ARRiaE. (Vgl. L' Istria, VII, 1852, Nr. 26.) Eben-
daher rührt (ibid., pag. 120) folgende griechische Inschrift:
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0C n\ni cn«Mii TK aiakiii I Ki.( K|T)\( TO BWCAOTÄINOC UPAKAITOC
i \"\AK. KHK. KQMHC. AIK\ KATKQN1TQN. Kl &MONOC. I \ I kflHC

(l ima. <>. folgendermasaen Ohersetsti »Qu! oani sapientii ei iplendore

eieelluil strenuua Dainai Agaelitus (eeleherrimus) nie !:•«•«•(
.

<• pago perpetno

Caaconiorun) folieis Galatiae." — Min wollt« ins dieser Insehrifl mit (Jnreehf einen

Dinner herauslesen. Jedenfalls entfallt dieselbe sowohl la Besag inf Bpraeha

und Passang, ils nsmentlich saf die geographische Bestimmung manehes Auffal-

lende. Der Mann, dessen Loh die Grabsehrifl rerkfindet, gehörte derK&fti]

an, die ihren Namea unveränderlich (odiv) von den Kaukonitern ins glfiek-

liehea Galatien führte. Kankonis war, nach Steph. Bya. s. v. Kaunövttn

die Landaehafl derKankoner (Kauzwvwv); das Ethnikon hiess Kavxarpcfn}?,

lhal gleichlautend mit dem Volksnamen auf unserem Steine. Die Kaukoner

wann ein Volksstamm unbestimmter Herkunft, der, nach Strabo (L. XII), in

den Gegenden von Pontus und Bithynien um die Stadt Tium (Tius , TiOf,

Tiov, Tvjrov) bis an den Fluss Parthenius (llao^svo--, ttctpSfarjSi jetzt Partine

oder Bartun-su) sich ausbreitete, der mit seinem nordwestlichen Laufe die

Grenze zwischen letzterer Provinz und Paphlagonien zieht. Auch Ptolemaeus

erwähnt ihrer (L. V, c. 1), Herodot (VII, 03) bezeichnet sie als ein Urvolk in

Carien. Auf unserer Inschrift, die ohne Zweifel aus später Zeit herrührt, erschei-

nen sie als in Galatien ansässig. Die Grenzen benachbarter Provinzen, wie

Bithynien, Paphlagonien, Pontus und Galatien, waren allerdings nicht so scharf

gezogen, um obiges Merkmal zu verdächtigen. Dass in Aquileja, einer der

berühmtesten Handelsstädte des Römerreiches, ein angesehener Mann aus Galatien

gelebt und gewirkt haben konnte, unterliegt keinem Bedenken. Eine andere

Frage ist, was der Ausdruck xco/oj hier bedeute, und ob er sich auf Aquileja

oder auf Galatien beziehe. Ich möchte fast das erstere glauben, und unter xcüßij

hier eine der Ortschaften verstehen, welche im 3. Jahrhunderte n. Chr., wo ein

grosser Zusammenfluss von Fremden und von Handelsleuten in Aquileja statt

fand , in der Umgegend entstanden waren. Bei Erzählung des von Maximinus

(238 n. Chr.) unternommenen AngritTes auf Aquileja sagt Herodian: (L. VIII,

c. 2): „vjjvj t.'jL-j x\ -Xvj-joc i-iw^zi oO jroXtr&V jxovov, aXXa £tV6W ri xal

ifurepora , rtfn oi \x?Xkw fao/lvjrXa?t£ff3ij tö irXi^&oc, v&n tiy\w irdhwraw i%

H 'j-jyy.'j-j-w , ro/i/va 5
' te xaixwjxflf raj nepiXii[xh^ XORwXinoV*

rwv. a Meine Meinung scheint unterstützt zu werden durch eine andere zu Aqui-

leja gefundene griechische Inschrift (Jahrb. d. L. \KVII. Bd., Anz. Bl. S. 63,

Nr. 157) folgenden Inhaltes:

(N8AAC KIT€

npoKO moc
A * w

IAAT THC OC
ACKHCAC. €V

r€NwC. K. CZIICCH

(TH. N. K«M€C FAOAPO
kiiic

Auch auf diesem Grabsteine bt ein Galater genannt, der 50 Jahre gelebt und

30 Jahre waeker gewirkt, aber einer anderen Kwp.yj angehört hat.
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Cormons. (Görzerkreis) i8?? — In der Villa Cumano daselbst befindet

sich folgendes Inschriftfragment:

1.

IMPANTO AVGH
MSI CVM *

. . . TER. FVSC

Ferner eine griechische Inschrift

:

2.

CEAHLN9
. . Y MAAA. TEINOMA

CEIAONIOY. TO
ACENACIAI. THP
CGMA. XAA EINO

— Die schon seit Jahren laut gewordenen Gerüchte von merkwürdigen Funden,

welche in der Nähe von Cormons theils gemacht worden seien, theils in grösserem

Umfange noch zu machen wären, tauchten in jüngster Zeit lebhafter als je wie-

der auf, und scheinen, trotz der abenteuerlichen Vorstellungen, welche sich

daran zu knüpfen pflegen, nicht ohne Anklang zu bleiben.

Munastero. (Gradiscanerkreis) 18??.— Auf dem Landgute des Hrn. Rit-

ter daselbst, befindet sich ein umgestürztes Säulenbruchstück mit folgender in

schlechten Buchstaben ausgeführten Inschrift:

ATTE. PArA
THEVDAT. THEV. F

D. D. L. M
(Vgl. L'Istria, VII. 1852, pag. 120.)

ROZZO. (Istrianerkreis) 1851. — In der Gegend Roma (slov. Rim), näher

am Hügel, auf dem das Castell Rozzo liegt, eigentlich Roma vecchia (slov.

Stari-Rim) geheissen, und zwar in der Gegend Rägnize (Luogo delle arche)

fand, wie Herr Carlo de Franceschi der Zeitschrift Istria (VII, Nr. 35, 28.

Agosto 1852) berichtet, der Grundbesitzer Biagio Z o rnada, beim Umgraben,

zwei Grabdeckel, die der Cooperator von Rozzo, Don Urbano Gollmeye r, auf

eigene Kosten dahin bringen Hess. Sie hatten folgende Inschrift:

1.

P. FLAMINIVS S

MACER. ET
VOLGINIA. L. F

H. S. S
Beiläufig 7' hoch, 2' i" breit; die Buchstaben ziemlich unvollkommen, 2 1

/a
"

(oncie) hoch, wohl erhalten.

2.

ECVS
PIN

IL NE S TEL
4' lang, i%' breit, die Buchstaben 3" hoch; fragmentirt.

An der Ostseite der Kirchhofmauer von S. Marina, auf der entgegen-

gesetzten Seite des Hügels, wo obige Steine waren gefunden worden, hat der
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gewesene Podttti Sign. Brcseinni folgenden, bei Urfnglttg dftt kirehleins

ftdttktMl, röinisehen Insehiil'Mein einin:tiieni liis.sen :

C. i \i:ikn\s. IM»

II INS, MEMORIA!
PATHIS KSTITYIT

DB ||l|,||

Saii.lslrin. IS |,K>i(, 13" hoch, die mittelmässigen Baehstlbett S" hoch.

AN i r linden auf diesen Inschriften zwei in <l«'r rOfBltthoi ( lOOCbiehtt vielf;irh

genannte Namen, den Genliluamen Flaminius und das Cognoiuen Lahienus. Das

Flaminisehe Geschlecht war plebejischen Ursprunges ; es bildete das Nomen

Gentilicium Flaniinius, während Flamininus ein Beiname der gens Quinctia war.

— Unter den Labieni, welche zu Theile der gens Atia angehörten, ist vor allem

T. I.abienus, seines wüthenden republikanischen Fanatismus wegen Rabienus

gescholten, als Geschichtschreiber und Hedner bekannt. Er tödtete sich aus

Verdruss über die auf Senatsbeschluss vollzogene Verbrennung seiner Schriften,

um das Jahr 7 oder 12 n. Chr. Unter Caligula (37—41 n. Chr.), wurden seine

Schriften wieder erlaubt. Die auf dem obigen Inschriftsteine von einem C. La-

bienus ausgesprochene Absicht , das Andenken an seinen Vater wieder herzu-

stellen, erinnert unwillkürlich an die erzählte Thatsache.

IV. Geforstete Grafschaft Tirol und Vorarlberg.

Stams. (Ober-Innthalerkreis) 1853. — Am 19. Jänner 1853 fand ein

armer Bauernknecht im Walde eine kupferne Büchse vergraben, in der angeblich

200 Silbermünzen aus dem 13. und 14. Jahrhunderte, ein Paar goldene Ringe

und eine Goldmünze sieb befanden. (Vgl. Fremdenblatt vom 2. Februar, Nr. 28.)

Volders. Unter-Innthalerkreis) 1852.— Zwischen Volders und Wattens
nächst Hall wurde anfangs December 1852, beim Umbaue eines Kalkofens, ein

Schwert gefunden, das in den Besitz des Maurermeisters Wild zu Hall kam.

Es ist zweischneidig und ungefähr 19" lang, i 1

/2
" breit, von Bronze , und

stellte sich nach dem Urtheile der Kenner, denen es im Museum zuInnsbruck zur

Ansicht vorlag, als eines jener Waffenstücke heraus, die man unter die celtischen

Alterthümer zu rechnen pflegt. (Vgl. Fremdenblatt vom 8. December 1852,

Nr. 292. — Phönix 1852, Nr, 51, S. 408.)

Telfs. (Unter-Innthalerkreis) 1853. — In der Nähe von Telfs wurde ein

gut erhaltener Streitmeissel von Erz aufgefunden, und dem Museum zu Innsbruck

übergeben. (Vgl. Augsb. Allgem. Zeitung, Nr. 282, vom 9. October 1853,

<>0.)

Amras. (Unter-Innthalerkreis) 1852.— Auf den Amraserfeldern wurde jüngst

eine sehr wohl erhaltene Bronzemünze des Kaisers Va 1 enti nianus (364—
375 n. Chr.), von einem Bauernknechte aufgefunden. Das Museum zu Innsbruck

hat sie bereits angekauft. (Vgl. Phönix 1852, Nr. 'l'.i, vom 19. Juni 1852,

S. 200.)

Castelmt. (Bolznerkreis) 1852. — Vor kurzem hat ein Hauer tief unter der

Oberfläche des Bodens mehrere mittelalterliche Waffen und Geräthc aus Eisen

aufgefunden. (Vgl. Phönix, 1852, Nr. 26).
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Abfaltersbach. (Pusterthalerkreis) 1853. — Zu Abfaltersbach im Puster-

thale fanden Arbeiter, welche, unweit der Strasse, Steine für einen Bau spreng-

ten, am 8. Juli 1853, beim Aufgraben des Bodens mehrere Silbermünzen. Dadurch

aufmerksam gemacht, suchten sie weiter nach, und fanden 200 Stuck Münzen:

beiläufig in der Grösse eines baierischen Sechsers. Sie stammten aus den Jahren

1350—1380 und sind grösstenteils tirolischen Ursprunges; doch sind auch

fremde darunter, und zwar von Padua, Aquileja und Venedig. Durch die löbliche

Fürsorge des Ortsgeistlichen wurde eine Anzahl dieser Fundmünzen dem Inns-

brucker Museum zugewendet. (S. Augsb. allgem. Zeitung vom 19. Juli 1853,

Nr. 200, S. 3187.)

Klösterle. (Bregenzerkreis) 1849. — Am 17. Juni 1849 zerschlugen der

Messner Job. Jos. Nud es eher und der die Arbeit eines Todtengräbers ver-

richtende Wagner Bapt. T seh o hl auf dem Kirchhofe zu Klösterle bei BIu-

denz, bei Eröffnung eines Grabes, eine Erdscholle und bemerkten eine Anzahl

viereckiger Silbermünzen am Boden, im ganzen 56 Stück, die grösstentheils von

dem Wagner in Empfang genommen und an einen Goldarbeiter in Feldkirch ver-

äussert wurden. Indessen gelangten doch einige in die Hände eines wohlunter-

richteten Mannes, des Hrn. Sim. Wohlgena nnt, von dem sie Hr. F. Schweitzer
in Triest erhielt, der davon folgende Beschreibung gibt. Es sind einseitige, den

ßracteaten mehrerer Schweizer Bisthümer ähnliche Münzchen von feinem Silber,

mit5 verschiedenenTypen, und zwar: l.Von Solothurn: BarockesBrustbild en

face (Heil. Ursus?); an der Seite S—0, Gewicht 5 Grains;— 2. von Burgdorf:
Linksgewandtes Brustbild mit breitkrämpigem, etwas niedergedrücktem Hut (einer

der Grafen von Kyburg ?, deren Geschlecht seit 1218 in den Besitz dieser

Stadt gelangt war); an der Seite B

—

V, Gew. 5 Grains; — 2. Bas el: Links-

gewandtes Brustbild eines Bischofes in höchst barocker Zeichnung; zur Seite

B—A, Gew. 5 Grains, vielleicht bis ins 12. Jahrhundert hinaufreichend; —
4. Basel: Linksgewandtes Brustbild eines Bischofes mit der Bicornis, zwischen

deren Spitzen ein Stern (vielleicht Heinrich von Thun? 1215—1238); ander

Seite B—A, Gew. 6 Grains; — 5. Tüngen: Linksgewandtes Brustbild mit

Baret, an dessen Ende ein Globulus (vielleicht Porträt eines der Freiherren von

Krenkingen, deren Münzstätte Tüngen im 14. Jahrhunderte war), zur Seite die

Buchstaben T—v, Gew. 5 Grains. — Die Vergrabung dieser Münzchen dürfte

daher wohl in das 15. Jahrhundert fallen.

Einen Theil (6 St.), hat Hr. Wohlgenannt dem kais. Rathe Herrn Berg-
mann, unserem verehrten Akademiker, mitgetheilt, der, nachdem er sie mit

dem Bestände des k. k. Münz- und Antiken-Cabinetes verglichen und daselbst

vorgefunden, sie dem k. k. Gymnasium zu F eld kirch für seine Münzsammlung
überschickte.

(Vgl. F. Schweitzer, Mittheilungen aus dem Gebiete der Numismatik und

Archäologie. Triest 1852. S. 9 ff.)

V. Königreich Böhmen.

Prag. (Stadtgebiet Prag) 1852.— Im November 1852 wurden, beim Umbaue
der rückseitigen Localitäten des Gasthofes „zum alten Umgelt" in Prag , zwei

grosse Medaillons aus gebranntem Thone, jedes 1%' im Durchmesser, gefunden.
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Beide Biemplart sind gut erhallen, nn.i iteReo, in
:

,
Lee Brntbilder

von Damen fOfi welche in sein- reiche spanische Tracht gekleidet und mit

»ig—thlmHtBM* Kopfpefa and lehwerea ütleeehiiraeki reriefcei sind. Die

l'illsflii il'l des einen Medaillons lautet:

w \ ki.\i:mivi.i;i;in. GBPORKB. m anm akfliun. ii;i-;s. altliss.

IN. Willi. Kann die Jahreszahl 104(1.

Auf tltMii zueilen Medaillon ist M lesen: ('. AOV1LA. G. LOXANI. I (»MW.

Dil erstgenannte Medaillon slellt eine Frau Wandnla von Klie\ enhuller zu

Aiekelbarg, geborne von Mandorf. vor, eine 4 • tMii i hl i ii Bernhard's von khevenhüller

zu Aiehelburg. «1er des Erzherzogs Ferdinand Kämmerer und Rath, ferner Vicedom

in Kärnten und Hofkammerratli war. und am 3. November 1848 KU Wien starb.

Die Umschrift des zweiten Medaillons bezeichnet: Catharina AQVILA

Georgii LOXANI CONlfX; d. i. Katharina Adlerin, Gemahlin des Georg v. Lokschan

(Lokun, Logschau). Katharina Adlerin war die Tante der schönen Philippine

Wclserin, und verheirathete sieb mit Georg von Lokschan, Vicekanzler des

Königreichs Böhmen und kaiserlichem Kriegsrathe, Herrn auf Brzeznice. Sie starb

am 13. April 1580 zu Amras in Tirol: ihr Grab in der Franciscanerkirche zu

Innsbruck ziert ein Monumentvon AlexanderColins' Meisterhand. (Vgl.„Bohemia"

1852; „Lomir", dessen Uedactcur, Hr. Ferd. Mikowec, diesen Fund ausführlicher

besprach; Laibacher Zeitung vom 4.L)ecember 1852, Nr. 279 u. a.) Näheres über

dieses Paar gibt der kais. Rath Hr. Jos. Bergmann in seinem an neuen Daten so

reichen und durch Fleiss und Zuverlässigkeit so ausgezeichneten Werke : „Medail-

len auf berühmte Männer des österr. Kaiserstaates, I. Bd., S. 97— 104.

Kuttenplan. (Pilsnerkreis) 1852. — Auf dem Felde eines Burgers von

Kuttenplan wurde von dessen Sohn und Knechte, als sie einen Graben zogen,

eine namhafte Anzahl alter Silbermünzen im Gewichte von 9 U gefunden. (Vgl.

österr. Volkszeitung vom 24. November 1852.) Eine nähere Prüfung dieses

ansehnlichen Fundes, der dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete durch das

h. Ministerinin des Innern zukam , ergab, nach dem Berichte des damit beauf-

tragten Hrn. Custos Frz.Vinc. Eitl, das nachfolgende Resultat. Der Fund zeichnet

sich nicht nur durch die Menge, sondern auch durch die Mannigfaltigkeit der

Münzen aus, indem er im ganzen 3152 Stücke (im Gewichte von 16 Mark,

7 Loth, 1 Gr. und 3 D. und im Schätzungswerthe von 174 fl. 6 kr. 3 Pf.), ent-

hielt. Die ältesten davon sind 2 Pragergroschen des Königs Wenzel 111 (-J-1306),

die jüngsten rühren aus den Jahren 1601— 1G03 her. Wir begegnen unter diesen

Münzen manchen, die man in Funden hierorts selten trifft, wie namentlich dem

merkwürdigen Elsasser Groschen von Kaiser Ru d o lf IL Die vorzüglichsten

l.eslandtheile dieses Fundes im übrigen sind: österreichische Groschen

von K. Ferdinand 1., österreichische Halbbatzen, so wie oberösterr.
Gros. Ihii von ebend., Tiroler Groschen vom Brak Ferdinand, Tiroler

Silbermünzen, s tei er mii r k i sehe . k ärn tn er i s ch e
,
polnische (Sigis-

mund III., Sigismu nd August), böhmische (Wladislaw f 1515,

nur 2 von Wenzel III.), pfälzische, baier ische (Herzog Albert und

Pfalzgraf Richard), seh les ische (Liegnitz, L i cgn i tz -Brieg )

u. m. a. Groschen; böhmische Weissgroschen von Maximilian und

Rudolf IL vom Ende des IG. Jahrhunderts bis zum Anfange des 17.
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chursächsische Schwertgroschen, Groschen yon Anhalt, vom Mark-

grafen Ernst Friedrich von Baden, von den Grafen von Solms, Stol-

berg, Waldeck, Würtemberg, von den Wild- und Rheingrafen
Otto, Joha nn und Adolf, Groschen der Städte Braunschweig, Bres-
lau, Constanz, Danzig, St. Gallen, Göttingen, Hagenau, Hil-

desheim, Isny, Kaufbeuren, Luzern, Schaff hausen, Schweidnitz,
Strassburg (darunter vom Cardinal von Lothringen), Zürich, Zug u.a.

Halbbatzen der Stadt Col m ar, Groschen der Bisthümer Reg ens bürg, Min-
den, Worms, Strassburg u. in. a., von der Abtei Murbachu. s. w.

Das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet hat aus diesem interessanten Funde

123 Stücke gegen verhältnissmässigen Ersatz zurückbehalten.

Kremusch (Leitmeritzerkreis) 1854.—Am 4. Februar 1854 fand Hr. Karl

Frost, Wirthschaftsdirector und Mitglied der k. k. patr. Ökonom. Gesellschaft

im Königreiche Böhmen, auf dem grätl. Ledebur'schen Felde, genannt „Hinter

der Scheuer" zu Kremusch bei Teplitz (ehem. Hrschft. Kremusch), bei Ebenung

von Tagbrüchen bezüglich des daselbst betriebenen Braunkohlenbergwerkes, in

der Tiefe von 8" eine völlig zertrümmerte Urne, die mit Erde und Asche ange-

füllt war, worin sich eine Bronzenadel von dieser Form (Fig. 5) befand.

Fig. 5.

lllfl :!! «i
w B oll — •- g

Ganze Länge 9 3/i Wr. Zroll = 26 Centimetres

Die Urne dürfte jedenfalls von bedeutendem Umfange gewesen sein , was

sich aus der Anzahl der vorhandenen Scherben schliessen liess. Diese zeigten

auf der Aussenseite einen ziegelrothen Anstrich, ihre innere Fläche war schwarz.

Die Schwärze zog sich 4'" in den 6'" starken Scherben von innen nach aussen

hin, woraus der Finder auf das „in der Urne stattgehabte Feuer beim Verbren-

nen der Leiche des Inhabers der gefundenen Nadel" schliessen möchte. Auch

fanden sich nahebei Bruchstücke von Sandstein, wie sie, nach vielfältig in der

dortigen Gegend bei Gräberfunden gemachter Wahrnehmung, stets vorkommen.

Die Urne, die sich aus ihren Trümmern unmöglich mehr reconstruiren liess,

bestand aus dem gewöhnlichen Materiale : Thon, Sand und Glimmer.

Die Bronzenadel ist mit schöner Patina überzogen und gut erhalten. Sie

misst in der Länge 9 %" = 26 Centimetres. Den Kopf bildet eine Schlinge, in

der das Metall vierkantig geformt ist. Einige Linien unter dem Ausbuge, wo die

Schlinge sich bildet, geht das Vierkantige in's Runde über, dem nun die ganze

Länge der Nadel treu bleibt. Etwas über der Mitte nimmt die Nadel an Stärke

zu, dort hat sie im Durchmesser 2" =4 Millimetres, an beiden Enden nur 1" =
2 Millimetres. Im Besitze dieses Fundstückes befindet sich Hr. Graf v. Led ebur.

Eine ähnliche, nur um ein geringes kürzere Nadel beschreibt. Dr. G.Klemm
in seinem „Handbuch der German. Alterthumskunde" S. 61, Taf. 2.

Über einen früheren Fund zu Kremusch, s. m. Beiträge zur Chronik der

archäolog. Funde in der österr. Monarchie II. s. v. ; eine ausführliche Beschreibung

desselben enthalten die Sitzungsberichte der kais. Akademie Bd. XI. Jhrg. 1853,,
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IV. und V. Ilft.. S. 7.;i IV. in ,. \ich;i.»l.)_r. Parallelen« vom Hrn. Plro#« JL Erasm.

I lirr sp.ilciT Funde in eben derselben Gegend ia( Haff WirfliseliafU-

direetor Karl Frost die Güto gehabt, nachfolgend« tfittheflnng u machen:

„Bei der fortgesetzten Abgrabnng auf dea grffl. v. Ledebnr*eehen Felde,

„hinter der Seheuer*4 „zu Kremuseh fand ich am S. Februar, ungefähr <> von jener

Stella entfernt, wo die unterm 4. Februar boechriebone Bronnenadel wir gefre*

den worden . unter den gewöhnlichen Vorkommen von Urnenscherben und ver-

•eajedeaea Thierknoeaen, abermeb eint Bronzenadel von %
%

f% Länge. (Figi <>).

Der Kopf dertelbei ist gewölbt, und hat einen Fig. 6

Durchmesser von 3 1

/a
///

« 0' e Nadel selbst ist

durchaus rund, am Kopfe befinden sich oben und

unten 2 rund herum gleichlaufende Streifen.

Sie ist mit einer schönen Patina von dunkel blaugrauem Ton überzogen, deren

Strich übrigens ziemlich roth ist. u

„Am 13. März liess ich auf dem genannten Felde und in der Nähe der früheren

Fundorte neuerdings eine Abgrabung vornehmen, wobei eine andere 6" lange, mit

sehr schöner blaugrüner Patina pj,r> 7,

überzogene,runde Nadel (Fig. 7) dweiii

zu Tage kam, deren geringelter Ijpj^P^SSiü
'

.

' """
'

""
!"^- " - " »

Kopf glatt gehämmert ist.
^~~^

„An jener Stelle hat bereits eine Erdgrabung stattgehabt; allein Niemand

im Orte Kremusch erinnert sich, dass jemals auf dem erwähnten Felde und Orte

gegraben worden sei, es müsste denn im J. 1813 geschehen sein, wo dortselbst

viel Militär lagerte. Die in früherer Zeit stattgehabte Erd-

grabung wurde mit der Hoffnung verfolgt, in der Tiefe

einen ansehnlichen Fund zu machen, aber die Arbeit

blieb fruchtlos. Bei dieser Gelegenheit wurde ein nicht

unmerkwürdiger rostiger Sporn (Fig. 7) gefunden."

„Im Mai d. J. 1853 geschah in den öffentlichen Blattern zweier von mir gemach-

ter Funde Erwähnung. Dereine wurde auf dem gräfl. Ledebur'schen Felde „Hinter

Anger" genannt, nächst dem Dorfe Kremusch, bei Aushebung eines Wasser-

abzug-Grabens, gemacht. Er bestand in einer blaugrün-patinirtenBronzenadel(?)

von eigenthümlicher Form. Eine genau i" im Durchmesser haltende massive Kugel

bildet den Kopf; der Schaft der Nadel ist in der Mitte dicker, als an den Enden

;

die Spitze etwas abgeplattet und ausgeschweift. In der Mitte derselben befinden

sich 3 Walzen, anderen mittlerer ein nettgearbeitetes Bronzekettchen angebracht

ist, von dem 6" Länge in Bruchstücken noch zusammengebracht wurden. Auf

demTheile zwischen der Kugel und dem Kettchen befinden sich in gleicher Ent-

fernung Einschnitte, auf deren je zweitem gleichlaufend mit dem Kettchenöhre ein

Kreuzchen eingraviert ist. Der untere Theil der Nadel, namentlich die dem Kett-

chenöhre entgegengesetzte Seite, ist platt, die erwähntenEinschnitte reichen nur

so weit, als die Nadel rund ist, die abgeplattete Fläche berühren sie nicht."

So weit der geehrte Herr Einsender, der seiner Beschreibung eine

genaue Zeichnung beifügt, welche hier (Fig. 8) in kleinerem Massstabe wieder-

gegeben ist.
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Meines Bedenkens ist dieses Fundstück das Fragment einer eigenthümlich

construirten S c h n e 1 1 \v a g e.

„Ungefähr 6" tief im Ackerboden", fahrt Hr. Frost fort, „zeigte sich

das Erdreich schnell abbrechend schwärzer , als gewöhnlich. Der Arbeiter

bemerkte diese Veränderung nicht gleich, sondern führte einige kräftige Hacken-

schläge in dieselbe, und zertrümmerte einen Stein, den er dann stückweise her-

vorzog. Es war ein grobkörniger , von Russ geschwärzter und innen durch den

Einfluss des Feuers gerötheter Sandstein, wie solche in unserer Gegend in

heidnischen Gräbern häufig vorkommen. Dieser Sandstein bedeckte eine stark-

randige, aus Sand und Glimmer haltigem Thone geformte schlanke Urne von

ungefähr 8" Höhe , in deren Trümmern das eben beschriebene Object lag. Der

Fundort desselben liegt an der Grenze des Raumes , wo einst eine bedeutende

Ansiedelung muss bestanden haben; ein Fleck von 12ya Joch ist mit Urnen-

scherben angefüllt. Im Jahre 1847 war eben daselbst von mir ein aus gebranntem

Thone verfertigter Streithammer gefunden worden.

„Sehr interessant ist der zweite der zuletzt erwähnten Funde. Er wurde im

Steinbruche bei Janig (ehem. Herrschaft Stift Ossegg, Bezirk Tcplitz), 1 Stunde

nordwestlich von Kfemusch, gemacht. Dieser ist mit ungefähr 6" dickem Rasen

bedeckt. Die Erdschichte besteht aus nichts Anderem als aus Fig. 9

Asche und Moder. Die ehemaligen Bewohner dieses Ortes

scheinen ihre Verstorbenen daselbst begraben zu haben, indem

sie Löcher von 1' Tiefe und \ x

/z
' im Durchmesser in dem Fel-

sen ausbrachen und sodann die Leichname, zerstückelt in Urnen

verwahrt , beisetzten. In einem solchen Grabe fand ich eine

Urne (Fig. 9) von der nebenstehenden Form :

Sie war 9" hoch, und hatte in ihrer Ausbauchung 8" im Durchmesser. Der Hals

war zusammengezogen, hatte jedoch einen etwas überschweiften Rand, mit

3 Löchern versehen , auf dem der eiserne Deckel , ebenfalls mit 3 Zapfen ver-

sehen, sass. In der Urne, die nicht unzerbrochen herausgehoben wer- „. .^

den konnte, befanden sich 2 eiserne in der Mitte zusammengebogene

Messer (wie Fig. tO) und 2 andere eiserne Gegenstände, deren Bestim-

mung ich mir nicht zu erklären wusste."

„Über das ähnliche Vorkommen eines in der Mitte (wahrscheinlich

zum Zeichen der Trauer) zusammengebogenen Schwertes im 14. Grabe

bei Ranis (Städtchen im Ziegerückerkreise, und ehemaligen Lande

der Sorben) s. Wocel, Grundzüge der böhm. Alterthumskunde.

S. 42. — Die Urne bestand aus homogener Thonmasse, welche K e ferstein

(Ansichten überdieKelt. Alterth. Bd. I, S. 312) als charakteristisch für slawische

Grabgefässe bezeichnet."
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,./u Modi an (von Modul i. Osten. Mmllan. Qfttie), /wischen I . |, I i f /. und

\ ii i i i .:. fand ich vor einigen Jahren im dortigen Steinbraebe, der «Ich hoebetei

Punet «Irr Gegend bildet, mehrere in die Felsen gelim Ihm-, in denen

PrniiClborbon von eben so homogener Müsse sieh vorfanden , wie im Stein-

bruche N Ja nig.**

SOSSaU. (Saazerkrcis) 1882. — Heim S(r:issenh:m M Sossan, im Bezirke

. ir, wurden am 12. Juli 1852 alte Münzen ans den Jahren 180?, 1510, I

und 1610 gefunden, und zw ar 500 Groschenstuekc, 15 Silbcrthaler uml 1 Du-

ralen. (Vgl. Presse 1852, Nr. 172.)

Tabor. (Taborerkreis) 1852. — Bei Tabor wurden im Dcrcmhc r 1

in einer Schlucht am rechten Ufer der Luznicze, zwei irdene Töpfe mit

Silbermünzen gefunden, welche die Bildnisse der Kaiser Ferdinand II. und

III., und Leopold I. enthielten, und mit den Jahreszahlen 1624, 1627, 164:;,

1674 und 1077 bezeichnet waren. (Vgl. Fremdenblatt, Nr. 14, vom 16. Jän-

ner 18:;:?.) Der Schatz dürfte um das Jahr 1680 oder 1681 dort vergraben

worden sein, weil zu jener Zeit die Bewohner, in Folge der ausgebrochenen

Bauerntumulte , so wie durch französische Mordbrenner in Schrecken gesetzt,

ihr Bestes in Sicherheit zu bringen gesucht haben mochten. (Vgl. Presse,

Nr. 13, v. 1853.)

Münchengrätz. (Bunzlauerkreis) 1853. — Beim Nachgraben an der Stelle

wo das von den Hussiten zerstörte Kloster stand, wurde ein Mosaikboden gefun-

den, der sehr kunstreich zusammengesetzt sein soll.

Hohenfurth. (Budweiserkreis) 1852. — Dem k. k. Münz- und Antiken-

Cabinete kam ein zu Hohenfurth gemachter Münzfund zur Beurtheilung zu. Der-

selbe bestand aus anepigraphen Denaren, welche dem 13. Jahrhunderte ange-

hören, aber weder durch Neuheit der Typen noch durch irgend eine bemer-

kenswerthe Varietät sich auszeichnen.

Zlatnik. (Kaufimerkreis) 1853. — Nächst dem Dorfe Zlatnik, im Bauern-

hofe des Franz ßollant, wurden, laut Anzeige der k. k. Kreis-Begierung zu

Prag, 18 St. Silbermünzen gefunden, und dem Hrn. Prof. Helbling von Hirzen-

feld zur näheren Bestimmung mitgetheilt. Derselbe erklärte sie für böhmische

vmn Könige Wenzel III. (gest. 1306), oder von Wenzel IV. (gest.

1410), insoferne einige Schriftsteller Wen zel III., weil er ungekrönt war, in der

Reihe der Könige nicht wollen gelten lassen. Das k. k. Münz- und Antikeu-

(ahinet auf die Anfrage, ob diese Münzen für die kais. Sammlung ein Interesse

haben, erwiederte, dass dies nur dann der Fall wäre, wenn sie sich durch ihre

kleinen Beizeiehen (Contre-Marques), welche diesen Grosehenstückeu einge-

prägt zu sein pflegen , von den im Cabinete befindlichen, unterscheiden, wess-

halh wünschenswert!! wäre, dass dieselben, falls die darauf vorkommenden

Cnntrc-Markcn nieht etwa auf das Bisthum Augsburg oder auf die Städte

Aachen, Augsburg, Isny, Northeim, Begensburg, Ulm oder

auf die (irafen von Mo nt fort sieh hezüge.u , zur Ansieht eingesendet

würden. Dl sieh naeh ges-heliener Kiusendung herausstellte, dass dies nieht

der Fall sei , und dass überhaupt kein Stieb dieses Fundes für die kais.

Sammlung ein besonderes \mUnm* bebe, wurde derselbe zur weiteren Vei Til-

gung zurückgegeben.
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Rican. (Kaurimerkreis) 1853. — Am 5. April 1833 grub im Garten des

Ilicaner Bürgers Marcus Freund der Waisenknabe Anton Schnips um die

Mittagsstunde, beim Kräutersuehen, einen Topf mit Silbermünzen aus. Dieser

Fund kam dem k. k.Münz- undAntiken-Cabinete durch dash. Finanz-Ministerium

zu. Derselbe bestand, insoweit er, wegen vorausgegangener Verschleppung und

Vertheilung, sich noch ermitteln Hess, aus 149 Stücken, im Werthe von

7fl.31kr. 1 Pf. Er enthielt österreichische Groschen von Kar IV. 1554, Maxi-

milian IL 1574, Ferdinand in Tirol; böhmische Pragergroschen vom König

Wl ad isla w II. (-J- 1516), böhmische Weiss groschen, polnische Groschen

von Casimir IV. (i445—1492), Johann Albrecht (1492—1501), Alexan-

der (1501 — 1506), Münzen von Chursac hsen, Cleve (1599— 1600),

Hanau (Münzenberg und Lichtenberg, 1600u. s. f.), Mansfeld, Schaum-
burg, Solms-Lich, Schleswig-Holstein, Stolberg, von Karl II.

Herzog zu Münsterberg-Oels in Schlesien, u. m. a., von den Städten

Braunschweig, Eimbeck, Magdeburg, Schweidnitz, Strass-

bürg, von den Cantonen Zug und Schaffhausen, von der Abtei K o r v e y

u. s. w. Die gefundenen Münzen reichen somit aus der zweiten Hälfte des

15. Jahrhunderts bis zum Beginne des 17. Das k. k. Münz-Cabinet hat von den-

selben, aus Bücksicht für die von dem Prager Museum gewünschten Stücke, nur

2 Piecen zurückbehalten.

Pisek. (Prachinerkreis) 1853. — Dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete

kamen ,
post varios casus , jetzt erst mehrere alte Silbermünzen zu, welche

bereits am 24. November 1841 im Nowosedler Bevier (Neusattler-Walde) der

Stadtgemeinde Pisek von Thomas Mateika gefunden worden waren. Hr. Prof.

Helbling von Hirz enfel d in Prag hat die Bestimmung derselben vorgenom-

men, und das dortige Münz-Cabinet mit den daraus brauchbaren zu versehen

gewünscht. Die 36 Stücke enthielten, nebst 21 St. salz b urgisch en Kreuzern aus

dem 16. und 17. Jahrhunderte und 3 tiroler einseitigen Münzen, Stücke von

Kämpen in den Niederlanden (Mathias elect. Bom. Imp.) ; von Johann und

Heinrich, Grafen zu Stoiber g, Wer ningerode undHonst ei n, 1612 ; von

Sigmund HL, König von Polen 1600; Pfalzbayern 1599, Luzem 1604,

Augsburg 1560, Schlesien 1562, Wartberg, Bud. IL 1612, v. J. 1616.

ZajeczuW. (Beraunerkreis) 1853. — Im April 1853, fanden die Taglöhner

Joseph und Franz Hummel, dann Joseph und Wenzel Schwamberg aus Neu-

dorf (Zbirower Gerichtsbezirkes), bei dem Abgraben der durchführenden Kar-

res-Straschitzer Privatstrasse nächst St. Ben igen einige alte Münzen,

wovon in Folge der Wachsamkeit des dortigen Gendarmeriepostens die Anzeige

gemacht wurde. Die durch das h. Finanz-Ministerium dem k. k. Münz- und

Antiken-Cabinete zur Einsicht und Auswahl eingelieferten Stücke , im Werthe

von 8fl. 48 kr. CM., bestehen aus 1 schönen Thlr. von Philipp IL von Spanien,

als Grafen von Flandern und den Niederlanden; lThlr. von den Brüdern Johann

Philipp, Friedrich, Johann Wilhelm und Friedr. Wilhelm von Sach-

sen-Altenburg, vom J. 1607 ; 1 Thlr. von Christian IL, Churfürsten von Sach-

sen 1608, und Bruchstücken böhmischer Groschen von Wladislaw IL und

eines böhmischen Weissgroscb ens. Das k. k. Cabinet hat nur den Thaler

von Philipp IL, seiner schönen Erhaltung wegen, gegen Ersatz zurückbehalten.
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1

Jicin. (i:i»isrim\v<M-lvivis) is:;:i. i.-.mi einem ttk dtrfc k. r.e/nksh.mpi -

m.mnsehaft in Bofttl erslal teten Belichte hat Joseph F 1 1 in I n u . Besitzer der

Ilalhbauern-Wirthschal't Nr. I in ( >her-\eiidni-f. am I.April ls:i:{, beim l.ehm-

,n auf seinein eigenen Hofe, elua eine \ iirtelelle lief in |ff BftU, ^<lö Stück

:, 1 1 o Silberiuün/cn gefunden, und dieselben durch den Geniciiidevnrstand der

k. k. Bezirkshauptinannschaft übergeben. Kit- k. k. KrriM-egierung Mi .licin hat

dieselben an das k. k. Münz- und Antikeii-t abinet zur Prüfung nacli einzelnen

Probestücken eingeliefert. Es befanden sieh unter diesen, vom Ende der ersten

Haltte des 16. Jahrhunderts bis in das 2. Viertel des 17. reichenden .Münzen,

folgende bemerkenswerthe Typen: 1 Tlilr. von Enno II. von Ost-Fries-

land (v 1540), I gemeinschaftlicher Thlr. der niederländischen Städte Käm-

pen. Zw oll und D eventer vom J. 1587, 1 sächs isch er Thlr. vom J. 1608,

1 Nürnberger Thlr. vom J. 1623, 1 Viertelthaler von Albert und Elisabeth,

Statthaltern in den Niederlanden 1608, 1 Gulden vom Winterkönige 1620,

1 Pragergroschen von Ferdinand I. (1526—1564), ein Kleingroschen von

Rudolf II. (1576—1612) und 1 dreifacher Groschen von Sigismund III.

(1587—1632).
— ? — — „Einer der wichtigsten Funde seit dem bekannten bei

PodmokI (imRakonitzerkreise) auf der hochfürstl. Fürstenberg'schen Herrschaft

Pürgl itz (Kriwoklad) im Juni 1771 gemachten Goldfunde, soll im J. 1853 in

Rühmen gemacht worden sein. Man will nämlich 3 St. Silbermünzen von dem

böhmischen Herzog Wratislaw I., dem Vater des heil. Wenzel, aus der

Zeit von 900—925 n. Chr., wenn nicht etwa noch älter, entdeckt haben, dem

zu Folge diese Stücke die ältesten einheimischen Münzen Rühmens, die wahren

Incunabeln der böhmischen Münzkunde wären. Ihr Abzeichen ist die Hand des

Herrn (Dextera Dei). Besitzer dieser Fundmünzen ist Hr. von S m ikal, k. k.

Hauptmann. (Vgl. Presse von 20. October 1853, Nr. 245.)" — So weit die

zur Öffentlichkeit in den Tagesblättern gelangte Nachricht über diesen Fund.

Gegen die Restimmung und Zutheilung der fraglichen Münzen waltet manches

Redenken ob. Fürs erste spricht dagegen der Umstand, dass die verlässliche

Münzgeschichte erst mit der Einführung und Ausbreitung des Christentums

ihren Anfang nimmt, so in Ingen» mit König Stephan dem Heiligen, so gleich-

falls in Röhmen mit der Zeit der Boleslawe; sodann das angesehene Symbol, die

Hand, Dextera Dei, wie sie ausdrücklich genannt wird, ein wahrhaft christliches

Symbol, die Hand der schaffenden, der erhaltenden Gottheit, ein Symbol, das nur

in der christlichen Zeit und für diese Bedeutung haben kann. Demnach müssten jene

Fundmünzen offenbar in die christliche Zeit gerückt und nach ihrer Beschaffenheit

entweder den Hol esla wen, oderK. Wratislaw 11. zugewiesen werden, jeden-

falls aber hören sie auf, Incunabeln der böhmischen Münzgeschichte zu sein.

VI. Mährisch - Schlesischcs Oouvernementsgebiet.

Brunn. (Rrünnerkreis) 1853. — Rei dem Aufreissen der Dielen auf der

Hausflur dcsk.k. Polizeidirections-Gcbaudes zu Brunn, sind im Deeember 1853.

3 ganze Goldmünzen und 9 Bruchstücke von (icddmünzen gefunden worden.

Dieselben sind nach der Beschreibung , welche der Herr Museums-Custos

Prof. Albin Heinrich davon geliefert hat. 1) I Frankfurter Dnealen ohne
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Jahreszahl (aus der Neuzeit); 2) Ducaten der ProvinzW estfriesland v. J. 1593
;

3) 1 gewöhnlicher Hollände rducaten v. J. 1607; 4) 1 fragmentirter Krem-

nitzer Ducaten von R ud olf H., vom J. 1601. 5) 1 fragmentirte Hamburger

Goldmünze auf denRev. die Mutter mit dem Jesukinde: ÖÄAOJft !<<)< (1494);

6—10) Bruchstücke von gewöhnlichen Holländer ducaten, aus dem 16., 17. und

18. Jahrhunderte; 11) 1 in zwei Stücke zerbrochener Ducaten, anfänglich als Wahl-

ducaten des ungerischen Königs Johann Sigmund aus dem Hause Zapolyal570,

für ein seltenes Stück erklärt. Dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete wurde

von der h. Statthalterei in Mähren hievon Anzeige erstattet, und die Anfrage

gestellt, ob dasselbe von diesen Fundobjecten etwas zu erwerben wünsche. Dem

Wunsche, die Fundobjecte autoptisch zu prüfen, wurde freundlichst entsprochen,

wobei es sich herausstellt, dass der Frankfurter Ducaten unter 1) vomj. 1633, der

dem ungerischen Könige Johann Sigismund zugeschriebene Ducaten aber von

(SECVndus) Johann II von Zapolya (1540— 1571) herrührt (Av. IO.SECV*D# G*

ELE#REX*VN # 1570. Gekrönt. Wappen. £. PATRONA VNGARIE. Die Mutter

Gottes mit dem Jesukinde auf dem rechten Arme), somit nicht den seltenen

Münzen beizuzählen ist.

BellowitZ. (ßrünnerkreis) 1853. — Eine Meile von Brunn, bei dem in der

Gemarkung des Dorfes Bellowitz liegenden Strassenwirthshause Pindulka,

erheben sich rechts von der Olmützer Strasse einige Hügel, deren höchster den

Namen Zuran trägt. In Folge von Nachgrabungen, welche der Pächter des

genannten Strassenwirthshauses, Hr. Wenzel Pestic, daselbst vornehmen

liess , kamen in verschiedenen Zwischenräumen Steinschichten und andere Wahr-

zeichen zum Vorscheine, welche die Vermuthung begründeten, dass diese Erd-

erhöhung in früherer Zeit absichtlich durch Menschenhände müsse gebildet

worden sein. Es wurden, von der Erdsohle angefangen, in einer Länge von

25 Klaftern, 7 sanfte Bogenwölbungen aus knapp aneinander gefügten Steinen

gefunden. An der östlichen Abdachung des Hügels öffnete sich ein Schacht, mit

grossen Steinblöcken angefüllt, die mit Sand und Erde gemischt waren. Durch

die Aufräumung des nordwestlichen Schachteckes kamen in einer Tiefe von 8'

allerlei Alterthümer zu Tage. Am 20. Jänner fand man, nebst Sehädelspuren,

Eisengeräthe; am 21. und 23. dessgleichen, auch bestätigten die vom 22. an

fortgesetzten Nachgrabungen eine weitere Ausdehnung der Knochenlager. Die

vorzüglichsten der gefundenen Gegenstände sind :

1. Vier Buczoganartige Stäbe, 13" lang, je zwei und zwei einander gleich.

Die 2 kleineren haben die Gestalt eines cylindrischen Stieles, der am unteren

Ende 6'" stark ist und gegen die Spitze zu an Dicke zunimmt; in der Höhe von

6—7" von unten entwickeln sich 4 Ausästungen , und V/z
" weiter abermals

4 solche, jedoch kleiner mit gewechselten Reihen. Diese 8 Ausästungen sind

S-förmig und enden in Gestalt eines Öhres, woran Ringe hangen, an denen 8-för-

mige Eisenblättchen von \ l
/z
" Länge angebracht sind, welche bei Schüttelung

des Stabes ein Geklingel verursachen. Die 2 grösseren Stäbe sind etwas anders

construirt, und sehen Armleuchtern nicht unähnlich; die ganze Länge eines

jeden derselben beträgt 1', die Länge des Stieles bis zur ersten Ausästung 4ya
",

der Zwischenraum zwischen dieser und der oberen 3'/
3
— 4", die Breite des

Stieles unter der Wurzel der unteren Ausästungen, wo er sich abplattet, 3
/il

"

;
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derselbe läuft in eine BplUe ans. woraus sich gchliestffl lässl , dass er wir Ein-

ftgWlg in einen Hol/schafl hesfinimf gewesen
j
der Eisenring zum Schulze des

,i). 1 ' ..•• im Durclim. «Mi . Lun hei |JM> WiMtglttMBf am 3. Februar,

/um Vorschein.

Schcnkelknochcn von Pferden :

3. Zähne von grone* Dimension

;

4. Beste von Hufen ohne Eisen:

o. vermodertes Eichenholz von Pfostendielung und Einkästung. Man hielt

diesen Hügel anfangs für ein slawisches Grab ( Mohyla ). Wahrscheinlicher ist er

tartarisehen Ursprunges . worauf, ausser dem Charakter der gefundenen

Anticaglien, auch die Mischung der Uauart ans Erde, Steinen und Holz, so wie

dl»Lifeder Leichen mit dem Kopf-Ende gegen Mitternacht, hinzudeuten seheinl.

Hie Zeit, aus der dieses merkwürdige Denkmal der Vorzeit herrührt, dürfte das

2. Viertel des 13. Jahrhunderts sein. Eine ausführliche Besprechung des Funden

gab Hr. P, Bitter von Chlumetzky in den Schriften der histor. statist.

Seclion der mähr, schles. Gesellschaft des Ackerbaues. Brunn, V. llft., S. 218 —
234: das 17. llft. derselben Schrift, gibt eine Abbildung der vorzüglichsten

Fundohjeete. (Vgl. Presse, Nr. 19, vom 23. Jänner 1833. Fremdenblatt vom

23. Jänner, Nr. 20.)

Pollau. (Brünnerkreis) 1850. — In der Gegend von Pollaii bei Nikolsburg

wurden im J. 1850, einen Schuh tief unter der Erde, in einem Acker mehrere

Anticaglien aufgefunden; desgleichen auch imSchlosse bei Pollau im Schutte.

Am städtischen Ziegelofen bei Nikolsburg wurden bis nun zu 13 Grabstätten,

Doppelgräber für Mann und Frau, mitSpuren von Leichenverbrennung, entdeckt.

— Hr. Ignaz Lu kasch , Handlungscommis zu Nikolsburg, machte dem k. k.

Münz- und Antikcn-Cabinete 2 bronzene Streitmeissel, 1 schmales bronzenes

Stemmeisen und einen trefflich erhaltenen bronzenen Cirkel, sämmtlich aus den

obigen Funden herrührend, zum Geschenke.

Klentnitz. (Brünnerkreis) 184?. — Im Klentnitzer Schlosswäldchen wur-

den vor Jahren Spuren alter Gräber, gleich jenen am Pollaucrberge entdeckt;

die Ausheute daraus bestand aus Aschenkrügen . Knochenresten , Bruchstücken

von Thongefässen, Schwert. Streitmeissel, Dolch, Haftel, Spiraldräthen, Fisch-

angeln, Pfeilspitzen und anderen Bronzegegenständen, .Metallperlen, Wetzsteinen

n. dgi. in. (Vgl. Schriften der hist. statist. Section der k. k. mähr.-schles. Ge-

sellschaft des Ackerbaues. 1853, Hft. V, S. 23—29, von Matth. Koch.)

OlmÜtz. (Olmützerkreis) 1833. — Der Besitzer des Halblehengrundes

Nr« J> zu Neboteni, Jakob Bures, fand, heim Einbau seines Hauses, in einem

Topfe verschiedene alte Silbermünzen, im Betrage von 18 11. 48 kr.; darunter :

1. Fünfzehnkreuzerstücke von Le o p ol d I. lOCl — 1004; 2. Sechser von dem-

selh. 1003; 3. Groschen von Ferdinand IL 1024—1037, von Ferdinand III.

1637 — 1037, vom Erzherzog Ferdinand Karl von Tirol; von Leopold,
Erzherzog v.m (Kl erreich, Grafen von Tirol ; von S ig ismu n d Fra. nz. Erzher-

zog von Österreich, Grafen von Tirol (1003— 16C8); von Albrecht von Wald-
stein 1032, Liechtenstein, Bischof von Olimitz 1008, den Herzogen fqp

Schlesien-Liegnitz 10.il—-1004: Zweikreuzei stücke von Ferdinand IL.

Einkrcu/.crslück von F er d in a n d IL 1020— 1030, Ferdinand III. 1028 —
Archiv XIII. 8
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1629 Leopold I., 1600—1671, Ferdinand Karl von Tirol; Leopold

Wilhelm, Bischof von Olmütz ; von Seh lesi en -Liegnit z, von P ar is

Grafen Lodron, Erzhischof von Salzburg u. a. m.

Rottigel. (Znaimerkreis) 1853.— Gegen Ende des Monats December 1853

wurden in dem, ungefähr i

/z Stunde von Mährisch-Kromau entfernten Dorfe Rotti-

gel (Rokytna) Menschengerippe, Bruchstücke von Ketten, alte Münzen u. s. w.

ausgegraben. (Vgl. Fremdenblatt vom 26. November 1853, Nr. 280.) Der k. k.

Concepts-Adjunct in Mähr.-Kromau, Hr. Alfred Bruckl, der davon Kenntniss

erhielt , berichtete darüber Folgendes : „Knapp an der benannten Ortschaft,

rechts von dem Wege, der an der Capelle des h. St. Florian bei Kromau vor-

überführt, am Rande der Anhöhe, auf der Rottigel liegt, und die dort steil in

das Thal des Jarmoritza-Flüsschens abstürzt, befindet sich auf der Geineinde-

hutweide eine Ziegelstätte, wo man bereits vor mehreren Jahren beim Ausheben

des Lehmes auf Skelette soll gestossen sein. Doch nicht nur an dieser Stelle,

sondern auch im ganzen Umkreise derselben, so wie auf den benachbarten Fel-

dern kommen Menschenknochen vor. Der Sage nach stand in der Nähe einmal

eine Burg , von der jedoch jetzt keine Spur mehr vorhanden ist. Waffen fand

man dort nicht, wohl aber wurde, nach der Angabe des dortigen Wirthes Wei-

rosta, der Messinggriffeines Schwertes ausgegraben. Münzen kamen häufig

zum Vorschein, namentlich im verflossenen Jahre wieder; sie wanderten aber,

kaum gefunden, wie gewöhnlich in die Hände der Juden." — Die k. k. mähr.-

schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues beauftragte ihren Museums-

custos, Hrn. Prof. Albin H e in r i eh, mit der näheren Untersuchung der jüngst

gemachten Entdeckungen. Unter seiner Leitung wurde , statt der bisherigen

ohne bestimmten Plan nur von den Ziegelschlägern ausgegangenen Grabungen,

am 4. October eine systematische Durchforschung dieser vermeintlichen Begräb-

niss-Stätte vorgenommen. Sie erwies sich zwar als solche, aber nicht in dem-

jenigen Sinne, wie man bisher mochte geglaubt haben. Die Skelette, welche

drei- oder vierfach auf und über einander liegen, gehören alle dem männlichen

Geschlechte an; von Weibern und Kindern keine Spur. Die Mehrzahl der

Schädel mochte, nach den Zähnen zu schliessen, auf dem Rumpfe kräftiger,

5' 4—5" hoher, junger Männer gesessen haben. Die Körper scheinen grössten-

theils nackt verscharrt worden zu sein, bei einem einzigen Gerippe fand man

kärgliche Überreste eines Lederwammses. Waffen kamen , wie gesagt, nicht

vor. Einzelne Glieder von Ketten aus Messing, seltener aus Silber, lagen immer

zu beiden Seiten der Schädel, und dürften daher die Bestimmung gehabt haben,

die Kopfbedeckung festzuhalten. Münzen fand man auf dieser cumulativen

Begräbniss-Stätte nicht. Die 10 Stück Münzen, von denen 4 bei der k. k. Lan-

deshauptcassa niedergelegt sind, wurden bei einem Gerippe gefunden, das

seitwärts in einem einschichtigen Grabe lag. Zwei derselben, welche eine Ent-

zifferung zuliessen , zeigen auf dem Avers eine männliche Figur in aufrechter

Stellung, in der Rechten ein Kreuz, mit der Umschrift: SCS P€TRVS (Sanctus

Petrus), auf dem Revers den Namen: CHVONRADVS. Sie dürften dem Könige

Konrad IV. angehören, der in Sicilien im J. 1252 an Gift starb.

Die Leichenstätte selbst bezeichnet ohne Zweifel ein Feld, auf dem der

Schlachtengott einst reichliche Ernte hielt. Sowohl die Münzen, als die Leichen



1 1:>

rubren somit aller WahiM-heinliehkcil nach MM dem Lager In-r . d..s KÖlig

Hudolf I. von llabsbiiig . Ml J. IW8| MM* MW S.-hhehl und dem Sieg über

nitokur II. :nif dem Marclil'elde . zw isehe» I i I» 1 1 1 1 li fl I I . OiLoWll nii.l

.lurch 13 TtgC bezogen hafte, lind liefern jedenfalls in r jene Periode

der \ ;ilerl;indiseln'n t lesehichto einen interessanten Beitrag.

Die hoehlübl. k. k. mährische Statthaltern li;tl niil dankenswci ther ll.-iril-

willigkeit lieh erbüthig erklärt, jede weitere Eitdeekaag auf dies«!

sorgfältig überwachen IV lassen, und das hohe .Ministoriuni des Innern, in .

Vorlialien es unterstützend, inaehte davon dein k.k.Münz- und Antiken-Cahinett-

die Mitigt Mittheilung. (Vergl. Österr. kais. Wiener Zeitung vom 28. Jän-

ner IS.h, Nr. 21.)

Wisowitz. (Hradischerkreis) 1853. — Zu Wisowitz wurden laut Protokoll

vom 31. Ha] 1858 im Hause Nr. 136 des Isaak Strassmann, 52 Stück Gold-

münzen im Gewichte von i0'/2 Loth, kaum 4 Schuh tief im Lehmhoden gefunden.

Darunter namentlich folgende: Ho 1 lä nd e r d u c aten (Mon. ordin. provin.

foedor. belg.) v. 1 ,*>'J7— 1G34; ungrische Ducaten von Lud wi g von Ungern

1520. Ferdinand 1560. Maximilian IL 1565, Sigmund Bathori 1597.

Rudolf 11. 1599—1602,Matthias 1611- 1622, Fcrd i na n d 11.1627—1636;

österreichische von Ferdinand IL 1636—1637, von Nürnberg, 1632

— 1636, polnische von Sigi smund HL 1610—1622; preussische von

Georg Fried ric h (zu Anspach, Administrator) 1587, von der Stadt Z wo II

in den Niederlanden 1634 ; venetianische von den Dogen Alois Mocenigo

(1570—1577), Pascal Ciconia (1585—1591) und Leonard. Donatus IL

(1606—1612), von Tirol, von Gustav Adolf, von Christian von Bran-

denburg (Linie zu Bayreuth), von der Stadt Kam p e n in den Niederlanden

(Ferdinand und Elisabeth), und 5 orientalische.

Ostra-Lhota. (Hradischerkreis) 1853. — In Ostra-Lhota bei Oslrau hat

am 6. Juni d. J. ein dortiger Ansasse, als derselbe einen Backofen in seiner

Stube abtrug, in den Trümmern desselben mehrere Silbermünzen gefunden, von

denen die ältesten aus der 2. Hälfte des 12. (?) Jahrhunderts, die jüngsten aus

den J. 1702 herrühren sollen. (Vgl. Presse vom 14. Juni 1853.)

VII. köntereich Galizien und Lodomerien, nebst dem Grossherzogthunu'

Krakau.

PrzewoduW. (Zolkiewerkreis) 1852. — Am 16. October 1852 fand der

Grundwirth Mtxym Zaluski aus der Ortschaft Przewodow bei Planirung seines

Vorhofes, indem er denselben auf einigen Stellen umgrub, in einem irdenen

Topfe 489 St. alte Silbermünzen, welche durch gütige Vermittelung der Behör-

den dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete zur Auswahl mitgetheilt wurden,

nachdem auch die k. k. Universitätsbibliothek zu Leinberg daran sich betheiligt

hatte. DerFund bestand aus Münzen von Sigismund, dem nachherigen Ktaigfl

von Polen, als Herzoge von Gl ogau 1506; von der Stadt Dan/ ig unter dem-

selben Sigismund; von Sigismund August (Konig von Polen 1848,

V 1572) : rol Wh, dislawIL von Böhmen (1471-1516); von Ferdinand I.

als König von Böhmen 1564; von ebendemselben als deutschem Kaiser ( 1

8*
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1564), vom Kaiser Ma x imilian II. 1571, von Ferdinand als Herzog von

Steiermark 1560, von Karl von Österreich 1548, von Friedrich II. von

Schlesien (Liegnitz und Brieg) 1544; von Albert von Preussen (Branden-

burg) 1525—1548; von Wenzel Adam von Schlesien (Teschen) 1560;

von Johann v. Brandenburg 1546 (Nebenlinie Küstrin), von Johann
Friedrich von Sachsen (Ernestinische Linie) 1529— 1545 (*j* 1554); vom Papst

Pius V. (1566-1572); von Mansfeld (Grafschaft in Thüringen); von

Hannover (Fürstenthum Calenberg) 1537; von Wilhelm VI., Grafen von

Holland (1404— 1417), von den Ge ne rals taaten 1576; vonBreslau und

m. a. ; somit Münzen vom Anfange des 15. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts.

Der Fund enthielt einige nicht uninteressante Stücke, und gehört jedenfalls

zu den wichtigeren. Das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet hat 32 Stücke zurück-

behalten , darunter 2 Exemplare eines seltenen Thalers von Maria, Gräfin von

Jevern (1517—1575) im Grossherzogthum Oldenburg.

Wulka SukulOWSka. (Rzeszowerkreis) 1852. — Auf dem Grunde des

Bauers Johann Kossak zu Wulka Sokolowska, Nr. 59, wurden von dessen Bruder

Joseph über 200 Silbermünzen ausgegraben, welche die Mutter der beiden

Brüder, Agnes, die sich in der Nutzniessung des Grundes befindet, der Behörde

übergab. Laut des vom Hrn. Dr. Muczkowski, Prof. und Bibliothekar der k. k.

Jagellonischen Universität zuKrakau, über diesen Fund abgegebenen Gutachtens,

enthält diese ganze aus 213 Stück bestehende Sammlung: spanische, burgundi-

sche, preussische und polnische Münzen aus dem 17. Jahrhunderte, und zwar

:

I belgischen Thlr. vom J. 1699 ; 2 Thlr. und 3 kleinere Münzen von Albert

und Elisabeth; 3 Thlr. von Philipp IV., König von Spanien, aus den

J. 1628, 1635 und 1659 ; 3 Halbthaler von ebendemselben ; 1 Thl. von der Stadt

Zw oll 1639; 34 Sechsgroschenstücke von Friedr. Wilhelm, Herzog in

Preussen, 9 Achtzehngroschenstücke von ebendemselben; 1 Fünfzehngro-

schenstück von Georg, Herzog in Schlesien 1662; ein Stück von Ap a f i, Woi-

woden von Siebenbürgen 1673 ; 1 Sechsgroschenstück von S i g i s m u n d III., König

von Polen; 13Dreissiggroschenstückevon Johann Casimir, König von Polen,

II Achtgroschenstücke und 96 Sechsgroschenstücke von ebendemselben, und

34 Sechsgroschenstücke von Johann III. Sobieski, König von Polen. Obwohl

Münzen aus dieser Zeit in Funden häufig vorkommen, so ist der gegenwärtige

insofern nicht ganz unwichtig, als er königliche und fürstliche Münzsorten

mit gewissen Varietäten in der ununterbrochenen Folgenreihe einiger Jahre

enthält.

Bochnia. (Bochnierkreis) 1852. — Bei Gelegenheit des Eisenbahnbaues in

der dortigen Gegend , und zwar bei Einschlagung von Pfählen, wobei die Erde

tief aufgegraben werden musste , sind zwischen Bochnia und Dembitza
Münzen gefunden worden ; darunter 3 römische Silbermünzen:

Hadrianus (nach 119 n. Chr).

1. HADRIANVS. COS. III P P. Caput Hadriani laureatum. ty.
MONETA

AVG. Moneta stans. — AI.

2. IMP. CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. Caput Hadriani laureatum.

IJj. P M TR P COS III. Neptunus stans, d.tridentem, s. delphinum, s. pede prorae

navis insistens. — 41.
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Fan st i na gen i r (m.u-Ii 1
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I n. Chr.).

UTA. fw.miw. Caput i-'iiusti.KH- Aniuüini i»ü. ifc. \i;n;u.\n \s.

is. 1 | .

Wohl ein eben M I ereinzeller Fund von röiuisrhen Münzen in dieser Gebend,

wiedieGoldmünzo fOl Alexander dein ( inisscn es \\:ir. die im .1. I.s:{.'i zu Lieben

nächst Prag gefunden wurde. ( \
r

gl« V e rz c i B !i n i 1 1 der | I I d | u Funden
von i! o in .1. 1S:*4— 1 S i'i herr ührend en ,\l ii n /. on, Pretiosen u ml

Aller thu

m

sgege nstä nd e u. s.w. Wien, 184$, Schinidbaucr und Holz-

warth, welche tleissige Arbeit meines Amtseollegen, des Hrn. Custos Fr. Vinc. E i 1 1,

mir zur ersten Grundlage für meine Fundchronik gedient hat.)

Bialä. (Myslenicrkreis) 1853. — Auf einer Hutweide nächst Biala sind

i40 Stück alte Münzen gefunden worden. Die Gemeinde hat die ihr gebührend«

Hälfte des Einlösungswerthes einem wohlthätigen Zwecke zugewendet. (Vgl.

Fmndenblatt vom 27. April 1853, Nr. 100.)

Till. Königreich Ingern.

Ofen • Pesth. (Pesther Comitat) 1851. — Am 26. September d. J. sliess

man bei den Erdarbeiten zu dem Baue eines Ziegelofens des Hrn. Kune vald, hart

an der Neustifter Linie , in einer Tiefe von beiläufig 4°, auf eine breite Grube,

die an 40 vollkommene Menschenskelette und einen beschädigten Aschenkrug

aus gebranntem rothen Thon einschloss, und mit einer mächtigen darüber

gestürzten Kalksteinplatte theilweise bedeckt schien. Was den Stein , so wie

den Aschenkrug betrifft, so sind dieselben unbezweifelt römischen Ursprunges.

DagegenglaubtHr. J. G. P aur, der in der Pesther Zeitung (1851, vom ll.Octo-

ber, Nr. 237) ausführlich darüber berichtet, die Skelette als selbstständig und ge-

sondert von dem römischen Grabdenkmale betrachten und sie viel jüngerer Zeit,

etwa dem unseligen Triennium 1738—1741 zuschreiben zu müssen, während

dessen die Pest in Ofen wüthete. Die von dem Hrn. Ingenieur Varsa ny vor-

genommene genaue Untersuchung des Umfanges der Grube, so wie der Lage

des Steines und der Skelette bestätigt diese Meinung.

Der römische Grabstein misst in der Höhe 5', in der Breite 5%' ; er läuft

in ein spitzes Fronton aus, das mit einer Rosette , sowie das darunter ste-

hende Feld mit einem Lorbeerkranze mit Bandschleife, geziert ist. Die gut

erhaltene Inschrift lautet:

Q. ERENDVLL
VS. HVFVS

VICETINVS VIX

ANN. XXXXIIX

MILITAV1T ANN XXIII

AHMOltVM C\ST
Der Name Erendullus klingt im Ausgange sehr eelliseh, und erinnert

an die ähnlichen Schluss-Sylbcn der celtischen Personennamen Jantullus und

Jantulla auf Insel. rillsteinen in Kärnten. (S. Wr. Jahrb. XL VI. Md.: Anz. IM.

S. 38, Nr. 38. Carinthia , 1837, Nr. 71) und Monumenten zu Cilli und in der

Einöde bei Neumarkt in Steiermark. (Wr. Jahrb. LV. Bd., S. 339, Anz. Bl.
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S.26, Nr. 339; Carinthia, 1823, Nr. 51); Di a stullus ebendort (ebend.S.25,

Nr. 333); Saitullus, im Geisthaie in Steiermark (Muchar, Gesch. d. St. I,

S. 380); L itulla auf einem Denkmal im Steinfeld zu Klagenfurt u. m. a. Unser

Erendullus war aus V i e e n t i a in Venetien gebürtig, das zur Tribus Menenia

gehörte; man sehrieb auch Vicetia. (Plin.IIl, 19,23. Tac. H. III, 8. Justin. XX, 5.

Grut. CCCXXVI, 8), daher die Einwohner auch Vicetini hiessen. (Cic. ad Div. 11,

19; Orelli, Nr. 3110, 3219 und 3829); die vorliegende Inschrift ist ein neuer

Beleg dafür. Erendullus war also von Geburt ein Veneter, seiner Abstammung

nach aber wahrscheinlich ein Celte aus dem Volksstamme der Carner , welche,

im Norden von den celtischen Norikern , im Osten von illyrisch-pannonisch-

celtischen Völkern begrenzt, zwischen die Veneter und die diesen stammver-

wandten Illyrern eingeklemmt waren. Armorum custos ist hier so viel als Zeug-

haus-Aufseher. Ein armorum custos, Namens C. Sorius Cissianus, Soldat der

Legio II, Adjutrix, kommt auf einem Steine zu Ofen (Murat. DCCCLV. 1.), ein

anderer, Sacronverinus, Veteranus Leg. II. Ital., auf einem Denkmale zu St. Veit

im Cillierkreise (S. oben s. v. St. Veit) vor.

Pesth. (Pesther Comitat) 1853. — Bei Palota wurde eine Silbermünze vom

Kaiser Domitian (vom J. 73 n. Chr.) gefunden, nämlich angeblich:

. . . TIANVS

Ifc. COS. II. Pax. - M.

(Vgl. Presse vom 12. Mai 1853.) Wenn die Angabe richtig, so wäre diese Sil-

bermünze merkwürdig, da von diesem Jahre mit der stehenden Friedensgöttin

auf dem Reverse (PAX AVGVST. S. C.) wohl Bronzemünzen 2. Gr. von Domitian

bekannt sind, aber weder bei Eck hei. (1. VI, pag. 370), noch bei Mionnet (I,

pag. 165) eine Silbermünze mit diesem.

Alt -Ofen. (Pesther-Comitat) 1852. — In Bezug auf das Caldarium auf der

Alt-Ofner Insel, von dessen Entdeckung schon im Nr. III, der Beiträge zu einer

„Chronik der archäolog. Funde in der österr. Monarchie" (s. y. „Alt-Ofen")

die Rede gewesen, geben neuere Berichte Folgendes. Der Boden, wo die Reste

des Gebäudes sich vorfinden , klingt allenthalben hohl. Die Ziegel 22" lang,

11" breit, l 1/," dick, sind auf der einen Seite mit COHOR V, auf der anderen

mit HADRIANI bezeichnet; besonders interessant sind die mit Flanschen ver-

sehenen Röhrenziegel mit viereckigem Querschnitte. Dis Construction des Gan-

zen besteht aus kleinen bis 10" dicken und 3' hohen rund gearbeiteten Sand-

steinsäulchen , welche bei 3" von Mitte zu Mitte entfernt , durchgehends mit

Sandsteinplatten überdeckt sind. Das Fundament besteht aus grossen flachen

Ziegeln, worauf zwischen den Säulen 3, einen Zoll dicke, Schichten lagern, die

unterste, zunächst den Ziegeln aus gelbem Thone, die zweite aus blauem, die

oberste ist ein Cämentguss aus Ziegelmehl und Steingries gemischt; die Decke

dieses Gebäudes liegt unter dem kleinsten gegenwärtigen Wasserspiegel.

Alt - Ofen. (Pesther Comitat) 18 ?? — Im Steinbruche ausserhalb der Ürö-

mer steinernen Brücke wurde folgende Bronzemünze der Colonie Viminacium

(Widdin) in Ober-Mösien aus d. J. 241—243 n. Chr. ausgegraben:

IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Caput Gordiani.

Ijk P. M. S. COL VIM. Provincia stans inter duos leones, infra ANIl (?) —JE. I.
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Inda wurde ingeblich beim Umbee einee Hennef «'ine mit Hieroglyphe!

l.esrhriel.eue Steinkil'el gefunden. ( \\'l. Fremdenhl. 1852, fOB W. Deecinher,

Nr. Wt») Kfi iIi-h taegrebongen für den Tmnelbeti wurde enf dem Hentsi-

Pintte in Ofen, I' unter (in- Knie, ein nH einer Vfaffenrtetung bekleidetet

Gerippe gefunden. (Tgl. Preeee ton 17. Pebruer 1853, Nr. 'n>. i
- In netfetter

/eil w iinK'ii von AK-Ofen nieder folgende zwei MAnxen den k. k. Ctbinele zur

Kiii.sieht rageeendet

:

Anto niiui s Pius (vom ,T. 1;>3 n. Cbf.

)

ANTONINVS. AVG P1VS PI» TR P XVI. Caput Antonini Uureetum. fy.

SALYS AVG COS IIF. Salus stans ante aram , cui serpens circumvolvitur, d.

pnterntn, s. bestem« S. C. — M. 1.

Lucilla L. Vcri.

LYCILLAE AVG ANTONINI AVG. Caput LucilUe. I*. VESTA. Vcsta

stans ante aram , d. simpulum, s. tropaeum. S. C. — M. 1.

Überhaupt ist Ofen, das Acincum (Aquincum) der Alten, mit seinen

.*> Quellen , der Krottendorfer-, der Pulverstampfmühl-, der Radelmühl-, der

Kaisermühl- und Bade-, und der Blocksberg-Quelle, die zweifelsohne den Romern

schon bekannt waren , eine ergiebige Fundquelle für Alterthumsforscher. Das

kronherrsehaftliehe Praefectorats- und Hofrichters-Amtsgebäude bewahrt mehrere

Sarkophagdeckel mit Brustbildern (Vgl. Österr.kais. Wr. Zeitung v. 9. Märzl8o4,

Nr. 08). Inschriftsteine, Capitaler, Piedestale mit Statuetten, Basreliefs u. s. w.

vom Ürömer weissen Kalksteine kommen häufig vor. Die meisten Funde gesche-

hen nordwestlich von Alt-Ofen, entlang der Ofen-Wienerstrasse; dort stiess

man auch 4—i>', unter der Erde auf Grundmauern.

Merkwürdig sind die Überreste eines römischen, theils oberirdischen, theils

unterirdischen Aquaeductes. Ersterer führt von der sogenannten Pulverstampfmühl-

quellebiszur Schiffswerfts-Insel. Erbestehtaus einzeln stehenden, mitunter 2K1.

hohen Pfeilern. Der unterirdische fängt ausserhalb Alt-Ofen an, ist beioO—60 Kl.

schliefbar, 16—20 Kl. breit, und setzt sich dann in verschiedenen Richtungen fort.

Den ausführlichen Berichten zu Folge, welche der Hr. Baudirector Me n a-

pace und der Hr. Ober-Ingenieur Reitter an die k. k. Centralcommission zur

Brforeehnng und Erhaltung der Baudenkmäler Österreichs erstalteten, wären

Nachgrabungen an dieser Stelle höchst wünschenswert!! und gewiss lohnend.

Ximiirlisf würde es sich darum handeln , die Spur der Verbindung der auf den

Inseln sich vorfindenden Überreste mit den längs des gegenüberstehenden rech-

ten Ufen sichtbaren mit Bestimmtheit zu ermitteln.

Tyrnau. (Pressburger Comitat) 1853. — Im Hause des Johann Szadlon
wurde ein Schatz entdeckt, bestehend aus 17 Thalern und einer Anzahl von

kleineren Silbermünzen, zusammen im Gewichte von 4 BT <>% Lotb. Nacb dein

Befunde des Hrn.Custos E i tl, der diesen dem k. k. Münz- und Antiken-Caltinete

durch das h. k. k. Finanzministerium zugesendeten Fund zu prüfen hatte, rühren

n Silbermünzen desselben aus dein t(J., einige ans dem Anfange

des 17. Jahrhunderts her, und sind österreichische, h ö h m i s c h e,

«ngrische, sächsische Thaler, nebst einem niederländischen vom

1. 1581« der der Provinz Holland (s. Madai 2134) angehört, l/ntcr den

"sUireichischen fanden sich 1 vom König Ferdinand I., 8 vom Erzherzog
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Ferdinand von Tirol, ferner 1 böhmischer und 3 ungrische vom

K. R u d o 1 f II. und 3 gewöhnliche sächsische.

Die kleinen Münzen sind dem bei weitem grösseren Theile nach ung-

rischePolturaken derselben Zeit nebsteinigen polnischen Krongroschen

von Casimir IV., von Alexander, Johann Albrecht und S i g i s m u n d I.

und mehrere einfache und dreifache Groschen von Sigismund August und

Sigismund III. Das k. k. Cabinet wählte zwei dreifache Groschen vom

K. Sigismund III. vom J. 1601.

Sillein. (Trentsiner Comitat) 1852. — In dem Hause des Hrn. Anton

Gyurics zu Sillein wurden mehrere Funde gemacht , welche sümmtlich das

k. k. Cabinet durch das h. k . k. Finanzministerium zugesendet erhielt und durch den

Custos Hrn. Fr. V. Eitl untersuchen liess. Der Befund desselben lautet über

die 3 Funde folgendermassen.— 1)41 St. alte Goldmünzen im Gew. von 40y3 Duc.
Ducaten des 17. Jahrhunderts (ein einziger von 1594), fast sümmtlich aus der

Kremnitzer Münzstätte und demnach Ungern angehörig, und zwar 2 vom

K. Rudolf IL, 2 von Matthias, 4 vonFerdina ndll., 17 von Ferdinand III.,

11 von Leopold 1., 1 von dem siebenbürgischen Fürsten Georg Rakoczi L,

2 von der Stadt Kamp en und 1 von We stfriesland, endlich 1 von Utrecht.

Sie zeichnen sich insgesammt mehr durch Schönheit der Erhaltung als durch

Seltenheit aus , weshalb für die kais. Sammlung nur einige wenige zur Ergän-

zung nicht uninteressanter Varietäten behalten wurden. — 2) 16 Goldmünzen im

Gew. von 15% Duc. Ducaten des 17. Jahrhunderts mit den bekannten Typen der

Kremnitzer Münzstätte, 5 von K.Ferdinand III., 11 von Leopold I., von

denen ein Gleiches gilt, wie von Nr. 1. — 3) 2 St. Goldmünzen. Zwei ungrische

Ducaten vom K.Rudolf II. aus der Kremnitzer Münzstätte; sie fallen, als

Fundstücke, unter denselben Gesichtspunct wie die vorigen.

Velsicz. (Bacser Comitat) 1852. — Daselbst wurde ein Fund gemacht,

der aus 31 Goldmünzen im Werthe von 3i l

/3 Ducaten, einer namhaften Anzahl

von Silbermünzen, zusammen 4 Pfund , 29y2 Loth, in 5 silbernen Ketten und

Schliessen zu iy2 Loth, und in 4 Silberiöffeln und 2 silbernen Kopfnadeln im

Werthe von 11 fl., zusammen 12 3
/4 Loth , insgesammt auf 305 fl. 21 kr. C. M.

geschätzt, bestand. Unter den Goldmünzen machten sich Münzen von Johann II.

v.Zapolya 1544—1571, S ig ismund III. 1589, Georg Friedrich von Preus-

sen 1595 (zu Anspach), Rudolf IL 1600, von Salzburg 1606, von Matthias

1615 — 1617, Holland er ducaten u. s. w., unter denen von Silber-Münzen von

Rudolf II. 1578—1608, SigismundHI. 1599—1623, Matthias 1614—1620,

F e r d i n a n d IL 1620 ; ferner von C o s m u s IL, von Toscana, von A u g u s t von

Sachsen (1564—1586) und von andern deutschen Fürsten, dann Hamburger und

L ü b e k e r Münzen (1559) bemerkbar. Auch römische Münzen kamen in diesem Funde

vor, und zwar zwei sehr schlecht erhaltene von Nerva (?) und Trajan und

eine mit SALVS AVG. von der älteren Faustina. Das k. k. Münz- und

Antiken-Cabinet behielt 1 Thlr. von Ferdinand von Tirol, von Leopold I.

und einige polnische Groschen zurück. Auch von Funden zuNagy-Csongova,
Käpolna, Burg, Szäsza, Filier und Ödenburg wird berichtet, welche

die k. k. ungrische Finanz-Landes-Direction laut Bericht vom 9. December



121

.insendel. D.is iingrisehe National -Museum hal aus dem Fund«- zu V e I-

;)VI und die beiden Haarnadeln zurückbehalten.

Parndorf. (wletelbnrger Comitat) 185? — In Parndorf, oogeflhr

I
' . Meilen süd-östlich von Brnefc io der Lej ih;i. wurde ein merkwürdige

aufgedeckt; es war mit Her Steinen ausgelegt) einer der zwei Ifingeren, !> <S"

fang und (!" breit, zeigt zwei weibliche Figuren, zu beiden Seiten eines Titcbee

stehend und ein dartttf hefindlielies knfenartiges Gefftsi anfassend ; in der

•.linieren Hand hält jede etwas wie einen kleinen Weinschlauch ; oberhalb ist eine

kleine (iestalt in langem Gewände, in der Hand einen grossen, fächerartigen

Gegenstand (Spiegel?) haltend. Wahrscheinlich eine Scene aus der Weinlese.

Der Deckel ist zerbrochen und zeigt eine männliche Figur, 4' hoch , in leichter

Tunica, in der Linken einKörbchen, in der Rechten, wie es scheint, eine Hippe,

wahrscheinlich ein Winzer. (Vgl. Sitzungsber. der phil. bist. CK, Bd. XI, S.363,

304.) Neben diesem Grabe fand man einige Bruchstücke von Steinplatten mit

eigenthümlichen Verzierungen, den Knauf einer kleinen Säule, sammtder hohen

Deckplatte 1' hoch, mit cannelirtem, achteckigen Schafte, von fast byzantini-

schem Charakter, nicht zu dem Grabe gehörig. (S. ebend.)

Repcze • Szemere. (ödenborger Comitat) 1833. — Auf der Nordseite der

Kirche daselbst wurde unterhalb des Thurmes ein Römerstein, 3' hoch und

2' 1" breit, entdeckt, der, nach Ablösung des Kalkanwurfes, eine Inschrift

erkennen liess, deren Copie ich der gütigen Mittheilung des Hrn. J. G.Pin

r

verdanke, der durch mehrere schätzenswerthe Aufsätze archäologischen Inhaltes

seine Vorliehe für dieses Fach bethätigt hat. Die Inschrift lautet:

Q. LVR1VS

Q. F. PVP
MAXVMVS

VET. LEG. XV
ANN. LXV
H. S. E

T F I

Der Name Lurius kommt auf Inschriften nicht selten vor. (Grut. CCXI,

DLWIII. I. Dl'LYI, 3. ( UXLV, 8u. m.a.) Auf Münzen aus der Zeit des Augu-

st m erscheint der Illvir A. A. A. f. f. M. Lurius Agrippa. (cf. Eckhel,D. N. V.

Vnl. V. pgg. 23*,).) Unser Q.Lu riu s gehörte dertribusPupinia an, zu der die Städte

Ardelica und Laus Pompeii in Gallia Cisalpina und Sassina in Umbrien zählten.

Kr war Veteran der Legio XV, die hier ohne weitere Bezeichnung steht, nämlich

ohne den Beinamen Apollinaris , oder die Unterscheidung Primigenia , wornach

von 1>. Borghesi (Sülle iscrizioni rom. del Reno. pag. 38), zwei verschiedene,

gleichzeitig existirende fünfzehnte Legionen angenommen werden. Als L»

ohne Beisatz erscheint sie auf Inschriften nicht so häutig. Steiner (Codex

inscr. rom. Rheni), führt mehrere Ziegel mit Legio XV von Cleve (n. 616).

Hirten (n. 638), Wichelhof (n. 784) und eine Inschrift von Worms (n. 2!M
|

an; Borghesi schreibt diese der von Tacitus (Hist. I. .».>) erwähnten, in

Nieder-Germanien stationnirten zu. Mit eben so gutem Rechte dürfen wir die
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Legio XV auf einem Steine von Laibach (Maffei Mus. Ver. CCCCLH. 8) ; und

die auf dem hier beschriebenen Grabdenkmale der Legio XV Appollinaris zu-

schreiben, die unter August in Pannonien lag, bis sie um 64 n. Chr. nach Arme-

nien geschickt wurde.

Szöny. (Comorner Comitat) — 18 ??. — Ein daselbst gefundener Stein,

10" hoch, 10" breit, führt, der gütigen Mittheilung des Hrn. R. Knabl zu

Folge, die Inschrift:

L FLORA FAß CoNIVNX OPTIMA
PIENT. CASTi^E. INCOMPARABILIS
CVNCTIS SED MINVS DIIS PLACVIT
VIX AN XVII M. I. D. IV. MARITVS

C L S N P DECÄ FRVFI. F. MARQ. R PR
RIPAE. DAN. IIVIRI Co BREG ND GM

ES MEMORIA

Diese Inschrift, so wenig klar sie in Einzelheiten ist, lässt doch Manches

entziffern, was nicht ohne Interesse ist. In rein menschlicher Beziehung spricht

uns das Lob an, das hier einer in der schönsten Blüthe der Jugend (17 Jahre,

1 Monat, 4 Tage) dahingewelkten Frau ertheilt wird; ihr Gatte nennt sie die

beste, pflichtgetreueste (frömmste), an Keuschheit unvergleichliche , ein wür-

diges Seitenstüek zu jener EnniaVera auf einem Cilliersteine. (S. meine „Epigr.

Excurse. Wr. Jahrb., Bd. CVIII; Anz. Bl. S. 46 ff.) der, ihrer besonderen Züch-

tigkeit wegen (ob singularem eius pudicitiam), auf Beschluss der Decurionen

ein Monument errichtet worden. Beide Inschriften, welchen in der Fassung nicht

viele ähnlich sein dürften, sind ein sprechender Commentar zur synonymischen

Unterscheidung der Begriffe Castitas und Pudicitia. („In hoc a castitate differt

[pudicitia], quod castitas etiam, quae in se adm itte re quis potest, porro

amovet, pudicitia, quae ab aliis pati." Non. V, 73). Bemerkenswerth ist die fast

witzige Wendung: „Sie gefiel allen, aber minder den Göttern," worin der

heidnische Ursprung dieser im ganzen mehr schon an die christliche Zeit erin-

nernden Inschrift noch deutlicher als in dem Worte DIIS selbst ausgesprochen

ist. Dem Heiden waren es missgünstige, neidische Götter, welche ein hoffnungs-

reiches , zum Leben noch lange berechtigtes Wesen vorschnell abriefen; ein

Christ würde gesagt haben: „Cunctis sed magis Deo placuit," der sie aus beson-

derem Wohlgefallen eher zu sich rief, um den irdischen Leiden und Prüfungen

nicht lange sie preisgestellt zu lassen. — In geographischer Hinsicht ist her-

vorzuheben die Bezeichnung PR RIPAE DAN, Praefectus ripae Danuvii , wie

auf einem Steine zu Fermo. (Grut. CCCCXC. 2), ferner die nachfolgenden

Charakterangaben: IIVIRI Co BREG N3 GRJI, vielleicht: Duumviri Coloniae

Bregetionis Municipii, Carnunti. Wäre diese Lesung zu wagen , was wenigstens

in Hinsicht auf Bregetione nicht zu gewagt scheint, so würde diese Stadt Unter-

Pannoniens, bekanntlich der Sterbeort Valentinanus I. (375 n. Ch.,) als Colonie

erscheinen, während sie bisher auf der Peut i nger'schen Tafel, so wie auf

Inschriften, als Municipium bezeichnet war. Carnuntum wird bald Colonia, bald

Municipium genannt.
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AltSzöny. (Comorner Comitat) 18?! Dtalbft wurden folgende Iftotee

gefaodefl und dem k. k. Miin/.- und Auf iki'ii-C;il.imtr /.ur Liiisirlit und »I

hl nHgetheUt:

Tr | i ;. M.is (98—117 n. (Mir.)

t. IMIM'\KS NERVAE TRAIANO AVG GERDAC I» M TM. P. CÖS V l'l\

Ctpel Trtitni laureatum« IV. 8PQB oPTlMn pi;i\( UM. Anna cum scuto trans-

rerso. T- I.

•. ...TRAIANO AVG GER DAC PM TR P. Caput laureatum. I*. COS V.

P. P.SPQ R OPTIMO PRINCIPL Fortuna stans — M.

Caracalla (196-217n. Chr.)

3. Epigraphe extrita. Caput iuvenile Caracallae. I)k. VICTORIA AVG. Vic-

toria gradiens.— A{.

4. Epigraphe extrita. FJs. Extr. — M.

Iulia Dom na (193—211 n. Chr.)

5. Epigraphe extrita. Ifr. VENVS. VICTRIX. Venus stans. — M.

Elagahalus (218—222 n. Chr.)

6. IMP ANTONINVS PIVS AVG. Caput Elagabali laureatum. Ifr. LIBER-

TAS. Libertas stans. — M.

Traianus Deeius (249—251 n. Chr.)

7 IANVS DECIVS AVG. Caput Decii radiatum. I*. VßERITAS.

Ubertas stans. — M (halbirt).

Etruscilla TraianiDecii (249—251 n. Chr.)

8. HER ET LLA AVG. Caput Etruscillae. I*. 1. DICITIA AVG
Pudicitia stans— M.

Claudius Gothicus (269—270 n. Chr.)

9. DIVO CLAVDIO. Caput Claudii radiatum. 9». CONSECRATIO. Ära -M-

Aurelianus (270—275 n. Chr.)

10., 11. IMP AVRELIANVS AVG. Caput Aureliani radiatum. R. IOVI CON
Mit. Juppiter et Imperator stantes. — M.

Licinius Pater (307—323 n. Chr.)

U. IUP LICIMYS P F AVG. Caput Licinii laureatum. £• SOLI INVICTO

COMITI. Sol stans. - M. 3.

Constantinus M. (30G—337 n. Chr.)

13. CONSTANTINYS AVG. Caput Constantini laureatum. I*. PROYIM.V
TI AB AVGG. Castra; infra SIS. — JE. 3.

Coustantius IL (333-350 n.Chr.)

14., 15. D. N. CONSTANTIVS P F AVG. Caput Constantii diadematum. ffr.

FEL TEMPnRVM REPARATIO. Miles hostem prosternens; infra SIS. - M. 3.
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16., 17. CONSTANTIVS P F AVG. Caput diadematum. £. GLORIAE

EXERC1TVS. Duo milites, inter quos labarum cum monogrammate P ; infra SIS.

- JE. 3.

18. Idem typus, sed in av. sine monogrammate, infra SMT. — JE. 3.

19. Idem typus, sine monogrammate, infra SMTES — JE. 3.

Jovianus (363-364 n. Chr.)

20. D N IOVIANVS PF AVG. Caput Joviani diadematum. Ijk. VOT. V. intra

coronam; infra B SIS. — JE. 3.

21. D N VALENTINIANVS P F AVG. Caput Valentiniani laureatum fy.

GLORIA ROMANORVM. Miles hostem trahens ; infra B SISC.

22., 23. D N VALENTINIANVS P F AVG. Caput Valentiniani diadematum.

I*. SECVRITAS REIPVBLICAE. Victoria. — M 3.

H o n o r i u s (395—423 n. Chr.)

24. DNHONORIVSPFAVG. Caput Honorii diadematum. fy. VICToRIA...

.

Victoria gradiens. — Quin.

— Auch befinden sich, laut Berichten an die k. k. Central-Commission, bei

Alt-Szöny fünf römische Sarkophage, von denen Hr. Baudirector Menapace
genaue Zeichnungen eingesendet hat. (Vgl. Österr. kais. Wiener Zeitung vom

9. März 1854, Nr. 58.)

Also - Szent - Ivan. (Stuhlweissenburger Comitat) 1841. — Im J. 1841

wurde zu Also-Szent-Ivän neben dem Flüsschen Sarviz unweit Felvar ein weisser

Kalkstein, 7' hoch, 2%' breit, 9" dick, gefunden, mit folgender im ganzen 11',

hohen und 23" breiten Inschrift:

BATO. TRANTONIS. F

ARAVISCVS. ANN L

H. S. E FIRMVS H. S. E

MOGITMARVSTMP

Oberhalb der Inschrift befinden sieh in halberhobener Arbeit die Brustbilder

zweier Männer, eines älteren und eines jüngeren ;
jener schlägt diesem , der

eine Rollein der Linken hält, zärtlich die Linke um den Nacken. Unter der

Inschrift erblicken wir ein Relief, einen Reiter im Galopp und eine andere Gestalt,

die ein Pferd am Zaume führt. — Das Monument befindet sich gegenwärtig im

Museum zu Pesth. Die Inschrift ist interessant als Beleg für die Existenz einer

Völkerschaft in Pannonien, die den Namen Ära vi sei führte und die Münzen in

Anspruch zu nehmen scheint, welche von Eckhel in den Zusätzen zu seinem

Catalogus Num. Veter. (Vindobonae 1779, fol.), schlechthin als „numi barbari

inscripti RAVIS aut similiter," bezeichnet, vom Regierungsrathe J. Arne th aber

(S. Zwölf römische Militär-Diplome. S. 72 ff.), dem Volke der Aravisker (Era-

visker), deren Tacitus (de Mor. Germ. 28), Plinius (H. N. III, 25) und Ptole-

mäus (L. II. c. 14, [16] erwähnen, zugeschrieben werden. Sie sind Nachahmun-

gen römischer Familienmünzen der gens Cornelia, Herennia, Hosidia, Papia und

Roscia aus der Zeit von 56—62 v. Chr. (Wahrscheinlich sind sie daher Autonom-
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mflnien des Voikssfammes. dem unser Bttio angehürio. ub#rhiiip1 sind dii

cettitchen Namen auf diesem Steine roD Wichtigkeit Fin Bah», Bali liliiis, aus

Folonia Apulensis in Maeien ( Karlsl.uig 0. Wcissenliurg in Sielienl.'

ersel.eint auf einem Sinne zu Fl.eisd.irf im V. U. W. W. (Grat DWMIF. 10) J

ein anderer Mal .>. jimI.mIi Neritanus 7.nl)enannl, (d. i. aus Neretuin, jefzt Nardo

in Apulien. slatnniend. wenn nicht etwa ein Nerdanus aus Scythien, s.

0. A. I. ptg. ->V.\) auf einem Steine zu All-Ofen (Mural. IM(<\\\I\. 3); ein

driller auf einein Steine zu Vcrlicca in Dalmatien (s. meine „Beitr. zu e. Chr. der

areli.iol. Funde". II, Nr. 32); aufeinem StcineausCilli ein B a tr o. (s. meine „Fpigr.

Excurse." Wiener Jahrbücher, Bd. CXVI, Anz. Bl. S. 49, Nr. 81.) Mehr üher

Namen, mit Bezug auf den König Bato, gibt Katancsich, I. Acc. I,

ptg. ;ii>7. (Yergl. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften,

Bd. XI. Jihrg. 1883, Hft. II, Juli, S. 329 ff.)

Dana pentele. (Stuhlweissenburger Comitat) 1851. — Folgende zwei

Inschriftsteine von Duna pentele, dem Standorte der Mansio Intercisa

der Homer, wurden von dem emsigen Altertumsforscher, Hrn. R. Knabl
milgetheilt:

1.

BROGIMARA
DALLONIS. F

ANN. XXV. ET IA

NTVNA. FIL. AN. II

H. S. S. MAGIO CONIV
Gl. ET. FILIAE

T. M. P

7' 3" hoch, 30" breit; Breite der Inschrift 20". — Interessant auf dieser

Inschrift sind wieder die echt celtischen Namen. EineBrogim a ra erscheint auf

einem Steine an der St. Ägyden-Kirche nächst Mahrenberg in Steiermark. (S.

Muchar, Gesch. d. St. I, S. 397), ein Brogimali u s auf einemSteine, der sich

im Schlosse zu Ebersdorf im V. U. W. W. befand. (Grut. DCLXXIII. 6.)

2.

IMP CAES M
AN GORDIANO

I» F INVICTO AVG
PONTIF. MAX
THIB POTII1

PATRI PATRIAE
cos phneos

coh lim
GORDIANA

SAGITT. EQ. C. R
NVMIM. F.IVS

HFVOTISSIMA

Im Jahre IS.'il gefunden; 28" breit, 48" lang

,
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Adony. (Stuhlweissenburgcr Comitat) 18?? — Abwärts von dem Markt-

flecken*^ d o n y am rechten Donau-Ufer unterhalb Ofen wurden folgende Römer-

münzen gefunden

:

Tiberius (10- 37 n. Chr.)

TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Caput Tiberii laureatum. r>.

PONTIF MAXIM. Tiberius sedens d. hastam, s. ramum. — M.

Probus (277—282 n.Chr.)

IMP CM AVR PROBVS AYG. Caput Probi radiatum. fy. CLEMENTIA . ...

dementia stans, infra XXI. — AI.

Maximianus (286—306 n. Chr.)

IM? C M A MAXIMIAN. Caput Maximiani. ty.
GENIO POPVLI ROM.

Genius stans. — M. 3.

Constantinus II. (317—337 n. Chr.)

Epigraphe extrita. Caput Constantini iunioris laureatum. HJj. VOTA. CAE-

SARVM NOSTRORVM, intra coronam. — JE. 3.

ConstantiusH. (323—337 n. Chr.)

FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Caput Constantii iunioris diadematum.

p. CONCORDIA. EXERCITVVM. Duo signa militaria inter duos milites. —
m. 3.

Tevel. (Tolnaer Comitat) 1852. — Auf der Puszta Juhe nächst Tevel wur-

den 9 Stück alte Silbermünzen zu 8 Loth, 495 kleinere Silbermünzen zu 14 Loth

und 2 silberne Schliessen zu 1 Loth, imSchätzwerthe von 14 fl. 20 kr., gefunden

und dem k. k. Münz-Cabinete durch das h. k. k. Finanz-Ministerium zugestellt.

Hr. Custos Eitl bemerkt über diesen Fund Folgendes: „Die grösseren 9 Sil-

bermünzen bestehen aus 2 Thalern , von denen der eine ein Kremnitzer

vom Kaiser F erdi nandlll. 1652, der andere ein Brabanter vom K. Philipp IV.

von Spanien 1630 ist, ferner aus einem Gulden vom K. Christi an IV. von

Dänemark 1630, 2 niederländische Gulden, dem einen von Holland, dem

anderen von Ob er-Yssel, aus 2 sogenannten spanischen Matten und endlich

aus einem fran z ö s i s ch en Gulden von K. Heinri c h III. und einem Teston

vomK. Heinrich IV. 1603."

„Die kleineren Münzen bieten ausser einer Unzahl von Polturaken , welche

ohne Jahrzahl sind, die bekannten, auch in anderen hierländischen Funden

sehr häufigen poln. Groschen von Sigismund III., ausserdem in wenigen Exem-

plaren groschenähnliche Münzen der Republik Ragusa aus dem 17. Jahrhun-

derte mit der Vorstellung des heil. Blasius und des Erlösers, und völlig verein-

zelt einen Reichsgroschen von Gustav Adolf 1624 und einen Groschen des

Erzherzogs Ferdinand Karl von Tirol 1650."

Die beiden silbernen Schliessen bilden herzförmige Beschläge mit einem

ovalen Aufbuge in der Mitte und arabeskenartigen Schnörkeln; sie gehören

übrigens der neueren Zeit an und haben kein Interesse.

Besinecz, Besencze? (Baranyer Comitat) 1852. — Zu Besinecz fand im

Spätherbste 1852 ein Mühljunge, der mit Erdarbeit im Hofe der dortigen



127

Mühle beschäftigt war, sinem Topf rail iltooSilboraftoMn; derMOller MeMe den

rund zu verheimlichen; da jedoch der Mühljunge keinen Finderlohn ron Hin

erhielt, leigta w die Sache bei der Behörde Mi wodurch die Münzen, weicht

iwe der Zeit des Kaisers Theodos in • ( .'t 7 ;» 895 n. Chr.) staunen, erheiten

irvrden. (Vgl, Fremdeobl. >. %i. Octöbcr 185t, Nr. r:>\.)

Szäla-Lövö. (Ssilader Comitat.) is:;;{. Bei Sil la-L6X) itieesmaa

in jüngster Zell auf eine bedeutende Anzahl von Grabhügeln, atwa 100,

welche in diesem Jahre, tof Anlnss der k. k. Central-Cemmission tun Behofc der

Erforschung oad Erhaltung der hietorieehei Baudenkmfller, nun eisten Male

geöffnet wurden. Dem von Seite dei k. k. Münz- und Antiken-Csbioetea zur

näheren Untersuchung dieser Entdeckungen abgesendeten Amanuensis der

genannten Anstalt, Hrn. Dr. Eduard Freiherrn von Sacken, dem kundigen

Beschreiber des alten Carnuntum, sind folgende vorläufige Notizen zu verdan-

ken. — Die bisher geöffneten 40 Gräber enthalten Überreste verbrannter

Leichen und sind von vierfacher Art: i) ist eine aus Bruchsteinen aufgeführte

Grabkammer von 3' Höhe, mit Ziegeln flach bedeckt; auf dem Estrichboden

stehen die Gefässe mit den verbrannten Überresten und leeren Töpfen; 2) ist

der verbrannte Leichnam blos von einem Erdhügel bedeckt, ohne Beigabe von

Gefässen: 3) sind viereckte ausgemauerte Vertiefungen mit bemalten Seiten-

wänden und Estrichboden vorhanden, worauf die Leichenreste gelegt wurden,

ohne Gefäss; 4) sind letztere in Töpfen gesammelt und mit Beigabe von kleinen

Lampen in die Grabhügel gelegt. Münzen wurden dabei nicht gefunden.

Diese Gräber rühren wahrscheinlich von den Pannoniern her, und zwar aus

der Zeit, als diese schon mit den Römern in Berührung standen. In Lövö selbst

sind unter dem Boden die Reste r ö misch er Mauern verborgen. Manche der-

selben ruhen auf Piloten. Es müssen hier grosse Gebäude gestanden haben, wie

aus den mächtigen Fundamenten hervorgeht. Nebst römischen Ziegeln, Gefässen

B.S.W., fand man auch Münzen von Antoninus Pius, Constans, Con-
stantinus u. A. (also aus den Jahren von 138 - 337 n. Chr.), so wie einen

Marmorstein mit der Inschrift:

M. AVRELIVS
ANT. IMP. D (De.,)

HERCVLI
pösvrr

Auf jederSeite der Inschrift steht eine Figur auf einen langen Stab gestützt.

Wahrscheinlich stand hier die im Antoninischen Itinerar und von Ptoleniaeus

erwähnte römische Mansio Salle, an der Strasse von Po e tov i o naehSaba-
ria gelegen, wenigstens treffen die Entfernungsangaben genau zusammen.

Demnach wäre die Römerstrasse über Szerdahely (Halicanum) in gerader

Linie über Lövö nach S t e i n am a nge r, nicht aber, wie auf der Rcichard-

Sehea Karte, von Halicanum, in starkem Winkel gegen Osten abbiegend und dann

wieder in nordwestlicher Richtung über Arrabo einlenkend, zu zeichnen. Nähe-
res hinsichtlich der bisherigen Meinungen über die Lage dieser Ortschaft gab

Katancsich I, pag. 479 sq. — Ein C. Iul. Lupercus domo 8a I a erscheint auf

einem Steine zu Szöny (Katancs. II. pag. 397, Nr. I'IAWIX). ein Seseus
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Oenulae filiusdomo Sala, Soldat aus der Cohors VI. Thracum, auf einem Steine zu

Mainz. (Grut DLXXII, 1.)

Südwärts von L ö v ö befinden sich bei R e d i c s nächst Alsö-Lendva,
(Unter Limbach) ungefähr eine halbe Stunde von der Strasse im Walde, an CO

alte Gräber, von denen eines schon früher erbrochen war, ein zweites von dem Inge-

nieur-Assistenten, Hrn. Wenzel Schaffer geöffnet wurde. Die Structur dieser

Grabhügel bewejst, dass sie nach einem bestimmten Plane angelegt waren. Im Inne-

ren derselben fand man ausser Thon-Urnen von ganz gewöhnlichem Charakter

nichts Bemerkenswerthes. Also-Lendva selbst hat einen Römerstein ; in der

Nähe gefundene Goldmünzen sind in Privathänden. Bei Barabäs, i

/!i
Stunde von

der Post-Strasse, liegen im Walde 6 Gräber. Minder gut erhalten, als die eben

erwähnten Grabhügel, sind die bei Baksa befindlichen, denen der Pflug des

Landmannes ihre auffallende Form bereits benommen hat. Der Herr Baudirector

Menapace hat der k. k. Central-Commission Aufnahmen dieser Erdhügel zur

Ansicht eingesendet . (Vgl. Osten*, kais. Wiener Zeitung vom 9. März 1854,

Nr. 58.)

Vep. (Eisenburger Comitat) 1853. — Laut einer freundschaftlichen Mit-

theilung des Hrn. P a ur, ist zu Vep (Wep) im Juli 1853 ein Grab aufgedeckt

worden, worin 5 Stück Fibulae, 1 kleines Thränenfläschchen und Ziegelfrag-

mente , auch zwei gläserne Stiele gefunden wurden. Der eine dieser

letzteren ist von rosenrother Farbe, der andere zeigt das gewöhnliche opalisi-

rende Farbenspiel in der Oxydation begriffener Gläser. Dieses Material für

derartiges Schreibgeräthe dürfte selten vorkommen. Diese Fundgegenstände hat

Herr Johann von Somogyi, Güterdirector des Grafen Szechenyi in Horpats, an

sich gebracht, um sie dem Pesther Museum zu widmen.

FelsÖ-Eör. (Eisenburger Comitat) 1853. — Zu Felsö-Eör (Ober-Warth)

wurden angeblich viele römische Gefässe gefunden, und davon der Behörde

die Anzeige gemacht. (Vgl. Fremdenblatt vom 13. Mai 1853.)

Burg (Eisenburger-Comitat) 1853. — Daselbst wurden 2 Stück alte Gold-

münzen im Gewichte vonl 3
/4 Duc. und 172 Stück alte Silbermünzen im Gewichte

von 12 Loth gefunden. Herr Custos F. V. Eitl , der diesen dem k. k. Münz- und

Antiken-Cabinete durch das h. k.k. Finanz-Ministerium zugestellten Fund unter-

sucht hat, bemerkt darüber Folgendes : „Die 2 Goldmünzen sind Ducaten aus

dem 17. Jahrhunderte, der eine eintürki sc her, der andere aus We st frie s-

land. Die silbernen Münzen gehören zum grössten Theile nach Ungern, und

Polen und begreifen die in hierortigen Funden so häufig vorkommenden Gro-

schen vom K. Sigismund III. und Polturaken. Ausserdem fanden sich ein

Thaler vom Erzherzoge Ferdinand von Tirol, einige Viertelthaler von

Kampen, von Cleve und Berg, und wenige Groschen von deutschen

Fürsten, z. B. Hanau, Bayern. Der ganze Fund bot überhaupt wenig numis-

matisch Interessantes. Der Bedarf des Cabinetes ward mit 11 verschiedenen

Groschenstücken gedeckt."

Szent Peter, (ßorsoder Comitat) 1853. — Daselbst wurde eine Anzahl

von 276 alten Silbermünzen im Gewichte von 39Y3 Loth gefunden. Herr Custos

Eitl, der diese dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete durch das h. k. k.

Finanz-Ministerium zugekommenen Münzen zu prüfen hatte , äussert darüber
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Folgendes: Der Fund entfallt ftltc polnische und IKhaniaehe Mflnsen, wenige vom

i ml I. i
;-!.'. 18), Sfl gl imund kngnsJ [\ IWi), die Mehrtahl

ron Stephan Bdthori (f 1886), Sigii id ID. (f 183*), weh fiele der

gesneinetea l \ peo um AI brennt ron Brandenburg- In ab a eh. Die pol-

aiaehea lind meist dreifache, von Sigismund Angusf ausschliesslich rier-

Fiaehe Groschen sowohl ron Polen nnd Lithanen, ala aueh Von den Städten

Danaig und Blbing, Intereeeanl nichl nur durch ihre gnte Erhaltung und das

sierliche Geprlge, sondern auch durch die Menge der Varietäten, areshalb aoefi

19 Stöcke davon für das k. k. Cabinef zurückbehalten wurden, ausser den

genannten Mänsen fand eich noch ein ungrisches Guldenatfiek vom K. Ku-

dolf II. 1588, ein kuralchaiaeber Speciesthaler von August 1583, ein solcher

von Christian I. 1587 und höchst auffallender Weise auch ein Stück zu

10 (poln.) droschen vom Jahre 1840.

Verpelet. (HeveserComitat)1882.— Aufdem Verpeleter Retter im Ilcve-

BerComitate, somit in demselben, aus dem das k. k. Münz- und Antiken-Cabinel.

bereits im.J. 1840 durch die LiberaliUt weil. Sr.Excellenz des Hrn. Patriareh-fcrt-

biachofea .1. Ltdislaus Pyrker ron Fe lad*Eör'interessante antike Bron-

snn /um Geachenke erhalten bat, wurden mehrere eben so schön erhaltene

BroBieatOcke gefunden . welche das h. k. k. Finanz-Ministerium anher hat mit-

theilen lassen. Dieselben sind: 1) eine spiralförmige Metallfeder in

22 Windungen, unten offen, oben abgebrochen; ganze Höhe 1', Durchmesser

unten 3V4", oben 24%" ; 2—5) bronzene Spindeln , d. i. Stiele, nach oben cti

dicker (wie Fig. 11), oberhalb übereinander 2 Scheiben, deren obere in eine Spitze

ausläuft; ganze Länge 1' 5 3/»", bis zur ersten Scheibe 1' 3", Durchmesser der

unteren Scheibe 1", der oberen 2", Abstand voneinander 1"; die eine dieser Spin-

deln ist unten abgebrochen, 2 sind beiläufig 1' 2" von oben zu einem 5%" langen

Haken gewaltsam aufgebogen (wieFig. 12) ; — 6) Handring 2

V

2
" im Durchmesser,

1

/4
" dick, mit eingekerbten Kreislinien verziert; — 7—8) zwei dünne Torques,

7" im Durchmesser; — 9) Bruchstücke eines bronzenen Henkelgefässes ; —
10) Ornamentstück (Fig. 13)aus einem beiläufig %" dicken, bandförmigen, vier-

kantigen Stabe bestehend, dessen eines Ende sich zu einer Handhabe cylinderartig

verschlingt, während das andere, seine ursprünglich gedrückte Viereckform bei-

behaltend, in eine Schnecke von 8 Windungen sich rundet, deren Durchmesser
5%" beträgt, und in deren Mittelpuncte ein ümbo mit vorragendem Centrum sich

befindet
,
der unterhalb durch einen Querstift festgehalten wird. — 11) Ähn-

liches Stück
, an dem Handhabe und Umbo, der beiliegt, weggebrochen ist.

Sämmtliche Stücke sind herrlich patinirt. Das k. k. Cabinet hat die schönsten
Exemplare zurückbehalten. (Vgl. österr. Bl. für Literatur und Kunst, 1846,
Nr. 19, S. 147.)

Wg« ii- Fig. 13.

t^
Fig. 12.

Archiv XIII.
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Garäny. (Zempliner Comitat) 1852.— Daselbst wurde ein silbernes Siegel

und eine zinnerne Kanne gefunden, beide nicht antik. Dieselben hat das ungrische

Nationalmuseum erworben.

Valova. (Zempliner-Cumitat) 1853. — Durch das h. k. k. Finanz-Mini-

sterium kam dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete ein Fund von dort, beste-

hend aus 254 Stück alter Silbermünzen im Gewichte von 1 3" und 3V4 Loth zu.

der, nach der Bestimmung durch Hrn. CustosEitl, fast ausschliessend aus

polnischen Sechs- und Dreigroschenstücken aus dem 16. Jahrhunderte besteht,

welche der Mehrzahl nach von Sigismund III., mitunter aber auch von

Sigismund I., Sigismund August und Stephan Bathori herrühren.

Merkwürdig darunter sind mehrere dreifache Groschen von Sigismund III.,

aus den Jahren 1600 und 1601, mit dem links gewendeten Brustbilde, welche

durch Eleganz der Arbeit, so wie durch ihre Seltenheit sich auszeichnen; des-

gleichen ein dreifacher siebenbürgischer Groschen von Stephan Botskai und

ein solcher von Kurland. Die kais. Sammlung hat aus diesem Funde 26 Stücke,

meist interessante Varietäten, gewählt.

Rebrin. (Unghvärer Comitat) 1852. — Durch die k. k. Central-Commission

ist dem k. k. Münz- und Antiken-Cabinete ein höchst interessantes von dem

Inwohner des Dorfes Rebrin, Michael Tomko, gefundenes Schmuckstück zuge-

gangen, von dem dasselbe schon vor länger als einem Jahre Kenntoiss erhalten

hatte. Die „Beiträge zur e. Chronik der archäol. Funde" hat in Nr. III, s. v.

Nagy-Mihäly eine Beschreibung dieses merkwürdigen Goldschmuckes gelie-

fert, die jedoch, da sie nur nach einer ungenauen Zeichnung gemacht werden

konnte, im Detail manche Unrichtigkeiten enthält. Hr. Regierungsrath, Director

Arneth gibt in den Sitzungsberichten der kais. Akademie (Über einen in Un-

gern gefundenen Schulterschmuck eines römischen Kaisers zu Constantinopel,

Bd. XII S. 690) nicht nur eine vollkommen genaue Beschreibung dieses kostbaren

Kleinodes, sondern auch eine getreue chromo-lithographische Abbildung desselben,

welche von dieser Form der Agraffe eine klare Anschauung gewährt. Die daran ge-

knüpften Hypothesen, denen zu Folge diese Mantelschnalle der Zeit des Theo-

dosius angehört und die Schulter eines byzantinischen Befehlshabers , wo nicht

eines Kaisers selbst, geziert haben und durch die heimziehenden Waräger von

Byzanz her eben so verschleppt worden sein dürfte , wie andere in diesem Um-

kreise gefundene Pretiosen, haben viele Wahrscheinlichkeit für sich und machen

dieses Curiosum zu einem der wichtigsten Fundobjecte, welche demCabinete in

jüngster Zeit zugekommen sind.

Koromlyo. (Unghvärer Comitat) 1853. — Georg Du dies fand hier

einen Schatz, bestehend aus 50 Stück Conventionsthalern, zum grössten Theile

k. österreichische vom Kaiser Franz I. bis zum Jahre 1824 (ohne 1816) , nebst

wenigen sächsischen. Der Fund, der durch das h. k. k. Finanzministerium dem

Antiken-Cabinete zukam, entbehrt nach dem Ausspruche des Hrn. Custos Eitl

alles numismatischen Interesses und kann, ohne Verlust für die Wissenschaft, dem

Schmelztigel überantwortet werden.

Nagy-Kirva. (MarmaroscherComitat) 1852.- Daselbst wurden 33 Stückalte

Silbermünzen im Schätzungswerthe von 8 fl. 15 kr. gefunden. Es sind, zu Folge

der Bestimmung durch Hrn. Custos Eitl. mif Ausnahme eines einzigen Stückes
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vom .1. i TOS. d« 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts angehörige sogenannte Sieb-

zehner, und zwur (bei durchgängig ungriteh« vom K. Leopod I. Doch linden

sich iiutli einige wenige böhmische und st ei itiii I r kisch e desselben

.Miinzherrn. Ausserdem kamen vor 2 \V r t e mb e rg-0 e I s'sche Siebzehn.

r

Frid. L678 und von Christian Ulrich 1679, und einer

vom Brtbiechofe von Ol mutz., Karl HeitOg von Lothringen 1708. Die

- U ml diesem dem k. k. Münz- und Anfiken-Cabinete durch das

h. k. k. Finanz-Ministerium zugegangenen Funde wurde der kais. Sammlung

einverleibt.

Grosswardein. (Biliarer Comitat) 1853. — Im Juli 1853 wurden auf der

Kasz.äer Puszta bei Pocsai und auf dem Terebeser-Felde im Binarer Comitate,

von einigen daselbst arbeitenden Landleuten 97 Stück alte Silber- und Kupfer-

münzen, im Gesammtgewichte von 6 Pfunden , aufgefunden. Erstere wurden

durch die k. k. Statthaltern insgesammt, von letzteren 4 Stück an das k. k.

Münz- und Antiken-Cabinet eingesendet. Die eingelieferten Münzen waren, laut

Bericht des Hrn. Custos Litl, dem grösseren Theile nach, sogenannte Poltu-

r a k e n und von der gemeinsten Art. Die übrigen Silbermünzen gehören, mit

Ausnahme eines veneti a n isc hen Achtelthalers von dem Dogen Nie. da Po nte

i
I.'i78— 1585?) und einigen Br a ndenburger Groschen, den polnischen

Königen aus dem 16. Jahrhunderte an und kommen in Funden ebenfalls häufig

vor. Die 4 Kupfermünzen stammen aus der Zeit der Rakoezischen Unruhen zu

Anfange des 18. Jahrhunderts und dürften kaum in irgend einer Privatsammlung

fehlen. Gleichwohl wurden vorzüglich aus der Partie der polnischen Könige

2 dreifache Groschen vom Könige Sigismund III., 1 zweifacher Groschen

vom Könige Sigismund August 1565, ferner 1 Krongroschen vom Könige

JohannAlbrecht(-j-150i), 1 Groschen von Johann von Brand enburg-
Beyreuth und endlich 1 kleiner einseitiger Meissner Pfennig für die k. k.

Sammlung als Ergänzungen ausgewählt.

Vertes. (Binarer Comitat) 1853. — Auf dem Verteser-Gebiet im unteren

rer ComiUte wurde ein aufgebogenes, aus Drath geflochtenes, 13 Ducaten

M bweres Bracelet gefunden. Dasselbe hat eine Länge von5%" und ist an jedem

beiden Knde mit einem Schlangenköpfchen von */t
" Länge verziert. Durch

das h. k. k. Finanz-Ministerium ist dieses Schmuckstück dem k. k. Münz- und

Antiken-Cabinet zugekommen, von diesem letzteren aber zur weiteren Verfügung

zurückgestellt worden.

Zsuppa. (Krassover Comitat) 1S53. — Im Bereiche der Ortschaft Zenppt,

unweit Caransebes wurde am 23. April 1851 ein fragmentirtes römisches
Militär- Diplom (Tabula honestae missionis) gefunden, das aus derfiegie-

rungszeit des Kaisers Antoninus Pius herrührt und vom 13. December
wahrscheinlich des Jahres 154 n. Chr. dalirt. Von jedem der beiden Täfeleben

He Hälfte erhalten, die andere fehlt. Aus den vorhandenen Seiten lasst

sich Folgendea entnehmen: a) der Name des Kaisers nebst einzelnen Daten des

.mithin .-slirh.-n ftegienmgejeJiree (PONT. MAX. |I...|..j II COSHlTlM'), h)

Datum derKrtheilnnt: ( IDIB. DEl I ; o) die Namen der beiden (stellvertretenden
)

Consuln (Q.< WY.Mu PflAENBSTINO, CLVSIO 8PARS0 C08) ; d ) der ent-

lassenen Truppenkörper, welche in 3 Men ( , . . . TANORVM CAMPAGON
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ETI..,..) «nd 10 Cohorten (l VIN-DELICOR COMMAGENOR
ETI VLBIOR ET I THRAC SAG GALLOR DACIC ETI AVG
I SINGVL BRITTANIC) bestanden; e)des Präfeetes der Cohors T. Vindelicorum

(I VERSINIVS APER HISPELL); f) des Soldaten, der sieh die Abschrift neh-

men Hess (EX PEDITE BARSIMSO CALLISTHENIS F CAES) ; g) der sieben

Zeugen (GETAE CHRES1MI 1ASI FELICIS VRB STATIANI PRISCI) und

h) des Kundmachungsortes (ROMAE IN MVRO POST TEMPL DIVf AVG AD
MINERVAM). Neu sind daher; die Consules suffecti, die fragliche Ala . . . TA-

NORVM (Montanorum? Pedemontanorum ? Lusitanorum? Aquitanorum ?

Augustanorum ?) mit dem seltsamen Beiworte CAMPAGONorum), die Cohors

VLBIORVM, die ebenfalls unsichere T. AVG (vielleicht ITVRAEORVM), und die

Cohors I SINGVLarium BRITTANICa. Der Soldat Barsimsus aus CAESarea

(Palaestinae oder Caesarea Panias Ituraeae) war offenbar ein Jude. Die Zeugen

sind bis auf einen (VRBanus) die nämlichen, welche auf einem im Veszprimer

Comitate Ungerns gefundenen jetzt im k. k. Münz- und Antiken-Cabinete befind-

lichen Diplome Kaisers Antoninus Pius vom J. 154 n. Chr. (s. Arneth, Beschr.

S. 52, VII. Tisch, Nr. 4) vorkommen. Dieses Diplom erhöhte die Zahl der bis

dahin bekannten auf 48; das oben bei Petronell erwähnte, ist das 49. Ausführ-

lich besprochen und sammt getreuem Facsimile in Farbendruck edirt hat dieses

merkwürdige Document Hr. Regierungsrath Arneth in den Schriften der kais.

Akademie der Wissenschaften (Sitzungsberichte, Bd. XI, Jahrg. 1853, II. Hft.,

Juli, S. 308—328). Gegenwärtig befindet sich diese Tabula honestae missionis

im Museum zu Pesth.

IX. Königreich Croatien.

Sziszek. (Karlstädterkreis) 1815. — ZuSziszek in einem Weingarten

wurde im Jahre 1815 ein Römerstein 21' 1
/z
" hoch, 19" breit, gefunden, dessen

Inschrift, nach Hrn. R. K nabl's Abschrift, lautet:

D M
POSITVS. EST. HIC. LEBVRNA
MAGISTER. MIMARIORVM
)VI. VICXIT , ANNOS # PLVS

IINVS # CENTVM #

aliQVOTIES # MORTVVS
sum SET SIC NVNQVAM

opto vos AD SVPEROS # BENE
I ER AB

Diese merkwürdige Inschrift (dem Vernehmen nach von einem Hrn. Paul

Bitroff aus Pressburg dem ung. Nationelmuseum geschenkt) gehört gewiss zu

den interessantesten epigraphischen Überresten aus der historisch berühmten

Römerstadt Siscia (Hiaxict , Segestica , 2e«ys<mx^). Sie bezieht sich auf einen

Magister Mimariorum (cf. Capit. in Vero. 8), der das seltene Alter von 100 Jah-

ren erreicht hatte. P. v. Koppen hat dieselbe bereits im Jahre 1823 im Natio-

nalmuseum zu Pesth copirt und in den (Wiener) Jahrbüchern der Literatur,

Bd. XXIV; Anz. Bl. S. 21, Nr. XV, veröffentlicht. Nach ihm hat sie J. C. Orelli

in seinen Inscript. Latin, select. ampliss. Coli. I, pag. 460, Nr. 2631 mitge-
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thetlt, mit dem Bemerken: „Koppen «drdarwi alioqvi Ligoriaaam pnta-

i,!, habe mir erlanbt, diese llngti edirte , iber teiiher föllig vergessene

[asehrifl nieder ia Anregung ia briagea, weil sie sine dunkle Stalle Inder

bekanntengriechUehen Inschrift aafdem Grabsteine der Schauspielerin lia ssil Ia

im k. k. Mniu- immI Antiken-Cabinete (s. Arneth, Beschreibung der Statnen

I
\ nil.. s. 'z:\. Nr. 15Ä), rollig klar macht. Von der Verstorbenen

irird nimlieh infZ. 7, 8 (4 Hexameter) gesagt:

D0AAAKIC€N8TM€AAIC AA|AOTIOTT«AC 8AN0T0H, d. i.

KoXkäxii sv dvpiXaif, aW oü-/ ewr« ft £0*0609.

So irie diaaerGedanke in einem griechischen Kpigramme bei Jacobs (Antliol.

Pill. III. pag. '263 Nr. DXXXl) einen parallelen:

„TroXXixis aTroSavwv, woe &' eOdtircbirors."

findet. 10 hat er ia den Worten: „aliQVOTIES. MOHTVVS . . . SET. SIC.

NVMQVAM eine nmaehreibende Übersetzung gefunden.

X. (irossfärstenthom Siebenbürgen.

\) Land der Ungern.

Bänfy • Hüliyad. (Clausenburgcr Comitat) 1853. — Der dortige Inwohner

Bokor Jaaoa machte, bei Gelegenheit, als er einen Keller grub, einen werth-

rolteo Fund. Kr stiess nämlich auf einen irdenen, etwa ein österreichisches Mass

!i Hernien Topf, der mit 252 alten Silbermünzen angefüllt war. Dieselben wogen

1 Pfund I01
1 Loth. Es befinden sich darunter Münzen von der Grösse eines Gul-

denstnekea aus den Jahren 1662- 1694 mit denBildnissen mehrerer Bischöfe,

dann des Kaisers Leopold I.; ferner mehrere polnische Münzen aus den Jah-

ren 1547—1682. Sämmtliche Münzen sind dem k. k. Koloser Bezirks-Commis-

lariate überliefert worden. (Vgl. Fremdenbl. v. 29. April 1853, Nr. 102.)

Thorda. (Clausenburger-Comitat) 1853. -- Im Hofe des Bürgers Stephan

Hatk ä si wurden durch den Taglöhner Philipp Tim bu s Münzen und Pretio-

sen im Schätzungswerthe von 60 fl. 9 kr. gefunden, und an das k. k. Münz- und

Antiken-Cabiaet ämtlich eingeliefert Der Fund bestand aus Thalern (darunter

i (1 in and I., von Sigmund Ba thori, 1595), Guldenstücken (darunter ein

feld'sches), Groschen, Halbgroschen, Sechsern, Weissgroschen, halben

Weissgrosclien und mehr als 2000 Polturaken, 1 Uhreneinfassungsringe, 1 alten

Uhrgehäuse . 1 alterlhümlichen Ringe, 4 Stück Schlicssen u. m. a. durch-

gehende Gegeaatiadea ohne besonderen Wcrtli.

Alparet, wallach. OlpretU. (Inneres Szolnoker Comitat) 1853. — Im

AIpare*ter (Jaterbesirke des Clausenburger afflitftrdiatrictea fand der Landmann

Rusz Vaszilika aus Alp! ret heim Pflügen eines dem Grosan Silimon gehörigen

Grundes silhcrne Sehmueksachen im Gewichte von 1 ff. I 5 Loth. Der Fund

beataad im _ 2 silbernen Ketten, einem spiralförmig gewundenen Sil—

•fif mit mehreren von den demselben abgehanenen Fragmenten, zwei

t Silber und einer Zaeke rom Geweih eines Spieaaera. Hr. Pa-
stor Aek aar in Hammersdorf, dem, als einem grossen Alterthamsfreaade

keaaer, diese lade aar Aasieht mitgetheilt wurden, erklärt si«- für

eieat-römieehea Urepi igt aber sieht sa entscheiden , ob iteaasder

vihrend des siebenböi laueraaufetandei unter König Sigismund von
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Ungern im J. 1436 bei Alpare t vorgefallenen Schlacht, oder aus einer andern

Zeit stammen mögen. Die eine der beiden silbernen Ketten ist aus Drath künst-

lich gewunden und vollkommen derjenigen ähnlich, welche das k. k. Münz- und

Antiken-Cabinet aus einem im J. 1821 zu Csora (ungr. Nagy-mon.-Ujfalu,

mittleres Szolnoker Comitat) gemachten Funde bewahrt. (S. Arneth, Gold-

und Silber-Monumente, S. 79, Nr. 95 ; — derselbe , Beschreib, d. M. u. A. C,

2. Aufl., S. 90, Nr. HO [95]. ) Die zweite Kette gehört jüngerer Zeit an und

dürfte aus einem Kirchenschatze herrühren, ebenso die beiden Beschläge von

durchbrochener Art, welche Hafteln gleichen. Der silberne Spiraldrath, der an

den Enden, wovon das eine abgebrochen beilag, in roh gravirte Thierköpfe aus-

läuft, welche Spuren von Vergoldung zeigen, scheint als Armschmuck gedient

zu haben. So dankbar auch das k. k. Cabinet der k. k. Central-Commission für

die Mittheilung dieses Fundes ist, so glaubte es doch keinen Gebrauch davon

machen zu können, da der Metallwerth dieser massiven Schmuckstücke zu ihrem

geringen Kunstwerthe in zu grossem Missverhältnisse steht. (Vgl. österr. kais.

Wr. Zeitung, v. 9. März 1854, Nr. 58.)

Szämos-Ujvar-Nemethi. (Inneres Szolnoker Comitat) 1853. — Auf dem

griech. un. Friedhofe zu Szamos-Ujvär-Nemethi im k. k. Bistrizer Militärbezirke

stiessen, gegen Ende November 1853 die Zigeuner Lakatos Monn, Lakatos
Somfire, Lakatos G yula und Lakatos Latzi , als sie für ein verstorbenes

Kind ein Grab gruben, mit der Grabschaufel auf einen kleinen irdenen Topf, der

zerschellte und 132 Silbermünzen enthielt. Sie sammelten dieselben und zeigten

sie dem Insassen Kimpian kutz , der sie dem Geistlichen MuiszLaszlo
überbrachte. Dieser händigte sie zur Übergabe an das k. k. Szamos-Ujvarer Unter-

Bezirksamt zu Szent Benedek dem Notar BreharThodor ein.— Das hohe Mili-

tär-undCivil-Gouvernement übermittelte den Fund der k. k. Central-Commission

(vgl. Österr. kais. Wiener Zeitung vom 9. März 1834, Nr. 58), von der er dem

k. k. Münz- und Antiken-Cabinete mitgetheilt wurde. Hr. Custos Fr. V. Eitl,

der den Fund mit gewohnter Genauigkeit durchging, fand ihn bestehend aus b öh-

mischen, polnischen und ungr i sehen Münzen, meist sogenannten Poltu-

raken, einigen polnischen Krongroschen und einseitigen böhmischen Pfennigen. Sie

gehören fast ausschliesslich dem 16. Jahrhunderte an; die polnischen reprä-

sentiren die Könige Casimir IV., Jagietto (f 1492) in nur wenigen Krongro-

schen, Johann Albert (f 1501) und Alexander (-J* 1506) in mehreren

Exemplaren von Krongroschen; Sigismund I. (-{-1548), 1 Groschen; Stephan

Bathori(fl586), 2 dreifache Gruschen von 1582; Sigism u n d III. (f 1632).

3 dreifache Groschen von den J. 1597 und 1598. Die böhmischen Münzen

beschränken sich auf einseitige Pfennige mit dem Löwen und mit Umschrift,

welche die Königsnamen : Wladislaus II., Ferdinand II., Maximilian II.

und Rudo If II. aufweisen. Die ungrischen Polturaken, der bei weitem grössere

Bestandtheil des Fundes, rühren von den Königen Ludwig II. und Ferdi-

nand L, M a x i m i 1 i a n IL und Rudolf II. her. Das k. k. Cabinet hat von diesem

Funde nichts zurückbehalten.

Szaszarma, Szeszarma, Sessarmb. (Inneres Szolnoker Comitat). 1853. —
Im December 1853 fand der Insasse Ko st an Kretsun aus Szaszarma (walach.

Szeszarma) im Bistritzer Bezirk (ßethlener Unterbezirkes), beim Ausgraben eines
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Brunnens in seinem Hofe, in einem irdenen, nieht sehr allen Topfe eine Masse

;,itiM\ von GrGnspsn Bberso^ener Silbergrosehe* imGwirie&ti von 3ft l8%LoÜf.

N i

•hören, i» :t »!• dem AisspreWhe des Hrn. €ottoi Fr. V. Kitl,

dtr dieselben mit der serupulöseslen Genauigkeit geprüft hat, dem 13. und

rhundeite iB, und zerfallen in serbische, slavoniseho und u n g-

risehe. Diese llestinunungen, 10 wie die einzelnen Fürsten, deren Namen die

Hfiosen tragen , Resten de« oft linicndifkcn Reiste* wegen, nur naeh voraus-

-enem mühsamen Reinigen, sieh ermitteln. Leider blieb der Erfolg hinter

den Erwartungen zurüek: nur die serbischen Münzen lohnten einigermassen

. hahte Muhe. Letztere waren übrigens die wenigsten; sie gehören dem

König S ( e ph i IV. Drogatinus an, der v. 1291—1297 regierte. Die slavoni-

sehen Münzen waren durch beiläufigCOOStücke vertreten, welche meistens dem

Stephan V. (f 1272) angehören. Die von den Königen Emerich

(Heinrieh, f 1204), Ladislaus (f 1290), Andreas IL (f 1235) und

Karl I. (f 1342) kommen in geringerer Anzahl vor. Vergebens hoffte man

unter denselben die bei weitem selteneren Münzen slaviscber Bane zu finden. —
Die ungrischen Denare vom König Ludwig dem Grossen (}• 1382) mit

dem Mohrenkopfe sind, wie die wertlosesten, so auch die zahlreichsten; es

sind deren gegen 1600 Stücke. Die grösseren Münzen mit dem sitzenden Könige

und dem laugbehelmten Wappen leiden , sowohl die von Ludwig, wie die

wenigen roo Karl I. (Robert), an dem gewöhnliehen (lebrechen, dasssie stark

beschnitten sind. Dann fanden sieh in geringerer Zahl noch einige Denare von

K a r l I. und L u d w i g I. mit der Vorstellung des knieenden Engels ; allein auch

diese gehören nicht zu den seltenen. Das k. k. Münz- und Antiken-Cabinet hat

SOS diesem durch die k.k. Central-Commission (vgl. Österr. kais. WienerZeitung

vom 9. März 1854, Nr. 58) ihm zugekommenen Funde zur Completirung an

?i> Exemplare gegen billige Entschädigung zurückbehalten.

— ? — (Weissenburger Comitat) 1853. — Auf dem Gute des Hrn. von

Vegh wurden im Frühjahre 1853 die Skelette eines Ritters und seines Pferdes

gefanden. ..Naeh den Überresten der Bewaffnung zu schliessen" — sagt die vage

Zeitnngsnschricht von diesem Funde — „mochte derselbe vor 900 Jahren gelebt

Merkwürdige ist, dass die Hirnschale des Ritters trepanirt war, und

FetaltplatU sich noch darauf befand. Das Skelet befindet sich bereits im

Pesther Museum.'* (Vgl. Fremdenbl. vom 3. Juni 1853, Nr. 131.)

Valäszut. (Dobokaer Comitat) 1853.— Nach einem Regengusse im J. 18.J3

fanden die Kinder diesPopp .! oanneund des M a ro s i o n La i ä r aus Fodorhaza

und der Landmann Selessian Gligor ausFejerd im Valäszuter Unter-Bezirke

einige Aoticaglien aus Bronze, welche von dem h.siebenbürgischen Gouvernement

an die k. k. ( entral-Commission eingesendet, und von dieser dem k.k. Münz-und

Antiken-Cahinetcmitgetheilt wurden. Diese Fundstücke sind : 1. Eine bronzene

in Durehmesser, in ganzer Länge sammt dem Stiele S*/%
" messend.

•Iieibe ruht auf dem Rücken und Geweiheines liegenden Hirselies von ganz

guter I gekrümmte Stiel. 2" 6*'" lang, endet in einen netten Widderkopf.

— 2. Bio Bescfalige von Bronze, 1" hoch, auf der «'inen Seite gesehl.i»en. Die

Randleisten, zwischen denen ein Ziekzaek als Verzierung geht, laufen aus in Knten-

köpfe, von denen 2 vollkommen erhalten, 2 weggebrochen sind.— 3. EinBronze-
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beschläge eines einem csakany-ähnlichen Hau-Instrumentes, mit einer Scheibe,

deren Mittelpunct sieh zum Stachel zuspitzt. — 4. Das Seitentheil eines bronze-

nen Beiles.— 5—8. Sogenannte Kelte, der eine 3%" lang mit Öhr und Randver-

zierung im Zickzack, der zweite 3" V" lang, mit Öhr, der dritte 2" 11'" lang

mit Öhr, der vierte fragmentirte 2" 1'" lang, die Schneide weggehauen.— 9. Ein

offener Handring von Bronze, mit gegeneinanderlaufenden vertieften Streifen ver-

ziert.— 10. — 13. Länglichte Beschläge, aus deren Höhlung Spangen (Ringeln)

hervorstehen. — Das k. k. Cabinet hat diese nicht uninteressanten Beiträge zu

den heimischen Monumenten aus der Zeit des Bronze-Alters gegen Ersatz

zurückbehalten.

B) Land der Szekler.

Szekely - Udvärhely. (Udvarhelyer Stuhl) 1853, — Im August 1853 hat in

dem siebenbürgischen Dorfe Tibold bei Szekely-Udvärhely (sächs. Oderhäl-

I e n) ein dortiger Grundbesitzer, Franz T ö r ö k, im Hofe seines Hauses, ungefähr

7 Fuss tief unter der Erde, an 826 St. alte römische Silbermünzen gefunden,

welche durch die heftigen Regengüsse, die im Monat Juli stattgefunden hatten,

waren herausgewaschen worden. Das vergrabene Geld befand sich ehedem wahr-

scheinlich in zwei Gefässen von ungebranntem Thone, welche durch die Last

der über den Hof fahrenden Wagen mochten zerdrückt worden sein; nur ein

Stück des einen, das den Boden desselben bildete, blieb noch erhalten. Diese

Münzen, über deren Beschaffenheit durch die öffentlichen Blätter (vgl. Presse

vom 18. September 1853, Nr. 218 ; Abendblatt der Ost-Deutschen Post vom

14. October; 853, Nr. 240; Humorist vom 15. October, Nr. 238) bisher nur

allgemeine Angaben waren mitgetheilt worden, sind durch die Güte Sr. Durch-

laucht des Hrn. Militär« und Civil-Gouverneurs von Siebenbürgen , Fürsten

Seh wa rzen be rg, der k. k. Central-Commission und durch diese dem k. k.

Münz-und Antiken-Cabinete zur näheren Prüfung zugekommen. (Vgl. österv. kais.

Wr. Zeitung vom 9. März 1854, Nr. 58.) Der ganze Fund zerfällt in zwei Partien.

Die eine derselben enthält, nebst 16 schlecht erkennbaren römischen Fami-

lienmünzen und 2 Stücken von Vespasian, 186 Consularmünzen aus der Zeit des

Triumvirates (43—31 v. Chr.), durchgehends fast bis zur Unkenntlichkeit abge-

rieben, darunter sogenannte Legionsmünzen des Antonius. (Vgl. Eckhels D.

N. V. VI, p. 50) von der Legio IL, V., VI., VII., XIIL, XIIII. (XIV.), XIX., XX. u. XXL,

somit von keiner der selteneren oder fraglichen; die. meisten derselben haben

Contremarken (signa ineusa), jedoch keine von besonderer Wichtigkeit

Die zweite Partie besteht aus einer Masse durchgehends trefflich, fast äfleur

decoin erhaltener silbernerImpe rato renmünzen. Da dask. k. Münz- und An-

tiken-Cabinet in der glücklichen Lage ist, aus diesem ganzen reichen Münzfunde

auch nicht ein einziges Stück zu benöthigen, die Auffindung einer so reichen Serie

aber jedenfalls Beachtung verdient, so erlaube ich mir die einzelnen Kaiser,

welche in dem Funde vertreten waren, und die vorzüglicheren Münztypen im

Detail anzuführen.

I. Vespasianus. 21 Stücke, (70 n. Chr. TR. POT. Vesta sedens.—

AVG. TR. POT. Instrumenta pontificalia. — 76 n. Chr. Judaea sedens. —
72 n. Chr. CONCORDIAE. AVGVSTI. - 73 n. Chr. VICTORIA. AVGVSTL Vic-
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toria llgM militari coronam imponens. — 7.'» n. Chr. Aquila basi insidens. —

CatllllMMIS. .lovis IMIstltS. I

II. I» .) m i t i .1 n ii s. i Stmki'. (?:» ii. Chr. Pegasus gradiens. — 80 n. Chr.

Btlü liM'tistrriiio imposita. — 81 n. Chr. Corona IdUat curuli imposita.

I'.lll.ls st.IMS (|. 1'lllllM'll.)

III. Traianus. 18 Stücke. (Concordia. — Iustitia. — Pietas. — Provi-

( |,«nti ... Salus. — S. P. Q. II. Opt. Principi.)

IV. Ha .h-ia nus 21 Stücke (117 — 138 n.Chr. COS, EIL Annona sedens,

Annona stans. Instrumenta pontificalia. — Homa sedens. — Hercules sedens — Spes

gradiens. — Astra Septem et Luna.— FIDES PVBLICA. —FORTVNAE REDVCL
LIBERALITAS AVG. - COS III PP. - PROVIDENTIA AVG. — SALVS AVG.
(Salus stans).— SPES P R, VICTORIA AVG. (Victoria gradiens.) — Num. geogr

.

ITALIA. 118 n. Chr.)

V. Antoninus. 109 Stücke (138 n. Chr. AVG TR P COS DES II. Fides

stans. - 139 n. Chr. TR P COS II. Felicitas. — Instrumenta pontificalia. —
UO — 143 n. Chr. COS III. AEQVITAS AVG. TR. P. III. AVRELIVS. CAE-
s \U. AVG. PH. F. COS. Caput Aurelii. - CLEMENTIA AVG., IMPERATOR II.

Victoria tropaeophora. — 144 n. Chr. COS III. Fortuna stans ; Vesta sedens. —
145—147 n.Chr. COS IUI. Manus iunctae ; Aequitas stans; Liberalitas stans;

MB IUI; Felicitas stans; Lectisternium, superne fulmen. — TR.P. XII. 149 n.Chr.

Annona stans; Bonus Eventus; Felicitas stans; Imp. ad tropaeum sacrificat. —
TR. P. XIII. 1Ö0 n. Chr. Aequitas stans. — TR P XIV. 151 n. Chr. Annona

stans. — TR P XV. 152 n. Chr. Annona stans; PAX ; PIETAS; Fortuna. —
TB P XVI. 153 n. Chr. Annona stans; Vesta. — TR P XVII. 154 n. Chr. An-

nona stans; Liberalitas stans d. tesseram; Liberal, st. d. cornucopiae. — TR P
Will. Man. Chr. Aequitas; Annona; Fortuna; Vesta d. pateram, s. Palladium —
TR P XIX. 156 n. Chr. Annona; Abundantia sedens; Felicitas stans; Fortuna

•last; Imperator; Pietas inter infantes.— TU P XX. 157 n. Chr. Fortuna stans;

Felicitas sedens; Salus sedens. — TR P XXI. 158 n. Chr. Annona; LIB VIII;

S.lus sedens; Fortuna stans. — TR P XXII. 159 n. Chr. AED DIVI AVG REST
Templum 8 column.; FORTVNA OPSEQVENS. COS III.; VOTA SVSCEPTA
l»K( II. (DEC III) - TR P XXIII. 160 n. Chr. SALVS AVG COS IUI. -TR P
XXIIII. 1(51 n. Chr. KKMC. SAKC. COS IUI; ROMA COS IUI) ; ferner von dem-

selben Kaiser 53 St. Consecrationsmünzen mit 4 verschiedenen Typen (CON-
SECKATIO, R»fat; Ead. Epigr., Aquila; DIVO PIO. Ära ; Ead. Kpigr., Columna

cui insistit Imperator.)

VI. Fa u s t i na Sen i o r. 53 St. Consecrationsmünzen mit 6 verschiedenen

Inschriften. (AKTERNITAS; AVGVSTAin 10 Varianten; CERES, stans etsedens;

-KCRAT10, Ceres, Pavo; PIETAS; VESTA.)
VII Marc us Aurelius.45 Stücke. (TR P. 144n. Chr. COS. DES II. Honos

stans. — MI ... Chr, COS. Hunos stans.— TR P III. 149 n.Chr. Pallas stans. —
TR P VI. U'i ... Chr. Pallas stans — TR P X. 156 n. Chr. Aequitas; Genius
l'u|'"li Koman, stans. - TU P \|. 157 n. Chr. Roma stans. — TR P XII. 158
n. Chr. Spes gradiens. — TR P XIIII. 160 n. Chr. Pallas. — TR P XVI. 162.

• < ONCORD W.,.; PROy. DEOR. - TR P XVII 163 n. Chr. CONCORD.
\Vi;.

: PROV. DEOR. -TR P XVIII. 164 n.Chr. CONCORD AVG.; Felicitas
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sedens et stans; Pallas stans. — TR P XIX. 165 Felicitas stans; ferner 80 St.

mit ARMENIACVS aus der denkwürdigen Zeit des Partherkrieges (TR P XVIII.

164 n. Chr. ARMEN. Armenia moesta sedens.; Mars stans. — TR P XIX. 165

n. Chr. ARMEN. Armenia moesta sedens; Abundantia stans; Felicitas stans,

Mars stans.)

VIII. Faustina lunior. 84 Stück. (AVGVSTI PH FIL in 3 Typen, näm-

lich Concordia, Spes und Venus Victrix), CONCORDIA, DIANA LVCIF.,

FECVNDITAS, IVNONI REGINAE, LAETITIA, PVDICITIA, SALVS, SAECVLI
FELICIT., VENVS.)

IX. L. Aur. Verus. 67 Stück. (TR P. COS II. PROV DEOR. Providentia

stans. — TR P II COS II. 162 n. Chr. PROV. DEOR. — TR P III. 163 n. Chr.

ARMEN. Armenia moesta sedens ; PROV. DEOR. - TR P IUI. 164 n. Chr. Mars,

stans; Victoria globo insistens. — TR P V. 165 n. Chr. Mars stans, Mars tro-

paeophorus. — T R P VI. 166 n. Chr. PAX. — T R P VII. 167 n. Chr. VICT.

AVG. Victoria volans.)

X. Lucilla Veri. 4 Stück. (PIETAS. Pietas ante aram.)

C) Land der Sachsen.

Szäsz-Nyires. (Hermannstädter Stuhl) 1853. — Zu Szäsz-Nyi'res im Her-

mannstädter Militär-Districte wurden im Garten und auf der Hofstelle des Insas-

sen Peter K im pr ian, nach einem Hochwasser, im aufgewühlten Erdreiche, von

dem Mädchen Papp Florika mehrere alte Silbermünzen im Schätzungs-

werthe von 14 fl. 11 kr. entdeckt , und durch die k. k. siebenbürgische Landes-

direction dem h. Ministerium eingesendet, welches dieselben an das k. k. Münz-

und Antiken-Cabinet abgab. Der Fund besteht aus 72 Stück ungrischen Zwei-

groschenstücken von Ret hl en Gabor 1626, aus polnischen und ungrischen

Groschen, halben Weissg rose h en , Polturaken von 1620 und Denaren. Der

Fund datirt somit aus der Zeit von 1620—1626.

BogaCS. (Mediascher Stuhl) 1852. — Am 10. März 1852 fanden in dem

Orte Bogacs (Bogeschdorf) die Insassen Johann Schenker und Peter

Schebesch bei Gelegenheit, als sie beschäftigt waren, behufs der Erbauung

eines Volksschulgebäudes daselbst, eine baufällige Ringmauer wegzubrechen,

die der evangelischen Kirche zum Schutze gegen feindliche Anfälle gedient haben

mochte, in einer zugemauerten Schiessscharte derselben ungefähr 8' hoch über

der Erde in zusammengenähten Linnenlappen einen 7#14Loth schweren Schatz,

bestehend aus 2577 Silbermünzen, im Schätzungswerthe von 11311. 20% kr. CM.
Die wackeren Finder , höchlich erfreut durch Zufall einen so namhaften Bei-

trag zu dem projectirten Schulbaue gefunden zuhaben, machten keinen Hehl aus

ihrem Funde, der nun den gesetzlichen Weg nahm und auch dem k. k. Münz-

und Antiken-Cabinete zur Einsichtnahme zugieng. Die Münzen dieses Fundes

reichen vom letzten Viertel des 16. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts und haben

in numismatischer Beziehung nur geringen Werth. Es sind u ngri sehe, sie-

benbürgische und polnische (unter letzteren Achtzehngroschenstücke

und sogenannte Schoustak oder Sechsgroschenstücke, Polturaken u. s. w.), und

sie rühren her von Matthias II. (1608—1619), Leopoldl. (1656—1705),

Gabriel Bethlen (1613— 1629), Sigismund III. (1587—1632), Johann
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Casimir (1648 1868). Das k. k. Cabinct hat nur einige polnische MOnzitflcke

aus diesem Panda lurflckbahalten.

Zendrisch. (Schiaaburger Stuhl) 18:;2.— Der Einwohner Johann Bühl er

\»»n Zandriach ha Schiaaburgarbexirka Tand bahn Aufgraben seines VTaingar-

Uni ü»s pölni ic l» t Zwei-, and 27:> poln ische BIngroaebanatfleka,iaaammaa

im Srhät/.ungswerthe von 18 II. 22 kr., welche der Schüsshurger Magistrat an

das h. k. k. Finanz-Ministerium unterm 30. April 1853 einsandte. Sie rühren

aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhuiulerts her, und sind, obwohl ohne beson-

dere Wichtigkeit, einiger Varietäten willen nicht ganz uninteressant.

Zeiden. I
Kronstädterbezirk) 1853. — Bei der am 5. Februar 1853 bewerk-

stelligten Abhrechung der Kirchenmauer in der Ortschaft Zeiden wurden von

den dabei beschäftigten Arbeitsleuten 6 St. alte Goldmünzen im Schätzungs-

werte von 91 fl. 4 kr. C. M. aufgefunden. Das h. k. k. Finanz-Ministerium hat

dieselben dem k. k. Münz-und Antiken-Cabinete zur Auswahl eingesendet. Diese

6 Stocke sind: 1) Doppelducaten der Stadt Dornik (Tournay) in Flandern

von Albert (f 1621) und Elisabeth (f 1633); 2) und 3) siebenbür-

gische Ducaten von Michael Apafi aus den Jahren 1667 und 1668 (unten mit

A-F); 4) Ducaten vom K. Leopo Id I. 1680; 5) Salzburger Ducaten von

Max Gandolf Grafen v. K hu en bürg 1682 und 6) ein numismatisches Curio-

sum, nämlich ein Doppelducaten: Av.FRlDD. GC. L. ANDMVE. H. APEC I. NP.

V. R. AT. F. I. ML. Sitzender Bischof auf reichverziertem Sitze , in der R. e.

Monstranze (?), in der L. ein Kreuz. I*. NOMEN. DOMINI. TVRRIP (sie).

FnRTISS. WA F. (sie). Der Reichsadler in reicher Verzierung. Jahrzahl 1664,

unterhalb % — & . . Ganz wie die Rückseite auf Ducaten und Doppelducaten

der Stadt Frankfurt a./M. Wahrscheinlich ist zu lesen: FRIÜericus Dei Gratia

Cardinalis LANDgravius Hassiae EPiscopus VRATislaviae, und das Stück somit

dem Cardinal (1655), nachherigem Bischöfe von Breslau (1673), Friedrich,

Landgrafen von Hessen (gest. am 19. Octoher 1682) zuzuweisen.

XI. Militägreniland.

MI. IiOmbardisch-venetianisches Königreich.

A) Lombardisches Gubernialgebiet.

Mailand. (Delegation Mailand) 1852. —Kurz vor Antritt der Herbstferien im

Jahre 1852 war der seither (am 6. Oct. 1853) verstorbene Archäolog J. Labus,
geehrtes Mitglied, auf Anregung der Provincialdelegation zu Mailand, vom

Inmbardischen Institute für Künste und Wissenschaften beauftragt worden , in

der Gegend vonSomma, vorzüglich bei Golasecca, Nachforschungen anzustellen

über den Weith i\^r auf dem Schlachtfelde am Ticino aus der Romerzeit auf-

gefundenen Altertliümer. In seinem Berichte erklärte Hr. Labus , dass die neu

aufgefundenen Gegenstände an Wichtigkeit diejenigen nicht übertreffen, welche

schon vor 28 Jahren von dem Prof. J. B. Giani bei Golasecca waren aufgefun-

den und beleuchtet worden. Der neue Fund beschrankt sich auf Thonurnen von

»dener r.rösse und Form, welche, nebst Asche und Resten verbrannter
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Knochen, Sehnallen, Armspangen, Ketten und metallene Ringe enthalten. Neuer-

dings wurde bei dieser Gelegenheit das Verdienst des Hrn. Prof.Gi ani hervor-

gehoben, der der erste gewesen sei , welcher die lange bestrittene Örtlichkeit

des Schlachtfeldes zu bestimmen vermocht hat, auf dem Hannibal und Scipio

einander gegenüber gestanden. (Vgl. Wiener Zeitung vom 1. Jänner 1853; Nr.l,

S. 4, aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung.)

B) Venetlanisches Gubernialgebiet.

Verona. (Delegation Verona) 1851. — Bei den Baugrabungen zur linken

Seite der Franz-Josephs-Brücke über die Etsch bei Verona für die lombardo-

venetianisehe Ferdinands-Bahn wurde ein rundes Marmorpiedestal von 0.83 Me-

tres im Durchmesser und 0.26 Metres Höhe gefunden, mit folgender Aufschrift:

FORTVNAE. CASSI^PJF. MARCELLA. V. S. L. M

Die Inschrift, mit schön geformten Lettern, ist gut erhalten. Der Fund wurde

om 2. Februar 1851 gemacht. — Am 8. Februar d. J. entdeckte man die Trüm-

mer eines antiken Brunnens (Pozzo), 4.75 Metres unter der jetzigen Bodenfläche.

— Auch wurden in der Nähe die Grundmauern eines antiken Gebäudes aufge-

funden; sie sind vom härtesten Cäment, 0.80 Metres unter der Oberfläche, von

verschiedener Dicke und einer mittleren Tiefe von 4,50 Metres.

XIII. Königreich Dalmatien.

Stobrez. (Kreis von Spalato).— Nordöstlich von Spalato, im Hintergrunde

der Bai von Stroxanas , liegen, am Fusse desMossor, nächst der Schlucht

von Xernovniza, die spärlichen Überreste der griechischen Colonie E p e t i u m.

Hr.AbbateDr.Franz Carrara (gest. zu Venedig am 29. Januar 1854) hat in seiner

Schrift: „De' Scavi di Salonanel 1850. Praga, Haase, 1852" anhangweise (p.21

—24) folgende auf Epetium bezügliche Inschriftsteine mitgetheilt , welche er

auf dem Wege von Poglizz a bis an die Cettina vorfand:

1.

.... SEX GELLIO. ERONI Iirnl VIR\ . .

.

Zu Stobrez, über dem Thore des Pfarrhofes. — Die Inschrift nannte wahr-

scheinlich einen Sevir von Epetium ('Ettstiov), einer Stadt der Lissier, mit

einem guten Seehafen (Portus Epetius). Die Seviri waren Mitglieder einer

municipalen Sodalität; Epetium muss daher ein Municipium oder eine Colonie

gewesen sein.

2.

D M
L. VIPSANIO

MARCELLO
VIPSANIVS

LVPVS
CONSOBRINO

B. M
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\m BMM Kmvnieh. — Vipsanius ist (>in Familienname: dagegen das

klailf fVfWandte \!|isl ums nur ein CognODlAD (
»Ins Wiiliiscln-inlicli in \ crscliic-

denea Familien rofkain. Der Familie \fipaanii gehörte der Kidam de« Angnstni,

M. VipeanJui kgrlppa, an. Bei <",. F a r lanef f <> | tntiehe Itpidi Pntarine, p. SS I i

lesen wir einen V i |>s a ni n s !\1 :i r re II i n u s . der seiner Matter Gabinil Her

eellini einen Grabetein leiste. Farlanetto macht dem die Bemerkung: „die

vielen nagen «"»imliehen BnchifanenTeriohlingtingen lieaien rermntnen, dte«

r Inichriftitein ans Dalmatien stamme u

3.

D M
M. LVCRE

TIO. MAIU'EL

L0. DKFVNC
TO ANNOIIV

M XXXX AVID

l\. LVCYU,\
FR/-RI.INF

ELICI

Im Hause Perassovich. — Die Gens Luc re tia, ursprünglich patrieisch,

zahlte späterhin Mitglieder auch in plebejischer Stellung. Inschriftlich erschei-

nen mehrere Lucretier in angesehenen priesterlichen und bürgerlichen Würden.

Eine Avidia Bectia finden wir auf einem Grabsteine zu Salona.(S. Lanza, Antiche

lap. Salon., pag. 145, Nr. CLX.)

4.

OHNE S I

VINDEMIA

Im Pflaster der Pfarrkirche.— Ein Vindemiator erscheint aufeinem Steine

zu Treviso (Grut. DCLI. 12), ob aber als Cognomen, oder gar als Appellativuin

lässt sieh schwer entscheiden. Wollte man hier das letztere annehmen, so würde

das Inschriftfragment auf Weinbau in der Umgebung hinweisen:

5.

D M
MERCVRIA
LIS SILVINA

E CONSERVINAE
CON QVA VIXI

AN XLV. EX QVA
HABEO. NATOS

B. M
Zu Strozanai an Hause Lindro. — Dem Wortlaute nach sehr spater Zeit

Ifia;, auflallend das unlateinische conservinac statt eonservae und con statt

eum. - Dr. Fr. Laut, der diese Inschrift ebenfalls (Ant. lap. Salon., p. 152,

Nr. CLXXXIV) mittheilt, liest:
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D. M
MERCVRIA

LIS. SILVINIA

E. CONSERVAE
CON. QVA VIXI

AN XIV. EX QVA
HABEO NATOS Vil

B. M
6.

D M
SVRI

CMXI
Ebendort. — Dr. Lanza (a. a. 0. Nr. CLXXXVI) liest in der letzten Zeile

C1NAE, und bezieht die Inschrift, im Zusammenhalte mit anderen aus Salona

(s. Zacchar. Marm. Salon, p. 15, Nr. 13; p. 33, Nr. 110 et 121), auf einen

aus Syrien stammenden, wiewohl Surus auch als cognomen vorkommt, z. B.auf

einem Steine aus Narona. (S. Rein., p. 653, Nr. 6.)

7.

D. . M
LVPE. DEP

- ANN. XV
DRACONI

LLA. MATER
INFEL. B. M

Ebendort. Dr. Lanza (a. a. 0., Nr. CLXXXIII), liest DRACONT — ILLA.

8.

D M
P. FLOR
CRISPINO

DF. AN III

M III P FLOR
SEVERVS FI

LIO HNTFELICI

Zu Postran a, im Keller des hochw. Herrn Pfarrers Dumicich; dort noch

nicht eingemauert.

9.

LATRORIS
III galLcai™

TAE *N £ LEGH ADIL

CIEM PP 'EIVSDEM

CLASSIS. MISENATIVM. . .

.

VICRICIS. DVCI. LEG. C...
MIARVM. A3VERSVS. ARME
NARIO. K)IWIN CIAE. I

VVSIPS. ESIBI. E. SVIS...
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8

Fragment eines schönen Sarkophagcs von weissem Marmor, || der Kirche

S. Martino di PoftrtM M der neuen Sirasse nach Almissa. — Dieses Hruchstück

nennt uns. so eornipt es is(, dennoch deutlich i i i
f 1 1

1*«* r« • Truppenkörper , welche

eine heiläulige chronologische Angabe ermöglichen, hie Ltgfo III. GALLCA
(Glllfoft) wurde um das J. 59 n. Chr. von Germanien aus nach Syrien gegen die

Partner und Armenier geschickt. Zunächst erscheint die Legio II. Adiutrix, erst

\on Yespasian errichtet, daher die Inschrift über das J. 69 n. Chr. hinausreicht;

ferner die Classis (Praetoria) Misenatium. Die drittletzte Zeile der Inschrift

spielt auf eine Expedition gegen Armenien an , vielleicht auf diejenige , welche

im J. 115 n. Chr. unter Trajan stattfand.

10.

ORIVS

... VS PP

... MB. PR
• £C

Fragment desselben Sarkophages, an der Strasse gefunden.

11.

D M
MESSOR
DIT ONI

CON IVG

DEF. AN XX
BENEME

RENTI POS

Zu Srignine, in der Pfarrkirche, oberhalb des Weihbrunnkessels; mehr-

mals überweisst.

12.

IN. AGR P XX

Zu Sitno, umgestürztes Fragment am obersten Thürpfosten der Kirche.
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Einleitung.

Nach den mancherlei kritischen Untersuchungen, deren Gegen-

stand noch in jüngster Zeit die Geschichte des heiligen Constantin

und Methodim gewesen ist, scheint es sehr gewagt, ihre Zahl

abermals um eine neue zu vermehren. Und ungleich in den Arbeiten

meiner Vorgänger öfters vorgefasste Meinungen und nationale Bestre-

bungen die reine Erkenntniss der Wahrheit beeinträchtigten , so

war auch dies nicht Ursache genug für mich , eine so schwierige

Aufgabe zu unternehmen, wenn nicht ein anderer Grund bestimmend

hinzugetreten wäre, nämlich der: die Wichtigkeit einer bisher noch

fast unbenutzten Quelle für künftige Forscher in ein helles Licht zu

setzen. Zwar ist es mir leider nicht möglich, die Legende, von der

ich bandeln werde, in ihrem Urtext zu benutzen und aus diesem

zugeben, ich glaube jedoch, da die Übersetzung, auf die ich

nich stutze, von einem der ersten Kenner der slawischen Sprachen

herrührt — welchen) ich füv seine Güte zu dem grössten Danke mich

v.r[illiehttt fühle — dass hierdurch jener Mangel einigermassen

/t wird. Auch will ich gern meine hier niedergelegten Studien

nur als eine Vorarbeit für einen des Slawischen kundigen Historiker

l"'t! (,ilitenund wünsche, dass ein solcher recht bald in meiner Schrift

eine Aufforderung sehen möge, mit ausreichenden Kräften zu vollen-

den, uns ich mit unzulänglichen begonnen habe.

hie vorliegende Arbeit zerfällt ihrer Natur nach in drei Abthei-

i: zurrst wird aber ( jj ( . Glaubwürdigkeit der Legende im

10 •
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Allgemeinen gehandelt werden, dann folgt eine vollständige Übersetzung

oder vielmehr wörtliche Umschreibung des Textes in lateinischer

Sprache und endlich eine Reihe von Anmerkungen und Excursen,

worin durch Vergleichung mit anderen Zeugnissen die einzelnen

Thatsachen geprüft und erörtert werden sollen. Aller Abschwei-

fungen auf fremdartige Gegenstände suchte ich mich hierbei mög-

lichst zu enthalten, wenn ich gleich bisweilen etwas weiter ausholen

musste, um zu meinem Ziele zu gelangen. Eine zusammenhängende

Darstellung von der Wirksamkeit des Methodius zu geben, schien

mir schon deshalb unmöglich, weil über mehrere der wichtigsten

Fragen die Untersuchung noch zu keinem Abschluss gediehen ist,

und mit dem vorhandenen Material auch kaum gedeihen kann. Solche

streitige Punkte sind namentlich das Verhältniss der glagolitischen

zur cyrillischen Schrift, der Umfang der von den Brüdern verfertig-

ten Übersetzungen , die Nationalität der alten Mährer, endlich der

Bischofssitz und das Todesjahr des Methodius.

Die einzige bisher bekannte Handschrift unserer Legende befin-

det sich auf der Bibliothek der geistlichen Akademie zu Moskau; sie

gehört dem 16. Jahrhundert an, und besteht aus Papier in Folio-

format. Hiernach erschien in der Zeitschrift „Moskwitanin" auf das

Jahr 1843, Nr. 6, S. 405 ein Auszug in russischer Sprache mit lehr-

reichen erläuternden Anmerkungen und einer kritischen Einleitung

versehen, worin der ungenannte Herausgeber nachzuweisen sucht,

dass diese Nachrichten in Pannonien verfasst, gleichzeitig und

darum durchaus glaubwürdig seien. Mit unserer Legende ver-

band er einen Auszug aus einem in altserbischer Sprache geschrie-

benen und seinem wesentlichen Inhalte nach schon ehedem von

Schlözer (Nestors russische Annalen II, S. 233 ff.), bekannt

gemachten Leben des heiligen Constantin , welches in fünf Hand-

schriften auf uns gelangt ist, da er in diesem eine innere Verwandt-

schaft mit jener wahrnahm und es an Werth gleich achtete. Eine Ver-

schmelzung des Inhaltes dieser neuen Quelle mit den früher bekann-

ten Thatsachen versuchte zuerst, freilich in ziemlich ungenügender
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Weise vom Standpuncte der griechischen Kirche auf, der Bischof

Philaret v«»ii Riga, von dessen Sehnt"! J'yrill Ufid Method, (Irr Sla-

wen Apostel- 1S48 ZU Mitau eino deutsche l 'lierselzun»- erschien.

Jener AllSSUg winde indessen von Wenzel Hanka ins Cteeblscfae

übersetzt, und um einige Anmerkungen vermehrt am 27. Februar 1845

in der historischen Abtheilung der böhmischen Gesellschaft der

Wissenschaften vorgelesen, worauf er im Casopis Ceskeho Museum

XU,
j
);il

r. 5—33, 1846 gedruckt erschien. Aus dieser Quelle erhielt

im Jahre 1848 Wattenbach Kenntniss von den neu entdeckten Legen-

den, und glaubte den historischen Werth derselben sehr hoch an-

sehlagen zu müssen. Dennoch unternahm auch er es nicht, ihren

Inhalt mit unseren anderweitigen Nachrichten zu verschmelzen , son-

dern machte nur in seinen „Beiträgen zur Geschichte der christlichen

Kirche in Mähren und Böhmen" Wien, 1848, pag. 33—38, einen

deutschen Auszug daraus bekannt. Auch in seiner neuen Ausgabe des

libellus de conversione Bagoarior. et Carantanor. (Pertz Monum.

Germaniae Script. XI, pag. 2) berief er sich auf dieselben und nennt

den Verfasser einen testis haud levis. Endlich im Jahre 1851 gab

Schafarik in einer Sammlung slawischer Sprachdenkmäler „Pamatky

DrewnihoPisemnictni Jihoslovanuv", welche meines Wissens nicht in

den Buchhandel gekommen ist, einen vollständigen Text beider

Legenden heraus. Nach dieser Ausgabe erschien abermals ein Aus-

zug aus dem Leben des Methodius in polnischer Sprache in dem Lem-

berger „DziennikLitteracki" Nr. 32 von J. W—cz, welcher sich in

Schmaler's Jahrbüchern für slawische Literatur, Kunst und Wissen-

schaft im 2. Heft, pag. 89—94 ins Deutsche übersetzt findet.

Ich wurde zuerst durch die oben erwähnte Schrift Wattenbach's

raf die beiden Legenden aufmerksam und nachdem ich von Schafa-

rik's Ausgabe Kenntniss erhalten, gelang es mir, den Hrn. Professor

Miklosich zu Wien zu einer Übersetzung behufs der historischen

Ponützung derselben zu vermögen, welche keine geringen Schwie-

rigkeiten bot. weil der an mehreren Stellen verderbte Text nur durch

Kinendationeii verständlich wurde. Von dieser für mich gütigst unter-
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nommenen Arbeit veröffentliche ich hier vorläufig nur das Leben des

Methodius, welchem vielleicht später, falls mein Versuch Billigung

finden sollte, das Leben des Constantin nachfolgen wird. Verschie-

dene Gründe hielten mich ab , das letztere zugleich zu bearbeiten

;

trotz seines grösseren Umfangs ist es für die allgemeine Geschichte

nicht so wichtig, wie jenes, und obschon seine Abfassung aller Wahr-

scheinlichkeit nach auch in sehr frühe Zeit fällt, lässt sich dies doch

schwer auf zwingende Weise darthun; endlich ist auch der Text an

mehreren Stellen dunkel und unverständlich. So sehr aber auch die

Legende von Constantin ihrer ganzen Auffassungs- und Darstellungs-

weise nach mit der von Methodius innere Verwandtschaft verräth und

sie gewissermassen ergänzt, so kann sie dennoch demselben Ver-

fasser nicht zugeschrieben werden, da sich einige kleine Abweichun-

gen und Widersprüche finden, und wir dürfen daher die Glaubwür-

digkeit jener unabhängig von dieser erörtern, wozu wir demnächst

übergehen wollen.
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Iber die (ilaubwürdigkeit der pannonischen Legende.

Bei Beantwortung der Frage , in wieweit den Angaben unserer Legende zu

trauen sei, kommt es hauptsächlich darauf an zu bestimmen , wo und wann die-

selbe wrfasst worden ist. Aus äusseren Kennzeichen lässt sich hierüber schwer

ein liebere« l'rtheil lallen, denn ihrer Sprache nach, welche altrussisch ist,

gebärt sie erst dem vierzehnten .lahrhundert an; ohne Zweifel aber ist der auf

uns gekommene Text nur die Übersetzung eines ursprünglicheren, wofür sich

u. a. auch dies als Beweis anführen lässt, dass das den Russen unbekannte Wort

Messe, so oft es vorkommt, durch einen besonderen Zusatz erläutert wird. Nach

der Meinung des Hrn. Prof. Miklosich war jener Urtext griechisch, wofür Satz-

bau und Redewendungen Zeugniss ablegen.

Es bleiben uns demnach nur immer Merkmale übrig, aus denen wir Zeit und

Ort der Abfassung annähernd bestimmen müssen. Dies ist bereits mit Erfolg von

dem russischen Herausgeber des oben erwähnten Auszuges unternommen worden,

dem wir daher als Führer hier vorzugsweise folgen wollen. Zuerst ist es klar,

daei die Lebende in einem Lande geschrieben wurde, welches sich in kirchlicher

Abhängigkeit von dem römischenStuhle nach dem orthodoxen Bekenntnisse hielt.

Gleich im Anlange, wo der Verfasser von den Boten Gottes spricht, die zu ver-

icfaiedeMfl Zeiten zur Gründung der Kirche aufgetreten sind, verweilt er nach

.fzählung der Patriarehen und Propheten des alten Bundes in den Zeiten

des neuen Bundes nur bei den Aposteln Petrus und Paulus. Indem er sodann der

allgemeinen Kirchenvcrsammlungen gedenkt, welche zur Befestigung des wahren

Glauben^ zusammenkamen , stellt er, mit Ausnahme des zweiten ökumenischen

Coneils, überall die Namen der Päpste voran, unter denen sie gehalten wurden.

Das zweite nieänische Concil , das sich im .Jahre 787 versammelte , wird mit

liweigen übergangen, obgleich die griechische Kirche es als das siebente

Bkweaiteha anerkannte *). In der röinisehen Kirche dagegen konnte es trotz

•rlvennun^ Hadrians I. lange Zeit nicht zur allgemeinen Geltung gelan-

gen, und die Frankfurter Synode, welche Karl der Grosse 794 zusammenberief,

I) Vgl. IMiotii rpist II. (e.l. .Moi.taenlius. pag. <»(> ) Ka ;
. rettet M gpegwSfrlil

i5a . iva -r,j fcyiflcv xoi »ixeufuvunfrii fßMfnp

rVWtteiJS !7'JV7a77£lV /.
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verwarf sogar seine Beschlüsse gänzlich *). — Unsere Legende nennt fast überall

den Papst den apostolischen Vater; in der Antwort, welche Hadrian II. dem

Kozel ertheilt, lässt sie ihn sagen: „Nicht dir allein, sondern allen slawischen

Landen sende ich ihn (den Methodius) als Lehrer von Gott und vom heiligen

Apostel Petrus, dem ersten Bischof und Schlüsselhalter des Himmelreiches",

(Cap. VIII). In dem darauffolgenden Briefe des Papstes werden Constantin und

Methodius besonders deshalb belobt, weil sie sich an den römischen Stuhl wand-

ten und es heisst daselbst: „Nicht allein bei diesem bischöflichen Stuhle habt ihr

(Rastislaw und Kozel) um einen Lehrer gebeten, sondern auch bei dem recht-

gläubigen Kaiser Michael und er schickte auch den seligen Philosophen Constan-

tin nebst seinem Bruder, da uns die günstige Gelegenheit fehlte. Jene aber, als

sie das Recht des apostolischen Stuhles auf eure Lande erkannt hatten, handelten

nicht wider das Gesetz, sondern kamen zu uns mit den Gebeinen des heil. Cle-

mens." Von den dem Methodius feindlichen Bischöfen sagt unsere Quelle, sie

seien nicht befreit worden von dem Gerichte des heil. Petrus (Cap. X), von den

Mährern , sie hätten die Taufe vom heil. Petrus empfangen, auch stützt nach

unserer Legende Methodius seine Ansprüche auf die kirchliche Obergewalt in

Mähren nur darauf, dass ihm dieses Land vom apostolischen Stuhle übergeben

sei (Cap. XII). Nach allen diesen Merkmalen sind wir zu diesem Schlüsse

berechtigt, dass der Verfasser der römischen Kirche angehört und den Papst als

geistliches Oberhaupt betrachtet haben müsse.

In Einer Beziehung sehen wir dennoch unseren Autor auf Seite der grie-

chischen Kirche stehen, nämlich in Bezug auf die Lehre vom heiligen Geist, von

dem er in der Einleitung sagt: „Von demselben Vater geht auch der heilige Geist

aus, wie der Sohn selbst mit göttlicher Rede gesagt hat: der Geist der Wahr-

heit, welcher vom Vater ausgeht." Die Gegner dieses Satzes, die fränkischen

Priester werden als Anhänger der hyiopatorischen Ketzerei bezeichnet. Eine

solche Doppelstellung zwischen beiden Kirchen wäre in späteren Zeiten, als der

Zusatz filioque im Glaubenssymbol allgemeine Geltung erlangt hatte, unmöglich

gewesen, sie passt nur auf die zweite Hälfte des neunten Jahrhunderts und war

allein auf die Auffassung des Methodius und seiner Gönner Hadrians II. und

Johanns VIII. gegründet. Ähnlich verhält sich hierin zufolge seines verwandten

Ursprunges das Leben des heil. Clemens.

Unser Autor bekennt sich, wie nach dem Vorhergehenden schon sehr wahr-

scheinlich ist, als einer von denen, welche zur Heerde des Methodius gehört

haben, da er ihn durchweg unseren Lehrer, den Lehrer unseres Volkes nennt.

Am Schlüsse der Biographie redet er ihn als ein Mitglied seiner Gemeinde an:

„Du aber heiliges und ehrwürdiges Haupt , in deinen Gebeten droben unserer

gedenkend, die wir nach dir verlangen, befreie deine Schüler von aller Gefahr

u. s. w." Hiernach könnte unsere Legende sowohl bei den pannonischen Slo-

1) Einhard, ann. 794. Das Citat, wodurch unser russischer Führer nachzu-

weisen sucht , dass Johann VIII. nur 6 Concilien anerkannt habe, ist nach der

neuesten Ausgabe von dessen Briefe an Suatopluk unrichtig 5 a. a. O. heisst es nur

in sanetis universalibus synodis ohne Angabe der Zahl: Boczek cod. diplom.

Morav. I, 42.



tsa

weiuMi. als bei den Mähren Lhrea Urspreag gefaedee habWj *© « i
«

•
i > letzteren

aber unterscheidet lieh ihr Verfasser ausdrücklich. So heissl M l>ei ifmi : „der

alte Feind, dem (Juten nistgflMtif mikI ein GegMF der Wahrheit, erregle \tider

uns |i| ll.iv des 1-Yimlc.s des mährischen künigs mit allen l'>

i

s«- Ii < >
f«' ii

" (Cap.lX).

Indem ar tedan roi den Aifsehmngt spricht . ireleben du mährische Reich

t des Methodius nahm, führt er die 4Mttg€ der Mährer ;ils eil p

/ «

1
1 1; i n >

«, ;ui: „Wie sie selbst immer erzählen" (

<

'a j>. X i. Wir sind somit

thigl. ihm das slowenische Unter-Pannonien als Vaterland anzuweisen,

Allenlhalhen im Laufe der Rrelbhing gibt unser Autor sich als Zeitgenossen

im Methodius zu erkennen. Gleich anfangs sagt er: „Zu unseren Zeiten unseres

Volke« wegen, erweckte Gott unseren Lehrer den seligen Methodius (Cap. II).

Khenso redet er in den oben angeführten Schlussworten den Methodius" als einen

Schüler an. Ferner spricht er von der Erhebung des mährischen Reiches, welche

auf die Berufung des .Methodius folgte, ohne dessen bald danach eintretenden

Fall zu erwähnen, vielmehr scheint er die Grösse Mährens als eine fortdauernde,

ut uiiiwältige anzusehen. Auch die Verfolgung der Schüler seines Meisters über-

geht er gänzlich mit Stillschweigen, so dass man fast geneigt sein möchte anzu-

nehmen, er habe die Biographie unmittelbar nach dessen Tode geschrieben. Wie

dein auch sei, die eben angeführten Umstände, zusammengehalten mit den reli-

i Ansichten unseres Autors, weisen ihm seinen Platz in der zweiten Hälfte

iei neunten Jahrhunderts an.

Unsere Legende im Allgemeinen , wenn wir sie mit unbefangenem Blicke

beti achten, macht ganz den Eindruck einer schlichten und ungeschminkten Dar-

stellung wirklicher Thatsachen. Viele derselben lassen sich mit unseren sonsti-

gen Nachrichten sehr wohl in Einklang bringen, bei einigen fehlt es uns gänzlich

an anderweitigen Zeugnissen , wodurch sie entweder bestätigt oder widerlegt

weiden können. Nirgends finden sich indessen unmögliche oder wunderbare

hinji berichtet, welche gegen die Glaubwürdigkeit unserer Quelle Zweifel

ein _r fen: es fehlt ihr durchaus der sagenhafte Charakter einer im Munde des

Volkes ausgeschmückten und entstellten Überlieferung und ihre Auffassung der

Begebenheiten passt auf keine andere Zeit und kein anderes Land, als die denen

wir sie zugewiesen, am wenigsten auf das streng-griechische Russland. Da nun

raeh ein bestimmter Zweck sich nicht denken lässt, zu welchem irgend ein spä-

ter Lebender die Legende untergeschoben haben solle , so bleibt uns wohl kaum

etwas anderes übrig, als für den Verfasser einen der in Pannonien erworbenen

Schüler des Methodius zu achten, welcher in der vom Meister erlernten griechi-

schen Sprache die Thaten desselben gleich nach seinem Tode zur Erbauung für

•hwelt niederschrieb. Es dürfte daher der Name der pannonischen Legende,

welcher ihrvon unseren Vorgängernzugetheilt worden ist, gerechtfertigt ersehei-

>l> der ursprüngliche Text unserer Quelle durch spätere Zusätze vermehrt

worden sei, lässt sich durch sprachliche Gründe nicht entscheiden , da wir sie

nicht mehr in der Ursprache besitzen; auch nach inneren Wahrzeichen ist es

mir nicht gelungen, hierüber etwas Sicheres auszumachen.

Es darf uns durchaus nicht befremden, dass die pannonische Legende erst

in so später Zeit in Russland wieder aufgetaucht, und nur in einer Übersetzung

zu unserer Kenntnis* gelangt ist , wenn wir bedenken, dass gar bald nach dem
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Tode des Methodius, wahrscheinlich im J. 886 eine Verfolgung gegen seine

Schüler aushrach, welche Ursache ward, dass die slowenische Bibelübersetzung

und Liturgie aus Mähren und Pannonien verschwanden, und sich in die südlichen

Donauländer flüchteten, von wo sie später seit dem Jahre 988 sich einen Weg
nach Russland bahnten 1

). Mit ihnen ging die historische Überlieferung von Con-

stantin und Methodius Hand in Hand und fand in Russland, wo man den Brüdern

von Thessalonich eine besonders eifrige Verehrung widmete , Pflege und Ver-

breitung. Die Spuren des Weges, welchen diese und verwandte Nachrichten

eingeschlagen, lassen sich mehrfach wiedererkennen. So besitzen wir aus Bul-

garien ein Leben des heil. Clemens, welches in der ersten Hälfte des zehnten

Jahrhunderts ein Schüler desselben verfasste ; die Kunde, welche sich darin von

Methodius vorfindet, zu dessen Jüngern Clemens selbst gehörte, ist nur aus dem

Munde des letzteren, nicht aus unmittelbarer Anschauung geschöpft, wie die

Ungenauigkeit der Nachrichten und der Name Kyrillos statt Konstantin bewei-

sen, der erst bei der Nachwelt üblich wurde. Eine kurze neubulgarische Legende 2
)

von den beiden Brüdern scheint blos ein magerer Auszug aus der pannonischen

zu sein, zu welcher nur das vermeintliche Jahr der Bibelübersetzung hinzuge-

fügt ist. In alt-serbischer Sprache , dem vierzehnten Jahrhundert angehörig,

aber gleichfalls aus einem Urtext übersetzt, besitzen wir das schon in der Ein-

leitung erwähnte ausführliche Leben des heil. Constantin. Mit diesem verwandt

sind die dürftigen Nachrichten, welche sich beim Priester von Diokleos 3
) finden;

die Erwähnung des mährischen Fürsten Suatopluk in Dalmatien weist schon auf

ihren fremdartigen Ursprung hin. In Russland sehen wir bereits in dem Kalen-

dariumOstromirianum *) vom Jahre 1057 den Tag des heil. Constantin vermerkt;

Nestor, der älteste russische Annalist oder ein etwas späterer Interpolator des-

selben 6
) stimmt in seinen Angaben über das Wirken der beiden Brüder grossen-

theils wörtlich mit unserer Quelle überein, während ein anderer russischer

Chronograph 6
) aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts mehr dem Leben des

Constantin folgt. Dieselbe Herkunft haben zwei kürzere Legenden 7
) aus dem

1) Vgl. Kopitar Prolegomena historica in evangelia slavice, quibus olina in

regum Francorum oleo sacro inungendorumuti solebat ecclesiaRemensis.(Miklosich

siaw. Bibliothek, pag. 67). Concludamus ergo .... cantare coepisse Metbodium in. ..

ducatu Blatensi ducis SlavorumHecilonis . . . missam lingua Slavina,sed hanc nova-

tionem . . . fuisse extrusam e Pannonia post Methodii obituin: at hoc laetius efflo-

ruisse in Bulgaris, Croatis et Serbis, unde et post seculum a. 988 in Russian» tra-

dueta est. . . . in hodierna contra Moravia, Bohemia etPolonia viguisse nunquam."

2) S. Joann. Exarch. Bolgarskiy, pag. 90, vgl. Dobrowsky mähr. Legende von

Cyrill und Method, pag. 64.

3) Cap. VIII bei Schwandtner script. rer. Hungaricar. III, 479.

4) Kopitar Glagolita Clozian LXI.

5) S. Schlözer Nestor's russ. Annal. II, Cap. X, p. 174-231.

6) In Pogodins russ. Übersetzung von Dobrowsky's Cyrill und Method.

p. 108. (Moskau, 1825.)

7) Ebend. p. 103, 105. Die Kenntnis« dieser Quellen verdanke ich gleich-

falls der Güte des Hrn. Prof. Miklosich.
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fmitVi lintiMi und scch/ehntcn Jahrhundert, welche <|cn wahren «iehall der I I,. r-

Itefmng darob ton vielfach entstellen.

Je reichhaltiger die Nachrichten sind, welche sich auf die eben angedeutete

Weise hei den Sudslawon iiml Bussen über die Brüder von T f 1 1
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«• 1 1 erhalt -n

haben, itfto ärmlicher isl alles, was iit böhmischen und mährischen Uuellen ff»!

ihnen erzahlt wird: ans dem eilften Jahrhundert besitzen wir nur eine dürre

Erwähnung ihrer Namen '), und erst nach der Mitte des vicr/ehulen fanden sie

Eingang in die Kalender der .Missale und Breviere. Die Nachrichten, welche sich

IM dieser und späterer Zeit üher sie vorfinden, sind voll von Fabeln und für

schichte gänzlich unbrauchbar , wie dies schon von früheren Forschern

anerkannt worden ist. Dein scheinen zwar die Bruchstücke eines Olmützer

Saalhuches vom Jahre 10(>2 M widersprechen, welches angeblich vom Professor

Monse entdeckt , und von Boczek 2
) zuerst herausgegeben worden ist , allein

sowohl wegen ihres Inhaltes, als wegen ihres räthselhaften Verschwindens

kommen mir diese Nachrichten so verdächtig vor, dass ich nach Kopitar's 3
)

Vorgang mich ihrer Benützung enthalten zu müssen glaube *). Ks bleiben uns

somit zur Vergleichung mit unserer neuen Quelle als glaubwürdige Zeugnisse

übrig: die Briefe der Päpste Johann's VIIF. und Stephans V., die im Jahre 871

verfasste Schrift über die Bekehrung der Baiern und Karantaner und die Trans-

latio St. Clementis. Auch das Leben des heil. Clemens beginnt eigentlich erst

mit dem Tode des Methodius zuverlässig zu werden 5
). Ein zweites Leben

desselben Heiligen, gleichfalls in griechischer Sprache, welches aus einer

Handschrift des 13.—14. Jahrhunderts zuerst Schafarik herausgegeben 6
) hat,

ist grösstenteils aus jenem geschöpft, und von geringem Werthe für die

Geschichte.

ll Cosmae chron. Boemor. I, 10. (Pertz SS. IX, 39); Narratiode exonlio

Zazaviensis rconasterii (Pelzel et Dobrowsky SS. rer. Bohemicar. I, 90.) Ober

iml dieser auffallenden Krscheinung vgl. was ich unten zu Cap. V, über die

Nationalität der alten Mährer bemerkt habe.

2) Codex diplono. Morav. I, 136, 137, 138.

8) Prolegom. histor. 1. 1. p. 67. Nr. 2, Hesychius glossograph. p. 54.

%) Daaa diese Aufzeichnungen nicht gleichzeitig sein können, ergibt sieh schon

daraus, dass Constantin darin Cyrill genannt wird. Sehr modern und gar nicht dein

Sinne des Mittelalters gemäss klingen die Worte, womit der Bischof Severus von

Prag die Aufbewahrung jener Actenstücke erwähnt: Quoniam vero hec cartula

nimis parva et sigilli incapax existebat, quin immo humore et inacerie non in.xlice

leaa cernehatur . ego prefatu.* dei gratia episcopus eandem, utpote pium et post

va»tationem hungarorum unicum superstes monumentum christianitatis cepte pro-

pria manu depixi et Otto dux Moravorum, ad cujus voluntatem hoc feci
,
paginam

meam suo sigilio hilariter roboravit.

5) Vgl. hierüber Waltenbach , Beiträge zur Geschichte der christl. Kir.l.c

p. 3—6.

6) Pamatky Hlaholskeho Pisemnictni, Prag, 1853, p. LVII— L1X.
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Mensis Aprilis VI. die Commemoratio et vita beati patris nostri et

doctoris Methodii arehiepiscopi Moravici.

Benedic pater!

I. Deus benignus et omnipotens, qui creavit a nonexistentia in existentiam

omnia visibilia et invisibilia et ornavit ea omni pulehritudine , quam si quis sin-

gulatim perpendit, ex parte potest cognoscere et intelligere eum, qui fecit, talia

opera mirabilia et multa; e magnitudine enim et pulehritudine operum etiam

parens eorum perspicitur, quem canunt angeli tersaneta voce et omnes ortho-

doxi praedieamus in saneta trinitate, videlicet in patre et (ilio et saneto spiritu,

id est in tribus substantiis, quas possumus tres personas vocare, atinuna divini-

tate : ante omne enim tempus praeter oinnem rationem et intelligentiam incar-

naliter pater ipse filium genuit, sicuti dixit sapientia !); Ante colles ego
parturiebar, et in evangelio dixit ipsum divinum verbum purissimo ore caro

factus ultimis temporibus nostrae salutis gratia: Ego in patre et pater

in me: ab eodem patre sanetus Spiritus quoque procedit, sicuti dixit ipse filius

divina voce 2
): Spiritus veritatis, qui a patre p ro c ed it) —hie Deus

perfecit omnem creaturam, sicuti dicit David 3
), Verbo domini caeli fir-

mati sunt et spiritu oris ejus omnis virtus eorum; ipse dixit

et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Ante omnia creavit

hominem, limum e terra suseipiens , a se animam vivificante inspiratione inflans

rationisque cogitationem et voluntatemdansut intraret in paradisum. Praeceptum

dedit ei ad tentandum, ut, si observaverit id, fieret immortalis, si vero transcende-

rit, morte moreretur sua ipsius voluntate, non autem jussu divino. Diabolus vero

cum hominem ita honoratum videret atque evectum ad eum loeum, de quo ipse

superbia sua deeidit, effecit ut transgrederetur praeceptum ac Deus e paradiso

expulit hominem ad mortem condemnatum. Et ab eo tempore exagitare coepit

diabolus et tentare multis insidiis genus humanum, sed Deus pro magna miseri-

cordia et amore hominem haud prorsus dereliquit, verum quovis anno et tem-

pore elegit viros et ostendit hominibus opera et certamen eorum, ut Ulis simi-

les se reddentes ad virtutem excitarentur. Ejusmodi fuit Enoch, qui primus

ausus est appellare nomen domini, Enoch vero postea Deo gratus mortuus est.

Noe justus inventus est ex generatione sua atque a diluvio inarca liberatus est,

ut terra iterum divina creatura impleretur et ornaretur. Abraham post divisio-

nem gentium dum omnes errant, Deum cognovit et socius ejus dictus est et

promissionem aeeepit *): Benedicentur in semine tuo omnes gen-

tes terrae: Isaac ad effigiem Christi in montem ad sacrificium duetus est.

Jacob idola loci delevit et scalam vidit a terra usque ad caelum et angelos in

illa ascendentes et descendentes et in benedictione filiorum suorum de Christo

1) Proverb. 8, 25.

2) Joh. 14, 11.

3) Joh. 15, 26.

4) Psalm. 33, 6, 9.

5) Genes. 22, 18; 26, 4.
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n prakytorii Dei Dem Pharewii ippelUt«* est •( Aegyptaa erueierH,

Del homines i-duxit, interdiu mibe lueida noctu columna igm-a. •*• «livisit

et transivit per sieeum, Aegyptiol submersit et in dcscrto arid«» Im »rni uihus

aquam praebuit et pane angelieoet avibus satiavit et eollocutus cum l>e<> ernam

eo quantum horao cum Deo loqui potcst, legem bominibus dedit Dei digito

siM-iptain. Jesus Nave hosübus debellatis terram bominibus Dei distribuit.

Judiees etiam multas victorias rcportarunt. Samuel Dei gratia accepta regem

unxit et constituit verbo domiui. David dementia populum salvavit et cantica

divina docuit, Salomon sapienfiam I Deo accipiens majorem sapientia omnium

bominum multa dicta bona cum parabolis edidit licet ipse non perfecerit.

Elias malitiam populi fame castigavit et mortuum puerum resuscitavit et ignem

de caelo verbo attulit , multos combussit et sacrificia mirabili igne cremavit.

Abominandos vero sacerdotes occidens ascendit in cadum in curru igneo et

equis. diseipulo duplicem spiritum largitus. Eliseus pallium excipiens duplicia

miraeula fecit. Caeteri prophetae suo quisque tempore prodigia, quae futura

eranl praedixerunt. Deinde Johannes magnus mediator inter vetus testamentum

et novum, baptistes Christi et testis et pracdicator vivis et mortuis factus est.

Sancti apostoli Petrus et Paulus cum caeteris discipulis Christi, qui fanquam

fulgura totum orbem permearunt, illustrarunt totam terram. Deinceps martyres

sanguine suo maculam abluerunt et successores sanctorum apostolorum, reges

baptizantes , multo certamine et labore paganismum exstirparunt. Sylvester

venerandus cum trecentis octodecimpatribusmagnum imperatorem Constantinum

in adjumentum accipiens , synodo prima Nicaeae convocata vicit damnavitque

Arium et haeresim ejus, quam excitabat contra sanctam trinitatem, sicuti Abra-

ham olim cum trecentis octodecim vernaculis regem percusserat; et a Melehise-

deko rege Salem benedictionem accepit et panem vinumque. Erat enimsa-

cerdos Dei altissimi. Et ipse theologus Gregorius cum centum viginti

quinque patribus et cum magno imperatore Theodosio Constantinopoli confirma-

IjmbeliUB id est credo in unum Deum et Macedonium excommunicatum dain-

nanint et l'lasphemiam ejus, quam pronuntiabat contra sanctum spiritum. Coe-

lestinus et Cyrillus cum ducentis patribus et cum alio imperatore Ephesi

Nestorium vicerunt cum omni errore, quem pronuntiabat contra Christum. Leo

etAnatolius e-m orthodoxo imperatore Marciano et cum centum octoginta patri-

bus Chalcedone Eutyehii amentiam et errorem damnarunt. VigülM cum Deo

grato Justiniano et cum sexcentis triginta patribus quinta synodo convocata

M i utati .... 2
) damnarunt. Agathon papa apostolicus cum centum septuaginta

patribus et cum venerando Constantino imperatore in sexta sym>do multas tur-

bas oppresserunt expulsasque damnarunt cum omnibus illis
;{

) qui in synodo

aderant, videlieet Theudorum Pharanicum, Sergium et Pyrrhum , Cyrum Ale-

1) Legend um fortasse Usiticum.

2) Desunt iinunulla.

i 1. ••. nin llloi (sc. daiunaruiit).



158

xandrinum , Honorium Romanum , Macarium Antiochenum eaeterosque socios

eorum, christianam vero fidem ad veritatem constituentes confirmarunt.

II. Post hos autem omnes Deus misericors, qui vult ut omnis homo salvetur

atque in Cognitionen! veritatis perveniat , nostro tempore nostri populi gratia,

cujus nemo unquam curam gessit, ad virtutem erexit magistrum nostrum beatum

Methodium, cujus omnes virtutes et certamina cum his Deo gratis viris singula-

tim comparare non erubescimus. Aliis enim similis erat, aliis vero paullo minor

et magis quam alii facundos strenuitate, strenuos facundia superabat; omnibus

enim similis factus omnium imaginem in se ostendebat, timorem Dei, legum

reverentiam, carnis castitatem, assiduas preces et sanctitatem, sermonem vehe-

mentem et lenem , vehementem in adversarios , lenem in eos, qui praecepta

suscipiebant, iram, hilaritatem, misericordiam, amorem , constantiam, patien-

tiam , omnia omnibus factus est, ut omnes lucrifaceret 1
). Erat

autem utrimque haud infimo genere natus sed admodum nobili et honesto, noto

antea Deo et imperatori et omni regioni Thessalonicensi , uti forma quoque

corporis ejus excellebat. Postea vero etiam Graeci illum a puero amantes magni

faeiebant, donec imperator, sagacitate ejus cognita, principatum Slovenicum

eum tenere juberet. Dico vero ego tamquam futura praevidens voluisse eum

Slovenis magistrum mittere, primum archiepiscopum, ut omnes mores Slove-

nicos disceret et eis paullatim assuefieret.

III. Multis in illo principatu annis peractis cum in hac vita turbas innume-

ras (esse) 2
) videret, transmutavit tenebras terrenas cogitationibus caelestibus.

Nolebat enim animam pretiosam inquietare rebus non manentibus in aeternum,

et data occasione principatu solutus ivit in Olympum, ubi sancti patres vivunt et

postquam se totondit nigra vestimenta et obediebat humiliter , perficiens omnia

et totam explens monasticam regulam in libros incumbebat.

IV. Cum vero occasio venisset, accersivit imperator philosophum fratrem ejus,

(ut) ad Kozaros (iter aggredetur) et hie assumpsit eum secum in auxilium:

erant enim ibi Judaei, qui christianam religionem admodum blasphemabant. Ille

autem dicens: Paratus sum pro christiana religione mori (hec) non detreetavit,

sed iens servivit minori fratri velut servus eique se subjeeit. Hie orando philo-

sophus vero verbis vicerunt eos ruboreque suffuderunt. Cum imperator et

patriarcha pulchrum ejus certamen in via Dei vidissent, cogere eum voluerunt,

ut ordinaretur archiepiscopus in nobili loco, ubi tali viro opus esset, cum ille

autem nollet constituerunt invitum abbatem in monasterio, quod nominatur

Polychron , cujus reditus est quatuordeeim modiorum auri; in patrum autem

numero in illo habentur plus quam septuaginta.

V. Fuit vero in illis diebus Rostislav cum Suiatopolko prineeps Slovenorum

et miserunt ex Moravia (nuntios) ad imperatorem Michaelem loquentes ita:

Misericordia Dei bene valemus et intraverunt ad nos doctores multi christiani

ex Italia et ex Graecia et ex Germania, docentes nos contrario modo, verum

nos Sloveni simplices homines sumus neque habemus quempiam, qui nos in

veritate instituat et sensum (scripturae) interpretetur. Age igitur, domine

1) 1. Cor. 9, 22.

2) Verba uncis inclusa ad sensum facilius explicandum addita sunt.
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snl cum inagnum audivissent sermom-m in

I ineubuerunf cum aliis qui erant ejusdem ingenii atque lii. Ibique mani-

fotavit Dens pbilosopho Slovenicas litteras et illico litteris formatis et sermone

eomposito cum .Metlmdio Her nggressus est Moravicum. Qui iterum coepit

humilitorobtemperans servire philosopho et docere cum eo. Ac tribus annis

clapsis reversi sunt ambo ex Moravia, postquam diseipulos instituerunt.

VI. Nicolaus apostolicus de talibus viris certior (actus, accersivit utrumque

deMderans cos videre, tanquam angelos Dei ; sanxit doctrinam amborum, evan-

gelio Slovenico in altari saneti apostoli Petri deposito et ordinavit presbytemm

beatum Methodium. Erant autem (ibi) multi alii homines , qui blaspbemabant

Slovenicas litteras, loquentes : Dedecet ulliim populum babere libros hos, nisi

Hebraeos Graeeos Latinosque seeundum titulum Pilati
,
quem in cruce domini

scripsit 2
), quos papa Pilaticos asseclas et trilingues nominans damnavit et man-

davit episcopo cuidam, qui eodein morbo laboraverat, ut ordinaret ex diseipu-

lis Slovenicis (res presbyteros et duos lectores.

VII. Post multos vero dies pbilosopbus in Judicium 3
) iturus dixit ad Metho-

dium fratrem suum: Ecce frater nos consortes eramus, unum suleum impri-

mentes atque ego in agro cado, postquam diem meum terminavi, tu autem amas

montem *) valde, noli relinquere montis gratia diseiplinam tuam, hac re enim

potes melius salvus fieri.

VIII. Kocel vero ad apostolicum mittens rogavit eum, utsibi cederet Metho-

dium beatum doctorem nostrum et dixit apostolicus: Non tibi tantum, sed

omnibus partibus illis Slovenicis mitto illum magistrura a Deoeta saneto apostolo

Petro, primo episcopo et clavigero regni caelestis. Et dimisit illum postquam

epistolam banc: Andrianus 5
) episcopus et servus 6

) Dei ftostislavo et

>, gloria in altissimis Deo et in terra pax. bominibus
bonae vo hin ta t is 7

). Audivimus de vobis spiritualia, quae sitiebamus cum

desiderio et preeibus vestrae salutis gratia, quoniam expergefecil dominus corda

ut eum quaereretis, et monstravit vobis. quomodo non solum lidc verum

etiiim bonisoperibus oporteretDeo servire, fides enim sine operibus mortua est 8
)

et falluntur ii, qui putant, Deum se cognoscere, in operibus autem ab co

111. Petr. 2, 11.

i ic. 2.1, M ; -loh. 19, 20.

i. e. ad mortem.

4) I. f. Olvmpuni.

:,) F. .-. M.ulti.imi.s (II).

mm.

7i Um. ft, r».

8) Jacob. 2, 2fl.
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desciscunt. Non enim apud hunc episcopalem thronum tantum rogastis doctot em,

sed etiam ab orthodoxo imperatore Michaele misitque vobis beatum philosophum

Constantinum cum fratre, cum nobis occasio deesset. Uli vero jure sedis

apostolicae in vestras partes cognito, contra canonem nihil fecerunt, sed

ad nos venerunt sancti Clementis reliquias ferentes. Nos autem triplici

gaudio repleti statuimus re considerata Methodium in partes vestras miltere

filium nostrum
, postquam euin cum discipulis ordinavimus, virum perfectum

intelleetu et orthodoxum, ut vos edoceret, quemadmodum rogastis libros in

vestram linguam interpretans secundum omnia ecclesiae praecepta plene cum

sancta missa id est cum liturgia et baptismo, sicuti Constantinus philosophus

divina gratia et sancti Clementis invocatione coepit, item si quis alius potuerit

digne et orthodoxe docere , sit sanctum et benedictum a Deo et nobis et omni

catholica et apostolica ecclesia, ut facile praecepta divina discatis. Hunc unum

servate morem, ut in missa primo legantapostolum et evangelium Romane, dein

Slovenice, ut expleatur verbum scripturae *) : Laudate dominum omnes
gentes, atque alio loco 3

) : Omnes loquentur variis unguis mag-
nalia Dei, prout spiritus sanctus dabat loqui Ulis. Si quis vero

ex doctoribus ad vos venientibus et ex discipulis (eorum) aures suas a veritate

avertentibus, ausus fuerit aliter vos in errores seducere, vituperans litteras lin-

guae vestrae, sit excommunicatus sed tantum in Judicium detur ecclesiae, donec

se correxerit ; isti enim sunt lup i et non oves, quos convenit a fructibus

eorum cognoscere 3
), et cavere ab Ulis. Vos autem filii carissimi, audite

praecepta Dei nee repudietis institutionell ecclesiae, ut inveniamini veri adora-

tores Dei patris nostri caelestis atque omnium sanetorum. Amen. — Excepit

autem illum Kocel cum magno honore et iterum misit eum ad apostolicum et

viginti viros honestos, ut illum ordinaret episcopum in Pannonia in sedem sancti

Andronici apostoli, qui ex septuaginta fuit.

IX. Post hoc vero antiquus inimicus invidus bono et adversarius veritatis

incitavit cor hostis Moravici regis cum omnibus episcopis contra nos. „In nostro

(inquiunt) imperio doces. Ille autem respondit: Ego quoque, si intelligerem,

vestrum id esse, abscederem, sed sancti Petri est; et in veritate, si vos propter

ambitionem atque appetitum antiquos fines praeter canones exceditis, prohi-

bentes institutionemdivinam, cavetene ferreum montem osseo vertice pertundere

conati cerebrum vestrum effundatis. Dixerunt autem illi: Iracunde loquendo

malum aeeipies. Respondit illi: Veritatem loquar coram regibus neque (ejus)

me pudebit, vos autem voluntatem vestram persequimini contra me , non sum

enim praestantior Ulis, qui veritatem loquentes multis cruciatibus hanc vitam

amiserunt. Multis verbis factis cum illi respondere non potuissent , dixit rex

pronus *): Ne fatigetis Methodium meum, jam enim sudare coepit, ac si esset

prope fornacem. Dixit ille: Nae domine, philosopho sudanti quondam facti

homines, dixerunt ei: Quid sudas? Ille: Cum idiotis, inquit, diseeptavi.

1) Psalm. 116, 1.

2) Apost. 2, 11.

3) Matth. 7, 15— 16.

4) I. e. humiliter.
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l'ost«|iiam de illa ic ronlrndenmt. (liscfsscninl. illinn wro miserunt in Suevo»

r! detinebant annos duos et diinidium.

\. Vcuil nuntius ad apuslnliruin , qui de hac rc ccrtior faclus anathema

contra Uloi BitU . M ullus regis episrnpus eaneret missas id est oflicia, «hmi

mm di liiHTfiit .itijui' ita eum diiniserunt din-ntes korelo : Si luinc relines |pod

te. te a nobis band l'aeile absolves. Sed illi nun sunt ahsoluli I judi«-i<> .saneti

Petri. uain i|ii;ittuor ex illis episcopis obierunt. Accidit vero tunc temporis, ut

M.ua\i. [toslijuain cognoverunt presbyteros Germanicos, qui apud se viveliant,

non brerc tibi, lad insidias struere, omnes expellerent. Ad apostolicum autem

nuntiiiiu miserunt: Quoniam antea patres nostri baptisma a saneto Petro jam

iet N pi-runt, dl nobis Methudium archiepiscopum et doctorem. Illico misit eum

ilicui et Suiatopolk prineeps cum omnibus Moravis aeeipiens illum com-

mendavit ei omnes ecclesias et clericos in omnibus oppidis. Ab isto tempore

coepit doctrina Dei valde crescere et tonsi multiplicari in omnibus civitatibus et

pagani credere in verum Deum a nugis suis deficientes; tanto magis etiam impe-

riuin .Moravieiim coepit dilatare omnes fines et hostes suos vincere cum omni

prosperitate, quemadmodum et ipsi semper narrant.

XI. Krat autem prophetica quoque gratia in illo, quoniam multae ejus pro-

phetiae impletae sunt, e quibus unam vel duas referam. Prineeps paganus admo-

dum potens, qui inter Vistulae aecolas sedebat, illudebat christianis vexabatque

MS. (Methodius) mittens ad illum dixit: ßonum tibi esset , fili, baptizari ultro

in tua terra, ne captus invitus baptizeris in aliena et recorderis inei
; quod etiam

contigit. Alio vero tempore iterum Suiatopolko bellum gerente cum paganis

neque proficiente quidpiam sed eunetante, dum saneti Petri missa id est liturgia

appropinquat misit ad illum loquens: Si mihi promittis , fore ut diem saneti

Petri cum militibus tuis apud me transigas, credo in Deum, eum tibi illos brevi

traditurum esse. Quod et factum est. (Homo) aliquis admodum dives et consiliarius

I duxit fratriam suam in matrimonium et (Methodius) multum instituens

docens monensquenon potuit eos disjungere. (Homines vero quidam) Dei servos

se esse simulantes clam corrumpebant eos, propter peeuniam adulati et tandem

eos ab ecclesia seduxerunt. Et dixit: Veniet tempus, quando non poterunt vos

meorum autem verborura recordabimini, sed non poterit quidpiam effici.

Repente postquam ii a Deo defecerunt periculum eis injeetum est et 1 oc us

cor um non est inventus *), sed turbo quasi pulverem tollens dispersit

eos. Et alia multa similia bis (aeeiderunt), quae in parabolis palam monstrabat.

XII. Quae omnia cum antiquus inimicus perosus genus humanuni ferre non

posset, excitavit aliquos adversus illum, sicut Dathan et Abiron contra Morsen

alios palam alios clam , qui Iaborant yiopatorica haeresi et inflrmiores de via

reeta ad se devertunt dicentes : Nobis dedit papa potestatem, hunc autem et

duetrinarn ejus jubet expelli. Tum congregati omnes Moravici homines jusserunt

euram se reeitari epistolam, ut audirent expulsionem ejus, homines vero, prout

mos est hominibus contristabantur et dolebant , quia tali pastore et doctore

privabantur, exceptis debilibus, quos error movebat sicut ventus folia. Hono-

rantes autem apostolicos libros invenerunt scripturam : Frater noster Methodius

1) Psalm. 103, 16.

Archiv \m. 11
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sanctus, orthodoxus est, apostolicum opus perficit et manibus ejus sunt a Deo

et ab apostolica sede omnes partes Slovenicae traditae, ut quem condemnaverit

sit condemnatus, quem vero sanctificaverit sit sanctus, et rubore suffusi digressi

sunt cum pudore sicut nebula.

XIII. Malitia eorum nondum hie substitit sed dixerunt loquentes: Impera-

tor illi irascitur adeo, ut si illum reppererit, haud amplius sit ei vivendum, sed

Deus misericors neque in hac re volens reprehensum servum suum, imposuit in

cor regi, prout cor regis semper in manu domini est 1
), ut mitteret

litteras ad eum: Pater venerande valde desidero te videre; hoc mihi gratifica-

tus ad nos venire festina, ut te videamus, donec es in hac vita et preces tuas

aeeipiamus. Imperator eum statim illuc profectum cum magno honore et gaudio

suseepit et doctrinam ejus collaudavit atque ex diseipulis ejus presbyterum et

diaconum cum libris retinuit ; omnem voluntatem ejus perfecit, quantumeunque

voluit, nulla re ei recusata et osculatus eum comitatus est multis donis instruc-

tum Herum sollemniter ad ejus sedem, item et patriarcha.

XIV. In omnibus itineribusin multa periculaa diaboloadducebatur, indeser-

tis in praedones , in mari in undas turbulentas, in fluviis in syrtes insperatas,

ita ut in eo irapleretur apostolicum verbum 2
): Pericula latronum, peri-

cula in mari, pericula fluminum, pericula in falsis fratribus,

in labore et aerumna, invigiliis multis, in fame et siti, et in

caeteris tribulationibus, quas apostolus memorat.

XV. Post ista autem relicto tumultu et dolore suo Deo commendato , prius

vero ex diseipulis suis duobus presbyteris constitutis
,

qui valde velociter

scribebant, vertit brevi tempore omnes libros (scripturae) plene, exceptis

Maccabaeis , ex Graeca lingua in Slovenicam, intra sex menses, a Martio

mense inchoans usque ad vicesimam sextam diem Octobris mensis. Opere vero

finito debitas gratias et laudem Deo egit concedenti talem gratiam atque even-

tum et sanetam elevationem mysteriosam 3
) cum clero suo (laudibus ex-) tollens

fecit memoriam saneti Demetrii. Psalterium enim tantum et evangelium cum

apostolo et electis offieiis ecclesiasticis cum philosopho antea converterat. Tunc

nomocanonem quoque id est regulam legis et patericon transtulit.

XVI. Dum Ungricus rex in partes Danubii venit, voluit illum videre et licet

(homines) quidam loquerentur et putarent, eum non posse sine cruciatu ab illo

liberari , ivit ad eum. Ille vero, prout decet dominum, ita hunc suseepit hono-

rifice et sollemniter cum gaudio ; et collocutus cum eo, prout tales viros decebat

sermones facere dimisit illum cum amore et cum donis magnis, deosculatus eum,

atque dixit : Memento mei semper, pater venerabilis in sanetis preeibus tuis.

XVII. Omnibus causis ita ex sua parte dimotis, ora multiloquorum obseravit,

cursum perfecit, fidem servans et justitiae coronam exspeetans; et quoniam sie

Deo gratus et amabilis erat, appropinquabat tempus pacem aeeipiendi apassione

et multorum laborum mercedem. Interrogarunt autem et dixerunt : Quem

agnoscis pater et doctor honorabilis inter diseipulos tuos in instituendo tibi

1) Proverb. 21, 1.

2) 2 Cor. 11, 26—27.

3) St. Demetrii, cujus memoria celebrabatur die XXVI. mens. Octobris.
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NMeeeeereat MtuttifH nN UHi rara u Mii dieeipeUi s "is tfctnn G

rtttrM i'.ilii.i" vir in-rmiiis ;i((|iir inl/atiuis lihiis sipprime

»•nullius .1 oi •tlu»<l.»\ii.s; Ihm- sit |l.o -nitiim et \c»his sicuti et mihi. COBgl

vero per ilhua demiaiei pahaanua oaatbai bominibot eeeleeiaai ngreeaei <•( aoa

mnitiiri) l(»ciiiiis beaeeHiH regen »-t priacipen ei Hericos et eaiaei boea

iiixit: CeeteeHe ae prene ( aeqae td lertiva <liem. Sie etieei feetan est. Caan

tertia dies illucescerel dixit igitur *) : Domine inmantis tuas commendn
spiritum I um. In mauihus presbyterorum rcquievit sexta die mensis Aprilis

tertia indirtione IBBO millc.simo trecentesimo nonagesimo tertio a crealura lolins

mundi. Dieeipvli ejus re considerata debitus liunores reddiderunt et officium

eeeleeiaetieaai Letioe, Graece, Slovenice instituerunt et saerificium peregerunt

et rollocarunt (eum) in synodali ecclesia. Et collectus est ad patres suos , ad

patriarehas et apostolos , doctores et martyres. Homines vero, populus innu-

merahilis congregatus , in funus venerunt, deflentes doctorem et pastorern

bonum, viri, et mulieres, parvi et magni , divites et pauperes, liberi et servi,

viduae et orpbani, peregrini et domestici, infirmi et sani, omnes in ejus funus

vcnerunt , qui a
) omnia omnibus factus est, ut omnes lucriface-

r e t, Tu vero desupersanctum etvenerabile Caput 3
), precibus tuis nos respiciens

desiderantes te, libera discipulostuos ab omni periculo, et doctrinam propagans

et haereses persequens, ut postquam tali modo, qualis vocatione nostra dignus

ett, viximus hie, perveniamus ad te tuus grex, ad dexteram Christi Dei nostri,

aeternam vitam ab illo percipientes; isti enim est gloria et honor in saecula

saeculorum. Amen.

1) Luc. 23, 46.

2) 1 Cor. 9, 22.

ITgL vita St. Clementis c. 29 (ed. Miklosich, p. 33— 34).



Anmerkungen und Excurse.

Zu Cap. II. (Charakter und Herkunft des Me tho diu s.) Die

Charakterschilderung des Methodius, womit unser Autor seine Erzählung beginnt,

ermangelt, wie die vieler anderer Heiligen des Mittelalters, gänzlich der indivi-

duellen Anschaulichkeit. In dem Bestreben alle Tugenden im Vereine auf ihre

Glaubenshelden zu häufen, verwischten die I.egendenschreiber oft völlig deren

charakteristische Eigenthümlichkeiten und entzogen dem Leser den Anblick des

Gegenstandes, weil sie ihn in zu hellem Lichte darstellen wollten. Constantin,

nach Cap. IV, der jüngere Bruder des Methodius, erscheint geistig hervorragen-

der und schöpferischer als dieser; seine Gaben, darunter auch ein bedeutendes

Sprachtalent, erregen frühzeitig Aufmerksamkeit und Bewunderung, während sich

schon im Knaben die Richtung auf ein beschauliches, gottgeweihtes Leben zeigt,

welcher er vornehmlich den Beinamen des Philosophen zu danken hatte. Metho-

dius dagegen, mehr den Dingen dieser Welt zugewendet , widmet sich erst in

reiferen Jahren dem geistlichen Stande; so lange er mit dem Bruder gemeinsam

wirkt, ordnet er sich bescheiden dem überlegenen Genius unter, und steht ihm

nur als Diener und Gehülfe zur Seite. Nach Constantins Tode , da er genöthigt

ist , selbstständig dessen Arbeiten fortzusetzen und seine Schöpfungen zu

vollenden, tritt seine praktische Tüchtigkeit erst recht hervor, und verschaflftihm

in einem weiten Wirkungskreise die schönsten Erfolge.

Die Vaterstadt des Methodius war das ehrwürdige Thessalonich, ein Ort,

welcher durch alle Stürme der Völkerwanderung hindurch sich seine griechische

Bevölkerung stets bewahrt hatte; vgl. Tafel de Thessalonica ejusque agro

pag. XIII: „Graecos vero urbis primarios incolas vel seculo postChr. XII. fuisse,

ejus rei documentum est Eustathius metropolita, cujus homiliae graece scriptae

ibique habitae non solum linguae veteris usum verum elegantiora ejusstudia inter

urbis illius incolas evidentissime testantur." Aus dem Anfange des zehnten Jahr-

hunderts besitzen wir eine Beschreibung des damaligen Zustandes von Thessalo-

nich von Johannes Kameniata, einem Eingeborenen, welcher ausser der reizenden

Lage, dem lebhaften Verkehr und den vielen geistlichen Stiftungen der Stadt

besonders auch ihre Bestrebungen in Kunst und Wissenschaft preist : „icjnovdcc-

£sto «yap aurjj «yvwarig <ug Sf^ocXy.olg ßltyig xal euvojjua wg £wvj? npcryii.cx.Tei.cc.

xal eldsg av mpl pj&ev cckXo t^v vsa^ouaav reov rcaideov xijpccv ayo\6Lt,ovcjca

vj nepl Xo«you g, IE, wv emaTYJiicu xa! Tiyycci to xpcxTog eyovai. (De excidio Thessalo-

nicensi c. 10, ed. Bekker, p. SOI.) Die Umgegenden der Stadt waren rings von

slawischen Stämmen bevölkert, von denen uns in den Wundern des heil. Deme-
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trius i \cta sanet.w. mens. Oct tnm. I\ } die |{ele U'e/.ilen. Her/iten , Kajnniten.

Kunchiuer. Strymnnier n. :i. n :im c n

1

1 i <*h anu'eführt weiden ). Naelidem
|

Ihm» im seehsten und siebenten .I;i li rliu ixl t-rl Thessalonieh oft sehwer bedrän-jt

bitten, waren sie allmählich zum ChrUttntlraiM bekehrt worden und bewohnten

»dlich« Aekerbnner du Reehc Ltnd '-'

), indem sie /.. Th. irk die Droge«

biten und Sagudatcn der Stadl Zins zahlten. ( Cameniata e. 6, rgL Tafel |>. LH
I.WWI.) Dtt Verhältniss des griechischen Thessalonich zu seinen slawi-

schen 1'mwohnern war also wohl ein ähnliches, wie heutzutage hei d«n Städten

dM allen Karantaniens, z. B. Villach, Laihach, Cilli u. s. w., welche meist von

Deutschen hevölkert sind, die aber auch die windische Mundart sprechen, wäh-

rend das Landvolk nur slavonisch redet. Es darf uns daher der Cap. V ange-

führte Ausspruch des Kaisers Michael nicht befremden, dass alle Thessalonicher

rein slawisch sprachen, wozu sie ausser ihren nächsten Umgebungen, besonders

deren den häufigen Verkehr mit den benachbarten, damals schon slawisch reden-

den Böigeren veranlasst und genöthigt wurden. Aus diesem Grunde mochte auch

dem Constentin und seinem Bruder die slawische Sprache von früh auf geläufig

sein und wir sind nicht berechtigt wegen dieser Kenntniss ihre griechische

Abkunft irgend in Zweifel zu ziehen. Die Worte unserer Quelle, die Griechen

hätten den Methodius von Kindesbeinen an geliebt und hochgeschätzt, sind auch

nicht so zu verstehen, als ob er hierdurch von den Griechen unterschieden wer-

den sollte, der Verfasser denkt vielmehr als Gegensatz zu den Griechen die

Slawen, welche ihn erst später liebten und schätzten, da er ihr Lehrer gewor-

den war. Ohne Beweiskraft ist das Kxcerptum de Karentanis 3
), in welchem

Methodius quidam Slavus genannt wird, da es schwerlich über das zwölfte Jahr-

hundert hinaufgeht und in dem ihm zu Grunde liegenden libellus de convers.

Bagoarior. *) an der entsprechenden Stelle quidam Graecus steht.

Noch weitere Gelegenheit die slawische Sprache sich anzueignen erhielt

Methodius dadurch, dass das Amt, welches er bekleidete, ihn zu den Slawen in

unmittelbare Beziehung brachte. Unser Autor nennt dasselbe eine slawische

Fürst enwürde und bezeichnet damit wahrscheinlich die Statthalterschaft über

n Slawen vorzugsweise bevölkerte Provinz. Von dieser Art war namentlich

MengetcZtpyprfvbf, welcher bei Kameniata (c. 20,59, p. 514,569)

als Oberhaupt eines slawischen Stammes erscheint, und als solcher von der

Stadt Thessalonich um Hülfe gebeten wird 8
). Seine Stellung würde am meisten

d.ii Worten unserer Legende entsprechen. Wir sehen aus dem Vorhergehenden,

wie sehr die früheren Lebensumstände des Methodius für seinen dereinstigen

Beruf gfinttig waren; seine Familie war vornehm und angesehen (wie ausser

er Legende auch die Translatio St. Clementis 5
) bezeugt), seine Vater-

i) Vpl. Schafafik's slav. Alterth. II, 218—227.

2) Vgl. Liudprand. Antapodos. III, 24.

3) Perl/, "Wumnn. Germaniae SS. XI, 15.

4) Ib. p. 11.

Constantiri. Porphyrog. de tlien.atib. II. ß (ed. Bekker) „xai 2xy3ai aOrö

(them.i Sti-Mi.ouis) fori Ma/.£'>,V,jv ftixtljiovrdu x. r. \.

6) Acta aanrtor. ed. Hollandi M.irtii tom. II, p. 1 J>.
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stadt durch ihre Leistungen in griechischer Wissenschaft ausgezeichnet; eben

wegen ihrer Lage aber in einem ganz von Slawen besetzten Lande trat er frühzeitig

mit diesen in Berührung und bald auch in ein dauerndes Verhältniss.

Zu Cap. III—IV. (Methodius imKloster; Reise zu den Chaza-
ren.) Dass Methodius in den Mönchsstand getreten sei, ersehen wir nicht blos

aus unserer Quelle, sondern auch aus der Translatio (c. 11), nach welcher die

Mutter die beiden Brüder bei ihrer Abreise in fremde Länder unter Thränen bat,

dass, wenn einer von ihnen unterwegs sterben sollte, der Überlebende den Ver-

schiedenen zu ihrem Kloster zurückbringen und daselbst bestatten lassen möge.

Aus diesen Worten geht auch hervor, dass Constantin und Methodius in dem-

selben Kloster lebten, ehe sie ihre Missionsthätigkeit begannen. Dies bezeugt

ausdrücklich das altserbische Leben Constantins c. Vll : In Olympum autem pro-

fectus (Constantinus) ad Methodium germanum suum ibi vivebat et Deum con-

tinuopreeabaturinlibrissolummodo versatus. Das Gesehichtchen von dem Mönche

Methodius *), der durch ein Gemälde den bulgarischen König Bogoris bekehrt

habe, ist nicht auf unseren Methodius zu beziehen und verdient überhaupt wenig

Glauben.

Die Reise des Methodius zu den Chazaren wird von der Translatio mit

Stillschweigen übergangen, welche bei dieser Gelegenheit nur den Constantin

erwähnt. Nach der oftgenannten Biographie desselben, welche hierin die Aus-

sagen unserer Legende ergänzt, hatte auch dieser allein die Disputation mit den

Juden und Muhammedanern am Hofe des chazarischen Chakans zu bestehen, zu

der es dem Methodius vielleicht an der nöthigen theologischen Gelehrsamkeit

gebrach; denn Constantin sagt daselbst zu seinen Gegnern (c. X) : Ego sum

homo unus apud vos sine consanguineis et sociis. Sed de Deo disputamus, cui

sunt in manibus omnia etiam corda nostra. Späterhin wird vom Methodius, den

wir e. XII als Reisegefährten seines Bruders erblicken , berichtet, er habe die

bei den Chazaren gehaltene Disputation, in acht Abschnitte getheilt, zumGedächt-

niss der Nachwelt niedergeschrieben. Aus dieser Quelle möchte vielleicht als

ein kurzer Auszug der Bericht stammen, welcher sich unabhängig von dem

Leben Constantins über diesen Gegenstand erhalten hat, und in Pogodins russi-

scher Übersetzung von Dobrowsky's Cyrill und Method pag. Hl — 115 abge-

druckt ist.

Zu Cap. V. (Gesandtschaft der Mährer; Erfindung einer

slawischen Schrift.) Über die Gesandtschaft des mährischen Herzogs

Rastislav (846-870) an den griechischen Kaiser Michael (842—866) liegen

uns vier Berichte vor, von denen je zwei eine grössere innere Übereinstimmung

zeigen. Nach der V. Constant. (c. XIV.) und der Translatio (pag. 20), welche

auch in manchen anderen Puncten auffallend zusammentreffen, war es Rastislav

allein, der nach Constantinopel seine Botschafter sandte; nach unserer Quelle

betheiligte sich auch sein Neffe Suatopluk daran und nach Nestor 3
) ausser

diesem auch der pannonische Fürst Kozel. Das letztere ist sicher falsch , da

mindestens noch im J. 865 der Erzbischof Adalwin Kirchen in dessen Gebiet

1) Theophan. contin. IV, 15.

2) ed. Schlö/.er II, 177
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weihte I
>. Siialopluks Theilmihme an der I icsandf -wliaft scheint dagegAO nicht

\er\\ ertlich M sein, da IV unter der Oberhoheit seines Oheims ein eigenes Gebiet.

wahrscheinlich in der Gebend ronNeilftfftrwalteift*). Bi itl schon öfter bemerkt

worden, dass namentlich auch politische Rücksichten den Mährerherzog , der

dem Jahr« 888 rar Abichittdung des frinkitchea Joches Versuche

machte, bewogen hätten . durch Herbeirafuog griechischer Priester dem Bio-

llii^s .Ici- lateinischen II entgehen. Unmöglich wäre ein solcher Anschluss an das

griechische Heieh in kirchlicher Beziehung damals nicht gewesen, da das in der

Mitte liegende Bulgarien sich ebenfalls der griechischen Kirche zuzuwenden

schien. .Mähren war bereits, wie sich aus der Botschaft Rastislav's ergibt, haupt-

sächlich von Deutschland aus zum Christenthume bekehrt worden, ohne dass

man es jedoch einem bestimmten Sprengel zugetheilt hätte, denn die Ansprüche,

welche der Bischof von Passau im J. 900 darauf erhöh, gründeten sich wohl

mehr auf seine vorübergehende politische Vereinigung mit der zum Bisthum

Passau gehörigen Ostmark 3
) im J. 870 und dienten nur den bairischen Erobe-

rungsplänen als Vorwand. Da nicht blos deutsche, sondern auch griechische und

italienische Priester in Mähren predigten, von welchen letzteren uns ein Johan-

nes von Venedig genannt wird *), so mag der Zustand des Landes in kirchlicher

Hinsicht ein ähnlich verworrener und ungeordneter gewesen sein, wie um die

nämliche Zeit in Bulgarien 5
).

Zwei Gründe legen unsere Quellen übereinstimmend den mährischen Gesand-

ten in den Mund, um derentwillen Rastislav sich Lehrer aus Griechenland ver-

langt habe : einmal um gegenüber den unter einander abweichenden Meinungen

der fremden Priester eine sichere und zuverlässige Grundlage des Glaubens zu

gewinnen, andererseits um das Wort Gottes in seiner Sprache zu hören und zu

verstehen. Da die Mährer nicht um Constantin und Methodius insbesondere,

sondern um Lehrer im Allgemeinen bitten, so ist es wahrscheinlich nur ein

unbegründeter Zusatz der Translatio, dass Rastislav auf die Kunde von Constan-

Hai Wirksamkeit unter den Chazaren Gesandte nach Konstantinopel abge-

schickt habe.

r den Zeitpunct dieses Ereignisses liegt uns keine bestimmte Angabe

vor, ausser dass nach der V. Constant. c. XIV, die Absendung der Brüder vor

mordung des Cäsars Bardas, also vordem 21. April 866 erfolgte 8
). Rech-

nen wir von der Zeit an rückwärts, wo sie Mähren verliessen, d.h. von dem

(Uf Jahres 867, so würde uns die Translatio, welche die Dauer ihres

Aufenthaltes in Mähren auf 4V2 Jahr angibt, auf 8(13 führen, unsere Quelle dage-

gen und die V. ('.mutant. . nach welcher sie 40 Monate dort blieben, auf 864 ;

eine Differenz, welche vielleicht darin ihren Grund hat, dass die einen von der

1 ) S. meine Abhandlung „Über die sOdöstl. Marken des frank. Reiches" p. 45.

2) Ib. pag. 43.

3) Ann. Fuld. 870.

4) Ib. 874.

5) Responsa Nicolai I. p. ad consulta Bulgaror. ap. Mansi collectio con-

cillor. XV, 409.

6) Tbeophan. contin. V, 18 ed. Bekker, pag. 238.
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Gesandtschaft Rastislavs, die anderen von der Ankunft der Brüder in Mähren

an zählten.

Die Erfindung einer slawischen Schrift — die That, durch welche Constan-

tins Name vor allem unsterblich geworden ist — setzt unsere Legende in das-

selbe Jahr, in welchem die Berufung nach Mähren geschah, und lässt sie unmit-

telbar darauf folgen. Hiermit steht im Widerspruch der in einer Handschrift aus

dem Jahre 1348 auf uns gelangte und vielleicht dem X. bis XI. Jahrhunderte

angehörige bulgarische Mönch Chrabr *), welcher jene Erfindung dem J. 855

zuschreibt. Seiner Autorität sind die meisten Forscher 3
) gefolgt, da auch in

einer verderbten Stelle der neubulgarischen Legende derselbe Zeitpunct bezeich-

net zu sein schien 3
) und anderweitige Zeugnisse nicht vorlagen. Nach unserer

Quelle dürfte es nun sehr zweifelhaft scheinen, ob jener doch nicht gleichzei-

tigen Angabe wirklich Glauben zu schenken sei, denn während wir nicht wüss-

ten, welche Beweggründe Constantin 855 zur Schöpfung einer slawischen

Schrift gehabt hätte, bietet im J. 863 (oder 864) der Wunsch der Mährer, die

Bibel näher und besser kennen zu lernen, die natürlichste Veranlassung dar,

sie in ihre Sprache zu übertragen , und zu diesem Behufe eine Schrift zu

erfinden.

Über die Art und Weise, wie Constantin sein neues slawisches Alphabet zu

Stande gebracht habe, gibt unsere Legende leider keine Einzelnheiten und

bezeichnet nicht eben sachgemäss dies mühsame Werk als eine durch Gebet

erlangte plötzliche Offenbarung Gottes. Noch deutlicher drückt sich hierüber die

V. Const. (c. XIV) aus, deren Worte wir desshalb hersetzen wollen : Congre-

gato vero concilio imperator advocavit Constantinum philosophum, hanc rem

(i. e. Rastislavi petitionem) ei notam fecit ac dixit : Scio te esse fatigatum,

philosophe, sed opus est te ire illuc. Etenim hancrem nemo alius tarn bene

perficere potest, quam tu. Respondit philosophus: Quamquam fatigatus sum

et aeger corpore , cum gaudio illuc proficiscar, si litteras in lingua sua habent.

Dixit autem imperator ei : Avus meus et pater meus et alii multi hoc quaerentes non

investigarunt, quomodo igitur ego id investigarepossum. Philosophus vero dixit:

Quis potest in aqua orationem scribereet haereticumsibinomen comparare? Res-

pondit ei Herum imperator cum Barda avunculo suo: Si vis, Deus has tibi dare

potest, quietiam dat sine dubio omnibus petentibus et aperit pulsantibus. Verum

philosophus secundum antiquam consuetudinem precibus se dedit cum aliis

laboris sociis. Mox autem ei Deus eas dedit exaudiens orationem servorum suo-

rum et illico composuit litteras et sermonem evangelicum scribere coepit: In

principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum etc.

Imperator vero laetatus cum suis consiliariis Deum laudavit." Aus dieser Erzäh-

lung erhellt, dass nach der Meinung unseres Legendenschreibers vor Constantin

1) Schafarik's slaw. Alterth. II, 690.

2) Ib. pag. 477.

3) S. Dobrowsky mähr. Legende von Cyrill. und Method. p. 64; vgl. Kopi-

tar Hesycb. glossogr., pag. 55, dessen Lesart ebenfalls sich nicht historisch recht-

fertigen lässt. Überhaupt bezieht sich jene Stelle gar nicht auf die Erfindung der

Buchstaben.



keine ilawtaehe Schrift exiatirte, und dass iaher die Erfindung desselben eine

ivrehaus ursprüngliche war, welche nur göttlicher Eingebung sieh laechreiben

Hess. In ähnlichem Sinne spricht sieh Arv Biograph dei heil« Clemens :his(c. 2),

nach welchem durch anhaltendes Fasten und inbrünstiges < irh»t vorn heiligen

die Offenbarung der ilawieehen Sehrifl erfleht wurde. Wir sehen daher,

dass sieh aw beiden Legenden eigentlich keim' neuen Thataaehe» ergeben, mit-

telst ihren sich entscheiden liesse, ob die glagolitische oder die cyrillische

Schrift alfer sei. und welche von beiden Const;intin erfanden h;ihe. Hätte <hr-

selhe auch wirklich die eine von beiden gekannt, und sich ihrer als Grundlage

für die andere von ihm verfertigte bedient, so wäre es dennoch durchaus nicht

aulVallend. dass die Verfasser unserer Legenden, welche jener ersten Erfindung

ferne standen und von einem früheren slawischen Alphabete keine Kenntniss

hatten, das Werk ihres Meisters für ein ursprüngliches, nur aus ihm seihst

geschöpftes Erzeugniss ansahen. Ihre Aussagen können daher nicht benutzt

werden, um gegen das frühere Vorhandensein der glagolitischen Schrift zu

zeugen, welche von Kopitar, Jac. Grimm, Haupt und Miklosich als die ursprüng-

liche und älteste anerkannt worden ist. Ihre Partei hat in jüngster Zeit Karl

Pertz ergriffen, welcher in seiner Abhandlung de cosmographia Ethici (p. ISO

—

153) *) nachzuweisen sucht, dass der Philosoph Ethikus aus Istrien, der viel-

leicht von slawischer Abkunft war, in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts

die Glagoliza erfunden habe. Durch den Übersetzer seiner Kosmographie , den

heiligen Hieronymus fand jene Schrift sodann weitere Verbreitung , wesshalb

dieser zufolge der unter den Slawen herrschenden Überlieferung allgemein als

Urheber derselben galt. Der Beweis, welcher von Pertz für diese Behauptungen

geführt wird, macht die Sache zwar äusserst wahrscheinlich , ist jedoch nicht

völlig zwingend, so dass das Verhältniss beider Schriftarten zu einander wohl

noch längere Zeit ein streitiges bleiben wird.

Excurs über die Nationalität der alten Mährer.

Ehe wir zu weiteren Erörterungen über die Angaben unserer Legende

übergehen, müssen wir zuvörderst uns die Frage vorlegen , in welchem slawi-

schen Dialekt und für welchen Volksstamm Constantin in der von ihm erfundenen

Schrift die Bibelübersetzung unternommen habe. Schal'arik *) und Kopilar )
hahen in verschiedener Weise hierauf geantwortet, indem jener die Kirchen-

sprache, in welche die heiligen Schriften übertragen sind, auf die Mundart der

1) S. daselbst die Literatur über diesen Gegenstand.

Maw. Alterthiim. II, 484—486.

Mi Beschaffenheit und der Ursprung der slawischen Kirchensprache

bildet den Hauptinhal I folgender Selnitlen, welche sämmtlich reich an fruchtbaren

und scharfsinnigen Bemerkungen sind : Glagolita Clo/.ianus, pag. IX, XXXIII. sqq.;

ng der slawischen Liturgie in l'annonien bei Chmel. .»terr. (ioehichtsfor-

scher I, 3, pag. 508 IT.: eefchJI glossographi epiglossistes Hussus pag. 48; Über

lifere«fk/*f iMlilaMluei linpuae Slavicaein den Wien. Jahr». WM, <»9; Prolego-

mena historica bei Miklosich «law. Bibliothek pag. 60.
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bulgarischen Slawen , dieser auf die der Karantaner zurückführte , beide aber

ihre Ansicht durch die Verwandtschaft derselben mit den heutigen Dialekten der

Bulgaren und Winden zu erhärten suchten. Eine Vermittelung dieser entgegen-

stehenden Meinungen gibt Miklosich i
), nach welchem sowohl das Windische

oder Neu-Slovenische, als auch das Bulgarische aus einer gemeinsamen Wurzel,

dem Alt-Slovenischen, entsprungen sind, dessen Denkmale uns eben in den von

Constantin und seinen Gehülfen übersetzten Kirchenbüchern vorliegen. Erst

nachdem gegen Ende des neunten Jahrhunderts die eindringenden Magyaren

gleich einem Keile die Slaven des griechischen Reiches von den Bewohnern

Pannoniens und Kärntens gespalten hatten, sonderten sich ihre Dialekte schär-

fer und nahmen grösstentheils unter fremdem Einfluss bedeutende Verschieden-

heiten an, während sie zur Zeit Constantins wenig von einander abwichen und

füglich als Ein Dialekt betrachtet werden konnten.

Das Alt-Slovenische enthält eine nicht unbedeutende Anzahl von Worten,

welche aus der deutschen Sprache 2
) entnommen sind, und sogar einige, die

sich nur aus dem Gothischen 3
) ableiten lassen. Der Ursprung der letzteren

könnte entweder auf die Ostgothen zurückgehen, welche einst vor dem Zuge

Theoderichs nach Italien die nördlichen Theile des oströmischen Reiches bis

nach Pannonien hinein inne hatten *), oder auf den ihnen verwandten Stamm der

Gepiden 5
), von welchen trotz ihrer völligen Unterwerfung durch die Avaren

gegen Ende des neunten Jahrhunderts in Pannonien noch Überreste vorhanden

waren 6
). Die deutschen Worte in der slawischen Kirchensprache beweisen un-

widerleglich . dass Constantin unter einem von Deutschland aus zur römisch-

katholischen Kirche bekehrten Volke zu lehren und die Bibel zu übersetzen

begann. Aus dieser Thatsache folgt , dass dies nicht zuerst für die Bulgaren

geschehen sein kann, wie der Biograph des heil. Clemens fälschlich berichtet 7
);

seine Unglaubwürdigkeit für diese frühere Zeit ergibt sich nämlich schon daraus,

dass er den Constantin nur unter dem Namen Kyrillos kennt, ein sicherer Beweis,

dass ihm von einer Wirksamkeit desselben in Bulgarien, welche höchstens gele-

gentlich auf der Durchreise hätte stattfinden können, keine unmittelbare Kunde

zugekommen war. Dass er jedoch glauben konnte, die slawischen Kirchenbücher,

welche die Bulgaren erst nach dem Tode des Methodius durch dessen Schüler

Clemens, Naum und Angelarius erhielten, seien ursprünglich für dieselben

übersetzt und verfasst , beweist , dass sie trotz einiger kleiner Abweichungen

1) Vgl. Grammatik d. slaw. Sprachen, pag. VII— VIII.

2) Eine Zusammenstellung dieser Worte bei Kopitar Glag. Clozian. XXXII
;

Hesych. epigloss. 49; Wien. Jahrb. XVII, 71 ; Chmel, österr. Geschichtsf. I, 3, 503;

vgl. Haupt über Kopitar's Glag. Cloz. Wien. Jahrb. LXXVI, 130 ff. und Schafa-

rik II, 484.

3) S. Schafarik I, 429.

4) Procop. de hello Vandalico I, 2 (ed. Dindorf, pag. 319).

5) Ib. pag. 312—313.

6) Paulus Diaconus I, 27 (Muratori SS. rer. Italicar. I, 427); De convers.

Bagoar. (Pertz SS. XI, 9) „De Gepidis autem quidam adhucibi resident" (a. 871).

7) C. 2, pag. 2.
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mit der bulgarlaebea Sptaeba fari gw übereinstimmten . mal butliigi lenK

tuisfit' oIxmi L- <-in:t t-ii t • Bemerkung. Bt iai hiernaefa gewfei efee ragvoMC Nach-

richt der Tnuisi.itio. tlfiiMi itaHeatieeber Verfneaer leieftri einen solchen Verstoss

begehen kennte, dass Conatantia die Brangeliea leben fertig übersetzt nach

Mahren mitgebrnebl hebe, da er Jena denteebea Worte, welche ^i«li beeeederi

auf kirebliebe Begriffe betiebee, eicbf von dei Datwebnera Tbeeeeieeiebei son-

dern otVenhar erst in seinem späteren Wirkungskreise erlernte. Vor seiner

Abreise mag er dalier höchstens die Übersetzung begonnen haben *), wie dies

in seiner altserl.ischen Biograpbfe bezeugt wird. Noch ein anderer Umstand

unterstützt diese Ansicht, nämlich der, dass in dem neuen Testamente, wie es

auf uns gelangt ist, sich einige grabe Missverständnisse des griechischen

Textes finden, welche überhaupt von keinem Griechen ,
geschweige denn von

einem so gelehrten Manne, wie Constantin, begangen worden sein können 2
).

Kopitar folgerte daraus , dass die Brüder nur die Anreger oder Besteller der

durch ganz unstudierte Dolmetscher gemachten Übersetzung gewesen seien.

Solcher Gehilfen oder Lehrlinge bedienten sie sich aber natürlich erst in dem

Lande, für welches sie die ganze Arbeit übernommen hatten.

Es fragt sich nun, wenn es einmal feststeht, dass die slawische Kirchen-

sprache alt-slovenisch ist, und auf eine Gegend hindeutet, welche von Deutsch-

land aus die Taufe und die christliche Terminologie bereits empfangen hatte,

wo wir die Urheimalh derselben zu suchen haben. Die Winden oder Slovenen,

die unzweifelhaften Nachkommen der alten Karantaner, deren Sprache sicher

alt-slovenisch war
, gegen zwei Millionen stark , bewohnen gegenwärtig einen

bedeutenden Theil von Kärnten, Krain, Istrien, dem Littorale, der Steiermark,

das Zalader Comitat in Ungern, sowie die Zupanien Agram, Varazdin und Kreuz

in dem sogenannten Kroatien 3
), sie erstrecken sich also , mehr oder weniger

mit deutschen Einwanderern vermischt, über den ganzen Raum zwischen Triest

und Essegg, Agram undVillach, dem Plattensee und Ödenburg *). Ungleich aus-

gebreiteter war dieser Volksstamm, über dessen Niederlassung in jenen Gegen-

den keine sichere Kunde auf uns gelangt ist, in dem Zeitalter des Methodius, in

welchem sie im Westen auf beiden Ufern der Donau in zahlreichen Ansiedelun-

1 ) \ -1. Haupt a. a. O., pag. 128— 131: „Dass sie bereits in Macedonien an

•rsetzung der heil. Schrift gegangen, ist weder irgend bezeugt, noch selbe!

wahrscheinlich Soviel ich nun weiss, begann im ."Mittelalter die Bekehrung

heidnischer Volker nirgend*, wie etwa heut zu Tage mit der ( ber>et/.ung der

Bibel, ihm! alles spricht dafür, dass Cyrill und Method erst in l'annonien, dessen

Hewolmer durch das längst befestigte Christenthum für ein solches Geschenk reif

waren, den Gedanken der Bibelübersetzung fassten , und bei diesem Werke nicht

die vielleicht früher erlernte bulgarische Mundart anwandten, sondern die Sprache

nnonier, für die sie es zunächst unternahmen.

2) (Imiel. .„terr. Geschichtsforscher I, 3, 510; Österreich. Zeitschrift für

Geschichts- und Staatskunde, Vol. II, pag. 343 (a. 1836).

3) Miklosich, vergl. Grammatik der slaw. Sprachen, pag. VIII; vgl. Kopitar in

den Wien. Jahrb. XVII, 70 u. a. a. 0.

%) S. Kopitars Selbstbiographie in Miklosich slaw. Bibliothek, pag. 1—2.



172

gen sich fast bis zum Inn und bis in die Thäler des östlichen Tirols ausdehn-

ten *), im Südosten aber bis zur Donau, zur Sau und zur Kulpa. In dem alten

Karantanien wurden sie durch die fortschreitende Germanisirung dieser Gegen-

den immer mehr beschränkt, aus dem Erzherzogthum Österreich gänzlich ver-

drängt, Pannonien nördlich der Drau, wo sie einst unter avarischer Herrschaft

gesessen, verloren sie an die Ungern bis auf einen kleinen Theil von Ober-

Pannonien, von dem Lande zwischen Sau und Drau 3
) wurde das sogenannte Syr-

mien von illyrischen Flüchtlingen bevölkert und auch in der grösseren west-

lichen Hälfte, welche ihnen blieb, erlitt ihre Sprache durch das Vordringen der

Serben nicht unbedeutende Veränderungen. Unter diesem Volke , welches seit

dem Sturze des avarischen Reiches unter fränkischer Botmässigkeit stand,

treten uns um die Mitte des neunten Jahrhunderts nur zwei einigermassen selbst-

ständige Fürstenthümer entgegen, während die übrigen Bezirke, eigener Häupt-

linge beraubt, deutschen Gaugrafen gehorchen mussten; es war dies die Gegend

um den Plattensee bis zur Raab und vielleicht bis zur Drau und Donau, wo seit 861

Kozel, der Sohn des Privina, als Vasall Ludwigs des Deutschen waltete, und das Land

zwischen Sau und Drau, dessen Häuptlinge Liudewit und Ratimar (820, 838)

sich von der fränkischen Oberhoheit loszureissen suchten, wodurch sie dann

unter bulgarische Herrschaft geriethen, bis im J. 884 Brazlawo zur fränkischen

zurückkehrte. Im Gebiete des Kozel, der nach der altserbischen Legende den

Constantin zu Ende des Jahres 867 auf seiner Durchreise nach Rom kennen

lernte, konnte er die Evangelien, welche er 868 dem Papste Hadrianll. vorlegte,

nicht übersetzt haben, weil nach dem Zeugniss eines Zeitgenossen bis 87i dort

der Erzbischof von Salzburg unbestritten seine Metropolitanrechte ausübte, und

keinen fremden Priester duldete 3
). Es bliebe somit noch der Theil Unter- Pan-

noniens südlich von der Drau als Urheimath der alt-slovenischen Kirchenbücher

übrig, über dessen kirchliche Verhältnisse im neunten Jahrhundert uns durchs

1) Schafarik, slaw. Alterth. II, 338—345.

2) Ich nehme hier eine früher von mir nach Schafafik's Vorgange aufgestellte

Behauptung (Über die südöstl. Marken des fränk. Reiches, pag. 17— 18) zurück,

dass die Bewohner des Landes zwischen Sau und Drau ein Zweig der Chorwaten

gewesen seien. Die Sprache dieser Leute ist nämlich, wie auch Schafarik (II, 306

— 308) anerkennt, von der chorwatischen verschieden und stellt sich vielmehr, wie

Kopitar und Miklosich bemerkten, als ein durch den Einfluss des Serbischen ent-

stelltes Slovenisch heraus. Da nun der Name Kroatien für diese Gegenden erst nach

der Schlacht von Mohatsch (1526) unter Österreichischer Herrschaft willkürlich

eingeführt worden ist, so bleibt als Beleg für jene Behauptung nur die Stelle bei

Constantin de administr. imp. c. 30 übrig, welche ihrer Auslegung nach unsicher

ist, und nichts gegen unläugbare Thatsachen zu zeugen vermag. S. Kopitar (Wien.

Jahrb. XVII, 10): Der Provincialkroate gehörte bis vor 300 Jahren selbst geo-

graphisch zu den Windischen, wohin er auch der Sprache nach immer gehört.

Selbst Slavonien, jetzt mit illyrischen Flüchtlingen bevölkert, ist nur ein Theil des

alten windischen Landes. Das wahre Kroatien ist nach aller Geschichte nur im Süden

der Kulp, unbestimmt wie tief hinein in Bosnien, Dalmatien und Istrien zu suchen.

3) Pertz, SS. XI, 13-14.
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na ntehti iiinM-ii*'fi*ri ist Obfleiefe ineh Kepftar *) dorfMn de« Wirküagakrefi

des Methodius verlegen wollte, so steht seiner Annahme «loch ein vom ihm un-

he.elilet gelassenes, von Blumberger 8
) mil Sehefogrfindefl bekämpftes liisto-

roiat entgegen . ra deaaen Darlegung wir jetzt übergehen willen.

! ii;i!s;i.ln« , dass die Aufforderung . welche der mährisch«- H<

Rtstitlaf in «Ion byzantinischen Kaiser richtete, diesen zur Absendung der Lei-

den Im i'iiler l.ewog. Die Aufgabe, um derentwillen sie berufen wurden, war

rieht die. ein heidnisches Volk zu bekehren , sondern vielmehr einem bereits

bekehrten eine feste Regel des Glaubens zu überliefern, und ihm vor allem die

heiligen Schriften durch mündliche oder schriftliche Übersetzung in die Landes-

sprache verständlich zu machen. Zu diesem Behufe wendete Constantin die von

ihm erfundene slawische Schrift an. Nachdem er darauf 3

—

k Jahre mit seinem

Bruder in Mähren gepredigt hatte, und zwar unseres Wissens nur in Mahren,

brachte er die daselbst übersetzten Evangelien, das älteste Denkmal der alt—

sl<>\ einsehen Sprache, mit nach Rom. Die in derselben Sprache verfasste Litur-

gie wurde von Johann VIII. und Stephan V. den Mährern abwechselnd erlaubt

und untersagt, während von beiden Päpsten gestattet ward, die Lectionen aus

der Bibel nicht nur nach dem lateinischen Texte der Vulgata , sondern auch in

slawischer Übersetzung vorzulesen. Nach allen diesen Thatsachen , welche sich

nur vereinen lassen , indem zugleich die Glaubwürdigkeit aller unserer Quellen,

auch der päpstlichen Briefe und der Translatio verneint wird, ist es nun keinem

Zweifel mehr unterworfen, dass die beiden Brüder unter den Mährern zuerst

als Lehrer des Christenthums auftraten, und für diese die heiligen Schriften zu

übertragen begannen, während die Slovenen südlich der Donau erst später und

zwar nicht vor der Reise Constantins nach Rom, die Früchte seinerBemühungen

ernteten.

Das Volk der Mährer, welches unter der Herrschaft Moimirs und seines

Neffen Rastislav die Oberhoheit des ostfränkischen Reiches anerkannte , wohnte

im neunten Jahrhundert bereits in dem Lande , welches noch heute nach ihm

benannt wird , und erscheint zum erstenmal im J. 822 den Böhmen benachbart

unter eigenem Namen in der Geschichte s
). Auch der nordwestliche Theil des

heutigen Ungerns im Süden bis zur Donau, im Westen etwa bis zur Ifareh und

im Osten bis zur Gran, wurde damals zu Mähren gerechnet*), doch scheint

erst Suatopluk diese Gegenden unterworfen und zum Christenthume bekehrt zu

1) Glagol. Clozian. XXXIII.

2) Wien. Jahrb. XXVI, 216, XXXVII, 4*.

I inliard. ann. 822 „Beheimorum, "Marvanorum legationes."

1) Die Grenzen des alten Mährens sind äusserst unklar und können nur erra-

then werden, vgl. Constant. de adin. imp. C. 12 „xaroixoOsi {/.ev oi To>,/.v. -ioa-

iroraftOÜi zl: zr.'j rvjc t/lopaßiag 7^v. u De conv. Bago. pag. 1 1.

„qnidam I'riwina exulatus a Moimaro duce Maravorum supra Danuhium." Vgl.

Cosmae chron. Boemor. II, :\7 (Parti BS. IX. !>2 ). woselbst die (iren/.-n de- IV. -

'lnim> unter Otto I. angegeh.-n werden, erläutert von Palacky, Gesch. von

Böhmen I, 22 7, Not. 39.



174

haben !
), vielleicht mit dem Beistande des Constantin und Methodius. Von dein

eben bezeichneten Landstrich wird heut zu Tage die westliche Hälfte von den

Mährern, die östliche von den ihnen sehr nahe verwandten Slowaken bewohnt

;

beide Volksstämme aber reden einen czechischen Dialekt und gehören somit

nebst den Polen , Sorben u. s. w. der westlichen Sprachfamilie der Slawen an,

nicht aber der süd-östlichen , zu welcher nur die Russen, Bulgaren, Serben,

Chorvaten und Winden zu zählen sind. Wie reimt es sich nun hiermit zusammen,

dass, wie wir oben sahen, die Liturgie und Bibelübersetzung Constantins in alt-

slovenischer Mundart geschrieben sind, welche den czechisch redenden Mährern

nicht viel weniger unverständlich sein mussle, als die lateinische Vulgata 3)? Es

bleibt zur Lösung dieses Widerspruches fast kein anderer Ausweg übrig, als

anzunehmen — so gewagt dies auch seheinen mag — dass die alten Mährer

Slovenen gewesen, und dass die jetzigen nicht für die unvermischten und unver-

ändert gebliebenen Nachkommen derselben zu halten seien. Wir haben jetzt zu

untersuchen, in wie weit mit dieser Annahme die Thatsachen der Geschichte im

Einklang oder Widerspruch stehen.

Zunächst muss ich die Bemerkung vorausschicken, dass die Identität der

heutigen Mährer mit denen des neunten Jahrhunderts nur auf der Gleichheit

ihres vom Flusse March , Morava abgeleiteten 3
) Namens und ihrer Wohnsitze

beruht. Offenbar ist diese Übereinstimmung des Namens kein unbedingt stich-

haltiger Grund dafür, dass auch das Volk durchaus das nämliche sei, und nur

dann lässt sich dies mit einiger Sicherheit behaupten , wenn die Geschichte uns

einen fortlaufenden Faden in die Hand gibt, an dem wir die Geschicke der Na-

tion als einer und derselbigen verfolgen können. Keineswegs ist dies bei den

Mährern der Fall, die, so glänzend sie im neunten Jahrhundert auftreten, gleich

einem Meteor sich plötzlich unseren Blicken entziehen, und während mehr denn

hundert Jahren fast gänzlich aus der Geschichte verschwinden , bis sie in ihrer

heutigen Gestalt aus dem Dunkel wieder hervortauchen. Es ist uns weder über-

liefert, wann die Czechen, noch wann die Mährer ihre jetzigen Sitze eingenom-

men haben ; zugleich erscheinen sie zur Zeit Karls des Grossen unter eigenen

Namen in unseren Quellen, von denen sie deutlich als zwei für sich bestehende

Völkerschaften unterschieden werden. Auch zeigt sich während der ganzen

karolingischen Epoche darin zwischen ihnen eine bedeutende Verschiedenheit,

dass unter diesen frühzeitig Ein Herzog die Alleinherrschaft erlangt und auf

1) Epist. Theotmari ap. Boczek Cod. diplom. Morav. I , 60 ; Cos-

mas I, 14.

2) Anders urtheilt Schafarik IT, 488—489, doch standen die Russen und

Serben, auf die er sich beruft, ihrer Sprache nach den Slovenen immerhin viel

näher als die Czechen. Auch empfingen jene die slawische Liturgie von aussen her

als fremde Waare, für die Mährer aber ward sie verfasst, und durfte desshalb für

sie nicht fremdartig und unverständlich lauten.

3) Ib. pag. 496. — Mährische Namen aus dem 9. Jahrhundert sind uns so

wenige überliefert und diese nicht in ihrer ursprünglichen Form, dass sich daraus

schwerlich werden Schlüsse ziehen lassen.
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iiUmiiMMi M'ifiM '). wahrend kti jttt» ritt* kltta Hlapttingf, von

den DeuNrhen duee* ^iimnil, nehen einander die Gewalt :iiisüI»«mi ' ). Daher

kommt is il.-nn, dass das an sich nirlif so /ahlreiehe und von der Nadir weniger

geschützte Volk der Mahnt in oslfrankisrhen künden bald furrhtbarer wird,

als die lihtijM und weit sjsjfohroHrtmi aber uMimgeii Cftfhea. Die IttsteftM

Iumi nur bisweilen räuberische Btwifligt in die umliegenden Gegenden, und

vertlieidi-eu sieh nach K r;i M «n gegen Ii'indlirhc Hinfalle in ihr Land, die erslc-

ron unter der Leitung kräftiger und geistvoller Fürsten streben nach voller L'n-

ahhängigkeit und o^lien auf Kroberuugen aus. Ein eigentlicher Zusammenhang,

eine dauernde Vereinigung beider Stämme gegen den gemeinsamen Feind, findet

nicht statt, bis es dem grossen Suatopluk gelingt, wie es scheint durch ein im

J. 871 mit einer vornehmen Böhmin abgeschlossenes Ehebündniss 3
), die Cze-

chen auf lungere Zeit an sich zu fesseln und in eine gewisse Abhängigkeit zu

bringen. Dieser lose Verband zerreisst sogleich nach seinem Tode und im J. 895

schliessen sich die czechischen Häuptlinge *) unter dem Vortritte des Spitihnev

und Witizla an das ostfränkische Reich an , und huldigen dem König Arnulf,

welchen sie im Herbste 897 zu Regensburg um seinen Beistand gegen ihre Feinde,

die Mährer, ersuchen 6
). Um diese Zeit war es , dass die Ungern, welche schon

seit einer Reihe von Jahren verheerende Einfälle in Dacien und Pannonien

gemacht, diese Länder ernstlich in Besitz zu nehmen begannen und nun ihre

ganze Macht gegen das eigentliche Mähren wendeten. Da ihnen von der anderen

Seite die Baiern in die Hände arbeiteten, so erlag nach tapferer Gegenwehr die

mährische Nation endlich ihren vereinten Angriffen und verlor etwa ums J. 906

Freiheit und Selbstständigkeit 6
). In diesen blutigen und verheerenden Kämpfen

muss sich die Zahl der Einwohner ausserordentlich vermindert haben, indem

nicht allein das Schwert unzählige hinraffte, sondern ohne Zweifel auch viele

Weiher und Kinder von den Ungern als Gefangene in andere Gegenden geschleppt

wurden.

1) Dass das Princip der erblichen Monarchie bei den Mährern feste Wurzel

geschlagen, ersieht man deutlich aus der Wahl Sklagamars während der Gefan-

genschaft Suatopluks: Ann. Fuld. 871. Die prineipes od. primates , welche öfters

neben dem Herzog erwähnt werden (z. B. Ann. Fuld. 884, 901 ; Epist. Stephani V.)

nicht mit den böhmischen duces zu vergleichen.

2) Die Herzogsreihe aus dem Hause des Premysl, welche Kosmas überliefert

hat, beginnt erst mit dem Anfange des X. Jahrhunderts historisch zu werden. Alle

karolingischen Quellen bezeugen übereinstimmend, dass in Böhmen eine Vielherr-

attgefunden: Ann. Mettens. 805 („universi prineipes); Ann. Fuld.

8*5, 857, 871, 872, 895, 897 („gentis Behemitarum duces.")

3) Palacky. I, 132, macht sie willkürlich zu einer Schwester des Boriwoy.

*) Ann. Fuld. 895 „omnes duces Boemaniorum , quos Zuentibaldus dux a

consortio et potestate Bajoaricare gentis per vim dudum divellendo detraxerat."

5) Ann. Fuld. 898 „offerentes ei sua suorumque fidelium sufTragia

rniitra eorum inimicos Marahabitas ptftulantes, a quibus tum saepe ut ipsi testi-

ficati sunt, durissinie comprimebantur.

6) Über die südöstl. Marken, pag. 66—67.
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Während so die Mährer aufs tiefste erniedrigt und geschwächt wurden,

sehen wir die Czechen, weit entfernt, die Schicksale ihrer Nachbarn zu theilen,

vielmehr auf deren Unkosten einen unerwarteten Aufschwung nehmen. Unter

Spitihnev *), welcher das Christenthum in Böhmen zur herrschenden Religion

erhob, hörte die Zerstückelung des Landes in viele kleine Fürstentümer auf,

und eine monarchische Gewalt ward, gewiss nicht ohne manche Kämpfe gegrün-

det. Zugleich breiteten sich die Czechen erobernd über ihre Grenzen aus: mit

den Baiern verbündet, plünderten sie im J. 900 das schwer bedrängte Mäh-

ren a
). Hierauf sehen wir sie als Bundesgenossen der Ungern, deren leichte

Reiterschaaren ihnen in ihrem Gebirgskessel schwerlich viel anhaben konnten,

und welche desshalb ein Bündniss vorziehen mochten, verheerend in Sachsen

einfallen 3
). In das mährische Land theilten sie sich wahrscheinlich mit den

Ungern *) indem sie diesen die heutige Slowakei überliessen 5
) und das übrige

für sich behielten. Sie beherrschten es unbestritten unter Boleslav I. und IL,

nach dem Tode des letzteren aber, unter der schwachen Regierung seines Nach-

folgers Boleslavs III. (999— 1002), entrissen es ihnen die Polen und behaupteten

sich dort 6
), bis um das J. 1029 Bretislav, der Sohn des czechischen Herzogs

Ulrich, es von neuem eroberte, und darauf im J. 1030 auf einem Feldzuge gegen

den König Stephan von Ungern bis Gran vordrang 7
). Seit dieser Zeit theilte

Mähren als ein Nebenland Böhmens beständig dessen Schicksale , während die

stammverwandte Slowakei den Magyaren verblieb.

Aus den eben dargelegten Thatsachen, so dürftig und unzusammenhängend

sie auch sein mögen, geht doch wenigstens so viel mit Gewissheit hervor, dass

Mähren mit dem Anfange des zehnten Jahrhundertseine völlige Umwälzung erlitt,

in Folge deren es für immer seine nationale Selbstständigkeit einbüsste. Was
hindert uns nun anzunehmen, dass es mit der Fremdherrschaft zugleich fremde

Sprache und Sitte überkommen, indem eingewanderte Czechen die gelichteten

Reihen des mährischen Volkes zahlreich ausfüllten, und dieses in ähnlicher

Weise mit sich verschmolzen , wie gegenwärtig die Russen Polen. Auf eine

solche gründliche und durchgreifende Umwandlung deuten noch einige Umstände

hin. Auffallend ist es nämlich , wie wenig durch die Sage in Mähren das Ge-

1) Gumpoldi vita Vencezlavi c. 2 (Pertz SS. III, 214) „quidam gentis illius

progenie clarior ac potentia in cives eminentior, Zpuytignev nomine, principatus

regimen sub regis dominatu impendens."

2) Ann. Fuld. 900.

3) Ädami Bremens, gesta Hammab. eccl. pontif. I, 54; Chronic, breve Bre-

mense (Pertz, SS. VII, 391.)

4) Um das J. 950 besassen die Ungern nicht blos das sogenannte Gross-

mähren (d. h. Pannonien), sondern auch einen Theil des eigentlichen Mährens,

wie Constantin de adm. imp. c. 42 ausdrücklich bezeugt , doch mag ihnen dies

vielleicht schon Boleslav I. entrissen haben.

5) Palacky, Gesch. v. Böhm. I, 221, 227—228.

6) Cosmae chron. Boemor. I, 40. „totam Moraviam vi obtinuerant Polonii."

7) Ib. c. 41.
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I

-l.tuiss .l,s Suatopluk nn.l Mellmdius sich erhalfen hat Vom letzteren weiss

Kosinus kaum mehr uls den Namen ' ). der l'aheleien IQ geschweige!!, welche im

\ier/.chntcii .lahrhuiiderl über ihn aufkommen, und \on dem erstercu linden sich

Ihm urta •') lebhafter« Briaaeraageo als bei den Üaethea, die freilich

an seinen Thaten keinen Theil hallen. Waren diese wirklieh , wie I'alaeky

glaubt, seilen im neunten .Jahrhundert die stammverwandten Brüder und Krcunde

der mhrar aeweeea, s <> bKteawireBi billig darflber zu wundem, wie jede

Krinnerung an so grosse Ereignisse gänzlich erlöschen konnte. Gaas natürlich

aber ist dies, wenn wir annehmen , dass ebenso wie Suatopluk vom Schlacht-

felde versehwand ;:

), am Anfange des zehnten .Jahrhunderts die Mührer vom Schau-

plätze der Geschiehte abtraten und dem czeebischen Volksstammc wichen. Un-

begründet sind auch die Ansprüche, welche derselbe auf Constantin und Mctho-

dius erhoben hat, denn schon Kopitar hat überzeugend nachgewiesen *), dass der

Cultus der beiden Brüder in Böhmen erst im vierzehnten Jahrhundert, in wel-

chem ihnen die ersten Kirchen geweiht wurden , hauptsächlich auf Anregung

karls IV. eingeführt ward , und dass die slawische Liturgie , welche in den

Jahren 1035 bis 1096 im Kloster Sazawa im Gebrauch war, nicht auf Constantin

zurückgehen könne , sondern fremden, wahrscheinlich ruthenischen, Ursprungs

sei. Unsere ältesten Quellen wissen von einer Wirksamkeit des Methodius unter

den Czechen nichts 5
), vielmehr scheint bei diesen dasChristenthum von Deutseh-

land aus allmählich Eingang gefunden zuhaben, nachdem am 1. Januar 845

vierzehn Häuptlinge sich zu Regensburg hatten taufen lassen 6
). Aus diesem

Grunde gehörte auch Böhmen, bis zur Gründung des Bisthums Prag, zum Spren-

gel des Bischofs von Regensburg 7
). Obgleich Gumpold von Mantua 8

), der

Biograph des heil. Wenzeslaus , dessen Oheim Spitihnev für den ersten christ-

lichen Herzog der Czechen hält y
), so dürfte dennoch die Nachricht begründet sein,

dass die Eltern des letzteren, Borivoi und Ludmilla, schon die heilige Taufe empfan-

gen, doch ist es ohne Zweifel ein willkürlicher Zusatz des Kosmas 10
), zu den

bedeutend älteren und von ihm wahrscheinlich benutzten Jahrbüchern von

1) Lib. I, c. 10.

I'hwrocz Chron. Hungaror. II, 3 (Schwandtner, SS. cor. Hungar. I, 82).

Keza gesta Hungaror. ap. Emilicher monum. Arpadiana , pag. 101, 102. Deal

nicht wie die vom Attila aus deutschem .Mumie geecbftpfl sind, beweist

I w. Form des Namens : Zwatapolug, Zuataplug.

(osmas 1. 14.

'»
| l'rolegom. bistor. I. 1. pag. 74, sqq. ; Hesych. glossogr. pag. 54.

5) Vgl. Blumbcrgcr in den Wien. Jahrb. d. Literatur XXVI, pag. 220.

6) Ann. Fuld. 845.

7) (iumpolili fite Vencc/.lavi c. 15: . . . „Tutonem episcopum (Uatisbonen-

ibcluditur Boeinia."

8) Kr abriefe nrieeaeii den Jahren 968 und 973 e. Perti SS. III, » i *

.

9) „Sacri fm.' » rc»ener.tri nun parum anhclam-, bapti>mo uiuudatur

studio farrene41 etc.

io) i. m. |%.

\nliivXIII. |)



178

Prag 1
), dass dies durch Methodius geschehen sei, welcher im J. 894 längst nicht

mehr am Leben war. Die Vermuthung liegt demnach wohl sehr nahe, dass durch

das Eindringen der Czechen, deren Christenthum aus einer ganz anderen Quelle

geflossen war, bei den Mährern das Andenken an ihre Glaubenslehrer Constan-

tin und Methodius fast gänzlich unterging, und von den Südslawen und Russen

her, bei denen es sich gerettet hatte, erst später wieder zu ihnen zurückkehrte,

und nun von den Erben ihrer Macht, den Czechen, gleichfalls als Eigenthum

beansprucht und gepflegt wurde.

Schliesslich wollen wir noch einmal zur Geschichte des neunten Jahrhun-

derts zurückkehren, um darauf hinzuweisen, dass in den Zeiten Suatopluks der

Name Mähren auch in weiterer Ausdehnung angewendet wird. Einestheils ist es

schon von Schafafik a
) sehr wahrscheinlich gemacht worden, dass ein Theil

Bulgariens an der serbischen Morawa ebenfalls den Namen Mähren führte,

andrerseits wird, von Constantin 3
) um das J. 950 Unter-Pannonien , welches

eine Zeit lang zum grössten Theile dem Herzog Suatopluk unterworfen war, mit

dem Namen Gross-Mähren bezeichnet, als das Land , welches damals von den

Ungern bewohnt war. Jedenfalls deutet doch die erstere Benennung, und nicht

minder die letztere , wenn sie wirklich im Munde des Volkes üblich war , auf

einen inneren und innigeren Zusammenhang zwischen den Mährern und den Slo-

venen Bulgariens und Pannoniens , als er nach ihrer jetzigen Verschiedenheit

stattgefunden zu haben schiene. Auch hat es nach der Schrift über die Bekeh-

rung der Baiern ganz den Anschein, als sei jener Privina , der Stifter einer

slovenischen Herrschaft am Plattensee ein Mährer gewesen, denn er ward von

Rastislav von jenseits der Donau her vertrieben und Neitra gehörte einst zu

seinem Gebiet. Es möge endlich noch erwähnt werden , dass die Slovaken

Ungerns, die nächsten Stammgenossen der jetzigen Mährer, welche nach Kopi-

tar *) in ihrer Sprache eine gewisse Annäherung an das Slovenische zeigen,

dieselbe noch heutzutage die slovenische nennen 5
), woraus unserer Vermuthung

gemäss zu folgern wäre, dass bei ihnen, vielleicht weil weniger Czechen einge-

wandert, die Umwandelung nicht so gründlich vor sich gegangen, wie im

eigentlichen Mähren. Wir schliessen hiermit unseren Excurs, indem wir der Billi-

gung oder Widerlegung seines Inhaltes von Seitender Sprachforscher entgegen-

gesehen. Unsere Aufgabe war nur, eine Möglichkeit zur Erklärung des oben

angedeuteten Widerspruches zu zeigen und gern werden wir unserer Mutlimassung

entsagen , wenn es Anderen gelingt , etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen.

1) Ann. Prag. 894 (Pertz SS. III, 119) „Hoc anno baptizatus est Borivoi,

primus christianus in Boemia (?), cum uxore sua Ludmila, ex qua natus est Wra-

tiszlaus, pater st. Wenceslai."

2) II, 211—215.

3) De adm. imp. c. 13, 38, 40. An diesen Stellen bezeichnet er Gross-Mähren

als Wohnsitz der Ungern, c. 27 sagt er jedoch: „üavoviav, ev3a apu'ws oixoöaiv

oi Tovpxoi."

4) Glagol. Clozian. pag. LXX, „Slovacos, sicut sedibus sunt contigui, ita et

idiomate proximos esse Slavis carentanis."

5) Schafafik's slav. Alterth. II, 32.
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Anmerkungen zu Gap. VI. VII (Heise n ;i c h ROB, W t i In' des

M 1 1 h odi ii s . Tod i'ons tanti n's).

I usere Quelle ISsstsich hinsiclillicli des Papstes, welcher die Brüder n;ieh

Korn lierief. eine klein«* Verweeliselung zu Schulden kommen: n;ieh der Tltttt-

latio riehtele Nieolaus I. an sie die Aufforderung, aber erst unter seinein Na«li-

Mgtff Hadrian II. langten sie in liom an. Das letztere bezeugt Iladrian seihst in

seinem Gap. VIII mitgetheilten Briefe und der Bibliothekar Anastasius *), ein

Zeitgenosse in einem an Karl den Kahlen gerichteten Schreiben. Wir dürfen

ndessen unserem Autor bei seiner weiten Entfernung von Rom diesen Verstoss

nielit allzuschwer anrechnen 2
).

In der Krzählung der folgenden Ereignisse weicht unsere Legende von dem

Leben Constantins ab; nach diesem legte der Papst die ins Slovenische über-

setzten Kvangelien in der Kirche Stae Mariae ad Praesepe nieder, nach jener aber

auf dem Altare des heil. Petrus. Es scheint fast, als hätten wir der ersteren

Angabe mehr Glauben zu schenken, da der Biograph Constantins über den

Aufenthalt desselben in Rom sehr genaue und mit der Translatio zum Theil auf-

fallend übereinstimmende Nachrichten giebt 3
). Von dieser weicht sodann unsere

Quelle gänzlich ab, indem sie den Methodius nicht sogleich mit seinem Bruder

zum Bischof, sondern zuerst nur zum Priester weihen lässt. Dies klingt jedoch

keineswegs unwahrscheinlich, wenn wir bedenken, dass Methodius als Laie in

den .Mönchsstand getreten war, und also Presbyter werden musste , ehe er die

Bischofswürde erlangen konnte. Vielleicht war auch der Tod des Constantin

hierbei entscheidend, als dessen Stellvertreter ihm dann vom Papste die höhere

Würde ertheilt wurde.

Die Nachrichten, welche unsere Legende von dem Widerspruche giebt, der

sich zu Rom gegen die slovenische Bibelübersetzung erhoben habe , begegnen

uns in etwas anderer Weise in dem Leben Constantins (c. XV) wieder, indem

dort von einer grossen Disputation Meldung gethan wird, welche er zu Venedig

über diesen Gegenstand gegen lateinische Geistliche zu bestehen hatte *). Die

D Quellen, mit Ausnahme Nestors, welcher die Worte unserer Legende

wiederholt, wissen zwar in ihrer Kinsylbigkeit hiervon nichts, doch sehen wir

deutlich aus den Briefen Johanns VIII. dass eine solche Partei , namentlich zu

Rom, wirklich existirte und auch später ihre Bemühungen fortsetzte , in Folgt

deren Methodius im J. 879 zur Verantwortung nach Koni geladen wurde.

Obgleich überall im Gebiete der römischen Kirche die Liturgie in lateinischer

I ) l'sserii veter. epistolar. Hibernicar. sylloge ep. 24, pag. 67.

Gap. XVII. „Papa autem librisSlovenieis sumptis deposuit eos in eeelesia Stae

, qnac dicitur phutan (i. e. yarvvj) et cecinerunt super eos sanetam liturgiam.

i 1 BckMoof ii. 191.

4) Die Ansicht von der Alleinberechtigung dreier Sprachen findet sich schon

bei I.*idor. UifflaOiJI i l.i.vinologiar. IX. t, 3) „Tres autem sunt linguae sacrae :

Hebrat' L.ttina, quae toto nrl»e inuxime .\:i'l|unt. Ili> emm tiilnis Unguis

super crucem domini I l'ilato fuit causa ejus scripta.**

\1
%



180

Sprache stattfand, so war es doch im fränkischen Ueiche nichts Unerhörtes vor

dem Volke Predigten in romanischer oder deutscher Sprache zu halten , wobei

natürlich auch die betreffenden Lectionen der Bibel in die Volkssprache aus dem

Stegreife übertragen wurden *). Ebenso gab es Übersetzungen des Glaubens-

symbols, einzelner Gebete und biblischer Stücke, doch freilich keine vollstän-

dige und allgemein gültige der ganzen heiligen Schrift. Zum Belege des erste-

ren führen wir hier einige Verfügungen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit

an, auf welche zum Theil schon unser Vorgänger im Moskwitanin aufmerksam

gemacht hat: 1) Capitulare Francofurtense *) (a. 794) 52. Ut nullus credat,

quod nonnisi in tribus unguis Deus orandus sit: quia in omni lingua Deus ado-

ratur et homo exauditur, si justa petierit. 2) Capitul. Aquisgranense 3
) (Nov.

a. 801). 4. Ut omnibus festis et diebus dominicis unusquisque sacerdos evan-

gelium Christi populo praedicet. 3) Capitula excerpta *) (a. 802 Mart. Aquis)

Ut fides catholica ab episcopis et presbyteris diligenter legatur, et omni populo

praedicetur. Et dominicam orationem ipsi intelligant et omnibus praedicent intel-

ligendam, ut quisque sciat, quod petat a Deo. 4) Capitulare Aquisgran. 5
)

(a. 813). Excerpta canonum. 14. De officio praedicationis, ut juxta quod intel-

legere vulgus possit, assidue fiat. 5) Concil. Maguntiac. 6
) (a. 813). can. 25....

si forte episcopus . ... aliqua caussa exigente non valuerit, nunquam tarnen desil

diebus dominicis aut festivitatibus, qui verbum Dei praedicet, juxta quod intelli-

gere vulgus possit. can. 45Symbolum .... et orationem dominicam discere sem-

per admoneant sacerdotes populum christianum .... Et qui aliter non potuerit,

vel in sua lingua hoc discat. 6) Concil. Rhemense 7
) II (a. 813) can. 15. Ut

episcopi sermones et homilias sanctorum patrum , prout omnes intelligere pos-

sunt, secundum proprietatem lin uae praedicare studeant. 7) Concil Turo-

nense 8
) III (a. 813) c. 17 . . . . ut easdem homilias quisque aperte transferre

studeat in rusticam Romanam linguam, aut Theotiscam ,
quo facilius cuncti

possint intelligere quae dicuntur. 8) Concil. Aquisgran. 9
) (a. 847) cap. 2,

enthält eine wörtliche Wiederholung der eben angeführten Worte.

Hadrian II. stellte sich in dem Streite wegen der Bibelübersetzung ganz auf

die Seite Constantins und beauftragte einen Bischof drei von ihren Schülern zu

Priestern und zwei zu Lectoren zu weihen. Nach dem Leben Constantins geschah

die Weihe durch die uns auch anderweitig bekannten Bischöfe Gauderich von

Velletri und Formosus von Porta. Die Biographie des heil. Clemens 10
), welche

1) Vgl. Kopitar in Miklosich's slav. Bibliothek, pag. 66—67.

2) Pertz, Monumenta Legg. I, 75.

3) Ib. 87.

4) Ib. 100.

5) Ib. 190.

6) Mansi collectio concilior. XIV, 72.

7) Ib. 78.

8) Ib. 85.

9) Ib. 903.

10) C. III, „öaot xcd Yiä'koßevu&v 7papt.{jt.aTCov txav^jv rrefpav s^eiv xcä /5ico

asfxvco xo<7pj.^yjvoa /rapa rwv cuöaaxdUwv s/zaprupouvro."
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iltdic bnettten JQnger der beiden Brüder deo Qoratd, Clemeni NaidD,

nius and Sabbai namhafl mtchl . beieiebne4 tli mattgebend bei der Br-

theiluog der Prieeterwürde insaer tinem beiligen Lebenewandel :i n«-ii Kenotntti

der ilorenieeheo Schrift.

ireod Mcthodiiis sich noch zu Hnm aufhielt . s|;irl> :nn 14. Kchnuir sein

Bruder Conetaatin, der gewöhnlichen Annahme nach in .1. 868, nach der ift-

serhischen Legende iber erai SC)!). Das letztere ericheint auch angleich wahr-

scheinlicher . wenn man bedenkt, data die Brüder erst nach der Thronbestei-

gung Hadrians II., also nach dein 14. Dceember 867 zu Rom eintrafen, d;iss

dann, wie unsere Quelle meldet, Constantin nach vielen Tagen erkrankte und

endlieh 40 (oder SO) Tage vor seinem Tode den Namen Kyrillos annahm. Auf

einen längeren Aufenthalt Constantins in Rom deuten auch die Worte des Ana-

stasius Bibliothekarius !
), welcher vonZuhörern desselben spricht, denen er die

Schriften des Dionysius Areopagita empfahl und einen Ausspruch von ihm mit

den Worten anführt: „Er pflegte zu sagen." Damals mag der obenerwähnte

Bischof Gauderich aus seinem oder seiner Schüler Munde die Nachrichten über

ihn geschöpft haben, welche uns in der Translatio erhalten sind.

Zu Cap. VIII. (Gesandtschaft desKozel; Erneuerung des

pannonischen E rzbi sthums.) Als Methodius nach dem Tode seines Bru-

ders noch längere Zeit in Rom verweilte, schickte der slovenische Fürst Kozel

Gesandte an den Papst und bat, man möge ihm jenen als Lehrer für sein Volk

zusenden. Wir wissen aus der Schrift de convers. Bagoar., dass Kozel minde-

stens bis zum Jahre 86a ein eifriger und ergebener Anhänger der Erzbischöfe

von Salzburg gewesen war, und wir würden daher, da unsere Quelle hierüber

völlig schweigt, in Zweifel sein, welche Gründe ihn zu seiner plötzlichen Sinnes-

änderung vermocht, wenn uns nicht die V. Constant. c. XV hierüber belehrte.

Dort heisst es nämlich: Excepit autem eum (Constantinum) iter (Romanum)

facientem Kocel, prineeps Pannoniae et adamatis valde Slovenicis litteris adeo

ut eas disceret, tradidit ei ad quinquaginta diseipulos
, qui eas cognoscerent-

Magno vero honore ei tributo comitatus est eum. Non aeeepit autem neque a

Rastislavo neque a Kocelo neque aurum neque argentum neque aliam rem

eaplivos Unten nongentos ab utroque iropetratos libertati reddidit." Wir sehen

aus diesen Worten , dass Kozel schon zu Ende des Jahres 867 die beiden

Brüder kennen gelernt und von ihrer Wirksamkeit in Mähren nähere Kunde

erhalten hatte. Was ihn also jetzt zur Absendung seiner Botschafter nach

Rom bewog, liegt ziemlieh klar zu Tage , er wollte desselben Vorrechts ge-

messen, wie die Mährer , beim Gottesdienste die eigene Muttersprache ange-

wendet zu sehen.

Seinem Begehren ward gewillfahrt und Methodius mit einem Begleitschrei-

ben des Papstes an ihn abgeschickt. Dieser höchst merkwürdige Brief Hadrians II.,

l) UsMriai 1. I. „Dcnique vir magnus et apostolicac sedis praeeeptor Con-

stantinus phiIosophu>, qui Ilomam suh venerabilis momoriac Adriano juniori papa

veniens, S. dementia corpus uedi MM rotituit (quique tntuin cndicein MM m«'-

morati .... p.itris MMMMriM MMieBÜMt , et quantum utilitatis medulla ejus

babebat, auditoribus commendabatj solitus erat dicere" etc.
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welchen unser Autor seinem ganzen Umfange nach mittheilt, während sich bei

Nestor nur ein Bruchstück daraus findet, ist nach Form und Inhalt so beschaffen,

dass ich keinen triftigen Grund wüsste, seine Echtheit anzufechten. Für diese

spricht auch der Umstand, dass darin die Überbringung der Reliquien des heil.

Clemens nach Rom und der Empfang der Brüder durch Hadrian II. erwähnt

werden, zwei Ereignisse, deren eines in der Geschichtserzählung unserer Quelle

mit Stillschweigen übergangen wird, während sie in Betreff des anderen sich

sogar eine Abweichung zu Schulden kommen lässt, woraus sich doch wenigstens

soviel mit Gewissheit ergibt, dass der Verfasser der Legende nicht auch zugleich

den Brief verfasst haben kann. Derselbe ist an Rastislav und Kozel gerichtet und

gedenkt des Constantin als eines Verstorbenen, er muss also nach dem 14. Fe-

bruar 869 aber vor dem Frühling des Jahres 870 geschrieben sein, in welchem

Rastislav durch seinen Neffen Suatopluk den Franken ausgeliefert wurde 1
).

Auffallend ist es, dass der Papst , indem er von der Gesandtschaft Rastislavs

an den Kaiser Michael spricht, auch dem Kozel eine Theilnahme hieran zu-

schreibt, doch könnte er ja auch, wenn wir dies nicht als eine blosse Unge-

nauigkeit des Ausdruckes gelten lassen wollen , hierüber falsch berichtet

gewesen sein 3
).

Die Vollmacht welche Hadrian II. dem Methodius ertheilt , die slawische

Sprache beim Gottesdienst in allen Beziehungen in Anwendung zu bringen

und nur bei der Messe die Lectionen aus dem neuen Testamente zuerst nach

dem Text der Vulgata und dann in slovenischer Übersetzung zu lesen,

stimmt so genau mit den späteren Vorschriften Johanns VIII. über diesen Punct

zusammen, dass wir an der Wahrhaftigkeit dieser Angaben nicht zweifeln können.

Auch werden dieselben durch die Aussagen des Ungenannten de convers.Bagoar

vollkommen bestätigt, welcher ein vollgültiges Zeugniss ablegt, dass im J. 871

in Pannonien Methodius den Gottesdienst slavisch abzuhalten begann. Sonach

müssen wir es als eine Thatsache ansehen , dass Hadrian nicht blos , wie wir

bereits bemerkten, die slavische Bibelübersetzung billigte und lobte — ein Fall,

der doch nicht völlig vereinzelt dasteht,— sondern auch das im Gebiete der römi-

schen wie der griechischen Kirche unerhörte Privilegium ertheilte, die Liturgie in

der Landessprache zu singen. Es ist kaum zu glauben, dass die beiden Brüder

eine so grosse Neuerung eigenmächtig und willkürlich in Mähren eingeführt

haben sollten, wo ihnen keine kirchliche Obergewalt zustand. Auch war es bei

den ersten Angriffen der lateinischen Priester, der sogenannten Pilatusjünger

gegen sie, nur auf ihre Übertragung der heiligen Schriften abgesehen, und wenn

sie gleich nach der V. Constant. die Liturgie in Rom mehrmals slavisch abhiel-

ten, so fände dies darin seine hinlängliche Erklärung, dass sie hierdurch dem

Papste und dem römischen Klerus eine lebendige Anschauung und Probe der

slovenischen Sprache geben wollten. Es bleibt also die Frage, welche Beweg-

gründe denn Hadrian II. zur Ertheilung dieses gegen alles Herkommen verstos-

senden Vorrechtes veranlasst haben können. Das Verlangen des Volkes, welches

die slovenische Liturgie mit dem grössten Beifall begrüsste, so dass sie mit

1) Ann. Fuld. 870; Hincmari ann. Bertin. 870.

2) Boczek I, 42.
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trtUonlieher Schnelle oater den Sfidilawca si<"h latbraitetc . mochte «rohl fÖr

sein, jene Ausnahme zu beantragen, nicht aber fin-

den Ptpti IM BU gCtttttcn, dt ihn in dieser Hinsieht GftgON des Grossen Ver-

fahren hei den Angelsachsen /um Vorbild dienen inusste. Kopitar. welcher die

Schwierigkeit richtig erkannte, jene anfallende BrSChcimiOg auf eine genügende

rlvliiren, glaubte ihre l'rsaehen in dein Streit des .Methodius mit der

Salzhurger Geistlichkeit tun den Besitz Pannonieni n linden: um diese zu rer-

drangen, hahe jener eines ausserordentlichen Mittels bedurft und sieh zu diesem

Zwecke der slawischen Liturgie bedient ,
). Bei Aufstellung dieser Vennuthung

kannte Kopitar unsere Legende nicht, und wusste daher nicht, dass Methodius

jene Neuerung nicht blos mit Erfolg gegen die Salzburger angewendet, son-

dern dass er hierzu auch durch den Papst bevollmächtigt war. Freilich konnte

derselbe zu der Zeit, da er seinen Brief an Rastislav und Kozel schrieb, schon

voraussehen, dass seine Verfügungen wegen der pannonischen Diöcese auf hef-

tigen Widerstand in Salzburg stossen würden , aber war es für ihn denn um so

viel vorteilhafter an Stelle des Erzbischofs Adalwin , eines treuen Anhängers

der römischen Kirche, den Griechen Methodius im Gebiete des Kozel walten zu

lassen, dass dadurch die Anwendung eines so unerhörten Mittels gerechtfertigt

worden wäre ? Aussergewöhnliche Massregeln pflegen oft durch aussergewöhn-

iiche Gefahren hervorgerufen zu werden und eine solche lässt sich vielleicht

auch hier nachweisen.

Der König Bogoris von Bulgarien nämlich war, wahrscheinlich zu Ende des

Jahres 864 zum Christenthum übergetreten, und durch einen griechischen

Geistlichen getauft worden 2
). Späterhin fasste er den Entschluss sich der

römischen Kirche anzuschliessen , und ersuchte deshalb im August 866 Nico-

laus I. durch eine Gesandtschaft um seinen Rath und seine Beihilfe bei der

Bekehrung des grösstenteils noch ungetauften bulgarischen Volkes. Der Papst

schickte ihm die Bischöfe Paulus von Populonia und Formosus von Porta zu, von

denen der letztere, ein zwar sittenstrenger aber sehr ehrgeiziger Mann den

König so für sich zu gewinnen wusste, dass derselbe keinen anderen als ihn zum

Erzbischof für sein Land begehrte 3
) und sich sogar, wenn wir den Feinden des

Formosus glauben dürfen, eidlich verpflichtete, Niemand Anderen bei den Leb-

zeiten jenes in dieser Würde anzuerkennen *). Da ihm dies Gesuch in Rom ab-

geschlagen wurde, weil es den Kirchengesetzen zuwiderlief, das Bisthum zu

wechseln, so entstand hierdurch zwischen ihm und dem Papste ein Zerwürfniss,

welches die Griechen geschickt benutzten, um ihn durch trügerische Vorstel-

lungen und Schmeicheleien ganz auf ihre Seite zu ziehen. In Folge dessen muss-

ten im J. 870 die lateinischen Priester das Land räumen, und der Patriarch

1) Miklobich, slawische Bibliothek, pag. 59 sqq.; Kopitar, Hesych. epiglo.- .-..

pag-

2) Vgl. die südösll. Marken des tränk. Reiches, pag. 39, 80.

3) Gesta pontif. Ilomanor., vita Nicolai I., Hadriani II, (Muratori scriptor. rer.

Halicar. III, 1, 260, 268.)

4) S. Richter'« Programm zur Wahl eines PffOrCCton '" .Marburg, 10. Sep-

tember 1843, pag. k und .Mansi, XVII, 236.



184

Ignatius von Constantinopel übte unumschränkt die geistliche Oberhoheit über

Bulgarien aus , welche ihm Hadrian II. und Johann VIII. vergeblich wieder zu

entwinden suchten. Kehren wir nun zu unserem oben besprochenen Briefe zurück,

so wird sich uns die Vermuthung aufdrängen, dass zwischen ihm und den eben

berührten bulgarischen Ereignissen ein innerer Zusammenhang stattfinde, da

er gerade um die Zeit geschrieben ist, in welcher Bogoris sich entweder von

der römischen Kirche schon losgesagt hatte, oder doch im Begriffe stand es zu

thun. Wir sahen bereits , dass die bulgarischen Slawen die nächsten Stamm-

genossen der pannonischen Slovenen und vielleicht auch der Mährer waren, bis

an deren Grenzen sie sich damals als Erben eines Theiles der avarischen Macht

wahrscheinlich ausdehnten, dass aber die mährischen Fürsten im neunten Jahr-

hundert beständig nach Selbstständigkeit trachteten , was wäre also natürlicher

gewesen, als dass der mährische Staat, geleitet durch die Anziehungskraft,

welche die stammverwandten Bulgaren auf ihn ausüben mussten, und bewogen

durch seine Sonderstrebungen gleich jenen dem byzantinischen Patriarchen sich

angeschlossen hätte? In diesem entscheidenden Augenblicke kam alles darauf an,

dass in die Wagschale der römischen Kirche ein Gewicht gelegt würde, welches

jene für die griechische so günstigen Umstände überwöge und unwirksam

machte. Aus diesem Grunde musste der Papst dem Griechen Methodius, der ihm in

dieser Angelegenheit zugleich am meisten nützen und am meisten schaden

konnte, die grösste Nachgiebigkeit beweisen und die Herzen des slawischen

Volkes durch eine neue und unerhörte Bewilligung für sich gewinnen: ein

Zweck, welchen er auch vollständig erreichte. Wie hoch seine Nachfolger die

Anhänglichkeit der mächtigen mährischen Fürsten an den päpstlichen Stuhl

schätzten , ersieht man aus den Lobeserhebungen , welche Johann VIII. und

Stephan V. dem Suatopluk machten, dass er, alle weltlichen Herrscher ver-

schmähend, den heiligen Petrus allein zu seinem Beschützer und Bundesgenossen

sich auserkoren habe.

Nach dem Briefe Hadrians II. scheint es, als habe er den Methodius nebst

seinen Gefährten zuerst nur als Priester nach Pannonien gesandt, worauf ihn

Kozel, weil ihm dies nicht genügte , abermals nach Rom zurückschickte. Diese

zweite Reise nach Rom, welche schon Schlözer *) muthmasste, findet sich

sonst nirgends erwähnt, doch haben wir keinen Grund sie zu bezweifeln, und

werden sie am wahrscheinlichsten in das Jahr 870 setzen müssen. Der ihr vor-

angehende Aufenthalt in Pannonien kann nur von ganz kurzer Dauer gewesen

sein, da erst 871 Klagen über das Auftreten des Methodius erhoben wurden.

Nach unserer Legende scheint es fast, als wäre derselbe damals nur zum Bischof

von Pannonien und später erst von Johann VIII. zum Erzbischofe von Mähren und

Pannonien gewählt worden. Dem kann jedoch nicht also sein , da es in einem

Briefe Johanns VIII. an den Mährerherzog Suatopluk 3
) ausdrücklich heisst :

Methodius vester archiepiscopus ab antecessore nostro Hadriano scilicet papa

ordinatus vobisque directus. Hieraus folgt , dass Methodius schon 870 Erzbi-

schof wurde.

1) Nestors russ. Annal. II, 207.

2) Boczek I, 40.
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UM b <• I d 1 1 1> I n nun i sehe Bis t h u in.

ii .i,m /..Mi-niss iins.rci Legttdi leiste Hadrtai II. den Meihodius zum

BilChof in P:mnonien ein auf den Slulil des heiligen Andrnnikus , eines der

70 Jünger Christi: eine Angabe, welelie von Nestor ') wicdrrhnlf und von

.lidi.inn VIII. lu'stiiliu't wird . indem Bf t\^n Meihodius Kr/.bisehof der panmmi-

selien Kirche nennt

Der heilige Andronikus, von dem wir aus dem Briefe an die Homer •) mit

Sicherheit nur dies wissen, dass er ein Freund des Apostels Paulus und früher

als dieser HUB Christenthum bekehrt war, soll nach der späteren Überlieferung

ein unmittelbarer Jünger Christi gewesen sein, und zuerst das Amt eines Bischofs

zu Stramm in Pannonien bekleidet haben. Das älteste Zeugniss hierfür legt

Hesychius, welcher in den Jahren 405 bis 438 Bischof vonSalona war, in seinem

Leben des heiligen Clemens ab *). Wenn gleich diese Tradition ohne historische

Glaubwürdigkeit sein mag, so ist es doch gewiss, dass zu Sirmium , der be-

rühmten und volkreichen Hauptstadt 5
) Pannoniens, bereits im vierten Jahrhun-

dert ein Bisthum bestand , welches auf die politische Bedeutung des Ortes

gestützt nach der geistlichen Oberherrschaft über alle illyrischen Provinzen

strebte 6
). Sirmium kann jedoch in Wirklichkeit höchstens Metropole des

westlichen Illyrikums gewesen sein, welches durch Verfügung des Kaisers Gra-

tian im J. 370 von dem östlichen getrennt, nur Noricum , Pannonien und Dal-

matien umfasstc und scheint überdem unter dem Erzbisthum Mailand gestanden

zu haben 7
). In allen mit dem oströmischen Reiche vereinigten Provinzen der

illyrischen Diöcese, nämlich in Thessalien, beiden Epirus, Dacien, Nieder-Mösien,

1) A. a. O., pag. 214.

2) Boczek I, 39: „Methodio archiepiscopo Pannoniensis ecclesiae."

3) XVI, 7.

4) Die erhaltenen Bruchstücke desselben finden sich bei Farlati Illyric. sa-

cruin II, 83 ff. Dort heisst es : „Et haec quidem illae ecclesiae dedit Andronicus

antiqtius Christi discipulusjqui fuit primus Sirmii in Pannoma episcopus." (Die Mit-

theilung dieser Stelle verdanke ich der Güte des Hrn. Dr. Wattenbach.) Vgl. Doro-

thei episcopi Tyri de LXX domini diseipulis commentar. (Chron. Paschale ed.

Du Cangc, Paris 1688, pag. 427) „'Aväpovixof . I -j ö \Ajr<tero>0£ {JLs'jxvyjrai £v r^

' ou.a.v.;, '<]: xai S7:i<7xo~ocIIavwvia> s'/svcT0.a (So ist offenbar statt Srracviac

zu lesen, welches sehr leicht aus jenem entstehen konnte.) Theodoret (intorpre-

tatio epist. ad Romanos: opp. omnia ed. llalensis III, 158) weiss noch nichts von

dem Bisthume Androniks. In der griechischen Kirche war seinem Gedächtniss der

17. Mai geweiht: Assemani Kalendar. eccles. universae VI, 353.

.">) S. Ammian. Marcellin. XXI, 10,2 „urbium matriset populosae et celebris."

6) Auf dem Concil Mi Aquileia (a. 381: Mansi III, 604), sagt der Bischof

Anemius „Caput Illyrici nonnisi civitas est Sinniensis. Ego igitur episcopus illius

civitatis IHM.*

7) Im J. 379 setzte der heil. Ambrosius an Stelle eines Ai inner» den Anciniii.-.

zum Bischof von Sirmium ein: Paulini vita St. Anihrosii c. II. (Ambrosii opp.

studio et laborc monachor. ordinis st. Benedicti II. App. p. IV.)
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Prävalis, Dardanien, Achaja, Kreta, Macedonien wurde 1
), wahrscheinlich schon

in den Zeiten des Concils 2
) von Nicäa der Bischof von Thessalonich als Metro-

polit anerkannt und eine Reihe päpstlicher Erlasse 3
) von Damasus I. bis auf

Leo den Grossen bestätigten ihn in dieser Würde, indem sie ihm die Stellver-

tretung des römischen Stuhles in Illyrikum übertrugen. Es ist daher eine ganz

unbegründete Behauptung Justinians , durch welche Sehneekenburger *) und

andere Neuere irre geleitet worden sind, dass Sirmium bis auf seine Eroberung

durch den Hunnenkönig-Attila 5
) Metropole aller illyrischen Provinzen gewesen

sei, und seinen Vorrang erst damals an Thessalonich verloren habe 6
).

Lange Zeit hindurch blieb nach der hunnischen Verwüstung die Stadt , um
deren Besitz sich Ostgothen und Gepiden stritten 7

) in den Händen der Barba-

ren , unter denen jedoch das Bisthum aller Wahrscheinlichkeit nach fortbestand.

Nach der Bezwingung der Gothen wurde Sirmium als Hauptstadt der Provinz

Pannonia seeunda 8
) endlich wieder mit dem römischen Reiche vereinigt, bald

darauf aber den befreundeten Gepiden überlassen 9
), welche später nicht ver-

mocht werden konnten, es wieder herauszugeben 10
). Von einer Metropoliten-

würde des pannonischen Bischofs , dessen Diöcese im Norden kaum über die

Drau hinausreichte, war jedoch damals keine Rede mehr, vielmehr wurde im

J. 535 mit Zustimmung des Papstes Vigilius das von Justinian neu gegründete

Erzbisthum Justiniana prima an Stelle von Thessalonich an die Spitze der illyri-

1) Theodoreti hist. ecclesiast. V, 17, (1. 1. pag. 1045) öeaaaX&vc'xvj TroXig

e'ori (xs^iarvj xai 7to\v6t.v3p(07tos, slg rö MaxsoMvajv eSvo? TeXouaa, vj^ov^s'vyj dk

xai ©srra/Uag xai 'A^aiag , xai fJLs'vroi xai aXXwv TrajAjroXXtov e^vwv , oara

rwv IXXuptwv röv vitccp-fcov vj*youjjt.svGV £)(£i." Vgl. Concil. Sardicense can. XV.

(a. 347: Mansi III, 17.)

2) Der Bischof Alexander von Thessalonieh schickte dieBeschlüsse des Concils

„roug xara Maxsöoviav ^pwrvjv xai öevrs'pav , <yuv t$ 'EXXaöt , r^vre Eupwrrvjv

rcaffav, 2xu3tav Ixarspav, xai rcdg xara rö 'IXXupixöv ajraaaic, ©eacraXtav xai

'A/at'av" (ecclesiis). Mansi II, 881.

3) Mansi VIII, 750— 762, V, 1233, 1273, 1278.

4) Bei Tafel de Thessalonica pag. 48 — 49.

5) Priscus Panites ed. Niebuhr pag. 186.

6) Novella XI „Quum enim in antiquis temponbus Sirinii praefectura fuerit

constituta , ibique omne fuerit IUyrici fastigium tarn in civilibus quam in epis-

copalibus causis, postea autem Attilanis temporibus ejusdem locis devastatis

Apennius praefectus praetorio de Sirmitana civitate in Thessalonicam profugus

venerat, tunc ipsam praefecturam et sacerdotalis honor secutus est, et Thes-

salonicensis episc. non sua auctoritate sed sub uinbra praefecturae meruit aliquam

praerogativam."

7) Procop. de bell o Gothico I, 3; II, 11 (ed Dindorf, pag. 19, 58).

8) Nov. XI; Hieroclis synekdemus ed. Bekker, pag. 393.

9) Procop. de bello Vandalico I, 2, (pag. 312), de bello Gothico III, 33, 34

(pag. 418, 421); histor. arcana c. 18 (pag. 108), Joann. Lydus de magistrat. III,

32 (ed. Bekker pag. 325).

10) Menander Protector ed. Niebuhr, pag. 304, 310, 340.
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scheu l'id\ lim l;«-s( »II t ') iiiitl in diesem RtOgC fOl Gr6g0f L btttAtlßi I.

leieh es spater wieder, wir WJtlf nicht :i" s wclehem Anlass, von Thessa-

lonieh vi'rdraii i l nter ilrm Kaiser Tiherius , dein /weiten NaehfulgiT

Justinians hatte Siriiiium. seit 107 wieder ein Hesilzthum der Homer, eine lange

'iircli i\vi\ Chakan der Avaren auszuhallen . dem es endlich in

.1. MI naeh AblUg aller Bewohner und also auch des Bischofs überliefert

wurde *).

Gerade dadureh . dtti Pannonien unter die Herrschaft eines heidnischen

Volkes gerieth, unter welchem alle kirchlichen Einrichtungen daselbst aufhörten,

ward es für den römischen Bischof gerettet. Denn indem es aus seinem alten

Verbände mit den illyrischen Provinzen einmal losgerissen war, kam es auch

nicht gleich diesen unter die Oberhoheit des Patriarchen von Constantinopel.

welcher in Folge des Bilderstreites in Illyricum alle Hechte des römischen Stuh-

les sich zueignete. Als nunmehr Karl der Grosse Pannonien von neuem durch Waf-

fengewalt für die christliche Kirche erwarb, erschien es als ein herrenloses Gut,

und kein päpstlicher Einspruch erhob sich, da der Eroberer es dem Erzbisthum

Salzburg einverleibte 5
). Jetzt erst im J. 870, als man in Rom die Notwendig-

keit erkannte, der christlichen Mission in den slawischen Landen, welche von

Deutschland aus auf ungenügende Weise betrieben worden, einen festen Mittel-

punet zu geben , suchte man die Erinnerungen an das verschollene Bisthum

Sirmium hervor , um durch sie jene neueren Verfügungen ungültig zu machen,

indem man sie als widerrechtlich darstellte. Aus der Instruction Johanns VIII.

für den Bischof Paulus vonAncona sehen wir, dass man hierbei Pannonien immer

noch als einen Theil des alten lllyricums betrachtete, doch hatte man am päpst-

lichen Hofe ohne Zweifel nur dunkle und unklare Vorstellungen über den Umfang

und die Grenzen des ehemaligen pannonischen Bisthums und bestimmte diesel-

ben daher jetzt ziemlich nach Willkür, vielleicht mit der Absicht, sie gelegent-

lich zu erweitern.

Unter-Pannonien bildete den Kern der Diöcese des Methodius, an dieses

sollte sich im Süden auch Serbien anschliessen, wozu wenigstens Johann VIII.

den Fürsten Muntimir 6
), wie es scheint, erfolglos, in einem Briefe aufforderte.

1) Novella XI, CXXXV („seeundum ea, quae definita sunt a sanetissimo papa

Vigilio*); Procop. de aedific. IV, 1 (pag. 266).

2) Mansi IX. 1189—1190.

3) Vgl. Tafel, pag. 49.

4) Menander, pag. 425; Theophylact. Simocatta I, 3 (ed. Bekker pag. 38)

„SipjAiov .... a-TT'jTc rep'^olov^Vjrou-avä-r^vEOpwTryjv oixovai 'Pwfxatoi? nepCkct-

XfttifUVt» xai {dtffUVO*.* Bei Menander, pag. 308 wird im J. 568 6 rvjg köXzum;

lii'j'.vz'j; faptÖC d. h. der Bischof erwähnt.

5) De convers. Bagoar. pag. 9. Nur Unter-Pannonien kam an Salzburg, Ober-

Pannonien dagegen an Passau.

6) Timon imago antiquae Hungar. 143. „Montemero duci Slavoniae.* Scha-

fafik (II, 475), hält diesen für den Fürsten Muntimir von Chorwatien, von wel-

chem wir eine Urkunde aus dem Jahre 892 besitzen. (Farlati Illyric. sacr. III, 82).

Diese Annahme widerspricht jedoch nicht nur der Chronologie, indem zur Zeit der
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Im Norden wurde mit dem neuen Bisthum das ganze mährische Reich vereinigt,

welches bisher noch unter keinem Bischof gestanden hatte. Die Gründe, welche

Blumberger *) hiergegen vorbringt, sind unhaltbar, seitdem die Echtheit der

Briefe Johanns VIII., in welchen Methodius archiepiscopus ecclesiae Moravensis

heisst 3
), nicht mehr bezweifelt werden kann. Freilich konnte derselbe wegen

des Krieges , welcher in den Jahren 870 bis 874 zwischen den Mährern und

Ostfranken wüthete, seine frühere Wirksamkeit in Mähren nicht sogleich fort-

setzen. Die Grenzen des pannonischen Erzbisthums im Norden lassen sich

ebenso wenig näher bestimmen , wie die politischen Grenzen des mährischen

Reiches, mit denen sie wahrscheinlich zusammenfielen 3
).

Es fragt sieh nun, wo wir innerhalb des eben angegebenen Bezirkes den

Bischofsitz des Methodius zu suchen haben. Am nächsten läge wohl die Ver-

muthung, denselben nach Sirmium zu verlegen, welches von den Avaren nur

entvölkert, nicht zerstört worden zu sein scheint, da der Kaiser Constantin Por-

phyrogenitus 4
) es um das Jahr 950 erwähnt, und es im J. 1019 nach Ermor-

dung des chorwatischen Häuptlings Sermon wieder mit dem griechischen Reiche

vereinigt wurde 5
). Dieser Annahme widerspricht jedoch der Umstand, dass in

allen auf Methodius bezüglichen Actenstücken der Stadt Sirmium nirgends

gedacht wird. Es fehlt uns indessen auch an allen sonstigen positiven Zeugnissen,

welche geeignet wären, auf diesen Gegenstand einiges Licht zu werfen. Nir-

gendswird der Sitz des Methodius ausdrücklich genannt, ausser in einer sehr

späten und unglaubwürdigen russischen Legende 6
), wo er Caon oder Canaonheisst

:

ein für uns durchaus räthselhafter Name. Blumberger 7
) und A. haben den Sitz

des pannonischen Bischofs in der Nähe von Sirmium, in dem zwischen Donau,

Drau und Sau befindlichen Ländchen gesucht , und dort eine Stadt Morabos zu

finden geglaubt. Sie verstanden nämlich unter dem Mopaßos, wo nach der Bio-

graphie des heiligen Clemens 8
) Methodius Erzbischof war , nicht das Land

Abfassung jenes Briefes in Chorwatien nicht Muntirair, sondern Domagoi regierte,

(Joannis chron. Venet. ap. Pertz SS. VII, pag. 19—21, Mansi, XVII, 243), sondern

auch der Thatsache, dass der Erzbischof von Salona von den chorwatischen Für-

sten als ihr Metropolit anerkannt wurde. (Farlati III, 51, „quae metropolis usque

ripam Danubii, et pene per totum regnum Croatiae".) Dagegen findet sich bei Con-

stantin (c. 32, pag. 154), ein Fürst Muntimir von Serbien erwähnt (Schafafik II,

250), welcher in der That ein Zeitgenosse Johanns VIII. war.

1) Wien. Jahrbuch, d. Literatur, Bd. XXVI, pag. 232; XXXVII, p. 70.

2) Boczek, I, 42.

3) Vgl. Palacky, Gesch. v. Böhmen, I, 227.

4) De admin. imp. c. 40 „tö 2s'pfxiov ixelvo rö Xe«ydpevov. c'

5) Cedreni historiar. compend. ed. Bekker tom. II, pag. 476. Daselbst wird

es eine Stadt (7:0X1?) genannt.

6) In Pogoddins russ. Übersetzung v. Dobrowsky's Cyrill u.Method.,p. 103 ff.

7) Jahrbuch, d. Liter. XXVI, pag. 222, XXXVII, pag. 72. Auch Kopitar

Glagol. Clozian., pag. LXXII, neigt zu dieser Ansicht.

8) c. 3. (papa) „rdv ^av MeSd&ov .... inLaxonov Mopäßov tvj? riavovta?

Xsiporovsr."
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Miihivn . sondern ««ine pamionisehe Stadt. Dieser Annahme widerspricht jedoch

istaml, dass jener \ulor itfl Kn/cl, llclieiTseher voll g«| Pa Iiiei, ')

mit, rtiirfcw afctr RitthliT und Suatopluk als ftm demselben unabhängige

ÜHim \on ..M.m.iIhis- bezeichnet :
). unmöglieh also U:mn er unter dem letzte-

ren einen Theil oder gtf nur einen einzelnen Oft dos ersleren Lfemeinl haben,

ihm ist vielmehr Methodius, wie es auch der Wahrheit entspricht, zugleich Bl*-

bltohof rOi Mähren und von Pannonien 3
). Sonach fehlt es uns an allen Anhalts-

puneten. den Sitz des Methodius näher zu bestimmen, und es bleibt sogar äus-

sert fraglich, oh für seine Diöeese eine feste Metropole angenommen werden

dürfe. Sehr wahrscheinlich ist es jedoch, dass er seine Wirksamkeit zunächst zu

Moosburg (Szalavar) am Kinlluss der Szala in den Plattensee, der Hesidenz

Kozels, begann.

Zu Cap. IX. (Methodius in Pannonien; seine Verbannung.)

Nachdem Methodius im J. 870 zum zweiten Male in Rom gewesen war,

treffen wir ihn 871 in Unler-Pannonien in voller Thätigkeit, indem er jetzt auch

ohne Scheu die Liturgie slovenisch singen Hess. Dass dies nicht früher seinen

Anfang genommen haben kann, als um die eben angegebene Zeit, folgt aus den

unzweideutigen Worten des Ungenannten über die Bekehrung der Baiern *),

weleher das erste Auftreten des Methodius in Pannonien 75 Jahre nach der

Krtheilung desselben an das Erzbisthum Salzburg setzt. Diese aber fand zuerst

im .lahre 700 durch Pippin, den Sohn Karls des Grossen, statt, als er von seinem

Feldzuge gegen die Avaren heimkehrte. Der slovenische Gottesdienst, welchen

Methodius zu Moosburg abhielt, erwarb ihm so grossen Beifall , dass alles Volk

ihm zuströmte und der Erzpriester Richbald , welcher zuvor im Gebiete des

Kozel dem Kirchenwesen vorgestanden hatte, sich genöthigt sah, vor ihm nach

Salzburg zurückzuweichen. Er erhob dort laute Klage über den fremden Ein-

dringling, in Folge dessen Erzbischof Adalwin durch einen Geistlichen seines

Sprengcls eine an König Ludwig den Deutschen gerichtete Beschwerdeschrift

verfassen Hess. In dieser war durch historische Thatsachen nachgewiesen, dass

durch die Verfügungen des Kaisers Karl und seiner Nachfolger Salzburg den

Besitz von Kärnten und Pannonien erworben und diese Länder seit 75 Jahren un-

bestritten behauptet habe. Sehr zweifelhaft ist es, ob Adalwin , indem er durch

jene Schrift auch sein Anrecht auf Kärnten darthat, hierdurch nur einem etwai-

gen Angriffe auf dies Land im voraus begegnen wollte , oder ob Methodius

vielleicht schon bis zu den Karantanern, den Brüdern der pannonischen Slove-

nen, seine Wirksamkeit erstreckt hatte. Ich glaube nicht , dass das Excerptum

de Karentanis 5
) zur Entscheidung dieser Frage etwas beitragen kann, denn

die Worte „tandem fugatus a Karentanis partibus intravit Moraviam ibique

1) C. *, „ryg HavGvias au/xffaary s.
a

2) Ib. „apx^vriMopißou 'Paona3/(ä^w u } c. 5, „S^evroTrXuov, og fx^rä Ta-

Ki J7rapxtav s'x&afMjaev af>x t£ *i'7/

\) IM Parti Bfl \i. pa* * - i *

')) II). |»ap. 15.
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quiescit" dürften viel eher auf die Begebenheiten des Jahres 874 gehen, in

welchem Methodius Pannonien verliess , um fortan vorzugsweise in Mähren zu

wirken.

Im Herbste des Jahres 871 fand nun eine Synode der bairischen Geistlich-

keit in der Angelegenheit des Methodius Statt, von welcher uns unsere Legende

ausschliesslich Kunde giebt. Als anwesend auf derselben wird ein König erwähnt,

unter dem wir uns , da Karlmann bei Lebzeiten seines Vaters nie den Königs-

titel führte, nur Ludwig den Deutschen denken können, welcher im October 871

von Frankfurt nach Baiern zurückkehrte 1
). Es war wohl kein Zufall, dass jene

Versammlung gerade in die Zeit fällt, in welcher Suatopluk kaum der fränki-

schen Gefangenschaft entronnen , mit der Vertheidigung seines Landes vollauf

beschäftigt war, so dass er dem Methodius keinen Beistand angedeihen lassen

konnte. Von Kozel aber, einem Vasallen des ostfränkischen Königs durfte dieser

keinen Schutz erwarten. Der Standpunct der bairischen Bischöfe war nun fol-

gender : Sie erkannten zuvörderst die Bischofswürde des Methodius gar nicht

an, da der Papst in einem Gebiete, welches ihrer Ansicht nach, dem Erzbischofe

von Salzburg gehörte, ohne dessen Bewilligung nicht berechtigt war, einen

Bischof zu weihen. Dies ersehen wir aus der Schrift de convers. Bagoar.,

wo Methodius ohne den ihm zustehenden Titel nur als quidam Graecus und

philosophus bezeichnet wird. Indem man ihn also kaum als Presbyter, ge-

schweige denn als Bischof betrachtete, so fand auf ihn die Vorschrift Anwen-

dung, dass kein Geistlicher befugt sei , in einer fremden Diöcese Amtshand-

lungen vorzunehmen, ehe er nicht dem Bischöfe derselben ein Entlassungs- oder

Empfehlungsschreiben seines Bischofs vorgezeigt habe. Unterliess er dies oder

konnte er sich überhaupt über seine Ordination nicht ausweisen, so wurde ihm

die Ausübung seines Amtes untersagt, bis der Spruch einer Synode über ihn

entschieden hatte 3
). Auf diese noch im J. 868 zu Worms erneuerte Verfügung 3

)

stützte sich die bairische Geistlichkeit, als sie 871 den Methodius vor ihren

Richterstuhl lud.

Aus der ganzen Lage der Dinge, so wie durch das ausdrückliche Zeugniss

unserer Quelle ist es klar , dass ausser dem mehr untergeordneten Puncte der

slawischen Liturgie die beiden Parteien einzig darüber stritten, wessen An-

sprüche auf die pannonische Diöcese besser begründet seien, die des Erzbischofs

von Salzburg, welche auf Verleihungen weltlicher Fürsten und einem faktischen

Besitz von7o Jahren beruhten, oder die des Papstes, dem sie als ein Theil des

alten Illyricums einst mittelbar untergeben war. Dieselben Gründe für und wider,

welche auf dieser Synode geltend gemacht sein werden , begegnen uns in zwei

Schriftstücken 4
) wieder , welche Johann VIII. später in dieser Angelegenheit

verfassen Hess. Wir sehen daraus, dass die bairischen Bischöfe die papstlichen

1) Ann. Fuld., 871.

2) Capitul. Langobard. (a. 802.) 8: Pertz Legg. I, 104, Concil. Moguntiac.

(a. 813.) 31 : Mansi XIV, 72.

3) Ib., pag. 879. can. LXII.

4) Wattenbach, Beiträge, pag. 48 — 49; Timon imago antiquae Hungariae,

pag. 142.
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Rechte nuf Pnnnonirn. wenn sie deren einstiges Vm handensein auch lltDtltM

nicht völlig ableugneten, doch für Hingst verjährt erklärten. Dagegen \v;ird vim

An anderen Seite tilgen endet , dass tmtz der Kroherung eines Landes durch

Heiden und l'ngläubige, so lange Zeit diesell.cn es auch heherrschen möchten,

die Kirche . de; es u;-spriinglieh IVgehftH . stefs die rechtmässige Kigen-

thümerin hliehc. Was ferner die (h;if siehliehe Verwaltung des Landes durch

Salzburg betraf, so wurde diese durch eine Best iinmungdes romischen Hechtes 1

)

un\virks;un, infolge deren erst mich Verlauf ron hundert Jahren kirchliches

Kigenthum durch Verjährung an einen andern Besitzer übergehen könne. Bei so

entgegenstehenden Meinungen, über deren Richtigkeit wir hier nicht entscheiden

wollen, war keine Einigung zwischen den bairischenBischöfen und dem Methodius

möglich, und da er ihren ('.runden nicht nachgeben konnte, musste er zuletzt,

schutzlos wie er war, ihrer Gewalt weichen. Man zwang ihn, seinen Wirkungs-

kreis zu verlassen, und in Deutschland sich aufzuhalten, ob im Gefüngniss oder

n freier Haft bleibt nach dem Wortlaute unserer Quelle unentschieden. Auf

diese Gefangenschaft oder Verbannung des Methodius bezieht sich offenbar ein

späteres Schreiben Johanns VIII. an Karlmann 2
), aus welchem deutlich hervor-

geht, dass derselbe an der Ausübung seines Amtes eine Zeitlang gewaltsam ver-

hindert worden sein muss.

Zu Cap. X. (Anerkennung des pannonischen Erzbisthums;

Methodius in Mähren.) Wir wissen nicht, welche Massregeln Hadrian H.

zu Gunsten des Methodius ergriff, da uns nur von den Bemühungen Johanns VIII.

in dieser Angelegenheit Kunde erhalten ist. Auch der Bannfluch, welchen nach

unserer Legende der Papst über die Bischöfe verhängte , die jener Synode

beigewohnt hatten , ward wohl erst von Johann VIII. als äusserstes Mittel in

Anwendung gebracht , um die schwebenden Unterhandlungen zum glücklichen

Abschluss zu leiten. An Ludwig den Deutschen, der aus politischen Grün-

den die Losreissung der pannonischen Diöcese von Salzburg nicht dulden

konnte und wollte, verfasste der Papst ein Schreiben 3
) in dem oben angedeu-

teten Sinne , um ihn zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Zu demselben Zwecke

schickte er auch den Bischof Paulus von Ancona nach Deutschland, dessen

Sendung Krfolg gehabt haben muss, da nach 2% Jahren Methodius seine Freiheit

wieder erlangte. Rechnen wir seine Gefangenschaft vom Herbste 871 an, so

würde seine Freilassung in den Frühling des Jahres 874 fallen. Dies träfe

gerade mit dem Frieden zusammen, welchen um dieselbe Zeit der ostfränkische

König zu Forchheim mit dem Mährerherzog Suatopluk schloss , nachdem er

kurz zuvor mit dem Papste Johann VIII. eine Zusammenkunft zu Verona abge-

halten hatte*). Die Annahme liegt daher sehr nahe, dass die Anerkennung

des pannonischen Bisthums und seines Bischofs , wie dies schon Wattenbach 5
)

1) Justinian. Novell. IX. . . . „centum tantummodo annorum lapsu temporalem

exceptionem eis (ecclesiis) opponi saneimus ....

2) Timon, pag. 143.

3) Timon, pag. 1 42.

4) Ann. Fuld. 874.

5) Beiträge, pag. 19.
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vermuthete , eine Bedingung jenes für Deutschland naehtheiligen Friedens-

schlusses gewesen sei.

Methodius kehrte nunmehr in das Gebiet des Kozel zurück, welcher wahr-

scheinlich noch in demselben Jahre starb 1
). Was nach seinem Tode aus seinem

Fürstenthume geworden sei, da er unseres Wissens keinen Sohn hinterliess, ist

nicht mit voller Sicherheit zu ermitteln. Wir wissen nur, dass ein Theil von

Unter-Pannonien, der sich bis zum Plattensee 2
) erstreckte, mit der Stadt

Pettau 3
) eine eigene Grafschaft bildete, welche mit Kärnten vereinigt , unter

der Hoheit Arnulfs, des Sohnes Karlmanns stand, und wahrscheinlich den Namen

Dudleipa *) führte; sie wurde im J. 896 dem Brazlavo, Herzoge des Landes

zwischen Sau und Drau, übergeben 5
). Ob in diesem Landstrich die Autorität des

Methodius viel gegolten habe, zumal seitdem er sich gewöhnlich in Mähren auf-

hielt, ist äusserst zweifelhaft, da im J. 874 Theotmar, Adalwins Nachfolger,

eine Kirche zu Pettau weihte. Anders mag die Lage der Dinge in den östlichen

Theilen Pannoniens gewesen sein , welche vermuthlich im J. 884 an Suatopluk

übergeben wurden.

Nach der Angabe unserer Legende ereilte vier von jenen Bischöfen, die auf

der Synode den Methodius gerichtet hatten, als Strafe des heil. Petrus der Tod.

Hiermit sind, wie unser Vorgänger im Moskwitanin bereits bemerkte, wahr-

scheinlich folgende gemeint: Adalwin von Salzburg, welcher am 14. Mai 873 6
)

starb, Ermenrich von Passau , verstorben im J. 874 7
), Hanno von Freisingen,

der am 9. October 875 8
) verschied, und endlich vielleicht ein Bischof von

Sähen oder Brixen 9
), über deren Reihenfolge im neunten Jahrhundert wir nicht

genau unterrichtet sind.

Im Jahre 874 bald nach seiner Befreiung begab sich Methodius zum zwei-

tenmale nach Mähren , und nahm jetzt die oberste kirchliche Verwaltung dieses

Landes, die ihm schon Hadrian IL zugedacht hatte, in seine Hand. Als seinen

gewöhnlichen Wohnsitz werden wir uns wohl von nun an die Hauptstadt des

Suatopluk denken müssen, jenen Ort, den die Jahrbücher von Fulda illam inef-

1) Vgl. über die südöstl. Marken, pag. 41.

2) Nach einer Urkunde bei Pez, thesaur. anecdotor. I, 3, 217.

3) Äuctar. Garstense 874; Ann. St. Radberti Salisb. 874.

4) (Kleimayrn.) Nachrichten von Juvavia, Anh. pag. 116. Nach Kopitar (bei

Chmel, österr. Geschichtsf. I, 3, pag. 514) ist dieser Name kein slawischer, wie

Schafarik glaubte, sondern ein reindeutscher, vielleicht erhalten in Dudeisdorf irn

Eisenburger Comitat.

5) Ann. Fuld. 896.

6) Auctar. Garstense 873 (Pertz SS. IX, 565); Necrolog. Salisburg. (Mon.

Boica XIV, 365 ffg.)

7) Ann. Alamann., 874. (Pertz SS. I, 53.)

8) Meichelbeck, hist. Frisingens. I, 136.

9) Die Beschlüsse des Wormser Concils im J. 868 unterschrieb auch ein

Bischof Lantfried von Sähen (Mansi XIV, 868). Das Jahr seines Todes aber ist

unbekannt und wird von Resch (Ann. Sabion. II, 118 ffg.) nur nach unbestimmter

Vermuthung 875 gesetzt.



fabilem Etaeiiai noaitioAea et mnaibui intiquissimii dissunilen and arbeei :m-

ti.|u;iin Reetisi iH'iuHMi ' ). i bar die Lag« dieser Siadi wage leb kaiaa VensIrilMsg

mfausteUea, di m uns tu tUan sieherea AahalUpBaktan fehlt, and bemerke mir.

ifaflkl -') Ansieht, i's sei \\ elelnad (das heutige llradisch ). :i nsst-r auf

i Quellen (?) mir suf einer Stell« de« sehr verdächtigen und

vielleicht untergaschobeDeo Hildegardae, Grsdieeusii :;

) beffihl HÜ Reckt wird

von easerer Legend« der Zeitraum, in welchem Methodius als Brabisebaf in

Mähren irtltete, als dar der lllüthe und des höchsten Aufschwunges des mähri-

B Reiches bezeichnet: ein Glans, der nach des grossen Suatopluks Tode

i freilich sehneil genug erblieh.

Zu Cep. U Mll- (Streitigkeiten d es M e tli od ius mi t den d eu t-

s ehen Priestern.) Die Nachricht unserer Quelle von einem Kriege zwischen

Soatoplnk und einein vermuthlich ixtlnischen Fürsten an der Weichsel, wird

durch Kosmas von Prag *) bestätiget , welcher von Verheerungen der Holen in

Mähren Meldung thut, woraus wenigstens hervorgeht, dass beide Völker auf

feindlichein Fusse standen.

Vor dem zwölften Capitel findet sich bei unserem Autor eine bedeutende

Lücke in der Gesehiehte des Methodius: die dritte Reise desselben nach Rom
und seine Hechtfertigung vor Johann VIII. werden gänzlich mit Stillschweigen

übergangen 5
). Zur Krklärung dieses auffallenden Umstandes mag vielleicht die

Thatsache dienen, dass der Verfasser unserer Legende in Pannonien lebte, und

daher von der Thätigkeit des Methodius in seinen letzten Lebensjahren, welche

sich grösstenteils auf Mähren beschränkte, weniger genaue Kunde hatte.

Es wird zwar erzählt , dass Suatopluk im J. 874 alle fränkischen Priester

aus dem Lande gewiesen , weil er sie geheimer Einverständnisse mit ihren

Landsleuten bezichtigte , dennoch müssen sie später wieder Eingang in sein

Reich und Zugang zu seinem Ohr gefunden haben 6
), und so sehen wir diese

unermüdlichen Feinde des Methodius abermals mit einer neuen Anschuldigung

gegen ihn hervortreten. Ausser der slovenischen Messe 7
) , welche sie noch

immer verwarfen, klagten sie ihn diesmal einer Abweichung von den Lehren der

rechtgläubigen Kirehe an. Aus den Worten unserer Quelle, dass die Anhänger

1) Ann. Fühl., 869, 871.

I.tw. Alterlh. II, 474.

3) Boczek I, 113, Juxta Yueligrad , ubi cepit ehristianitas." Naeh der

(pag. 112) vorhergehenden Urkunde Urecislaws, die aus dem Monse'schen Frag-

mente stammt, nahm dieser den Ungern Mahren ah, während wirausKosmas wissen,

dass es die Polen z.ulct/.t besetzt hielten.

4) I, 14.

5) Vgl. hierüber Wattenhaeh, Beiträge, pag. 21 —24.

G) ."Man halte dem Suatopluk Zu eitel zu erregen gewusst, ob Methodius auch

den reckten Glauben lehre; er hatte deshalb den Priester Johannes nach Ilom ge-

schickt, um Johann \ III. darüber zu befragen.

7) All im .1. ,S78 der Bischof Paulus von Aneona als päpstlicher Gesandter

nach Konstantinopel reiste, gab ihm Johann \ III. ein Sehreihen an Methodius mit.

worin diesem die sla> a untersagt wurde. (Bocnefc, I, 39.)

Archiv. XIII. 13
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der hyiopatorischen Ketzerei sich gegen den Methodius erhoben hätten
,
geht

deutlich hervor, dass der Streitpunkt, um den es sich handelte, das Dogma vom

Ausgehen des heiligen Geistes war. Hiermit stimmt der Biograph des heil. Cle-

mens *) vollkommen überein, indem er vom Methodius den Satz vertheidigen

lässt , dass der heilige Geist nur vom Vater ausgehe. Obgleich nämlich alle

ökumenischen Concilien diese Lehre in das Glaubenssymbol aufgenommen, und

den Wortlaut desselben demgemäss festgesetzt hatten, so war dennoch allmählich

der Zusatz filioque seit dem Concil von Toledo im J. 589 aufgekommen, wodurch

man namentlich den Arianern entschieden entgegentreten wollte. Auch in die

fränkische Kirche hatte er, durch Karl den Grossen begünstigt 2
) im neunten

Jahrhundert Eingang gefunden, und war zur Zeit des Methodius bereits allge-

mein eingeführt. Wie schroff damals schon die griechische Kirche der frän-

kischen gegenüberstand , lehrt am besten ein Vergleich zwischen den Äus-

serungen des Patriarchen Photius über diesen Punct in seinem Rundschreiben

an die Erzbischöfe des Orients (a. 869) 3
), und dem Glaubensbekenntnisse

der deutschen Bischöfe auf dem Concil zu Worms (16. Mai 868) 4
), auf welchem

sie, wie der Mönch von Fulda 5
) sagt, Graecorum ineptiis congrua ediderunt

responsa.

Concil. Wormatiense. Photius.

Spiritum enim sanctum , qui est ...rö t'spöv xal a«yiov avp.ßo\ov,

tertia in trinitate persona, unum atque o 7ra<u rots o~vvodixolg xal otxoufxsvt-

aequalem cum Deo patre et filio cre- xot? iJ/Yj'fuV^aatv ajjux^ov £)(si t>jv lo~xvv,

dimus esse Deum , unius substantiae, vo^oiglo^ia^olg xcd 7t<xps^p6t.i:zoig 16-

unius quoque naturae: nee tarnen ge- 70i£....xi/3ö\jXsu£iV£7re)(£tpvjaav(sc. pa-

nitum vel creatum , sed a patre filio- pae legati).... tö TtveöpiaTÖ a^iov ovx ix

que procedentem amborum esse spiri- tov Trarpogfjidvov, aVXd /£ xal ix toö viov

tum. Nee enim procedit de patre in ix7ropsuso\3"ai xatvoXo'/^uavre? nolog

filium, nee de filio tantum procedit ad cxoltdg oy ig eig rag ixeiviov xap&'as toö-

sanetificandamereaturam, sed abutris- to vjpsu^aro; Tig oktag avaff^oiro x&vde

que procedere monstratur, quia cari- iv ^ptortavotj TfiXovvrwv inl njg a«yia?

tas sive sanetitas amborum esse agnos- zpixdog dvo eiffa^iv cciviccg viov ;jt.ev

citur. Et nee patris tantum nee filii xal nvzv\xaxog tov rcaTepa tov nvev-

tantum, sed simul patris et filii Spiritus iiccvog de rcaXtv tov viov xal sig diSsiav

dicitur etc. t>jv f/.ovap)(iav \veiv x. r.X.

Nach den oben angeführten Zeugnissen, welche noch durch den Brief

Stephans V. an Suatopluk 6
) bestätigt werden, sowie nach der Herkunft des

1) Cap. V.

2) Vgl. Caroli M. regis epist. ad Elipandum (Mansi XIII, pag. 905). „Aeter-

nus pater, aeternus filius, aeternus etspiritus sanetus ex patre filioque procedens."

3) Photii epist. ed. Montacutius, pag. 51— 54.

4) Mansi XIV, 868.

5) Ann. Fuld. 868.

6) Wattenbach, Beiträge, pag. 43—47.
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Methodiea dürfen vir nicht zweifeln, ilnss dereelbe in der Lehrt vom Ausgehen

dea heiligen Geietei der grieehieehea Kirehe r« »

i

lc t
«

• . und deeehelh ia den hVfcev-

kisrluMi Priettfl in enlscliiedciicn Gegensatz dal ' ). Den beiden .^reitenden

Parteien stand als Schiedsrichter der Papst feffibT, der itOUÜI in dieser

ne vermittelnde Stellung eingenommen M haben scheint. Ila-

dritl I. ') und Lee DL :;

) lehrten bereits in l bcreinsliininung mit Kaiser Karl,

dSM der beiligC Geiel vom Vater und vom Solme herstamme , der letztere aber

misshilligte jenen Zusatz zum nicäischen ( UaubenssN mbnl , obgleich er dessen

Aufkommen im fränkisehen Reiche nicht hindern konnte *), und Hess dateelbe

in seiner ursprünglichen Gestalt zur Wahrung des orthodoxen Glaubens grie-

chisch und lateinisch auf zwei silbernen Tafeln eingraben 5
). Die Iiischöfe For-

mosus von Porta uimI Paulus von Populonia , welche im Auftrage Nicolaus' I.

nach Bulgarien reisten, lehrten dort bereits das Glaubenssymbol mit dem Zusätze

lilioque ö
) und wir wüssten nicht , dass dies Verfahren ihnen einen Tadel von

Seiten des römischen Stuhles zugezogen. Von Johann VIII. besitzen wir einen

Briefen den Patriarchen Photius 7
), worin er jene Abänderung des Symbols in

sehr scharfen Ausdrücken rügt, ohne sich jedoch über die ihr zu Grunde lie-

gende Lehre selbst auszusprechen. Zwar ist die Echtheit dieses Schreibens

bestritten worden , doch wäre es bei der geschmeidigen und diplomatischen

Natur jenes Papstes nicht unmöglich, dass er in der Form den Griechen nach-

gab, während er in der Sache seine frühere Ansicht beibehielt. Wenigstens

scheint er sich auf diese Art mit Methodius geeinigt zu haben, als dieser im

J. 880 auf seine Einladung in Rom erschien, denn er gab ihm das Zeugniss, dass

er das Symbol so glaubte und bei der Messe sänge, wie es in der römischen

Kirche üblich wäre, und wie die ökumenischen Concilien es verkündigt hätten 8
)

d. h. ohne den Zusatz lilioque. In wie weit Johann VIII., nachdem er so mit

Methodius über den Wortlaut übereingekommen war, mit ihm auch in Bezug auf

die Lehre vom Ausgehen des heiligen Geistes sich vertragen habe, ist uns nicht

überliefert worden.

Wie dem auch sei, der Zwiespalt des Erzbischofs vonMühren mit den latei-

nischen Priestern dauerte fort , wenn auch vielleicht jene die abweichenden

Glaubenssätze nur als Vorwand benutzten, um den ihnen verhassten Griechen

und s.ine Anhänger gänzlich zu verdrängen. Ausser dem eben berührten Punkte

scheinen auch die verschiedenen Vorschriften der römischen und griechischen

1

)

Das angebliche Glaubensbekenntnis* Constantins , auf welches I'hilaret

(pag. 21— 27) sich stützt, ist Miefe Dobrowsky (die mähr. Legende von Cyrill und

Meth.. pag. 71) ein viel späteres Machwerk.

2) Seiet Hadriani papae contra episcop. Hispaniae (a. 794): Mansi XIII, 872.

'!
1
Svinbolum orthodoxae fidei Leonis papae (a. 809), 1. I. pag. 978.

I i ( •iiricil. Aquisgran. (a. 809), I. 1. XII, 22.

:>) Vita Leonis III.. M> Muratori SS. rer. Halicar. III, 1, 208.

ö) Auf sie beziehen sieh die oben angeführten Worte des Photius.

Ti Basal \vn.

8) L. 1. pag. 181.

13*
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Kirche über das Pasten Anlass zum Streit gegeben zu haben 1
). An der Spitze

der Widersacher des Methodius stand der Bischof Wiching von Neitra, ein

geborener Alemanne, im J. 880 auf den Wunsch des Suatoplukvon Johann VIII.

zu dieser Würde erhoben 3
). Auffallend ist es , dass dieser die Gunst des Für-

sten für sich zu gewinnen wusste, der sogar durch die Einflüsterungen der

fränkischen Geistlichen bewogen die lateinische Messe der slawischen vorzog 3
),

und es dürfte dies wohl hauptsächlich darin seine Erklärung finden, dass Metho-

dius sich durch seine Strenge am Hofe Feinde erworben hatte *), während seine

Gegner sich viel nachsichtiger zeigten 5
), und besonders die harten Ehegesetze

der Kirche nicht schonungslos durchführten 6
). Bald nachdem Methodius mit

einem Empfehlungsschreiben des Papstes versehen, von Rom nach Mähren

zurückgekehrt war, und in seiner gewohnten Thätigkeit fortfuhr , trat Wiching

offen gegen ihn auf und beschuldigte ihn der Verbreitung ketzerischer Lehren,

indem er behauptete von Johann VIII. hierzu brieflich beauftragt und sogar eidlich

verpflichtet worden zusein 7
). Auf diese Anklagen bezieht sich offenbar die Er-

zählung unserer Legende, zufolge deren der Streit durch eine Reichsversamm-

lung entschieden worden wäre. Mit den apostolischen Schriften , welche nach

diesem Berichte den Ausschlag zu Gunsten des Methodius gaben, können entwe-

der die Capitel gemeint sein, die Johann dem Erzbischof mitgegeben, oder der

Brief, welchen er an Suatopluk richtete, und dessen Worte ganz mit den Inhalt

unserer Legende übereinstimmen. So ward dieser Angriff glücklich zurückge-

schlagen, welcher nach dem Briefe Johanns im J. 881 stattfand.

Sehr auffallend ist die Erzählung unserer Legende von der Reise des Me-

thodius nach Konstantinopel. Wie sollten die fränkischen Priester darauf ver-

fallen, ihn beim griechischen Kaiser Basilius anzuschwärzen — denn dass dieser

gemeint sei und nicht etwa Karl der Dicke, geht aus der Erwähnung des Patri-

archen hervor, — da er doch von diesem durchaus in keiner Abhängigkeit stand

1) S. epist. Photii pag. 50, ep. Stephani papae pag. 45 - 4(>.

2) S. Wattenbach, Beiträge, pag. 24—35.

3) Dies geht, aus den Worten Johanns VIII. an Suatopluk hervor (Mansi XVI!,

182), „si tibi et judieibus tuis placet missas Latina lingua magis audire, praeeipi-

mus ut Latine missarum solemnia tibi celebrentur."

4) Vgl. Cap. XI unserer Legende.

5) Vita St. Clementis c. V. „touto 6N7 xai rö <t>pa«yywv eSvog avdvjrov eVsvd-

ria g, rö voXg afxaprdvouai Travra «n^wpetv" x. t. X.

6) Dass in dieser Hinsicht mehrfach gesündigt wurde, lehrt ein Brief Jo-

hanns VIII. an Kozel „de his qui uxores suas dimiserunt vel ad alias illis viventibus

migraverunt." (VVattenbach, Beiträge, pag. 49.) Die allzugrosse Nachsicht der

fränk. Priester bezeugt die V. Constant. c. XV. „Et non vetabant sacrificare seeun-

dum priorem ritum nee nubere illegitime."

7) Epist. Johannis VIII. „Methodio archiepiscopo pro fide." (Boczek, I, 44.) Es

ist sehr fraglich, ob dieser Brief vor oder nach den in c. XII erzählten Begeben-

heiten geschrieben wurde, mit denen er jedenfalls im Zusammenhange steht. Die

varii casus vel eventus des Method., von dem Johann VIII. spricht, beziehen sich

vielleicht gerade auf diese Vorfälle.
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M l horeinslimmung niil d«f 'jriechiseheii Kirche ihm in K < m s f ;i n ti n <> p«-l

gewiss nicht 711111 Vorwurf g«T«<«hM konnte? Erklärlicher wäre die glftM Sache,

wenn vom römischen Kaiser dll HhI.mvuit, :,licin auch gegen diesen konnte

Su;i(,.|.iuks Ifeebl »Ion Rrsbftehof schützen. Es leheiat sieh hier Irgtnd oin

Versehen eingeeenlfoh«fl 10 haben, wolohos nn ir niolit 7.11 entziffern verum

Xu C;i|». \\. (hio II i he I üb eiset zun g des M I Mi • d 1 1 f< ) Der

Bericht . Welchen unsere Legend« von der Vollendung der altslovenischen

MMM gibt, findet sich auch hei Nestor 2
), welcher das ganze Werk

im Zeiträume eines halhen Jahres vollbracht werden lässt. Nach der Mei-

nung unseres Autors dagegen übertrug Methodius damals nur das alte Testament,

mit Ausnahme des schon früher übersetzten Psalters und der apokrvphischen

Schriften, welche hier wahrscheinlich unter dem Namen der Makkahäer zusam-

Oliffflflnii werden. Das neue Testament, welches nach der Eintheilung der

txriechisehen Kirche in das Evangelium und den Apostel zerfiel, sollte ebenfalls

schon zu Lebzeiten Constantins vollendet worden sein. Hierzu kam dann später

noch der Nomokanon, eine Sammlung von Kirchen- und einigen weltlichen

Gesetzen, veranstaltet von dem im J. o64 zu Konstantinopel lebenden Patriar-

chen Johannes Scholasticus, und ein Buch vom Leben der Väter, wie es deren

in griechiseher Sprache mehrere gibt. Durch jene Beschränkung gewinnt die

Erzählung unserer Legende, welche bei Nestor ganz unglaublich klingt , aller-

dings etwas an Glaubwürdigkeit, dennoch bleibt sie sehr auffallend, selbst wenn

wir annehmen, dass die beiden Priester, deren sich Methodius bediente, nicht

bloss zum Schreiben verwendet wurden, sondern neben einander unter seiner

Anleitung selbstständig übersetzten. Die endgültige Entscheidung dieses wich-

ISgen Punktes, kann nicht durch historische sondern nur durch sprachliche und

handschriftliche Forschungen herbeigeführt werden. Bis diese erfolgt ist, muss

es auch dahingestellt bleiben , ob wir Cap. XV. vielleicht nur als ein späteres

Einschiebsel zu betrachten haben, in welchem Falle Cap. XVII sich sehr gut an

Cap. XIV anschliessen würde, ohne dass eine Lücke entstände.

Der Bischof Philaret "•) suchte vornehmlich, auf unsere Quelle und auf die

neiihulu'arische Legend« gestützt, darzuthun , dass die beiden Brüder sämmt-

li'-he kanonische Sehriflen der Bibel vollständig übersetzt hätten , doch seine

Kritik hissl Vieles zu wünschen übrig. Ganz entgegengesetzter Ansicht ist

Kopitar. der, wie wir bereits sahen, mit gutem Grunde, Constantin und Metho-

diusnur die Anregung zur Übersetzungnicht die Anfertigung derselben zuschreibt.

Kr ohmbte nämlich, dass die Brüder keineswegs die ganze Bibel in die slove-

nische Sprache «Vertragen, sondern nur jene Stücke, die daraus beim Satte»

dienet.' gel«««« wurden *), und in die Kirchenbücher aufgenommen worden sind,

d. h. die Evangelien, die Apostelgeschichte, die apostolischen Briefe, den

Peilt«? und einzelne Lectionen der übrigen Bücher des alten Testamentes und

1) „S,( undum auetoritatem capitulorum, quae illi dedimus," I. I. pag. 42.

II. .'18; doch erwähnt auch er zuvor (pag. 185), die Cberset/.ung des

Kvangeliums, des Apostels und Psalters.

3) Cyr. und Methodius 28— 4%.

%) Mikln.-ich slaw. Bibliothek, pag. 77, Anin.. \\ um,. Jahrb. XVII. 68.
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dies nur als Bestandtheile der Kirchenbücher. „Dies ist so wahr, dass, wenn

z. B. ein Abschnitt aus dein Buche der Weisheit, Sprichwörter u. s. w. an meh-

reren Stellen eines Kirchenbuches vorkam, er jedesmal an seinem Orte von

neuem anders übersetzt ward," wie dies die alten Ausgaben und Handschrif-

ten lehren.

Die Übersetzungen der beiden Brüder sind nicht aus erster Hand auf uns

gelangt, da die Verfolgungssucht der deutschen Priester und die Zerstörungs-

wuth der Ungern in ihrer Wiege , in Mähren und Pannonien alle Spuren von

ihnen vertilgte. Die vertriebenen Schüler des Methodius brachten sie jedoch

nach Bulgarien , wo namentlich der im J. 916 verstorbene Bischof Clemens

sie abschreiben Hess *), und nach Serbien, von wo sie endlich seit dem

Jahre 988 inRussland Eingang fanden, und so, in mannigfach veränderter Gestalt

freilich, für die Nachwelt, gerettet wurden.

Zu Cap. XVI—XVH. (Letzte Schicksale und Tod des Metho-

dius.) Die Nachricht von der Reise des Methodius zu den Ungern steht zu

vereinzelt da, als dass sich über ihre Glaubwürdigkeit ein begründetes Urtheil

fällen Hesse. Der Zeit nach trifft die Erwähnung der Magyaren an der Donau

mit unseren sonstigen Nachrichten von ihnen überein, denn wir wissen, dass

sie mindestens seit der Mitte des neunten Jahrhunderts in den Ebenen der

Moldau, Wallaehei und Bessarabiens bis nach Cherson hin ihre Gezelte aufge-

schlagen hatten, und von dort aus über die Karpathen bis nach Pannonien

streiften 2
).

Die Erzählung unserer Legende, dass Methodius seinen Tod drei Tage

vorhergesagt und den Slawen Gorazd zu seinem Nachfolger bestimmt habe,

wird durch das Leben des heiligen Clemens bestätigt 3
). Der Tag des Todes

aber, der hier angegeben wird, steht in unlösbarem Widerspruche mit dem

Briefe Stephans VI. an Suatopluk, da dieser, der nicht vor dem Regierungs-

antritt des Papstes im September 885 geschrieben sein kann , den Methodius

noch als lebend voraussetzt. Wäre dieser Brief selbst, wie es wohl möglich ist,

ein Machwerk Wichings , dessen er sich nach dem Tode des Methodius zum

Sturze Gorazds bedienen wollte , indem er jenen darin als Schismatiker hin-

stellen Hess, so müsste er doch die Zeitfolge richtig beobachtet haben. Wir

müssen demnach unsere Quelle eines Irrthums zeihen und annehmen, dass sie

den Tod des Methodius mindestens um ein halbes Jahr zu früh angibt. Das Jahr

886 findet sich in einem Zusatz zum Leben des Constantin, welchen nur eine Lem-

berger Handschrift enthält; derselbe scheint aber viel späteren Ursprungs zu

sein, und bietet keine Gewähr für seine Glaubwürdigkeit. Wir könnten zwar

annehmen, Wiching sei etwa im Frühjahr 885 vor dem sechsten April nach Rom

1) CommemoratioClementisepiscopi. (Schafafik, Pamatky Hlaholskeho Pisem-

nictui, pag. LIX.) (Clemens) 'EtjotpLoaro de xocl xa t

oaxt7?Pa> eripovg «ypafxjAaTWV

7tpog to aayhrepov yj ou? i£töpev 6 ao^og KvpiXkog. Kai 6V avrwv zyjv ^sottvsu-

arov 7r5caav «ypa^xjv xcdrovg Kctv^vpixobg rwv Xefywv xcd p.apTupwv xai 6<7twv ßiövg

fcytov, xai lepcc öc<7p.ara *ypa^-jj TrapaöVfooxsv.

2) Dümmler de Arnulfo, pag. 78—79.

3) Cap. VI.
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i
. um jenen Brief zu erwirken, und dieser sei erst naeli dem Tode des

Methodius 711 einer Zeit ausgestellt worden, da Stephan V, davon noch keine

N.iehrieht gehabt . allein es ist doch kaum glaublich, dass die Kunde von dem

Hinscheiden de» l.ivhisehofs erst ein halbes Jahr nach seinem Tode in Roa

eintet rollen sein sollte. Dass er übrigens nicht spüter als im Anfange des

.lalues 886 gestorhen sein kann, ergibt sich aus dem Leben des heiligen Cle-

mens (welches seiner Amtstätigkeit ganz irrig eine Dauer von M .fahren

gibt) i
). Nach diesem nämlich kam im achten Jahre nach der Vertreibung der

Schüler des Methodius, Symeon in Bulgarien zur Regierung und machte den

Clemens zum Bischof 8
). Wir wissen aber, dass 892 noch dessen Vorganger

Wladimir herrschte, und dass Symeon zuerst im Jahre 893 erwähnt wird;

rechnen wir also von hier aus sieben Jahre zurück, so erhalten wir 886, als das

Jahr der Vertreibung der Schüler des Methodius, welche nur kurze Zeit nach

seinem Tode stattgefunden zu haben scheint 3
).

Jener Brief des Papstes Stephan, an dessen Echtheit nicht zu rütteln ist,

könnte auch, abgesehen von dem eben berührten chronologischen Widerspruche,

Zweifel an der Glaubwürdigkeit unserer Legende erregen, weil in derselben

von diesem neuen Angriffe Wichings gar nicht die Rede ist, sondern nur sein

früherer Versuch im Jahre 881 erwähnt wird. Es ist jedoch sehr wahrschein-

lich, dass Methodius, nachdem er seine Gegner in den Bann gethan , in Ruhe

sein Leben beschloss ; erst [als Görazd ihm gefolgt war, erhoben jene wieder

ihr Haupt*), und der Bischof von Neitra machte von der Vollmacht Gebrauch, die

ihm der Papst ertheilt hatte, alle Widerspenstigen von der Kirche auszuschlies-

sen und zu verbannen 5
). Demnach könnte unsere Legende unmittelbar nach dem

Tode des Methodius verfasst sein , als die Nachricht von jenen Verfolgungen

noch nicht nach Pannonien gelangt war.

Der Ort wo Methodius begraben ward ist uns wie so manches Andere

in seiner Geschichte dunkel und unbekannt.

1) A. a. O.

2) Vgl. de Arnulfo, pag. 179—180.

3) A. a. O., pag. 76, 142.

%) Wattenbach, Beiträge, pag. 26— 27.

5) A. a. O., S. 27. „Contumaces autem et inobedientes, contencioni et

>• aixlalo insistentes, post primam et seeundam admonicionem si se minime corre-

xerint, quasi zi/.aniorum seminatores ab aecclesie gremio abici saneimus et nc una

ovis morvida totum gregem contaminet nostro vigore refrenari et a vestris finibus

procul exeludi preeipimus."
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Auf St. Gallentag (16. October) 1517 hatte Kaiser Maximilian einen Land- 16. Oct. 1517,

Itg des Landes unter der Enns nach Wien ausgeschrieben. Über Aufforderung

des Kaisers erwählten die daselbst versammelten Stünde einen Ausschuss,

bestehend aus dem Prälaten von Klosterneuburg, Georg IL, Hausmanstätter,

und dem Abte Matthias von Göttweig aus dem Prälatenstande; Jörg von Puchaim

M Krumbach und Rudolf von Hohenfeld aus dem Herrenstande, Dr. Ulrich Kra-

bat von Lappitz und Wilhelm von Neudeck aus dem Ritterstande ; Martin Sie-

benburger, Bürger von Wien und Michael Polt , Rathsbürger von Krems für

die Städte, welcher Ausschuss im Namen der N. Ö. Stände auf dem Reichstage

zu Schwäbisch- Wörth über die ihm dort zu machenden Vorlagen tagen

sollte. Nebst der Vollmacht und Instruction (siehe später) , erhielt er von

Seite der Landschaft Abschriften aller Libelle und früheren Verhandlungen in

einem Pergamentband gebunden. Zuerst Kaiser Friedrich's Ordnung in der

Neustadt aufgerichtet , und ausgegangen im Jahre 1464. (Von aussen mit

Litt. A. bezeichnet.)

2. Die bei dem Regierungsantritte Max I. (1489) stattgefundenen Ver-

handlungen. (Litt. B.)

3. Die Kollner Verhandlungen vom Jahre 1499. (Litt. C)
4. Das Libell der fünf Lande zu Mürzzuschlag vom Jahre 1508. (Litt. D.)

5. Die Verhandlungen zu Salzburg im Jahre 1509. (Litt. E.)

6. Das die fünf N. 0. Lande betreffende Libell von Augsburg, vom J. 1510.

(Litt. F.)

7. Hin zweites Augsburger Libell, das Land unter der Enns betreffend,

vom Jahre 1510. (Litt. G.)

8. Die Verhandlungen zu Steyer vom Jahre 1514. (Litt. H.)

9. Die Verhandlungen zu Rattenberg und Schwatz in Tirol vom Jahre 1514.

(Litt. I.)

10. Die allgemeinen Verhandlungen mit dem Cardinal von Gurk, und die

besonderen des Ungeldes wegen von den Jahren 1514 und löl.'i.

Die am 21. October (Mittichen, sand Ursula vnd Irer geselschaft tag) 1517 21. Oct. 1*17

ausgestellte Vollmacht wird ihnen allen, und falls einer aus ihnen erheblicher

und gegründeter Ursachen wegen abwesend wäre , den übrigen ertheilt. Mit

dieser unbedingten Vollmacht sollen sie sich zu dem Kaiser nach Schwäbisch-

Wörth, oder wohin er sie sonst erfordern würde, verfügen; des Kaisers Begehren

vernehmen und in Verbindung mit den Ausschüssen der anderen Lande, und mit

14 •
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Rücksicht auf die früheren, durch den Kaiser und seine Räthe auf dem Wiener

Landtage geschehenen Vorlagen darüber verhandeln *). Was sie daselbst, doch

ohne Verletzung der Freiheiten und des Herkommens besehliessen, soll eben so

betrachtet und angesehen werden, als ob es die Meinung Aller wäre, soll auch

von ihnen treulich vollzogen werden. Falls sie über andere Sachen, die noch

nicht vorgelegt worden, eine weitere Gewalt nöthig haben, wird ihnen dieselbe

durch eben diese Vollmacht ertheilt. Die Urkunde ist unterzeichnet und besie-

gelt durch die Äbte Wolfgang von Lilienfeld und Bernhard von Heiligenkreuz,

aus dem Prälatenstande ; Jörg von Rottal, Freiherrn zu Thalberg, Landhofmei-

ster in Österreich, und Hans von Zelking aus dem Herrenstande ; Hanns von

Metschach und Ambros Wisent aus dem Ritterstande , und für die Städte von

den Bürgermeistern von Wien und Klosterneuburg.

7. Dec. 1517. Die den Ausschüssen am 7. December (Montag nach sand Niclas tag, des

heiligen Bischoven) 1517 ertheilte Instruction enthält folgende Bestimmungen.

Was die, von dem Kaiser vorgestellte, von Seite der Türken der gesamm-

ten Christenheit, von Seite der Venetianer und anderer Nachbarn dem Hause

Österreich insbesondere drohenden Gefahren, und ihre Abwendung, oder die

gegen selbe zu treffenden Massregeln betrifft , sollen sie in Folge der ihnen

übertragenen Gewalt mit den übrigen österr. Ausschüssen beralhen. Insbe-

sondere sollen sie gegen die Türken Kriegsvolk , aber durchaus kein Geld

bewilligen, und auch jenes nach einem solchen Mafsstabe, dass die Kosten der

Erhaltung dieses Kriegsvolkes von dem Lande Nieder -Österreich getragen

werden können.

Die Art und Weise des zu leistenden Widerstandes, und die von den Landen

einander gegenseitig zu leistende Hülfe ist mit steter Rücksichtnahme auf den zu

Mürzzuschlag gehaltenen Landtag, und die mit dem Cardinal von Gurk zu Wie-

ner Neustadt gepflogenen Verhandlungen, so wie auch die Kräfte des Landes

einzuleiten.

Da aber der Kaiser laut seines Ausschreibens auch „gut Ordnung, Regiment

vnd Recht fürzunemen" Willens ist, sollen sie das alle nieder-österr. Lande

betreffende Augsburger Libell im Auge behalten , und alles auf die fraglichen

Verhandlungen Bezug habende getreulich und genau beachten.

Vor jeder Zusammentretung mit den anderen Ausschüssen haben sie die

Angelegenheiten unter sich selbst vorerst zu erörtern, und dabei als leitenden

Grundsatz festzuhalten, dass nichts angenommen werde, was wider die Freihei-

ten, das alte Herkommen und die Landesgebräuche des Fürstenthumes Öster-

reich unter der Enns ist.

Die Ausschüsse der anderen Lande sind darauf aufmerksam zu machen, dass

Österreich unter der Enns „In vil weg mer, als die andern Landt beswert ist, vnd

nämlichen mit den lehen, auch vngelt, auffshlegen vnd Meutten, demnach der-

selben landtschafft nicht wol muglich ist, neben vnd mit den andern landtschaf-

ten gleiche purde und mitleiden zu tragen."

) Dass sy zu bewilligen , zu sliessen vnd aufzurichten fn vnserm
namen vnd von vnsern wegen on alle Condicion , waigerung, oder hinder sich

bringen Raten vnd helffen mugen vnd sollen.
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Da übrigens der Kalter in dem Kinherufnugsschreihen sein»' OftIftheit

loegeeproehen, dea etwaigen Beeehwerdea der Laadetladfl tafden Reiehetagc

/n s.-li\*.ii.isi-ii-\v."irili Rechnung ra tragen, so sind foftgeftde Bitten u Ins
stellen :

1. Mass der Kaiser die Lehen durchaus frei, oder auf Söhne und Töchter

gnldiglien verleihe.

'1 Dast er üe Landschaft, und insbesondere die Adeligen bei dem Aus-

schänke der eigenen liauweine in ihren Tafernen von dem Ungelde befreie.

3. Nachdem der Kaiser versprochen, zu Schwäbisch-Wörth durch Verhand-

lungen zwischen seinen und den bairischen , mährischen, salzburgischen und

anderen Münzmeistern eine Gleichheit in dem inneren Gehalte der Münze herzu-

stellen, sollen die Verordneten bei dem Kaiser mit allem Fleisse daraufdringen,

dass solches ohne Aufschub und unvenveilt geschehe.

4. Dass der Kaiser die Verwaltung und Rechtspflege in besserer Gestalt,

als bisher einrichte , und die genaue Vollziehung der diesfalls getroffenen Ver-

ordnungen selbst überwache.

5. Dass dem Unwesen der Procuratoren , wodurch die Lande nicht wenig

beschwert sind, gesteuert, und diese ganze Angelegenheit nach den zu Innsbruck

getroffenen Verordnungen geregelt werde.

6. Dass in die Hofkanzleien und von den Secretären nicht „widerwertig

bevelh oder brief" ausgefertigt und erlassen werden.

7. Dass der Kaiser jene, welehe in den Kriegszeiten, oder sonstwie ihre

Güter eingebüsst haben, wieder in den Besitz derselben einsetzen lasse.

8. Dass die Vollmachten der Vormünder über die Lehen ihrer Mündel bis

zu deren Mündigkeit Geltung haben, und nicht, wie bisher, von Jahr zu Jahr

neu eingeholt werden müssen.

Wie Österreich unter der Enns , wählten auch die übrigen Erblande ihre

Ausschüsse zu dem vom Kaiser einberufenen Ausschuss-Tage in folgender Weise :

Ausschüsse des Landes Steyer.

Herr Sigmund von Dietrichstein, Freiherr von Finckenstein und Hollenburg,

Erbschänck in Kärnten, Landeshauptmann.

Herr Leonhard von Harrach, Landesverweser und Haubtmannn zu Pettau.

Herr Hanns von Reichenburg, Ritter, Haubtmann zu Rein.

Herr Jörg von Herberstein, Ritter, Feldhaubtmann in Steyr.

Balthasar Gleinitzer, Vicedom zu Leibnitz.

Wolfgang von Saurau.

Wolfgang Schrott, Licenciat kaiserlicher Rechte, Bürger und Rathsmann

von Graz.

Benedict Huber, Rürrrer zu Brück an der Mur (statt Niclas Dauher, Bürger

da^elbst.)

Ausschüsse des Landes Kärnten.

Leonhard, Bischof von Lavant.

Veit Weltzer, Landesverweser.

Philipp Weichsensteiner.
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Franz Tanhauser.

Wolfgang von Bibriäch.

Hanns Gleismüllner von St. Veit.

Maximilian Hiltprant, Bürger und Stadtschreiber zu Völkermarckt.

Ausschüsse des Landes ob der Enns.

Wilhelm Lutifugel von Augsburg, Abt von Baumgartenberg l
).

Sigismund Rieder, Dechant des Collegiatstiftes Spital am Pihrn.

Herr Hanns von Scherfenberg.

Herr Achaz von Losenstein.

Herr Alexander Schiffer von Freyling.

Caspar von Schallenberg zu Lufftenberg.

Maximilian Prantsteter von Linz.

Ausschüsse des Landes Krain.

Arnold, Abt von Landstrass.

Herr Hanns von Auersberg, Herr zu Schönberg, Landeshaubtmann.

Herr Bernard von Raunach, Ritter.

Ulrich Wernecker, Haubtmann zu Landstrass.

Peter Geisler, Bürger und Rathsmann von Laibach.

Ausschüsse des Landes Tirol.

Bernard, Bischof zu Trient.

Christof, Bischof zu Brixen a
).

Herr Michael Freiherr zu Wolkenstein, Landhofmeister der vordem und

innern österr. Lande.

Herr Leonhard, Herr zu Vels, Landeshaubtmann an der Etsch und Burg-

graf zu Tirol.

Ulrich von Wang, von Meran.

Wendelin Ibhofer, Bürger zu Insbruck.

Hanns Renn von Velss.

Ciprian Moser, Richter in Serntein.

Ausschüsse der Vorlande.

Herr Hanns Imer von Gilgenberg, Ritter. \ Von den Vorlanden

Hanns von Schönau. JElsass, Sundgau,

Maister Ulrich Wiertner, obrister Meister zu Frei-
f
Breisgau, Schwarz-

burg im Breisgau. /wald sammt Villin-

Friedl Rüssler, Schultheiss zu Seckingen. I gen und Brunlingen

Eberhard Hoffmann, Stadtschreiber von Ensisheim. 1 und den 4 Wald-

Heinrich Hermann, Rathsmann von Thann. J städten.

1) Er ging von Wels nach Hause und nahm keinen Antheil an den Verhandlungen.

2) Beide Kirchenfürsten konnten sich über den Vorrang nicht einigen , dess-

halb kehrte Christof nach Hause zurück, und sandte als Stellvertreter seinen Domherrn

Blasius Aichorn.
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Heinrich Steiner. Üf * 1 *
*- LM<gwflrfnfl Neuenbürg.

Leonhard von Orttli

Hier<>n> ums MM Atimiv

I.ueas vnii Ortkn,

Simon Permatin. für die Herrsrhaft Luenz und Piisfertlial.

Peter IVtyer, )

Otlnnar Wappv* Ar die Herrschaft, Stadt und Landschaft FHdkirch.

BUM NiissIcHiiner, für die Herrschaft, Stadt und Landschaft BregMI.

IYliv Seiz, ) für die Grafschaften und llcrrsrhaften Kirchberg, \Y i-i»-

L>!• Polinn,) senhorn, Buch und Pfaffenhofen.

Hanns Plarr, für die Stadt Zell.

Wolfgang Parter, für die Städte und Herrschaften Ehingen, Schelklingen

nnd Berg.

Conrad Ross, ) für die Städte Rundlingen, Meiningen, Sulgau, Wald-

Peter Scharber, j see und Munderkingen.

Hieronymus Schalk, für die Stadt Vöhringen.

Jörg Andreas, für die Herrschaft Hohenberg.

Leonhard Hauser, für die Herrschaften Bludenz und Sonnenberg.

Jacob Schmid, für die Stadt Burgau.

Peter Kundich, für die Stadt Günzburg.

Conrad Müller, für die Herrschaft Hohenegg.

Mattheus Fuger, für die Landvogtei Schwaben.

Am 26. November erging durch die Regierung zu Wien der Auftrag des 26. Nov. 1517.

Kaisers an die Ausschüsse, sich nach Wels zu verfügen, worauf dieselben sich

„vmb sant Barbara tag" (4. December) dahin begaben. *. Uec. 1517.

Dort wurde ihnen zuerst der von dem Kaiser auf Grundlage der Vorlagen

des Papstes * ) und über dessen Aufforderung entworfene Kriegsplan gegen die

türkische Macht vorgelegt a
). Folgendes enthaltend.

Der Papst soll nach Beilegung aller Uneinigkeiten , Zwiste , Spannungen

und Kriege der christlichen Mächte bei allen christlichen Nationen dahin ein-

wirken, dass dieselben ihren Herrschern die nöthigen Hilfsmittel zu einem Zuge

gegen den christlichen Erbfeind auf drei nach einander folgende Jahre in der Art

bewilligen, dass der oOste Mann, oder von je 50 Feuerstätten ein Mann (wobei

ein Reiter, zwei Fussknechten gleich zu halten ist), bestimmt werde, welchen

die übrigen 49 zu erhalten haben.

Wenn dies geschehen, soll durch den Papst, den Kaiser, den König von

Frankreich und die übrigen Konige, Fürsten und Stände der Christenheit zur

Wahl der obersten Anführer geschritten werden.

Zur Bestreitung der Kosten soll die gesammte Geistlichkeit mit Ausnahme

der Bettelorden , „di nit ordinari rennt vnd gült haben", den Fürsten ihres

1) Bei Odericus Raynaldua Contin. Annal. Baronii. ad ann. 1517. Edit. Colon,

pag. 332 sqq.

i Mar der Überschrift: Mass vnd weg ainer Fruchtparn aufrichtung gegen

den Turkhen, von K. M. auf Babstlicher Heiligkeit ansuchen vnd begeru bedacht

vnd geratslagt.
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Landes den zehnten Pfennig ihres Einkommens entrichten. Die reichen Layen

(auch die Witwen) sollen nach ihrem Stande und Vermögen taxirt werden,

damit sie, ehen so wie die Armen, nach ihrer Vermögenskraft das Ihrige beitra-

gen. Diese Taxirung erstreckt sich auch auf alle ledigen, auch Dienstleute nach

dem Mafsstabe ihrer jährlichen Nutzungen , ihres Einkommens und Soldes. Um
aber auch die freiwillige Mitwirkung zu erhöhen, solle der Papst die Kreuzbulle

in der ganzen Christenheit verkündigen lassen 1
). Um Conflicte unter den zusam-

menströmenden Kreuzsoldaten , die aus verschiedenen , mit einander vielleicht

in Streit und Krieg verwickelten Nationen stammen , zu vermeiden , soll für

6 Jahre ein Stillstand jeglicher Feindschaft aufgerichtet werden, damit inner-

halb dieser Zeit die Macht, das Wüthen und die Eroberungssucht des Erbfeindes

der gesammten Christenheit gebrochen, und so das angestrebte Ziel glücklich

erreicht werden könne. Wird dieser allgemeine Friede, und in ihm die Möglich-

keit der allgemeinen Theilname durch irgend Jemanden bedroht, so soll nebst

dem SOsten noch der hundertste Mann (den die 99 zu erhalten haben), aufge-

boten werden, um die Unfriedlichen und Ungehorsamen zu Frieden und Gehor-

sam zu bringen; so dass die , nach dem früheren Plane berechnete, aus dem

jedesmaligen fünfzigsten Mann zusammengesetzte Kreuzschaar nichts desto

weniger gegen den Erbfeind des Christenglaubens ausziehen könne. Es dürfte

der türkische Herrscher, um die grossen in seinen bisherigen Kriegen erlittenen

Verluste an Mannschaft zu ersetzen, leicht dahin geführt werden , ausländische

Hülfsvölker aufzunehmen, was er mit der reichen, dem Sultan Selim und den

afrikanischen Fürsten abgenommenen Kriegsbeute leicht auszuführen vermag.

In dieser Beziehung ist die natürlichste Voraussetzung, dass er ein Bündniss mit

den Tartaren durch Verheissung reichen Soldes um so mehr suchen wird, als

diese durch ihre bedeutende Anzahl ins Gewicht fallen, auch in der nächsten

Nachbarschaft sesshaft, dabei kriegslustig und kriegsgeübt sind. Daraus würde,

wie leicht einzusehen, für die Christenheit ein grosser Nachtheil sich ergeben,

desshalb ist des Kaisers Meinung, es sei mit den Tartaren dahin zu unterhandeln,

dass sie auf die Seite der Christen, und in ihren Sold (der von den einlaufenden

Geldern der Kreuzbulle zu bestreiten wäre), treten.

Die durch die Vollziehung der früher erwähnten Vorschläge eingelaufenen

und noch später einfli essenden Geldsummen sollen durch die gewählten Haupt-

leute der Christenheit lediglich auf Bestellung , Bezahlung und Haltung des

Kriegsvolkes, und Ankauf des nöthigen Feldgeschützes und sonstigen Kriegs-

materiales verwendet werden. Das schwere oder Belagerungsgeschütz hingegen

ist von den Königen, Fürsten und Communen nach einem früher zu entwerfen-

den Voranschlage herzuleihen und mitzuführen. Die Kosten der Bespannungen
jedoch treffen die gesammte Christenheit.

Alle so ausgerüsteten Truppen aus den verschiedenen Ländern sollen sich

auf einer ungefähr in der Mitte der christlichen Lande gelegenen Malstatt ver-

sammeln. Als solche kann am füglichsten das HerzogthumSavoyen vorgeschlagen

1) damit ain yeglich mentsch baiderley geslahts vber die obbestimbten Ordi-

nari hilff zu solicher Cristlichen fruchtbaren vnd loblichen aufrichtung handtraich

thue vnd geb nach seiner gewissen vnd andacht.
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I, welchem Vorschlage auch noch der Umstand bedeutendes l.ewiclit

\eileiht, dass dieses Land mli Haien besitzt, so dass die Uhrislensehaaren

SOWolll M Lande, als auch auf di-in Sccwi^'i' leicht dahin gelangen k « » 1

1

im •
1 1

.

Da ferner mit Grand zu besorgen ist. dass der türkische Kaiser nach sei-

ptaat Sultan , wodurch er ein Drittheil Afrikas bereits

erobert hat, sich gegen die übrigen afrikanischen Herrscher wenden I

welche ihm schwerlieh dauernden Widerstand entgegenzusetzen vermögen, muss in

llc/ichung eilends Fürsorge getroffen werden, dass die Könige von Spa-

nien . Portugal und Frankreich als Ul'erstaaten und Nachbarn der afrikanischen

Kitli entweder schriftlich, oder durch Abgesandte die bedrängten afrikanischen

Fürsten trösten, „damit sy Ir gemuet widerumb erheben , hertz emphahen, vnd

der t'ristenhait zuekunftig hilff merkhen vnd erkennen. " Damit sie aber an die

bevorstehende Christenhilfe glauben , sollen die drei genannten Könige ihnen

sogleich Kl-iegsvolk nach aller ihrer Macht zur See zusenden. Zugleich ist mit

den afrikanischen Fürsten, vorzuglich mit denen, „die noch aufrecht steen vnd

nit verloren sein" ein Schutz und Trutzbündniss abzuschliessen, wozu dieselben

in ihrem eigenen Interesse gewiss geneigt sein werden.

Zur Einleitung und Durchführung dieses Planes sollen sofort Bevollmäch-

tigte des Kaisers, des Papstes und der Könige von Frankreich, Spanien und

Portugal zusammentreten.

Neben diesem detaillirten Plane wurde den Ausschüssen auch noch zu bes-

serer Orientirung der Auszug eines von dem königlich-spanischen Statthalter in

Afrika, Marquis von Gomarez, eingelaufenen Schreibens t), vom 13 Octob.1517

folgenden Inhaltes mitgetheilt.

Da König Karl's Fahrt nach Afrika in diesem Jahre schwerlich mehr statt-

finden dürfte, fühlt er sich verpflichtet eine genaue Darstellung der gegenwär-

tigen Sachlage abzusenden. Früher schon hatte Karl vernommen , wie Barba-

rossa 2
) das dem Könige von Spanien gehörige Algier (1516) eingenommen,

zugleich aber durch änssere Verhältnisse 3
) begünstigt, einen ungemein gros-

sen Einfluss auf die Nachbarlande genommen *). In diesem Jahre (1517), war

er am 12. October nach Tremezen gezogen, nachdem er Tunis in Besitz genom-

men und daselbst einen Statthalter eingesetzt, nachdem er den dortigen Herr-

scher, welcher ein Tributär der spanischen Krone gewesen, vertrieben.

Unterlassung der Hülfe von Seite der Chritsten und das Misstrauen derEingebor-

nen sind Ursache des Falles von Tunis 5
).

1 i Auszug des Schreibens von Margraven von Camares, Alcadey, das ist pre-

fect Haubtman general in Affrica an den König zu Hyspanien. Geben in der Stat

Oran am dreyzehenden tag Octobris Anno im Sieben czehenden.

2) derTurkch, der da haisset Barbarossa.

vmb vnordnung vnd vnschicklichkhait willen ewr durchlewchtigkait

Tolkchs.

*) daz sy Ime schier alle nachvolgen, vnd was er Im furseezt, dasselb leicht

vberkumbt.

5) vnd des ist vrsach , das Im die Cristen nit geholffen, Im auch die haiden

nit |!••• bewiesen haben, versmahendt, das er ain Cristen ist.
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Schon am 13.0ctober hat er einen grossen Theil des Reiches von Tremezen

in Besitz genommen, und zieht nun gegen die königliche Stadt, welche er,

unterstützt durch die Zuneigung der Einwohner, wohl leicht einnehmen wird 1
).

Desshalb soll König Karl Hülfe schicken , da der Verlust dieser zwei ihm zins-

baren Reiche ihm eine jährliche Einbusse von 24000 Doppelgulden zuzieht,

abgesehen von der günstigen Lage derselben 3
).

Eine Landung mit blos 7000 wohlgerüsteten Kriegern würde zur Wieder-

herstellung der spanischen Herrschaft hinreichen; der bevorstehende Winter

komme hierlands nicht in Betracht zu ziehen 3
). Ist diese Macht nicht in Bereit-

schaft, oder das dazu erforderliche Geld nicht vorhanden, dann möge König Karl

vier- oder fünfhundert Lanzen „seiner Quardi," wenn diese in Castilien nicht

nöthigsind, nach Oran schicken, wodurch keine neuen Kosten auflaufen, und

mit demselben 1000 Fussknechte und „ettlich schetf Triremes vnd fusten;" mit

dieser Macht, und 500 andern nach Tunis zu schickenden Fussknechten könnten

diese Reiche wenigstens so lange behauptet werden , bis bessere und ausgiebi-

gere Hülfe gesendet werden könne. Dahin lautet der Rath des Marquis von

Gomarez.

Nach genommener Einsicht dieser Vorlagen übersenden die Gesammt-

ausschüsse der nieder-österr. Lande von Wels aus (19. Dec), dem Kaiser nach

Linz ihren vom 18. December (freitag vor Thome apli) datirten Rathschlag

darüber. Bevor der Kaiser diesen ihnen vorgelegten Plan dem Papste übermittle,

möge er auf dem ausgeschriebenen , aber noch nicht zusammengetretenen

Reichstage mit den Churfürsten und den übrigen Reichsgliedern darüber ver-

handeln , und erst nach erlangter Billigung derselben den Plan dem Papste

vorlegen. Sodann möge er in Verbindung mit dem Papste die übrigen Fürsten

und Communen an einen geeigneten Ort einladen, um dort gemeinschaftlich und

darum mit desto grösserer Aussicht auf Erfolg das Nöthige beschliessen und

einleiten zu können.

Statt einer Antwort trafen bereits am 21. December, Nachts 7 Uhr, die Ge-

sandten des Kaisers, der Cardinalsbischof von Gurk, Matthäus Lang, der Bischof

von Wien, Georg Slatkonia und Gabriel Vogt mit einem neuen kaiserlichen Me-

moriale ein, welches sie den Ausschüssen zur Einsicht und Berathung vorlegen.

Sein Inhalt geht in Kürze dahin: Der Papst mit dem Cardinals-Collegium und

den in Rom befindlichen Botschaftern der christlichen Mächte haben die viel-

fältigen von Seite der Türken gegen die Christen geübten Drangsale in Betracht

gezogen , eben so die , gerade jetzt durch die Persönlichkeit des türkischen

Kaisers grösser gewordene Gefahr. Dieser, von der Sucht getrieben, der Welt

gewaltig zu werden, hat beschlossen, ehe er mit seiner Macht gegen die Christen-

heit sich wendet, früher alles, was ihn darin beirren könnte, zu entfernen, desshalb

1) dann er in Afrika von jederman liebgehabt wirdet, dann sy sagen vnd ver-

jehen In Manovm. das ist ain heiden ynd beschirmer Irs gesetzs.

2) verliert ewr durchlauchtigkait die gelegenhait, muglichkhait vnd den weg
zu vil Region, so mit disen Reichen erlangt werden mochten.

3) vnd wiewol der winter vorhanden ist, so wer doch nicht vnschickhlich,

oder ongelegen zu fechten, dann hie im winter vil pesser wie imSumer, zufechten ist.



sich in Kiii'u'init dem S..phv und dem Sultan von Krypten eingelassen, und beiden

Igt, lieh die heiligen Orle ') in seine (lewall gebraehl. Damit nicht zufrie-

den, lial er sich nach Afrika ,L,
reu eudel . dort die zwei Königreiche Tunis und

und I"; i wie die Hälfte der übrigen arabischen Bevölkerung sieh unter-

worfen, und es sieht zu besorgen, dass die noch QbligtB Königreiche Ptl und

Marokko, so wie die andere Hälfte der arabischen Bevölkerung, weil zum Wider-

slande u schwach, von ihm demnächst werden unterjocht werden. Dadurch im

Hucken gesichert, fussend auf seine Heeresmacht, unterstützt durch die erbeu-

teten Schätze dürfte er mit seiner ganzen Macht zu Wasser und zu Lande die

Christenheit an einem oder mehreren Orten zugleich mit Krieg überziehen.

In Anbetracht dessen haben die zu Rom Versammelten beschlossen , zuvör-

derst den allmächtigen Gott durch getreue Pönitenz, Bussfertigkeit, Proces-

sionen und Gebet mit seiner Christenheit zu versöhnen, sodann die Christenheit

zu Einigkeit und Frieden zu bringen, zuletzt einen Heerzug gegen die Türken

einzuleiten. An dessen Spitze zu treten gebührt Niemanden mehr, als dem

zweiten Haupte, dem Vogte und Schirmherrn der Christenheit, dem römischen

Kaiser. Ihm sendete denn auch die Versammlung zu Rom alle aufgestellten

Puncte zu, um selbe zu „emendiren, zu pessern, zu mindern oder zu meren."

Der Kaiser, auch anderweitig über die Sachlage berichtet, legte diese Vor-

schläge seinen Räthen vor, welche aber dagegen *) allerlei Bedenken erhoben,

und, wie folgt, aussprachen.

Der Plan, dass die Christenheit in ihrer Gesammtheit sich erheben solle,

dürfte, insbesondere bei der deutschen Nation, nicht so schnell durchzuführen

sein, auch auf die gehörige Einzahlung der veranschlagten Geldbeträge nicht

mit Sicherheit gerechnet werden können. Da aber, gegenüber der Schlagfertig-

keit des Gegners schnelle Hülfe Noth thut , und jeglicher Verzug Schaden

bringt, schlagen die kaiserlichen Räthe bezüglich der Taxen und Anschläge, so

wie des Zuzuges folgende Modifikationen vor.

Vor Allem sind die dem türkischen Herrscher zu Gebote stehenden Hilfs-

quellen zu erwägen. Diese sind nicht mehr, wie früher, Griechenland, Natolien,

Armenien und Karamanien allein, sondern auch die grossen, dem egyptischen

Sultan in Kleinasien und Afrika entrissenen Landstriche, dann der bei dieser

Gelegenheit erbeutete Schatz an Geld und Gut, den er, um seine im Felde erlit-

tenen grossen Verluste an Mannschaft zu ersetzen, ohne Zweifel zur Anwerbung

der Tartaren als Hülfsvölker verwenden wird, welche ungemein zahlreich, thätig,

kriegsgeübt und listig, dabei, ihrer geringen Bedürfnisse wegen , mit geringem

Geldaufwande zu erhalten sind. Gelingt ihm diese Verstärkung seiner Macht,

und werden überdies die afrikanischen Herrscher ohne Hilfe und Beistand

1) das heilig ertrich der gepurt, auch menschlicher uanung vnd wesens vnder

der heilsamen martcr vnd Sterbens, auch des hochwirdigen loblichen Creutz grabs

Christi vnsers lieben heren, seiner auserwelten mutter, der Iungkhfrau Marie, vnd

lieben apostein.

2) wiewol die andechtig
, getreu , auch ordenlich, trostlich, fruchtparlich

vnd wol gegrundt gestellt sein.
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gelassen , dann dürfte die Christenheit sich schwerlich der feindlichen Macht

mit Aussicht auf einen günstigen Ausgang gegenüberstellen können.

Desshalb sprechen die kaiserlichen Räthe die Ansicht aus, dass ein gemein-

schaftliches Heer auf die drei Jahre 1818, 1819 und 1820 bewilliget und gestellt

werde, welches übereinstimmend mit der römischen Ansicht, offensiv aufzutreten

hat; sie würden aber ferner anrathen, die gänzliche Zusammenkunft des Chri-

stenheeres nicht abzuwarten, sondern ohne Verzug gleich das erste Jahr, so viel

möglich und thunlich, offensiv und defensiv gegen den Feind aufzutreten, damit

er nicht, mit seiner schon bereiten Rüstung den christlichen Mächten den

Vorsprung abgewinne. Betreffend die Aushebung der Mannschaft sind sie ein-

verstanden, dass von je 50 Feuerstätten ein Mann gestellt und unterhalten

werde, wobei ein Reiter zwei Fussknechten gleichgestellt werden soll. Der Sold

soll durch den Gesammtrath bestimmt werden, und zwar für einen wohlausgerüste-

ten Reisigen 6 Ducaten, für schlecht und geringer ausgerüstete 1 oder 2 Duca-

ten weniger, und für einen Fussknecht monatlich 3 Ducaten. Dadurch entfiele

auf eine jede Feuerstatt in der Christenheit jährlich der Betrag von einem Gul-

den Rheinisch. Die gesammte Geistlichkeit, mit Ausnahme der Bettelorden, gibt

durch drei Jahre den zehnten Theil ihres jährlichen Einkommens , das sie ins-

geheim , unter einem Eide anzugeben hat ; die besitzenden Laien geben den

zwanzigsten Theil.

Jede ledige, selbstständige und in Diensten stehende Person zahlt jährlieh

einen halben Gulden rheinisch (doch so, dass die Reichen und Wohlhabenden

für die Ärmeren eintreten). Haben dieselben aber ein bedeutendes Vermögen

an liegendem Besitz, oder an ßaarschaft , so werden auf dieses 20 Pro cent

umgelegt.

Der Papst soll die Kreuzbulle durch die ganze Christenheit verkünden lassen.

Alle in eigener Person zu Pferde ohne Sold mitziehenden Personen sind für

sich und ihr Kammergut frei von aller Steuer. Die nicht persönlich Mitziehen-

den sollen die oben angesetzte Auflage zahlen, und sich dadurch des „Cruciats"

theilhaftig machen.

Die Eintreibung der entfallenden Beträge ist von jedem Fürsten durch

seine Amtsleute und die Pfarrer einzuleiten. Von ihnen werden die Geldbeträge

den von dem Papste, Kaiser und den Fürsten ernannten geistlichen und welt-

lichen Commissarien, welche sich durch Redlichkeit, Fleiss und Kenntnisse aus-

zeichnen sollen, auch genaue Rechnung abzulegen haben, eingeantwortet.

Das Geschütz sollen die Fürsten darleihen ; Pulver , Kugeln und Bespan-

nung aber von den einlaufenden Geldern bestritten werden.

Die Söldner werden halb auf Sold , halb auf Proviant gestellt, letzteren

kaufen die Proviantmeister und besorgen die Zufuhr über das Meer. Diese Pro-

viantmeister werden dies- und jenseits des Meeres angestellt, sie stehen mit

einander in Verbindung, und legen der Christenheit Rechnung.

Um durch die Zwistigkeiten , Spannungen und Kriege der christlichen

Mächte nicht gehindert zu werden , soll ein allgemeiner Friede, noch 3 Jahre

über die Dauer der Unternehmung hinaus, das ist auf 6 Jahre, durch die ganze

Christenheit aufgerichtet werden, und zwar aus dem Grunde, damit, wenn die

Unternehmung glücklich vollführt worden, dieTheilnehmer, welche der Christen-
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heit «,'edient . und sich für sie aufgeopfert Ii.'iImmi . bei ihrer It ijt-kkolir nicht

, li wieder in Krieg rerwiekall werden, und in Unkosten gcrathen.

I»;i aber mit Uücksielitnalnne mf die Verhall nisse der Christenheit vnnnh-

/.usehen '). dass in Be/.uy aul diese Kin/.ahlung und Ausrüstung Widersetzlich-

keit imil l muhen entstehe« können . kommt dieselbe in nachfolgender Weise

einzuleiten.

Im Jahre 1518 ist der Anschlag durch die ganze Christenheit richtig zu

•teilen , \uu\ der (»jährige Friede einzuleiten. Den Übertreter soll kaiserliche

Acht und päpstlicher Bann treffen, und er alsogleich von der ganzen Christen-

heit mit Krieg überzogen werden. Diese Execution vollführt gegen Osten und

Norden der König von Frankreich , von Norden gegen Westen der König von

England, von Westen gegen Süden der Papst durch seinen Gonfaloniere, denen

zu diesem Ende von der Christenheit die nöthigen Hauptleute beigegeben wer-

den. Heide Könige, von Frankreich und England, bleiben desshalb in dem ersten

Jahre (1518) in ihren Landen, um zu solcher Execution sogleich bereit und

gerüstet zu sein, dazu soll man die Hälfte der nach dem Mafsstabe der 50 Feuer-

stätten auszuhebenden Mannschaft verwenden, die Decima, Vigesima und son-

stige Taxen aber werden nur für die afrikanische Heerfahrt verwendet.

Auf den , durch langen Krieg geschwächten Herrscher Persiens und seine

Hilfe kann für jetzt nicht gezählt werden.

Der erste Kampf soll in Tunis beginnen, wenn er glücklich geendet, auf

Algier losgerückt, dieses, das noch nicht befestigt ist, erobert, dort der Haupt-

schlag geführt, folgends das Land am Nil erobert, und dadurch die Verbindung

mit Persien wieder hergestellt werden.

Demnach soll im Sommer des Jahres 1518 der Zug gegen Afrika zu Erhal-

tung der Königreiche Fez und Marokko, so wie die Nachbarlande angehen, oder

falls Fez schon gefallen, doch Marokko und die Nachbarlande , die durch Ge-

birge geschützt sind, gerettet werden. Häupter dieses Zuges sind der Kaiser

und der König von Portugal (die von da an auch die folgenden Jahre hindurch

bei der Heerfahrt verbleiben), doch so, dass sie stets ungetheilt zu Wasser und

zu Lande operiren; sie erhalten die andere Hälfte der veranschlagtenMannschaft,

und alles eingehende Geld zur Bezahlung der Soldaten und des Proviantes , so

wie zur Anwerbung der Landes-Eingebornen. Die Flotte zur Überfahrt stellt der

Koni«; von Portugal. Der Papst soll aber schon jetzt ungesäumt Abgesandte

nach Fez und Marokko schicken, und den dortigen Herrschern (falls sie nicht

schon unterjocht sind) , dieses Vorhaben zugleich mit der Aufforderung kund

geben, die benachbarte arabische Bevölkerung an sich zu ziehen, damit diese,

welche ohnehin unwillig und aufgeregt ist, da sie bereits grosse Verluste gegen

die Türken erlitten, sich bereit halte, im Jahre 1518, oder spätestens im fulgen-

it mit dem christlichen Heere dem Feinde sich entgegen zu stellen.

1) ist m gedenckhen, das nach gestallt der Vnordnung, Vnschicklichkait vnd

grobhait, so in der ( riMeuheit ist, vnd aus dein, das .sonderlich der geinain mann

die cristlich not nit wayss, noch bedenckht, in dem onlinari anshlag des funfezi-

gisten manns , auch des zehenten vnd /.wainzigisten phenninges vnd ander Tax vil

vnwillens, rebellion vnd vngehorsam erschein mochten.
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Das zweite für 1518 bestimmte Heer besteht aus dem Konige von Polen

für sich und als Vormund König Ludwigs von Ungern mit der ganzen polnischen

und ungerischen Macht in Verbindung mit den Böhmen , Mährern , Schlesiern

und andern benachbarten Völkern, auch den Contingenten der nieder-österrei-

chischen Lande mit einem Theile des kaiserlichen Geschützes und des benach-

barten Baiern; alle auf Abschlag ihres zu stellenden fünfzigsten Mannes und der

zu leistenden Geldbeträge. Für jene, welche nicht mitziehen können, oder nicht

wollen, soll man Söldner, und zwar Böhmen, aufnehmen. Die Landsknechte

jedoch sollen alle der afrikanischen Heerfahrt zugetheilt werden.

Daneben soll der Centralrath zu Rom sich um die Hülfe der Tartaren be-

werben, und bei den Fürsten der Moldau und Wallache i dahin wirken , dass sie

ihren Frieden mit den Türken brechen, ihren Tribut aufsagen und mit den Chri-

sten sich verbinden, auch sollen sowohl Tartaren als Wallachen Subsidien ver-

heissen, und darauf Abschlagszahlungen geleistet werden. Beide sollen sodann

in Verbindung mit dem Heere des Königs von Polen gegen Semendria ziehen,

dasselbe erobern und befestigen, und darauf die Winterlager in der Heimat

beziehen. Dieser Zug wird leicht gelingen, weil der türkische Herrscher durch

die Heerfahrt der Christen in Afrika hinlänglich in Anspruch genommen ist.

Im Jahre 1519 soll der Kaiser und der König von Portugall gegen Alexan-

drien vordringen ; dabei wird auf die verbündeten Eingebornen von Fez , Ma-

rokko | etc. in der Zahl von mehr als 100.000 Streitern gerechnet. Nun soll

auch der König von England in eigener Person zu ihnen stossen, doch soll ihn

früher der Kriegsrath zu Rom auf die Zusage hin, die er dem Kaiser gethan,

darum ansuchen, dann der König von Dännemark und der Hochmeister von

Preussen in eigener Person mit den Hilfstruppen der Moscowiter. Dies Heer

soll den Hauptstreich liefern , Egypten erobern , und den Herrseher Persiens an

sich ziehen. Dies wird um so leichter gelingen , weil der türkische Kaiser die

Tartaren zu einer Hülfe in einem ihnen zu fern gelegenen Lande nicht wird bewe-

gen können, und zwar um so weniger, wenn sie inzwischen durch das Geld der

Christenheit gewonnen wurden.

Zugleich bricht der König von Frankreich mit der ihm bisher zu Gebote

gestandenen Hälfte des Kreuzheeres auf, (die Gelder bleiben ihm, wie vor, zur

Verfügung) und zieht durch Friaul nach dem obern Bosnien, und wird diese

Strasse desshalb gewählt, weil er mit den occidentalischen Christen kurz vorher

in Krieg verwickelt gewesen, während die orientalischen Christen durchaus

keine Abneigung gegen ihn haben. In Bosnien vereinigt sich mit ihm das Heer

des Königs von Polen mit den Tartaren und Wallachen. Nach geschehener Verei-

nigung schreiten die vereinigten Heere, ohne sich zu theilen, zu Eroberung von

Adrianopel undPhilippopel, brandschatzen von dort aus Griechenland (von wel-

chem Erträgnisse insbesondere die Tartaren und Wallachen sich erhalten können),

und richten ihrAugenmerk auf die Eroberung von Negroponte oder eines andern

Hafenplatzes, damit dadurch im dritten Jahre das afrikanische Heer einen offenen

und gesicherten Landungsplatz habe.

In dem dritten Jahre (1520) soll das afrikanische Heer, wenn es „ob got

will" den Türken obgesiegt, mit der grossen Flotte, welche es besitzt, und wel-

cher es bis dahin vielleicht auch die feindliche einverleibt haben wird, das Meer
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iil>er>et/.eu , mit «loiu polnischen und französischen Meere \ ereinigt gegen (\>n-

stanlinopel ziehen, dasselbe, so wir ganz Naln'ien und andere Lande mit Hilft

der Perser einnehmen, und SO die Heeifahrt enden ' ).

Darauf wird dem Sophj ron Partien halb Nitolien, gani Carstnsnien und

Armenien überlassen, während die sndsre Hflfts rtstoliens, ganz. Bgypten und

Byriaa daa Christen bleibt So wird die CbristenhsH um ein Drittel erweitert,

und mit der Zeit wohl auch Afrika zu dem christlichen Glauben gebracht I'ie

eroberten Linder werden über Einwilligung der Kreuzfahrer durch den Papst

und das Cardinal-Collegium als Superarbitri unter die christlichen Könige,

Pursten und Republiken gleich und treulich gctheilt.

Um über diesen Kriegsplan zu berathen und zu bescbliessen , sollen alle

christlichen Fürsten ihre Botschafter zu dem römischen Könige schicken, eben

so zu dem Papste, welche letzteren durch die 3 Kriegsjahre zu Rom verbleiben,

um während dieser Zeit alles Nöthige zu berathen und durchzuführen.

Dieser ganze vorgelegte Plan soll jetzt sofort durch den Papst allen Königen,

Fürsten und Communen mitgetheilt, und dieselben zur Theilnahme an diesem

dreijährigen Kreuzzuge, zur Bewilligung der nöthigen Truppen und Geldsummen,

so wie zum Eingeben des sechsjährigen Waffenstillstandes bewogen werden.

Nebst der Auftrage , den vereinigten Ausschüssen diesen Plan vorzulegen,

hatten die kaiserlichen Abgesandten laut ihrer Instruction (Linz, 23.Dec. 1517), 23. Der. j r> 1 7

.

noch mehreres Andere auszurichten.

Die Abgesandten der Ausschüsse von Steyer, Kärnten und Krain hatten am

19. December in Gegenwart der Verordneten der Ausschüsse von Österreich ob

und unter der Enns dem Kaiser eine Schrift übergeben, in welcher sie sich

beklagten, dass sie schon so lange Zeil vom Hause entfernt waren, ohne dass

noch irgend etwas Wesentliches zur Verhandlung gekommen wäre, und baten,

die ober-österreichischen Ausschüsse sollten sich obne Verzögerung mit ihnen

vereinen, und sowohl die vorgelegten Angelegenheiten, als auch die eigentlichen

lessaeben vornehmen.

Auf dieses Gesuch sollten die kais. Räthe erwiedern: Der Kaiser hat die

Ausschüsse durch sein Ausschreiben nach Schwäbiseh-Wörth vorgeladen, um dort

zugleich mit den Kcichsangelegenheiten durch den von ihm ausgeschriebenen

Iteichstag, auch mit ihnen die eigenen Angelegenheiten der österreichischen

Erblande zu berathen und zu ordnen. In der Zwischenzeit sind aber drei unvor-

hergesehene Hindernisse eingetreten. Fürs Erste haben sich die Reichsstände

nicht eingefunden, und als Gruud ihres Ausbleibens angegeben, dass sie wegen

der grossen Entfernung des kaiserlichen Aufenthaltes (Wien und Neustadt),

gemeint, der Kaiser werde selbst an dem festgesetzten Tage nicht erscheinen.

>N aun dieselben sieb versammeln werden , weiss der Kaiser selbst nicht. Fürs

zweite hat der König von Polen „sein lieber Brueder" den Kaiser ersucht, ihm

zu Liehe eine Zeitlang in Österreich zu verweilen, da er in der heiligen Zeit

(Weihnachten?) dahin zu kommen gedenke, sich über allerhand Angelegen-

heiten, welche sie beide, den König Ludwig von Ungern und die beiderseitigen

1) vmt also den ganezen Herab mit dem Turgkhen inachen.
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Lande angehen, mit ihm zu besprechen. Dieses Ansuchen hat der Kaiser füglich

nicht abschlagen können. Desshalb hat auch sein Aufenthalt in Österreich sich

in die Länge gezogen; doch hat er bereits einen Eilboten zu dem Könige geschickt,

um zu erfahren, ob diese Angelegenheiten nicht durch eine Gesandtschaft, die

er nach Krakau schicken würde, könnten abgemacht werden. Die Antwort darauf

ist bis jetzt noch nicht eingelaufen.

Das dritte und grösste Hinderniss kommt daher, dass die kaiserliche Regie-

rung in Tirol, so wie die dortigen ständischen Ausschüsse, als sie wahrgenom-

men, wie die Versammlung der Reichsstände sich in die Länge ziehe, den Kaiser

dringend ersucht und gebeten haben, er wolle „aus allerlay vrsachen" persönlich

sammt den Ausschüssen der nieder-österreichischen Lande nach Innsbruck kommen,

woselbst alle fraglichen Angelegenheiten gelegener, erfolgreicher und entschei-

dender könnten verhandelt und zn Ende geführt werden.

Der Kaiser ist entschlossen, in dem Lande ob der Enns so lange zu verwei-

len, bis die erwartete Antwort des Königs von Polen eingelaufen, ob die von

diesem angeregten Angelegenheiten, darunter der beantragte Feldzug gegen den

Erbfeind der Christenheit, durch eine Botschaft verhandelt werden können, oder

ob des Kaisers persönliche Gegenwart erforderlich sei.

Damit jedoch innerhalb dieser Wartezeit die Kosten der versammelten Aus-

schüsse nicht umsonst ausgelegt seien, auch ihre lange Abwesenheit von der

Heimat nicht des Erfolges entbehre, haben die k. Räthe ihnen zu eröffnen , wie

es des Kaisers Wille sei, dass sie ungesäumt nach Innsbruck sich verfügen, und

dort mit den Ausschüssen der ober -österreichischen Lande und seinen dahin

abzusendenden Räthen über alle in dem Einberufungsschreiben entfallenen Vor-

lagen berathen. Wird die Reise nach Polen oder die persönliche Zusammenkunft

mit dessen Herrscher nicht nothwendig erachtet , kommt der Kaiser in eigener

Person dahin, um beiden Verhandlungen selbst gegenwärtig zu sein, und sich

an ihnen zu betheiligen. Im entgegengesetzten Falle wird er seinen dort gegen-

wärtigen Räthen unbeschränkte Vollmacht ertheilen, um die ganze Angelegenheit

zu fördern, dem Lande die Kosten, den Ausschüssen die Mühe zu ringern.

Sowohl in Beziehung auf den vorgelegten Feldzugsplan, als auch die jetzt

erwähnte Aufforderung erfolgte bereits an demselben Tage (23. December) die

Antwort der Ausschüsse.

Den ersten betreffend, bitten sie unterthänig, die Sache bis zu dem Zusam-
mentreten sämmtlicher Ausschüsse, wo sie erst erfolgreich (da sie allein keine

Hilfe bewilligen können), und gültig verhandelt werden könne, ruhen zu lassen.

Was den Zug nach Innsbruck betrifft, sind die Ausschüsse der Meinung, dies

greife einigermassen die Ehre der Lande an, welche sie vertreten *), und schla-

gen einen näheren Versammlungsort vor, wozu ihnen Salzburg am geeignetsten

erscheint. Gefällt dies dem Kaiser nicht, so unterwerfen sie sich diesmal in

Anbetracht der zu versammelnden wichtigen Angelegenheiten seinem Willen,

werden sich um den Stephanstag (26. Dec.) herum von Wels auf den Weg

1) will denen ausschussen, gleichwol als etba mer treffenlichen vrsachen, das

es disen landen etwas zu verklainerung raichen macht, alls Ir K. M. wol zu erwe-
gen wissen, beswerleich sein, dise Malstat zu besuechen.
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machen, uaUlWigtl den weiteren Ucscheid erwarten, n ml bitten nur, dass dann

II Innsbruck die Verhandlungen ohne Aufschub begonnen, und «lern Kode Zuge-

führt werden.

Am 14, seil. »ii ergeht rOH Llll MM itl Kl ion an seine Käthe, den |i, l»,

Mi kund im geben, wie seine Meinung dahingegangen sei, dass sie

neben seinen Käthen ihm ihre Ansieht über den Feldzugsplan mit (heilen, nicht

aber sofort auch Hilfe bewilligen. In diesem Sinne haben sie mit ihnen zu ver-

handeln und darüber zu berichten.

Auf dieses den Ausschüssen von dem Cardinal von Gurk durch Veit Welzer,

Landosverweser in Kärnten, mitgetheilte kaiserliehe Schreiben, antworten die

AlMUhillB dem Cardinal, der inzwischen schon wieder zu Linz ist, von Wels

aus folgendermassen

:

Was ihre Ansieht über den türkischen Zug anbelangt, haben sie bereits bei

Gelegenheit der ersten, ihnen durch Gabriel Vogt überreichten Denkschrift ihre

unterthänige Meinung ausgesprochen, wissen auch, obgleich sie von Neuem

darüber bei iethen. nichts daran zu verbessern, da ein derartiger Feldzug ohne

Bewilligung der deutsehen Keichsstünde unternommen, für den Kaiser, seine

Knkel, die künftigen Landesfürsten, auch Land und Leute gefährlich ausschla-

gen konnte, was ohnehin der Kaiser in seinem hohen Vorstande selbst erwogen

haben wird. In diesem Sinne wolle der Cardinal dem Kaiser die ganze Angele-

genheit vortragen.

In der Zwischenzeit kam des Kaisers Schreiben (Linz, 20. December) 26.!>cc. 1 51 7.

welehes die frühere Antwort der Stände (vom 23. December) erledigt. Obwohl

von Seite der ober-österreichischen Ausschüsse kein Anstand obwaltet, selbe

naeh Salzburg zu berufen , so ist es doch aus andern, dem Kaiser erst kürzlich

bekannt gewordenen Ursachen nicht ausführbar, den gemeinsamen Ausschusstag

an einem andern Orte als n Innsbruck, abzuhalten. Sie sollen darin keine Ver-

kleinerung und Zurücksetzung ihrer Lande (wie sie vermeinen) erblieken, son-

dern seinem Auftrage Folge leisten, und falls sie schon auf dem Wege sind,

sogleich von Salzburg nach Innsbruck abgehen.

M kaiserliche Schreiben erhielten die Ausschüsse, welehe bereits ihre

arnjelreten . /.u Salzburg am (>. Jänner 1518, worauf sie alsogleich den ti.Jän. 1518.

naeh Innsbruck einschlugen.

Doli angekommen, wurden sie am 21. .länner von den dahin abgesehickten 2 1 . Jan. ISIS.

lialheu des Kaisers : Wilhelm, Herr zu Kappoltstein , kaiserlicher Hofmeister,

oberster Hauptmann und Landvogt im Elsass ; Georg, Herr zu Firmian. Marseball

und Glied der Innsbrucker Regierung. Cyprian von Serenlein, Hof- und tirolischer

Kanzler : Hanns Casper von Laubenberg, Clricb von Schallenberg, Andreas

Haiiber , Vicedom in Kärnten und Klasius Höltzl , kais. Pfleger zu Vellenberg,

nach Hol erfordert, wo sich die Genannten mit der ihnen ertheilten kais. Voll-

macht (datirt Wels. 7. .länner 11618) bei ihnen auswiesen.

Am 22. .länner legen sie ihnen ihre Instruction (ebenfalls Wels, 7. Jänner IS.Jin. i

ilalirl) vor, und machen ihnen in Folge derselben nachstehende Vorlage:

I» | Aiissebiisse werden sich noch erinnern, warum und aus welch wichtigen

ur den St. Olhmarstag ( 1({. November), naeh Schw.i-

bieeh-WSrtfa erfordert , wozu sie sich auch ganz und treulich willig bezeugt:

Archiv XIII. |8
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ebenso, wie inzwischen dem Kaiser bekannt gewordene Ursachen Schuld gewe-

sen, dass er sie nicht dahin ziehen lassen, sondern nach Innsbruck berufen. Es

ist demnach die Veränderung der Malstatt und der Verzug der ganzen Angele-

genheit aus zufälligen, aber genügenden Ursachen hervorgegangen, wesshalb

sich die Ausschüsse dadurch nicht beschwert fühlen, sondern sich solches gefal-

len lassen möchten.

Ebenso wird ihnen wissentlich sein , aus was für Ursachen, ohne eigenes

Zuthun oder Anregung der Kaiser in vergangenen Zeiten zu dem Kriege mit dem

Könige von Frankreich, so wie mit Venedig und dessen Verbündeten gedrängt

worden; dass er diesen schweren Krieg durch viele Jahre mit Darstreckung des

Kammergutes auch Hülfe seiner Lande geführt, und unterhalten, damit nicht blos

verwüstende Einfälle in seine Länder hintertrieben, sondern auch gegen diese

Feinde angriffsweise verfahren ist, wesshalb er immer eine grosse Anzahl Kriegs-

volk im Felde liegen gehabt, mit welchen er den Feinden auch etliche Städte

und Flecken abgenommen, hoffend, sie dadurch zum Abschlüsse und Haltung

eines bleibenden Friedens zu bringen und zu drängen. Diesen Frieden hat der

Kaiser, selbst in der Zeit seiner Siege gesucht und darüber verhandelt, was ihn

vielfach in seinen Fortschritten aufgehalten ; aber in all den gegebenen Ver-

sicherungen war keine genügende und sichere Bürgschaft eines dauernden Frie-

dens zu finden, wesshalb er, gegen seinen Willen, stets im Kriege verharren

müssen , bis endlich über Einschreiten des Königs von Spanien und die unter-

thänige Bitte der Landstände den Waffenstillstand mit Venedig, und der Friede

mit dem Könige von Frankreich abgeschlossen worden, was alles den Ausschüs-

sen ohnehin bekannt , und durch das Berufungsschreiben erst neuerdings ins

Gedächtniss zurückgerufen worden ist.

Während des Waffenstillstandes hat der Kaiser und König Karl von Spanien

fortwährend mit Venedig über einen dauernden Frieden unterhandelt, ohne

jedoch denselben bisher unter hinlänglicher Bürgschaft eingehen zu können.

Der Kaiser erwartet aber dennoch dessen endlichen Abschluss um so mehr, als

den Venetianern bekannt ist, dass er für den Fall, dass sie den Friedensabschluss

verwerfen, zum Kriege gerüstet ist, auch die Könige von Frankreich und

Spanien ihre Vermittlung zugesagt haben, und eben jetzt damit beschäftigt sind.

Kommt der Friede nicht zu Stande, so hat der König von Spanien seine Hülfe für

den Krieg zugesichert. Desshalb sollen die Ausschüsse, doch im grössten Geheim

über die Artikel des mit Venedig abzuschliessenden Friedens berathen, ohne

jedoch zu beschliessen, weil sonst die Venetianer, wenn die Ausschüsse sich zu

grösseren Concessionen , als man ihnen vorerst anzutragen gedenkt ,
geneigt

zeigten, und dieses offenbar würde, die Venetianer dieses Mehr zu fordern nicht

ermangeln würden. Das Ergebniss dieser Berathungen ist dem Kaiser durch

seine Räthe schriftlich zu übermitteln.

Da ferner von den 18 Monaten , für welche der Waffenstillstand , ein-

gegangen worden, nur mehr beiläufig 5 erübrigen , so ist es nothwendig, sich

nicht auf die Friedensliebe der Venetianer, und die auftretenden Vermittler

zu verlassen, sondern Anstallen zu treffen , damit , wenn der Friede innerhalb

dieser noch erübrigenden Zeit des Waffenstillstandes nicht abgeschlossen würde,

das Land zur Gegenwehr und zum Kriege gerüstet sei.
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Den Au- \f{ .,ii ( .|, wohl l.cwussl, duss ilio östcrr. Lande viele

Richtig* N;h-1iIkhii, iowohl gllobige, ili ungläubige haben, von welchen, ins-

M „swcicii IcwlViMi \ml praclicen" |o sicli jcl/t allenthalben in

!• r nn
i

•'.! antragen, OberflUlc und Beeebtdignagen, betonderi wenn dagegen

\nordiiimgen getroffen werden , in Aussieht stehen. Dcsshalb

iet nSthig, derflber au berathen, vor Allem eher, ieei alle Erblinde sieh mit

um! gegen einander wohl verständigen und vergleichen, was jedes Lud, welches

derarf getröffen würde, von den andern an Rath, Hülfe und Beistand erwarten

kann, damit sie alle, und ihre Erben und Nachkommen bei dem Kaiser und

seinen Krhen unzertrennt und unbeschädigt verbleiben, was ungezweifelt ihr

aller Wunsch und Mille ist. Darüber sollen nun die Ausschüsse ebenfalls ver-

handeln, damit der Kaiser für den Fall , dass der Friedcnsabschluss scheitert,

sieh fernen darnach richten und Anordnungen treffen könne, dass im Falle der

Noth alles zur Gegenwebf fertig und gerüstet sei , sowohl für einen plötzlichen

Überfall, als für den Fall eines dauernden Krieges.

In diesem letzteren Falle geht aber des Kaisers Meinung keineswegs dahin,

sie auf die eigene Hülfe und Abwehr zu verweisen, sondern wie sie und ihre

Vordem sieh allzeit zu ihm und seinen Ahnen getreulich gehalten, wird auch er

durch Kriegsvolk zu Fuss undRoss, Hauptleute, Geschütz und in eigener Person

ihnen treulich zurSeite stehen, zugleich mit den Ilülfstruppcn Karl's und anderer

Verwandten, wie er bisher immer gethan, und dabei weder seines Leibes, noch

seines Kammergutes schonen, wovon sie ohnehin überzeugt sein werden.

Nachdem aber der Kaiser mit seinen Nachbarn und andern Feinden so viel-

fach in Krieg verwickelt gewesen, den er ohne Nachtheil seiner Lande und Un-

terthanen nicht vermeiden konnte, und dadurch insbesondere aber in der letzten

Zeit durch den langwierigen Krieg mit Frankreich und Venedig sein Kammergut

erschöpft hat , da er nicht blos das jährliche Einkommen auf diesen Krieg ver-

wendet, sondern auch alle seine Renten, Zinse, Gülten, Zölle, Mauthen, Berg-

werke und anderes Kammergut verschrieben, versetzt, verkauft und belastet

hat: ist vorauszusehen, dass, falls in dieser Beziehung nicht Abhülfe getroffen

wird, von dem Kammergute nicht einmal das entsprechende Einkommen zu

Erhallung seiner Person, seines Hofes und des seiner zwei königlichen Töchter

abfallen würde; dadurch aber würde seine Wirksamkeit in allen, ihn, und Land

und I iiterthanen betreffenden Verhandlungen gelähmt werden. I herdies hat er

aueh beschlossen , einen eigenen Hofrath als oberste Behörde einzusetzen und

in allen Landen „gute Regierung" zu bestellen, damit Jedermann billiges und

gleiebea Reebl und Geriebi zu jeder Zeit linde, und dadurch gemeinsam guter

und Einigkeit erhalten werde (wie er dies in seinem früheren Aus-
ibeo .lusfuliilieli angedeutet), desshalb sollen die Ausschüsse neben

Lrlheilung ihre« getreuen Reihe* auch die nöthige Geldhilfe bewilligen, damit

das, des langwierigen venetianischen Krieges wegen versetzte Kammergut ein-

I. und die .Mittel herbeigeschafft werden, seinen und seiner Töchter

t und die Regienugea in den einzelnen Landen KU unterhalten, und

ammtvcrwaltung in eine gute, bleibende Ordnung zu bringen. Daraus

wird nicht nur für die Lande selbst grosser Kitten hervorgehen, sondern

dtf Kaiser wird auch dies gnädig anerkennen, und insbesondere „seinen

15 •
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sun" anweisen, sie vor allen andern Landen zu schützen und sich empfohlen

sein zu lassen.

Da ferner die Ausschüsse dieses Mal in einer Zahl, wie noch nie geschehen,

versammelt sind, so sollen sie auch, wenn sie etwas weiteres in den angeregten

Sachen wissen, darüber rathschlagen, und ihre Ansichten dem Kaiser bekannt

geben, der solches gnädiglieh anerkennen wird. Der Kaiser wird auch jene

Angelegenheiten die ihn zurückhalten, beschleunigen, um bald in eigener Person

bei ihnen erscheinen zu können.

Über alle Vorkommnisse haben des Kaisers Rälhe ihm durch seine „poste-

reyen" ungesäumt zu berichten.

Nach Übernahme dieser Instruction begannen die Ausschüsse ihre Verhand-

lungen; als sie aber auf den Artikel der Vereinigung gegen feindliche Angriffe

kamen, erklärten die von Österreich ob und unter der Enns nicht weiter ver-

handeln zu können, es würden dem zuvor die Vollmachten der einzelnen Aus-

schüsse geprüft.

Die Ober-Österreicher, dies folgerichtig auf sich beziehend , fragten sich

sofort an, ob dieser Vorschlag sie treffen , und dadurch die Entscheidung über

die kaiserlichen Vorlagen aufgehalten werden solle. Darauf erfolgte die Antwort:

Man habe Niemanden besonders im Auge, sondern sehe es im Allgemeinen als

recht, gut und billig an, die ertheilten Vollmachten zu vernehmen, damit in

dieser Hinsicht nicht etwa später, bei dem Beschlüsse der Verhandlungen,

Anstände sich ergeben. Die Ober-Österreicher entgegnen, es könnten leicht

über diese Vollmachten langwierige Discussionen sich ergeben, welche die Ver-

handlungen in die Länge ziehen würden, desshalb ersuchen sie die Österreicher

ihre Meinung deutlicher auszusprechen, worauf, diesem Ansuchen entsprechend,

der Rathschlag der Ausschüsse von Österreich ob und unter der Enns den

10. Fcb. 1518. 10. Februar 1518 übergeben, und in voller Sitzung der Gesammtausschüsse

vorgelesen wurde, des Inhalts

:

Der Kaiser hat in der Instruction ausgesprochen, wie seine Erblande viele

feindlich gesinnte Nachbarn haben, von denen künftighin mancher Angriff zu

erwarten stehe, und wie er desshalb begehre, die Erblande sollen sich gegen-

seitig vereinigen und darüber verständigen, welche Hilfe im Falle eines feind-

lichen Einbruches ein Land von dem andern zu erwarten habe.

In dieser Hinsicht wollen die Österreichersich , wo es die Zeit fordert , als

getreue, gehorsame Unterthanen halten, dass der Kaiser und seine Nachkommen

daran ein Gefallen, die Widersacher aber einen Schrecken haben werden. Die

Gegenwart jedoch erheischt keine derartige Rüstung, denn bisher hat der Kaiser

seine Lande gnädiglich geschützt und ist es auch für die Zukunft als Herr und

Erbfürst schuldig, worauf sie auch mit unterthäniger Zuversicht hoffen.

Geschähe aber ein gewaltiger Einbruch in das Land, dann wollen sie „auf-

seyn, noch gelegenhait desselben , auch vermugen, ihren Freyhaiten vnd alten

herkumen trewlieh widerstand thun," dahin lautet ihre Vollmacht, bei der sie

verbleiben; etwas weiteres zu bewilligen haben sie weder Auftrag noch

Befugniss.

Wohl sei eine ähnliche Verhandlung und Einigung zwischen den nieder-

österreichischen Landen zu Mürzzuschlag beantragt worden , auf welche des
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n liis(nicti.»ii sich gegenwirtig beruf«, Der Inhalt der <l<>rt vcrfassten

Sehrift ist ihnen indess bisher dem gröttten I'heile naeh unbekannt geblieben,

und jetzt bei genauer Ei tehen iie, „das der geneehl .msiag darum

lieht allain hesu arlich. sonder aus vill merkliehen vrsachen. so sider wegeftli

len \ml vor tttgen, nit wol muglich zu tragen** Wenn sie fcrnerhier zu Innsbruck

einhellig ihe Forderungen auf »liflC gntt regierung, gericht vnd recht , mit

s;nnl.l einem obristen hawbtmann vnd Hofrate" hin forinuliren , und der Kaiser

diesen Forderungen genügt . sind sie in ungezweifcltcr Hoffnung, dass alsdann

„dadurch allen gwaltigcn cinezugen vnd muetwilligen anfechtungen genugsam

furkomen, vnd in ander weg sonnderlich verstandt vnd verainigung zwischen den

nusschussen dieser zeit aufzurichten gantz vnnot vnd vergebens".

Naeh Anhörung dieser Schrift forderten die Ober-Österreicher Bedenkzeit,

und erklärten am 11. Februar, sie hätten die erhaltene Antwort in keinem andern 11. Feh. 1618.

Sinne erfasst: „dann das alle hilff vnd verstandtnuss durch die herrn von aus-

schuss der vnder vnd ob derEnns durch sy abgeshlagen sey". Darauf, und „nach

vill disputation", sprachen sie sich dahin aus: „wo die verstandtnuss der Erb-

1 ender nit einen furgang nem, sein alle Sachen vnfruchtper, was zu handlung

furgenommen ist".

Nun begehrten die Ausschüsse von unter und ob der Enns Bedenkzeit, und

erklärten am 12. Februar: Wenn ein feindlicher Einbruch in die Erblande 12. Feh. 1918.

geschehe (in welches Land das immer wäre), wollten sie über Aufforderung des

kaiserlichen Hauptmanns mit 300 gerüsteten Pferden auf 4 Monate zu Hilfe

und Widerstand erscheinen, und soll diese Verwilligung für die nächsten 4 Jahre

Geltung haben.

Darauf wenden sich die Ober-Österreicher mit der Anfrage, welche Hilfe

sie zu erwarten hätten, an die Ausschüsse von Steyer, Kärnten und Krain, welche

sich auf 200 gerüstete Pferde für dieselbe Zeit, wie Österreich, verwilligen.

Nach kurzer Berathung erklären die Ober-Österreicher, wenn die nieder-

österreichischen Ausschüsse sich auf 800 gerüstete Pferde, oder auf 500 gerü-

stete Pferde und „500 husern auch zu ross" für 6 Monate herbeilassen, ihnen

entgegen mit 2000 Fussknechten auf 6 Monate für die Dauer von 10, 15 oder

20 Jahren im Falle eines Angriffes beizuspringen: worauf die Nieder-Öster-

reichersich Bedenkzeit ausbitten.

Am IX Februar legen die Ausschüsse von Steyer , Kärnten und Krain 13. Feh. 1618.
das Resultat ihrer Berathungen nachstehend vor:

Sie sind einverstanden , über Aufforderung des nieder-österreichischen

obersten Feldhauptmanns, den Ober-Österreichern für den Fall eines Einbruches

mit 1000 Pferden, darunter wenigstens 500 gerüstete, für die Dauer von 6 Mo-
naten zu Hilfe zu ziehen; doch müsse der Kaiser (von seinen nutzungen vnd
rennten außerhalb der Zoll, perkwereh , auffsleg vnd vngelt, auch ausgenomen
die Stet, die (l;nm in diesem «all bey i\vn kundschaften mit Iren» gepurlichen tail

i v.m dieaef Anzahl so viele erhalten, als auf ihn entfallen. Aher der Antrag
der Ober-Osterreicher. ÜtflafM in gleichem Falle 2000 Fusskncehte für die

ohheinerkte Zeit zu stellen, scheint den drei Landen aus folgenden f.riinden

nicht annehmbar zu sein. Mra Brate ist die Zehrung in den nieder-üsterniehi-

sehen Linolen viel wohlfeiler. Während dein zu Folge die Ober-Österreicher ihre
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hinausgesandten Fussknechte billiger, als um 4 fl. im Monate erhalten, können

die Nieder-Österreicher ihre Reisigen „in die tewrn lande" nicht unter 10 fl.

erhalten. Weiters ist die Meinung der Ober-Österreicher eine irrige, als könnten

die „hussern" mit weniger Kosten erhalten werden , da in den obern Landen

„die fueterung nit ist." Fürs dritte ist das angenommene Verhältniss durchaus

ungleich, während nämlich von Seite der Nieder-Österreicher bei Ausrichtung

einer solchen begehrten Rüstung viele Auslagen auf Rosse, Wehr und Harnisch

auflaufen , fällt dies bei den Fussknechten der Ober-Österreicher ganz weg.

Viertens ist der mögliche Schaden an Ross und Harnisch bei den Reisigen hoch,

bei den Fussknechten fast gar nicht in Anschlag zu bringen. Fünftens bedingt

die fortdauernde Erhaltung der 1000 Pferde (um stets gefasst und bereit zu

sein), von Seite der Nieder-Österreicher sehr grosse Auslagen , welche bei den

Fussknechten ebenfalls ganz hinwegfallen. Desshalb erscheint die Forderung,

dass die Ober-Österreicher sich zu „einer grossen ansehnlichen vnd treffen-

lichen hilff von 4000 Fussknechten" herbeilassen sollen, nicht unbillig, sondern

gerechtfertigt.

Was die Dauer der zu leistenden Hülfe betrifft, erscheint den Ausschüssen

der drei Lande die Zeitbestimmung von 10, 15 und 20 Jahren unnöthig; es

dürften 5 Jahre genügen, denn im Nothfalle können sich ja die Lande durch ihre

Ausschüsse oder auf schriftlichem Wege innerhalb dieser 5 Jahre für die nach-

folgende Zeit abermals von neuem vereinigen.

5.Feb. 1518. Am 15. Februar empfangen die Ausschüsse von Steyer, Kärnten und Krain

den Beschluss ihrer Collegen von Österreich ob und unter der Enns.

Diese verpflichten sich für die Zeit von 4 Jahren auf Einforderung des kais.

obersten Feldhauptmanns jedem der drei Lande gegen gleiche gegenseitige

Leistung im Falle eines Krieges mit 400 gerüsteten Pferden durch 5 Monate

(Zuzug und Heimzug eingerechnet) zu helfen, doch gegen dem „das sy K. M.

mit allen andern begern vnangesonnen liess." Erscheint ihnen das Hilfscontin-

gent zu gross, so können sie dasselbe mindern unter der beiderseitigen Ver-

pflichtung, weder mehr zu senden, noch mehr zu fordern. Zu einer grössern

Kriegshilfe können sie sich aus vielen Gründen nicht herbeilassen „angesehen"

des wir (so lauten ihre Worte) ew dreyen landen zu helffen gewartig seyn

müssen, vnd ir von glaubigen vnd vngelawbigen augenscheinlich aufrur vnd

anstoss habt; der wir diser zeit von den gnaden gotz sovil nit gewertig sein,

vnd wo sich zutrug ainicherlay ainczug, albeg euch dreyen lannden, demnach

wir nyt ain gleichmessige, sonder ain höhere purdt auff vns laden."

Überbraeht wurde dieser Beschluss durch Rudolf von Hohenfeld und

Dr. Ulrich Lappitz.

An demselben Tage (15. Februar) hatten die Ausschüsse von Steyer,

Kärnten und Krain ihren Antrag, auf 1000 Pferde lautend, schriftlich und münd-
lich eingebracht , und zugleich vorgeschlagen, dass zur Deckung der Kosten

eine Umlage auf die Gülten laut der Übereinkunft von Mürzzuschlag eingeleitet

würde, was aber durch Rudolf von Hohenfeld und Wilhelm von Neudeck im

Auftrage der Ausschüsse von Österreich abgeschlagen und auf die frühere Mit-

theilung zurückgewiesen wurde; worauf die Ausschüsse von Steyer, Kärnten

und Krain ihre Meinung dahin aussprechen:
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Wofern die vmi fttUrrtitfc einen gleichet AnsHilag auf (lullen nach

dem VondUtfl von Sfc nfen und Kraiu bewilligen ,
wollen sie bei

den 800 gerüsteten Pferden, oder neiden IOOOi darunter 100 husern. kleinen \

\so nielif. wollen sie gegenüber den 100 Pferden der (Kterreieher 2Ü4 Pferde

H stellen ihnrnihnien, „solielis denn wm als genug von Innen geaeht wur-

del. nachdem sy berieht seyn, das ostereieh vnder der Knns allein gegen

den dreyn landen gelacht soy. desshalh sy, die von Österreich, so baide

lannd bev einander stecn , pillich ein merers (Imn." Doch wollen sie damit

die übrigen Artikel der Vorlage nicht abgesehlagen bebett i sondern dieselbe

sainint den andern Ausschüssen . oder dem grösseren Theile derselben gerne

weiter berallien.

Darauf Hessen die Ausschüsse von Osterreich unter und ob der Enns den

Oher-Osterreichern (wie früher den Ausschüssen von Steyer, Kärnten und

Krain) am 17. Februar eine Schrift folgenden Inhalts übergeben: 17. Feh. 1
•'>

i 8.

Sie haben 300 und die andern 3 Lande 200 gerüstete Pferde angetragen.

Dagegen verlangen die Ober-Österreicher 800 , oder wenigstens für 300 davon

500 „Hussern" für die 2000 Fussknechte , welche sie zu stellen gedenken.

Obwohl nun die Österreicher in dieser Sache mit den übrigen drei Landen, wie

doch nöthig, nicht einig werden können „aus vrsach, dass sich die drew fur-

stenthumb in beslimbter anzall gleiche vnd gepurliche hilff neben vnser zu tra-

gen vnd vns zu Ihnen aufgeslagen, vnd auf vnser furslag 1VC geruste pherdt, die

wir vns ainem ieden Land zu hilff schikhen erpotten, nur mit II
C

LXIIII. pherten

vns begegnet: yedoch das menniglich erkhenn an vns nichtz ervynnden , disem

artigkhl ain genuegen zu Ihnen, vnd das wir noch gern wolten, sich die mer-

genannten drew lannd vor angezaigter maynung einlassen thäten , wie sy dann

pillich svltcn, in ansehen, das wir in allen drey furstenthumben, so von glaubi-

gen vnd vnglaubigen anstossen haben, offter , dann sy vns zwayn zuhilff komen

mochten, auch sy mit Vögelt, lehenfallen vnd andern nit dermassen, wie wir,

beladen," so wollen sie doch die Hälfte der geforderten 800, d. i. 400 gerüstete

Pferde auf j.Monate hing, (Zu- und Abzug eingerechnet), für den Fall, dass

ein Einbruch in Steyer, Kärnten, Krain und der ober-österreichischen Lande

geschieht, auf eigene Kosten zu unterhalten und zuzuschicken bewilliget haben,

und zwar, wie früher erwähnt, für die Zeit von 4 Jahren, doch mit Erstreckung

auf längere Zeit für den Fall der Noth
,
gegen dem „dass ihnen in gleiche nott

vnd zeit mit IUI gerustten pherdlcn, oder mit XV C fuesknechten zu hilff komen

wurde". „Daneben vermeidend das diser artigkhl, wie ander in K. M. Instruc-

tion begriffen, die wir zu beratslagen. nit weniger als dy drey Lannd abgesla-

wollen haben bis zu völliger erledigung der andern artigkhl, vnpintlich vnd

vnslicsslich bleib." Auch stellen sie ihr Begehren dahin, in diesem und den

andern Artikeln Beschleunigung eintreten zu lassen , damit sie „diser grossen

last vnd kost entledigt werden.

Am li). Febnur 1518 gingen die Ausschüsse von Österreich ob und unter ü». I el>. IS 18.

der Enns zu den Ober-Österreichern, und begehrten gegen 400 gerüstete

Pferde, 1200 Fussknechte. Dieeea Begehren schlugen die (H)er-Usterreicher

ah. und trugen blos 1000 Fieekneefcte an, worauf die Antragsteller abschieden,

nachdem sie Bedenkzeit sieh erbeten
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20.Feb. 1518. Am 20. Februar 1518 kamen dieselben abermals zu denOber-Osterreichcrn,

und zeigten ihnen an, „dieweil noch (in kleiner strit der uerainigung oder hilft"

halben zwischen Inen ist, soll man den Artigkhl ruhen lassen, vnd in andern

Sachen in der kays. Instruction begriffen verfarn, nachdem noch nichtz besliess-

liches In nichte ditzmals gehandelt wirdt".

Diesen Antrag nahmen die Ober-Österreicher an , bemerkten aber dazu

:

„nachdem sich die ausschuss vnder vnd ob der Enns emolls merkhen lassen, sy

wollten gegen Iren M fuessknechten auch so vil knecht hinwider halten, dass

ain hawbtman hie aufnem vnd sy mit gelt abgefertigt het, das wollen sy anne-

men," stellten auch noch das Ansuchen, jede Partei solle ihrer Anträge ein-

gedenk sein.

Indessen hatten die nieder-österreichischen Ausschüsse die Erledigung der

durch die kaiserlichen Räthe eingebrachten Vorlagen in Angriff" genommen :

Art. 1. Die Türkenhülfe betreffend, bleiben sie bei ihrem bereits früher

überschickten Vorschlage stehen.

Art. 2. Rücksichtlich des mit Venedig abzuschliessenden Friedens, oder

dass wenigstens eine entsprechende Gegenwehr eingeleitet werden solle, wäre

ihnen nichts lieber, als dem Kaiser* in dieser Sache mit Rath und That beizu-

stehen; aber sie haben weder „von vrsprung, herkomen, vmbstand," noch von

„gelegenhait" hinlängliche Kenntniss, ohne welche doch Niemand in irgend

einer Sache guten Rath zu geben vermag. Doch ist ihnen soviel bewusst, dass

die Ursuche des Krieges mit Venedig nicht in den kaiserlichen Erblanden, son-

dern „im Kayserthumb vnd heilig Romisch Reich" gelegen „wenn die Stet vnd

fleckhen, darumb mergedachter Krieg sich angefanngen, daselb hingehorig

gesehen werden." Darum erachten sie nichts billiger und zuträglicher, als die

Stände des heil. röm. Reichs behufs Rathes und Hilfe in Anspruch zu nehmen,

welche sodann, „wie sich gezimbt vnd irer fürstlichen macht zuthain leicht ist"

ohne Zweifel darinn sich gehorsam erweisen werden; „darüber Irer Mt. Erb-

lannder hilff vnd zuthayn gar nicht not wurd. Wiewol dennoch derselb khrieg,

der an ir Rat vnd wissen wider dasLibell zu Augsburg angefangen, aus vberfluss,

vnd allain Irer Mj. zw vnndertänigen gevallen mit vilfeltiger aussgab vnd Stewr

nun ettlieh Jar her inen nit wenig gestannden, weliches aber, wo sy gleich gern

weitter bewilligen, vill treffenlicher vrsach nach zusambt den vngewennten

obligen vnd beswerungen, auch den kunfftigen gevarliehkaitten, so täglich fur-

fallen vnd sy gewartten sein, inen zuthain nit furan muglich ist 1'.

Art. 3 Die gegenseitige Hülfe der Erblande ist schon früher durch die

nieder-österreichischen Ausschüsse zu Mürzzuschlag als gut und nothwendig

erkannt worden, wird auch jetzt wohl von Niemanden abgeschlagen werden,

weil die Lage der Länder und ihre Nachbarschaft sie erheischt; doch dürfte in

dieser Reziehung das Zweckdienlichste sein , „das furnemen vnd hanndlung zu

Mertzuslag deshalben in geschrift verfasst zubesehen, vnd darin was not mit

gueter bewegung zuverkern vnd zuverpessern" woran sie sich gern betheiligen

wollen.

Art. 4. Über die Verschuldung der Kammergüter geht die Meinung der

Ausschüsse dahin, „das solich Versetzung der gueter nit von Irer Mt. Erbland

wegen beschehen sey," und obwohl sie erkennen, dass nichts besser wäre, als
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wenn loten« Kemmei der »ingelöeet, med li de« Reiten Hand gebracht

würden, ist iliniMi dneli unmöglich, dies selbst tfl fluni : ist auch, wiewohl in

. lies, 11 Stehen ein lt:ilh schwierig, ihre Meinung : „CS Ware villeicht 1 C :i i f I >

von dtl jenen. N solch Mtl haben. 7.unemeii. vnd der vberschuss lies daist reek-

hen in abslag des hawh1:;ults zulegen: damit wind hefunnden. das mcnigcr inil

taeea greneea rnerteneti beteeJM war. \mi nachdem die ?§rphenaten gaeter nun

lall Ihm- Ht (i;mii( entledigt vnd frey heyin gecn. da9 dann rechtlich beschehen.

dieweil der rbefeeiwei sunst für ainen wucher gcacht wirdet".

Art. 5. Die Aufrichtung einer guten Verwaltung und Regierung betreffend.

sehen sie sieh genöthigt , den Kaiser auf das höchste zu ermahnen, dass dieses

nicht unterbleibe, und ihn inständig zu bitten, dass er es bald in9 Lehen treten

. zugleich aber ihm vorzustellen „wievil vnd was darangelegen, das ain

grosser tayll irer obligen vnd besehwerungen damit gewenndt wurdt."

Schliesslich sprechen sie sich dahin aus , wie sie die sonstigen Mängel und

Gebrechen, und was jedem Lande insbesondere noth thut , bei dieser Gelegen-

heit auch zur Sprache bringen wollen.

Sowohl dieser Beschluss , als die der übrigen Ausschüsse wurden den

20. Jänner 1518 in der Gesammtsitzung vorgelegt, und aus ihnen eine Gesammt- 29. Jan. 1 5 I S.

antworl auf die kaiserlichen Vorlagen, wie folgt, zusammengestellt ,
).

Vor Allem folgt eine Danksagung an den Kaiser für seine, aus „angeborner

fugent" hervorgehende Zuneigung zu seinen Erblanden, und das gewöhn-

liche Erbieten, solches „vngespart ires leibs vnd vermugens als die getrewen

vnderthanen mit schuldiger vnd williger gehorsam vnderthanigst zu uerdienen".

Art. i. Des abzuschliessenden Friedens oder im entgegengesetzten Falle

der Kriegshilfe wegen. Den Ausschüssen ist unbewusst , in welcher Art und

Weise der Kaiser den Königen von Frankreich und Spanien das Friedensgeschäft

übertragen, und in wieferne die Venetianer zum Frieden geneigt seien, eben so

sind ihnen die Puncte des abzuschliessenden Friedens unbekannt, auch ist ihnen

trotz ihres gestellten Begehrens bisher nichts darüber mitgetheilt worden

„deshalben Inen wider beder kunigen hanndlungen des fridens halben zu dispu-

tiren nicht gepnrn, noch fruchtpar sein wurde".

Klein weiters der Kaiser mit seinen Verbündeten zu der Zeit, wo sein

Vermögen. ;iiich die Kammer und Ämter unbelastet gewesen, doch „den Vene-

ra nieht fruchtpars aberlangen, noch die eroberten Stete behalten hat mugen,"

gegenwärtig aber laut den kais. Vorlagen durch die langwierigen Kriege alle

Einkünfte der Kammergüter erschöpft sind : sehen sie nicht ein, wie der Kelter

in diesem Kriege zu verharren und denselben mit Erhaltung „eines gereisigen

i" auch mit Proviant, Streitgeschütz und Munition fortzuführen im Stande

ist. Der Kaiser hat zwar auf die Hilfe seines Enkels hingewiesen, aber „kunig

Karl ist mit seiner hilff weit, vnd dem krieg vngelegen, auch Jung, vnd zu

r gnaden regienmg seiner kunigreien nicht vollkomenlich komen, dem
mit denTurgkhen vnd anndernsorgklichen Anstosserndermassen selhs beladen",

dass sich trotz seines guten Willens , auf seine Hilfe nicht zu verlassen ist

l) Diete Vorlag« eneaetai Un Verlaufe der ftagelegeaneH unter et* Beteten*

nung: Libcll. M liefe er.-iretkht aul 18 Flotter.
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Auch ist der Kaiser früher von allen seinen Verbündeten, Verwandten und Nach-

barn im Stich gelassen worden, und ist auch in Zukunft „aus ergangen geschien-

ten" auf keine bessere Hülfe zu rechnen. Da ferner die österreichischen Lande

durch die ganze Zeit dieses langwierigen französischen und venetianischen

Krieges bis zum Ende „mit darstrekhung irs leibs vnd vermugen, auch menigen

tewren pluedtvergiessen" dem Kaiser geholfen, dadurch und wegen Theuerung

der Lebensmittel, Menge der Landtage und andern Ursachen nicht weniger als

der Kaiserin trübselige Finanzzustände gerathen, kann der Kaiser, da der Krieg

ohnehin das Reich und nicht das Haus Österreich angeht , auch die Erblande in

steter Türkengefahr stehen, auf ihre Hülfe lediglich bei einem Defensivkriege

zur Hintanhaltung etwaiger Einbrüche rechnen, was der Ausschuss dem Kaiser

aus schuldigem Gehorsam anzuzeigen und darin zu warnen für seine Pflicht

erachtet.

Desshalb geht auch sein Rath dahin, den durch Frankreich und Spanien zu

vermittelnden Frieden, falls er zu Stande käme, abzuschliessen, wo nicht,

wenigstens eine langjährige Erstreckung des Waffenstillstandes
,
„wiewol der

Frid aus vil beweglichen vrsachen derzeit zubesliessen mer fruchtpar war",

einzuleiten.

Art. 2 und 3. Die gegenseitige Hülfe der Erblande. Ist genehm, doch

nur zur Vertheidigung gegen erfolgende Angriffe derart, dass kein Angriffskrieg

ohne Wissen und Willen der Erblande, wider ihre Freiheiten, angefangen

werde. Über die Stärke der zu leistenden Hülfe sind jedoch die Lande noch

nicht eins geworden, doch möge der Kaiserin dieser Beziehung „mit treffen-

lichen khriegsvolkh, geraisigen zeugs vnd Fussvolkh nach ansehung ainer yeden

Ermanung oder zuezugs vnd eraischung der nottdurfft darezu mit genuegsamen

grossen vnd klainen, auch Slreitgeschützs, Artolerey vnd Munition, desgleichen

mit Profanndt vnd Fuetrung , auch den Traidkasten in den Erblanden, damit

daran nicht mangl erscheine, gnedig Ordnung vnd fursehung thun.

Auch ist es nöthig, dass alle Pässe und Orte, Städte, Flecken, Schlösser

nach Rath der Regimentshauptleute und Verweser versehen und befestiget,

auch alle Land- und Feldhauptmannschaften dazu alle Orte, Städte, Schlösser

und Flecken mit „ansehnlichen gebornen Ianndlewten, darauf trawen vnd glau-

ben zu setzen ist," besetzt werden.

Nebstdem geht der Rath der Ausschüsse dahin , sich mit den Fürsten von

Baiern und Würtemberg, den Bischöfen von Salzburg, Augsburg und Passau

dem Bischöfe und der Stadt Costnitz, den Bischöfen von Strassburg und Basel

und den umliegenden Städten , wie auch mit den Grafen, Herren und Städten

„vor dem gepirg als anstossern, so K. M. Erblannden mit mannschafften vnd

profanndt gelegen sein" in gutes Einvernehmen zu setzen.

Art. 4. In Betreff des Türkenzuges ist es schwierig, zu rathen ; da der

Kaiser ohnehin desshalb einen Reichstag nach Augsburg ausgeschrieben , geht

die Meinung des Ausschusses dahin, der Kaiser möge, ehe er die ihnen mitge-

theilte Denkschrift dem Papste zusendet, auf diesem Reichstage die ganze

Angelegenheit den Churfürsten, Fürsten und übrigen Ständen des deutschen

Reiches verlegen, und nach Einholung ihres Rathes im Einverständnisse mit Rom
durch seine Botschafter eipen Fürstentag der ganzen Christenheit einleiten, auf
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welchem nicht bloi die Gegenwehr , lendpra auch ..ein ansehnlicher, Eraeht-

berer Zeg in rerttlgung iler riraBoieehea Turggeo Mehomettenieehen glauben»"

i« beepreeheo i

Der Aomcüum bemerkt tudem: l. der Keieereolle lieb am! de» beeMw

ßjlhrtgea IFaffenttillitiBd m der Cbrietenheil nicht allzusehr rertaeeem

Soll in Folge derVorlage derKönig von Frankreich derYollsieher g<

di« si.'h-i ir des Frieden! im Norden und Osten sein, so fällt das Reich eod Bor-

gund in «Ion ihm zugewiesenen Kreis hinein, was von den deutschen Reichs-

fursten und dem burgundischen Fürstenhause schwerlich angenommen wer-

den dürfte.

3. Soll der König von Frankreich, der Vorlage nach, seinen Zug gegen die

Türken durch Friaul nehmen, so würde dieser Umstand einige kais. Erblande

„IUI ergingen geschienten, derinn niemandt zugetrawen ist" in Besorgniss

versetzen.

Da weiters eine Versammlung der Gesammtchristenheit in ferner Aussicht

steht, und die nieder-österreichischen Erblande „darezuedie krabatn" und andere

Nachbarlande den türkischen Überfalles täglich gewärtig sein müssen; geht die

Meinung des Ausschusses dahin: der Kaiser solle mit den Heichsständen , den

Königen von Ungern, Böhmen und Polen und andern Nachbarn sich dahin einigen,

dass bis zu dem Eintreten des allgemeinen Feldzuges jährlich (von Georgi

bis Martini) vom 24. April angefangen bis zu dem 11. November 4000 Pferde

und 2000 Fussknechte mit dem erforderlichen Geschütze an den Grenzen auf-

gestellt und erhalten werden. Ferner soll der Bischof von Veszprim, Peter, der

zugleich Ban von Croatien und Dalmatien ist, nebst andern an der türkischen
o

Grenze lebenden Sachverständigen, welche über die Lage der Dinge die beste

Auskunft zu geben vermögen, zu dem nächsten Reichstage eingeladen, oder von

denselben die erforderliche Belehrung und Aufklärung schriftlicheingeholt werden.

Art. 5. Bezüglich der Aufrichtung desHofrathes und Regimentes. Weil die

Ausschüsse mit was unausprechenlichen handlungen Ir K. M. von Jugent und

einging Irer kays. und fürstl. regierung vnutzt her in vil und monig weg beladen

gewesen, vnd furan als ainigem Iren naturlichen Erbherrn vnd fursten aus dem

loblichen Allter, damit Ir K. Maet. von got dem almechtigen \e mer begabt

wurdet, solhe purde teglieher vnaufhorlicher hellignuss vnmenschlich zuetragen

bedenkhen, vnd nicht ciain zu hertzen nemen , damit aber Ir K. M. zu autlent-

haltung Irer Mt. selbs person vnd gesindt durch solch gemain teglich zuefallend

hanndlungen verer nicht belestiget, derselben zu nie khome, vnd Ir M. hoch-

kaiserlichen , auch fürstlichen regierung, zu beschirmung irs glaubens, auch

vnderhaltung des heiligen Romischen Reichs, vnd Ir Mt. erblich fnisteinthumb

des löblichen Hawss Osterreich nicht verhindert , vnd die purde der teglichen

zuefallenden handlungen durch solch obbemelt K. M. loblich furnemen autV Ir Mj.

hofrat vnd Regenten der Lande geladen werden : wollen die Ausschüsse gerne

in dieser Angelegenheit rathen.

Der Hofrafth durfte aus 10 .Mitgliedern bestehen, !> aus dem heil. röm. Reich

von Adel undDoctores, 1 aus jedem der nieder-österr. Lande, 2 aus Tirol „alles

treffenlich erher vnd verstendige geporne Lanndtlewte, dazu ein Hofmeister, ein

Marschall, ein Kanzler und ein Schatzmeister.
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Alle Angelegenheiten „ausser K. Mt. aigen gehaimen vnd grossen Sachen"

sollen sodann in voller Sitzung vorgebracht, berathschlagt, wo es nöthig , mit

Genehmigung des Kaisers beschlossen, und die Durchführung anbefohlen wer-

den. Geheime, besondere wichtige Sachen möge der Kaiser mit einigen dieser

Hofräthe berathen und entscheiden.

Hofmeister, Marschall, Kanzler und Hofräthe sollen gleiche Rechte im Hof-

rath und ausserhalb desselben haben, und jeder die Angelegenheiten möglichst

beschleunigen, damit der Kaiser nicht überlaufen werde, dazu weder miet noch

gäbe wider K. M. vnd gemainen nutz oder nyemandt zu nachtaill bei swerer K. M.

strafe zu vermeiden, nemen noch vordem.

Auch Niemand Anderer amkais. Hofe soll einProcuratorium übernehmen, bei

seiner Eidespflicht. Zuwiderhandelnde sind von dem Kaiser nach Rath der Hof-

räthe zu bestrafen. Dem Hofräthe nicht zuständige Angelegenheiten sind sofort

an die competente Behörde (Regimentshauptleute, Verweser, Pfleger und Rich-

ter) zurückzuweisen. Die einschlägigen Angelegenheiten der Erblande sind wie

billig blos von den ober- und nieder-österreichischen Hofräthen zu entscheiden.

Art. 6. Die Kanzlei betreffend sollen alle Angelegenheiten der römischen

und der erbländischen Kanzlei dem kais. Hofkanzler zugewiesen werden in der

Art, dass derselbe beide Kanzleien mit „geschikhten nottürftigen Secretarien,

die im Namen K.M. verpflicht, auch gehorsam vnd gewertig seynsollen, versehe.

Beide Kanzleien fertigen die Geschäfte der ihnen unterstehenden Länder aus und

haben ihre getrennte Registratur, der Kanzler oder bevollmächtigte Secretär

unterschreibt die herablangenden Beschlüsse des Hofrathes , die „mit dem Cat-

schet vmb merer rue willen K. M. Im hofrath verzeichnet vnd mit des Canzlers

Secret verfertigt werden". In anderer Form soll keine Urkunde von irgend einem

Secretär geschrieben, gefertigt oder expedirt werden bei Strafe : geschieht es

dennoch, so ermangeln diese Urkunden der Gültigkeit und Rechtswirksamkeit,

sollen auch von keiner Behörde angenommen, viel weniger vollzogen werden. Die

vorhandenen Siegel und Seeretsiegel sind zu vernichten, und es soll fortan blos der

Kanzler ein Secretsiegel und zwei andere, für das Reich und die Erblande inne-

haben. Es soll auch nicht mehr als ein Catschet (das der Hofmeister, in seiner

Abwesenheit der Hofmarschall, oder wem es dieser für den Fall seiner Abwesen-

heit übergibt, verwahrt) gehalten und gebraucht werden.

Mit dem grossen Majestätssiegel, das der Kaiser selbst in Verwahrung hat,

sollen die im Hofräthe verhandelten , nach der Ordnung unterschriebenen und

vom Kanzler ausgefertigten Acten , dann die Erschliessungen des Kaisers in

wichtigen und geheimen Angelegenheiten, die er unter des Kanzlers Gegen-

zeichnung selbst unterschreibt
, gesiegelt werden. Der Kaiser kann auch ein

eigenes Secretsiegel, dazu ein, zwei oder mehr Secretarien für die persönlichen

Angelegenheiten , z. B. Waidwerk , Valkhnerey etc. halten , doch unterstehen

auch diese Secretäre den oben ausgesprochenen Geboten.

Die Anordnung des Hofstaates in „kamer, kuchl, keller , taffl, (die der

schweren Läufe wegen geregelt werden müssen) betreffend, ist die Meinung,

dass der Kaiser „die Offiziere , als Camerer , Camerdiener , Forschneider,

Sehenkhen, Silberkamerer, Kuchenmaister vnd Truksass mit angesehenen, vnd

so weit es Ir K. M. nit beschwerlich, mit gepornen landtleuten besetze," dazu



.dies nl dariiin :iiii«*ui ersamcn ausschuss Irer K. M. aini

nun.; mit

f

• Immi sieht gcpüren will."

\rt. ? und s. Des Kaminergul . dir Einnahmen und Aufgaben betreffend,

•;eht ihr Kalb dahin, dazu einen Schatzmeister, rief erhländische Käthe, einen

KMMMrteäreiher und Buchhalter einsueetsea , und ie »ine Hofbanunver einzu-

richten, mit bleibendem Sitze in den kais. Erblanden, welcher s;i iiimtl i«-lii-s Ein-

kommen untersteht , auch das durch Verfallen und Conliscation \<ui (lülern

Bieeeenda nicht aoagenommen, Ihr beben die Vicedome , Amtleute und indera

Kcamte jährlich Rechnung zu legen. Doch hlciht die Tiroler Kailkamiuer zu

Inasbrnek, und liefert bloa die jährliehen Überschüsse dem Schatzmeister ein.

Die Vicedom- und anderen Ämter sollen nach Rath des Regiments und Hof-

rathea mit Eingebomen besetzt werden.

Kanunerschreiber und Buchhalter sollen unter Überwachung der rief Kam-

merräthe die Einnahmen und Ausgaben verbuchen, und jährlieh vor den von dein

Kaiser dazu verordneten Käthen der Erblande, und einiger des Regiments M
Innsbruck vollständige Rechnung legen. Her Uberschuss der Binnahmea soll zur

Einlösung der Pfandsehaften und Bexahlung der Schulden „nach nuez vnd ge-

fallen EL >L. auch nach Ret der verordneten Ret vnd regiment, darüber ein

statut aufgericht werden soll" verweiulet werden. Der Schatzmeister und die

Käthe der llofkammcr „sollen sich auch kainer Extraordinari ausgab, so zuver-

hinderung K. IL vnd derselben lochtet-, vnnser gnedigsten Frawn , auch der

Erblande Regiment ordinari etat komen mochte , nicht anneinen , beladen noch

gebrauchen.*

Kein Beamter soll einen Anlheil an Handelsgesellschaften oder Münzung,

wodurch der Kaiser in seinem Silber und Kupferkaufund das Land Nachtheile

erfährt, haben dürfen.

A rt. 9. Die Aufrichtung der Hofordnung und des Regiments der Erblande

betreffend, solle es der Kaiser „nach seinem willen vnd gefallen, auch gelegen-

heil seines Kinkomen der Camer, auch nach Hat seiner Kete mit ansehenlichen,

mschikhten persxmen, auch anzaigung vnd anezal derselben vnd Irer besoldung

teil den förderlichsten gnedigclieh entsliessen vnd ainem Ersamen Ausschuss

•nsajgea vnd darüber rerer Irer Mt. vnd allen wesen zu guet Ir rndertenig guel

hedunkhen verneinen".

Da lie der Kaiser aufgefordert . falls sie noch etwas über seine Vorlagen

hinaus wüssten . dieses anzubringen, damit er auch darüber mit ihnen ins Ein-

vernehmen komme, gibt ihm der Ausschuss »nachfolgend« Kchaftcn vnd obligen

mitaambl den nachTolgendea beschwerungen zu vernehmen, damit Ir K. M, aus

Irer Mt. selbst vnd gemeiner lanntachafft notturlTt aus angeporner rernunff)

Beledig ansehung vnd in den obliegenden echafften mit abstollung der beschue-

rungeo zutun vrisi

Ar I. iO. Sie wünschen, ilass der Kaiser „vmh rue vnd versehonung willen

Irer Mt. persun vnd geaindta, auch zu ibstellung der teglichea E\fi aordinari

l vnd zu Forderung gueter Ordnung die nierer zeit ain Stete hofhaltung in

Iren nider vnd oberost. Landen" feststellen und halten wolle.

Art. 11. Er möge die Erbschafts-Angelegenheiten seiner Enkel Karl und

Ferdinand bezüglich der Erblande bei Lebzeiten ordnen, „damit nach Irer Mt.
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abgang, den der allmechtig got lang zeit mit gnaden verhueten vnd Ir Mt. mit

langwieriger gesundthait bewaren wolle, nicht Irrungen erwachsen oder für-

fnllen. Vnd das Kunig Ferdinandus auf das furderlichist heraus in dise lannd

pracht, auch die heyrat nach willen Irer Mt. gegen vnnser gnedigsten Frawen

vollzogen werde."

In den nun folgenden Artikeln legen sie ihre Beschwerden vor :

Art. 12. Zuerst wegen der Münze; nachdem „ein merklicher vall" in den

Münzstätten des Kaisers zu Wien und Hall im Innthale, vorzüglich aber zu St. Veit

in Kärnten gepflogen wird, wider die Freiheiten der Lande. „Nachdem aber

gemainer Erbland ein komen in Iren Rennten, gulten vnd zynsen nicht auf das

gold, sonder auf die Münss, als in den nö. Landen auf die phundt pfening, vnd

in der Grafschaft Tirol auf die phundt perner vnd Marckh gestellt ist, deshalben

so! her abvall der Münss allen K. M. Erblanden zu merkhlicher minderung vnd

abbruch alles Ires iärlichen Einkhumens, Stillschweigens zu Ewigen Verderben,

wo solher abfall nit abgestelt werden sol, raichte; Dieweil auch K.M. ain

klaine anczall Silber für sich selbs zu Wienn vnd Hall im Inntal, dardureh Irer

Mt. in abfall der Münss nicht grosser vortail ersteet , vermünzen lest, anch von

der Kernerisehen Müncz , darinn etliche zugemainer Lanndschaczungen wider

Ir freiheiten Iren aigen fortailen suechen vnd prauchen, vnd vielleicht gar kein

einkhomen hat; vnd entgegen solher abfall aller geringen Müncze In beczallung

Irer M. einkhomen aller Rennt, gult, zoll vnd mewt, verkauften vnd bezallung

der Silber vnd Kupffer ein ewig treffenlich Mynderung K. M. ordenlichen Camer-

gut gepiert vnd bringt, auch darbey alles das, so durch den gemainen man, es

sey ain Kaufmanswar, getraid , wein, fleisch vnd ander zu der geringen Müncz
halben aufgeslagen kaufft wirdet, darczu die mal vnd fueterung bey den Wirten

zu merklichen nachtail in hochem gelt auffgestigen vnd beczalt werden muss;

Nachdem aber K. Bf. alls Herr vnd Lanndtsfurst zu Osterreich Im eingang irer

fürstlichen Regierung gemainen Erblanden, sy bey Irer alten herkhomen, vnd

auch der Münz mit dem grat, körn vnd gewicht wie von alter an abfall beleiben

zulassen gnediclich bewilliget hat" lautet des Ausschusses Bitte dahin, der

Kaiser wolle solche vnordentliche" Münzen abstellen, „auch die silber vnd kupfter

von den gesellschaften, die dann dieselben mit K. M. merkhüchen nachtail vnd

Irem vortail, auch vnerhorten Interesse lange Jar ingehabt, vnd entgegen K. M.

böse bezallung an geringem gold vnd münss, auch siechten thuechern, vnd Sei-

dener war , darzu in hohem kauff mit tripelierten fortail getan haben," wieder

an sich nehmen, ihnen ihr allfälliges Capital, das sie in dem Geschäfte haben,

bezahlen, ordentliche Münzstätten in den nieder-österreichischen Landen, zu

Hall im Innthale und in den Vorlanden unter Überwachung der Behörden auf-

richten und sonst nirgends zu münzen gestatten, auf die Münze rücksichtlich

ihres Werthes dahin feststellen: „das sich ain yede silberne Münss gegen ainem
gueten Rheinischen gülden , so weillendt Erzherczog Sigmund von Osterreich

loblicher gedachtnuss der Curfursten Ordnung nach geschlagen hat, vnd neun-
czehenthalben grat an rein golt halten soll , der gerecht an gold, khorn vnd
gewicht ist, inhalt des ordentlichen hienach gestellten Ausszugs vergleiche vnd
nicht mer noch weniger nach Ansehung des Silberkauffs halte, geslagen vnd
furan verrer khain val damit beschehe, noch gestat werde." Dass der Kaiser
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ferner bei allen münzberechtigten Reichsstßnden <'i n <* gleiche Ordnung bei Ver-

lust der Münzrechte und weiteren l'ünfail auf dein Im\ ..rslelienden Üeiehstage

einführe, u.'/u NIMM am Frankfurter HtlchtUgt eittgewilligl wurden „vnd litt

gering vaithar gesiagen münssen, desgleichen <li«' Crtifi im dem ill<

10 vnd Rheinisch gold gm Lyon in Frankreich durch die Kaufl'leiil fi

vnd gegen 4t» siechten fronen vei sf uehen wirdt , darneben g|f abstelle, vnd

:t u fl' ainen bestimhlen Termyn . und nielit lenzer, solieh ring gesiagen Münz In

irein geringen werdf vnd nielit hoher gegen K. M. ordenlichen Münss Inhalt nach-

fotgtldll prob vnd Ordnung bey verlierung desselben gelts genommen oder

rn werde, vnd nach versclieinung des bestimbten Termyn alsdann neuer

khain einreissent oder frembt Münss oder krönen bey vcrlierung derselben in

K. M. Krblanden , damit diesclb gering mnnss aus den Landen khome, vnd die

guet new gesiagen Münss darin beleibe , auch das guet gerecht goldt entgegen

wider in die lannd pracht vnd komen inuege, genomen, sondern in Irem geringen

werdt, damit sich die new vnd alte Münssen durcheinander nicht vermischen,

zerschnytten vnd wider vermünezt , durch ernstlich Mandat in K. M. Krblanden

zunemen vnd auszugeben verpotten. Damit so werden all gering Münssen durch

dise Ordnung abgestellt."

Art. 13. Das Geleitgeldt betreffend, bemerken sie „als in disen vergangen

frantzosischen vnd venedigischen Kriegsleuffen daz Kaufmansguet , wie wol zu

K. M. nachtail vnd den veindten, damit sie ire Soldaten mit der bezallung dester

»tätlicher vnderhalten mugen, zue fortail auss etlicher hanndler vnd proeurato-

res aigen nuez vnd Interesse willen, so sy in treft'enlicher Ansechung emphan-

gen vnd K.M. verhalten, teglich anhaltung, auch vngegrundt vnderricht vnd

vbung zu fuern erlangt, vnd ain glait gelt darauff geslagen, aber zu verscliei-

nung des khriegs solh gelaitgelt anvereziehen wider abzustellen K. M. den Erb-

landen gnedielich bewilliget hat". Da aber dieses neu autgebrachte Gelaitgeld

trotz mannigfachem Ansuchen der Erblande „zuevermuthen aus Verhinderung der

aigennuezigen personen, so verrer Ir Interesse, auch vnderhaltung davon zu

emjdiahen gedenkhen ; widerwertigen vnderricht, als ob durch dasselbe dem

Kaiser ein merklicher jährlicher Zuwachs an Einkommen vermittelt werde, bis-

her nielit abgestellt ist, glaubt sich der Ausschuss verpflichtet, begründet und

wahrheitstreu dem Kaiser darzustellen, welcher Abgang an den alten Mauten und

Zöllen und in anderer Deziehung dadurch dem Kaiser, und zugleich welcher

Schaden dem Lande erwachse. Dass dem Kaiser ein dreifach grösserer Schaden

als Nutzen daraus komme, erhellt schon daraus, dass die Erhaltung des noth-

wendigen Personales einen bedeutenden Theil der Hinnahmen verschlingt, ferner

aus dem Umstände, dass die Kaufleute die Landstrassen und alten Zollstiilten des

NM Aufschlages wegen (liehen, und andere Strassen aus der Lombardie nach

Lyon und von dort in die Niederlande, auch durch das Mailändischc und die Schweiz

mit ihren Waaren einschlagen, wodurch den Franzosen, Schweizern und den

Kaufleuten der Reichsstädte reicher Gewinn zufällt. Die Kaufmannsgüter und

das Vieh aus und nach Ungern nehmen ihren Weg „durch krabaten,** wodurch

sichtbarlieh Graf Hernhardins Zölle, Mäute und Landstrassen floriren. Die

italienischen Kaulleute wollen gleichfalls aus Scheu dieser Auflage die Märkte

in Tirol mit ihren Tüchern und andern Waaren nicht mehr beziehen, wie denn
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an dem jüngst abgehaltenen Markte zu Botzen nicht der zehnte Theil derselben

gegen früher sich einfand. Dadurch leiden die deutschen Kaufleute, weil ihr

grösster Absatz indem bisher auf den Merkten geschehenen Tausche ihrer Waaren

mit den Italienern bestanden. Es komen auch die nieder-österreichischen Kauf-

leute, die auf diesem Markte Tücher, Specereien und andere Waaren holten,

nicht mehr dahin. Dadurch leidet neben dem Kaiser auch das Land, weil weni-

ger Geld in das Land kommt, und den Einwohnern die Gelegenheit fehlt, ihre

Naturproducte , Getreide, Fleisch, Schmalz etc. zu verwerthen. Es kommen

auch des Kaisers Zölle und Mauten, die ihm bisher nicht wenig „erschossen,"

in Abnahme und Verfall. Zudem haben die venetianischen Kaufleute angezeigt,

wie ihre Repulik entschlossen sei, Repressalien zu üben, und einen Gegen-

aufschlag einzuführen. Dadurch könne dann das Frachtfuhrwerk , auf etliche

1000 Pferde und Ochsen sich belaufend, die dem Kaiser „seine Artollerey, auch

klain vnd gross geschücz vnd munition," dazu allen Proviant in und aus dem

Felde bis zum Ende des letzten Krieges geführt haben, dann etliche 1000 Saum-

rosse in Steiermark, Kärnten und Krain, wovon der gemeine Mann nicht blos

lebt, sondern auch den Herrschaften Zinsungen und Dienste leistet, fort und

fort ins Abnehmen. Würde der Kaiser auch späterhin diese Neuerung des Ge-

lailgeldes tbthun, so werde doch das Fuhrwerk und der Saumtransport nicht so

leicht wieder zu der vorigen Ausdehnung und Blüthe gelangen, auch die Kauf-

leute von den neu eingeschlagenen Handelswegen kaum mehr abgezogen werden

können. Insbesondere leiden die Erblande, welche doch gegen neue Aufschläge

gefreit sind, indem sie von dem zum eigenen Verbrauche bestimmten Wein,

Getreide, Fleisch und andern Lebensbedürfnissen für den Fall der Einfuhr den

Ausländern gleich steuern auch alle Kaufmannsgüter zu doppelten Preisen

erkaufen müssen, so, dass die neue Steuer recht eigentlich sie trifft , da der

Kaufmann bei seiner Waare um ihren Betrag aufschlägt. Darüber bitten und

erwarten sie Abhilfe „durch des erlich hoch kaiserlich gemuet, davon Ir M. von

dein almechtigen ewige belonung, Ir Mt. glukhseligkait emphaen wirdet."

Art. 14. Der Gesellschaften und Kaufleut halben. Die grossen Handels-

gesellschaften, welche ausserhalb des Landes ihren Sitz haben, haben durch sich

selbst und ihre Factoren alle Waaren, die den Menschen unentbehrlich sind,

als: Silber, Kupfer, Stahl, Eisen, Linnen, Zucker, Specerei, Getreide, Ochsen,

Wein, Fleisch, Schmalz, Unschlitt, Leder, in ihre alleinige Hand gebracht, und

sind durch ihre Geldkraft so mächtig, dass sie dem gemeinen Kaufmann und

Gewerbsmann „der eines gülden» bis in zehen tausend reich ist" den Handel

„abstrikhen." Sie machen beliebig die Preise und schlagen nach Willkür damit

auf, wodurch sie sichtbarlich in Aufnahme kommen, einige davon „in fursten

vermögen gewachsen" zum grossen Schaden der Erblande. Um dieses zu wen-

den, und die dabei mitunterlaufende Übervortheilung in Gewicht und Mass zu

verhüten, geht die Ansicht des Ausschusses dahin: den Gesellschaften soll mil

Ausnahme der Märkte kein Einlagern ihrer Waare mit täglichem Verkaufe gestat-

tet weiden, auch zur Verhütung von Betrug und Contrebande Niemand im Lande

öffentlich oder heimlich , ihnen beitreten dürfen. Bei den Messen oder offenen

Jahrmärkten zu Wien, Bolzen, in den Vorlanden und andern Orten, soll es den

Gesellschaften nicht gestattet sein, Güter oder Waaren vor Ende des Marktes
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durch einen höheren Preiste**! H sich zu bringen . oder während der Messe

heimlich Oder öffentlich :ih/nsclili.'ssrii \.w tafgtBg des Marktes, hei Verlust

tes; sondern was jeder auf die Märkte bringt, das soll er ..l"-\ der eilen,

| I \nd mass treulieh, erberlich vnd vngcverlieh- bis 711 Ende des Marktes

rerksofeo. H elUehsfteoll «-s erlaubt sein, dei ngerieefci »der Leadriea

„mit dem hauffen" aufzukaufen bei \ erlöst des Viehes , sondern jedem, Reich

oder Ann, solchen Vorkauf und das Treiben in die Länder. Städte und Märkte

zu fernerem Kauf und Verkauf erlauht sein, auch der neue Aufschlag auf das

Vieh aufgeholten werden. Auch die neuerlieh zur Betreibung des Seifcnhandcls

zusammengetretene Gesellschaft soll als landschädlich aufgehoben werden.

Art. 15. Wegen handhabung der gerichte. Jeder soll bei seinen Freihei-

ten belassen und ohne Rechtsspruch Niemand davon gedrängt werden, auch

jeder Gerichtshandel in seiner ersten Instanz vor dem ordentlichen Gerichte

vorgenommen werden.

Art. 16. Was die alten Vater- oder Ritterlehen betrifft, so auf den Adel

gewidmet sind , und durch den Tod der Innhahenden dem Kaiser heim fallen,

werden solche gegenwärtig „gemainen personen, so dem nit vähig seyn mugen,

die Ir kundschafften in allen landen haben, dartzue in aines leben haimlich

expeetans darauff erlangen" verliehen, und so dem Adel entzogen. Desshalb geht

des Ausschusses Bitte dahin, solche heimgefallene Lehen in den Landen, die

nicht ohnehin in dieser Beziehung gefreit sind, den Adelsgeschlechtern dessel-

ben Namens, Stammes und Geblütes als den nächsten Verwandten, im Ermang-

lungsfalle aber „andern geborn herro, ritter vnd knecht, der voreitern, auch sy

Ir leib vnd guet zu K. M. in notten als Iren natürlichen fursten, darauff solich

Ritterslehen mit dem Swert zu verdienen gewidmet sein, gesetzt," fortan vor

allen andern ohne Rücksicht auf irgend eineExspectanz oder Verschreibung „so

dawider aus der procuratores vbung aufgeen mochten," zu verleihen. Weiters

behalten geistliche Fürsten und Prälaten die ihnen heimgefallenen Lehen sich

selbst vor, und wollen dieselben ganz im Gegensatze ihrer Widmung und Grün-

dung , ferner nicht mehr den Laien, Edlen oder Andern verleihen, was gegen

die Freiheiten der Lande ist. Der Kaiser möge dahin wirken , dass diese Lehen

von den geistlichen Fürsten und Prälaten „nach gelegenhait vnd herkomen der

gotzhewser, wie sich dem Krumpenstab nach lehen vnd landsrecht gejuirf."

wieder den adeligen Geschlechtern verliehen werden; dass auch die Lehens-

gerichte mit gebornen Lehensmannen als pares curie durch den Lehensherren

ohne Kosten der Vasallen nach altem Herkommen besetzt werden, doch soll in

Lehenssachen die Appellation allzeit vorbehalten bleiben.

Art. 17. Werden alle diese Anträge angenommen und die Besehwerden

gehoben , dann will ein „ersamer aussschuss anstat gemainer erblande, wiewol

die Erschöpfung der Camer , auch verphantungen an Ir schuld vnd verschling,

darzu wider Irn willen besehenen ist, auch derhalben nicht weniger in vnver-

mögen gewachsen sein. K. M. auf Ir hegern vnd gnedig ansinnen mit ainer

vnderthänigen hilff nach gelegenhait aines ieden lanndes, wie Ir. M. alsdann

verrer vernemen wirdet, nicht verlassen."

Über diese Vorschläge des engeren Ausschusses beschlossen die Ausschüsse

der fünf nieder-österreichischen Lande:

Archiv XMF. I C
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Der erste Artikel, Friede oder langer Waffenstillstand wird angenommen,

doch genügt es statt der oftmaligen Wiederholung einmal zu setzen , dass die

Hülfe blos innerhalb des Landes geleistet wird, auch sollen statt der lateinischen

Worte deutsche gesetzt werden.

Art. 2. Die gegenseitige Hülfe der Erblande, weil in ihrem Umfange

noch nicht festgesetzt, bleibt dahingestellt, zugleich mit dem dritten, einschlä-

gigen Artikel.

A r t. 4. Die Türkenhülfe wird angenommen, doch soll eigens gesagt werden,

dass „der bischove zu Wesprym wan (Banus) im Krabaten" sei, auch beigefügt,

dass man jetzt mit 6000 Mann mehr, als später mit 10,000 ausrichten werde.

5. und 6. Art., Hofrath und Kanzlei betreffend, werden in der vor-

gelegten Fassung angenommen, doch so, dass die 2 aus den äussern Landen

zu nehmenden Glieder des Hofrathes , (welche der Schreiber vergessen) mit

aufgenommen und hinzugefügt werde: Jedes Glied ist unter Eidespflicht ver-

bunden, jeden ihm bekannt gewordenen Vergehensfall eines Collegen dem

Hofrathe anzuzeigen, und dass das Catschet allzeit mit den Siegeln zweier

Hofräthe verwahrt, bei dem Hofmeister, oder wer dazu bevollmächtigt ist, auf-

bewahrt werde.

Artikel 7 und 8. Kammergut. Es soll auch in den nieder-österreichischen

Landen eine Raitkammer mit einem Rentmeister, dem durch die Vicedome eines

jeglichen nieder-österreichischen Landes der jeweilige Überschuss (all Rema-

nentz) eingezahlt und verrechnet wird, errichtet werden. Den Vizthumen

selbst sind „alle aufsieg, salzsieden, eysenertzt und ander einkhomen" zu über-

antworten, und von Landräthe zu verrechnen. Legt der Vicedom Rechnung,

soll von jedem Lande ein Raitrath und von Insbruck zwei zugezogen werden.

Auch soll jeder Vicedom dem Landeshauptmann oder Verweser und den Land-

räthen eine Verrechnung seiner Einnamen und Ausgaben vorlegen, damit

diese „was sy verdächtlich, vnförmlich vnd vnnotturfftigclich" darin finden,

zugleich mit ihrem diesfälligen Rathe und Vorschlage dem Rentmeister auf

die Raitkammer schicken. Ebenso sollen bei der Rechnungslegung der ober-

österreichischen Lande zu Insbruck zwei von der nieder-österreichischen Rait-

kammer zugezogen werden. Der Schatzmeister soll bleibendes Glied des Hof-

rathes sein , ihm sollen die Rentmeister jährlich am Hofe in Gegenwart zweier

Hofräthe und zweier Landraiträthe (wovon der eine bei dem ober-österreichi-

schen, der andere bei dem nieder-österreichischen Rentmeister bezüglich der

Rechnungen zugetheilt ist), Rechnung legen. Vor eben denselben und wen

sonst der Kaiser dazu abordnet , legt der Schatzmeister die Rechnung. Die

übrigen Bestimmungen dieses Artikels werden angenommen.

Artikel 9. Hofordnung und Regierung, wird mit dem Zusätze angenommen,

dass mit allen jenen, welche Pfand schaften, Ämter oder welch Kammergut

immer innehaben, die Ordnung dahin getroffen werde, dass sie ihre Besitztitel

nachweisen, und wo bei der Abrechnung gefunden würde, „dass ainer gefärlich

gehandlt, oder vnziemblichen vberschuss hiet," dass alsdann nach Recht gegen

ihn verfahren würde.

Artikel 10 bis 11 bleiben, nur soll bei dem letzteren „des pennfalls die

heyrat betreffend," nicht vergessen werden.
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Artikel 12 (das Münzen) bleibt, nur sind die Münzstätten deutlicher anzu-

füliren. Österreich unter der Knns begehrt auch, dass das Münziechl der Haus-

genossen/u Wien, dueli innerhalb den Grenzen der neu aufzustellenden Münz-

ordnung aufrecht erhalten werde, dass ferner alle Munznieistcr den Ahfall der

Münzen anzeigen, und die Münzordnung auch für den Fall , als sie im Heiche

nieht durchzuführen sein sollte , doch in den Erblanden zur Geltung gebracht

werde.

Artikel 13 (das Gelaifgcld) wird in der vorgelegten Fassung angenommen.

Artikel 14, die Handelsgesellschaften und Kaufleute betreffend, wird mit

dem Zusätze angenommen, dass der Kaiser die Einfuhr der Seife von Venedig

und andern Orten gestatte.

Artikel IS, wird unverändert angenommen.

Artikel 16, mit dem Zusätze: „in den lannden , dareinn die leben völlig

oder ledig werden ; darzue ist der purger pitt, das sy auch für ausspittung Irer

gueter gnediglich verhuet vnd versehen werden," und dass die Lehensgerichte

durch den Zusatz: „die fürstlichen vnd ander lehengericht" naher bestimmt

werden.

Artikel 17 bleibt, mit dem Zusätze als Bedingung: dass die Lande vor Krieg

und Einfällen gesichert werden.

Diese Beschlüsse wurden von den Ausschüssen Österreichs ob und .unter

der Enns, dem Kaiser zugleich mit einem Einbegleitungsschreiben vorgelegt,

dessen Inhalt dahin geht: Wiewohl sie dieses Alles beschlossen, und gern ohne

weitere Weigerung oder Vorwand dabei geblieben wären, damit Aufschub und

Verlängerung der Verhandlungen vermieden worden wären, und ihnen nichts

begierlicher gewesen , als Alles für den Kaiser, sein Haus und die Lande Er-

spriessliche nach Inhalt ihrer, von den Landschaften ertheilten Gewalt zu

beschliessen; so ist dies doch nur unter der Voraussetzung geschehen, dass die

Vollmachten der übrigen Ausschüsse anstandslos erfunden würden, dass diesel-

ben insbesondere auf des Kaisers Ausschreiben und die mitgesandten Copien

gestellt wären. Sie haben sich auch, wie bisher immer bei derartigen Verhand-

der Brauch gewesen, bereit erklärt, ihre Gewalthriefe vorzulegen, und

begehrt, die der Andern einzusehen. Letzteres» haben sie erst jetzt durchsetzen

können, und dieselben haben sich nun gegen einander gehalten ihrem Inhalte

nach sehr verschieden herausgestellt. Insbesondere hat sich in der Vollmacht der

Grafschaft Tirol und der drei äussern Lande der Mangel gezeigt, „das sv Hin-

auf wider hindersichbringen, nit entlieh zu schliessen macht haben, noch zum
tail sich desselben annemen wollen." Da nun ihre (der Österr.) Gewalt aus-

drücklich lautet „neben vnd mit andern ausschussen, vnd nit in sonderhait , all

Sachen zu handeln vnd schliessen , auch nieht anders, dann sy ichte mugen,

furnemen oder bewilligen, so stellen sie sich auch auf den Standpunct der

Oberlande," und bitten, dass der Kaiser die ihm hiemit vorgelegte Schrift von

ihnen „auch dermassen liemitirt mit hindersichpringen ( wie ander Inen vorbe-

halten Urnen) gnediglieh versteen wolle," und dass der Kaiser dies nieht mit

Ungnade aufnehme, weil sie in Folge der Wortlaute ihrer Vollmacht nicht anders

handeln, und einen!-.. \ erfahren hei den Vollmachtgebern nicht

verantworten können, „als sein M ngeporner hoch Irer vernunfl't pesser

16*
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verstcen khan, als hie anzuzaigen not ist." Sie melden daneben unterthüniglich

„das, wenn es darzue khumbt , das solhe obbestimte verfast hanndlung vnd

gehorsam antwort an Ire herrn vnd freundt in behanndlung der Ersamen lanndt-

schafften aus vorgeschribner vrsaeh lanngen, vnd sein K. M. in derselben oblie-

gen, mengl vnd beschwerungen, so zum tail hie mit in gemein, vnd hernach in

sunderhait I. M. furtragen werden, sie mit gnediger fursehung, beledigung vnd

wenndung (wie sy dann underthaniger guetter hoffnung seyn), nit verlassen

wirdt: dass sy zusambt dem, das ain ieder K. M. Landtmann mit getrewen

hertzen in aller vnderthaniger gehorsam sich nit allain solichs auffs höchst

crfrewen, sondern auch in s. K. M. begern selbs gehorsam vnd willig erscheinen,

khainen vleiss vnd furderung, sy zu demselben zu bewegen vnd noch genaigt zu

machen, sparen wollen; indem sie nicht zweifeln, der Kaiser werde von den

versammelten Landständen eine bei weiten ausgiebigere Hülfe erlangen , als sie

jetzt in Folge der verschieden lautenden Vollmachten zu bewilligen vermögen.

1 3. März 1518. Darauf macht sie der Kaiser (13. März) aufmerksam, wie ihre Absonderung

von den Ausschüssen der Oberlande und damit verbundene Weigerung „ain Zer-

rüttung aller hanndlung, auch ain langen verczug, vnd durch aufschreiben newer

landteg grosse costen pringen wurde," desshalb begehrt er, dass sie ihr ihm

mitgetheiltes Vorhaben aufgeben , und sich selbst endlich entschliessen und

vereint eine Antwort geben sollen, abgesehen von der Einwendung der Tiroler

und Vorländer wegen , auf welche sie nicht hinsehen sollen, „dan Ir K. M. ist

derselben machtig vnd wirdet sich mit Inen dermassen vergleichen, das an den-

selben lannden khain mangel sein soll."

IG. März Am 16. März folgt des Kaisers zweite Antwort. Er habe die Rathschläge

1518. und Begehren der Ausschüsse (so sich erstrecken in 18 pletter) gehört, könne

ihnen aber füglich keine Antwort darauf geben, er wisse denn zuvor , welche

Hülfe, im Einzelnen und klar dargelegt, der Landschaften dagegen thun wollen,

um sodann seine Verwilligung und ihre Artikel zusammen vergleichen zu kön-

nen, „damit solher der K. M. auch lannden vnd leuten eerlich vnd nutzpar sey,

auch seiner M. vnd Inen khain khunfftiger spot daraus erwachs. Er hat übrigens

vernommen, dass etliche Landschaften ihm ihre Beschwerden vorzulegen geden-

ken „solhes mag K. M. leiden, sehe es auch gern, das solhe vbergab yetzt auch

geschehe, damit ains mit dem andern zueging vnd kein zeit verlorn werd, nach-

dem Ir K. M. vor diser heiligen zeit hie wiederumb abschaiden muss, damit

K. M. nit zurütt den Ratslag, darauf der gemainen Cristenhait wolfart stet."

Die Ausschüsse übergeben denn auch sofort : gemainer Erblandt beschwe-

rungen, darinn K. M. aus Irer Mt. selbst vnd gemainer Lanndt notturfft gnedige

fursehung mit abstellung deselben zuthuen wisse, die notturfft ervordern will.

I. Der Gotswerer halben. Gegen das allgemein eingerissene Schwören,

Fluchen und Gotteslästerung, möge der Kaiser Mandate an die Obrigkeiten zur

Abstellung desselben ergehen lassen. Der gemeine Mann, welcher bei der

h. Marter, Blut, Wunden oder Leiden Christi oder der Gottesmutter und der-

gleichen freventlich, muthwillig und mit Vorbedacht schwört, soll im ersten

Übertretungsfalle durch 3, im zweiten durch 8 Tage bei Wasser und Brod ge-

fangen gesetzt werden , im dritten Betretungsfalle aber die Zunge verlieren.

Jene, welche gegen und wider Gott und die Jungfrau Maria muthwillig,
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freventlich und mit Vorbedacht läslern , sollen nach erwiesener Thatsache, die

Frauen ertränU. die Männer mil dem Schwerte hingerichtet werden. Bltidltf

massen sollen die Kriegslcute im Felde gestraft «erden. Adelige , die bei Gott

ien h. Leiden schwüren . sollen das erste M;tl S, das zweite Mal 10, «las

dritte Mal !»0 rheinische Gulden Strafe zahlen: die Hälfte fällt armen Kirchen

und Hausarmcn. die andere Hälfte der Obrigkeit zu, unter deren Gerichtsbarkeit

m. Im Falle sie die Zahlung verweigern, sollen sie bis zur Entrichtung

ifbetrages gefangen gehalten werden. Adelige, welche Gott und die

.lunufiau freventlich und Hedacht lästern, sollen von der Obrigkeit gefänglich

eingezogen, und an Leib und Gut gestraft werden.

Wenn aber Jemand
,
gleichviel ob edel oder unedel, aus Zorn oder andern

Gründen, unbedachtsam und nicht freventlich in dieser Hinsicht sich vergeht,

der gehört nicht vor die weltliche Obrigkeit, sondern soll sich der von seinem

Beichtvater ihm aufzuerlegenden Busse unterziehen.

Doch dürfen die gemeinen Stadt und Landrichter auch hier , wie überall,

keine gerichtliche Gewalt gegen die Amtleute und Diener Sr. Majestät, noch

gegen den Adel und seine Diener „mit vangknuss, geboten vnd verpoten," noch

anderweitig sich anmassen , und haben blos das Recht, „welche sich frewent-

licher, muetwilliger Judicia oder maleficigen hanndlen geprauchen, weder frid

noch recht nit nemen oder geben wollten," in Ermanglung der competenten

Obrigkeit gefänglich einzuziehen, aber nur um sie dieser zu übergeben.

II. Des zutrinkhens halben. Das übermässige Zutrinken soll in allen kaiser-

lichen Landen verboten werden, so dass alle Gesellschaften, die heimlich oder

öffentlich einander zutrinken, ohne Unterschied, ob es der eine ausbringt oder

Bescheid thut, sammt dem Kellner oder Wirthe, oder wer sonst in seinem Hause

dazu Unterstand gibt, er würde dann dazu genöthiget , in den Städten in dem

offenen Narrenhäusl, auf dem Lande in den Märkten, Dörfern und Gerichten in

.•wohnlichen Gefängnisse für jedesmalige Vergehen durch 3 Tage bei

Wasser und Brod gefänglich gehalten werden , und darin weder Herr noch

Diener, sondern nur der Adel, ausgenommen sein. Ebenso soll das Zutrinken

den „hawbtleuten, Vendtrichen, doplsoldnern vnd gemainen knechten im Felde

verboten," und das Verbot in ihren Eid mit aufgenommen, die Übertreter durch

den Profosen gestraft, im Wiederholungsfalle ohne Gnade ausgemustert werden.

Wenn Adelige dieses Gebot in eigener Person oder durch Gestattung des Zu-

trinkens in ihren Schlössern übertreten, „so sol ain jeder, so offt solche

geschieht , vmh sechs guldin in dreyntagen , die negsten bey Krn vnd trewen

seiner obrigkhait , da solichs beschiht, zugeben schuldig sein, oder als ain

vtraehter gemainer lannde saezung mit vngnaden gestrafft werden." Auch gegen

Frauen soll in derselben Weise vorgegangen, die Übertreter aus dem geistlichen

Stand.- aher ihren geistlichen Obrigkeiten überantwortet, und von diesen nach

dem geistlichen Hechte und den besonderen Statuten bestraft werden.

III. Urkhund der ergangen hülff halben. Nachdem die Erblande in den

jüngsten Kriegen von Anfang bis zum Ende, in- und ausserhalb des Landes

dem Kaiser mit Darstreckung des Leibes und Gutes „vnangesehen Irer freyhaiten,

doch vnverletzt derselben- Hülfe geleistet, so ist des Ausschusses Begehren,

jedem einzelnen Lande mit Inbegriff der darin sitzenden Bischöfe Urkunden, dass
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die Hülfe eine freiwillige gewesen , ausstellen zu lassen (wo dieses noch nicht

geschehen) damit daraus kein Recht für die Zukunft zum Schaden der Freiheiten

der Lande könne abgeleitet werden.

IV. Der vermählten Freiheiten halben. Nachdem einige geistliche und

weltliche Stände, auch Adelige und andere Personen, Städte, Märkte, Zünfte,

Zechen und Handwerker auf unbegründete Ansuchen hin zum Abbruche und

Nachtheile der von Kaisern , Königen und Fürsten erlangten Landesfreiheiten,

zur Verhinderung des allgemeinen Wohles, manchmal auch zum grössten Scha-

den der benachbarten Lande besondere Freiheiten und Gnadenbriefe erlangt

haben und noch erlangen, erfordertes der Vortheil des Kaisersund der Erblande

gegenüber solchen erschlichenen Freiheiten und ßegnadungen, dass die darauf

sich berufenden Parteien, vor den Kaiser als Fürsten von Österreich oder vor

dessen Regierung nach Gebrauch eines jeden Landes gefordert, ihre Freiheiten

geprüft, und wo sieh die Parteien nicht in Güte abfinden, da der aus ihren

Freiheiten entspringende Nachtheil klar dargelegt und nachgewiesen wird, die-

selben durch Rechtsspruch abgestellt und ihrer Wirksamkeit beraubt werden ;

zugleich ergeht die Bitte , dass des Kaisers Majestät insbesondere in seiner

Eigenschaft als römischer Kaiser derlei Begnadigungen „so sich wider der for-

sten von Ostreich golden bull vnd fürstlichen oder gemainen landtsfreyhaiten

streckhen" fortan nicht ertheilen wolle.

V. Viscalischen Klag vnd hanndlung halben. Die Fiscale sind gegen ein-

zelne Personen in den Landen klagbar aufgetreten, obwohl der Zeit die Fiscale

in den Erblanden aufgehoben sind, und solche Klagen durch den Kammerpro-
curator „doch in schein der viscalischen freyhaiten" geführt werden. Wird

der Fiscal sachfällig, erhält die Gegenpartei die Processkosten doch nicht

ersetzt. Nun sind aber sowohl der Kaiser als Landesfürst gleich den früheren

Fürsten in Österreich , als auch die gesammten Erblande „für die fiscalischen

Recht vnd Ciagen gefreyt vnd privilegirt," so dass keinem Fiscale in den Lan-

den eine Klage oder Procedur rechtlich gestattet ist. In dieser Hinsicht geht

Rath und Bitte des Ausschusses dahin, der Kaiser wolle in Zukunft weder einem

Fiscal, noch einem Kammerprocurator „in schein der viscalischen freyheiten"

irgend ein gerichtliches Auftreten gestatten, sondern derlei Sachen in seinem

Namen vor dem ordentlichen Gerichte eines jadtn Landmannes nach gemeinen

Landesbrauche und alter Herkommen einleiten.

VI. Testament halben. Es werden oft Testamente , die nach den Rechten
und Gewohnheiten des Landes gültig verfasstsind, durch Befehle „so aus vnwis-

senheit K. M. auf widerwertig furpringen ausgen," an einigen Orten annullirt.

Dies soll fortan, den Fall gerichtlicher Erkenntniss ausgenommen, nicht gestat-

tet werden
, und Jedem die Vertheidigung seines vermeintlichen Rechtes vor

dem ordentlichen Gerichte erster Instanz unbenommen sein.

VII. Gerhabschaft halben. Da nicht selten fremde Personen aus Eigennutz
in die Vormundschaften sieh eindrängen, so ist dies fortan nicht mehr zu gestat-

ten, sondern die Einleitung zu treffen, dass, wenn über die Vormundschaft nicht

testamentarische gültige Anordnungen getroffen werden, nach Landesgebrauche
der nächste fähige und unverdächtige Verwandte den Kindern als Vormund
bestellt, von ihm, so oft es nöthig ist, durch die Obrigkeit und die Verwandten
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;: fordert | die kimler mit ungebührlichen Auslagen nicht

verkiir/t. und d; s Hinkommen wirklich /n ihrem Mesten I erwrinlef werde.

\ Hl. Dtr bayrifl halben. Nianand loll farlai dorth »Tigaadig aafcfifciM

r Ycrheiratliung seiner loehter uml Verwandten gegen <lf" Willen der

ftnTMldttflhafl od«P ViirmmuiscIiaH gedrängt werden: „aber aus gnedigen fur-

pett \ml fiirschrillten wirdet niemandt beswerung cmphahen."

I\. D«f Absager halben. Hüeksichtlich der „muelwilligen strasscnrauber.

aii>trottT muI abseger" soll der Kaiser einen gemessenen Befehl an alle I lau j»t-

leute, Landmarsehälle, Verweser, Landvögte, Statthalter, Pfleger und Kichtcr

ergehen lassen, damit Niemand wissentlich, heimlich oder öffentlich , dieselben

aufnehme und beherberge, ihnen Hülfe oder Vorschub leiste, sondern sie an-

zeige bei Strafe an Leibe und Gut. Und wo solche auftreten, sollen sie von der

Obrigkeit zullossund Fuss verfolgt, im Nothfalle auch die Sturmglocken geläu-

tet werden. Die Ergriffenen verfallen dem Tode durch das Schwert.

Da ferner einige „haimlich puchsen vnder den Klaidern tragen , vnd die

lewt vnverschenlich zu swarn vnerhorten glüb sich Ires gefallens Innhalt der

schrifften, die sy In darmit vberantworten, zustellen mörderlichen drengen,

vnd soliches nit zu offenbaren verpitten, vnd Inen den Aid desshalben anpinden"

soll der Kaiser ein Mandat erlassen, wie kein derlei abgedrungenes Versprechen

gültig, und Niemand sich zustellen, oder sein abgedrungenes Versprechen zu

halten schuldig sei, er auch dadurch an seiner Ehre keinen Verlust erleide, son-

dern dass Jeder verpflichtet ist, solche anzuzeigen , damit dieselben verfolgt,

und wo sie betreten, mit dem Rade hingerichtet werden. Ferner soll in allen

Landen ein Preis für jene ausgeschrieben werden, welche solche Strassenräuber

und Absager lebend oder todt einbringen. Docb muss dieses Mandat auch den

im Lande gesessenen Bischöfen und ihren Hauptleuten zugeschickt, und mit den

Nachbarn in dieser Hinsicht ein Einverständniss angestrebt werden, damit diese

solchen Ubelthätern keinen Aufenthalt gestatten. „Desgleichen sollen die puchs-

sen, so selbst fewrslahen, meniglich zufurn oder zu tragen, vnd den Slossern

an allen orten zu machen verpotten werden.

X. Der Todslager halben. Da häufig ohne Veranlassung , also muthwilliger

oder freventlicher Weise Todtschläge vorfallen, wo manchmal der Todtschläger

ohne Willen der Verwandtschaft des Ermordeten durch die Obrigkeit „verglait i;

wird, manchmal ohne Wissen der Obrigkeit mit der Verwandtschaft sich ver-

gleicht, ist des Ausschusses Bitte und Gutachten, dass derlei freventliche

Todtschläger, insbesondere vor Jahresfrist , „weder durch herrschafft, noch

durch frewntschalVt nicht begnad, das soliches mit der obrigkhait vorwissen vnd

mit Ordnung gehanndelt, welich Vergünstigung, auch entgegen mit dar fruntschafft

willen beschech, welich aber nitbegnad, in die Acht des Hechten deelarirt wer-

den. Wenn aber einer nachweisen kann, er habe den Todschlag in reehtlicher

Nothwehr begangen, gegen den kann von der Obrigkeit und Freundschaft „mit

Gnaden, damit dieselben zu pezzerung zugelassen
,
gehandelt werden.

XI. Von wegen der parlieularen gesellschafften vnd kauffleuten. Durch die

Handelsgesellschaften und Kaufleute, welche die Waaren in die Erblande ein-

führen, werden die Fürsten, Herren, Edelleute, Städte und Communen betrogen

und übervortheilt.
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a) Der Tuecher halben. Die Gesellschaften und Kaufleute bringen diese

aus den Niederlanden, England und Italien in die österreichischen Erblande,

ohne sie in der ursprünglichen Qualität zu belassen. Sie nehmen die Überlänge

weg, „benehmen ihnen durch Strecken die Haltbarkeit, und bringen sie ohne,

odermit ungewöhnlichen „Sidlen" auf die Messen und Jahrmärkte, ohne den Kauf-

preis, wie es sich in diesem Falle gebührte, herabzusetzen. Des Ausschusses

Uath und Bitte geht dahin, dass auf dem nächsten Jahrmarkte zu Botzen, wohin

immer viele deutsche und wälsche Kaufleute kommen, und woher die meisten

Tücher in die Erblande geführt werden, die Ordnung gemacht und öffentlich

ausgerufen werde : Welcher Kaufmann in Zukunft die Märkte in den kaiserlichen

Erblanden zu beziehen gedenkt, gleichviel ob er englische, italienische, nieder-

ländische oder geringere deutsche Sorten führt; dass ein jedes Tuch „gerecht

an lenng vnd prait, vnverlegt, auch vngestreckht mit gerechter wag vnd swär,

von guetter woll, durchaus gleich, mit ainem der Stet Siglen , da ain yedes

tuech gemacht vnd beschaut wirdet, vnd wie vil elln das tuch halten soll, an

beden Enndten des Sigels, damit die tuech vnverändert peleiben, geslagen werd-

ten." Diese Ordnung soll in alle Städte, in denen Tücher gewebt werden,

schriftlich gesendet werden. Tücher, ausserhalb der Städte verfertigt , sollen

in Bezug auf Länge, Breite und sonstige Qualität in der nächsten Stadt beschaut,

und wie oben angezeigt, besiegelt werden. Ferner ist auf den Märkten fortan

keine Überlänge zu bezahlen, auch sind alle Tücher ohne Unterschied beim

Verkaufe genezt und geschoren auf den Rücken und nicht bei dem Ende zuzu-

messen. Um dies alles zu ermöglichen, sind in allen Städten geschickte Beschauer

aufzustellen, auch ist bis zum Eintritte der Wirksamkeit dieses Gesetzes nicht

länger als ein Jahr Frist zu gestatten.

h) Seydentuecher. Dazu gehören Goldstoff, Sammt, Atlas, Damast und

andere seidene Waaren. Unter diesen herrscht ein grosser Unterschied (Vene-

tianer, Mailänder, Genueser, Luccheser, Florentiner, Türkische, Griechische,

in Deutschland und andern Orten verfertigte) sowohl in der Güte, als in der

Breite. Die Kaufleute und „Saphoyer" verkaufen aber auf den Märkten und

ausserhalb derselben, in den Städten und auf dem Lande , die guten neben den

schlechten. Dadurch wird der gemeine Mann aus Unkenntniss von seiner Seite

übervortheilt, und eine bedeutende Summe Geldes aus Deutschland in das Aus-

land gezogen. Desshalb ist nothwendig, dass „khain gülden tuech, Samat,

Atlas, Tameschkch, ormasin" und andere Seidenwaaren ungezeichnet verkauft

werden, damit man bei jedem wisse, woher es komme, bei Verlust der Waare.

Darauf soll durch die verordneten Beschauer auf den Märkten und ausserhalb

derselben
, gesehen werden. Den Savoyern , Schotten und andern Krämern,

welche im Lande nicht hausgesessen sind , soll ausserhalb der Märkte der Ver-

kauf in einzelnen Häusern und auf dem Lande, also der Hausierhandel, weder in

Seidentüchern, noch in Gewürz und andern Krämerwaaren gestattet , sondern

blos auf offenem Platze in den Städten, Märkten und Dörfern, und da nur mit Erlaub-

niss der Obrigkeit erlaubt sein. Eben so muss auch Harras, Barchent und Lein-

wand mit dem Siegel der Stadt, worin die Waare erzeugt worden, versehen sein.

c) Specerey. Die Handelsgesellschaften haben das Monopol in denSpecerei-

waaren, wodurch die Preise derselben in der kurzen Zeit von einigen Jahren
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unircmein ffrüChUfl haben. Bit I—— die Spe/crei nicht in der lllipillf

Bdm QotKtAl . in welcher sie aus Venedig, Calculta, Lissabon , Antwer-

pen. Lyon nml Frankfurt bezogen werden. Insbesondere wird verlegener

elinehl und andern Mitlein iiul'gef.irbl. und damit die Wurm-
löcher ausgefüllt, (wodurch sie auch ftfl Gewicht bedeutend gewinnen), sie

mischen mich „Me^khin" darunter, den man vom Ingwer nicht unterscheiden

kann. Der Ingwer soll also fortan ungefärbt in seiner eigentlichen weissen Farbe

und unsortirt (Main vnd gross durch einander) verkauft werden. Eben so soll

der Pfeffer unverfälscht verkauft, und jede Beimischung „von vngarbelirt pfiffet,

•Hegt, husten- Tringkb- oder hiezper , so glatt körnlein sein" als gesundheits-

schädlich nicht geduldet werden. — Ebenso die Gewürznelken „an die stingl

oder fussten," der Safran ohne Beimischung des wilden Saffrans. Auch „die

zymenrinden, Muscat, Zugkher, Confect, Tryakhuss, Manndl , weinperl,

zyweben" und andre Spezereien werden häufig durch Zusätze verfälscht, welche

auch abgesehen von dem Betrüge, schwangern Frauen , Kranken und andern

Personen schädlich sind. Solches ist fernerhin nicht zu gestatten; desshalb sind

in den Städten und auf dem Lande Beschauer aufzustellen , welche darüber zu

wachen haben, dass die Gewürze ohne Zuthat, der Pfeffer insbesondere gerbu-

Iirt , eingeführt, auch keine verlegenen oder gemengten Gewürze in Pulver

zerstossen verkauft werden , und dass bei dem Verkaufe richtiges Gewicht ein-

gehalten werde , bei Verlust der Habe und schwerer Strafe. Auch sollen die

Gesellschaften vor Beendigung der Messe weder Gewürz aufkaufen, noch Lie-

ferungsverträge darüber schliessen dürfen.

d) Apotegkher. Diese verkaufen zum grossen Schaden der Kranken alte,

verlegene Arzeneistoffe , und noch überdies zu überspannten Preisen. Desshalb

sollen überall in den Städten Beschauer aufgestellt, und durch dieselben über

Einvernehmung der Ärzte alle Arzeneimittel einer bestimmten Taxirung unter-

worfen werden. Übertreter in der einen oder andern Beziehung verfallen der

Strafe.

e) Häring. Die Kaufleute lassen dieselben „der nymandt nit wol enpern

mag" und die innerhalb weniger Jahre im Preise ungemein aufgeschlagen, nicht

in der ursprünglichen Verpackung, sondern machen die Tonnen kleiner, so dass

die Tonne , die vor dem 1000 Stück gehabt , jetzt nicht über 700 oder 800

Stücke enthält. Desshalb ist der Befehl zu erlassen, dass fortan jede Tonne

iOOO grosse oder 1200 kleine Häringe enthalten muss, auch soll der Preis

für eine Tonne bestimmt werden. Finden sich darin mehr oder weniger, so

kommt dies im ersten Falle dem Verkäufer , im zweiten dem Käufer gutzu-

schreiben. Dadurch werden die Häringe auf ihren alten Preis zurücksinken.

Verdorbene Häringe zu verkaufen oder unter die guten zu mengen, soll bei

schwerer Strafe verboten sein], und dieselben im Vorfindungsfalle verbrannt

werden.

MI. Von wegen der vnordnungen, so in K. M. Erblanden mit „hanntwerch

vnd in annder weg erwachsen sein. Die Goldschmiede kaufen das Silber nach

der wienerischen Mark, berechnen es aber nach dem geringeren Landesgewichte,

wodurch sie bei jeder Mark anderthalb Loth gewinnen. Sie verarbeiten ein

schlechtes Werksilber, so dass ihre Waare wohl schwer und dick , aber ohne
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den rechten Silbergehalt ist, gegen sehr hohe Preise, bei denen sie erst vor

Kurzen aufgeschlagen haben.

Weiters haben alle andern Handwerker „pletner, hueffschmidt, Sporer,

Slosser, Sneider, Schuester, pegkhen, Müler, Metzkher, Stainmeczen, Mawrer,

Tischler, zimerlevt" sich nach eigenem Belieben die Satzung gemacht, wodurch

der Arbeitslohn unleidlich gestiegen. Sie haben eigenmächtig Zünfte, Bruder-

schaften und Zechen aufgerichtet, auch theils Bestätigungsbriefe, theils neue

Privilegien ohne Wissen und hinter dem Rücken der Stände erlangt, in Folge

derer „sy sich selbs zustraffen vndersteen."

Die Wirthe geben „siechte geringe mall mit pösem wein" gegen hohe Be-

zahlung, und haben bei der Stallmiethe und dem Futter aufgeschlagen , unge-

achtet sie bei dem letzteren ohnehin unendlich gewinnen, da sie selbes nach

dem grossen Futterstär kaufen , und den Gästen nach dem kleineren Kornstär

wieder verkaufen. Eben so haben sie bei der Kleinschank der wohlfeil einge-

kauften Weine einen unverhältnissmässigen Gewinn, ungeachtet dessen sie doch

den Wein nicht echt belassen , sondern ihn mit schlechten und geringen Aus-

länderweinen, mit Neigen, auch etliche mit Wasser mengen.

Auch der Lohn der Dienstleute und Taglöhner ist übermässig gestiegen.

Das gleiche Aufschlagen findet sich bei „den lädlern, kramern, furkauffen,

Ochsen- und Sweintreibern, auch auffkauffung hewt vnd leder, darzw mit stai-

gerung alles des, so an kleinen Vieh, Vischen, hey, strey, holcz , käss , smalz

auch in wag vnd massauf die Märkte geführt wird." „Dapey auch mit den hoffie-

rern, auch der gemainen zuelauffenden Riffiganden vnd andern vergeben per-

sonen vnd vbrigen petlvoligkh, so des almosen nit wirdig oder notturfftig sein,

dergleichen der vbrigen zuelauffenden knecht halben , die ir narung durch arbeit

emphahen mochten vnd in vil ander weg gross schaczungen" zu allgemeinen

Nachtheil und Erschöpfnng der Lande verfallen. Die Bitte und der Rath des

Ausschusses geht dahin, jetzt und für die Zukunft dagegen die gehörigen Ver-

ordnungen zu erlassen, und diese von den Landeshauptleuten oder Verwesern,

unter Zuziehung etlicher Sachverständigen nach den besonderen Verhältnissen

eines jeden Landes modificirt, durchführen zu lassen.

XIII. Der grossen hochzeiten , Begengklinuss vnd ander vnkosten halben.

Da mit den „grossen hochzeiten vnd begengknussen, auch Kindlmaln, Ladschaft-

ten, gewatterschafften vnd vasnaehten" grosser Aufwand getrieben wird, und

die Kosten derselben sich zu grossen Schaden der Betroffenen hoch belaufen,

soll durch die Regierungs-Organe in jedem Lande, mit Rücksicht auf dessen

besondere Verhältnisse, eine Ordnung getroffen werden, damit solche über-

flüssige Unkosten, „auch das Weisen auf den gemainen hochzeitn ausserhalb der

gepornen frewndt" abgestellt werden.

XIV. Wilprets halben. Da der Kaiser, wenn durch Jemand Wildpret

gebürscht oder gefällt wird, über die Anzeige in Zorn geräth, und die Thäter

an ihren Leben zu strafen hingerissen wird, ist des Ausschusses Rath, damit des

Kaisers Forste, Wildbahnen und Geiaid in Ruhe bleiben, die Thäter bei erwie-

sener Anklage gebührend bestraft vnd das gerich, auch sorgveltigkeit des

gemainen mannsverhuet, und der Kaiser damit nicht fernerhin beleidiget werde;

dass fortan derjenige, welcher in solchen kaiserlichen Forsten, Wildbahnen und
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Jagden. II welchen früher Niemand <l;is .lugdrechl gehabt, «las Wildprcf odlT

IJfdnnhM ptrteht, «»der fülli und ivf Miehw Thil trtippt, odtfrlhn

dioelhe rechtlich erwiesen wird, in welcher Himehlfl IT innner betreten oder

angezeigt wurde. gefänglich eingezogen, und ,.nach KOftlCWmg K. M. |te« nf.ill

mitsainl»t AMegWlg der Atzung" gerichtlich bestraft werde. Wenn aber eine

liaft derlei Frevel nicht sogleich und mit Ernst strafen wurde, so sollen

die Forstknechte hei der kaiserlichen Behörde die Anzeige machen , damit die

Thäler zur verdienten Strafe gezogen werden; auch im Nothfalle es der K. M.

selbst anzeigen.

XV. Von wegen der klaidung. Nachdem durch den allzu grossen Kleider-

luxus viel Geld in das Ausland geht, wird zu dessen Verhinderung und um

zugleich den Unterschied der Stände sichtbar zu machen, folgende Ordnung und

Satzung vorgeschlagen:

Weder Geistliche noch Weltliche sollen an ihren Schwerten und anderer

Wehr, auch nicht „an sporen vnd pysen" Messing oder ritterliche Kleinode

tragen oder führen, wenn sie nicht zu Rittern geschlagen sind. So wissen sich

„die von prelatten in Irem Standt sonders zweifeis wol zuhalten."

Edelleute die nicht Ritter sind, können zu ihren Kleidungen Tuch, Damast,

Atlas und andere Seidenstoffe auch Marder, Yehen und anderes Pelzwerk, mit

Ausnahme von Zobel und Hermelin verwenden. Die Verbrämung ihrer Kleider

darf anderthalb Ellen Sammet nicht übersteigen. „Hauben vnd phaiten" dürfen

nicht über drei Gulden zu stehen kommen. Perlen
,
goldene Ketten und Ringe

um den Hals dürfen sie, wenn sie nicht Ritter oder Doctores sind, nicht tragen,

auch keinen „federpuschen" über 10 Gulden. Aber Ross und Harnisch darfjeder

nach seinen Willen und Vermögen sich anschaffen. Auch samrntene Röcke oder

Schauben als Ehrenkleid zu tragen ist ihnen erlaubt, aber ganz und unzerstückt.

Die Ritter, fürstlichen Räthe und Diener und die von Adel , die ausserhalb

des Landes sich begeben, sollen von diesem Verbote nicht betroffen werden,

ebenso jene, die von dem Landesfürsten an seinen Hof oder andershin berufen

werden. Diese können sich nach ihren Belieben und Vermögen kleiden , mit

Ausnahme von Goldstoff, Zobel, Hermelin und goldenen Ketten oder Halsringen.

Frauen von Adel, gleichviel, ob Rittersfrauen oder nicht, dürfen eine gol-

dene Kette um 100 Gulden, eine „perleine hawben" um 40 Gulden, und sonst

andere Hauben und Brusttücher nicht über 6 Gulden tragen, auch ein Sammt-
kleid und zwei seidene von Damast oder Atlas werden ihnen erlaubt, aber kein

goldstoffenes Kleid und Brusttuch. Doch dürfen ihre Sammt- und Seidenkleider

mit Goldstoff verbrämt sein, dazu aber nicht mehr als 1 % Ellen verbraucht

werden. Dasselbe gilt auch rücksichllich der Verbrämung mit Sammt.

„Getaute, zerstuckte Klaider" die eine Zeither im Gebrauche waren, sind

verboten, es soll auch „das vbrig tuech mit den langen swännezen an den

Frauenkleidern von nun an nicht mer getragen werden."

Keine Frau darf bei hochzeiten, Tänzen und Gastereien öfter als dreimal

die Kleider wechseln.

Bürgern in den Städten, die nicht von Adel, Ritter oder Doctors sind, sind

für die Kleider, Gold, Perlen, Sammt, Scharlachseide, Zobel- und Hermelin-

futter verboten, doch dürfen sie sammtene oder seidene Wämmser und Kleider
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von Schamelot tragen, aber keine goldene und silberne Hauben. Bürgersfrauen

und Kinder dürfen ihre Kleider mit Sammt oder Seide, aber nicht mit Gold und

Silberstück, „verbrämen, vmblegen vnd verzieren." doch dazu nicht über eine

Elle verwenden. Bürgerstöchter dürfen Borten von Perlen an ihren Hauben

tragen, doch nicht über 10 Gulden im Werthe.

Reisige Knechte dürfen weder Gold und Silber noch Seide tragen , aueh

nichts mit Gold oder Silber verziert oder verbrämt. Schwert und Degen aber

dürfen sie, wenn es ihre Vermögensverhältnisse gestatten, mit Silber beschlagen

lassen. Kleider von ihren Herren geschenkt, dürfen sie aber ohne Anstand

tragen.

Handwerksleute und ihre Jungen und Knechte auch die Diener der Kauf-

leute und Bürger sollen kein Tuch „des ain Elln vber drew ort aines guldin

kostet," tragen, auch kein Gold, Perlen, Silber, Sammt, Marder und Schamelot.

Dies gilt auch von ihren Frauen, Kindern und Mägden.

Bauern und Arbeiter in den Städten und auf dem Lande , dürfen kein Tuch

tragen, wo die Elle über einen ungerischen Gulden kostet, auch keine Perlen,

Gold, Sammt und Seide. Ihre Weiber, doch nicht die Kinder, dürfen zur Ver-

brämung ihrer Kleider eine halbe Elle Seidenzeug verwenden.

„Aber Lindische tuecher, nachdem die dem gemainen mann vor Zeiten vnd

noch wo man sy in voriger guet vnd prait machnt , ain nuze klaidung gewest,"

sollen Niemanden verboten sein.

Den Handwerkern, Reisigen und Dienstknechten , desgleichen auch allen

Bauersleuten sind auch „alle panet vber 24 kreutzer, nachdem solicher ain vber-

treffenlich haimliche Schätzung ist," verboten.

Es möge aber auch Veranstaltung getroffen werden , dass in den Erblanden

selbst die Fabrikation von Tuch, Panet und Seidenwaaren emporkomen, damit

man das Geld im Lande behalte.

XVI. Beswärung halben, so yedes land in sonderhait hat. Dieselben möge

der Kaiser besonders entgegennehmen, und nach Billigkeit vind Gnade abstellen.

An diese im Allgemeinen gehaltenen Beschwerden schliessen sich die gegen

besondere Stände. Zuerst „die obligen vnd beswärungen, so der weltlich stand

gegen der Geistlichkait hat."

Bisher sind „auff den stiften , auch preleturen , stännden vnd den treffen-

lichen pharren" wenig geborne Edel- und Landleute angenommen und versehen

worden; „dieweil aber solich stiften von den fürsten vnd Adl herkomen vnd

als spitaler des adels fundirt, gestifft vnd begabt sein," geht des Ausschusses

Bitte dahin, dass fortan in Erledigungsfällen diese bisher bestandene Übung

geändert, und vor allem Adelige, dann auch andere Landeskinder befördert

werden , „damit sy Ire kind den fursten vnd gemainen lannd zu Err vnd nuz

studieren vnd doctorien zulassen bewegt werden." dadurch werden „treffenlich

gelehrte" aus den adeligen Geschlechtern in denjenigen Gotteshäusern , welche

dem Adel hülfreich, dessen Kinder aufnehmen, erzogen werden, deren sich

dann der Landesfürst im Rathe oder als Gesandte mit geringen Kosten bedie-

nen kann.

Zugleich geht die Bitte dahin, dass der Kaiser Stifte, Prälaturen , Stände

und andere geistliche und weltliche Lehenschaften, die dem Patronatsrecht von
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i unfiTst,'|irn. in dem Rechte der frt'ini Wahl gegen jegliche Ui-rind achti-

gung scliiif/.en wolle.

«^Brkhtiffoig der gueter. l>ie (Jeisllielikeit bringt die besten weltlichen

C.iiler (Weingärten. Acker. Wiesen. Häuser etc.), wovon der gemeine .M;mn

sich nähren um! seiner Herrschaft die Abgaben leisten soll, für baares Geld im

h.'elislen Preise, wodurch die iiiiciisten Verwandten und Andere zuriickgcdi .

wenlen, an sieh : wodurch die Weltlichen , wenn nicht vorgesorgt wird, zum

Schaden des l.amlesfürstcn in merkliehe Abnahme kommen. Nun sindaber derlei

Käufe auf dem Reichstage zu Worms mit Einwilligung des Fürsten von Öster-

reich durch die Reichsstände abgestellt, und dies durch ein offenes Mandat

sowohl in Deutschland, als den österreichischen Erblanden verkündet worden.

Auf dieses Mandat gründen sich das diesfällige Strafrecht der österreichischen

Fürsten, und das Ablösungsrecht der nächsten Anverwandten. Aber beide haben

bisher ihre Wirksamkeit nicht erlangt; desshalb wird der Kaiser gebeten, der

Geistlichkeit in allen Erblanden den Kauf und Verkauf weltlicher Güter ohne

Bewilligung des Kaisers als Landesfürsten, und der Obrigkeiten, in deren Juris-

diction die Güter gelegen, zu verbieten. Wo aber durch einen solchen Kauf die

Verhältnisse einer Kirche aufgebessert, zugleich der Gottesdienst befördert

wird, soll derselbe den Kirchenpröbsten , Spitalmeistern, Bruderschaften und

Zechen von der Obrigkeit erlaubt werden.

b) Der Personen halben so sich in die Klöster geben. Jene, welche frei-

willig, oder durch Väter und Freunde bewogen in die Manns- und Frauen-

klöster eintreten und daselbst Profess ablegen, beanspruchen in Erbfällen einen

gleichen Antheil mit den in der Welt zurückgebliebenen, ohne Rücksicht auf den

doch gewiss beachtenswerthen Umstand, dass von einem Kloster nichts mehr

herauskommt. Dadurch fällt ein bedeutender Theil des Vermögens der Adeligen

den Klöstern anheim. Nun sind aber Manns- und Frauenklöster von den Fürsten

und Adelsgeschlechtern zur Erhaltung einer bestimmten Anzahl Conventualen

hinreichend fundirt , und desshalb wohl verpflichtet , die Eintretenden „vmb

gottes vnd kaines gelts willen" ohne fernere Beschwerung der Adeligen aufzu-

nehmen. Der Ausschuss bittet daher , dass fortan in allen Manns- und Frauen-

klöstern unter Mitwirkung der betreffenden Ordinarien eine dem Einkommen ent-

sprechende Anzahl von Conventbrüdern und Schwestern zum Lobe der h. Drei-

faltigkeit und Erfüllung der Stiftung erhalten werde, und wenn fortan Männer

oder Frauen durch die Profess einem geistlichen Hause einverleibt werden „das

denselben personen, dieweil solich gotesheuser Spitaler des gemainen Adels

vnd darauf fundirt vnd gewidmet sein (eine wahrlich originelle Auffassung der

Stifte!) ain zimlich erber deputat, nicht drunnglich, sonder nach Eerlichen

gemuet, gewissen vnd willen aines vatter, mutter oder nagsten frewndt , oder,

wo not, nach rat der obrigkhait andrugkhnem gellt vnd varund hab, doch nicht

an ligenden guetern , es were dann auf lebenlang, auf ewige ablosung,

als von zwainzig ain gülden gelts oder von hannden zu mer notturfftiger

derselben person vnderhallung für alle Ansprach gegeben, vnd entgegen

notturfTtige furschrifften für all ergangen vnd kunfftig Erb vnd Todfall von

denselben gottes-hewsern genommen werden , aus den man kaines widerfalls

gevarttend ist."
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„Wo aber ain Todfall besehech vnd nicht erben vncz in die vierd Sibd vor-

handen wären, so sol durch die nagsten frewndt darnach, gelegenhait aines

jeden falls ainem gotshaus, darinn ain Conventfrau als erb im leben wer, ain

hilf mit get, vorunden hab oder Insaz auf ewige widerlosung nach rat ainer

obrigkhait als vogt, aus erlichen gemuet, auffenthaltung des gotshauses vnd

derselben personen mit gepurlichkait besehenen", damit die adeligen Geschlech-

ter nicht übermässig belastet werden , und herabkommen. Verträge und Ver-

handlungen im entgegengesetzten Sinne haben keine bindende Kraft. Das

Gleiche gilt bezüglich der Bettelorden.

c) Der Phrundner halben. Die Obrigkeiten sollen wachen , dass durch

Innhaber geistlicher oder weltlicher Pfründen (Mann oder Weib), weder den

Kindern , Geschwistern und nächsten Anverwandten als den gesetzlichen und

natürlichen Erben nach dem Kaiser und den weltlichen Obrigkeiten in den Mann-

schafften und andern „eehaften bedurfnissen" ein Abbruch geschehe. Wenn eine

Person aus Mangel der Erhaltung durch ihre Verwandten eine Pfründe annehmen

muss, soll dies nach Rath der Obrigkeit und der nächsten Verwandten nicht in

liegenden Gütern „vnd vrbarn" (es wäre denn mit Beschränkung auf die Lebens-

zeit), sondern an „trockenen gelt vnd varunder hab" geschehen, damit auch die

Gotteshäuser keinen Schaden nehmen.

d) Von wegen abpruch der stifftungen. In Klöster und Pfarren kommen
viele Stiftungen, ohne dass der Gottesdienst vermehrt wird, da um keinen

Priester mehr gehalten und um keine Messe mehr, als früher, gelesen wird: im

Gegentheile kommen die älteren Stiftungen, wenn die Stifter absterben, ins

Abnehmen und in Vergessenheit.

Es unterstehen sich auch einige Klöster und Pfarreien, die bei ihnen auf-

bewahrten „alten Jartag puecher vnd kalender", täglich nach Gefallen zu ändern

und „zu radiernn", sie beseitigen die alten pfarrlichen Gerechtigkeiten und

Stiftungen, und machen „newe kalender" nach Willkür zu ihrem Vortheile;

deshalb werden wenig alte Stiftungen mehr bei Kirchen und Klöstern gefunden.

Daraus folgt, wenn nicht diesfalls eingeschritten wird „das die Eer vnd dienst

des Almechtigen vnangesehen der tegliehen stifftungen vnd andern der geist-

lichen zufallenden Accidencia, als wenig das mer von den tegliehen zueflissen-

den wassern wachset, als wenig mochte der dienst des Almechtigen in kein auf-

nemen noch merung komen". Deshalb geht die Bitte des Ausschusses weltlichen

Standes dahin, der Kaiser solle im Einverständnisse mit den geistlichen Fürsten

und Ordinarien, denen ein derlei Abbruch der göttlichen Ehre auch nicht Wohl-

gefallen kann, zur beständigen Ehre Gottes und Trost der abgeschiedenen See-
len bei allen Kloster- und Pfarrkirchen seiner Erblande Stiftungsbücher durch
geistliche und andere geschickte Personen, in welchen Büchern sowohl die

pfarrlichen Rechte als auch die alten und neuen Stiftungen, dann alle andern
Gerechtsame und Gewohnheiten der Kirchen aufzuzeichnen kommen, zu verfas-

fassen, und je eines davon bei dem Kirchenprobste, das andere bei dem Pfarrer

aufzubewahren befehlen. In diesen darf nichts weggenommen , nichts radiert

werden
,
und die neuen Stiftungen sind bei ihren Eintreten mit Wissen und

Willen einerseits der PräLten und Kirch- und Pfarrherren, andererseits der
weltlichen Obrigkeiten

, Kirchpröbste und Kirchleute und in Aller Gegenwart
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einzutragen, und darüber . dass dieses geschehen , eine Urkunde zu verfassen.

Weiters soll jeder Pfarrer vor dein Antritte seiner Pfarre und die der Besitz-

nahme seiner Kirche in« legest urt tisei oder mehr Notarien und ehrbaren

Zeugen an dea kirehrinur IBgeloWa« das alles ohne Verlust zu erhalten, und

keine NYuerungen IUI Schaden der Kirche einzuführen, noch zu Restatten. Brtl

auf dieses Angelohniss hin , worüber ein öffentliches rechtsgültiges Instrument

zu verfassen ist. soll ilun Eingang und Beeil /.nähme seiner Kirche in Kraft seiner

Ime.stitur gtftftttei sein.

e) Zuelassung der pharr. Es soll Vorsorge getroffen werden , dass in die

Kirchen und Pfarrhöfe sich kein Courtisan und fremder, der dazu nicht berech-

tigt und in Folge der von dem Lehensherrn und Collator ausgegangenen Prä-

sentation durch seinen Bischof, Erzpriester oder dessen Vicar nicht investirt

worden, eindränge; auch dass weder Geistliche noch Weltliche etwas von dem

Kirchen- und Stiftungsgute sich zueignen.

f) Der Residenz vnd Incorporation halben. Bei Erledigung guter Pfründen

wird mehr untersucht, wie viel sie in Absentia tragen , als wie der Gottesdienst

solle gehalten werden. Auch werden häufig Pfarren den Stiften und insbeson-

dere den Klöstern und andern Orten incorporirt , was dem Adel in Versorgung

seiner Kinder schadet und zur Verminderung des Gottesdienstes beiträgt. Diese

nehmen den Kern, versteigern die Pfarre und geben den Pfarrern kleine Besol-

dung, sie halten weder geschickte noch die hinreichende Anzahl Priester , so

dass weder die Stiftungen, noch die einlaufenden Votiv- und andere Messen per-

solvirt werden. Wenn aber die Prälaten und Kirchherrn nicht in eigener Person

auf den Pfarren, Canonicaten und Pfründen residiren, werden auch Kirchen und

Pfarrhöfe nicht ausgebessert und gebaut und der Gottesdienst nicht gehalten,

sondern Geld und Gut, insbesondere durch solche, welche die geistlichen Wei-

hen noch nicht erhalten haben, verschwendet. Deshalb ist nothwendig , bei den

Canonicaten und in den Stiften und bezüglich der Pfarrherren auf ihren Pfarren

strenge auf der Residenzpflicht zu bestehen, und nur jene davon auszunehmen,

welche am Hofe des Landesfürsten und bei den Regierungsstellen benöthiget

werden, oder die Universitäten des Studiums wegen beziehen. Welche Pfarren

aber „aus eehaft" verlassen werden müssten, sollen von den Kirchherrn und

Klöstern mit geschickten zur Seelsorire tauglichen Pfarrern besetzt werden ;

eben so die Beneficien und Pfründen , und zwar mit den entfallenden Pensionen

und Absenzen, damit sie taugliche Priester halten, und die gestifteten Messen

neben den täglich einlaufenden Manualmessen persolviren lassen können. Die

Pfarrer sollen geschickte Priester in hinreichender Zahl halten , und denselben

ohne Abbruch ihres ordentlichen Einkommens „eine ehrliche vnd genügsame

priesterliche Speisung" reichen.

W er immer ohne eine der angeführten Ursachen die Residenz nicht hält, der

soll „zu kainer fettet lassen", ihm auch, wie es in einzelnen Stiften

ohnehin üblich, keine Absenz oder Präbend verabfolgt, sondern die „gottesgabe"

soll ihm genomu en und einem andern verliehen werden.

g) Verseilung der Pfarrhöf vnd ahprueh der messen. An Pfarren, welche

Stiften und Klöstern einverleibt sind, werden nicht Weltpriester, sondern Reli-

giösen, welche „die horas in den klostern zupeten mer dann zu der seelsorg*
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geschickt sind, hinausgesetzt. Wenn diese sterben „so fallen die Klöster in die

widern und pfarhoff vnd spoliern dieselben, nemen was sy darinn von parschafft,

Silbergeschirr, schulden, varunder hab" und sonst vorfinden, wesshalb sich die

nachfolgenden Pfarrer bei ihrer kleinen Besoldung genöthigt sehen „sich durch

Ahpruch des gottesdienstes, auch staigernuss des Seelgräts" zu helfen, so dass

sie die Messen nicht gebührend persolviren. Es werden auch bei solcher Gele-

genheit von den Klöstern die Kirchen „von solichen guet, so sy aus dem widern

vnd pfarrhöfen abstraiffen, nicht gepessert, noch Irer gerechtigkait entricht, des

pharrers gedechtniss mit dem gottsdienst nicht vollzogen , darzu kainen Ehalten

noch geltSr nicht bezalt, noch die erben von den abgestorben Laypriestern Ires

erbs auch, dem sich etlich geistlich an grund eindrengen wellen, ausser K. M.

obrigkhaiten hilff, nicht bekommen mugen".

Nun ist in früheren Zeiten jede derlei Verlassenschaft den Fürsten von Öster-

reich Kraft ihrer Privilegien zugefallen, auch wirklich von ihnen in Empfang genom-

men worden. AufgemeinsameBitte der Geistlichkeit haben sie aber sich dieses ihres

Erbrechtes gegen dem begeben, dass in sämmtlichen Stiften, Klöstern und Pfarren

der kaiserlichen Erblande ein Jahrtag für die Fürsten Österreichs gehalten

werde, aber als obriste Vogteiherrn sich das Recht vorbehalten, über derlei

Verlassenschaften in der Art zu verfügen, dass die rechtsgültigen Testamente

solcher verstorbenen Priester , „so vil vber bezallung der gelter bevor stet"

vollzogen, und der Überrest den nächsten Verwandten und Erben zugestellt, auch

Niemanden sonst ein Eingriff gestattet werde. Deshalb ist dahin zu wirken, dass

die Klöster und Kirchherren die Pfarrhöfe nicht mehr spolieren , dass von der

Verlassenschaft das Begräbniss und Seelamt bestritten, den Kirchen der Abgang

an Messen erstattet, die verfallenen Absenzgelder und Ehalten bezahlt, und von

dem Überreste ihr rechtsgültiges Testament vollzogen , auch „die Widern" mit

dem Zubehör, es seien silberne Becher, Bücher oder andere bewegliche Güter,

so vor Antritt des Pfarrers dagewesen und nach seinem Tode sich vorfindet,

nicht entblösst oder spolirt werde. Es sollen sich die Klöster mit ihren ordent-

lichen Deputaten „vnd was von parschafft vber solich bevorsteen wurde" begnü-

gen, und die übrigen Güter durch des Kaisers Obrigkeiten den Erben zugestellt,

und darin gute Ordnung gehalten werden.

h) Von wegen den kunfftigen stifftungen. Neue, oder durch Testament

oder in anderen Wegen ins Leben tretende Stiftungen sollen ausserhalb der

Klöster zu den Kirchen, nicht zu den Pfarrhöfen geschehen, und die Obrigkeiten

und Vögte der Kirchen, ebenso die Kirchenpröbste darüber wachen, dass die täglich

einlaufenden Anniversar- oder Votivmessen nicht mit dem gestifteten zu deren

Abbruche vermischt oder gezogen werden, dass nicht Mangel an der gehörigen

Priesterzahl eintrete, dass jährlich über alle Messen Rechenschaft gelegt werde.

Darüber sollen besondere Aufseher bestellt werden , und wo Abgang und Man-

gel sich finden, diesen mit Hülfe der Ordinarien gesteuert werden. Stiftungen

des gemainen Mannes dürfen nur nach Rath und mit Vorwissen seiner Obrigkeit

geschehen, damit die Güter nicht in Abnahme kommen, und die Erben nicht zu

ihrem grossen Schaden eines Theils der Erbschaft verlustig werden. Auch sollen

alle neuen Stiftungen, wie früher erwähnt, in die Kirchenbücher und Kalender

eingetragen, und darüber urkundliche Sicherheit begehrt, und geleistet werden.
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i) Gemeiner beawlrung halb der Geietlichkeit An einigen Orten

rerlangea die Priceter für das SeelgerttheineaMannet einen Sterfa -hscn, einer

Frau eine Sterbekubi («neb denn, wenn eicht mehr Vieh enfden Giteru iet),

otlor eher einen eneehnlichen Geldbetrag , deaeieim Lenfc der Zeit feriand

fori geeteigerl haben . iene( berauben lie dieee Pereonei des geweihten Erd-

reiche »dee rabidliehea iet.* Ebenso verweigern sie dae feierliehe Leiehear

lagaieai den ahne Sanament und /.war ohne ihre Schuld Verstorbenen,

auch «renn diese ihre österliche Beichte verrichtet haben. Das gleiche ge-

schieht mit Kindern, welche blos die Notiitaufe (Gachtaufe) erhielten, oder

welche durch einen Sturz ins Wasser oder sonst auf irgend eine Art ver-

unglücken; und den Eltern werden statt der geistliehen Strafen Geldbus-

sen auferlegt Ferner so nehmen die Briester in schein als ob soliebs aus

Berelieh der Vieari vnd Erzpriester besehenen, gelt für die sund , erlauben

den offenbaren Eepruefa gegen Emphahnng des gelts vnd Zinss, so sy darauff

•Üben, vnd gehen damit zu der sunden vrsach , absolvirn auch die Tod-

pt von gelts wegen vnd straffen die sund in Segkhl. So zeigen auch etlich

peichtvatter zu zeiten an , als ob Inen die krankhen, die Sy in tods notten

peicht hören, zuevermuetten auf Ir anhalten , vill geschaffen, des Sy dann mit

gewalt haben wellen.

An einigen Orten unterfangen sich Priester Weinschänken zu halten, wo-

durch in ihren Häusern viel Rumor und manchmal Todschläge vorfallen, und sie

den Wirthen ihren Erwerb schmälern (strigkhen). Sie verbieten auch manchmal

„den einfaltigen" um Geldschulden und andere derlei Sachen wegen das Sacra-

ment. An einzelnen Orten, wo keine Ordnung gehalten wird, werden die Armen

von den gerichten hoch beschwert, — Sie erlauben gegen Erlegung von Geld

die Hochzeiten in der verbotenen Zeit. — Der gemaineMann wird mit Steigerung

der Messen und Opfer hoch beschwert, und wenn bei Begängnissen (hei welchen

die Taxe ohnehin willkürlich erhöht wird), die Priester zufrieden gestellt sind,

verlangt der Pfarrer noch Zahlung für dieselben Messen, die er nicht auszahlt, und

„ainen benannten wein zum gracias." Früher aus gutem Willen gestattete Samm-
lungen, wollen sie jetzt in eine bleibende Abgabe von Wein, Getreide, Käse und

Schultern (wohl Fleisch?) verwandeln.

Priester und Studenten tragen ungebührliche, selbst den Laien verbotene

r. und unehrbare und unpricslerliche Kleidung; raufen, schlagen, verletzen

einander, halten auch „verdächtig argwanig Behalten« :i ||es zu nicht geringem

misse des genieinen Mannes.

„Wenn auch etllich mit dem Sacrament zu den Kranken gen oder ie\teii, so

_enoder furen sy darneben sta'hel oder hanndtpuchsen, die sich seihst teuren

vnd ander verpotlen weer, das nicht briesterlicfa geacht werden BMI

„Dergleichen siezen sy offenlich mit Iren diernen zu hauss, als ob sy Ire

bac weiher wären, werden auch mit vberflussigen kleidungen , so Inen zu-

II nicht zusteen, gezirt, vnd an etflichen orten auf den hochzeiten an kirch-

tegen für die fordristen gesezt, demnach sollen dieselben briester dienerinn

klaidungen für ain rnderacbaid mit gelben seichen heben."

Alle diese angeführten (beistände sollen mit Hilfe der Bischöfe, Erzprie-

ster und ihren Viearien abgestellt werden.

Archiv XIII. 17
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Weiters citiren Geistliche die Laien wegen Grund und Boden, Schulden,

Zinsungen und anderen bürgerlichen Sachen vor die geistlichen Gerichte, manch-

mal auch des Auslandes, den Hechten des Kaisers als Fürsten und der Erhlande

entgegen, „darczue die welltlichen zehenten von den Neubrüchen auf den

gemain, auch aus den aufgezaigten hofen, hofmarchen vnd gezirkhen, die zum

tail von K. Mt. vnd andern weltlichen herren belechnet vnd zugehörig sein, auch

dieselben vill vber menschen gedechtnuss ruebigkhlich mit guetem Titl descri-

birt vnd in Inhabung gewesen sein, an sich zu ziehen, begeren auch den zehen-

ten von perkrechten vnd Zinsmössten vnd die layen von Irer gewär an rechtlich

Verfolgung wider des fursten vnd gemainer lanndes Freyhaiten zudringen, auch

derohalben von Irem ordenlichen gericht für die geistlichen gericht, da Inen die

Recht in diesem Fall mer gunstig seinmugen, zuziehen." Da es aber in den

Erblanden Herkommen ist, dass Niemand seiner Güter, Gewähren und Rechte

aussergerichtlich beraubt , und in erster Instanz seinem ordentlichen Gerichte

entzogen werden darf, so ist nothig dafür zu sorgen, dass in Zukunft Niemand

wegen rein bürgerlichen Angelegenheiten und um weltliche Zehende, Gewähren

und Gerechtigkeiten vor das geistliche Gericht gezogen werde.

Wo aber die Geistlichkeit den Zehend „auf gemainen zirkhen oder beson-

dern hofmarchen" in Gewähr hat, soll sie, so wie bei derartigen Neubrüchen in

ihrem Besitze geschützt und erhalten werden.

Ferner werden zu Rom einige der besten Prälaturen, Abteien, Probsteien,

Canonicate, Pfarren, Pfründen und Caplaneien „als comenden behandelt vnd

arrendirt." „So erlangen auch ettlich Conservatoria , damit der gemain Mann

seinem ordinari fursten in der geistlichheit, daczu zu zeiten ausser lanndes, das

wider der fursten freyhait ist, citirt , so werden auch von den stifteten vnd pre-

laturen zu Rom treffenlich Annaten vnd annder gelt pro pallis, auchdispensaczen

vnd ander Curtisanisch Sachen zu mercklicher erschöpfung der Erblanndt

genomen."

k) Der Kirchen raittungen wegen. Die Kirchenpröbste , Baumeister und

Zechleute nehmen die Einkünfte der Kirchengüter ein nnd verwenden sie zu ihrem

eigenen Besten, und wenn sie auch Rechnung legen „so beschicht durch Irkainen

bezallung", auch treibt kein Kirchpropst oder Baumeisterden andern, wodurch

die Kirchen viel an ihrem Gute verlieren. Desshalb sollen in Zukunft die Kir-

chenrechnungen im Beisein der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten und

einiger Pfarrkinder geschehen , und auf sogleiche Bezahlung, oder innerhalb

Monatsfrist gedrungen, der Rest ohne alle Termins-Erstreckung zu der Kirche

erlegt, und gegen den Säumigen unter Beihilfe der Obrigkeit mit Pfändung

eingeschritten werden, damit Kirchengelder auch nur zu Nutz und Zier der

Kirchen verwendet werden.

Bezüglich aller bisher angeführten Puncte geht der weltliehen Ausschüsse

Rath und Bitte dahin, „das K. M. aus IrerM. selbs vnd gemainer Erblanndt not-

turfft in solichem allen nicht in schein einiger Reformacion gegen der briester-

schafft furzunemen oder ßebstlicher Heiligkhait in der geistlichait furzugreiffen,

sonnder bey Irer K. M. weltlichen vnderthanen des loblichen haws Osterreich in

allem dem, so zu loblicher enthaltung vnd aufnemung des dinst gotts des

Almechtigen, auch abstellung der vnordnungen vnd vnleidenlichen beswärungen,
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so dem weltlichen stannd il manig weg /h tei/liehor vnordnung vml ulifall wider

gaeri littet, raek geneln Reckt, gepreeek« freykaitea md aerfceiaea <l«-r laaadi

wicdet . «linst I icli \ml not sein will, so vil lr K. M. :ils herrn vnd

kroadltftiriti . aieh vogt vajd aeeehkraier ier getekeuaer rar kaatkakoag der

lies, ;nicli ewigen lio>( der abgestorben Seelen, auch lohe gemainer brie-

iiit. damit ra krev Mt, alt obriatea Vogt »tibi hratliekeu Obrigkatttea

rad gemeiner Lanmlt freykaitea, gepretek vnd berkomea, daria so vill not ist,

mit hilf 4er kiaekef vnd ordiaari fürs ton in der g ei stlieh a it.

auch der Erzpriester vnd Vieari wendung vnd fursehung zuthun ; Auch darüber

v«»n Hob st lieh er llciligkhait pramatikh privilegia vnd Hüllen inhalt

pe\ liegender Copia, wie dann ander Cristenlich König vnd potentaten pey

dein stuell zu Rom erlangt vnd Impetirt haben, darüber auch zucrlangen,

ain löbliche versammung gemainer Erblanndt Ausschusse K. M. aus Erli-

ehen kristenliehen gemuets vnd wissen durch lr hoch kaiserlich gemuet in

dem allen mit grundt zuhanndlen vnd forsehung zuthun, auch die vnder-

thanen vor solicher beswärde zu verhuetten vnd hanndhaben wisse, nicht wellen

verhalten."

Die vier Stände des Erzherzogthums Österreich unter der Enns über-

reichten ihre Beschwerden gesondert in Form einer Denkschrift dieses

Inhaltes:

Auf verschiedenen bisher gehaltenen Landtagen hat sich der Kaiser gegen

die ihm zugesagte Hilfe verwilligt, gute Ordnung, Regiment, Gericht und

Recht nach Inhalt der ausgegangenen Libelle, und alles, was sonst noch dem

Lande und den Bewohnern nützlich und erspriesslich, einzuführen; auch allen

allgemeinen und besondern Beschwerden, Mängeln und Gebrechen abzuhelfen,

was aber bisher, vielleicht in Folge der bedeutenden Kriege und anderer wich-

tiger Angelegenheiten des Kaisers, nicht in Vollzug gesetzt werden konnte. Die

Stände haben auch, gedrängt durch die Noth, den Kaiser zu Wien selbst um
diesfällige Hilfe und Eingreifen gebeten , und den nach Innsbruck berufenen

Ausschüssen diese noch unerledigte Angelegenheit eifrig zu betreiben befohlen.

Sie stützen sich dabei auf des Kaisers Instruction und Libell von Colin , und in

letzter Zeit von Augsburg aus ergangen, so wie auf die Urkunden und Zusagen

durch den Cardinal von Gurkzu der Zeit, wo die Könige von Ungern

und Polen bei dem Kaiser gewesen. (1515.)

Dem Lande tliut noth, die Bestellung eines „ansehenlichen" obristen Haupt-

manns und „Einführung guter Ordnung vnd regiments", wodurch der grösste

Theil der ständischen Beschwerden behoben wurde.

Die Landschaft beschwert sich, dass etliche Parteien »gegen lef K. M. vnd

sonndern personen" vor dem kaiserlichen Regiinente durch allerlei Termins-

erstreckungen kein Ende ihrer Hechtsstreite erleben können : was bisher nicht

abgeindci-t worden, ungeachtet der Kaiser hinlängliche Befehle an das Regiment

und den Landmarschall erlassen hat und bittet diese Übelstande kraft des Augs-
burger Libells zu beseitigen.

II. -m, das di. rf ergangen vrtail vml nach gerichtsordnung

bescheen, nicht gehanndhaht. sonder gcwaltigclichen eingezogen vnd gefrävelt.

\nd also alle rechtfertigung vernicht werden.

17 •
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Item, dass wider alten Brauch Supplicirung von vrtaillenbescheen vnd ernst-

lich Bevelich pey peen der straff erlangt werden, die Acta vberzeantwurtten,

gegen des Augsburger Libell und die alten Landesrechte.

Der Kaiser solle anordnen , dass die Landleute nicht vergeblich durch die

Kammerprocuratoren herumgezogen werden, und dass im Falle eines zum Nach-

theile des Kammerproeurators ausgehenden Processes der Gegenpartei die

Gerichtskosten, wie billig, bezahlt werden.

Der Kaiser hat wohl jüngsthin zu Steyer die Raiträthe als permanente Com-

mission in dieser Angelegenheit ernannt , womit aber wenig geholfen ist, da

die meisten Fiscalprocesse eben auf Befehl derselben Raiträthe eingeleitet

werden. Desshalb möge der Kaiser andere gelehrte und taugliche Commissäre

ernennen, welche über die Bezahlung der Gerichtskosten, so wie über die recht-

liche Zulassung eines Fiscalproeesses ihren Befund, welchen sie auch „nach

Ordnung der rechten austruckt erklärt", schriftlich abfassen und durch „general"

Weisung eröffnen sollen, wie solches vor kurzem in den in die Landgerichts-

ordnung einschlagenden Fällen stattgefunden, damit sich jeder darnach zu rich-

ten wisse, und fortan Niemand in Österreich durch fiscalische Handlungen von

dem Kammerprocurator „im rechten vmbgefürt" werde, da im Lande Öster-

reich nach altem Herkommen weder ein Fiscus, noch fiscalische Rechte Platz

haben; wie denn auch der Name Fiscus durch das Augsburger Libell aufgehoben

und umgewandelt worden.

Die Kaltemauth, die an sich noch leidlich wäre , wenn nur die „unermess-

lich schinterey" der Mauthknechte wegfiele , wird über die Massen strenge,

strenger , als von Alter herkommen , eingefordert. Dadurch werden alle Nah-

rungsmittel, welche nach Wien und den beiden Neuburg (Kloster- und Korneu-

burg) und anderswohin gebracht werden, zum grossen Schaden der Armen wie

der Reichen bedeutend vertheuert. Überdies hat die Stadt Wien das Privilegium

(welches auf Verlangen vorgewiesen werden kann), dass zur Zeit des Katharina-

Marktes die Einnahme der Kaltenmauth sistirt sein soll. Desshalb bitten die

Stände, dass die Kaltemauth in der von Alter her gebräuchlichen Übung ein-

genommen werde , durch die erwähnten vier Wochen aber ihre Eintreibung

unterbleibe. Wie die Kaltemauth einzuheben sei, wird in den aus der Zeit Ber-

tholds von Angel und Ulrich des Eizinger stammenden Huebbüchern gefunden

werden, auf welche sich die Stände mit dem Verlangen berufen, dass dieselben

durch die Vicedome eingesehen werden.

Der Lehen halben wiederholen die Stände ihr bereits zu Steyer vorgebrach-

tes Ansuchen , dieselben Lehengüter durchaus halb zu freien , oder aber auf

Söhne und Töchter und Seitenerben des Namens und Stammes übergehen zu

lassen.

Der Kaiser hat den Ständen auf ihre Bitte verwilliget, dass der vierte Theil

von verfallenen Lehen den Erben zukomme, und eben denselben auch „das vber-

inass in ain zimblichen wert pey denen, so die von K. M. erlangen vnd auspitten

zulösen" gegeben werde, nach Inhalt des hierüber von dem Kaiser ausgestellten

Bewilligungsbriefes. Dem widersetzt sich aber der Hofmarschall Lienhart Rauber

und will dieser Bewilligung nicht nachkommen. Der Kaiser möge darin die

Stände und ihre Rechte schützen.
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Österreich und insbesondere Alt SfadlWien sind privilegirt. dass kein .lüde

darin sesshaft sein darf, iser in den Libellen fOO Kftlfl und kngsbnrg

auch anerkannt, und befohlen liaf . dass die .luden nicht Ober Jahresfrist im

M I. leihen dürfen. Dessen ungeiichlet haben sie sieh in Wien. Mai chekk.

itendorf, Eggenburg und an anderen Oilen hlütliefl nieder

lassen, wo sie gegen wucheriuäs.sige Zinsen Geld ausleihen und sieh überhaupt

so benehmen, als oh sie rar Ansässigkeit berechtigt wären. Weil nun dies dem

Lande und seinen Kinwohnern „vnleidlich vnd vcrdaehtlieh", sie auch von Gott

und der Natur als Feinde des christlichen Mutes bezeichnet sind, und dadurch die

.Meidung jeglicher Gemeinschaft mit ihnen angezeigt, es auch schwer vor Gott

und der Welt zu verantworten ist, dass man die, welche man fast allenthalben

ausgetrieben, hier im Lande hegen und haushalten lassen sollte, ergeht die

Bitte der Stände um Ausweisung derselben aus dem Lande; „wann aber die

Hecht zu Wienn geen, mugen die, so zuthun haben, wol daselbs sein, allein in

ansehungdes Rechts, vnd nach ausgang der Rechten wider wegziehen".

Die österreichischen Fürsten haben in früherer Zeit 48 vermögliche Bürger

von entern Leumund, unter dem Namen dcrHausgenossen erwählt, welchen

sie (mit Ausschluss aller Andern unter schwerer Strafe) die Münze und das

Wechselgeschäft verliehen. So lange sie in diesem Rechte blieben, hat der

Unterschied der Valuta bei einem Gulden nie über 2 Pfennige betragen, ist Gold

und Silber in genügender Menge im Lande gewesen , waren auch die Nachbar-

länder bemüssiget, eine vollwichtige Münze zuschlagen, sind auch viele Ein-

wohner Österreichs ohne Schaden des Landes reich geworden. Seit aber das

Münz- und Wechselgeschäft in andere Hände gekommen, ist der hungarische Gul-

den nahe bis auf zwölfthalb Schillinge gestiegen, Gold und Silber in vorher nie

erhörter Weise aus dem Lande geführt worden, und das Land dadurch verarmt.

Es ist auch jedem bekannt, welche geringe und schlechte Münze in den Nachbar-

ländern geschlagen wird , zum Schaden der Erblande und ihrer Bewohner. Die

Stände bitten daher , den Hausgenossen das Münz- und Wechselgeschäft nach

dem Inhalte der ihnen von den österreichischen Fürsten , auch Königen und

ern ertheilten Privilegien wieder zurückzugehen: dann wird durch der

Hausgenossen „fleissig Aufsehen vnd trew hanndlung" für Land und Leute ein

grosser Nutzen sich herausstellen, auch im Lande, wie von Alter her gewesen,

Gold und Silber genug „vm ain gleichs vnd vnvberhöehfs" gefunden werden.

Di« Neuerung, dass kein Ausseer Salz mehr in das Land eingeführt

werden darf, soll als gemeinschädlich und dem alten Herkommen entgegen,

wieder abgestellt werden.

Die Einrichtungen einzelner Städte wegen d e r Ladstatt, welche nur

diesen zum Nutzen, dem Lande aber zum Schaden gereichen, und wegen welcher

sich die Stände schon früher laut des 10. Artikels im Cölner Libell beschwert

haben, sollen abgestellt werden.

Mb Jägerknechte üben allenthalben im Lande grossen l'hermuth mit

den nrmen Bauersleuten
,
quälen dieselben unter dem Yorwande einer fleis^

Aufsicht über das Wild, legen ihnen willkürlich, ohne sie früher hei den Grund-

herrn vorzufordern und zu verklagen . Leibes- und Geldstrafen, und letztere in

so hohem Betrage auf, dass daraus grosser Scbüden. ja Verödung der Güter
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entsteht. Die Bitte der Stände geht dahin, dass in Zukunft keinem Jägersmänne

gestattet werde , irgend einen Bauersmann ohne früher bei dem Grundherrn

eingereichter Klage aus eigener Macht zu schädigen , damit die gemeine Land-

schaft, welche ohnehin, dem Kaiser zu Gefallen, die Jagden eingestellt hat, nicht

auch noch durch Ungestüm und Frevel der Jagdknechte beschwert werde.

Der Kaiser hat zur Erhaltung der Jagdknechte und Jägerei grosse Unkosten

zu tragen, die Jagdknechte aber erlegen das Wild, ihrer Pflicht entgegen, zu

ihrem Vortheile. Die Stände , welche bisher „zu vnderthanigen gefallen" des

Kaisers auf ihre eigene Wildbahn verzichtet und auch an Orten, wohin der Kai-

ser wahrscheinlich niemals kommt, die Jagden unterlassen haben, wünschen

den Genuss derselben und bitten, jedem die Hegung des Wildes auf der eigen-

tümlichen und von dem Kaiser und seinen Vordem zu Lehen habenden Wildbahn

zu gestatten, und „ein ziemlig iagen" insbesondere des Schwarzwildes, welches

so grossen Schaden anrichtet, ausserhalb der dem Kaiser eigenthümlichen Wild-

bahn nach Ergebniss der Gelegenheit zu erlauben. Dadurch werden nicht blos

des Kaisers Auslagen auf Erhaltung der Jägerknechte verringert, und ihm nichts-

destoweniger „aus vnterthanigen willen, so ain yeder lanndtmann zu Ir K. M.

trägt" das Wild gehegt und verschont, sondern auch die jährlich sich wieder-

holende Klage der armen Leute über den, vorzüglich durch das Schwarzwild

zugefügten Schaden vermindert werden, oder ganz unterbleiben.

Es ist ein altes Herkommen , dass „die Landtleute , so enhalb der Leitha

Wein baven" ihre Bauweine herauf an den Hof und die Ladstatt nach Wien

geführt und da verkauft haben. Das wollen aber die Wiener eine Zeither nicht

mehr gestatten, was den dadurch Betroffenen zum grossen Nachtheile gereicht.

In dieser Sache ist nun eine Abänderung nöthig, doch so, dass man darüber

nach Billigkeit das Weitere erst dann bestimme, nachdem man die Beschwerden

und Einreden der Stadt Wien gehört.

Rücksichtlich der Bergwerksordnungen und Gerichte in den

nieder-österreichischen Landen solle der Kaiser die Bestimmungen des Augs-

burger Libells zur Durchführung gelangen lassen, und gegen jeden Eingriff von

Seite der Innsbrucker Regierung beschirmen.

Wie dem Kaiser gutbewusst ist, haben sich die Lande unter und ob der Enns

zuderHeirath der Princessin Anna mit 100000 Gulden gegen die Krone von Ungern

verschrieben, „vnd solle dieselb in Jarsfrist mit Sponsalien oder vermachlung,

wie abgeredt, volzogen werden. So ist darauf beder landt vnderthanigst Bitten,

Ir K. M. well gnedigclich Vorsorgen, damit ain weiter verzug solich Ir gethaner

versehreibung von den Ihenen, so sy innen haben, gepracht vnd zu Iren hannden

gestellt, dardurch nicht allein kunfftiger schaden verhuett , sondern auch Ir

K. M. treffenlich kleinat geledigt werden."

Den Vormündern werden ihre Gewaltbriefe bezüglich der Lehen ihrer

Mündel von der Kanzlei nur immer auf Jahresfrist ausgestellt , was der vielen

Ausfertigungen wegen , die jedesmal bezahlt werden müssen, grosse Unkosten

verursacht. Der Kaiser wolle anordnen, dass derlei Vollmachten bis zur Erlan-

gung der Grossjährigkeit der Mündel ausgefertigt werden sollen.

Laut des noch vorhandenen „Ungeltbriefs" ist das Ungelt in Folge güt-

licher Bewilligung, besonders des Adels, eingeführt worden, wesshalb auch der



Adel TOI seinen Bauweinen kein l'ngelt entrichtet, und diese fOB den alten

i itnmmendt Befreiung durch lange Zeit b na bat Mit Elieknieht

darauf solle ihnen der Kalter bei nod in ihren Hintern eine hinlängliche Uiiiiii-

tität ihrer Bauweine ungeltfrei aus/UM-hcuken gefallen.

.her Miei die Verfolgung leioer Heehta trogen dea tili For-

derungen der PrOOnri toren unterlassen; der Kaiser möge anordnen, dass

dieselben vt>n den Parteien keine andere, als, ..aine ziembliche vnd leidliche
-*

Belobnnng beanspruchen.

Du Hansgr afcnamt soll zu der ursprünglichen, überMenschengedäeht-

niss hinaufreiehenden Übung, kraft welcher dasselbe stets durch einen Wiener

Bürger verwallet wurde, zurückgeführt werden » woü.durehdio gegenwiriige

Abweichung von dieser Übung Städte und Märkte grossen Nachtheil leiden, da

der jetzige llansgraf sein Amt bezüglich des Fürkaufs und anderer ihm unter-

stehender Sachen nachlässig verwaltet, wodurch auch die Einnahme des Kaisers

bei den Mauthen sich vermindert.

Um die Städte wegen ihrer Mängel zufrieden zustellen, bitten die

Stände, dass der Kaiser neben den Gliedern der drei obern Stände auch einen

UM Wien und einen aus den kleineren Städten in das Regiment aufnehme, wie

es in der Grafschaft Tirol ohnehin üblich ist.

Die Stadt Wien richtet ihre Beschwerden vorzüglich gegen die Ausländer

und grossen Gesellschaften , welche zu Wien mit grossen Waarenlagern über

Jahresfrist sich aufhalten, und ihren Handel, entgegen den Freiheiten der Stadt,

betreiben, wodurch nicht Wien allein, sondern auch andere Städte, Märkte und

Flecken herabkommen und verarmen, wie solches dem Kaiser bereits mehrmals

rergeimgen worden. Es ist wahrlich „zu erparmen", dass Ausländer in der

Stadt Wien und dem Lande Österreich mehr Hechte und Freiheiten haben sollen,

als die eigenen Unterthanen , welche zu allen Zeiten mit Leib und Gut zu dem

Kaiser halten, während jene, wie sie unfriedliche Zeiten wittern , sich alsbald

aus dem Lande machen, wo sodann die weniger begünstigten Unterthanen mit

Darstreckung von Leib und Gut eintreten müssen. Die Bürger bitten desshalb den

lOr, sie bei ihren Freiheiten zu halten und zu schützen.

Alle diese Artikel und Beschwerden sind zwar erst vor Kurzem dein Kaiser,

als er zu Wien gewesen, mit der Bitte um Abhülfe vorgebracht wnrd.

jedoch bei einigen die Erledigung bis Inf das Zusammenkommen des allgemeinen

inisstages aufgeschoben worden, bei anderen aber „dermassen besuärliche

Antwurtt gefallen", dass den Ausschüssen das nochmalig« Anlangen von den

Ständen aufgetragen wurde, bringen diese, ihrer Pflicht nachkommend, dieselben

dem Kaiser nochmals mit der Bitte vor, die angesuchte Abhilfe zu gewähren.

An diese ständischen Beschwerden und Bitten schliessen sich die beson-

deren des geistlichen Standes an.

flichkeit soll in persönlichen und andern in die geistliche Jurisdic-

tion einschl. ' .gelegcnheiten nicht, wie eine Zeil her geschehen, durch

Verbot gehindert werden , dieselben im Wege der Güte oder des Rechtes vor

die competente geistliche Behörde zu bringen«

Weltliche Personen unterfangen sich, geistliche durch den Tod erledigte

Güter, oder „gottesgaben- für sieh einzuziehen. Da dies wider das eanonische
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Recht und die christliche Kirchenordnung, auch eine Neuerung ist, bitten die

Prälaten , dieser Beschwerde durch ein General-Ausschreihen , oder wie es

sonst dem Kaiser gefällig, abzuhelfen, und ein solches Verfahren strenge zu

verbieten.

Der Kaiser wolle ferner Ordnung treffen, dass seine Vicedome und

Amtleute die Güter den Geistlichen und Kirchen , welche von verstorbenen

österreichischen Fürsten und andern Personen zu ihrem Seelenheile gestiftet und

testirt worden sind , und welche sich auf die Stiftungs- und Schenkungsbriefe

und besondere Privilegien, insbesondere auf den erst jüngsthin erflossenen Be-

stätigungsbrief des Kaisers stützen, und welche sie daher mit vollgültigem

Rechtstitel und lange und wohl ersessen haben, ohne eine gerichtliche Erkennt-

niss fortan nicht antasten.

Einzelne weltliche Personen massen sich über die Gotteshäuser, und ihre

Leute, Holden, Gründe und Güter ohne irgend sinen Rechtstitel Vogtei-
r echte an; dies möge der Kaiser nach Laut der Privilegien abstellen, und er

selbst als Landesfürst und seine Erben fortan der Vogt, Beschützer und Schirm-

herr der Kirche und des geistlichen Standes sein.

Den Prälaten und anderen, welche Auen besitzen, ist verboten „Ylben,

Rüsten vnd Albarn Awholcz" abzugeben. Nun ist aber der Au-Bestand zum

grössten Theile durch diese Holzgattungen gebildet , daher ihnen die Auen in

Folge dieses Verbotes wenig Nutzen bringen. Dieses Verbot wolle der Kaiser

aufheben, und es bei der alten Übung bestehen lassen.

In neuester Zeit haben sich viele bedeutende Personen, welche in Anbe-

tracht ihrer Gottesgaben , Stifte und derselben Güter, so sie innehaben und

besitzen, bei Landtagen und allgemeinen Anschlägen, wie von altem Herkommen
billig dem geistlichen Stande sollten beigezählt werden , von demselben aus-

geschieden, und sind zu anderen Ständen übergetreten, wesshalb der geistliche

Stand bei Durchführung der erwähnten Angelegenheiten mit den übrigen Stän-

den nicht im gleichen Verhältnisse steht, und denselben gegenüber „emplöst

vnd vnvermuglich" ist. Die Prälaten bitten , dass solche Personen durch den

Kaiser ihnen wieder zugewiesen werden , mit dem ernstlichen Befehle , fortan

bei dem Prälatenstande zu bleiben, und dessen Lasten nach altem Herkommen
mitzutragen. „Vnd das auch sein K. M., was seit der kriegsleuff fuer guetter, so

in den Anslag geistliehs stands gehorn , entzogen vnd in Irer M. vrbar komen,

dieselben dem standt widerumb genedigklich zuestellen vnd in Ire ansleg

volgen lassen".

Schon früher hatten die Ausschüsse der Erblande an den Kaiser das Ansu-
chen gestellt, ihnen über die von den Landen beanspruchte Kriegshilfe seine

Meinung kund zu geben. Diesem Ansuchen entsprach der Kaiser in einer Denk-
schrift folgenden Inhaltes :

Die Ausschüsse sollen eine dreifache Noth des Hauses Österreich und der

Lande in das Auge fassen.

Die erste, der ganzen Christenheit gemeinsame, Allen bewusste: die Gefahr
von Seite der Türken.

Die zweite: der Krieg mit Venedig. Dieser ist zwar durch einen Waffenstill-

stand für eine Zeit lang eingestellt; da aber derselbe in kurzer Zeit sein Ende
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erreicht, nuiss der Kaiser für sich und seine Lande für den Fall , wo ni*h • ein

„zimhlieher tml erlicher" Friede /u » rr«-ic- | u -ii wirft, sich zur weiteren Gegen-

wehr bereit halten.

Dil« Drill«' : ..Das Vnwesen der Vngern" dlCSS heben bei der jfingtf auf «It-ni

F«'l«lc Rakoss gehaltenen Versammlung sicli unterstanden, die ll.'ir;tlli zwischen

König Ludwig und Maria bfntemteUig *n machen, auch <1<*m iwisdbsnVdeei Kaiser.

«lein K.inige von Polen und weiland Wlatlislaus von Ungern bei Qalftfanhott

ihrer TlnHnsmantnnfl in Wieo iregea der Doppelheirath gesehloesanen Vertag

brechen zn wollen, „vnd zu dem Ende furgenomen vnd pracli«'irt. König Lud-

wigen zu beaeeteo, das er sein freye Regierung nymmer haben sollt, noch inoclil-

die Folge dieser Beschlüsse, wenn man sie angehen Hesse, würde sein, dass in

Ungern durch Unterdrückung der Guten und Getreuen die Böswilligen die Ober-

band gewinnen, und zu „ihrer eigenen glorie vnd vorteil" herrschen würden, bis

(wai nach den eingelaufenen traurigen Nachrichten ohnehin bald zu befürchten

ist) der Türke sie mit Krieg überzieht, und die durch Eigennutz Uneinigen

ganz oder zum Theile bezwingt, wodurch die Gefahr für die kaiserlichen Erb-

länder und die gesammte Christenheit sich bedeutend steigern würde. Obwohl

r gott vnd frumbe leut" dieses Vorhaben der Ungern auf dem letzten Rakoss

noch hintertrieben, haben sie doch jetzt auf Georgi (24. April) einen neuen

Landtag angesagt, um ihr ursprüngliches Vorhaben, während der Kaiser mit

dem bevorstehenden Reichstage und der König von Polen mit seiner Hochzeit

bceehlftigt sind, durchzuführen. Der König von Polen wird dies zweifelsohne

nicht gestatten, aber auch der Kaiser kann dabei nicht ruhig zusehen, und ist

schuldig, solchen Bestrebungen zuvorzukommen, und König Ludwig „zuhandt-

haben", wegen der dadurch bedrohten Heirath und in Folge der zu Wien geschlos-

senen Verträge, Gründe, die noch durch den Schimpf verstärkt werden, der

ihm. und durch die Gefahren, welche seinen Landen und der Christenheit daraus

erwachsen würden. Diese Noth ist also wichtiger und beachtungswerlher, als

die zwei früher angeführten.

rittst auf diese Vorlage, begehrt der Kaiser von dem Ausschusse Ratfa

und Hilfe und zwar eine „bestimbt taxtirte" Hilfe in folgender Weise :

l»,^> in allen österreichischen Landen von Geistlichen und Weltlichen,

Hohen and Nieilern der fünfzigste Mann , oder von je HO Feuerstätten ein Mann

auf die Dauer eines .Jahres bewilliget werde, so dass die 49 die Erhaltungskosten

des fünfzigsten tragen , der als Fussknecht den monatlichen Sold von 4 Gulden

Rheinisch erhalten soll, so dass auf den Mann oder die Feuerstalt jährlich bei-

läufig der Betrag von einem Gulden Rheinisch entfällt.

Dass nebstdem die gesammte Geistlichkeit der österreichischen Lande, mit

Ausnahme der besitzlosen Bettelorden, den 10. Pfennig ihrer jährlichen Gülten

und Hinnahmen steure , der hausgesessene Adel aber und die Andern den

'.i'». Denar ihrer jährlichen Gülten un«l Einnahmen.

Dass alle Geistlichen und Weltlichen, die nicht Rentund Gült, aber sonst in

Barschaft oder beweglichen Gütern viel oder wenig Vermögen besitzen, ihr Ver-

i geheim unter Eidcspllicht anzeigen, wovon die jährliche (lull und Nutzung,

welche siedavon geniessen können, in «lein Verhältnisse von 20 zu 1 angeschlagen

und diese Beträge dann auch mit dem zwanzigsten Denar besteuert werden.
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Dass alle ledigen Personen, ob sieDienstleute sind oder nicht, einen halben

Gulden Rheinisch steuern „doch das dy Reichen vnd die mer genyess vnd sold

haben, die Erniern vbertragen". Haben sie aber selbst Vermögen in Gülten oder

Raarschaft, sollen sie mit dem zwanzigsten Pfennig besteuert werden.

Das auf diese Weise zusammenkommende Geld soll folgendermassen ver-

wendet werden

:

In den ober- und niederösterreichischen Landen wird eine Armada von

4000 Reisigen zu Pferd und 12000 Fussknechten von Haus aus aufgerichtet.

Wenn diese dann ins Feld ziehen, sollen sie von den eingelaufenen Geldern den

erforderlichen Sold beziehen.

Die Reisigen sollen ihre Pferde , Harnische und Wehr stets bereit

halten , ebenso die Fussknechte ihre Kleidung , worauf ihnen „ain söldle"

zu Hause gegeben werden soll. Aber Harnisch und Wehr soll ihnen erst im Aus-

rückungsfalle aus den Zeughäusern gegen Angelobung der Rückgabe geliehen

werden.

Diese Armee soll zur Abwehr der oben berührten dreifachen Noth verwen-

det werden, und zwar im Falle eines Angriffes auf das Haus Osterreich defensiv

und nach erfolgten Siegen offensiv. Wo aber die Initiative nicht von Österreich

ausginge, „es aber sonst belästiget wurd vnd seiner nott vnd beschwerungen

nicht versichert werden oder bekomen mochten" auch offensiv.

Wenn aber der Zug der gesammten Christenheit gegen die Türken zu

Stande kommt, wo zugleich zwischen allen christlichen Mächten Waffenstillstand

einzutreten hätte, und gegen Venedig dann weder ein Offensiv- noch Defensiv-

krieg nöthig wäre , soll die beantragte Steuer zugleich mit jener der ganzen

Christenheit gegen die Türken verwendet werden , es wäre denn, dass Venedig

oder Ungern den christlichen Waffenstillstand nicht einhalten würde. In diesem

Falle soll diese Armee gegen jenes der beiden Länder, welches durch Nichtein-

haltung des Waffenstillstandes die christliche Expedition hintertreiben wollte,

als Executionstruppe verwendet werden.

Sollte die Expedition aber nicht zu Stande kommen, so sollen diese Trup-

pen gegen die Venetianer, falls sie der Schliessung eines ehrlichen Friedens sich

nicht geneigt zeigen , oder gegen die Ungern, falls sie die zwischen Max und

den Königen von Ungern und Polen geschlossenen Ründnisse und Verträge bre-

chen und König Ludwig „verklainern" und verderben wollten, verwendet werden.

Soll der Kaiser, wie begehrt wird, die neuen Gelaitgelder, wovon er bisher

die Orte, Flecken und Gebäude an den Grenzen, dazu etliche „Farisiten" erhielt,

aufgeben , so will er nach Rath und mit Einwilligung der Stände einen neuen

Aufschlag, aber nicht auf die Landleute und Unterthanen, sondern blos auf die

Ausländer einführen, wodurch er so viel einnehmen könnte , als zur Erhaltung

der Grenzen mit Gebäuden und Resatzungen bis zum Abschlüsse eines Friedens

mit Venedig hinreichen würde.

Vnd nachdem Ir K. M. etwevil farisiten, das sein, die vmb Irer Mt.

willen vertriben vnd in Eilend sein, ob Ir Mt. hat, auch die dienstleut in den

beseczungen vnd die hinfur auch vnderhalten muss , begehrt der Kaiser

von den Landen bis zum Abschlüsse eines Friedens oder einer Verständi-

gung mit Venedig jährlich die Summe von 100000 Gulden Rheinisch, welche
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Forderung abet nur dii eieder-daterreiehiaeheo Lande und dii GrafochaK Tirol

als die durch ihre geographische Lage am eretea und peeJatea bttheeligftea angeht

i u die Anaachflaifi diese Forderungen bewilligen) ist der Kaiser ent*

nlle ilnii schon vorgelegten oder noch vorzulegenden Angelegen-

luMtt'ii „so vi I darinn ziemlich rnd leidenlieh angeeehea a/irdat, anainriolrtna] rnd

m roUaiehen"«

Da aber die Zeit bia aa den nächsten Osterfeiertagen, um über die kaiser-

lichen Vorschläge, so wie die Eingaben von Seite der Ausschüsse zu einem

Abschlüsse zu kommen, zu kurz ist, begehrt, der Kaiser, dass sie aus sich selbst

einen enteren (elainen) Ausschuss, bestehend aus dem vierten Theile der gegen-

wärtigen Mitglieder bilden und in Begleitung des Kaisers nach Augsburg abgehen

I.inm n, welcher engere Ausschuss in ihrem und der Gesammtlande Namen diese

Angelegenheiten und vernehmlich ihre bereits überantworteten Eingaben zu

erledigen und darüber abzuschliessen hätte.

Schlüsslich bemerkt der Kaiser, dass, obgleich die Anfangs berührte

dreifache Noth im Augenblicke nicht drängt, auch vielleicht noch eine Zeit lang

nicht in den Vordergrund treten dürfte, der angesuchte Anschlag und die Ausrü-

stung doch schon jetzt behufs der Verteidigung gegen gläubige und ungläubige

Angreifer der österreichischen Lande bewilligt und bereit gehalten werden sollten.

Die Antwort des Landtages auf diese, den 15. März durch einige Räthedes 15. März 1518.

Kaisers als Uonunissaricn ihm ühergebene Vorlage Hess nicht lange auf sich warten.

Den Ausschüssen kommt es nicht zu , sich in Vertretung der Erblande auf

solche ausnahmsweise grosse Forderungen zur Unterhaltung der 4000 Pferde

und 12000 Knechte, welche nach Laut der Vorlage gegen die Türken, Ungern

und Venetiancr verwendet werden sollen, noch auf die Geldhilfe von 100000 Gul-

den zur Erhaltung der Farisiten und des Dienstvolkes in den Besatzungen einzu-

lassen oder selbe zu bewilligen, sondern sie sprechen sich dahin aus, dass sie

..in merklich sorgueltigkhait leibs vnd guets gegen den Erblanden, denen auch

solch beschwerliche vntregliche hilft' der gestalt anzunemen oder zu vollziehen

vnmuglieh, aueli derhalben merklich vngnad mit der zeit neben Irem verderben

lieh laden winden, nicht geben inugen".

Nachdem der Kaiser den Math und das Gutachten des Ausschusstages

ii dir Türkenhilfe, als auch dessen Antwort wegen dem venetianisehen

Kriege mit begründeter Darlegung der Unmöglichkeit der angesonnenen Leistun-

iii den bereits früher überantworteten Schriften, aufweiche man sich beruft,

erhalten hat, beharrt der Ausschusstag in beiden Angelegenheiten unterlhäi,

lieii bei der bereits früher ertheillen Antwort.

Auf eine Kriegshilfe gegen Ungern, wodurch ein neuer Krieg gegen ein

Land, von dem sie Hilfe gegen den Türken erwarten, hervorgerufen wird,

welcher Krieg noch andere bedeutende Nachtheile im Gefolge halte, können

sie sich um so weniger einlassen, als neben einem numerischen Kriege der Ein-

tall der Türken und Venetianer täglich zu befürchten ist. Um aber die Ver-

wicklungen mit Ungern zu lösen, ist der Ausschüsse Meinung, dass der Kaiser

und der König von Polen zu dem nächsten Reichstage auf dem Rakoss eine

idUchaft absenden sollen, um die etwaigen Anstände auf diplomatischem

Wege zu beheben.
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Zur Erhaltung der Farisiten können sie nichts bewilligen, weil der jüngste

Krieg recht eigentlich eine Sache des Reiches und nicht der Erblande gewesen,

wissen auch in dieser Angelegenheit nichts besseres zu rathen , als dass diese

ungebetenen Kostgänger zur Ersparung der Kosten „gnediglich abgefertigt

werden".

Die Dienstleute in denBesatzungen können von dem Einkommen der von dem

Kaiser eroberten Flecken gar wohl erhalten werden , ohne die Erblande zu

belasten.

Die Aufhebung des Gelaitgeldes gegen Einführung eines neuen von den

Ausländern zu entrichtenden, ist nicht annehmbar, weil, wie sie früher schon

ausführlich bewiesen, am Ende doch die Unterthanen diese Last zu tragen

hätten , wesshalb es bei der früheren schriftlichen Antwort und Bitte sein

Verbleiben hat.

Einen engeren Ausschuss aus sich selbst zu dem Ende zu wählen, dass er

den Kaiser nach Augsburg begleite, und dort Alles zu Ende führe , liegt aus-

serhalb ihrer Vollmacht , welche nur dahin lautet , dass die verordneten Aus-

schüsse mit einander gemeinschaftlich zu verhandeln und zu beschliessen haben,

desshalb können sie mit dem Kaiser nur zu Innsbruck und in der Gesammtheit

verhandeln.

Obwohl ferner die Erblande durch die langwierigen Kriege und andere

traurige Ereignisse in ihrem Vermögen bedeutend erschöpft sind, auch zu Erhal-

tung der kaiserlichen Hof-Ordnung, Ablösung der verpfändeten Güter und in

anderen Beziehungen im Widerspruche mit ihren Freiheiten noch vieles leisten

sollen, nachdem sie so vielfältige Hilfe bereits geleistet haben; auch eine wei-

tere Hilfe dem Kaiser zu leisten durch keinen Rechtstitel verpflichtet und

schuldig sind; der Kaiser ferner nicht aus Rücksicht auf die ständischen Bewil-

ligungen, sondern aus Rechtssinn und Billigkeit die vorgebrachten Beschwerden

abzustellen schuldig, und, wie sie nicht zweifeln, „aus angeporner tugend"

auch gewillt ist: so wollen doch die Stände aus besonderer unterthäniger Liebe,

so sie zu dem Kaiser als ihren natürlichen Regenten und Erbherrn tragen, ihn

in seinen Bedrängnissen nicht verlassen und die Pfandschaften zur Vermehrung

und Aufbesserung des Kammergutes einlösen: sofern der Kaiser einen bleiben-

den Frieden schliesst, und von nun an keinen Krieg ohne Rath und Einwilligung

der Erblande unternimmt, auch in die Jahre der beanspruchten Geldhilfe kein

Krieg hineinfällt, wenn er ferner die eigene und der beiden Königinnen Hof-

ordnung und die Regierungen in den Erblanden, damit Recht und Gericht

gehalten werden könne, nach Laut der früheren Eingaben einrichtet ; den früher

und neu vorgelegten Beschwerden der Billigkeit gemäss abhilft; und fortan

nichts von den kaiserlichen Ämtern, Herrschaften, Zöllen undMauthen, dazu

von Silber und Kupferbergwerken, wenn die wieder eingelöset sind, ausser im Falle

einer die Erblande bedrohenden Kriegsnoth und da nach Rath der kaiserl. Räthe

und Regierung verkauft, verpfändet oder anderweitig verwendet, sondern die-

selben behufs steigender Verbesserung des kaiserlichen Einkommens in eigener

Hand behält; auch die Erblande mit neuen Aufschlägen und Steuern, ausser in

der Kriegsnoth und mit ihrem Rathe und Verwilligung gegen ihre Freiheiten

nicht belastet, sondern sich mit seinem „erlichen kayserlichen vnd fürstlichen
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einkhommeii* wosa ihm die Erblonde nun durch Mehrung des Kiuimergutc

mir aus freiem Willen ohne l*r;i jn«li/. ihrer Freiheiten verhelfen wollen, hegaigt.

Tim diese Ablösung der ITandsolial ten und MehfUDg des Kammrrgiiles

Mftigfoiflfcwr diiieh/.ululiren . isl nöthig , da»9 „von allen denen , M des

I
ilts hallien. dtftSM NO den nrwm GtOoBtehlfffOO \nd andern tiefe des

\ichkaufls. dar/.ue beswerliehen abfall der münz, so dureh s\ vnd annder zu

K. M. >nd gemainer lanndt Schätzungen wider Ir freyliaiten vnczher empfanden

liesrhelien isl, aueli von denen, so sieh mit vnordenliclien verschreihungen pro-

ourirn oder in annder «reg K. M. zu naehtail vnpillich hoch gereicht , dann von

allen „Offleieren" deren eilige in wenig Jahren sich ein grosses Vermögen

ues;iiiiinelt hahen, genau Rechenschaft über Kinnalimcn, Ausgaben und sonstiges

Gebahren abgefordert werde; dass der Kaiser ferner alles von den Feinden

Eroberte „mitsambl aufgehobner nutzung" zu Händen nehme; dass die drücken-

den Sätze, welche um kleine Summen verpfändet sind und doch bedeutendes

Hinkommen gewähren, ins Auge gefasst werden, damit dieselben , sofern nicht

rechtskräftige Verschreibungen aufgewiesen werden können, „abgelediget wer-

den" ; dass alle überflüssigen aussergewöhnlichen Ausgaben und die täglichen

überflüssigen und unnöthigen Provisionen eingestellt und überhaupt alle ent-

sprechenden Einrichtungen getroffen werden , welche dem Kaiser zu Vermeh-

rung des Kammergutes, den Landen zu Ehre, Nutz undVortheil gereichen. Dazu

sollen geschickte Landes-Eingeborne bestimmt werden , welche sowohl an dem

kaiserlichen Hofe, als auch in den Erblanden sich unterrichten, und bei Eides-

pflicht anzuzeigen haben, wo und von wem eine Rechnungslegung zu fordern,

oder gegen wem eine Untersuchung in dieser Beziehung einzuleiten komme.

Werden nun die Ausschüsse über die Bewilligung, Handhabung und Durch-

führung alles nun Angeführten hinlänglich versichert, so wollen sie entgegen

dem Kaiser zu unterthänigem Gefallen und Hülfe nach ihren Vermögen folgende

Geldhilfe bewilligen:

Die Herzogthümer Österreich unter und ob der Enns bewilligen 80000 Gul-

den Rheinisch in vier Jahren (1519—22) mit dem jedesmaligen Termine zu

lachten und der Jahresquote von 20000 Gulden zahlbar.

Icrmark. Kärnten und Krain bewilligen unter der Voraussetzung, dass

die lorigen Lande ihren Finanzkräften entsprechend sich betheiligen, ebenfalls

MMiin» Gulden Rheinisch: ebendieselbe Summe und unter den gleichen Modali-

täten bewilligt Tirol.

Die Vorlande, Elsass, Sundgau, Breisgau, die vier Rheinslädte und der

Schwarzwald haben die beanspruchte Hilfe in nachstehender Weise auf 3 Jahre

bewilliget.

Alle Dienstleute beiderlei Geschlechtes und alle anderen Personen, „so nit

hawshehlich vnd aber opherbar'*, welchem Stande sie immer angehören, zahlen

jahrlich l'ur den Kopf 'S Kreuzer.

Die Jiaw>lieldieheir* weltliehen Personen, die 100 Gulden und darunter

\
'

.n 100 -500 fl. 8 Kreuzer, von 500— 1000 16 Kreuzer,

von 1000 (1. 1 tl. Hheinisch. von 2000 und darüber 2 tl. Rheinisch, und zwar

so, dass was die „hawsheblieheir Personen betrifft , Mann und Weib , jedes

für sich die angesetzte Summe zu entrichten haben; die Kinder, „die opherbar
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sind", werden in die Kategorie der Dienstleute eingereiht, und demgemäss

behandelt, es wäre denn , dass sie eigene Guter besässen, in welchem Falle sie

der Taxen nach dem Vermögen unterliegen.

Die Geistlichen, als Mönche, Pfaffen, Doctores, Studenten, welche Pfrün-

den, Weiber oder Lecturen haben, desgleichen die Klosterfrauen, welche bereits

Profess abgelegt haben, unterliegen für jede Person der Taxe von 1 fl. Rhein.

Gemeine , d. h. nicht bepfründete Studenten , werden in die Kategorie der

Dienstleute eingereiht.

Die Vorlande thun dieses mit dem ausdrücklichen Vorbehalte , dass den

Ständen, deren Vertreter sie sind, auch ein anderer Weg diese Hilfe zu leisten,

falls ihnen der hier vorgeschlagene nicht anständig wäre, freistehen soll.

Diese hier angetragene Geldhilfe aller Lande bewilliget der Ausschusstag

unter der Bedingung, dass die Gelder von Niemand anderem, als den dazu von

jedem Lande bestimmten Personen eingehoben, und von diesen, so weit die

Summe reicht, zu nichts anderem als zur Erledigung der Pfandschaften verwen-

det werden. Diese Personen müssen sich überdies schriftlich verpflichten, dass

sie sich in dieser Angelegenheit von Niemanden beirren lassen werden.

Bricht innerhalb der Jahre, für welche diese Geldhilfe bewilliget wird,

ein Krieg aus, oder geschieht ein feindlicher Einbruch in die Erblande, so

sollen die Erblande diese Hilfe zu geben nicht mehr schuldig sein.

Es sollen auch alle jene, welche bedeutende Gülten, Gewerbe und Einkom-

men haben, aber bei den bisher gezahlten Steuern der Erblande wenig mitge-

leistet , dazu alle ledigen Leute nach Verschiedenheit der Verhältnisse eines

jeden Landes in diese Hilfe einbezogen werden.

Diese Hilfe, als eine durchaus freiwillige, soll den Erblanden und jedem

einzelnen an den Privilegien, Gebräuchen und Herkommen durchaus nichts

derogiren, „darzu allen lannden gegen einander im Anslag , auch in all annder

weg gancz vnvergriffen sein", und kein Recht für die Zukunft begründen , wor-

über den einzelnen Ländern hinreichende Verschreibungen ausgestellt und ein-

geantwortet werden sollen.

Schlüsslich richten sie an den Kaiser die Bitte „dise stattliche, auch an-

sehnliche freye hilft* mit gnedigem danknehmlichen willen" anzunehmen, und

entgegen alle vorgelegten Beschwerden vor kommender Weihnacht abzustellen,

auch alle andern gemachten Vorschläge vor Eintritt dieser Zeit als des ersten

Termines der Geldhilfe durchzuführen , weil im entgegengesetzten Falle die

verordneten Einnehmer die betreffenden Gelder dem Kaiser nicht abliefern

dürften; ferner den Ausschusstag, der so lange Zeit schon mit so grossen

Kosten ausgewiesen, gnädiglich abzufertigen, und nicht mehr länger aufzuhalten,

worüber sie einer gnädigen förderlichen Schlussantwort entgegensehen.

Wie früher erwähnt wurde, waren die Ausschüsse in Bezug auf die

von den Erblanden gegenseitig zu leistende Hilfe nicht zum Beschlüsse

gekommen , sondern hatten denselben in Aussicht gestellt. Die diesfälligen

Verhandlungen waren indessen unausgesetzt betrieben worden, und die Aus-

schüsse der nieder - österreichischen Lande überschickten nach Beendigung

ihrer Berathungen ihren gefassten ßeschluss den Ausschüssen der nieder-

2. April 1518. österreichischen Lande den 2. April in Form einer Denkschrift, welche
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m 8. April ;nicii den kitterl. Cbmmiieirien übergeben wurde
, Mgendee < ;

- April II 10,

Inhalt'

Mm der nieder-östorreiehisehen Laude wühlt sechs redliche, verständige

und geeeWekte Männer ili Kriegirltbe, darunter den jeweiligen Ltudeebaenl

mann; dio durch Tod eintretenden Linken sollen hei dein nio-hslen Landtage

oder Hoftlidieg ausgefüllt worden. Cesehieht dies niclit und kommt es in der

SwieebenieH zu keinem Landtage oder Hoftaiding, so heben die übrigen Kriega-

räMhe im Nolhfalle das Recht, sich einen beizugesellen , doch immer unter Vor-

aussetzung der am nächsten Landtage oder Hoftaiding einzuholenden Bestätigung,

so dass sie immer vollzählig sind.

Wenn eines der Lande einen Überfall oder Einbruch befürchtet , soll der

Landmarsehall, Landeshauptmann oder Verweser des Landes diese 6 Kriegs-

räthe sommt den Vicedomen auf einen geeigneten Ort berufen , dort mit ihnen

bereiften, und nachdem sie alles genau erwogen, Anstalten treffen , wie man

den Feinden Widerstand leisten, und den gemeinen Mann aufbieten könne; ob

man ferner die andern Lande mit der ersten oder letzten (im folgenden bestimm-

ten) Hilfe auffordern , und wie man sich darein schicken solle, weiter ob man

es des Kaisers obersten Feldhauptmann, der vom Kaiser ernannt und erhalten

wird, kund machen solle. Bei all dem soll der leitende Gedanke sein, die Lande

nicht ohne Noth in Anspruch zu nehmen und in Unkosten zu versetzen.

Einem bedrohten Lande soll aber jedenfalls des Kaisers obersterFeldhaupt-

mann in eigener Person beisein , förderlich sich zu nahern und nach dem Käthe

der verordneten Kriegsräthe das Nützlichste und Beste handhaben. Wird es nöthig

befunden , so soll auch das betroffene Land nach dem Beschlüsse der Kriegsräthe

„auffsein, vnd ir prot vnd Vaterland nach dem pessten zuretten verhelffen."

Tritt aber der feindliche Heereszug in ein Land ein, und die Rüstung dieses

Landes erscheint nicht ausreichend, so sollen die anderen Lande nach des ober-

sten Feldhauptmanns Aufgebot, das er im Einverständnissemit den Kriegsräthen

ergehen lässt , mit thäliger und genügender Hilfe einschreiten, und sogleich

naeh erhaltener Nachricht der Gefahr dem Überfalle oder der Belagerung zu-

vorzukommen beflissen sein.

Zu dieser Hilfe , in welcher sich die Ausschüsse freundlich und brüderlich

inigt heben, soll in den Landen von allen Nutzungen, Renten und Einkom-

men ohne Ausnahme von je 200 Pfund Gelds Herrengült ein Reisiger und ein

knecht erhalten , und mit der auf diese Art zusammengebrachten Kriegs-

macht jedem Lande auf die erste Anzeige ohne Verzug zu Hilfe gezogen werden.

Bei einem derartigen Hilfszuge soll einem jeden Landesfeldhauptmann ein

redlicher verständiger und tapferer Mann aus den 6 Kriegsräthen des Landes

geben werden, welche beide mit der Macht des Landes dem obersten Feld-

benptmannc des Kaisers zuziehen, wohin sie dieser innerhalb der Landesgrenzen

beiltft I)e> Kaisers oberster Feldhauptiuann soll alsdann mit dem Rathe der

Lamles-Feldhaiiptleuto und der diesen beigegebenen Kriegsräthe, die zusam-

men um von iO Personen ausmachen, alles dein Lande und den Be-

wohnern Erspriesslichc einleiten und vornehmen.

Tritt unversehens die Notwendigkeit ein, eine Schlacht zu schlagen, soll

der kaiserliche oberste Feldhauptmann (iewalt haben, nach dem Rathe der



264

erwähnten Landes-Feldhauptleute , oder derjenigen aus ihnen, die sich hei ihm

befinden , alles anzuordnen und vorzunehmen. In seiner Abwesenheit und dem

Falle einer drängenden Noth wählen die gegenwärtigen Landes-Feldhauptleute

aus sich selbst einen zum obersten Feldhauptmann.

Sollte aber das Zusammenkommen der Landes-Feldhauptleute dem bedroh-

ten Lande zu langsam hergehen, und kaum abzuwarten sein , so soll der Feld-

hauptmann dieses Landes unter Zuziehung der beigegebenen Kriegsräthe alles

anzuordnen volle Gewalt haben , aber zu jeder Zeit die eintretenden Ereignisse

und die jedesmalige Sachlage dem kais. obersten Feldhauptmanne eilig durch

die Post berichten.

Der Landes-Feldhauptmann und der ihm beigegebene Kriegsrath werden,

so lange sie im Felde sind, von ihrem Lande erhalten , es wäre denn ein ande-

res Abkommen darüber getroffen worden. Werden sie und die übrigen Kriegs-

räthe aber von dem Landmarschall oder Verweser vor Beginn des Feldzuges

zusammengefordert, so trägt der Kaiser als Landesherr die Zehrungskosten und

weiset sie bei dem Vicedom an.

Auch soll jedes Land zu dem ersten Aufgebote aus den Kriegsräthen zwei

verständige und geschickte Männer wählen, und nach dem ihnen zu bestimmen-

den Standorte senden, wo sie bis zu dem Ausgange des Krieges verbleiben

sollen.

Im eintretenden Nothfalle soll der Landmarschall, Landeshauptmann oder

Verweser des bedrohten oder angegriffenen Landes eilig an den obersten Feld-

hauptmann des Kaisers berichten; derselbe hat sich dann ohne Verzug nach dem

als Sitz der Kriegsräthe bezeichneten Orte zu verfügen, im Falle es die Ver-

hältnisse erfordern, sammt den zehn verordneten Kriegsräthen sich von dort zu

erheben, dem Kriegsvolke nachzufolgen, und sich immer in der Nähe des Kriegs-

schauplatzes aufzuhalten , damit sie nach Verschiedenheit der eintretenden

Ereignisse , über welche sie der oberste Feldhauptmann stets durch die Post in

genauer und vollständiger Kenntniss erhalten soll, vereint und in der Nähe alles

desto besser überlegen, berathen, den Krieg nach Rath des obersten Feldhaupt-

manns und und der Landes-Feldhauptleute und den im Felde stehenden 5 Kriegs-

räthen führen. Sie haben zu Angriffund Unterhandlung volle Gewalt ; so wie ihnen

auch die Sorge für hinlänglichen Proviant obliegt. Geschieht ein Einfall in mehrere

Lande zu gleicher Zeit, sollen sie berathen, wo der oberste Feldhauptmann sich

hinbegeben, und wohin die anrückende Hilfe der Lande zugesendet werden soll.

Stellt sich die Notwendigkeit heraus, eine Feldschlacht anzunehmen, um
eine Belagerung aufzuheben, und die Heeresmacht ist zu klein und „nicht

ersehieslich", so soll der oberste Feldhanptmann mit seinen Räthen , wo sie

immer sind, erwägen, wie und wodurch ausgiebigere Hilfe herbeizuschaffen sei.

Im grössten Nothfalle ergeht das allgemeine Aufgebot „als erste hilfe",

dann sollen nach altem Herkommen die vom Adel persönlich mit den Iren in der

stärksten Anzahl gerüstet, wie es in das Feld gehört, und ohne Verzug mit den

Truppen, welche Prälaten und Städte zu senden haben, den Landeshauptleuten

zuziehen. Der Kaiser seinerseits stellt von je 200 Pfund Geld seiner Urbare,

Nutzungen und Renten (gleichviel ob sie verpfändet sind oder nicht), einen

Reisigen und2Fussknechte. Zu diesem Behufe sollen des Kaisers Verwalter und
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Amtleute dies« ltmin> mul Nol »treulich engeben 4 dl« Rletenag <i ;) von

aushalten, mul Niemand«« ..er lui» roi K. M . phandaehaffl edetnieht*, »im'

bren.

Wird die ../\\e\te hiltV'* milbig, dann s..|| der Kaiser mit einem Heere BMI

»einem hosten Vermögt! der erat* ie Felde eeie, die Trappen der Lieder ea

sieh ziehen und mit „fiitlor. mallsold v ml schadenbrieflon" versehen.

Besonders ist darauf IB sehen, data die Prälaten „gut edclleut oder sonst

geinuet dionstlcut vml spicsser" schicken und besolden, wie siehs gebührt.

Wer aber immer innerhalb der Lande sieh einer oder der anderen l.cstim-

mung dieser Ordnung nicht fQgen wellte , den toll der Hauptmann , Marschall

oder Verweser des Landes, in dem ein „solher span" sich ereignet, durch die.

kaiserlichen Pfleger und im äussersten Falle mit Hilfe der ganzen Landschaft

zum Gehoraam bringen, indem seine Güllen und Nutzungen von der Landschaft

eingezogen und so lange sequestrirt werden , bis er das Verweigerte doppelt

geleistet, auch die auflaufenden Kosten bezahlt hat. Auch bei Durchführung

solcher Executionen sollen sich die Lande gegenseitig beistehen.

Der Landmarschall, Landeshauptmann oder Verweser sollen ihr Amt in

dieser Beziehung getreu verwallen, und in Landesangelegenheiten nach Itath der

verordneten Kriegsräthe , von denen zwei in jedem Lande verbleiben, das Beste

einleiten und gute Aufsicht pflegen, dass in der Zeit des Krieges weder ein Auf-

ruhr entstehe, noch irgend eine Verwahrlosung eintrete, /lle eintretenden

Ki cignisse sollen sie dem obersten nieder-österreichischen Feldhauptmann und

den ihm beigegebenen Bulben ohne Aufschub berichten, und deren darüber rück-

gelangte Anordnungen durchführen.

Geschütz, Wagenburg, Büchsenmeister und derlei Kriegsbedürfnisse sollen

von dem Kaiser erbeten werden, auch soll des Kaisers oberster Feldhauptmann

die kaiserlichen Zeughäuser, Geschütze und auch die Wrege in den Landen wohl

besehen, damit bei eintretendem Feldzuge darin kein Gebrechen oder Mangel

sich herausstelle. Zur Bestreitung des Kriegsmaterials sollen alle Salinen, Berg-

werke, das Ungelt und die Aufschlage verwendet, und desshalb in den früher

(wo die vom Kaiser zu stellende Mannschaft besprochen wird) geschehenen

schlag nicht mit eingerechnet werden.

Dem obersten Feldliauptinann, so wie den Landeshauptleuten liegt auch die

Beetellamg der Kundschafter oh, damit man immer zu gehöi iger Zeit die einem

oder mehreren Landen drohenden Gefabren innewerde.

Damit aber die zu den nölhigen Atisgaben auf Kriegsräthe, Kundschafter,

Holen etc. nöthigen Geldsummen nie fehlen, ist der Kaiser zu bitten, anzuord-

nen, deea bei jedem Vicedome 1000 Golden und was darüber noch nöthig sich

rerinden, sie ;tueh zugleich beauftragt werden, dieses Geld von Stund an

gegen seinerzeit Imung bei dem Kaiser auszufol

Zugleich mit d tchlage wurde den ober-österreichischen Ausschüs-

sen ( 'i. April) und den kaiserlichen Commissären ((i. April) die Antwort der 1

», u. »;. Ai

nieder-österreichischen \ in den Kaiser vorgcl. |§18«

N dem Kaiser auf dessen durch seine C missäre den 24. März

ihnen vorgelegtes Begehren an, dass sie nach vielfältiger Krwägung über die

gegenseitig zu leidend« Hilfe (so viel ihnen als verordneten Ausschüssen im

:.iv DIL IS
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Namen des Landes zu thun möglich gewesen) dahin übereingekommen, eine

Rüstung zu Pferd und Fuss aufzurichten, und falls diese nicht hinreicht, ein

allgemeines Aufgebot eintreten zu lassen. Der Kaiser wolle dies gnädig aufneh-

men und seinerseits das Nöthige vollziehen.

Gegenüber den ober-österreichischen Landen können sie aus vielen Grün-

den sich auf mehr als 1000 gerüstete Pferde nicht einlassen , sondern müssen

bei ihrem Antrage stehen bleiben, den Ober-Österreichern im Falle eines feind-

lichen Angriffes über geschehenes Aufgebot mit diesen 1000 Pferden, falls nicht

Nieder-Österreich selbst in Krieg verwickelt ist, durch 6 Monate, Zu- und Abzug

eingerechnet, beizustehen, gegen dem, dass die Ober-Österreicher im gleichen

Falle ohne Unterschied , ob alle nieder-österreichischen Lande oder nur eines

derselben bedroht sind, die Hilfe von 3000 Fussknechten zu leisten sich anhei-

schig machen, doch so, dass der Kaiser den nieder-österreichischen Geraisigen

für allen Schaden gut stehe, und im Falle, dass die eine oder die andere Hilfs-

truppe länger als sechs Monate benöthiget werde, diese besolde.

Werden die nieder -österreichischen Lande angegriffen, während ihre

Hilfstruppen in den ober-österreichischen Landen sind , haben die Landes-Feld-

hauptleute das Recht, dieselben zurückzurufen , ohne dass sie zurückgehalten

werden dürfen. Entgegen steht den Ober-Österreichern das gleiche Recht zu.

Dieser Vertrag ist auf die Dauer von 5 Jahren zu schliessen. Wird eine

Verlängerung für gut und nöthig erfunden, so können die Lande vor Ausgang

dieser 5 Jahre entweder schriftlich oder durch Zusammentreten ihrer Aus-

schüsse mit Bewilligung des Kaisers das Erforderliche einleiten.

Für den Fall, dass die Lande mit Krieg überzogen werden, oderdenandern

zu Hilfe eilen müssen , sind sie von der Zahlung des dem Kaiser bewilligten

Hilfsgeldes befreit , da sie beides miteinander nicht zu leisten vermögen.

Für den Fall, dass das heil, römische Reich und andere sich zur Erhaltung

der 6000 Mann, die bis zum Eintreten des türkischen Feldzuges an den Grenzen

aufgestellt werden sollen, herbeilassen, wollen die Nieder-Österreicher den auf

sie entfallenden Antheil leisten , doch soll ihnen dies von der bewilligten Hilfe

und Rüstung abgerechnet werden.

Wenn während der Dauer dieses Schutz- und Trutzbündnisses ein oder

mehrere Lande mit Krieg überzogen werden, dürfen sie nicht anderweitig mit

neuen Steuern oder Leistungen beschwert werden.

Diese neue dargelegte Ordnung und Rüstigung wollen die nieder-öster-

reichischen Ausschüsse annehmen und bewilligen, sofern der Kaiser den auf ihn

entfallenden (schon früher bemerkten) Antheil zugesteht , die vom Lande ob

der Enns auch darein willigen und die ober-österreichischen Ausschüsse genü-

gende Vollmacht darüber abzuschliessen erhalten. Geschieht dies nicht, dann

können sie kraft ihrer Vollmacht in dieses Schutz- und Trutzbündniss nicht

anders eingehen, als „auf hinder sich pringen" (d. h. Vorlage an die gesammten

Stände der einzelnen Lande).

4. April 1518. Den 4. April antworteten die ober-österreichischen Ausschüsse den

Räthen des Kaisers auf dasselbe ihnen am 24. März vorgelegte Ansinnen :

Sie haben eine dahin einschlagende Schrift der Ausschüsse von Österreich

unter der Enns, Steier, Kärnten und Krain mit den Bedingungen, unter welchen
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•itigen Hilft sich geneigt erküren, erhalte*, und die darin

enthaltenen Vor.nissrl/iiiiu.-ii , dlM der Kaiser seinen \nllieil \oii den ihm

/iitlicsscnden Linkommen leiste, die oh »Irr Lnnsischcn ihre Einwilligung gebt!

und sie seihst genügende Vollmachten aufweise«, Mf kcnnlniss genommen.

Nun w i^s.n |i| nicht, oh der Kaiser die beanspruchte Leistung von seinen

l rbarleiitcn 7.u leisten gewillt isl . und <d) die Ausschüsse des Landes oh der

Knns ebenfalls einwilligen werden, dcsshalb erwarten sie darüber weiteren

Beriebt, um in dieeer Angelegenheit, »darin an gonaogcamen gwcltcn pc\ Inen

nicht menge) erscheinen soll," weiter rorgehen tu können.

(her diese Ausserungberafhschlaglen die Ausschüsse der vier Laude, Öster-

reich unter der Knns . Steier , Kärnten und Krain , den ii. April und kamen zu

dem Beschlüsse , zwei aus ihrer Mitte mit dein Bemerken zu den ober-öster-

reichischen Ausschüssen ah/uordnen , dass man ihnen die früheren Schriften

„nicht von disputiern wegen" zugestellt hahe , sondern weil sie ihre Ansicht

dariiher begehrt, und sich entgegen erboten haben, ihren darüber gefassten

Kntschluss den nieder-österreichischen Ausschüssen kund zu geben.

hen ü. April wurde den kaiserlichen Commissären folgende Antwort der (j. April

Iukssc des Landes unter der Knns, das Hilfsgeld betreffend, übergehen:

Mit Rücksicht auf die von den Commissären dargelegten Gründe, aus

Hereitwilligkeit den Kaiser nicht zu verlassen, und in ungezwcifelter Hoffnung

von ihm entgegen Bewilligung der vorgebrachten Bitten und Abhilfe der mitge-

theilten Beschwerden zu erlangen — mit Bezug auf die von ihnen und denen ob

der Knns früher bewilligte Geldsumme, bei der „sy sich angegriffen" — in

Erwägung, dass ihnen ihre Vollmacht und Instruction nicht Geld , sondern blos

Volk zu bewilligen gestattet, und stete Berücksichtigung der schlechten Finanz-

des Landes aufträgt, wesshalb die Stände, von denen sie abgeordnet sind,

nicht erwarten, dass sie eine mehrjährige Steuer gegen die Landes-Freihcilcn

und altes Herkommen, welche zu wahren ihnen ausdrücklich aufgetragen ist.

„hheimpringen", die sie bei ihren Committenten nicht verantworten könnten —
unter der Bedingung, dass die Zahlung des Hilfsgeldes nicht erfolgt, wenn nicht

ihre früher dargelegten Vorschläge vollkommene Durchführung linden, „nachdem

der mangel vnd vnmuglichait in diesem hilfgell pey in in warhait dieser zeit so

gross befunden wirdet, das erst die yetztgedacht kunfftig erledig im- dasselb

auszurichten muglich machen vnd erstalten niuss, \nd allain in krallt \m\ hoff-

nnng derselben vollstreckt werden mag": — wollen sie ein llilfgcld bewillig'

bitten aber den Kaiser sich mit 04,000 Gulden für 4 Jahre und dem Termine

von kommender Weihnacht an genügen zu hissen r da das auffpringen menniglich.

nachdem der vorigen Stewer noch eftlieb aaeetea \\u\ der neu tnemgi ie pesl in

irm ahwesen auf.hingst Ueytterey vnd Absag besehchen , noch nicht einpracht.

beswerliehist-. DerKeieer welle auch bedenken, dass, wenn sie mehr bewilligen.

dieses Mehr aber nicht geleistet würde: ..das dasselb weder s. Ml. ersehiesslich.

Inen m gnaden reichen mocht".

An demselben Tage (6. April) übergaben die Ausschüsse des Landes ob

der Enns ihre Antwort i

Sie habensowohldieVoihig.il der kaiserlichen Coimnissüre. als auch dCa Kai-

sers jüngsthin (1. \pril) von II .11 ausgegangenen schriftlichen Befehl beachtend.

i8
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sich zu den Ausschüssen des Landes unter der Enns verfügt , ihnen diesen

Befehl vorlesen lassen , und zugleich ihre Bereitwilligkeit, ihm zu gehorsamen,

erklärt. Diese erklärten darauf, über das beantragte Schutzbündniss mit den

drei anderen nieder-österreichischen Landen bereits zum Abschlüsse (den sie

schriftlich mittheilten) gekommen zu sein und dabei verbleiben zu wollen. Von

der dem Kaiser zu leistenden Geldhilfe aber haben sie weder eine Erwähnung

gemacht, noch auch sich darüber aussprechen wollen, desshalb erscheine denn

ihre Ausrede, dass sie ohne den Ausschüssen von ob der Enns nicht abschliessen

können, unbillig.

Dem ungeachtet sind sie, wie immer, bereit, die kaiserlichen Begehren zu

fördern, und alles, was dem Lande zu Nutz und Ehre gereicht, zu bewilligen;

sind auch, damit von ihrer Seite aus kein Hinderniss gefunden werde, zu Nach-

folgendem entschlossen:

Sie sind mit Österreich unter der Enns übereingekommen, dem Kaiser

vereint 100,000 Gulden innerhalb 5 Jahren zahlbar zu bewilligen , falls Steier,

Kärnten und Krain das gleiche leisten und die Beschwerden gehoben werden.

Sie haben für dieses Mal sich auf ein Drittel der obigen Summe eingelassen,

obwohl sie „nach irem vermugen , auch dem alten geprauch, nach ansehen der

Österreicher vnder der Enns grosse vnd fruchtparkhait des lanndes , von dem

Almechtigen begabt vnd begnad mit weinwachs, waitz, körn, habern, saftran

vnd andern getraid , auch Teichten vnd menigerley fruchten, viech , des

Sy zu notturfft Irer vnderhaltung genuegsamlich erziehen, vnd von dem allen

vberfluss hinzugeben haben , das sie vnd ir arm lewt alles erkauften müssen",

nicht ganz den vierten Theil zu leisten schuldig wären.

Dies soll der Kaiser nicht etwa auf ihr blosses Reden hin annehmen , er

kann sich von der Richtigkeit ihrer Angabe aus den folgenden Daten überzeugen.

In dem vorhergegangenen Kriege in Friaul entfiel in jedem Lande auf je 200 Pfd.

Einlage 1 Pferd und 2 Fussknechte ; nach diesem Massstabe auf Österreich ob

der Enns 120 Pferde und 240 Fussknechte , während Österreich unter der Enns

bis gegen 350 Pferde und zweimal so viel Fussknechte zu stellen hatte.

Daraus schon ergibt sich der grosse Unterschied der Geldkräfte. Ungeachtet

dessen aber ist Österreich ob der Enns bereit, von den 100,000 Gulden, oder

falls (was ihnen unbekannt) die vom Lande unter der Enns die Summe herab-'

gesetzt hätten, von der bewilligten Summe das Drittheil zu übernehmen.

Rücksichtlich der brüderlichen Vereinigung und Hilfe wollen sie sich nach

Vermögen ihres Landes zu einer im Verhältnisse mit der Leistung von Österreich

unter der Enns stehenden Leistung herbeilassen. Gegenüber von Steier, Kärnten

und Krain lassen sie sich ohne Wissen ihrer Committenten in Nichts ein , weil

diese drei Lande „unvervrsacht, muetwilliger wais , wider alle pillichait vnd

recht sie aus iren geprauchten stannd zudringen, auch ir Vaterland nit allain

verklainen, sondern dasselb ganz auszuleschen sich vnderstanden, vnd zu dem
allen vor dem gantzen löblichen Ausschuss mit vnmeslicher, grymer, hitziger

tronuss gegen sy haben hören lassen", worauf sich der Kaiser in Folge der ihm

ihrerseits oft vorgebrachten Beschwerden wohl noch werde erinnern können. Es

stünde auch für den Fall einer ihnen mit Zuzug zu leistenden Hilfe zu besorgen,

„das dise Ire vnpilliche begangne sach sy bewegen wurde, dergleichen stolz
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ibcnnbaH hü n \ i»«mi. dadurch Um seiner k.mi. ati Icndling rtd na**

gen pt'i'oiin'ii iiKin poeUea leilieroag aeieea lalba vn.i lebww iiageMagl arerdea

m.M'hl: demnach i^ f nichts pMMTt, als weit umeinander: Mi dient H bccdcr

,1. spot vnd Miiiiclr-.

1 »«in Ansinnen der Nieder-» Klnreielier. dftM der Kaiser Im <lrn I";. 1 1 «iim-s

lliirs/u^fs von seinem Kaaoaaergetc eatiprechend aaafc »etheIHge , rtimaaea sie

nicht bei. dl «ltM- Kaiser als Herr und Landesliirst im Krieg! ohnehin auf Kund-

iBJMflnr tlii(itlrintn Proviant, Bflehaeemeitter, GeidriNa und derglaldaei

Kriegshedürfnisso namhafte und bedeutende Beträge auszulesen genüthiget ist.

Bellte sich jedoeh derKalatr gegenüber den anderen Landen zu irgend etwas in

dieeer Beziehung herbeilassen, dann bittet Österreich ob der Enns um die

gleiche Berücksichtigung.

De« ?. April verlangten die kaiserlichen Commissäre von dem Gesammt- 7. April IS18.

ausschnsse, dass er wegen einer gemeinsamen Antwort, bezüglich der Hilfe,

Rüstung und Sehutzvereinigung übereinkomme. Der Kaiser habe ihre einzelnen

Verlangen, die gegenseitige Hilfe betrefl'end, vernommen, sei aber nicht gewillt,

in die von ihm begehrte Theilnahme von seinen Renten und Gülten einzugehen,

sondern seine Meinung gehe dahin: „so vill ain lannd thut, welle er nit weniger,

sondern merers thun."

Durch die Eingabe vom 6. April hatte Österreich ob der Enns sich entschie- 8. April 1 •"> 1 8.

den von Steier, Kärnten und Krain getrennt, dagegen waren diese drei Lande

mit Österreich unter der Enns verbunden und überreichten den kaiserlichen Com-

BHeairen am 8. April ihre gemeinschaftliche Antwort:

Die Commissäre haben angezeigt, der Kaiser wolle eben so viel , als die

Lande, leisten, doch sollen seine Urbarleute in die Ordnung der Rüstung und in

die Stellung der iOOO Pferde nicht mit einbezogen werden. Dies anzunehmen,

ist unmöglich, da bei der zu Mürzzuschlag getroffenen Übereinkunft, auf Grund-

weicher zu verhandeln ihr Auftrag lautet , das Gegentheil von Seite des

Kaisers bewilliget wurde. Ein Nachgeben in dieser Hinsicht können sie gegen

ihre Sender nicht verantworten. Zudem ist die Stellung von 1000 Pferden in

die ober-österreichischen Lande ihnen in diesem Falle bei dem vielen dem Kaiser

schon oft angezeig ten „verderben" der Lande unmöglich. Und wenn sie im

ersten Falle dieses noch aufbringen würden, so würden dadurch die Lande

von Reisigen so entblösst, dass durch mittlerweile eintretende räuberische Lin-

f.illedie Lande seihst ungemein geschädigt werden könnten. Eine schlusskräftige

Antwort darüber können sie indessen jetzt noch nicht gehen, weil sie über Ansieht

und Willeiisineinung von Österreich ob der Enns noch in Ungewissheit schweben.

Aus diesem Grunde stellen sie sich auf den alten in den früher überreichten

S.luiften bezeichneten Standpunct mit der Bitte, der Kaiser möge in dieser

Hinsicht ;m sie keine höheren Forderungen stellen.

An (I. 'inscli.cn Tag« (S.April) gaben die nieder-österreichischen Aus- ,s. April 1518.

M Im kaiserlichen Commissären ihre Antwort auch mündlich kund:

aJbtti gehofft, dass ihre jüngsthin vorgelegte Antwort als eine schlüss-

liche werde betrachtet und unbenommen werden, nachdem sie alles genau erwo-

und bezüglich heider Anforderungen (Riistigung und llilfsgeld) das möglich

höchste ausgesprochen und bewilliget haben : da alles, was sie anders oder mehr
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bewilligt hätten, entweder zum ersichtlichen Schaden der Erblande ausschlagen

würde, oder als unmöglich nicht zum Vollzug kommen könnte. Nachdem aber

die Commissäre angezeigt, dass ihre Vorlagen nicht der Art sind, um sie dem

Kaiser überreichen zu können, „sind sie solichs woll hoch erschrokhen, das das

nit ain genuegen solt sein vnd gnedigclich angenomen werden , das doch , als

got waiss, vber der ersamen landschafFten vermugen vnd bey denselben durch

sy zv verantwurtten gancz swär gefunden , vnd haben das getrew vnderthenig

hercz, so sy gantz vngezweifelt zu Irer Mt. Irem naturlichen erbherren tragen,

hin vnd her gegen Iren grossen anliegen notturfftigclich erwogen". Dennoch

können sie sich auch am heutigen Tage zu keiner Veränderung herbeilassen,

„vnd wann sy gleich lanng zusamen komen, disputieren vnd sich bedennkhen, so

ist es doch umbsunst, wann ainem yeden lanndt nur sein not, die Im anliegt, am

pesten wissent ist", demnach sehen sie sich genöthigt bei ihren vorigen Beschlüs-

sen zu verharren, sich darin der k. M. zu befehlen und an die kaiserlichen Com-
missäre die Bitte zu stellen, ihre gegenwärtige Antwort zugleich mit den frühe-

ren dem Kaiser zu überantworten, damit diese Verhandlungen endlich einmal zu

Ende kommen, „dann sy diser hanndlung auszuwarten weder gesunt noch zerung

halben lannge warlich nit vermugen".

Auf diese Eingabe hin erklärten die kaiserlichen Commissäre ihre Bereit-

willigkeit, dem Kaiser die erwähnten Vorlagen zu überantworten.

J.April 1518. Den 11. April (Suntag nach dem Ostertag) trat Kaiser Max selbst vor die

Gesammt-Ausschüsse , ihnen zu verkünden: „wie Im guet new mär von Kunig

Karl in Yspania komen wem , nemblich vnder anndern, wie gedachter Kunig

Karolus, Ir Mt. Sun Syg gegen dem Turkhen vberkhomen". Zugleich stellte er

an sie das Begehren , nach laut zweier, ihnen zugleich übergebener Vorlagen,

welche als Schlussforderung der ganzen Verhandlung anzusehen kämen , das

Ihrige zu leisten.

„Darauf hat herr Leonhart von Velss von der Ausschuss wegen, wie Sy sich

Irer Mt. Sun etc. gluckh, wolfart vnd Sig hoch erfreyen vnd bedannkhen Ir M.

solichs gnedigen anzaigen furtragen lassen ; darauf der von Serentein von K. M.

wegen anzaigt, die Ausschuss sollen Sy auffs furderlichst ainer Antwort auf

K. M. begern vnd schrifften entsliessen vnd wider Ir gemuett vnd willen zu

versten geben".

Die erste dieser von dem Kaiser selbst übergebenen Vorlagen ist folgenden

Inhalts :

Das Hilfsgeld betreffend, sollen sämmtliche Lande mit Rücksichtsnahme auf

die Gegenleistungen des Kaisers 400.000 Gulden bewilligen. Der Kaiser taxirt

die Lande folgendermassen :

Osterreich ob und unter der Enns 120,000 Gulden, wovon Österreich ob

der Enns das Drittel trägt.

Steier, Kärnten und Rrain 100,000 Gulden.

Tirol 120,000 Gulden und die Vorlande 60,000 Gulden.

Bezüglich des (wie früher ersichtlich) eigenthümlichen Anschlages der letz-

tem willigt der Kaiser in denselben ein, wenn er die 60,000 fl. erreicht, wo nicht,

dass sie das Fehlende daraufgeben, im Falle des Übersteigens aber, dass der Über-

schuss „an gepeu der wem, auch cossten" in den Vorlanden verwendet werde.
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l'm den Landen die LtdetlHfl W rrleiehlern. erlaubt ihnen der Kaisi-r ..dir

liiuMi Monscheu durchaus in zimlichen mitleiden nach yedcs lanndts •^«*U*^«-n-

luiit vnd vermögen d.uinn zuziehen".

:i dii- rief Termine \ erlangt der Kaiser «1 r*-i auf «1 i-«-i nacheinander fol-

V Wi-ilinarhlen, denn die Zahlung in vier Terminen wäre ../u langsam,

viid nichts fniehl|»ars damit aus/.urirhf en". Von d«r \ | i-anschlagN-n Summe

i.rt ereil Drittel »m sein Cfnterhelt—g rad keglieben ekligea vnd zufallen-

den nntlurfVten", die andern zwei Drittel zur Kinlösung t\^v Pfandsrhaften.

Die Forderung, seinerseits von je 200 Pfund Geld Herrengült einen Reisi-

gen und | Fuvsknechlc zu erhalten , und im Nothfalle eine grössere Macht zu

stellen, wird genehm gehalten. Auch bewilligt er, dass die kaiserlichen Urbar-

gfitef in diese Rüstung mit einbezogen werden, mit Ausnahme der Aufschlägt 1
.

Zölle , Mauten. Salzsiedereien , Kisenbergwerke und dergleichen Ämter und

Hinkommen. Jedoch für die nieder-österreichischen Lande ist dies nicht durch-

führbar , diese sollen daher 500 Pferde auf Provision stellen und stets unter-

hallen, wozu der Kaiserin ahnlicher Weise von seinem Kammergute die gleiche

Wahl zu stellen sich bereit erklärt.

Jene Landleute in den ober-österreichischen Landen, „welche in der Rüsti-

gung provisoner sein wollen , sollen für ander angenommen werden". Was an

den 500 Pferden abgeht, soll von „Ausländigen" bestellt werden. Die Graf-

schaft Tirol soll auch „ihr Ordnung mit dem Fuesszeug" die sie sonst im Falle

der Note haben, „in wesen halten". Dessgleichen soll in den Vorlanden in dieser

Beziehung eine Ordnung nach Lage der Verhältnisse vorgenommen und aufge-

richtet werden.

Die Verständigung und das freundliche Bündniss zwischen den Landen

betreffend , ist der Kaiser einverstanden, dass die Nieder-Österreicher den

Hber-Üsterreichern 1000 Pferde zu Hilfe senden, entgegen die Ober-Österreicher

den Nieder-Osterreichern 500 Pferde, und für die abgehenden 500 Pferde

monatlich 5000 Gulden, ferner dass die so bestimmte Hilfe durch sechs Monate

im Felde erhalten werde, ohne die Zeit des Zu- und Abzuges einzurechnen.

Mit allen anderen in diesen Angelegenheiten gestellten Vorschlägen ist der

Mir einverstanden. Rücksichtlich des wenigen allenfalls einer Verbessern eg

bedürftigen , sollen die Ausschüsse sich mit einander selbst vergleichen ; pro

dir jin/litlie Versündigung nicht erfolgt, wird der Kaiser als Vermittler

auftreten.

Das Land ob der Knns soll sich zu dem Nämlichen, wie die anderen nieder-

österreichischen Lande herbeilassen.

ksichtlich des freundlichen Bündnisses der Lande, da zwischen ob der

l'.nns und des drei anderen nieder-österreichischen Landen der Session halber

SwiefcÜeM entstanden ist, wird der Kaiser bei seiner Ankunft in die nieder-

rrcirliisrlicn Lande die Parteien vor sich fordern, und sie über ihre

id Boschwerden entweder gütlich oder auf dem Rechts".

ausgleichen.

„Mittlerzeit sollen die drew lannd vnd die ob der Fnns in den Verstandt

. doel wann sieh angriff vnd khrieg zutragen, vnd der hillf ainein

oder dem anderen lannde not wurd, so sollen sy zu Baidentayllen an einander
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nit Monen oder erfordern , Aber durch K. M. oder Ir Mt. Obristen Vcldhaupt-

mann erfordert werden , vnd sich alsdan die ob der Enns mit Irer gepurenden

Rüstung zu den von Osterreich vnder der Enns thuen, biss das die Irrung ent-

schaiden wurdet. Alsdann sollen sy aneinander verwonet sein , vnd zwischen

Innen gehalten werden, wie mit den Anndern Lannden vnd nach vermugen

K. Mt. Entschid.«

Dies ist der Inhalt der ersten von dem Kaiser persönlich übergebenen Vor-

1. April 1518. läge vom 11. April. Die zweite ist die Antwort des Kaisers auf „das Libell der

18Pletter« folgenden Inhalts:

Ad 1. Was den Frieden mit Venedig betrifft» hat der Kaiser den Königen

von Frankreich und Spanien als Vermittlern Vollmacht ertheilt, und kann nichts

anders thun als abwarten , ob vor Ausgang des Waffenstillstandes der Friede

vielleicht dennoch zu Stande komme *).

Ad 2 und 3. Die Pässe , Schlösser , Städte und Flecken sind, so weit des

Kaisers Kenntniss reicht, wohl versehen, und es wäre unbillig und „machet pöss

exempl", jene, die bisher treu und redlich gedient, zu entsetzen oder zu ver-

setzen. Dem Ausschusse bekannte Gebrechen soll derselbe anzeigen. Dass

etliche Ausländer einige Flecken und Schlösser an den Grenzen innehaben,

kommt daher, weil sie dem Kaiser darauf Geld vorgestreckt haben. Auch ist

noch des Kaisers Meinung diesfalls nichts zu besorgen, und falls die Lande bei

ihrem Wunsche bestehen, ist er bereit, mit Rath und Hilfe der Lande diese

Flecken und Schlösser zu erledigen, und auch anderweitig vorzusorgen.

Die Feld- und Landhauptmannschaften wird der Kaiser von nun an mit

gebornen Landleuten besetzen.

Die angerathenen Bündnisse mit den Nachbarländern hält er für erspriess-

lich, „dieweil aber dieselben nit in Fuefsstapfen auszurichten sein, will der

Kaiser die practiciern vnd nemblich durch den newen Hoffrat".

Ad 4. Den Reichstag nach Augsburg hat der Kaiser blos darum ausge-

schrieben, um auf demselben mit seiner päpstlichen Heiligkeit und den Abge-

sandten der übrigen christlichen Fürsten den nach des Kaisers Meinung wohl

durchzusetzenden Kriegszug gegen die Türken einzuleiten.

Auf den 6jährigen Waffenstillstand in der Christenheit wird sich der Kaiser,

er habe denn zuvor genügende Versicherung und Bürgschaft, nicht verlassen.

Durch die Gnade Gottes hat sich auch die Sachlage gebessert, weil in der

Zwischenzeit die afrikanischen Könige den Türken zurückgedrängt haben , und

der Kaiser hofft auf weiteren gleich günstigen Erfolg. Desshalb ist des Kaisers

Zug nach Afrika nicht mehr nöthig und wohl das Rathsamste , den Zug mit der

ganzen Macht die Donau entlang zu nehmen.

Den Vorschlag, dass der Kaiser mit den Reichständen, Böhmen, Ungern etc.

bis zum Zustandekommen der allgemeinen Expedition dahin abschliesse, einst-

weilen die bestimmte Anzahl von 4000 Pferden und 2000 Knechten von Georgi

bis Martini an den Grenzen aufgestellt zu halten, will der Kaiser bei dem bevor-

stehenden Reichstage sich wohl gegenwärtig halten , und darauf mit Fleiss

1) Über die wesentlichen, treffend scharfen Puncte dieses Artikels geht der

Kaiser mit Stillschweigen hinweg.
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hinarbeiten! «I«><*1» hoff! er, m werde nicht nfttkig teil • sondern der eigentliche

Kripgsiug ohne Gering eintreten.

DieBintedunff enehkundiger, mit «Im erentieehee Verhlltniccei rertmnter

zu dem ReieheUge billigt dei Knieer . und nird deeehnlbnn den Konig

von Ungern lehreiben.

\d :». Die Voreehilgc des Ausschusses, den ordentlichen Hofrntn und was

damit in Verbindung steht , betreffend , billigt der Knieer nit folgenden

brtnknngcn.

Die ;uis dem denteehen Reiche genommenen Käthe binnen ren den Ver-

bnndlnngen, welche die Erblinde betreffen, nicht ausgeschlossen werden, so

irie auch umgekehrt, sondern beide sollen in beiderlei Angelegenheiten „ver-

trewlich sein, den Österreich gebort doch auch zum Keich".

Die IS Käthe sollen mich nicht blos die Justiz- und Parteisachen , sondern

alles „hawshaben vnd hoffhalten" des Kaisers verhandeln, den Voranschlag für

Staat und Hof entwerfen, „alle finanz vbungen vnd forderungen contentirn vnd

•bseheJden . auch nach K. Mt. beschaid die ausgab vnd vnderballtung ordinari

vnd extmordnnri auff K. M., auch Irer Mt. tochter hoff durch den Cammermei-

iter vnd Kinnemergeneral verordnen". (

Tnd darauf sollen sie das eine Drittheil

des Hilfsgeldes der Lande, so der k. M. frei zugestellt wird, empfangen, und so

weit dasselbe ausreicht, verwenden.

Neben dem bleibenden Status der 18 Hofräthe sollen noch auf ein oder zwei

Jahre, oder auch mehr, wenn es die Noth erfordert, G Käthe als Reformirer

be-tiinmt werden. Ihre Aufgabe ist: „sie sollen die lannd vnd alles Cammergut

darinn bereitten, allen fortail vnd geprechen desselben , es sey ledig oder ver-

phenndet, erkhunden vnd reformiern , sonderlich auch das gegenschreiben der

grossen Ambtleut auffrichtig bestellen, der vndern Ambtleut raittungen in die

obern Ambtleut richtig ordnen, K. M. alle geniess Irer M. Camerguets an gelt

vnd fruchten, desgleichen confiscacion vnd felligkaiten zu hannden der obern

Ambtleut verrichten, vnd gemaintlich alles das hanndeln vnd ordnen, das K. H.

nutz vnd nntturfft erfordert. Vnd nachvolgent der obern Ambtleut Emphang in

' hinei nuiisters, am hoffstat des obristen Sehalzmaister ordnen.

Vnd darlzu die eween anndern drittail der Lannd bulll'gelt neben vnd mit sambt

und darzue verordneten einziehen, vnd auff die Ablössung der phanndt-

•enefften nigebin. Vnd wann sy zu hoff sein vnd in disem vnd dergleichen Iren

hanndlungen —eeeig »ein, Milien t]f auch in den hoffrat verhelffen hamidlcn".

Ad (>. Die Kanzlei , den Kanzler , Secretär und die Expedition betreffend.

tritt der Kaiser dem Käthe und Vorschlage der Ausschüsse mit geringen Aus-

nahmen bei. Diese beireffen das ( atscliel und Handzeichen. Der Kaiser gedenkt

n ml ich alle Verhandlungen des Hofralhes blos mit dem Catschet auszufertigen,

kngelegeaheHen mit „seinem nefoehilftring«4, die Finanz- und Kam-
erg< legenheHen OUt seinem grossen Handzeichen.

Der MenNMg der Ausschusse über die Besetzung des kaiserliehen Hof-

wird der Kaiser nach Höflichkeit die gebührende Berücksichtigung

schenken.

Ad 7, 8, 9. Das Schatzmeister- und Kammermeisteramt bei Hof betref-

fend, „hat die K. M. ain genueg richtige Ordnung vnd rat daran bisher mer das
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gelt dann dy Ordnung geprochen , das man bisher nit Ordnung hat halten

mugen". Es soll auch fortan ein Schatzmeister verbleihen , und neben ihm ein

„Einnemer general", oder Kammermeister, bei dem die Einnahmen sämmtlicher

Amtleute in den Landen zusammenfliessen, von denen er alle Auslagen bestrei-

tet ; unter Zutheilung eines Gegenschreibers und Errichtung einer ordentlichen

Registratur. Für den Hofstaat und die„ordinarivnd extraordinäre Underhaltung"

des Kaisers, soll ein eigener „Pfennigmaister" bestellt werden, welcher die

nöthigen Geldbeträge von dem Kammermeister erhält.

Alle Amtleute der Lande, aber auch der Kammermeister, sollen in die

Raitkammer zu Innsbruck verrechnen, welche die einzige bleibt. Weil aber die

gegenwärtig dabei angestellten Räthe zu den vermehrten Geschäften nicht hin-

reichen, will der Kaiser ihre Anzahl mit besonderer Rüeksichtsnahme auf die

nieder-österreichischen Lande vermehren.

Dass kein Beamter an Handelsgesellschaften oder der Münzung einen

Antheil haben soll, ist dem Kaiser genehm.

Die Wahl der Personen für Regiment , Hofrath , Reformirer und Raitkam-

mer will der Kaiser jetzt mit Wissen und Rath der Ausschüsse vornehmen.

Bezüglich der Personen des Hofstaates aber kann er sich zu dem Gleichen nicht

entschliessen, „dieweil nit gleich yetzt die Zeit oder gelegenhait ist, dieselben zu

verendern vnd zu fürsehen".

Ad 10. Zu einem bleibenden Hofsitze, wenigstens für die grössere Zeit des

Jahres, ist der Kaiser bereit, soweit es die Angelegenheiten der Christenheit und

des Reiches gestatten. Er lebt der Hoffnung, dass sich die Sachlage dahin ge-

stalten wird, dass er zu der gewünschten ruhigen Hofhaltung in den Erblanden

wird kommen können.

Ad 11. Was die Ordnung der Erbschaft zwischen seinen Enkeln Karl und

Ferdinand betrifft, so war eben diese neben anderen die Veranlassung, dass der

Kaiser zu König Karl in die Niederlande gezogen. Er hat auch darüber mit Karl

verhandelt, aber ohne Erfolg, da dieser die ganze Angelegenheit bis zu dem

Zeitpuncte, wo Ferdinand grossjährig geworden, hinausgeschoben hat, „damit

er , wes sy sich mit einander vertragen , versichert sein mag". Aber bei gele-

gener Zeit will der Kaiser diese Angelegenheit wieder hervorziehen. Ihm liegt

die Sache am Herzen, und er meint „es würd auch gar kain mangel haben". Die

zwei Enkel haben die jetzige österliche Zeit über bei einander bleiben wollen,

haben aber ihren Entschluss dahin abgeändert, dass König Karl nach Arragon

gehe , und Ferdinand „sobald es gewitters halben muglich" zu Wasser nach

England und dann herüber ziehen soll.

Der Kaiser betreibt auch dieHeirath zwischen KönigLudwig und Frau Maria

„stets trewlieh , wie man sehen mag, vnd will auch nott thun; dann an K. M.

zuethuen wirdet Kunig Ludwigs halben gross sorig sein".

Ad 12. Die Vorschläge und Begehren der Ausschüsse der Münze wegen,

wird der Kaiser durch den neuen Hofrath durchführen, auch durch die 6 Refor-

mirer dahin wirken, dass der Silberkauf erledigt werde.

Die neue Münzordnung wird der Kaiser auf dem bevorstehenden Reichstage

kräftig in Anregung bringen. Sollte er dieselbe nicht durchsetzen , wird er sich

wenigstens mit den Nachbarländern über Einheit im Korne vereinigen.



Die F.inherufiiiH: der fremden Münze innerhalb des l'r;ielusi\ -T( II mines. um!

(i..s \'«>riioi derselben nach dessen MiL-mi"»' ifi . weil noihwcmlig. dem Kaiser

Inn.

AM 18 ii. 14. Des Geleitgeldes will sich der Kaiser naei Beriekstekli

Mus und dm- Bitte der Aussehfteae begehen und dasselbe abstellen, glei

cli. s eaffcaeeel er bezüglich der Gesellschaft des Viehkaufesund des Seifenhandels.

Doch wild drr Kaiser zum Haue, irttldMifDg miil liefest uug der Sti

Flotton Und Orte in den C.renzcn, insbesondere gegen die Türkei, für BIM / 1 i I

.in. -n geringen Zoll oder Aufsehlag, und nrif bloettr ausländische Kaufleute und

Traasitogflter einführen . der wchi beschwerend und an gehalten Bei, daee basj

Kaufmann desshalbdie Strassen zu selieuen nöthighal. Ml dSjSI die Lande und ihre

llewnlmer dadureli keinen Schaden leiden werden.

Der Kaufleute und Gesellschaften halher erseheint der Ausschüsse Bpgefc

reu billig, soll auch durchgeführt werden, „ausgenomen die leger kauflent

vnd hanndlung zu Wien", weil Jedermann gesehen hat, welch grosser Schaden

dem Kaiser, der Stadt Wien und dem Lande durch eine Einschränkung dieses

Handels geschehen ist. Darum soll es in dieser Hinsicht bei der jüngsthin auf-

bieten Ordnung sein Verhleihen hahen.

Ad l.'L Dass Jeder in seinen Freiheiten verbleibe und in erster Instanz

seinem natürlichen Richter nicht entzogen werde, ist dem Kaiser genehm.

Ad lt». Der Lehen halben kann der Kaiser seine Herrlichkeit nicht binden

I 'iidern wird die Lehen verleihen, wie es ihm gefällt, vorzüglich jenen,

welche ihm treu gedient und noch dienen, es seien Landleute oder Ausländer :

„es mugen auch dergleichen K.M. diener , so Ir Mt. etwa mit Ritterslehen

begab!, Kdellcut sein, oder durch Ire dinst vnd woltaten (davon doch aller Adel

herk.wnbt) geadlt vnd dem Adel gleich werden. So hatt die Lehensart in den

lannden Steyr, Kharnten vnd Crain khain beschwerung, so hat die K. M, Oster-

reich vher die allt Lehensart hievor hegnadt, dabey last es Ir M. beleihen". Aber

die Kxjieetanzen auf Lehen will der Kaiser in Zukunft nicht mehr crtheilen.

[Hl Beschwerde der Ausschüsse bezüglich der Lehen, welche von (leib-

lichen verliehen werden, erscheint dem Kaiser billig, er will sie auch durch den

neuen llofrath beheben. Das Lehongericht will der Kaiser mit Lehensmännern

und jiaiis« uiiae besetzen, und in dieser lieziehung gute Ordnung und Registra-

tur aufrichten. Aber da der Kaiser von den Lehen keinen besonderen ..genuess-

liaf. kann er die Kosten solcher Lehensgerichte nicht tragen, was auch bisher

weder unter ihm, noch unter seinem Vater und den Vurvordern herkömmlich

sen.

I». in nieder-österreichische Regiment soll wie bisher bleiben, und der taug-

lichste Sitz dafür scheint dem Kaiser die Stadt Wien zu sein . wenn dies aber

d. mi Landen zu beschwerlich sein sollte, die Stadt (iratz.

Die übrigen allgemeinen und besonderen Beschwerden will der Kaiser nach

reiflicher Überlegung und Anhörung seiner Käthe wenden und abstellen.

Der Aaseehusstag gab darauf folgende Antwort:

den Frieden betrifft, so hofl'en sie auf einen dauernden Frieden, und

wenn derselbe tut/, der Vermittlung von Frankreich und Spanien nicht zu

Stande kommen sollte, auf einen längeren Waffenstillstand „damit K. M. Im
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zugesagten hilff innhaltdesselben Artigkhl, so in vor vberantworten schrifften be-

griffen ist, niebt verbindert werde", und dass der Kaiser in dieser Hinsiebt „allen we-

sen zu guet vnd zuverhuettung kunfftiger sorigveltigkeit mit vleiss hanndln welle".

Was die Besetzung der Orte und Flecken betrifft , so wird in den Landen

befunden, dass etliche Orte und Flecken nicht mit „genuegsamen" noch mit

gebornen Landleuten besetzt sind, auch einigen fremden Anstossern überlassen

werden, woraus für den Kaiser und seine Lande im Falle eines Krieges in diesen

Gegenden grosse Gefahr entstehen kann. Der Ausschuss beharrt darum bei

seiner Bitte, diese Orte, Flecken und Pässe mit gebornen Landleuten zu besetzen,

und die, welche Fremden verpfändet sind, abzuledigen oder deren Ablösung

den Landleuten zu verwilligen unter der Bedingung, dass demKaiserallzeit der

freie Wiederkauf vorbehalten bleibe. Auch sollen diese Orte gehörig befestiget

und mit Geschützen versehen werden.

Der Kaiser soll den Vertrag über die Landvogtei Hagenau mit dem Pfalz-

grafen ausrichten und vollziehen, und das Geschütz in Verwahrung nehmen.

Was die Besetzung der Landes- und Feldhauptmannschaften betrifft, treten

die Ausschüsse der kaiserlichen Verwilligung bei.

Was die einzuleitende Verständigung mit den Nachbarlanden betrifft, ist

der Ausschuss einverstanden, dass auf dem bevorstehenden Reichstage durch

des Kaisers Räthe darüber verhandelt werde. Wo die Verhandlungen ohne Erfolg

bleiben, sollen dieselben nicht dem einzusetzenden Hofrathe allein, sondern

auch anderen geschickten Personen oder dem Regimente im Namen des Kaisers

anvertraut werden.

Die Türken betreffend, tritt der Ausschuss dem Erbieten des Kaisers bei,

falls aber der allgemeine Zug gegen dieselben nicht ohne Verzug stattfindet, soll

der Kaiser die christlichen Pässe in Eile zur Verhütung eines Einbruches ver-

sichern lassen, auch jedenfalls den Ban und Bischof von Veszprim zu dem Reichs-

tage einladen.

Rücksichtlich der Errichtung des Hofrathes muss der Ausschuss bei seiner

früheren Ansicht beharren, und noch darauf hinweisen, dass es nöthig sei „damit

die procoreyen, auch miet vnd gaben zunemen , auch die Expectanzen in den

Erblannden , in den Regimenten, Hawbtleuten, Landtmarschallen, Verwesern,

Visztumben vnd in allen anndern ambten bey Iren Aidspflichten verpotten werde".

Die Aufstellung von 6 Reformirern über den Bestand von 18 Räthen hinaus,

lässt sich der Ausschusstag gefallen, gegen dem, dass dieselben aus „treffen-

lichen landtleuten" genommen, und bei ihrer amtlichen Wirksamkeit die von dem

Ausschusse bezüglich der Erledigung des Kammergutes angegebenen einzelnen

Puncte festgehalten werden. Die Reformirer sollen auch bei der Hofkammer

und wo es Noth thut, im Hofrathe verwendet werden.

Der Vorschlag des Kaisers wegen Besetzung der Kanzlei und der Officiere

bei seiner Person, nimmt der Ausschuss mit Dank an.

Bezüglich der Schatzkammer und der zu errichtenden doppelten Raitkam-

mer bleibt der Ausschusstag bei seinem früheren Antrage.

Dass die Räthe in Zukunft keinen Antheil bei Handelsgesellschaften und der

Münze haben sollen, genügt nicht, sondern wer einen solchen gegenwärtig hat,

muss ihn aufgeben.
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JthiM Graf /n Hardagg.

('hri>t<»f reu Zinaandnrft

Michel \ « » ii Blasiag«

Hanoi von l'uchheim M Güllersdorf.

Wolfgan:: roa Ragaadarf.

Christof von Ludmansdorf.

Hinm von Metsehach.

Christof von Lembach.

Hanns Hauser.

Hanns von Lappitl

Wolfgang Matseber.

C.rabmer.

Summ Ge\r.

l>;iss der Kaiser sieh zu einem bleibenden Regierungssitze nach Möglichkeit

bereit erklärt, lässt sich der Ausschuss „Ir M. zue rue vnd allen wesen zueguet"

uiitcrthäniglieh gefallen.

NVas die Könige Karl und Ferdinand betrifft, möge sie der Kaiser sobald

möglich in Regierung der Lande väterlich vertragen, auch die Ankunft Ferdi-

nand'* und die Vollziehung der Heirath beschleunigen.

Was die Münze (bezüglich welcher ihre Vorschläge angenommen sind)

betrifft, soll der Kaiser über Grad, Korn und Gewicht gegenüber einem guten

rheinischen C.ulden mit ihnen übereinkommen, und diese Übereinkunft den Regi-

mentern, Hauptleufcn, Verwesern, Landmarschalien und Landvogten zu unge-

säumter Durchführung anbefehlen ; auch die Einigung mit den Reichsständen

über Gleichförmigkeit ihres Münzfusses mit dem neuen des Kaisers betreiben,

falls aber <! ICD ohne Blfolg bleiben sollte, doch die beantragte Münz-

ordnung HB Ana Erblinden einführen, auch alle anderen früher überreichten „Ar-

tikel mit Abstellung der einreisenden Munz a vollziehen.

Die Abstellung des < icleitgeldes , so wie der Gesellschaften des Viehkaufs

und Seifenhandels nimmt der Ausschuss mit unterthänigem Danke entgegen, muss

aber bei der Ritte verbleiben , fortan gar kein Geleitgeld, auch nicht auf aus-

ländische Kaufleute, einzuführen, da ohnehin die FranzoM-n , Eidgenossen und

I die Kaufleute auf ihre Strassenzüge zu ewigen Schaden der Lande und

miiiderung der kaiserlichen Zölle und Mauten zu ziehen befliessen sind.

Darüber möge ohne Verzug eine Verschreibung aufgcricliti't werden, auch der

notbigl Rcfchl ausgehen.

Ile/.üglich der Handelsgesellschaften sollen sogleich die nöthigen Anstalten

eitel und die Ordnung 'je trollen, auch gesorgt werden, dassdie Stadt Wien,

auf eine nngegrfindete Eingabt hin, nicht durch fremde Kaufleute gagamdaa altt

Hei kommen und ihre Freiheiten beeinträchtigt, sondern gleich den Erblan-

den( doch ohne den übrigen Städten in ihre Freiheiten und Herkommen einzugrei-

fen) in ihren Freiheiten geschützt und dadurch ihr Abnehmen verhindert werde.
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Die Handhabung des Rechtes betreffend , dankt der Ausschuss für die

Annahme seiner Vorsehläge.

Was die alten Vater- und Ritterslehen betrifft, erneuert der Ausschuss seine

Ritte, der Kaiser wolle die fälligen und insbesondere die heimkommenden

Lehen, die durch Tod, und nicht durch Verwirken anheimfallen, „in den landen,

darinn sy vellig werden, damit dieselben nicht von namen vnd stamen nach dem

pluet, wie dann K. M. den dreyen vorlannden vormals gnediglich gewilligt,

abfallen vnd nicht in fremde henndt gestellt werden, in ansehung derselben

Adenlichen gesiecht voreitern , auch Ir selbs Erliehen verdienen, davon dan lob-

lichen haws Osterreich vil herschafften zu leben ergeben sein, vor andern gne-

digclichen verleihen vnd in der Emphahung des Valls gnedigclich halten**; auch

die Expectanzen , wie schon verwilligt, abstellen. Was aber gemeine und nicht

Ritters- oder alte Vaterlehen durch Verwirken fällig werden, damit mag der

Kaiser seine Diener ohne Reschwerung der adeligen Geschlechter bedenken.

Was die Resetzung der Lehengerichte mit pares Curiae, doch auf Kosten

der Parteien betrifft, bemerkt der Ausschuss, dass diese Kosten von alter Zeit

herab bis auf die Gegenwart von den Fürsten von Osterreich als Lehensherren

getragen , und alle Hof- und Lehengerichte auf ihre Kosten erhalten worden

sind, desshalb bittet der Ausschuss den Lehensmann in diesem alten Herkommen

zu erhalten, damit die Parteien nicht des Rechtes entbehren müssen, wenn sie

zur Tragung der Kosten unvermögend sind.

Rezüglich der in Österreich unter und ob der Enns fälligen Lehen , rück-

sichtlich welcher demselben Geschlechte und den nächsten Verwandten ein Vier-

theil von Rechtswegen, und bezüglich der drei anderen Theile die Ablösung um
eine entsprechende Summe zusteht, werden diese Berechtigten durch jene, denen

solche fällige Lehen verliehen werden, in dem Kaufe und der Ablösung hoch

beschwert; desshalb möge in dieser Hinsicht eine gebührliche Taxirung gnädig-

lieh befohlen werden.

Was die Lehen, welche von Geistlichen verliehen werden, und die darüber

erfolgte Verwilligung des Kaisers betrillt, wird der gnädigen Verschreibung

darüber von dem Kaiser als römischen König und Fürst zu Österreich ent-

gegengesehen.

Das nieder-österreichische Regiment möge der Kaiser mit geschickten Per-

sonen aus den fünf nieder-österreichischen Landen besetzen, dieselben, wie

schon früher nach Inhalt des Augsburger Libells von dem Kaiser zugesagt wor-

den, stets vernehmen, ihnen genügende Vollmacht und Gewalt geben, und an

einen gelegenen Ort nach seinem Gefallen und dem Nutzen der Erblande sess-

haft machen, „bitten auch darbey, Ir Raitkamer zu vnderhaltung desselben stats

gnedigclich auffzuriehten".

Nachdem ferner durch einige Fürsten, Grafen, Freiherrn, Ritter und Edle,

auch Städte und Lande täglich bedeutend Herrschaften, Städte, Märkte und

Fiecken, auch Güter den Eidgenossen verkauft, verpfändet und anderweitig zuge-

stellt werden, dazu etliche von ihnen Bürgerrecht annehmen, und sich mit ihnen

in mannigfache Verständnisse zu Unterdrückung des heil. Reiches, auch der Für-

stenthümer und des Adels deutscher Nation, und insbesondere desiöblichen Erz-

hauses Österreich verbinden , woraus , wenn nicht eingeschritten wird , ewiger



Uil'al! und Naehtheil entspringt : ..li;«t K. M. Hm cli lr IiocI.Im-/ :»!.(.• VernunlH

iiedi'jisl /ll ll.Ml«M)llkllt'M".

Diesen Obelatand ru beheben, ridgi der Keieei aal de» betpratoheaden

Rfiehetaga i>ci den Cborftretee, Finita und anderen standen des MI, fteiefree

dahin wirken, data lotebei illee8iä»4en bei Kkarereai Pöofall and \ erlöst der

kea rerbotea, and dleeea Verbot streng gahandhabJ werde.

\iieh mit dem lÜseliofe und der Stadt Cosfnitz möge der K aiser bti dein

Reichstage unterhandeln , damit daaelbai aina aotkwendige BeteaÜgmaj durch

eia Scnloes oder anderweitig „ea ewiger eataaltang deraeibai , K.M. 7.11 ver-

baettung ewiger sorgvaltigkait der Aatteeear", gebart und mit dem gohengej
Geschötxe reraehen werde.

Am 12. April (Mentag M«fa (Juasimodogeniti) beantworten die nieder- 13. April I B 10.

österreichischen Ausschüsse den Antrag der Ober-Österreicher, wegen der

neeitigea Hilfe.

Sinti der von ihnen beantragten 3000 Fusskncchte sollen sie lieber 1000

Pferde bewilligen. Ist ihnen aber dieses nach ihrer Ansicht zu beschwerend, so

wollen die Nieder-Österreieher dem Kaiser M Gefallen, auf dessen Vorschlag

und an einen Beweis freundnachbarlicher Gesinnung zu geben, zufrieden sein,

wenn sie für Ö00 von den 1000 beanspruchten Pferden monatlich iiOÜ Gulden

Kahlen , doch gegen dem, dass die Nieder-Österreieher auch zu nicht mehr als

500 Heitern sieh verpflichten , und für die anderen 500 den entfallenden Geld-

betrag erlegen , falls ihnen die Stellung nicht annehmbarer erscheint. Für den

Fall eines Kinbruches in Ober- und Nieder-Österreich zugleich, können sie

jedoch ihre Hilfe nicht theilen, und müssen bei ihrem früheren Antrage stehen

bleiben.

Gleiches gilt bezüglich des Aufgebotes gegen die Türken ; doch wollen

sie darüber mit den Ober-Österreichern gerne weiter verhandeln, auch bezüg-

lieh der Zeit der Hilfe, Monate mit Einrechnung des Zu- und Abzuges bean-

tragen; der Kaiser »oll jedoch gemeinschaftlich ersucht werden , „dass er die

kttndl gen die turkhen, weil lr anzug herzunahenl, wiederaufrichte",

wie ihm als Herrn und Landesfürsten zusteht.

Sieben Tage später (1!). April] überreichen die Ausschüsse von Österreich 10. April 10 lt.

unter der Knns den kaiserlichen Cmnmissaren ihre Antwort, bezüglich der zwi-

:, ihnen und denen mm Lande ob der Knns des Hilfsgeldes wegen ein.

tretenen Differenz. Da SIC bisher dem Kaiser alles zu Gefallen gethan
,
„was Im

n den Bünden! lannden In der verwilligten hiltf nif klaiu ersprossen", widlen

IM ainli in diesem I'uncte „wiewol es onnot ist, dieweil sich die vom lanndt ob

der Knns furain sonnder lannd achten, auch lr Mf. lr hui ff in sonderhait erstlich

taxirt haben41
, einwilligen; doch gegen dem, dass den oh der Knns vun dein

1 werde , mehr als ein Drittel zu übernehmen. Sollte dieses nicht

beben . dann nfiaafe die ganae Angelegenheit U die Gesammtstände üher-

mittelt werden, anders konnten sie „solhen newen einganckb" diesen gegenüber

nieht M verantworten Übernehmen. Auch haben sie dem Kaiser sehoii früherange-

. wie sie gegenwärtig eine Küstigung erhalten müssen, die sich auf eini

lud Gulden beläuft, eine Leistung, deren die im Lande ob der Knns iiher-

boben sind. Deshalb gehen sie sieh der Hoffnung bin, der Kaiser werde sowohl
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ihre Nöthen und Bedürfnisse, als die bereits geleistete Hilfe an Geld und Mann-

schaft gnädig bedenken.

In der Zwischenzeit war auch „des K. M. Mainung zu beschluss der 18 ple-

ter" eingelangt.

Um die Ruhe der Lande zu sichern und jeder Beirrung und Verhinderung

der Landeshilfe vorzubeugen , wird der Kaiser in Bezug auf den Frieden oder

längeren Waffenstillstand mit Venedig keinen Fleiss sparen.

Was die angeblich ungenügende Besetzung der Orte, Flecken und Grenzen

betrifft, ist dem Kaiser noch immer nicht bekannt gegeben worden, welche Orte

und welche Hauptleute und Pfleger damit gemeint sind. Der Ausschusstag hat

sich auf eine diesfällige eigens überreichte Antwort berufen, diese ist aber nicht

überreicht worden. Desshalb sollen die Ausschüsse anzeigen, bezüglich welcher

Städte und Personen sie gegründete Beschwerde zu haben vermeinen, und

welche Landleute die verpfändeten Grenzorte zu ledigen Willens sind , dann

wird der Kaiser „ytzo oder zu gelegener weil" ihren Wünschen betreffs der

Ablösung willfahren.

Über den Vertrag wegen der Landvogtei Hagenau und der Pfalz ist der

Kaiser lange Zeit in Verhandlung gestanden und steht noch in Verhandlung,

erwartet auch einen günstigen Erfolg , da er mit dem Pfalzgrafen schon ver-

glichen und vertragen ist. Der Anstand liegt nur in der Anweisung und Bezah-

lung der nöthigen Geldsumme. Des dabei zu beachtenden Geschützes wegen hat

es keine Noth , er wird dasselbe nicht „in gefährlichkhait lassen, ist auch am

meisten gering vnd veldtgeschutz", das will der Kaiser nach Hagenau verordnen,

damit die dortige Landschaft für den Nothfall vorgesehen ist, „was aber hawbt-

zewg ist", wird er nach Breisach führen lassen.

Das Verstandniss der österreichischen Lande mit den Nachbarn wird der

Kaiser durch den Hofrath , auch die Regimente und andere Personen nach Rath

der Ausschüsse einleiten.

Ebenso wird er bei den Reichsständen darauf hinarbeiten, dass die Pässe

an den Grenzen , falls der allgemeine Zug gegen die Türken nicht zu Stande

kommen sollte, gehörig besetzt werden.

Der Ban von Croatien, Bischof von Veszprim kann zu dem Reichstage nicht

berufen werden, aber der Kaiser wird an den König von Ungern das Ansuchen

stellen, sogleich nach beendeter Rakoss alles was die Nothlage der Croaten und

den Standpunet gegen die Türkei betrifft , den Reichstag zu berichten. Wird

der Türkenzug vorgenommen , dann wird er auch die nöthigen Kundschafter

bestellen.

Den Hofrath will der Kaiser jetzt schon errichten , und die 18 Riithe, die

4 Amtleute, die 5 Räthe vom Reich und die 6 Räthe als Reformirer ernennen.

Aber die Räthe aus dem Reiche können erst auf dem nahen Reichstage zu Augs-

burg ernannt werden. Damit jedoch der Hofrath ohne Verzug ins Leben trete

und die erste Sitzung noch in Innsbruck abhalte , will der Kaiser anstatt der 5

auf das Reich entfallenden Räthe hier 5 andere ernennen , dagegen sollen auch

die Ausschüsse von Seite der Lande 9 verordnen , bis die andern, die gewählt

werden sollen, ankommen. — „Die procureyen, myet und special expeetanzen"

wird der Kaiser abstellen.



Da den G Reformirern nicht allein die Hrformirimg und Lfe«Bg des Kam-

'. sondern such « 1 »
«
* Verhandlungen Aber Beeehweriei 4er I. and-

iente (lfm Ifi—aigudi : sgenfiber, will der Keietr n diesen Stellen l. andiente

„\ii(! ;iim1 i ri- Er Mt. \ertrante" ernennen.

Wt£t9 4«r „oflieia 7.ur Kurschung s. M. porson" gedenkt er zu Augsburg

das Nöthige einzuleiten.

Zwei Railtaaaaaili waefaeinea dem Kaiser ganz unnöthig, „dartzue verge-

bens OoetOMU vnd beschwerlich". Kr theilt auch die Besorgniss nicht, dass

durch eine einzige Raitkammer die nieder-österreichischen Kinkünfte herauf

nach Innsbruck gezogen werden, sondern die nieder-österreichischen Einkünfte

i in die Hände der Vicedome und oberen Amtleute, und von diesen aus

„pillich an des landesfürsten hoff". Die Haitkammer hat nichts mit Empfang und

Ausgabe m thun, sondern soll nur die Amtleute überwachen und die Richtigkeit

der von ihnen gelegten Rechnungen prüfen.

Bfl wäre auch „schimpflich" über die kaiserlichen Lande mehr als eine

Haitkammer aufzustellen, da es viel grössere Königreiche mit grösserem Ein-

kommen als die österreichischen Lande gibt, die doch nur eine Raitkammer

haben. Was aber Noth thut, ist eine Verstärkung des Personales der Innsbrucker

Raitkammer, dazu ist der Kaiser mit besonderer Rücksichtnahme auf Persön-

lichkeiten aus den nieder-österreichischen Landen bereit und willig.

Was die Stellen des Schatzmeisters, Kammermeisters oder General-Einneh-

mers und Pfennigmeisters betrifft, so sind sie vom Kaiser aus in gute Ordnung

gebracht, „mugen auch nach K. M. gelegenhait ander mainung mitleiden vnd

winlt'f darinn (wo man nur vil einzunemen het) nit beschwärn, dartzue wirdet

yetzt im newen hoffratt auch ob denselben ambtern sein".

„Nachdem auch sonnder K.M.Regiment in den Lannden. auch schatzmaister

vnd annder Amtleut her Mt. bisher zu Irer Mt. vnd der lanndt notdnrfften vil

aufgepracht haben , desgleichen noch teglich thun vnd hinfuran thun mochten

vnd nach gelegenhait K. M. Camerguet, das Ir M. nit allzeit zu den notturfften

berait vorhanden gehaben mag. darumb denn Ir Mt. dieselben Regiment, schatz-

maister vnd Ambtleut bisher etlicher massen verwisen vnd versichert hat vnd

eben vmb kunfftigs auch thuen muess : so erfordert die notturfft, ist auch

K. Mt. mainung, das dieselben Regiment, schatzmaister vnd Ambtleut ytzt vnd

kunfftigclirhcn pey Irn Verwesungen bleiben. Inen darinn nit Irrung bescheh,

sonder durch die Lanndtschafften dartzue gefurdert vnd dabey gehandhabt

werden". ^
Die Personen zudem Hofstaat, den Regimenten, der Raitkammer undRefor-

mation will der Kaiser jetzt mit Wissen der Ausschüsse ernennen.

Dir Münze betreffend, sollen die Ausschüsse „ob sy hie so vil weil haben"

HiaehUgt über die neue Münzordnung zusammenstellen, und durch Abge-
ordnete dem Kaiser Ibergebcn, dieser wird sodann bei den Rcichsständen. oder

teM bei den benachbarten Landesfürsten die Ziiriiekführun',' der Münzen
auf einerlei Korn thätigst betreiben.

QtleiCgeld will der Kaiser, wie schon früher gesagt, abstellen, und
desshalb, so wie auch wegen Verbot des Vichkaufcs und Seifenhandels die

oöthigen Verordnungen ausgehen lassen. Den ohnehin geringe« Zoll und
Archiv. XIII. 19
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Aufschlag „zu den lanndgepewen" hat der Kaiser für gut und unschädlich ange-

sehen, und wollte gern, dass die Lande es damit nur eine kurze Zeit versuchten;

sollte es ihnen aber „darinn gar so wider" sein, will er sie damit nicht weiter

beschworen.

Zur Abstellung der Kaufmannsgesellschaften in den Landen , so wie der

Lagerherren will der Kaiser, wie er sich schon früher erklärt, die nöthigen

Befehle ergehen lassen. Doch hat er es früher für gut erachtet, und ist dies

auch jetzt noch seine Meinung, dass die Lagerherrn in dem Lande bleiben , und

ihnen blos eine Ordnung wegen des Handels ausserhalb der Märkte , wie sie in

Wien bereits eingeführt ist, welche auch nothwendig erscheint , strenger als

vorhin, aufgetragen werde, „damit blieben K. M. zoll vnd Meut in wirden, kho-

men frembd leut vnd gelt in die lannd vnd war mer furgenomen nutz, dann sy

auszupannen". Insbesondere zu Wien lässt sich der Vorschlag der Ausschüsse

nicht durchführen, aus Rücksicht auf die Donau , Zoll und Mauten , den allge-

meinen Nutzen der Lande, der umliegenden Königreiche und letztlich der Stadt

Wien selbst. Denn der daraus entspringende Nachtheil hat sich erst jüngsthin,

da man diese nun beantragte Richtung eingeschlagen, herausgestellt, und wenn

in derselben wieder vorgeschritten werden sollte , wären die Kaufleute nicht

mehr nach Wien zu bringen, und es wäre nichts anders davon zu erwarten, als

grosse Minderung des allgemeinen Nutzens, und als Folge hievon „emporung

vnd verderbung der statt".

Übrigens sind die Lagerherren in Wien durch den Kaiser in die gehörigen

Schranken gewiesen , damit sollen die Wiener sich zufrieden geben. Doch soll

das Treiben der Schotten , Savoyer und anderen ausländischen Krämer , die

täglich und zu den Wochenmärkten die Städte und das Land durchziehen und

hausiren , abgestellt und verboten werden , um den Städten und Märkten zur

Nahrung zu verhelfen; doch sollen sich die Bürger nach Beschaffenheit der Zeit-

läufte „gleicher pfennigwert befleissen". Jahrmärkte aber zu beziehen, ist den

Schotten, Savoyern und jedem Andern erlaubt.

Bezüglich der fälligen Lehen kann sich der Kaiser nichts vorschreiben

lassen. Er verleiht sie, wie billig, den um ihr Verdienten, und noch überdies

gewöhnlich Personen, die edel oder dem Adel gleich sind.

Die Lehensgerichte will er, wie früher, durch pares curiae besetzen, doch

nicht auf seine Kosten und zu seinem Schaden. „Es sollten wol die doctores vnd

Redner das Recht solicher gestalt aufziehen, das Ir Mt. ain grosser tail Irer M.

Camerguets auff die Recht geen mochten, vnd Ir Mt. solt dargegen der Lehen

wenig oder kainen geniess haben". „Wie kam Ir Mt. hinder den Kossten?" Es

ist das auch weder unter ihm selbst, noch seinen Vorfahren üblich gewesen. Sind

die Lehengerichte nicht durchzuführen ohne kaiserliche Kosten , so wei den sie

den Regimenten, die ohnehin seine Person vertreten, zugetheilt.

Was bei fälligen Lehen die Bestimmung betrifft, dass den Töchtern oder

nächsten Verwandten ein Viertheil zufalle, und ihnen zugleich die Ablösung der

anderen drei Theile in dem entsprechenden Werthe von den damit durch den

Kaiser Belehnten zustehe, nach Laut einer , der Landschaft schon früher aus-

gefertigten kaiserlichen Versehreibung sollen derlei Lehen von nun an, damit

Niemand in dem Kaufe der drei Viertheile überhalten werde, durch das
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llc-^iuHMil |] uihI U'is«liiil/I weiden, \on dieser Schätzungssumme soll

den Töchtern oder midisten Verwandten der vierte Thcil ausbezahlt uei den,

oder M(« sollen dem durch den Kaisei Belehnten die andcicn dreiviertel der

Schätzungssumme entrichten.

i lt! ifli der reu Geistlichen zu leihenden Lth— ist der Kaiser mit dfii

Ausschüssen eint erstunden, und bereit, die diesfalls MhlfMl Anordnungen zu

veranlass, n.

Das Personale des nieder - österreichischen Regiments, will der Kaiser,

wie verlangt wird, jetzt und zumgrössten Theile aus Landleuten ernennen; doch

ist nothwendig und gut, dass auch einige Ausländer darin aufgenommen werden.

Hein Regiment überträgt der Kaiser laut des Augsburger Libells die volle Gewalt,

doch auf Widerruf, behält sich auch zum Zeichen seiner Herrlichkeit vor, jähr-

lich eine Supplicirung anzunehmen und selbst zu erledigen. Die Executionen,

die in Folge der von Regiment und Landrecht ausgegangenen Urtheile einge-

leitet werden, und bisher nicht immer zum Vollzug gelangten, soll fortan das

Regiment in Stellvertretung des Kaiserseinleiten, und durch die Landmarschälle

und Landeshauptleute mit Hilfe der Landlcute und der kaiserlichen Pdeger und

Amtleute durchführen. Als die am günstigsten gelegene Malstat des Regiments

erachtet der Kaiser in jeder Beziehung Wien , weil sie aber einigen Landen

n sein will, wird sie der Kaiser, seiner früher ausgesprochenen Einwil-

ligung zu Folge, doch nur auf ein Jahr, nach Brück an der Mur verlegen, (»ber-

ster Hauptmann in dem Regiment will er selbst sein , wogegen die Lande wohl

nichts einwenden werden; sobald er aber den Türkenzug unternimmt, wird er

den Landen einen Hauptmann bestellen.

Den Verkauf von Gütern an die Eidgenossen und die Annahme ihres Bür-

gerrechtes von Seite der Erbländischen, erkennt der Kaiser als unzulässig, und

wird zu Abstellung dieses eingerissenen Missbrauches auf dem Reichstage das

Nothige verhandeln.

Der Bau eines befestigten Schlosses gegen Costnitz und Verhandlungen

darüber mit der Stadt einzuleiten , erscheint dem Kaiser gefährlich und nieht

gut, „dann wo sy des, als vngezweiffelt beschehen, vnwillen tragen, wurden sy

darub geergert".

Di« Malstatt oder der Sitz der Kriegsräthe , wenn es zur Rüstigung und

nigttng der Lande käme, kann nicht im foraus bestimmt werden , da sie

jedenfalls in einer Stadt oder einein Orte sein muss, die der bedrohten Gegend
am nächsten, doch einiget inassen befestigt und zugleich zu- und abgangshalben

gesichert sind.

Die hier nicht erseheinenden Artikel sind durch des Kaisers frühere Yor-

' ohnehin schon erledigt.

Zugleich erfolgt« die kaiserliche Antwort der Beschwerden halben:

Der Kaiser hat die Besehwerden , Mängel und Bekehren der gesaininten

<d*er- und nieder-österreichischen, auch i\<-\- einzelnen Lande, und der einzelnen

Stande und Personen, „der aller ain grosse ineiiig sein", zur Kenntniss genom-

men, und durch seine Bäthe darüber berathen lassen, sie auch, so viel thunlich,

-selbst durchgesehen: aber obwohl er geneigt ist, ihnen abzuhelfen, so kann

doch ihrer grossen Anzahl, auch des Umstände» wegen, dass sie jetzt zu

19 •
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Innsbruck nicht wohl und gründlich genug erörtert werden können, von einem

gültigen Endbeschlusse darüber, noch weniger von einer allseitigen Abhilfe der-

selben die Rede sein, um so weniger, da Kaiser und Ausschüsse bisher über den

anderen ,
gewiss wichtigeren , weil allgemeinen Angelegenheiten viele Zeit ver-

braucht haben, und der Kaiser unmöglich länger von dem Reichstage ausbleiben

kann. Denn er ist schon benachrichtigt worden, wie die einzelnen Reichsstände

theils täglich in Augsburg eintreffen, theils auf dem Wege dahin sich befinden.

Desshalb erheischt es die Notwendigkeit , und dahin lautet auch die von dem

Kaiser gegebene Zusage, dass er sobald möglich nach Augsburg ziehe. Würde

er noch länger zögern, so könnte es geschehen , dass nur einige Stände des

Kaisers Ankunft erwarten , andere wieder heimziehen würden , wodurch der

ganze Reichstag zerrüttet würde. „Zudem das Ir Mt. bedenckht, den Ausschüs-

sen die Zeit hie auch lanng sein, vnd irer mainung, noch vermügens nit ist, mer

lennger ob den Sachen hie zuliegen".

Darum ist des Kaisers Meinung und Begehren, die Hauptartikel, auch

die Sachen „der 18 pletter", sobald darüber die gewünschte Einigung,

die mit Gottes Hilfe nicht ausbleiben wird, eintritt, so weit es nöthig hier zu

verbriefen.

Wofern etwas davon nicht sogleich hier erledigt werden könnte , sollen die

Ausschüsse zu dessen Erledigung, so wie der Beschwerden, aus jedem Lande

eine Person mit dem Kaiser nach Augsburg ziehen lassen , um durch dieselben

den Hofrath in so lange zu ersetzen, bis jene, welche jetzt „ordinarie" in den

Hofrath benannt werden, aus den Landen ankommen können. Weiters wünscht

der Kaiser, dass dieselben noch zu Innsbruck eine oder zwei Sitzungen „zu prob

Investitur des hoffrats" hielten, und die noch nicht ausgetragenen Angelegen-

heiten „der 18 pletter" im Vereine mit dem Kaiser und anderen Hofräthen „von

dannen richten", auch den Bescheid und die Ausfertigung des Kaisers wegen

den Beschwerden betreiben, worin sie derselbe „so vil Im muglich vnd ziemblich

angesehen wirdet" gnädiglich halten will.

Damit aber die Ausschüsse „summarie" verstehen, wie diesen Besehwerden

der gesammten und einzelnen Lande, Personen und Parteien abgeholfen werden

könne, gibt ihnen der Kaiser zu erkennen, wie er nach Anhörung der Beschwer-

den der Meinung sei, dass diese „auf viererley mainung" hinausgehen. 1. „auf K.M.

gnad vnd gaben." 2. Auf des Kaisers Kammergut, wo er gegen die Landleute

oder diese umgekehrt Beschwerde haben. 3. Auf die Justiz und Regierung, und

die Gebrechen der Gerichte, der Rechtspflege und Vollziehung der Urtheile.

4. „auf guter Ordnung, wesen, pollicey, gleicher purd, hanndtierung vnd gewerb"

in den Landen.

Die in die erste Classe fallenden Beschwerden betreffend, wird ihnen der

Kaiser, wie er schon früher ausgesprochen, nach seinem Vermögen und Gelegen-

heit entsprechende Antwort und Bescheid ertheilen.

Die in die zweite Classe fallenden Angelegenheiten werden die verordneten

sechs Reformirer untersuchen und erledigen.

Die Erledigung der in die dritte Classe fallenden Angelegenheiten wird

ihrer Natur zu Folge dem ohnehin jetzt zu reformirenden Regimente der

nieder-österreichischen Lande zufallen und zugetheilt werden.
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Die Angelegenheiten der Herten Claeee können jet/t n Innsbruck aieht mit

der nftthlgea Gründlichkeit und Erfahrung verhandelt and enteehieden Verden,

unil geht dei Kaieen Meinung dahin» dieselben zu gelegener Zeit in jedem Landa

etaaela durch einen Content, daa ist durah von den Stunden dasa retard-

arfahreae Männer, unter Mitwirkung der Landeshauptleute, Venreaer und

dOBM und einer \nin Regiments abzuordnenden lYrson zu schlichten , wel-

chem Oenreate jeder Stand die ihm an Heraen liegenden Gebreehea und Mängel

aaanaaigea hat, worauf darüber gerathsebtagt und darnach eine dam Land.es-

fürsten und dem Lande erwt'insrhte und gedeihliche Ordnung festgestellt werden

soll. Angelegenheiten | worin keine Einigkeit zu erzielen, kommen mit hinrei-

eheader Darlegung derSaehlaga und .Meinungen getrennt na stellen, die Ver-

handlung seihst in Form einer stetigen Ordnung schriftlieh zu verfassen , und

ran jedem Lande gesondert dem kais. Hofratho einzusenden, der nach genom-

mener Lir. sieht und eingeholtem Itathc der Regiments die streitigen Puncte in

gebührender Weis« entscheiden, und sodann die notwendigen Mandate zu Befol-

gung dieeer Ordnung in die Lande ausgehen lassen wird.

Angelegenheiten, die sich etwa unter diese vier Kategorien nicht einreihen

lassen, wird der Kaiser in Verbindung mit den ihn nach Augsburg begleitenden

Verordneten des Ausschusstages erledigen , insbesondere wird es nöthig sein,

die Beschwerden, welche die Kirche , Geistlichkeit und Gotteshäuser betreffen,

„so in ettua vill plettern vnd Artigkheln begriffen" mit Beiziehung „der Geler-

ten- zu erwägen „vnd auf formlichen weg zustellen".

Am 24. April vernahmen die Ausschüsse aus dem Munde des Kaisers selbst 24. April 1518.

seine Sohlussantwort auf „das libell der 18pletter".

Br sieht der von den Ausschüssen angetragenen Aufklärnng über die von

ihnen gewünschte Kundschaft gegen die Türken entgegen.

Die Besoldung der Hofräthe und die Zahl der ihnen verwilligten Pferde

bleibt, wie früher festgestellt worden, denn bestimmt der Kaiser den Edel-

lantea unter ihnen eine grössere Zahl, so werden die anderen gleiche Ansprüche

erliehen. Doch will der Kaiser jedem Hof'rath noch „einen [Hieben« halten, und

dasa neeh in iL gaben, so daee jeder derselben für jedes ihm bewilligte Pferd

50 iL und für das Liefergeld 100 Gulden erhält.

I'.i der Aaesebusetag sieh in Besag auf die Kosten dei Lehenhofei zu dem
i boten bat, dass solche Kosten der Kaiser zu bezahlen schuldig sei,

isfunruag entgegen.

Als Sitz des nieder-eeterreiehisehen Regiment« soll, nachdem sie Wien als

unpassend er;.ehlen. \'i\\- ein Jahr die Stadt Brück au der Mar bestimmt sein.

hie Regimeete will der Kaiser dem grössteu Theile mich mit Landleuten

aaek dem Ratheder Ausschüsse besetaea, er meint auch, sie seien ohnehin jetzt

schon in der \rt In -setzt : wo dies sieht der Lall wäre, soll es der Ausschusstag

ihm ii

Geleitgeld und die Angelegenheit der fälligen Lehen unterliegen noch

Sg daa Kaisers.

Die Besehwerden der Laude. Stände und PerSOnea werden ren den Halben

fortwährend i.ei-athen. um sie zu erledigen, und s.dl diese Angelegenheit so viel

möglich beschleuniget werden.



286

Daran schloss sich des Kaisers mündlicher Antrag der Rüstung wegen, so

wie über das Schutz- und Trutzbündniss der Lande , und das von denselben

verlangte Hilfgeld.

In den nieder-österreichischen Landen sollen von je 300 Pfunden Gelds

Herrengiilt zwei „gereisige pferde"nieht leicht „sonder auffoberlendisch gerüst"

gestellt werden. Entgegen ist es unnöthig, die Fussknechte stehend zu unter-

halten, so lange es nicht ein kriegerisches ßedürfniss fordert. Aber für den

Fall der Noth soll eine Ordnung auf „eine summe fusknecht" in den Landen

vorgenommen werden, und zwar für die erste Noth und Aufforderung von den

fünf Landen 10,000, zu der anderen20,000 und zuder dritten 30,000 Mann. Diese

geforderte Zahl sollen die Lande unter sich selbst nach ihren Verhältnissen und

Geldkräften austheilen, wie es im Reiche und im schwäbischen Runde, auch an

anderen Orten geschieht.

Die Grafschaft Tirol mit den übrigen oberen Landen soll sich „nach

gestalt Irer gelegenhait, wesens vnd Vermögens" über die verlangte Rüstung

vergleichen.

Doch alles dieses blos zum Rehufe eines Vertheidigungskrieges , und in

der Art, dass jegliches Land selbst das Nöthige einleite und besorge.

Geräth ein Land durch einen Angriff in Noth, und fordert die Hilfe der

anderen, so sollen die Nieder-Österreicher den Ober-Österreichern 1500 Pferde

deutscher Rüstung auf ihre Kosten zusenden , entgegen aber von Ober-Öster-

reich 500 Pferde und 3000 Fussknechte als Hilfscorps erhalten. Diese Hilfe soll

für die ganze Dauer des Krieges bis zum Abschlüsse eines Friedens währen, und

die Schutzeinigung jetzt noch und zwar auf die Dauer von 12 Jahren abge-

schlossen werden.

Als Hilfsgeld begehrt der Kaiser 450.000 Gulden Rheinisch, und veran-

schlagt dieselben auf die einzelnen Lande folgendermassen : Österreich unter und

ob der Enns 130,000fl., Steier, Kärnten und Krain 120,000 fl., Tirol 137,000 11.,

die Vorlande 63,000 fl. Die Einzahlung soll innerhalb 3 Jahren geschehen , und

zwar das erste Drittheil am kommenden St. Jakobstage (25. Juli), das andere

und dritte an demselben Tage der nachfolgenden Jahre entrichtet werden.

Das eine Drittel begehrt der Kaiser für seine Redürfnisse, die er schon

früher den Ausschüssen vorgelegt hat, und die zum Theile das ganze Land

berühren, die andern 2 Drittel zur Einlösung der kaiserlichen Pfandschaften.

Entgegen ist der Kaiser willig, ihre Rathschläge, Regehren und Re-

schwerden so viel möglich zu berücksichtigen, und sich darüber mit ihnen zu

vergleichen.

26. April 1518. Den 26. April legt der Ausschusstag seine Antwort auf die Anträge des

Kaisers über das Libell der 18 Rlätter und das begehrte Hilfsgeld vor:

Wegen dem Frieden oder Waffenstillstand mit Venedig sind sie mit dem

Kaiser, der auf ihre Anträge eingegangen, einverstanden.

Die mit Ausländern besetzten Orte und Flecken an den Grenzen wird der

Ausschusstag den verordneten Reformirern bei ihrer Ankunft anzeigen. Falls

der Kaiser den erbländischen Unterthanen die Einlösung der verpfändeten Pässe

in Gnaden vergönnt, so können solche mit der Zeit „so man solicher bezallung

in den Landen wissen emphahen, abgeledigt werden".
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kogtti BtfMM und fltS QtllbtU daselbst betrifft, ist Mf

tmitlhltl mit dem U;i i s< r 1 m-Imm Anl i :tu'*' eiül «•
i s t :i ml«- n, doch dass darin nichts

versäum t werde.

Don Antrage iee Kaisers der Türken *tfet Wtl der Ausschuss gegen

ImMIi «t:«ss die KiiiHlNi-iiiifttMi. dl der Reichstag Meh li die Länge stehen

könnte, diese Angelegenheit aber keinen Aufschub verträgt . in aller Eile auf-

gSflühtll und bestellt worden.

I di>i- llofralh noch zu Innsbruck seine Wirksamkeit beginne, die ente

BBlMg luilte und die Reichs- und österreichischen Hofrüthc jetzt zu Innsbruck

uisch ersetzt werden, ist der Ausschuss einverstanden; doch können

dieselben jetzt nicht noch Augsburg mitziehen, „sondern erfordert die notturfft.

so K. M. denselben per.snnen mitsambt den sechs Hcformicrern vnd Rait-Ratten

yt7. IM denen, so K. M. furgeslagen ernennt ; die vom Ausschuss anhaim komen,

it denselben, so nicht hier sein zu ganlzem oder halben Jar zu dienen

gehanndlt werde". Willigen einige nicht ein , so sollen an ihrer Stelle andere

geschickte Personen, die dem Kaiser angezeigt sind, genommen werden.

Der Ausschusstag ist auch erbötig, den Reformirungsrätben in allem, was

dem Kaiser und Lande zu Ehre und Nutz gereicht und als nothwendig sich

herausstellt, mit ausführlicher Darlegung der Sachlage unter die Arme zu grei-

fen , doch wünscht er, dass einem Jeden, der eine Einrede diesfalls zu haben

vermeint, mit „Verhör, rechnurtg oder rechtfertigung auffzutreten" verstattet

werde.

Der Officia wegen hat es keinen Anstand mehr.

Rücksichtlich der Raitkammer treten die Ausschüsse des Kaisers Ansicht

mit der Bitte bei, „K. M. well sy mit Irer Mt. einchomen Innhalt Irer Mt. schriff-

ten gnedigelich belieben lassen".

Was das Schatz- und das Kammermeisteramt betrifft, ist es nuthig, nach-

dem bisher trotz des bedeutenden kais. Einkommens doch in der Erhaltung des

Kaisers und seines Hofstaates stets Mangel eingetreten, dass darin, auch bei

den Amtleuten und bei Kupfer und Silber, wobei der Kaiser durch schlechte

Gebarung in grosses Unvermögen gekommen, nach dem ersten Vorschlage des

Ausschusses eine bessere Ordnung dem Kaiser und dem gemeinen Wesen zu

Nutz und zu besserer Erhaltung des kaiserlichen und der beiden Königinnen

.••führt werde,

i die Ernennung der Personen des Hofrathes, der Raitkammer und

Reformirer, ist nichts mehr zu erinnern.

Rücksichtlich der Münze ist es nöthig , dass der Kaiser sich jetzt noch mit

dem Ausschusse vergleiche, was jede silberne Münze an Grad, Korn und Gewicht

gegenüber einein rheinischen Gulden haben soll , und dass dieses einmal getrof-

t.ereinkommen ohne Rücksicht, ob die angrenzenden Fürsten und Städte

darein willigen oder nicht, in den Er! landen durchgeführt werde.

Die Abstellung des <
'.( I« itgeldes ohne Vorbehalt, dann der grossen Gesell-

schaften und »»gleiche Ausfertigung der bezüglichen Mandate, nimmt der Aus-

schuss mit unterthänigem l»anke an. Auch soll, dem Kaiser zu Gefallen, den

Lagerherren verstattet sein, auch ausserhalb de.-Marktzeit ihre Lager zu halten,

wenn sie von ihrem Gewerbe die Abgaben entsprechend leisten, doch soll
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ihnen kein Verkauf oder Aufsehlag der Kaufmannswaaren ausser der Marktzeit

gestattet werden.

Bezüglich der Savoyer bleibt der Ausschuss bei seinem ursprünglichen

Antrage. Aber die mit Wissen und Bewilligung der Obrigkeit in Städten und

Gerichten sich häuslich niederlassen, „vnd pflicht thuen , auch stewr vnd wacht

geben wollen", dürfen gegen Aufweisung einer von ihrer Obrigkeit ausgestellten

Urkunde auf offenen Märkten und Plätzen nach Inhalt der aufgestellten Ordnung

verkaufen; doch soll die nöthige Aufsicht wegen richtiger Mass und Wage nicht

fehlen. Nicht ansessige Savoyer dagegen sollen blos auf offenen Jahrmärkten

und Kirchweihen verkaufen dürfen.

Der fälligen Lehen wegen bittet der Ausschuss, die adeligen Geschlechter,

von denen die Lehen herkommen, ihrer eigenen und der Voreltern Verdienste

wegen, in denLanden, wo sie fällig werden, vor anderen in Gnaden zu bedenken,

und diesfalls auf halben oder dritten Theil (welcher nicht mehr Gnade erlangen

kann), einen Vertrag oder ein Abkommen zu gestatten, die vorderen drei Lande

aber in dieser Hinsicht, nach Inhalt einer in dieser Angelegenheit dem Kanzler

überreichten Schrift, bei der gegenwärtigen Übung gnädig verbleiben zu lassen.

Die Besetzung der Lehensgerichte und deren Kosten anlangend , kann der

Ausschuss weder dem alten Herkommen entgegen in die Übernahme der Kosten,

noch gegen den Laut ihrer Freiheiten in die Zutheilung der Lehengerichte an die

Regimente ohne Wissen der eigentlichen Stände einwilligen, muss vielmehr

bitten , den Adel bei den alten Herkommen , das sich nötigenfalls genügend

nachweisen lässt, verbleiben zu lassen.

Der Regierung wegen bittet der Ausschuss, nachdem auch in anderen König-

reichen und Landen gemeiniglich von den Fürsten die Landleute zu den Regie-

rungsgeschäften verwendet werden, der Kaiser wolle zu dem Regiment meist

Landleute, die ihm auch in diesem Zweige der Verwaltung am treulichsten dienen

können, verordnen und berufen.

Dass sich der Kaiser jährlich die unmittelbare, höchsteigene Erledigung

„einer supplication" vorbehält, ist dem Ausschusse unter der Bedingung genehm,

dass eine solche an den Kaiser unmittelbar mit Übergehung der Zwischenstellen

gebrachte Angelegenheit innerhalb Jahresfrist erledigt werde, wo nicht, dass

dann die Rechtskräftigkeit und Exequirung des Urtheiles anstandslos eintrete.

Die Vollziehung der Urtheile durch den Landmarschall und die Haupt-

leute im Namen des Kaisers , wozu die Landleute dem alten Herkommen nach

behilflich sein sollen, ist genehm.

Die Fixirung der Malstatt des Regiments zu Brück nehmen die Ausschüsse

der drei Lande, Steier, Kärnten und Krain, dankbar an. Dagegen bitten die von

Österreich ob und unter der Enns, den Sitz des Regimentes zu Wien zu belas-

sen, welche Stadt ohnehin auch nach des Kaisers Meinung die gelegenste ist.

Dem Antrage des Kaisers, auf dem bevorstehenden Reichstage Anstalten

treffen zu wollen, dass in Zukunft Niemand den Eidgenossen Güter verkaufe,

noch ihr Bürgerrecht annehmen tritt der Ausschuss bei.

Rücksichtlich der Stadt Costnitz stellt der Ausschuss die Bitte , auf dem
bevorstehenden Reichstage dahin wirken zu wollen, dass, nachdem der Stadt von

Seite der österreichischen Landesfürsten jährlich eine bedeutende Geldsumme zur
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BtÜMtigtlg MSthM wird, neben dein Hause Österreich mich das Reich zur

Erhaltung der Stadt seinen Theil beizutragen sich wruiil,

Minen kleinen Ausschuss (aus jedem Lande eine Person) zu wählen, der

den Kaiser nach Augsburg N herleiten hülle, liegt ausseihalb der Vollmacht

sschusstages, derselbe bleibt daher bei seiner früher ausgesproehenen

Erklfimng.

Bezüglich der Erledigung der ühennillellen Beschwerden , die da erst in

Augsburg sollen erwogen werden, kann der Ausschuss in keinen Stillstand, auch

ohne die Erledigung in keine Bewilligung einer Geldhilfe sich einlassen. Denn

kommen die Glieder des Ausschusses ohne diese gewünschte Erledigung heim,

werden die Lande auch keine Hilfe bewilligen. Um aber den Kaiser nicht aufzu-

halten, möge er die schon erwogenen Beschwerden, und deren ist der grösste

Theil, abstellen, die Artikel aber, über welche der Kaiser Bedenken oder nicht

g einigende Kenntniss hat, durch seine Commissarien und Räthe summarisch dem

grossen und kleinen Ausschuss ungesäumt anzeigen , und darüber gnädiglieh

sieh entschliesscn.

Die Verständigung der Erblande und die Ansichten der Ober- und Nieder-

Österreicher der gegenseitigen Hilfe wegen, sind durch die bisher überreichten

Schriften dem Kaiser ohnehin klar genug dargelegt.

Zuletzt bittet der Ausschuss, der Kaiser wolle den drei vorderen Landen

ihre Beschwerden, insbesondere das Conservatorium, welches die von Basel von

dem Papste erlangt, abstellen, auch beide Gotteshäuser, Schuttern und Ett-

münster, damit nicht Empörung und Widerwillen erwachse, bei seinen Händen

behalten, auch ihr Regiment wieder besetzen und aufrichten, Alles nach Inhalt

ihrer Schriften, die sie desshalb dem Kaiser überantwortet haben, und deren

gnädigen Erledigung sie noch zu Innsbruck entgegensehen.

Die Geldhilfe betreffend lautet die Antwort des Ausschusses:

Nachdem der Kaiser mündlich seine Forderungen gestellt, entgegen die

Einbeziehung des gemeinen Mannes zu dieser Steuer bewilliget und sich erboten

hal, den Erblanden für diese Geldhilfe den Anschlag, der auf dem bevorstehen-

den Reichstage zur Sicherung der Pässe in der Christenheit und für die gemein-

same Expedition gegen die Türken bestimmt und aufgelegt werden wird, zu erlassen

rofl ganz zu entheben, hat sieb der Ausschuss das Begehren, das der

'nlieh gestellt, „nit klain zu herzen genommen", und obwohl die sämmt-

lidien Erblande durch die langwierigen Kriegsläufe, grossen Betrag der Geld-

hilfen und aus anderen zufälligen Ursachen bedeutend inihren Geldkräften erschöpft

sind, hat doch der Ausschuss dem Kaiser zu unterthünigem Gefallen, damit er

als gnädiger Herr und natürlicher Landesfürst in solchen drängenden Bedürf-

nieht verlassen werde, mit den beiden Königinnen „eine stattliche vnder-

haltung" habe, auch die Hofordnung aufrichten könne, und zu den Ablösungen

der „Silber, tapfer" und andere I'fandsehaften komme, damit ferner die Ämter

aus I nverinüjeii nicht beschwert oder antieipirt , sondern zu Vermehrung des

Kammergutes von den Gläubigern wieder erledigt werden, eine Geldhilfe, wie

folgt, bewilliget:

Österreich ob und unter der Enns 120,00<> 11.

Steier, Kärnten und Krain . . . 100,000 „
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Tirol 120,000 fl.

Die vorder-österreichischen Lande 60,000 „

Zusammen 400,000 fl., und kommt diese Summe jedesmal zu Weihnachten

in 4 Jahren und mit der jedesmaligen Rate von 100,000 fl., und zwar denen, die

dazu von den Ständen erwählt werden , einzuantworten. Diese sollen von dem

eingezahlten Gelde jährlich ein Drittel , d. i. 33,333 fl. 20 kr., also in 4 Jahren

133,333 fl. 20 kr., dem Kaiser zur Erhaltung seines Hofstaates und der zwei

Königinnen, dann des Hofrathes und der Regierung gegen Quittung verabfolgen.

Die anderen zwei Drittel, nämlich jährlich 66,666 fl. 40 kr., d. i. in 4 Jahren

266,666 fl. 40 kr., sollen die erwähnten verordneten Einnehmer der Lande zur

Einlösung der verpfändeten Kammergüter nach Inhalt der ihnen einzuhändigen-

der Instruction, und durchaus zu keinem anderen Zwecke verwenden, auch darin

keinem anderen Refehle , als dem der Landschaft gehorchen , und genaue

Rechnung legen.

Entgegen sollen die Erblande der Türkenhilfe bei dem bevorstehenden

allgemeinen Zuge, so wie des am bevorstehenden Reichstage auszuschreibenden

Anschlages auf Refestigung der christlichen Pässe nach des Kaisers Antrabe

gänzlich enthoben und befreit, und in dieser Reziehung zu Nichts verpflichtet

sein, darüber auch urkundliche Versicherung erhalten. Was aber Jemand aus

Andacht „auf das Cruciat der Romischen Gnad vnd Indulgentz", sofern solche

in den kaiserlichen Erblanden zugelassen wird, aus freiem guten Willen geben will,

soll ihm freistehen. Dabei räth der Ausschuss vor Zulassung „des Cruciats" von

seiner Heiligkeit „ain pramatikh auff Ir Mt. Erblande" was später schwerer zu

erlangen sein möchte, sich ausstellen zu lassen.

Sofern dann innerhalb der beantragten 4 Jahre kein Krieg vorfällt, der

Kaiser mit Venedig einen Frieden oder Waffenstillstand auf längere Zeit schliesst,

keinen Krieg ohne Wissen und Willen der Erblande anfängt, die Hofordnung mit

Besetzung des Hofrathes, der Kanzlei, des Schatzamtes, der Hofhaltung, der

Regimente und Raitkammer aufrichtet, auch die Mitglieder jetzt ernennt, ferner

die Unordnung in den Finanzen, die Procureien, das Geleitgeld ohne Vorbehalt

und die Verschlechterung der Münze jetzt und in Zukunft in der Art , wie es

früher begehrt worden, abstellt, auch die Reformation des kaiserlichen Kam-
mergutes nach Laut der ständischen Vorschläge durchführt, letztlich alle

Reschwerden der gcsammten wie der einzelnen Lande , die dem Kaiser über-

antwortet worden , jetzt erledigt und darüber mit dem Ausschusstage einig

wird, wenn der Kaiser fortan die Lande weder mit neuen Aufschlägen noch mit

neuen Forderungen eines Hilfsgeldes beschwert, die eingelösten Silber- und

Kupferbergwerke und andere Herrschaften und Ertragsquellen der Ämter ohne

Einwilligung der Hofräthe, auch der Regirnentsräthe in den Landen weder ver-

kauft noch versetzt noch anderweitig verändert und beschwert, sondern zur

selbsteigenen Erhaltung behält, auch zugesteht, dass fortan der gemeine Mann
und die Personen, die ein ansehnliches Vermögen in Städten und Gerichten,

grosse Gewerbe, Gülten, fahrende Habe auch baares Geld besitzen, davon aber

bisher mit Ausnahme der Steuer auf die Feuerstätten, nichts entrichtet haben,

in die Steuer mit einbezogen werden, über dieses Alles hinreichende Verschrei-

bungen ausstellt und übergibt, dass alles berührte richtig vollzogen wird , auch
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nebsthei es zu einem Frieden oder Innrerem fflTeltWtüllfMil kommt und in

im Zeit der bewilligten Grldhilfe kein Einfall Oimt Krieg hineinfallt: „also dann,

vnil vor nicht- soll $k Bewilligung der I00>000 <

i

nl*l «n li Rrtfl iwtoi und n
dem angezeigten Zwecke. Einlösung der verpfändeten BrtffiyH— , ItrWM
det werden. Doch soll diese durchaus freiwillig* auf keinen Reefctetitel basirte

Geldhilfe den Freiheiten und Privilegien Ait Leide nicht prftjadieirlldh sein,

ffotiher die Lande eiaer geeflgeidee Vertehreibneg und „llecognition" ent-

gegen sehen.

Schlüsslich bittet der Ausschuss um „gnädige , entliche vnd förderliche

abfertigung, angesehen, dass sy ferrer nicht beleiben, sondern aus Iren EehafT-

ten. so sv K. H. nit verhalten wollen, verruckhen müssen".

Von da angehen die Verhandlungen rasch vorwärts; man sieht, dass der

Kaiser nach Augsburg eilt, und die Ausschüsse sich nach der Heimat sehnen.

Am 27. April erfolgt des Kaisers Antwort auf die jüngste Vorlage des Aus- 27. April 1 5 1 B.

schusstages über das Hilfsgeld.

Kr ist einverstanden, dass die Bewilligung dieses Hilfsgeldes nur dann

Geltung hat, wenn er noch vor kommender Weihnacht, als dem nächsten Zahlungs-

termine, einen Frieden oder längeren Waffenstillstand mit Venedig abschliesst

und innerhalb der vier zur Zahlung bestimmten Jahre es weder mit Venedig,

noch mit einer anderen Macht ohne Wissen und Willen' der Lande zu einem

Haupt kriege kommt, da Kriegslasten und Zahlung des Hilfsgeldes zu tragen

unmöglich ist.

Gelingt dem Kaiser trotz seines ernsten Wollens der Abschluss eines Frie-

dens oder längeren Waffenstillstandes mit Venedig nicht, und werden die Lande

von dort aus wieder angegriffen oder von anderer Seite her durch Gläubige oder

Ungläubige mit Krieg überzogen, so sollen und wollen sich die Lande, „ad defen-

sionem nach vermugen Irer Hüstung vnd verainigung auch mit gantzer macht

pev dem Kaiser halten als die frumben , getrewn vnd gehorsamen". Für diesen

ei soll nun das Hilfsgeld in ihrem Lande verwendet, und soviel und so lang

es die Noth des Krieges erheischt, gebraucht werden: wird aber der Krieg

bald und leicht teegetrtgee und es erübrigt in einem oder dem anderen Lande

s von dem Hilfsgelde, soll dieses dem Kaiser mit Rechnung ausgefolgt und

bezahlt werden.

Der Kaiser wird die Hofordnung in Wesen und Bestand halten , nämlich

mit dem Hofrath, der Kanzlei, den Regimenten und den Raitkammern , auch das

Schatzmeister-, General-Einnehmer- und Pfennigmeister-Amt. wie er sie jetzt

mit Rath und Wissen der Ausschüsse errichtet und das Personale ernennet, so

dass in Zukunft alle Angelegenheiten aufrichtig und rechtmässig gefertigt und

gehandelt , auch alle Procureien und dem Kaiser nachtheilige Finanzspecula-

tionen abgestellt werden.

Kr willigt ferner ein, auf derAusschüsse getreuen Rath zu Wohlstand, Ehre

und Sicherheit seiner Person und des Staates die Hofofficiere und Amtleute,

welche „vngeschikt, belastend vnd zu vil" sind, bis zu dem nächsten St. Michels-

tage (29. Sept.) zu reformiren end ifcerltMJg* Kosten einzustellen. Er wird

auch alle kaiserlichen Ämter, Pfandschaften, Kammergüter und Einkommens-

quellen reformiren und zu eigenem Nutzen in eine bessere Ordnung bringen, und
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zwar , so weit moglieh , ohne Aufschub. Der Kaiser wird für eine gute Münze,

die im Werthe nach Korn und Grad dem rheinischen Gulden gleichkommt, ohne

zum Nachtheile des Kaisers auszuschlagen, sorgen, und darüber mit den Reichs-

ständen verhandeln; sollte diese Verhandlung ohne Erfolg bleiben, wird er

wenigstens in den Erblanden eine gewichtige Münze einführen und die fremden

Münzen nach Gebühr „valviren".

Eben so das Geleitgeld, das er eine Zeitlang aufgerichtet und eingenommen,

den Landen zu Gnade und Vortheil aufheben.

Er hat auch die allgemeinen und besonderen Beschwerden der Lande und Per-

sonen eingesehen, und sie dem grössten Theile nach der Billigkeit gemäss erledigt.

Über jene, welche noch nicht haben ausgetragen werden können, wird er sich mit

den Ausschüssen vergleichen und selbe auf dem bevorstehenden Reichstage erle-

digen. Er wird auch die Lande mit weiteren Aufschlägen undHilfsgeldern, sowohl

innerhalb der 4 Jahre, als auch ferner ohne bedeutende Noth nicht belasten, „dann,

so vil Ir Mt. mit gnaden vnd gueten willen bey denn lannden erwergen mag".

Er verpflichtet sich, das eingelöste Kammergut ohne merklich grosse Noth

und der Lande Wissen weder zu verkaufen, noch zu verpfänden, noch in anderer

Art zu belasten.

Er bewilliget, dass die Lande den gemeinen Mann, so wie die Personen,

welche im Besitze eines bedeutenden Vermögens in den Städten , Gerichten und

auf dem Lande, grosser Gewerbe, Güter und Fahrnisse sind, davon aber bisher

ausser der Zahlung nach der Feuerstatt ihrem Vermögen gemäss nicht gesteuert

haben, bei dem Hilfsgelde mit einbezogen und in entsprechender Höhe besteuert

werden, worüber eine besondere Ordnung durch den Kaiser oder an des Kaisers

Statt durch die Regimente unter Zuziehung etlicher von der Landschaft aufge-

richtet werden soll.

Er ist einverstanden , dass die Erblande für dieses Hilfsgeld sowohl von

dem auf dem Reichstage zu Augsburg auszuschreibenden Anschlage für den

Türkenzug, als auch von dem vom Reichstage zur Befestigung der christlichen

Grenzpässe bestimmten Anschlage durchaus befreit sind. Jedoch das Geld, das

aus Devotion , Andacht und gutem Willen für das Cruciat eingeht , soll ihm zu

dem Türkenzuge eingehändigt werden.

Das Verlangen der Ausschüsse, von dem Papste vor Aus- und Eingang der

Cruciate „ein pragmatica" zu erlangen, versteht der Kaiser nicht, desshalb

sollen sie ihm erklären, was gestalt und warum sie die pragmatica begehren, und

wie der Kaiser sie bei dem Papste begehren und erlangen soll. Wenn sie aber

meinen, damit zu verhüten, dass das Cruciatgeld nicht nach Rom gezogen

werde : „des bedurffen die Ausschuss noch lang nit sorgen", da dieses in keinem

Falle gestattet wird, sondern das Geld zu nichts andern, als zu der christlichen

Expedition durch denKaiser und die christlichenKönige und Fürsten „mit guter

auffrichtiger Ordnung" gebraucht und verwendet werden wird.

Der Kaiser erklärt endlich ausdrücklich , dass die bewilligte Geldhilfe aus

keinem Rechtstitel hervorgeht, sondern eine durchaus freiwillige ist , auch den

Freiheiten der Lande nichts derogirt.

27. April 1518. An demselben Tage (27. April,) erledigt auch der Kaiser die gemeinsamen

Beschwerden der ober- und nieder-österreichischen Lande.
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Verbot und Abstellung der QoUMtttteniMj und 4m ZntriekeM ist löblich

und gut. hoch genugl M nicht, sie durch Mandate M verbieten, sondern M m

dicserhalh MM Ordnung verfassl und durch Mandate in den I .:• mli-rn verkündiget

u.-i.icii. Bi ist auch hillig uiwi Dothwendig, dtM roa mm Kaiser als LtaA

fürst en die Kdleu. welch.' inuthwillig und frcvci.Uich schwuren . dein gemeinen

Manne in der Leihesstrafe gleichgelialten werden. Der aufgestellte, Unterschit .1,

cd) einer mit Vorbedacht oder in der llil/.c und l l.ereilimg es gi-lhan. ist nicht

wohl zulässig , Wl.j| ,.;,) .Jeder sich damit entschuldigen könnte. Auch muss ein

Weg ausgedacht werden, wie man zur Kennlniss derjenigen gelange , welche

gottlose Reden fuhren und zutrinken, denn wenn heides auch streng verboten ist,

wird doch Keiner gen des Andern Verräther sein wollen. Da in Bezug auf diese

Vergehen in vergangener Zeit auf den Reichstagen eine Ordnung aufgerichtet

worden ist, die vollkommener und umfassender ist, als sie jetzt der kurzen Zeit

wegen zu Stande kommen könnte, so wäre es wohl das beste, sie zur Hand zu

nehmen , und i\cn besonderen Bedürfnissen der Lande anzupassen. Die Betrei-

bung dieses Geschäftes könnten die Landräthe, die am Hofe sein werden, über-

nehmen. Ist die Ordnung entworfen, so will sie der Kaiser gern fertigen und

•Begehen lassen.

Was die Versicherungsbriefe über die in früherer Zeit geleisteten Hilfen

betrifft, ist das Begehren der Ausschüsse begründet, und der Kaiser will ihnen

gerne die nöthigen Urkunden ausfertigen.

Dej Verlangen, die beschwerenden, theilweise erschlichenen Freiheiten

Einzelner aufzuheben, ist „zimblich vnd gut bedacht", es soll auch diese Aufhe-

bung vor den Landeshauptleuten und Käthen auf gütlichem Wege versucht, und

falls dieser Versuch scheitern sollte, von den Regimenten auf dem Rechtswege

darüber entschieden werden.

Der fälligen und confiscirten Güter halben ist für gut angesehen, dass der

Kaiser weder auf geistliche noch wellliche Benedeien speeificirte „Expectanzen

auf ainig vnd gefordert person" gebe; aber den kaiserlichen Dienern, oder

denen der Kaiser es vermeint, Expectanzen in genere zu geben auf das nächste

erledigte li.ncticium, oder den nächsten Erledigungsfall mit Angabe des Werthes,

wobei aber auf keine bestimmte Person hingewiesen wird , das mag wohl sein.

Fällige Güter kann der Kaiser zu seinen Händen einziehen lassen. Wird

t von Jemanden Kinsprache erhoben , so sollen die Güter inventirt , unver-

ändert erhalten und unverweilt von den ordentlichen Gerichten über die erho-

benen Ansprüche entschieden werden. Wenn der Kaiser solche Güter .Jemanden

gegeben hat und ihn nun durch seine Befehle in den Besitz einfuhrt . so soll

dies geschehen „cum clausula justificatoria, scilicct", sofern Niemand rechtliehe

Forderung an dieselben habe. Ist aber Jemand schon in früherer Zeit, aus wel-

ii Titel immerhin, bereits in den Besitz gekommen: das kann füglich nicht

mehr abgeändert werden, den Fall einer gerichtlichen Krkenntniss ausgenommen.

Wer sich aber dadurch verletzt glaubt . da-s Jemand unordentlich und ohne

hinreichenden Rechtstitel oder gewaltsam in den Besitz gekommen , der kann

solches hei dem Kaiser oder hei dem künftigen MolVatlio anbringen. Wird seine

Klage gegründet erfunden , so soll der onrechtmftssigC Besitzer durch richter-

liche Krkenntniss zur Abtretung verurlheilt werden.
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Gültige Testamente solcher , welche ohne eheliche Leibeserhen sterben,

sollen, soferne sie von Niemanden rechtlich angefochten werden, zum Vollzug

gelangen; rechtliche Anmeldungen aber, oder Bedenken, falls sie eintreten,

zuvor untersucht und darüber gerichtlieh entschieden werden.

Was die „fiscalische klag vnd hanndiung" betrifft , hat der Kaiser in den

Erblanden bisher einen Fiscal gehabt, nicht in seiner Eigenschaft als römischer

Kaiser oder von des Reiches wegen; dahin geht auch jetzt seine Meinung nicht,

aber der Kaiser und andere Fürsten mögen wohl Fiscale haben, und der Kaiser

als Erzherzog von Österreich kann desselben, oder eines Kammerprocurators

„der bederley Sachen vber hat nach gestalt der handl" die sich täglich zutragen

können , nicht entbehren , denn fiscalische Sachen gehören vor kein Gericht,

sondern vor den Fürsten selbst oder dessen Rüthe und Regiment; ist auch

zu beachten, dass kein Land bezüglich eines solchen fürstlichen Fiscals

gefreit ist.

Was Kammergut , Fälligkeiten und dergleichen ausserhalb des fiscalischen

Wirkungskreises betrifft, kann nicht leicht erkannt und entschieden werden, vor

welches Gericht eine jede der fraglichen Angelegenheiten gehört. Aber der

Kaiser hat schon früher geordnet und will das auch jetzt „leiden", dass die

mit diesen Angelegenheiten betraute Person nicht den Namen Fiscal, sondern

Kammerprocurator führe. Damit insbesondere in Fiscus-Sachen Niemand unbe-

gründet und muthwillig angefochten werde, ist für gut erachtet, dass in Zukunft

weder der Kaiser noch das Regiment eine Vorladung in diesen Angelegenheiten

ausgehen lassen, ausser sie haben früher die Angelegenheit vernommen, bedacht

und erkannt, ob sie gegründet und „der Clag zum visco würdig" sei. Geschieht

dies und wird in den Hauptsachen rechtlich entschieden , so kann doch der

Kammerprocurator, wenn er sachfällig wird, als Stellvertreter des Landesfür-

sten „aus fürstlicher obrigkait vnd freyheit" nicht in die Kosten und Tragung

des Schadens verurtheilt werden und entgegen die Landleute auch nicht. In

nicht fiscalischen Angelegenheiten dagegen, wo die Landleute als Kläger gegen

dem Kaiser auftreten und sachfällig werden, sind sie die Kosten zu zahlen, und

den Schaden zu tragen schuldig, aber der Kaiser entgegen nicht; und also

sollen billig „alle confiscations hanndl" und was denselben anhängt, von dem

Kaiser und seinem Regimente rechtlich ausgetragen, und können in keinem Falle

vor andere Gerichte gezogen werden.

Was aber Sachen betrifft, die nicht in den Kreis der Confiscation hinein-

fallen, soll jede nach ihrer Beschaffenheit vor dem zuständigen Gerichte aus-

getragen werden, und „ob des gerichts zwangs halben Irrung wer", da soll auch

durch die Regimente entschieden werden. Diesen steht auch die Entscheidung

zu , ob etwas in den Kreis der Confiscations-Angelegenheiten hineinfalle oder

nicht, da letztere jetzt nicht in allen Einzelnheiten bestimmt und beschrieben

werden können.

Rechtskräftige Testamente über Güter sollen vollzogen werden, falls dem

Fürsten kein Anfalls- oder anderweitiges Recht zusteht, in diesem Falle müssen

sie von dem zuständigen Gerichte ausgetragen werden. Alle entgegengesetzten

Befehle werden entweder durch die Ordnung des künftigen Hofrathes beseitigt,

oder cum clausula justificatoria gefertigt.
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Das Ansuchen der Ausschüsse wegen den \ ormundschaften isl der Billigkeit

gerafiss . nachdem sie aber auf dii jeweilige LaaAeegeWehlheH lieh berufen,

kommt aufzuklären, oh ihre dargelegt* Ansicht mit den l.andesgehräuchen über-

einstimmt oder nicht.

W .!> die llcir;ithcu betrifft, ist der Kaiser willig, in dieser Beziehung Jedem

seinen freien Willen zu lassen , aher gnädige und gütliche Bevorwortung und

Werbung soll dem Kaiser alleieit rastehen.

Die Ansicht iiher die Absager, Strassenriiuher und Auslreter ist gut und

aothdfirftig bedacht, doch müssen dieserbalb auch Wege ausgedacht werden,

dieselben zu entdecken, sonst ist zu besorgen , es werde keiner den Andern

ansehen , wie bei dem Schwören und Zutrinken; so aber einer in flagranti

ergriffen oder angezeigt wird , der soll nach Beschaffenheit seiner Schuld und

nach richterlicher Erkcnntniss am Leibe gestraft werden.

Auch wird bei den kaiserlichen Mandaten rücksichtlich der Gelöbnisse der

Unterschied festzuhalten sein, ob sie einem Strassenräuber, oder einem redlichen

Absager gegeben wurden, auch welche Gelöbnisse natürlich und redlich sind,

oder nicht: sonst würde die Folge sein, dass Keiner gefangen , sondern jeder

sogleich getödtet würde. In den sonstigen Einzelheiten ist der Vorschlag gut.

Die Ansicht wegen der Todschlager ist in der vorgelegten Fassung gut,

doch ist nöthig, dass glaubwürdige Zeugnisse beigebracht werden, wenn Jemand

sich auf die erlaubte Nothwehr beruft , sonst wird Jeder sich mit dem Falle der

Nnthwehr entschuldigen. Auch ist zu bedenken, dass wenn Jemand durch

Nothwehr zu einem Todschlage gezwungen ist, die Erben des Entleibten bei den

diesfalligen Verhandlungen zu hart sind, zu hohe Forderungen stellen und die

Thäter „ausmerglen" ; darum ist wohl zuzulassen, dass ein solcher Todschläger

auf ein halbes Jahr Geleit minder Clausel erhalte, sich mit der Verwandtschaft

des Entleibten unter Vermittelung der Gerichtsbehörde, in deren Sprengel der

Fall geschehen, „ziemlich vnd leidlich zu vertragen". Dieses Geleit kann durch

den Kaiser oder durch den Richter, wo der Fall geschehen, gefertigt werden,

je nachdem es die Ausschüsse für gut erachten.

her Kaiser ist überzeugt, dass neben diesen vorgelegtenßeschwerden noch

viele andere bestehen, sollen sie aber entsprechend behoben weiden, so ist eine

genaue Untersuchung derselben durch den Kaiser und seine Käthe nöthig . die

aher jetzt unmöglich ist. Überdies liegt die Vorbeugung und Abstellung dieser

<lcl.neben „des merern teils nit allein in K.Mt. noch her Alt. lanndtleut, sonnder

auch in denen vnd andern lanndcii, \on dannen alle gatlung herkhumbt", darum

wird für gut und nothweiidig erachtet, dass die Erblande \ ereint oder Nieder-

Ostei reich und Ober-Österreich gesondert Convente vornehmen, etliche ver-

ständige Personen aus allen Ständen, darunter insbesondere einige von den

Städten sein sollen, an eine gelegene Malstatt zusammen verordnen. Diese sollen

dann über die Gebrechen und wie sie abzustellen oder ihnen vorzubeugen ist,

gründlich berathen. umfallt Mittel, die dem Kaiser und Lande gleich zuträg-

üd, vorschlafen und dem kaiserlichen llufrathe übersenden . der dann

ierihet aa aetathee und an beeehlieaaeo haben wird: welchen Weg auch in

Bezug auf gute Ordnung, Polizei etc. der Kaiser den Ausschüssen in einer frü-

heren Zuschrift eingerathen hat. Da rücksichtlich einiger dieser Gebrechen,
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insbesondere was die Beschränkung des Kleiderluxus betrifft , auf den vorher-

gegangenen Reichstagen durch die Reichsstände Massregeln getroffen und ein-

geleitet wurden, wäre es gut, diese einzusehen und zu erwägen, was ihnen

zugesetzt werden oder ausfallen soll.

Die Untersuchung und Bestrafung der Wildfrevler unterliegt noch der

Erwägung des Kaisers, und wird dessen Meinung den Ausschüssen später

schriftlich überantwortet werden.

28. April 1518. Den 28. April wurde den Ansschüssen eine neue Antwort des Kaisers als

Erledigung einiger Vorsehläge zugestellt.

Die Kundschaft gegen die Türken will der Kaiser ohne Verzug aufrichten

und begehrt von den Ausschüssen ihre Ansicht zu vernehmen, wie dieselbe am

erfolgreichsten eingerichtet werden könne.

Bezüglich der Schatz- und Kammermeister-Amter mögen die Ausschüsse

überzeugt sein, dass der Kaiser in dieser Beziehung erst vor 3 Jahren eine gute,

aufrichtige Ordnung, zufolge welcher ohnehin nichts eingenommen oder aus-

gegeben wird, ausser mit des Kaisers Wissen und Willen, an welcher Ordnung

also füglich nichts zu verbessern oder zu verändern ist, eingeführt hat. Dass

bisher in dem Ertrage der Kammergüter viel zu wünschen übrig blieb , ist nicht

diesen verwaltenden Organen, sondern den Kriegsläufen , wegen welchen nicht

leicht die Ordnung hat eingehalten werden können, auch viel mehr ausgegeben

werden musste, als durch die Einnahmen hereinkam, zuzuschreiben. Kommt es

aber, so Gott will, zu Ruhe und Frieden im Lande, so werden die Ämter nicht

ermangeln, ihre Schuldigkeit zu thun, desshalb geht der Wunsch des Kaisers

dahin, die Ausschüsse möchten keine Veränderung dieser von ihm durchgeführ-

ten Ordnung begehren.

Die Hofräthe ernennt der Kaiser, und stellt die jedem gebührende Anzahl

Pferde, auch Liefergeld und Sold folgendermassen fest. Einem Grafen 7, einem

Herrn 6, einem Propste 5 , einem Ritter 4, einem Doctor oder Edelmann

3 Pferde. „Vnd wiewol Ir Mt. bedenkht, das sich sollich Räte des genanten

Liefergelts nit behelffen mugen ; damit aber Ir Mt. von anndern dinstleuten mit

dem sold nit gestaigert, noch angefochten werde, so wil Ir Mt. die Ratte wie

annder hoffgesindt halten, nemblich aufainpherd des Jars hundert gülden vnd

die vbermass, so sich in zwölff gülden des monats lauften mochte, zu ainem sold

stimben, nemblich auf yedes pherd das Jar xL guld. sold. Doch ist K. M. may-

nung, das die Rätt vnnder Iren pherden, sovil Inen muglich ist, vnd nemblich

dem merern tail gerust halten die geistlichen , aber die weltlichen sollen gar

gerust sein".

Das Gelaitgeld betreffend, bleibt der Kaiser bei seinem früheren Antrage,

nämlich dasselbe unbedingt aufzuheben, und darüber die nöthigen Mandate aus-

fertigen zu wollen, auch von einem an dessen Stelle zu setzenden Zolle, obgleich

er den Landen ohne Schaden gewesen wäre, abzustehen; doch sollen entgegen die

Ausschüsse des Kaisers Lasten nicht aus den Augen verlieren, auch eingedenk

sein , dass er die Orte und Flecken an der Grenze Venedigs von nichts andern,

als dem Geleitgelde in dem gebührenden Stande erhalten hat, ohne welchem er

sie in Gefahr lassen müsste , sammt den „Farisiten" die des Kaisers wegen an

Leib und Gut in Noth sind , und die er nicht „so eylunds abstellen vnd ruebigen



kann 4*. Diese Aualagen neben den Nf BrhaltUBg des Hofes bis zu dem ersten

Bineahleagatenainc dee Hüfegeldei /u bestreiten . M den Kaiser unmöglich.

des slmlli kann ilei-Kaiser das Geleit i-eid er>t luf künftige Lieh I messe ( '». Kein1

abstellen, „dei ist gelciche /eil /««achten, wenn lr M I. die Kisl bczalliinu' der

l.innde 711 hannden komen wirdet": aber die Bewilligung der Abstellung und

arttgwg i\cr nftthigea Urkunden wird schon jetzt mii GewteaheH Bange»

aproehea und rerheieaen. Damit sollen die Aaeaehflaac sieh bagaigea*

Indem die Aussehüsse begehren, erledigte Lehen blos ständischen Gliedern

in Anbetracht der Verdienste ihrer Vorfahren U verleihen, verlangen sie eine

Offenbare Ungleichheit Denn nicht hlos Belehnte, sondern auch solche, die noch

nicht im Besitze von Lehen sind, hahen derlei Verdienste aufzuweisen. Darum

bleibt auch der Kaiser bei seiner Ansicht, die Lehen denen zu verleihen, „so sy

teglicfa verdienen, dartzue mugen sich die lanndtleut auch schikhen". Überdies

hahen sie durch des Kaisers Gnade nebst dem ihnen zufallenden vierten Theilc

das Hecht der Ablösung der andern drei Theile dieser Lehen erhalten, wodurch

es ihnen möglich ist, die Lehen nicht von dem Gesehlechte hinwegkommen zu

n. „Ob aber Inen j>ass gemeint sein wolt, so mag K. M. leiden" den Töch-

tern oder Verwandten den dritten Theil der fälligen Lehen ausfolgen zu lassen,

doch daai dem Kaiser oder den von ihnrbelehnten, die andern zwei Drittheile

frei, d. h. ohne Verpflichtung, sie ablösen zu lassen, zustehen, so dass es dem

Willen des Kaisers oder der Belehnten anheim gestellt bleibe, sie zu behalten

oder zu verkaufen.

HÜ den Kosten der Lehengerichte kann der Kaiser sich um so weniger

belasten, als dies weder unter ihm, noch seinem Vater geschehen ist. Wenn
aber die Ausschüsse darthun, dass sie keine Vollmacht haben, der Ansicht des

Kaisers beiantreten, und sich herbeilassen, dem Kaiser über die diesfälligen

alten Herkommen zu berichten , so „mag der Kayser leiden", dass die Land-

schaft den sechs Heformirern, wenn sie ihre ämtliche Thätigkeit beginnen,

darüber glaubwürdigen Berieht erstatte, die will der Kaiser sodann gnädiglich

vernehmen, und nach Gestalt der Sachen der Billigkeit sich befleissen.

In dem Hegimcnte der nieder-österreichischen Lande soll die Mehrzahl aus

Lendlenteo bestehen, wie es denn auch in Gegenwart der Fall ist. Bezüglich der

nlatntl bleibt i\r\- Kaiser bei seinem Antrage, dazu versuchsweise für ein Jahr

Brück an der Mur zu bestimmen. Stellt sich diese Verfügung durch die Krfah-

rung als unzweckmässig dar, so kann das dann noch immer anderweitig behoben

werden.

Hucksichtlich der allgemeinen und besonderen Beschwerden der Lande will

der Kaiser „die mue annemen", dieselben nach Möglichkeit zu beheben, zu

ligen und durch seine Hätbe und Commissarien mit den Ausschüssen zu

»der doch gewiaeen Bescheid derheiben zu machen. Dabei werden

die Beschwerden der Vorlande auch bedacht.

Auf diese Schrift ertheilten die Gesamiutaussehüsse den kaiserlichen Coni-

missären durch l.eonhard ron Vcls t iue mündliehe Antwort in Helge* ler Weise:

Kundschaft gegen die Türken anlangend, hahen sie etliche zur lierath-

nlnet. und werden das Hcsiiltat dieser Berathungcn

vorb

Archiv. XIII. 20
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Das Gutachten über die Schatz- und Kammermeister-Ämter haben sie den

Kaiser unterlhänigst vorgelegt, weil sie bemerkt haben, wie das kaiserliche

Kammergut mit jedem Tage abnehme; auch damit des Kaisers Hofordmwg,

Hofrath und der Hofstaat beider Königinnen desto stattlicher könnte aufgerich-

tet werden. Nachdem aber ihr Gutachten dem Kaiser nicht nur nicht annehmbar,

sondern auch beschwerend erscheint, ist ihre Bitte, der Kaiser möge diese ihre

getreue unterthänige Anzeige nicht anders als mit Gnaden von ihnen annehmen,

und derselben eingedenk sein.

Dann der hofrat sold halben zaigen sy an, das sy sy nit auffpringen moch-

ten dermassen, vnd paten K. M. sold ainem Edelmann vier pherdt vnd etwa ain

drossross halten, desgleichen den sold meren, das ainem ain monat 12 gülden

reinisch auf ain Ross gepuret".

An diese mundliche Antwort schloss sich „Gemainer Erbland Beschlussrede

aufF all furgewendt Artigkhl" an:

Rücksichtlich des zu schliessenden Friedens oder Waffenstillstandes, dann

dass kein Krieg ohne Rath, Willen und Vergünstigung der Lande angefangen

werde, hat es sein Verbleiben bei der früheren Ansicht der Ausschüsse.

Wenn innerhalb der zur Einzahlung des Hilfsgeldes bestimmten Zeit irgend

ein Krieg eintritt, oder die Lande von den Feinden angegriffen werden, soll die

Zahlung des Hilfsgeldes an den Kaiser eingestellt, und dieses, so weit es reicht,

auf die Kriegskosten, doch nur bei einem Defensivkriege verwendet; bliebe aber

von dem Gelde etwas übrig, so soll dieser Rest dem Kaiser bei dem nächsten

einfallenden Termine verabfolgt werden gegen dem , dass der Kaiser im Falle

eines Krieges mit geraisigen Zeug, Fussvolk und Geschütz (wie schon früher

bemerkt), versehen sei.

Was den Hofrath, Kanzlei, Regiment, Raitkammer, Schatz- und Kammer-

meister-Amt, Abstellung der Procureyen und Finanzgebrechen betrifft, bleibt der

Ausschusstag bei seinem früheren Antrage stehen. Doch bezüglich des Kammer-

und Schatzmeister-Amtes will er mit den früher überreichten Vorschlägen zu

einer besseren Ordnung „nit beschweren, noch ainig Ordnung oder mass darinn

geben", weil er mit Zuversicht hofft, der Kaiser werde ohnehin das Nöthigeund

Erspriessliche zu seinem eigenen Besten einleiten.

Die Besetzung der Officien und Aufrichtung der Hofordnung soll, wie der

Kaiser bereits zugestanden, noch vor Michaelis stattfinden.

Bezüglich der Reformierer bleibt der Ausschusstag bei seiner vorigen

Ansicht. Die Münzordnung soll, wie früher verlangt wurde, jetzt und noch zu

Innsbruck aufgerichtet, und den Reichsständen nachher angezeigt werden,

auch, ob diese nun darein willigen , oder nicht , in den Erblanden zum Vollzuge

gelangen.

Die durch Hilfe der Lande geledigten Silber- und Kupferbergwerke und

andere Einkommensquellen sollen ohne Wissen, Willen und Vergünstigung der

Lande ferner nicht mehr verkauft, verpfändet, belastet noch anderweitig ver-

wendet, sondern die entfallenden Nutzungen allein zur Erhaltung der Hoford-

nung, des Hofrathes und der Landes-Regimente verbraucht werden.

Was die übrigen kaiserlichen Herrschaften und Ämter betrifft , bleibt der

Ausschusstag bei seiner jüngsten Erklärung, darin dem Kaiser nicht Ordnung



sog

oder Mass vorschreiben 7U wollen, stehen, in der zuversichtlichen Erwartung,

der K;iis.T werde seiner eigenen Iteduil'n I zur A 1 1 f"i i :» 1 1 1 1 1
«• des kam-

mergutes uml Interhaltung seines Hofstaates durch eine löbliche Ordnung I ui-

sorge treffen.

hie FlUlli. <lie l.nnile nicht mehr mit neuen Aufschlügen, oder weiteren

Forderungen von Hilfsgeld zu belasten, mit Ausnahme dessen , was der Kaiser

dureh guten Willen der Lande erlangen kann, wird dankbarlieh enfge<_'eng. ram-

men, ebenso die Befreiung von Beiträgen zum allgemeinen Türkenzuge und zur

Erhaltung der christlichen Pässe, ferner die Krlaubniss, den gemeinen Mann in

die zu leistenden Zahlungen mit einbeziehen zu dürfen.

Die Forderung einer von dem Papste vor Bewilligung des Cruciats zu ver-

langenden Pragmatica, bezieht sich auf die wohlhabenden Pralaturen, Probsteien,

Abteien. Pfarren, Canonicate und gemaine Pfarren, „so in Comendis , dazu

tretVenliehannaten pro pollis, vnnd andere Curtisanische Sachen davon genommen

werden, darzue Conservatoria auff frembde geistliche gericht zu beswerung der

lannde erlangt**; damit darin, so wie rücksichtlich der Gebrechen der Geist-

lichkeit fortan gute Ordnung eingeführt werde. Desshalb begehren sie „die

Pragmatigkh".

Die Forderung, dass die bewilligte Geldhilfe den Freiheiten der Lande nicht

schade, und darüber hinreichende urkundliche Versicherung ertheilt werde,

ist dureh beiderseitige Einwilligung erledigt

Die Besoldung der Hofräthe und die ihnen bewilligte Anzahl Pferde ist

nir, dass zu besorgen steht, es werde Niemand Ansehnlicher aus den

Landen gegen eine derartige Entschädigung in den Hofrath eintreten wollen.

Über die Kostenangelegenheit der Lehengerichte ist die Sache klar, der

Kaiser schlecht berichtet, kann sich aberdarüber bei dem Regiment zu Innsbruck

und andern von den Landen erkundigen. Der Aussehuss bleibt bei den früher

überantworteten, auf das bisherige Herkommen sich fussenden Vorlagen um so

mehr, da ihm die Vollmacht fehlt, die Belastung mit diesen Kosten gegen den

Gebrauch und das alte Herkommen der Lande zu übernehmen.

Was die Besetzung des nieder-österreichischen Regiments und die Bestim-

mung; der Malstatt desselben betrifft, beharren die Ausschüsse bei ihrer frü-

heren Forderung, das nieder-österreichische Regiment nach dem Wortlaute des

-burger Libells aufzurichten, zu besetzen und zu halten.

Kbenso halten sie ihren Antrag die Gotteslästerung und das Zutrinken

betreffend fett, „vnd wissen auf des reiebs Ordnung darinn nicht still zu steen,

oder in dieselb Ordnungen vnwissentlich zu bewilligen oder einzulassen".

Die kaiserliche Bewilligung zu Recognition und Aufhebung der beschwer-

lichen Freiheiten und erschlichenen Gnadenbriefe wird dankbar entgegen-

genommen.

her durch Tod erledigten und der contiscirten Güter halben, dann rück-

sichtlich der fiscalischen Klagen und Processe , welche den Landen noch vor

Jahren unbekannt gewesen sind , und deren Abstellung der Kaiser zu

Augsburg MfltUgi hat. auch wegen der Testamente verharrt der Ausschuss hei

seinen Antraten „dieweil des gemaine lanndt privilcji t \nd im prauch sein"

auch der Antrag für den Kaiser nicht beschwerend und dein Rechte gemäss ist

20»
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Des Kaisers Eingehen in die Vorschläge wegen Gesellschaften und Heiraten

nimmt der Ausschuss zu unterthänigem Gefallen an.

Der Absager halber bleibt der Ausschuss bei dem früheren Antrage, der

nur in Bezug auf die Gelöbnisse missverstanden worden ist.

Der Todschläger halben stimmt der Antrag des Ausschusses mit dem des

Kaisers ohnehin überein, doch soll die Beschränkung eintreten , dass nicht die

gewöhnlichen Richter, sondern der Kaiser, die Begimentshauptleute oder Ver-

weser und Landmarschälle, „weliche herrn , Stet, oder gerieht vor darfur nit

privilegirt sein, dieselben zu beglaiten haben", doch einem jeden an seiner

Obrigkeit, Freiheiten und Gewohnheiten unvergriff'en.

Die Beeinträchtigungen durch die Handelsgesellschaften und den Kleider-

luxus betreffend, welche ferner zu dulden den Landen unleidlich ist , nachdem

sie dadurch merklich in ihren Geldkräften erschöpft werden, bleibt es „dieweil

solichs der zeit durch ainen treffenlichen Ausschuss aller Stennde von allen

lannden, K. M. vnd allem wesen zu guet, damit gute policey vnd Ordnung furan

in allen lannden gehalten werden, furgenomen vnd geratslagt ist" bei dem frü-

heren Vorschlage, an den sich die unterthänige Bitte schliesst, der Kaiser wolle

solche löbliche Ordnungen den Regimenten, Hauptleuten, Verwesern und Land-

marschällen zu vollziehen befehlen. In Betreff der Tücher, Häringe und Klei-

dungen, auch des Verkaufs der Gesellschaften in Specerei und Zucker, möge

der Kaiser auf dem bevorstehenden Reichstage zu Abstellung der Beschwerden

verhandeln, ebenso in Bezug auf die in den Städten, darinnen Tücher verfertigt

werden, diesfalls aufzurichtende Ordnung.

Zugleich mit allen diesen berührten Beschwerden möge der Kaiser auch

jenen gegen die Geistlichkeit der Billigkeit gemäss, nach Rath der Gelehrten

und den Bedürfnissen der Lande gnädiglich abhelfen , auch die Hauptartikel in

den Particularbeschwerden und die Beschwerden einzelner Personen jetzt heben,

und die erübrigenden Artikel dem Regimente zu erledigen befehlen.

Daran schliesst sich des Ausschusses allergehorsamste Bitte, diese bemeld-

ten Artikel vor kommenden Michaelis nach Inhalt der früher gemachten Vorlagen

nach allen Seiten zu erledigen, auch deshalb jetzt Copien aufzurichten, und

„ainem ausschuss abhörn zu lassen", damit die Lande in der Zahlung des Hilfs-

geldes, das sie nur unter der Voraussetzung , dass ihre Begehren bewilliget

werden, und nicht anders bewilligt haben, nicht verhindert werden , da ohne

Erledigung der Begehren und Hebung der Beschwerden der Ausschuss bei

seinem Heimkommen den Landen diese bedeutende Hilfe vorzulegen in Sorge

sein müsste , und die Übernahme der Zahlung nothwendig in zweifelhafte Aus-

sicht gestellt wäre.

Des Geleitgeldes wegen bleibt der Ausschuss bei seinem früheren

Verlangen, weil den Ausschüssen einiger Lande gegen den Laut ihrer In-

struction, in welche sie dieserhalb gemessene Aufträge haben, zu handeln nicht

zusteht.

Der Ausschusstag bittet auch, der Kaiser solle die Einkünfte der Orte,

Flecken und andere, die er im venetianischen Kriege erobert hat , und die

bedeutende Überschüsse abwerfen , zu seinen Händen nehmen , und behalten
5

ebenso die Rechnung über die früheren Einnahmen und Ausgaben bezüglich



dieser Ort«, iroraafaehoa friher biagewieeea wurde, begehrea, »weil die laaade

der K. M. \ ml nicmants andern sohl BO sein".

Dtf Lehen und Wildbahnea halben bittet der tessehass, irle Arider f
sich

zu einer galdigerea tatarort, all bisher geschehea, in eatsehliessca«

Zuletzt ipriehf sich der Anssehasstag dahin ans, daaa er rea nun an areder

in aiae mündliche aoeb schriftliche »dispetatioa* lieb einlassen arerde, sondeta

bei dieser seiaer Sehlessaatworl und den tehea früher aasgesproeheaea biet mit

iabegrifleaen Bewfllignagen dei Kaisers mit der Bitte itehen bleiben müsse, der

Kaiser wolle sieh zu gntdiglieher Vollziehung alles dessen baldigst entschliessen,

und dem AaSSebnsse , der nieht mehr Ilager hier ausharren kann, dadurch

gnädigst zur Heimreise verhelfen. Was aber in dieser Schrift nicht klar ange-

zeigt oder in den Kinzelhciten besprochen ist, darüber bezieht sieh der Aus-

aahaeitag aaf die früheren Eingaben.

Am I. Mai erfolgte die kaiserliehe Erledigung der Beschwerden des Landes i. Kai ISIS.

unter i\rv Knns in nachfolgender Weise:

1. Wie sehen früher, erklärt der Kaiser auch nun, dass er selbst des Lan-

berster Hauptmann sein wolle, geht aber der Türkenzug vor sieh, und

nimmt der Kaiser persönlichen Antheil an demselben, dann wird er einen Haupt-

mann für Osterreich ernennen. Und wenn jetzt das Regiment versuchsweise auf

ein Jahr nach Braet verlebt wird , soll mittlerzeit der Landmarschall die Ver-

riehtaagea eiaee Hauptmanns an des Kaisers Stelle auf sich nehmen. Die erle-

digten Stellen im Etegimeate sollen nach Halb des Ausschusses besetzt, und das

Regiment mit genügender Gewalt versehen werden, wie es der Kaiser in seiner

an den Anssehasstag gerichteten Antwort bereits erklärt hat.

°>. Der Kaiser wird mit Unrecht beschuldigt, dass er „einige schub" in

Rechtssachen im Widerspruche mit dem Augsburger Libelle habe ausgehen

lassea, (aasgenoeaasea bei Personen , die in Kriegsdienst oder auf Hotschaften

tsea, hei solchen wolle es der Kaiser auch in Zukunft füglich also halten).

deshalb sollen die Ausschüsse dem Kaiser die einzelnen von ihnen gemeinten

Falle anzeigen, dann wird er die gebührende Antwort darauf zu geben nicht

Bastehea.

'A. Die bisher mangelhafte Vollziehung der Rechtssprüche soll fortan durch

die Landeshauptleute, auch kaiserliche Viccdome und Pfleger sammt den Land-

leuten Lfeschehen.

4. Die „Supplicierung vom lanndsreeht" (über deren Zulassung bisher viel

gestritten worden ist. idtgleich auch für gut und billig erachtet wurde, dieselbe

anzunehmen, doch nur auf Hegeliren der Landschaft , nicht aus Gerechtigkeit,

lern «US Gnaden) will der Kaiser hinfort mit dein Vorbehalte abstellen, dass

die kaiserlichen Regimeate zum Hcweise der Oberhoheit des Kaisers und um
die Heisilzer in gutem Fleisse, gutem Urtheile und Rechte zu erhalten, jährlich

drei Urtheile von den Landrechten evociren und erledigen können, wenn die be-

schwerdeführenden Parteien ihre Angelegenheit dein Hegimente vorlegen , und

dieses aus den Vorlagen ersieht, dass ihre Hesehwerden billig und begrün-

end.

i. Was die fiscalischen Processe und den Kammerpi'o< -urator betrifft, bleibt

es bei der dem Gesammtausschusse ertheilten Antwort.
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6. Die Verhältnisse der Kaltenmaut sollen die Reformierer des kaiserliehen

Kammergutes untersuchen und erforchen, wie es bisher damit gehalten worden,

und sie auf dem geziemenden Wege nachdem alten Herkommen stellen und

ordnen.

7. Der Lehen halben ist der Kaiser noch nicht zu einem Entschlüsse gekom-

men , wird aber den Ausschüssen von ob und unter der Enns noch vor ihrer

Heimkehr hierin gleichförmig antworten.

8., 9. Die Beschwerde der Landschaft , dass der Marschall Leonhard

Rauber sich weigere , bei heimgefallenen Lehen den nächsten Verwandten die

Ablösung der zwei Drittheile zu gestatten , hat der Kaiser diesem vorgehalten,

worauf er anzeigt, dass er dazu „fueg, grund vnd recht" habe , auch bereit ist,

sich deshalb einem gerichtlichen Ausspruche zu unterwerfen. Dabei bleibt es

billig, desgleichen wegen den Gewaltthaten, die er oder die Seinen an Christof

von Zinzendorf begangen ze haben angeklagt werden.

10. Dass der Kaiser vormals bewilliget, die Juden aus Wien und dem

Land „zu vrlauben" ist er eingedenk, doch ist seine Meinung nicht gewesen, sie

gar in andere Lande zu vertreiben, denn sie sind sein Kammergut, wesshalb er

sie zu Eisenstadt, Marcheck und anderen Grenzorten geduldet. Als er die Juden

von Laibach ausgewiesen, hat er sie „gen Egenburg erlaubt" nicht in der Mei-

nung stets allda zu verbleiben, sondern allein darum, damit sie nicht in andere

Lande ziehen, bis sie sich mit ihren Freunden an den Grenzen besprechen kön-

nen, um bei ihnen unterzukommen, was auch nun nahe bevorsteht , da ihre Zeit

zu Eggenburg bald aus ist. Nach Verlauf der ihnen bewilligten Frist werden sie

von dannen geschafft. Aber zu Wien und im Lande Juden sesshaft und häuslich

bleiben zu lassen , ist des Kaisers Meinung nicht, ausgenommen „den Hürschl

Juden". Weil man ihm viel schuldig ist , muss man mit ihm „patzienz haben,

dardurch auch er in seinen rechten zu seinen Schuldnern in rue stee
,

piss die

Schuldner etwa zu vermugen komen, oder weg finden, In zuvergnügen.".

11. Die Münzfreiheit hat der Kaiser den Hausgenossen nie eingestellt, son-

dern das Gebrechen ist an ihnen gewesen , weil sie das Silber nicht haben

zuwegen bringen können, solchergestalt, dass sie das rechte Korn hätten

schlagen können. Da jetzt der Kaiser damit umgeht, mit Rath der Ausschüsse

eine Münzordnung aufzurichten, hat er nichts entgegen, dass die Hausgenossen

ihre Freiheit gebrauchen und geniessen , doch innerhalb der Schranken der

Münzordnung.

12. Die Beschwerde des Ausseer Salzes wegen sollen die Reformirer

untersuchen; und „sover die K. M. an dem Camergut nit nachtail darinn hat,

Sunder was in ainem salzambt mynder vertrieben, das solichs dem andern

zuguet khumbt, so mag Ir Mt. den saltzgang nach den alten geprauch vnd her-

komen leiden".

13. Ebenso sollen die Reformierer die Angelegenheit der Ladstätten mit

dem Amtmanne von Gmunden in Ordnung bringen, damit weder für den

Kaiser, noch für die Landschaft und die Städte daraus ein Nachtheil erwachse.

14. Die Reformirer sollen auch bei denselben Ladstätten „der lanndtleut

gewechs vnd zinstraid halben" gebührende Ordnung einführen, damit Niemand

unbillig beschwert oder benachtheiligt wird.
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i:;. BMdglM der HgejlMechte verbleibt es hei der dem Ausschussttge

ibHN kltWOfJ des l\iisrrs.

lt; Mi iiniic \vii(iii:iim. Forita nadJigd im Lande kiM der Kaiser als

ttfamr Mntliehea Obrigkeit Gereehtnmi ond Bigeothtun niebl iifgobce , son-

dernist geOOMMB, sif. wie bisher, /.u behalten. Lrkann auch nicht ^I;iijIm>ii, dass

das Wildprel 10 fiel Schaden anrichte . ili diroegeeebriebea wird. <l«*im er hat

davon nie eine Spur linden können, er erbietet sich ;iher. uns A<-r Wildstand im

1.unde über 2000 I. Schilden (hilf, i\<>v Landschaff gegen dein zu he/.;ilden. dass

die>e ihm den Betriff, nm welchen der Schaden unter 9000 11. hleihl , auszahle.

Auf ihre BotOTglloi . der Kaiser wolle die Wildhalm und Jagd auch auf den

uthümliehen «»der Lehensgütern der Landleute sich zueignen, ist seine Ant-

wort, dass ihm als Herrn und Landes! lirsten alle Forste, Jagden und Wildhahnen

iee Landes zugehüren, worüber er „notturIVtig prif vnd sigel" hat, die er nüthi-

gen Falles aufweisen kann. Dazu kommt noch, dass alle Könige und Fürsten der

Christenheit dasselbe Recht hahen, und ühen , doch gedenkt der Kaiser dieses

wirkliehe, nach der Meinung der Landleute aher vermeintliche Hecht jetzt nicht

auszuführen, „noch auf seiner herrlichait so weit vnd swer zu liegen" ; sondern

er hat hisher einen ausgezeigten Bezirk zu seiner fürstlichen Krlustigung

bestimmt, und dem Jägermeister und Forstmeister befohlen, darin das Wild zu

liefen nach der ihnen ertheilten Instruction, welche die Landschaft von dem

Jägermeister vernehmen kann. Sollten die Nachharn , deren manche kaumeine

halhe .Meile Territorium dem Umfange nach besitzen, das Recht haben, darauf

Wild zu jagen , was hälfe dann dem Kaiser sein Hegen desselben, und die

darauf verwendeten Kosten? Kr würde dann recht eigentlich das Wild für die

Nachbarn hegen, da dasselhe nicht an einem Orte bleibt, sondern hin und her

wechselt. Desshalh kann der Kaiser weder in dem ausgezeigten Bezirke, noch in

dessen l in.'ehung eine Beirrung seiner Rechte dulden, ebenso wenig bei dem
Bothwilde . als hei dem Schwarzwilde , denn in der Jagd kann das Wild nicht

hicden werden; „sein auch der schwein nit so vil, als man sehreyt".

Aber ausserhalb des Bezirkes und der anstossenden Orte hegt der Kaiser

kein Wild . lasst darum auch den Betrieh des Waidwerkes durch die Land-

leute dort zu. Beschwerden gegen den Jägermeister, Forstmeister und die

Forstknechte in dieser Hinsicht , sollen sie nur dem Kaiser anzeigen, er wird

sie wenden.

17. Bücksichtlich ihrer Beschwerde wegen der Weine „so sy au ff dem
Teutschen herdishalh der Thunaw erpawcn vnd gen wienn auff den hoff zu ver-

kaufen mainen" was ihnen die von Wien verwehren, wird der Kaiser dem B

mente befehlen, sowohl die Gerechtigkeit der Landleute und das alte Herkom-
men, als auch die Kinredcn und Behelfe der "Wiener zu prüfen, und dann, was

Recht ist, zu verfügen.

18. Da an einer Ordnung rücksichllich der Bergwerke und Berggerichte

dem Kaiser als Landesfürsten ohnehin viel gelegen ist, und es die Notwendig-
keit erheischt, will er eine rechte aufrichtige Her- onliiung und Berggei ieht

aufzurichten befehlen, doch soll dies nicht blos durch die nieder-österreichi-

schen Heu'imente und Landleute , sondern auch durch die Tiroler „als die

jhenen, so der pergkhwerk mer gevht sein vnd ander der Sachen verstendig"
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geschehen, die dergestalt aufgerichtete Ordnung dann wie billig in den nieder-

österreichischen Landen durch diese selbst und ihr Regiment vollzogen und

gehandhabt werden, ohne Irrung und Einrede von Seite der ober-österreichi-

schen Lande.

19. Dass die Ausschüsse den Kaiser an ihre der ungerischen Heirat wegen

ausgestellte Verschreibung erinnert haben, ist gut, denn es ist rechte Zeit. „Ir

K. M. schreibt von stund an auflf den yetzigen Rackhuss Irer Mt. Ratten, solich

verschreibung heraus zu werben vnd zu sollicitiren".

20. Die Vollmachten der Vormünder bezüglich der Lehen ihrer Mündel nicht

mehr, wie bisher der Brauch gewesen, jährlich, sondern bis zur Erreichung der

Mündigkeit auszustellen, damit die Vormünder weniger Mühe und Kosten haben,

ist dem Kaiser genehm; nur wenn Vormund oder Mündel stirbt, sollen diese

Vollmachten aufs neue eingeholt werden.

21. Das Ungeld „(den er mit recht hat erlangen müssen)", kann der

Kaiser nicht aufgeben, weil es einen bedeutenden Theil seines Einkommens

ausmacht; wie viel aber jeder Landmann von seinen Bauweinen ungeltfrei

ausschenken dürfe, zu bestimmen, ist schwer, und würde nur neue Streitigkeiten

hervorrufen.

22. Die entsprechende Bezahlung der bei dem Regimente und Landrechte

verhandelnden Procuratoren soll durch diese Instanzen festgestellt, und dar-

über hinaus keine Belastung der Parteien geduldet werden.

23- Dass das Hansgrafenamt von Alters her immer ein Wiener Bürger inne-

gehabt, ist dem Kaiser unbewusst. Darüber soll das Regiment die nöthigen

Erkundigungen einziehen, und dann darüber berichten. Findet sich die stän-

dische Angabe begründet, wird sich der Kaiser auch daran halten. Doch soll

schon jetzt das Regiment den gegenwärtigen Hansgrafen bei seinem Amte, ins-

besondere des Vorkaufes wegen, zumFleisse ermuntern, um dadurch die Benach-

theiligung der kaiserlichen Mauten und des Kammergutes , so wie der Städte

und Märkte Schaden zu verhüthen , und in dieser Hinsicht den Hansgrafen

überwachen.

24. Bei dem Regimente zu Innsbruck sind die Personen aus den Städten

und Gerichten nicht als Regenten, und in der Meinung angestellt, als sollten sie

für immer darin bleiben , sondern nur als Verstärkung für die Zeit des Krieges

mit Venedig, um durch ihre Mitwirkung die Städte und Gerichte bezüglich ihrer

Bedürfnisse und Forderungen desto gründlicher zu bescheiden und zu der Lan-

deswehr zu vermögen. Gegenwärtig ist aber Niemand mehr von den Städten und

Gerichten ein Glied des Regimentes; deshalb ist das gleiche Begehren der

Städte in Österreich unzulässig.

25. Die Forderungen und Freiheiten der Stadt Wien, betreffend die Kauf-

mannsgesellschaften und Lagerherren in der Stadt, können nicht berücksichtiget

werden, denn es hat sich durch Versuche herausgestellt, dass ein Zugeständniss

in dieser Hinsicht nicht blos für das kaiserliche Kammergut, sondern auch für die

Städte des ganzen Landes bedeutende Nachtheile bringen würde. Wollte man

die frühere Übung wieder einführen, so würden, auch abgesehen von dem

kaiserlichen Kammergute, grosser Verlust der Gewerbe, und Unruhe und Zer-

rüttung der Stadt Wien die Folgen sein. Desshalb sollen die Handelsgesell-



scheiten und Lagerherrn ii Wien nach der jfingathin infjgeriehteten Ordnung ')

\ srbleiben.

M, DUM die Prälaten und anderen C.eisllicheii nicht gehindert» nneh

weniger ihnen verboten werde, ihn Angelegenheiten ror der geistlichen Behörde

anssutragen, i>t billig bei persönlichen Angelegenheiten und wus die geistliche

Jurisdiction berührt. Aber Dicht in Realangelegeuheiten, welche «lic Butertbanea,

Grond ond Boden nnd «1 i o darüber entstehenden Streitigkeiten und Ansprüche

betreffen; diese sollen ror jenen weltlichen Geriehten , denen ein Jeder Wall

inetehti inegetmgen irerden.

'i?. Mass Laien sieh in den Besitz geistlicher durch Todesfülle erledigter

Güter letsen . oder Binkfinfte der Kirchen und Stiftungen an sich retssen, und

wegführen, ist nnbillig, und wird von dem Kaiser durch Mandate verboten und

mittelst der Keginiente abgestellt werden.

18. Auch damit ist der Kaiser einverstanden, dass die Vicedome und Amt-

leute die Grande und Güter, welche von den Fürsten von Österreich und Andern

zu tlen (iottesliiiusern gestiftet wurden sind, auch von denselben besessen und

benutzt werden, ohne gerichtliche Erkenntniss nicht antasten und sie deren

berauhen. Haben sie aher eine Forderung an solche Güter, sollen sie es dem

Regiments berichten, welches die Prälaten und Geistlichen mit den Stiftungs-

briefen und andern Urkunden vor sich fordern und dann nach Befund der Sache

entscheiden soll, wie es rücksichtlreli des Besitzes dieser bestrittenen Güter bis

zum rechtlichen Austrage der Hauptsache zu halten ist.

SO. I».i> \ u^teiieclit wird künftig nur demjenigen belassen , welcher das

Aller desselben nachweisen kann, alle aher unter König Mathias und später

erlangten, werden als der gehörigen Begründung entbehrend, aufgehoben.

ÜO. Des .Jlhen-, Husten- vnd Alher-Auholz" lässt der Kaiser für sich

und seine Erben pflegen, „zu gefassen das geschütz", was aher Zu diesem

Zwecke unbrauchbar und untauglich ist, das kann zum Verkaufe gefällt werden.

Doch che es geschieht, soll es dem kaiserlichen Zeugwarter zu Wien angezeigt

den, der sull dann hinreiten, und nach vorgenommener Beschau aussprechen,

welches Hell zu den Gesebfitsca brauchbar sei oder noch werde , dann erst darf

das übrige lOSgehollf werden.

:il. hie Beschwerde, dass riele Gäter und Personen , die früher zudem

Prilntenetande gehörten, und hei dessen Abgaben milhetheiligt waren, nun nicht

mehr dazu gehören, wodurch die Lasten vermehrt sind,

l ii.l daSS Hole geistliche Güter in des Kaisers Urbar einbezogen sind.

reo denen gewfinscM wird, dass sie hei Anschlägen ihnen wieder zugerechnet

den, findet der Kaiser nicht blos hei dem PrUutenstanda und in dem Lande antat

der Bans, sondern in allen Landen und hei allen Ständen latgf es sich , dass

Guter aus der Hand des einen Standes in die eines andern gelangt sind, und dass

dadurch ein Stand im Vergleiche mit dem andern ahgenommen hat ; aher hier

und j.-t/.t darfber zu verhandeln und zu entscheiden, ist unmüglich. Da jedoch

der Kaiser sehen in anderen Besiehungen neue zu bildende ständische Cunvente

ehsgeratben hat. sollen diese Beschwerden ebenfalls dort verglichen und erledigt

t ; Bis i.-t iatirl reai i !'. Manet l •"> 16, und andet sieh im Cod, Austr« 1 704 II, 37.
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werden; für den Fall aber, dass der gütliche Weg erfolglos wäre , soll dann

darüber durch den Kaiser und Hofrath rechtlich entschieden werden. Indessen

erfordert die Notwendigkeit, dass in der Zwischenzeit jeder Stand bei seinem

Antheile, Anschlage und Hilfe wie bisher verbleibe.

32. Die Klagender kleinen Städte und Märkte, dass auch ihnen einige der-

selben durch Einbeziehung in des Kaisers Urbar entzogen sind, sollen die Refor-

mierer untersuchen, wie diese Städte und Märkte entstanden , und wie sie in

das Urbar gekommen sind, und was in dieser Hinsicht die Vicedome etwa ein-

reden können : und dann darüber nach Billigkeit entscheiden.

34., 3a. Die Klage über die Nachlässigkeit des Hansgrafen und den aus

den Ladstätten entspringenden Nachtheil ist schon in dem Früheren erledigt.

36. Auf „die gepew vnd pesserung" der Städte kann der Kaiser dieser

Zeit nichts verwenden, es ist notwendiger, dass alles, was dem Kaiser zufliesst,

auf die Befestigung der Städte und Flecken an den türkischen und venetianischen

Grenzen verwendet werde. Aber was mit der Robot und ohne besondere Kosten

an den österreichischen Städten gebaut und gebessert werden kann, dazu will

der Kaiser gerne helfen und solches befördern.

37. Die Beschwerde der Gebrüder Wilhelm und Eustach von Neudeck,

(falls die Angaben ihrer Bittschrift in Wahrheit gegründet sind), erscheint dem

Kaiser billig und ist seine Ansicht, dass sie dem Regiment „vber die ausliegenden

gueter, die sy mit recht vnd ansacz behabt haben" Vollmacht geben; dieses soll

dann weiter erforschen, ob „der Strakhonitz" als Inhaber von Mailberg oder

„Moraxkschi irgend eine Einrede vorzubringen vermögen , diese prüfen und

sodann die ganze Streitsache der Billigkeit nach , entweder auf dem gütlichen

oder Rechtswege austragen.

38. Das Gleiche findet Statt, bezüglich der vielen Gewalttätigkeiten, wegen

welchen sich Christof von Zinzendorf über den Marsehall Leonhard Rauber

beklagt hat.

Was die Prälatur zu den Schotten l
) betrifft, hat der Kaiser den drei

Prälaten von Klosterneuburg, Göttweih und Melk befohlen, einen tauglicheu Abt

aus dem Convente selbst oder anders woher einzusetzen, dabei bleibt es 3
).

Auf einige von den Ausschüssen des Landes unter der Enns in einer beson-

deren Schrift vorgebrachte Beschwerden erfolgte die Antwort des Kaisers

wie folgt.

a) Gotteslästerung und Zutrinken sind durch die dem Ausschusstage ertheilte

Antwort erledigt.

b) Zünfft der hantwercher. In diesen und einschlägigen Angelegenheiten

soll durch die ganze Landschaft eingegriffen, und diesfalls die nothwendige

1) Sie war erledigt durch die Resignation des Abtes Johann VF. von Krem-

nitz. Sein Nachfolger ist Benedict Chelidonius aus dem Kloster St. Egyd zu

Nürnberg,

2) Bei den Artikeln: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 30,

32 und 37, stehtam Rande die Anmerkung von Probst Georg's Hand: „fiant littere"

bei Artikel 19: expedite Sunt littere.
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Ordntifi ommen , und «lein Kaiser vorgelegt werden . ül will Mann der

Kaiser galdig unil gubflhr—d «-
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p «* i H
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c) 1'ru.gkhen vnd wi'},'. Von dm eingehenden Zöllen , Mauten und Weggel-

dern. ( gloiehv iel tt sif dem Kaiser >».|«*i- den ^andienten zulliessen), sollen die

Wege gtptufi i
auch soll in jedem l.;mde /ur Aufsieht über die Wege ein

besoldeter Übcrreiler angestellt werden, welcher die IJe-sei ung der Wege zu

hetreihen, und dieslallige Gehrechen anzuzeigen hat. wie «lies in der Grafschaft

Tirol sehon längere Zeit geübt wird. Diese Besserung der Wege hat auch der

Kaiser schon oft befohlen, ist aber nie geschehen, desshalb muss der Überreiter

schon darum angestellt werden, um die in dieser Angelegenheit säumigen Amt-

leute anzuzeigen.

d) Urgicht zu fanknussen. Die gewünschte Anordnung, dass , wenn ein

Übclthäter auf andere aussagt, dieses sein Bekenntniss den Gerichten , in wel-

chen die Angezeigten ihren Wohnort haben , bekannt gegeben werde , damit

dieses den Thätern nachstelle , und mit ihnen nach Becht verfahre , erkennt der

Kaiser als recht und billig , und wird in diesem Sinne eine Verordnung aus-

gehen lassen.

e) Goltsmid vnd zinngisser arbait. Die diesfälligen Gebrechen solle (wie 6)

auf dem ständischen Convente berathen, und die dawider vorgeschlagenen

Massregeln dem Kaiser vorgelegt werden.

f) Die Klage über das schlechte Halten der Feiertage ist unter den Be-

schwerden des Gesammtausschusses gegen die Geistlichkeit enthalten und dort

erledigt.

g) Erhebung der pergwerkhe. Der Kaiser hält es für nothig und erspriess-

lich, mit Bergwerkskundigen zu berathen, nicht allein der Ordnung der Berg-

werke wegen, sondern auch wie diese zu erhalten und zu handhaben sei, was

auch schon in der Antwort an den Ausschusstag enthalten ist.

h) Aufhaltung (arrestatio) der Hungern *). Diese erscheint dem Kaiser

als nbillig und unrechtmässig, und geht seine Meinung dahin : wofern künftighin

die Indern einen kaiserlichen Unterthan gerichtlich nach Gebühr belangen und

das ihnen zustehende Recht suchen, man ihnen dieses aber nicht angedeihen

liesse, und sodann super denegatam justiciam aus Repressalie Jemanden auf-

fanden, dazu sollen sie befugl sein, gleicherweise aber auch die kaiserlichen

Unterthanen gegenüber den Ungern. Wenn aber die Ungern , ohne zuvor ihr

Recht gesucht zu haben nicht den eigentlichen Schuldigen, sondern einen Un-

schuldigen statt des Schuldigen gewaltsam und eigenmächtig, also nicht als

Hepressalie, einfangen, soll den kaiserlichen Unterthanen durch das Regiment

das Gleiche verstattet und dazu verholfen, auch diese Ansicht durch das Regiment

dem Könige von Ungern mit der Aufforderung bekannt gegeben werden, dafür

zu sorgen, dass die Ungern gegen die kaiserlichen Unterthanen nur ihres Rechtes

sich bedienen , wie den kaiserlichen Unterthanen ein Gleiches zu thun auferlegt

ist, mit Hinzufügung der Drohung, dass man in dieser Beziehung künftig ganz

nach dem Vorgange der Ungern sich benehmen werde.

1) Üabei die Randglosse: fiant littere.
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Rücksichtlich der von den Städten und Märkten über den Betrieb der Hand-

werke und Gewerbe in Schlössern, Klöstern, Dörfern und auf dem flachen Lande

im Widerspruche mit den Freiheiten der Städte und Märkte und den Verkauf „auf

dem Gey" erhobenen Beschwerden, hat der Kaiser schon früher ernstliche Ver-

ordnungen ausgehen lassen , da aber denselben bisher nicht in gebührender

Weise Gehorsam geleistet wurde, soll das Regiment nochmals den vorigen Man-

daten gleichlautende scharfe Verordnungen ausgehen lassen, und ihre Befolgung

durch den Hansgrafen und in andern Wegen überwachen, damit durch derlei

Übertretungen weder das kaiserliche Kammergut, noch die Bürger in ihren Hand-

werken und Gewerben geschmälert werden.

Die bisher noch unerledigten Artikel wurden nun auch ihrer Erledigung

durch den Kaiser zugeführt, in seiner dem Ausschusstage zugemittelten Antwort,

wie folgt

:

Gegen die Übernahme der Lehensgerichtskosten erklärt sich der Kaiser

nochmals, und entschieden, da sich die Verpflichtung dazu durch Gebrauch und

Herkommen nicht erweisen lässt. Der Kaiser ist bereit, in dieser Angelegenheit

das Regiment, die Ausschüsse, auch jene von den Vorlanden zu vernehmen,

auch was die niederösterreichischen Ausschüsse darüber vorbringen können, und

wenn durch diese Procedur dem Kaiser nachgewiesen wird, dass er diese Kosten

zu tragen verpflichtet ist, wird er dieselben übernehmen. Eine besondere Voll-

macht zur Annahme oder Verwerfung des betreffenden Antrages ist für die Aus-

schüsse nicht nothwendig, da diese Frage in das Bereich der Beschwerden , die

auf zukömmlichen Wegen abzustellen kommen, hineinfällt.

Was die begehrte Gnade bezüglich der Lehen betrifft , ist es nothwendig,

dass der Kaiser, zu dessen Herrlichkeit die Lehen gehören , darüber eine Zeit

zur Überlegung sich vorbehalte, innerhalb welcher die Ausschüsse diese Ange-

legenheit, „dieweil das so ain tapfere gnad berürt", ruhen lassen. Auf dem

nächsten Landtage wird ihnen dann der Kaiser die gewünschte Antwort geben.

Der fiscalischen Klagen halber ist der Kaiser zufrieden , dass dem Namen

nach kein Fiscal bestehe, und an dessen Stelle der Kammerprocurator trete nach

dem Wortlaute des Augsburger Libells, ebenso , dass die Processe nicht fisca-

lische genannt werden, aber einen Kammerprocurator muss der Kaiser haben,

für die seine Person, Ehre und Gut betreffenden Angelegenheiten, um dieselben

vor dem Regimente nach Gebühr durchzufechten, einzuklagen und zu verthei-

digen , durch welches Alles sich die Ausschüsse, ohne unbillig zusein, nicht

beschwert erachten können.

Auf den am 1. Mai den Ausschüssen des Landes unter der Enns übergebe-

nen Bescheid des Kaisers über ihre vorgelegten Beschwerden, wurde die Antwort

4. Mai 1518. den kaiserlichen Commissären am 4. Mai zugestellt.

i. Dass der Kaiser sich selbst als obersten Hauptmann betrachte, wird der

Landschaft ohne Zweifel angenehm sein, doch erneuern sie nochmals die Bitte,

der Kaiser wolle „das Regiment erhalten" dem Augsburger Libell zu Folge, und

selbes in Anbetracht der eigenen Angelegenheiten und solcher, die von Böhmen

und Ungern aus sich ereignen könnten, zu Wien belassen.

2. Von dem Kaiser ausgegangene „Schübe" könnten in hinreichender

Anzahl aufgezählt werden, der Ausschuss gedenkt jedoch nicht, den Kaiser
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damit n beladen . um\ die Beendigung der Verhandinngen noch im In- in die

Länge zu ziehen, sondern bittet mir für <lir Zukunft um Festhalten an dem

bnrger Libell.

3. Di« Bewilligung rttehaichtlieh der Durchführung der gerichtlichen Aus-

sprüche ist ;in^iii>iiiiiicii. doch wird auch in wirklichen Vollzug gebeten.

4. In weiter«« Unterhandlung über „die SuppKeirung roo t\vi\ landreehten*

kann man dieser Zeit sieh nicht einhissen, sondern des Kaisers Ansieht wird vor

die Landschaft gebrach! werden.

:;. Die togeJegenheit det Kiramerpreeuretor« betreffend, bleibt es bei dem

Begehre« der Ausschüsse, eben so bezüglich der .lägerkneehte. (Art. 15.) Der

Hauweine der I,andiente (Art. 17): der Ordnung der Bergwerke (Art. 18): der

Vollmachten der Vormünder (Art. 20) ; der Festsetzung des Lohnes der Pro-

curatoren (Art. 22) und des Hansgrafenamtes (Art. 23), doch bei allem soll es

an der Vollziehung nicht fehlen.

<;. Was die Kallemauth betrifft, sollen den Heformierern einige Personen

d^v Landschaft, vorzüglich aus den Städten, beigegeben, und die Sachlage in

den alten Huehhüchern erforscht werden.

7. In Bezug auf die Lehen erwarten die Ausschüsse eine gnädige Antwort.

IL Leonherd Hauhers Ansinnen werden sie seiner Gegenpartei bekannt geben.

1<>. Die .luden betreffend, bitten die Ausschüsse um gnädige und sofortige

Vollziehung.

1 1. Der Hausgenossen wegen nehmen die Ausschüsse des Kaisers Antrag an.

doch sollen sie auch in Wirklichkeit bei ihren Freiheiten erhalten und geschützt

werden.

12. Das Gleiche gilt bezüglich des Ausseer Salzes.

13., 14. Bezüglich der Ladstätte , worüber der Kaiser in der Versammlung

der Landschaft zu Wien für die drei Stände eine gnädige Erledigung ausge-

sprochen, bitten die Ausschüsse, sie ohne Rücksicht auf die Einrede der Städte

dabei bleiben N lassen, und die wirkliche Vollziehung der kaiserlichen Bewilli-

gung zu befehlen „damit sy pey Irn herrn vnd freunden nit hinter sich gehann-

delt vermerkt werden".

Iti. Wie beschwerend, unannehmbar und unerträglich die bezüglich der

Wildhahn gegebene Antwort ist, erhellt aus dem, dass dieselbe den Kauf- und

Lebenbriefen der Landleute, die sie von geistlichen und weifliehen Fürsten und

Lebt nsherren neben dem Kaiser haben, auch den Gebräuchen und Herkommen

durchaus widerspricht, wogegen sie zu handeln keine Vollmacht haben. Sollten

sie mit einer solchen, insbesondere in dem Puncte des .lagdrechtes auf das

Getreide, Wein und alle anderen Früchte verwüstende Schwarzwild ( was zu

betheuern unnöthig), beschwerenden Antwort heimkommen, wird das Hilfgeld

bei den gemeinen und armen Leuten schwer einzubringen sein, weil diese nicht

allein durch die Ausgaben auf Zäune und andere Vorrichtungen zur Abwehr des

Schwarzwildes leiden, sondern auch durch dessen Verwüstungen ganz zu Grunde

geben; darum bitten sie um eine gnädigere Antwort.

11>. Der Artikel wegen der rflefceichtlich der ungeritehen Heirat ausgestellten

ineibung ist dem Kaiser aus Notwendigkeit rorgelegl worden . und geht

die Bitte dahin: „die Lannd deshalben an schaden zuhallten".
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21. Die bezüglich des Ungeltes ertheilte Antwort können sie im Namen der

ganzen Landschaft nur mit Schmerz entgegennehmen, nachdem SO bis 60 gleich-

förmig aussagende Zeugen einigen wenigen Landleuten gegenüber nicht ange-

nommen wurden, da doch dem gemeinen Rechte zu Folge, jeder seine Klage mit

zwei oder drei einstimmigen Aussagen erweisen kann. „Vnd da solichs Ire herrn

vnd freundt gemerkht, haben sy sich nit ferrer berechten wellen lassen, deshal-

ben muessen sy denselben vnbewilligt haimbringen".

24. Dass die Städte auch gerne Personen aus ihrer Mitte im Regimente

hätten
,
geschieht der vielen dort zur Entscheidung kommenden städtischen

Angelegenheiten wegen, und weil über die Rechte, Freiheiten und Gebräuche

der Städte doch nur jener, den die Sache selbst betrifft , die beste Aufklärung

zu geben , und auf die gedeihlichste Richtung hinzuweisen im Stande ist. Es

bekümmern sich auch die vom Adel wenig um die städtischen Angelegenheiten

;

auch hätten die Ausschüsse bei dieser ihrer Forderung gemeint, wie sie auch noch

in Gegenwart meinen: „es sollt Ir Mt. mer nutz, dann schaden gepern". Auch

werden die Städte bei Anschlägen, Steuern und Hilfen den drei andern Ständen

gleich geachtet und gehalten, sollen daher nach Billigkeit auch in dieser Ange-

legenheit nicht anders behandelt werden. Zudem hat Kaiser Friedrich das Regi-

ment wirklich in dieser Weise besetzt, wie sich denn auch die bezüglichen Per-

sonen noch nachweisen lassen, als: „Mert purger, der Gundlat, burger zu Wien,

Stöckhl, burger zu Krembs vnd andere".

25. Die kaiserliche Antwort wegen der Handelsgesellschaften und Lager-

herren zu Wien, muss der Ausschuss denen von Wien zukommen lassen, nach-

dem der kaiserliche Ausspruch gegen der Stadt Freiheiten ist, und kann darein

auch nicht willigen, laut der erhaltenen Vollmacht. Wenn aber der Kaiser meint,

dass durch Bewilligung der Forderung des Ausschusses Stadt und Land zu

Schaden komme, und vor Allem das kaiserliche Kammergut, wie die Erfahrung

der vergangenen Zeit nachweisen soll: so kann wohl sein, dass dem Kaiser

an Mauten und Zöllen ein Abgang sich herausgestellt hat , aber aus einer andern

Ursache, weil nämlich die Handelsgesellschaften eine Zeit lang die Donau mie-

den, und die Kaufmannsgüter nicht ganz bis auf Wien haben bringen wollen, um

dadurch den Kaiser anzureizen, und die StadtWien zu nöthigen, ihnen wiederum

die alte Übung, den Freiheiten der Stadt entgegen, zu gestatten. Doch kann ihre

Absicht nie gewesen sein, von Wien ganz wegzubleiben, denn davon hätten sie

keinen Nutzen , sondern nur einen Schaden gehabt, den die Zufuhr auf der

Axe nolhwendig mit sich bringt. Und wären sie auch in ihrem Vorsatze beharrt,

so hätte man in kurzer Zeit für einen Kaufmann zehn gehabt, die gern gegen

Wien den Handel betrieben hatten, und so wäre nicht nur das kaiserliche Kam-

mergut in Aufnahme gekommen, sondern auch für Land und Leute Nutzen und

Vortheil daraus hervorgegangen.

26. Die Prälaten bitten , sie bei ihren ordentlichen Gerichten nach Inhalt

ihrer Freiheiten, altem Herkommen und gemeinem Rechte bleiben zu lassen.

27. Sie nehmen auch des Kaisers Versicherung , fortan zu sorgen,

dass die Geistlichen im ungestörten Besitze ihrer Güter gegen die Laien

geschützt werden, dankbar an, und bitten um Durchführung der diesfälligen

Mandate.
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1

üt Vereneaarongi (i;tss fortan Niemand die Grinde und Güter

der Qottnthiatnri im MI einee richterlichen Spruches ausgenommen, antasten,

oder entziehen dal!'. Aber die Sehlussbeinerkun<_r. wie es bezüglich des |{esit/es

bis zum endlichen Austrage der Sache 711 hallen sei, erscheint beschwerend. d:i

in Jeder wnitti dnai dem §—ainen Beende und den Qoarioehen des Lnndot

n Felge* dar Bonitanr in dnff Gewähr minni Beeiteee bleibt, und ahne richter-

lichen Bornen dnrnne nicht verdrängt nrird, und ateno Jeninndrnnhtawidrig aainee

Besitzes beraub» wurde. I)is zur Entscheidung wieder in den Besitz geaetnt wer-

den soll. Daran) kitten die Prälaten und der geistliche Stand, sie in die den

Gotteshäusern entzogenen Güter wieder einzusetzen, in ihrem Besitze aufrecht

zu erhalten, und nicht zu gestalten, dass sie, den Fall rechtlichen Erkenntnisses

ausgenommen, daraus verdrängt werden.

Bt\ Die Annahme des kaiserlichen Antrages, die Vogteien betreffend , wäre

beoehwerend, „vnd eonnderlieb wna petrogteyen, so sich in kriegsleufTen vnd

sonst vor kenig Mathias zeitten hegeben, vnd durch weillend Kayser Friedrei-

chen hochlohlieher gedeohtnuss, auch Irer k. M. Generalbrief angehebt, zum t;iil

vnd gar abbestellt sein solten; bitten prelaten vnd geistlicher stannd vnderthe-

niglieh, soliehen artikel, auf vorausgegangen General vnzertailt abgestelltbeleibeu

zu lassen, nochmals gnediglichen zu verschaffen.

30. Wird den Prälaten und geistlichen Ständen „das üben , Husten vnd

Albern holtz in einig weg abzumaisen" verboten, so ergibt sich daraus für sie

kein geringer Schaden , daher bitten sie , wo der Kaiser derselben Hölzer zum

Büchsenfassen bedürftig ist oder wird, dem kaiserlichen Zeugwarter zu befehlen,

dass er den kaiserlichen Bedarf abholze und abführe, damit man das Übrige

ohne weiteres Hinderniss dem alten Herkommen nach benützen könne. Es halten

sich auch in dieser Hinsicht etliche Stände und Personen dadurch beeinträch-

tigt, dass sie durch die kaiserlichen Forstmeister, Waldmeister und Vicedome

in ihren Wäldern und Hölzern, Holz nach Laut ihrer Freiheiten, des Gebrauches

und Herkommens abzugeben verhindert werden , und daher den Nutzen davon

entbehren müssen; darum wird die Bitte gestellt, dieser Beschwerde abzuhelfen,

und Alles auf das alte Herkommen, und jeden früher bestandenen Gebrauch

zurückzuführen.

31., 32. Nachdem viele Güter dem geistlichen Stande entzogen, in die

Hände der Weltlichen gelangt, auch in das kaiserliche Urbar einbezogen worden

sind , bleibt der geistliche Stand bei seiner früher gestellten Bitte, dass der

Kaiser, damit dieses gnädiglich gewendet werde, der Billigkeit gemäss dahin

entscheide: Was Güter Jeder besitzt „dass er davon Stewcr, revss vnd mitleiden

und nicht Jener, der sie bereits verkauft hat, daraus folgt, dass es

nMfcig ist in jenen Landen, wo der Ansehlag in vier Theile nach den vier Stän-

den des Landes getheilt wird; früher alle innerhalb eines Zeitraumes von zehn

InWaa in dem Besitzthume der einzelnen StlndC eingetretenen Veränderungen

zu erheben, und jede Veränderung dem Stande, den sie tritlt. bei Bemessung
Schlages zu (inten komen zu lassen. Wo aber der Anschlag nicht in rief

Theile getheilt , sondern auf Jeden insbesondere nach seinem Vermögen um-
feiegf wird, s«»llen alle Güter durch ihre gegenwärtigen Besitzer versteuert

werden.
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33. Die Entlassung der Städte und Märkte aus dem kaiserlichen Urbar,

welche Angelegenheit erst durch die Reformierer geordnet werden soll, hat der

Kaiser schon durch das Augsburger Libell verheissen, sein Versprechen aber

bisher nicht erfüllt. Der Ausschuss bittet daher nochmals , die nöthigen und

zwar ernstlichen Befehle an die Regimente ausgehen zu lassen , damit diese

Erledigung geschehe und in Zukunft aufrecht erhalten werde.

34. Der Kaiser hat wohl Befehle zur Verhüthung des Vorkaufes auf dem
Lande ausgehen lassen, auch geboten, dass die Städte und Märkte, die in dieser

Hinsicht gefreit sind, von dem gemeinen Mann nicht beschwert werden , bisher

ist es aber nicht befolgt worden. Dadurch erleidet des Kaisers Kammergut
grossen Schaden, und Städte und Märkte kommen, wenn nicht abgeholfen wird,

in Abnahme. Daher wird die Bitte ausgesprochen , der Kaiser möge die früher

erlassenen Befehle (deren Abschriften ihm zugleich vorgelegt werden), mit

aller Strenge erneuern, und zu handhaben gebieten.

35. Dass die Entscheidung der Ladstätten wegen durch die Reformierer

erfolgen soll, nehmen die kleinen Städte dankbarlich an mit der Bitte, sie auch

dann, wenn die vom Adel etwas dawider aufbringen würden, nichts destoweniger

in ihren Freiheiten zu erhalten und zu schützen. Da die vom Adel auf die Ent-

scheidung des Wiener Landtages sich berufen, ist zu bemerken, dass derselbe

erfolgte, ohne die Freiheiten der Städte berücksichtigt zu haben, und verbleiben

die Städte in der Hoffnung, es verbleibe dieserhalb bei dem letzthin erfolgten

kaiserlichen Ausspruche.

Und nachdem weiters die Städte in Österreich unter der Enns ihre vielfäl-

tigen Gebrechen dem Kaiser angezeigt haben, dieser aber deren Erledigung bis

auf das Einschreiten der Reformierer aufgeschoben hat , bitten sie , der Kaiser

wolle den Reformierern etliche Landleute beigeben und befehlen, dass die Städte

nicht unbillig gedrängt, sondern bei ihren alten Freiheiten und Herkommen
erhalten werden , damit sie für das bedeutende bewilligte Hilfsgeld „einige

widerlag vnd gnad empfinden", sonst könnte der Ausschuss diese Bewilligung

nicht verantworten. Sie begehren dadurch auch nichts Neues, und „kein Gab",

wie andere Stände, sondern nur, dass ihnen dasjenige nicht genommen werde,

was ihnen die Fürsten Österreichs und der Kaiser selbst verliehen; dabei erhalten

zu werden, hoffen sie gänzlich.

36. Der Wunsch nach „gebau vnd peszerung" der Städte ist dem Kaiser

aus Nothwendigkeit vorgebracht worden.

37. Der Bescheid des Kaisers in Angelegenheit der Gebrüder Wilhelm und

Eustach von Neudeck , so wie Christofs von Zinzendorf wird diesen Parteien

mitgetheilt werden.

38. Die Antwort wegen Besetzung der Prälatur des Schottenklosters nimmt

der Ausschuss dankbar entgegen 1
).

1) Die Antworten der keiserlichen Commissäre darauf sind am Rande von

Propst Georg's Hand kurz bemerkt. 1. Ist entschaiden ad Cesarem. 2. Placet

ausgenommen die in kriegsdienst oder potschaft sein. 6., 7., 9., 10. Placet,

14. bleibet bey K. M. vorigen bescheid, sy baben darumb nit hinder sich gehanndlt,

dann was gepurlichs erfunden wirdet gehandelt. 16. Ad Cesarum. 24. bleibt bey



„Zulcl/I ist der Aiisscluiss iindcrllicni^isl Bitten. K. M. wolle ^cm-diglieli

heliert/igen das lang aussein, samhl (Irin . d;is sich \nnscr ycdcr i;i it n UT MM
swcrlii-li vnii Minen Darlegen teitber raderaaltefl dmhm, dasVaneef yettfehea

neben Amt besw&rvag »einer Narneg n merkliehea aathtail raicht tad fortet

nifh t sLtlthafVl sein. I »euiliach i,
rencdigclich darein sehen \nd handln mit crledi-

gMggWDMM lannds Osterreich vnd Minder Slennd beewfrang, dtl lio Kisamc

LandsehalVt zufriden vnd wir M abfcrti^ung koincu, dann w |f \ iipillicli ferrer

durch liaiiiullun^r die Frsamen lanndtschall't , davon wir gesaunt, noch Vnns

beruerend Inniger aufgehalten wurden, vnd wo Ir .Mt. mit wenndung vnd ahfer-

tigvng gencdiglich erscheint, verhoffen wir das bewilligt hilffgelt rnderthenig»

lich vollzogen werde, wo nicht, mag IrMt.genedigclieh bedenkhen die Condieion,

die iremain Ausschüss in Iren schrifften neben Bewilligung der hilff vermeld haben,

darauf wir vns reserviren vnd hiemit vndertlienigclich bevelhengewarttend gene-

diger Antwort vnd forderlicher abfertigung".

Am io. Mai erfolgte des Kaisers Schlussantwort an den Ausschusstag: 15. Mai 1518.

1. Der Kaiser ist es zufiieden, dass 8 Libelle gemacht werden, 5 den nieder-

österreichischen Landen, und der Grafschaft Tirol, den schwäbischen und Vor-

landen, und dem Kaiser je eines, die alle von dem Kaiser und den Ausschüssen

gesiegelt werden.

2. Bezüglich der Beschwerden der einzelnen Lande soll für jedes derselben

über sein Begehre« ein Libell unter der allgemeinen Fertigung des Kaisers aus-

gestellt werden.

3. Die Hofordnung, die der Kanzlei und die übrigen „was mieth vnd gab"

betrifft, sollen in einem besonderen Libell zusammengefasst werden. Auch

begnügt sich der Kaiser mit einem Vidimus der Vollmachten der Ausschüsse auf

Pergament, welches von dem Ausschüss zu fertigen ist, so dass die Original-

Vollmacht in den Händen der Ausschüsse bleibt.

4., 5. Der Sitz des kaiserlichen Hegimentes bleibt nach des Kaisers früherer

tat zu Brück an der Mur, und falls Glieder des jetzt bestehenden Regimen-

ts nicht dahin ziehen wollen, wird der Kaiser ihre Stelle durch Landleute und

andere taugliche Personen ersetzen, auch für Vollzähligkeit des Hegimentes

(Landhofnieister, .Marschall, Kanzler und [) Hegenten) sorgen.

(>. Der Kaiser ist damit zufrieden, dass für dem Falle eines Krieges in den

nieiler-iistern ichischen Landen der oberste Feldhaujif mann mit den Laudes-

Feldhauptleutcn und Kriegsrälhen zu Brück an der Her zusammentrete, oder

an einer gelegenen .Malstatt in dem Lande , welches der Kriegsschauplatz ist,

worüber man sich zu vereinigen hat.

7. Was den Artikel über die Pfandschaften und Frliarleute betrifft, scheint

es dem Kaiser billig, dass die Pfandaerreu die Rfietangakaetefl beseelen,

und die armen Crbarsleufe damit nicht hclasten. denn die Pfaudschaltcn sind

voriger antwort vi.il ka\si-r l'riili eich hat Ui.iin HfJpMl gehaftt, 2.",. ist mt inug-

ii«h /.u rerendern, 10. bleib! bef reriger entwert, *& K. M. Teri| e^Ianagiel
jiilliih, hlcilit dapev. 20. hleiht bey voriger antwuit. 30, 33 ad t'esarcm. 3%. l'rey

brieff. .'{.".. placet. iilcin stet il;i|.c\ fjochriben. ili<- licimmiirer sollen Irut /.n Inen

vordem, die aller Sachen wissen »iahen.
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allezeit so weit genügend, dass solches gar wohl geschehen kann, sie wer-

den auch, und billigerweise mehr als Erbgüter, den Renten und Gülten

gleichgehalten.

8. Die Art des Aufgebotes in den Erblanden ist dem Kaiser genehm, und

wenn der Kaiser nicht in dem Erblande ist, worin das erste Aufgebot gesche-

hen soll, so soll es dem obersten Haupte imRegimente in gleicherweise wie dem

obersten Feldhauptmann angezeigt und durch denselben gehandelt werden.

9. Was die „ausgetrukht macht" in den nieder-österreichischen Landen

betrifft, versteht der Kaiser der Lande Beschwerung, will es daher bei dem

Aufgebot der ganzen Macht in der Art, wie der Vorschlag der Ausschüsse lautet,

bleiben lassen.

10. Die 1000 Pferde sollen, wie der Ausschuss begehrt, nach Ablauf von

6 Monaten vom Kaiser erhalten werden.

11. Der „schadenartikhl , Iren freiheiten vnvergriffenlich vnd vnschedlich"

soll im Libell bleiben.

12. „Silber vnd kupfer halben" will der Kaiser nachgeben, dass alle Land-

schaften acht erwählen aus der Grafschaft Tirol, „wann es not ist auffzu bringen

auf Silber und kupfer, doch will Ir Mt. in solhem nit verpunden sein, bis disel-

ben Silber vnd kupfer gelost vnd vergnuegt sein".

13. Das Wort „nit aus schuldiger verpflicht" bei Bewilligung der Hilfe, ist

K. M. zufrieden, „dass es heraus beleih".

14. Was den Frieden und Waffenstillstand betrifft , kann der Kaiser die

Zusage im Sinne des Ausschusses nicht geben, denn die Verhandlungen darüber

sind in Frankreichs und Spaniens Hand gelegt, „aber bey Ir Mt. sol nichtz erwin-

den". Würde die Forderung der Ausschüsse in den Abschied mit aufgenommen,

so würden es die Feinde zurKenntniss nehmen und keinen Frieden oder Waffen-

stillstand annehmen, ausser wie er ihnen gefiele und gelegen wäre, woraus fin-

den Kaiser , auch Land und Leute nur Schaden und Nachtheil hervorgehen

würde.

15. Auf die Forderung der Ausschüsse, der Kaiser solle ohne ihren Willen

keinen Krieg anfangen, dient zur Antwort: Er für seinePerson wird keinenKrieg

anfangen, aber er steht nicht allein mit dem schwäbischen Bunde, sondern auch

anderweitig in Bündnissen, diese kann er nicht brechen, ist vielmehr verpflichtet,

den Betreffenden im Nothfalle zu Hilfe zu ziehen und Beistand zu leisten , wie

denn auch jene zu gleichen Leistungen verpflichtet sind, fallsdieösterreichischen

Lande durch Krieg in Noth und Bedrängniss gerathen.

16. Allen Räthen und Amtleuten, gleichviel ob am Hofe oder auf dem

Lande, wird unter Hinweisung auf ihren Eid „alle miet vnd gäbe für proeureyen"

zu nehmen verboten , es soll auch ein Amtmann, der kaiserliche Güter einzu-

nehmen und zu verrechnen hat, damit kein Gewerbe treiben; aber was er sonst

„Gewerb treibt, K. M. dem Lannd vnd Leuten an schaden", das glaubt der

Kaiser nicht verbieten zu können.

17. Allen Räthen, Hauptleuten und Amtleuten, am Hofe und in den Erb-

landen, in welchem Stande sie sind und ohne Unterschied, ob sie im Dienste

des Kaisers oder König Karls stehen, wird verboten werden, von fremden Für-

sten, Herren und Communen Dienstgeld oder Provision zu beziehen.
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18. In der Kit H7 1 t«i-\ «*r\\ :> 1 1 un«_r und den Taxen wird der Kaiser eine pc tni-

gende Ordnung einführen und die Taxen zur Krhalluno; der Kanzlei, so weif sie

reichen, durch einen Taxator einnehmen lassen.

10. Die gegen kaiserliche Verordnungen Handelnden anzuzeigen, ist Jeder

schuldig, eben so den Kaiser IQ warnen, wo ihn ein Schaden hedroht oder

schon eingetreten ist.

20. Die drei Siegel sollen den drei Verwesern oder Secretüren in Abwc-

senheit des Kanzlers unversperrt übergeben werden, da die Siegel „ohn Catschet"

keine Wirkung haben, „dieweil das Katschet die Reformation aller briefT ist".

21. Für die geheimen Angelegenheiten wird der Kaiser ein eigenes Seeret-

siegel führen.

22. Die Ausschüsse begehren
,
„das sich der Schatzmaister obligen soll

K. M. vnderhaltung, das kann er nit thun , sonnder wil sich darinn halten nach

lautt K. M. bevelch vnd Irer Alt. getrewlich dienen, als er bisher gethan hat,

vnd seines achtens K. Mt. vnd Iren lannden vnd Lewten wol erschossen ist. Dann

gewerbs vnd gesellschaft halben, derselben kann er sich nit entslahen, aber er

wil es darmit halten wie es der ober Artikhl K. M. Rät vnd Amptleut halben

inhalt. Doch mag er nit leiden, das seiner person halben ainicher sondrer

Artigkhl in den abschied gestellt werde".

23. Bezüglich der Lehenkosten bleibt es bei dem Herkommen eines jeden

Landes nach Angabe der Ausschüsse.

24. Über das Geleitgeld wird ferner mit den Ausschüssen verhandelt werden.

25. In der Angelegenheit der fälligen Lehen will der Kaiser eine gnädige

Antwort geben.

26. Auf das Begehren, dass der Kaiser ohne ihr Wissen und Willen keinen

neuen Aufschlag, Geleitgeld und dergleichen einführe, antwortet er, dass er

solches ohne Wissen des Landes, „da der hanndl gelegen ist", nicht thun wolle.

27. „DieSaphoyer" betreffend, will der Kaiser früher Einsicht von den seit-

herigen Verhandlungen nehmen.

28. In Betreff der Lehenbücher und des verlangten Secretärs dazu , wird

der Kaiser bei den drei Regimenten, Österreich, Tirol und Ensisheim, auch am
Hofe bei den Kanzlern und Verwaltern verfügen, dass allenthalben ordentliche

Lehenbücher geführt werden.

29., 30. „Dann der possession halben, was Notorium vnd offenlich am tag

ligt, wurd K. M. durch den weg spolirt Irer Possession, aber man mach es

geleich gegen denen, die es vermainen Inne zubehalten . dann wo sy K. M. dar-

über dringen wurden, were es wider Ir pflicht, damit sy dem lanndsfursten

verpflichtet vnd verpunden sein , vnd in solichem furderlich vnd vnverzogenlich

Recht ergeen lassen, vnd das die Rechtfertigung in ainem Jar ausgetragen werde".

ti. Da siebezüglich dei liscalischen Processesich auf ihre Freiheiten berufen,

sollen dieselben darüber eingesehen werden, und ihr Ausspruch soll massgebend sein.

her von Wien halben bleibt es bei „der Ausschussantwort".

34. Über die Beschwerden der Geistlichkeit erwartet der Kaiser weiteren

Bericht von Seite des Ausschusses.

35. Die 18 Hofräthe und 6 Reformirer will der Kaiser gleich nach seiner

Ankunft zu Innsbruck ernennen.

21'
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36. Wegen der Münze will der Kaiser den von den Ausschüssen vorgelegten

Rathschlag „vor lesen", und ihnen dann Antwort geben.

15. Mai 1518. An demselben Tage (15. Mai) an welchem der Ausschusstag diese kaiser-

liche Vorlage erhielt, beantwortete er einzelne Puncte derselben:

Bezüglich folgender Artikel : „7. Pfandschaften und Urbarleute, 22. Schatz-

meister, 26. neue Anschläge, 29., 30. und 31. Possession vnd viscalische Sachen"

bleiben die Stände bei ihrer ursprünglichen Vorlage stehen.

Im 8. Artikel kommt beizusetzen, dass die Aufgebote den obersten Haupt-

leuten und Verwesern in den Regimenten und Ländern verkündet werden sollen.

Bezüglich des 14. Artikels (Frieden oder Waffenstillstand) bleibt der Aus-

schuss bei seiner früheren Vorlage, eben so bei Artikel 15 und 16, bei letzterem

noch mit dem Zusätze : dass in der Verordnung, dass die kaiserlich Bedienste-

ten keine dem Lande oder den Unterthanen an sich oder durch die Art der Aus-

übung nachtheiligen Gewerbe betreiben dürfen, auch die kaiserlichen Räthe,

Amtleute, Kämmerer und Thürhüter eigens aufgeführt werden.

Der 17. Artikel wird angenommen, doch soll auch König Ferdinand in dem-

selben aufgeführt werden.

25. Die Antwort des Kaisers der fälligen Lehen wegen erwartet der

Ausschuss in Unterthänigkeit, bittet aber, sie beschleunigen zu wollen.

Über den 27. Artikel, so wie über die Beschwerden der Geistlichen wird

der Ausschuss dem Kaiser den gewünschten Bericht erstatten.

Mit Bezug auf den 35. Artikel wird gebeten, dass die Reformirer „genennt

werden," dass auch die Antwort wegen der Münze baldigst einlaufe, auch

weisen die Ausschüsse nochmals auf die Particular-Beschwerden und auf ihre

in der Schlussrede gestellten Bedingungen hin.

Die übrigen Artikel nimmt der Ausschusstag ohne weitere Gegenrede oder

Bemerkung an.

24. Mai 1518. Als Resultat dieser langwierigen Verhandlungen gingen am 24. Mai 1518

die sogenannten Innsbrucker Libelle unter der Contrasignatur des kaiserlichen

Kanzlers Serenteiner hervor:

1. Libell K. M. Hofordnung vnd ander betrachtung.

2. Libell der Rüstigung halben.

3. Libell gemainer beschwärungen.

begleitet von der Versicherungs-Urkunde , dass das bewilligte Hilfsgeld ein

durchaus freiwilliges sei, und aus demselben keine Consequenzen zum Schaden

der Landesfreiheiten gezogen werden dürfen.
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Vorwort.

Unter die fühlbaren Lücken unserer vaterländischen Geschichte, welche

bei näherem Eingehen des Forschers sich leider nur zu zahlreich herausstellen,

gehört die Geschichte der ständischen Verhältnisse in Österreich.

Hätten wir eine auf Urkunden basirte Darstellung sämmtlieher Landtage,

wie ganz anders nach so mancher Seite hin würde die vaterländische Geschichte

sich gestalten! So, um ein Beispiel anzuführen, eine Geschichte des Landtages

zu Triebensee (29. November 12i>0), so wichtig für die Zeit des Zwischenreiches,

oder des Klosterneuburger Landtages im J. 1520, so wichtig für die Umgestal-

tung der Verhältnisse unter K. Ferdinand I.

Aber wir haben nicht einmal das, was jedem Baue vorangehen muss , eine

Sammlung des einschlägigen Maleriales! Und doch, wie viel desselben mag in

den Archiven der bei den Landtagsversammlungen betheiligten Stifte und Edel-

geschlechter sich vorfinden

!

Ich liefere, was das Archiv des Chorherrenstiftes Klosterneuburg in dieser

Hinsicht bewahrt. Ich weiss recht wohl , dass es nur Bruchstücke sind , aber

vielleicht dient ihre Veröffentlichung dazu , eine ersehnte Ergänzung her-

vorzurufen.

Die vorangehende Darstellung des im J. 1518 zu Innsbruck gehaltenen

Ausschusslandtages aller österreichischen Erblande beruht auf den, von Probst

Georg II. llausmannstätter (der Mitglied desselben gewesen) gesammelten,

theilweise von ihm selbst geschriebenen Actenstücken. Sie sind im Archive des

Stiftes unter der Signatur: Gebundene Schriften. 1. aufbewahrt, und bilden

einen starken in Pergament gebundenen Folioband , dessen erstes Blatt die

Aufschrift hat : „Ausschusshanndlung so von ainer Brauten Lanndtschaft Österreich

runder der Enns fürgenoinen in Reichstag gen Sehwehischen Werdt zuziehen

Oder Wo sy von Kay. Mt. hin zekomen hesehaiden werden. Anno etc. Im XVII

vnd Im XVIII Jaren" und von Aussen : „ Ynnspruggeriseh Lihell derllanndlungaller

Osterreichischen Lannden Ausschuss mit Kays. Max. I™° Neinhlieli von AutVrirh-

tug ainer allgemainen Christlichen Annada wider die Tnrggen in Afrieam vnd

Venediger, Einigung der Österreichischen Erblande , wass aines dem andern in

feindlichen Einfeilen für Hilff thuen soll vnd deren Ausrüstung. Aufstellung

ainer ordentlichen Regierung, Raitkamer, Hoffraths. Lanndlsrechts. Anordnung

guetter Policey, Abhelffung gemainer beschwerden in Landen »owol vuder

Geistlichen als Weltlichen, Bewilligung ainer Simnna gelts von /^OO™ fl. zu

bezallung der Kays. Mt. hoffhaltung vnd lösung dero in den Venezianischen
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vnd andern Kriegen versetzten Camerguets ete. beschlossen Ynnsprugg

Anno 1518« *)•

Nebst dieser quellengemässen Darstellung liefere ich in dem nun folgenden

Anhange einzelne Urkunden und Actenstücke zur Geschichte österreichischer

Landtage innerhalb der Jahre 1509 und 1540. Bruchstücke, aber, wie ich hoffe,

nicht ohne Werth. Sie sind in gleichzeitigen Abschriften unter der Signatur

:

D. Alte Kammerbriefe, a. Alte Landtagssachen, im Klosterneuburger Archive

aufbewahrt.

Zuerst zur Geschichte des Landtages der unterensischen Stände zu Wien

am 24. März 1509 und zwar: Die Instruction der kaiserlichen Commissäre vom

19. März 1519 (sub Nr. I), die kaiserliche Antwort auf die früher überreichten

Begehren und Beschwerden der Stände (welche in der Antwort aufgezählt wer-

den) vom 4. März 1509 (sub. Nr. II). und die Antwort der drei Stände, Prälaten

Herren und Ritter auf die ihnen gemachten Vorlagen in zwei Actenstücken vom

26. März 1509 (sub Nr. III und IV).

Weiters die Instruction K. Ferdinand I. für seine zu dem unterensischen

Landtage zu Wien den 10. September 1526 bestimmten Commissäre , besonders

die Türkenhilfe betreffend, vom 28. August 1526 (sub Nr. V), die Antwort des

Landtages (sub Nr. VI), und Gegenantwort der Commissäre vom 13. Septem-

ber 1526 (sub Nr. VII) und zwei Schlussantworten der Stände vom 14. Sep-

tember 1526 (sub Nr. VIII und IX), zuletzt die kaiserliche Ausschreibung der

Türkenhilfe vom 17. März 1527 (sub Nr. X).

Ferner einen, dem Anscheine nach an den in Regierungsgeschäften vielfach

erfahrenen und gebrauchten Propst Georg II. gerichteten Bericht über den am

7. Jänner 1538 zu Kreuz in Slavonien gehaltenen Landtag (sub Nr. XI).

Die Instruction K. Ferdinand I. für die zu dem unterennsischen Landtage zu

Wien am 14. April 1539 bestimmten Commissäre vom 11. April 1539 (sub Nr. XII).

Die Instruction dessselben Herrsehers für die Commissarien des Wiener

Landtages im folgenden Jahre vom 4. October 1540 (sub Nr. XIII), sammt

einem Anhange vom 8. October (sub XIV) und eine weitere Vorlage über die

Gefahr eines Verzuges rücksichtlich der Türkenhilfe vom 10. October (sub

Nr. XV), und die Antworten der versammelten Stände in zwei Actenstücken vom

17. October (sub Nr. XVI und XVII).

Möchte doch bald das hier fehlende aus anderen Archiven nachgeliefert und

den Meistern des Baues das Materiale zugetragen werden, aus welchem das

Gebäude vaterländischer Geschichte erstehen soll ; möchte der freundliche

Leser des alten Spruches eingedenk sein:

Tu, qui his rectius nosti,

Candidus imperti, si non, his utere mecum.

Nussdorf am 30. Juni 1853.

Dr. Zeibig.

1) Wie sehr man den Werth dieser Quelle im Stifte geschätzt und für ihre

Erhaltung gesorgt, beweiset die Aufschrift auf der inneren Seite des Deckels: „Herr

Probst Bernhard (I. Waiz.) hat dise sach herfürbracht vnd auffs New binden

lassen im Jahr Christi 1641".
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i.

Maximilian von gotz gnaden Erweiter Romischer Kaiser etc.

Instruction auf denErsamen gelerten vnd vnnser lieb getrewn Benuschen

von Eberstor ff, Erbkamrer, vnsern Lanndmarsc ha lli in Oster-

reich, Melchiorn von Masmunster vnsern haubtman zu der

Newnstat vnd W i 1ha Im von Reichenpach, Doctor, vnnser n

Ca m e r p r o c u r a t o r, F i s c a 1 1 v n n s e r N i d e r o s t e r r e i c h i s c h e n Lannd,

vnnser Bete, Was Sy samentlich oder der merer tail aus Inen von vnnsern wegen

mit den Stennden gemainclich vnnserr Lanndschafft in Osterreich, so auf

Sambsfag vor Judica S c hi ri s tk u nffti g zu Wienn beyeinander sein 24. März. 1509.

werden, hanndeln vnd werben sullen.

Anfennclich In nach vberantwortung Vnnsers Credenntzbrieff vnnser gnad

vns alles gut sagen.

Viul darnach zu erzelln, Nachdem die Ausschuss vnnser lanndschafFten

vnnser Niderostcrreichischen Lannd nach vnserm begern yetzo zu Saltzburg

erschinen, vnd wir daselbs vnnser Uete vnd Comissari in treffliehen merklichen

Sachen, daran vnns, auch vnnsern Enenklen Weiland vnnsers lieben Suns Kunig

Philippen von Castilien verlassen kind , Desgleichen vnsern beyden hewsern

Osterreich vnd Burgundi merklich vnd gross gelegen , anzaigen für hanndeln

lassen . Inmassen dieselb vnnser Lanndschafft von Irm ausschuss, so also zu

Salzburg gewesen, durch abschrifften vnnser Instruction, Tractat vnd auch

vnsern genedigen Antwurtten vnd erpieten darlieh berieht emphangen vnd

versteen werden.

Vnd die weil wir dann die anstosser der beruerten vnnser hewser Öster-

reich vnd Burgundi, durch die teglich bedacht wirdet, dieselben vnser hewser

nicht höher oder in grosser macht komen zulassen, vnd wir verneinen, das sich

maser lieber Bruder, der Kunig von Krankreich mit merklicher antzall in .Mail-

land tun, vnd die Venediger sich zu krieg schikhen vnd Hichtten, vnd ettwe-

vill volkhs beyeinander haben sulln, Deshalben wir gedcnkhen, ob Sy sich aber-

mals vndersteen wollten in dem bestand des frids vnversehen vnnser Lannd vnd

Lewt zu vberziehn vnd schaden zuzefugen.

Damit aber vnser furstentumb vnd lannd dagegen nicht werlos gefunden.

auch mit taphern ansehn widerstand getan werden Drag, Demnach sulln die

obgenannten vnnser Rete der gedachten vnnser Lanndschafft anzaigen :
\\'icw.d

vnnser Ret vnd Comissari mit dem Ausschuss aller vnser Niderosterreiehischen

lannde von ainer antzall zu Rossen vnd zu fussen, auch von ainer Rustigung zu-

halten gehandelt, So sey doch darinnen aus vrsachen, das In auff Ir beswerung,
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Menngelvnd auch gebrechen in ettlichenvon vns beschaid worden, vnd in etlichen

derselben noch nicht beschaid haben, nicht beslossen vnd die vorgenanten

Ausschuss auff vnnser Antwortn , so vil wir der auff die bestimmten beswerung

gegeben, widerumb durch Ir schrifften begert habn , so vnns dann zugeschikht

sein, auffdieselben vnd annderlrMenngl werden wir In nochee die gemelt vnnser

lanndschafft in Osterreich von disem Lanndtag verrukhen, genedigen beschayd

zuschikhen, damit Sy In den in vnserm Namen gebn vnd auch anzaigen mugen.

Vnd darauff von vnnsern wegen an Sy begern , dass Sy vnns Sechs Manet

lanng Nemlich albeg von zwain hundert phund gelts herrngült Ainen geraisigen

vnd vier zufuessen, oder wo In solhs beswerlich sein wolt, Dann vnns vnser funff

Niderosterreichischen lannd die obbestimbt zeit Sechs Tausent Mannen, nemlich

zway tausent zu Rossen, Darunder tausent von den funff Niderosterreichi-

schen Lannden gerust, funffhundert von den obern lannden vnd funffhundert

Husern vnd viertausent zu fuessen , von denselben Tausenten aus den yetz-

bestimbten funff Niderosterreichischen Lannden Tausent Oberlendisch fuess-

knecht vnd zway Tausent Behaim sein , haltn , dieselben zubewarung der lannd

zugebrauchen, vnd wo es die notdurfft erfordert, mit der berurten antzall auf

die veint ausserhalb Lannd zuziehen vnd den helffen widerstand zutun, So wellen

wir von vnnsern Rennten, Zinsen vnd Gülten, Sy sein verphent oder nicht, aus-

genomen Eyseniirtzt, Salzsyeden vnd aufsieg, in die obberurt antzall zu gleichem

anslag tun, vnd Sy die anslahen lassen, vnd dann, so die angeslagen ist, mit

ernst verfugen, das die also volzogen werd , Darauff auch alsdann vnser Haubt-

man, Stathalter vnd Regennten vnsers Landsregiments derselben vnserer Nid er

Osterreichischen Land in vnnserm Namen auf vnnser Vicztumbn befelch ausgeen

lassen sullen.

Ferrer sullen vnser Ret ainer Lanndschafft zuversteen geben : Nemblich

nachdem yetzo zuSaltzburg von ainer Ordinantz vndRustigung in vnnsern Nider-

osterreichischen Lannden zuhalten durch vnnser Rete vnd Comissari mit den

ausschussen derselben Landn auf vier Jar lanng geredt vnd gehanndlt, aber

nicht gar beslossen, Lassen wir vnns gefalln, dieselb zeit lanng solh Rustigung

in den yetzberurten vnsern Niderosterreichischen Lannden , Inmassen sich die

ausschuss verwilligt, zuhalten.

Vnd damit dann in solhen anslag Ain yeder, Er sey Geistlich oder weltlich,

der in dem bestimbten vnserm furstentumb Osterreich Gült, Zyns vnd guter hat,

Neben vns vnd derselben vnser Lanndschafft gleiche pürd tragen, sullen die

yetzgenant vnser Lanndschafft darinn Mass vnd Weg furnemen , Wie die, so

noch Ire Urbar vnd Register nicht eingelegt, zu solhem Einlegen pracht vnd

dagegen gehanndlt werden soll , damit hierinnen kainer vbersehen werd , vnd

was also furgenomen wirdet, welln wir Sy vesstigclich hannthaben.

Auch sullen Sy an die oftgenannt vnnser Lanndschafft begern, das Sy mit-

sambt anndern vnnsern Lanndschafften der Niderosterreichischen Lannd mit

vnnsern Oberosterreichischen vnd Burgundischen Lannden ain gut verstentnuss,

wie ain Lannd dem anndern zu hilff komen sol, machen, wie dann die gedachten

ausschuss auch verstannden.

So wollen wir zu der gedachten vnnser Lanndschaft vnnser Leib vnd gut

als Ir allergnedigister Herr vnd Landsfürst trewlich setzen, Sy beschützen vnd
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hcsi-hirmen vnd nicht verlassen . deshalben wir \ im » bcj In als viiiisith getrewn

Lanndlewtcn vnd vnderlancn wischen, Sy werden sich in «lein allen, So wir Irin

immJmmi n Stitehpjrg furtragen litif vnd disem ipmih bftgtra gthoranüfoli

civ.aigen vnd vns in disen vnnsern merklichen <>hli<:ennden nötn vnd hHMMI die

berurt hilff in k;iin weg abslalien. D;is wclln wir mit alln gnaden gegen In erken-

nen, vnd H gutem nicht vergessen. Auch die ohgenannten vnnser Junge Enenkl

als lr kunfflig recht Krbherren yetzo bey vnnsern Zeiten daran weisen, solh Ir

gehorsam. getrew vnd woltat in alln gnadn vnd gutem gegen Inen vnd Irn nach-

komen zuerkennen.

Vnd so die vorbestimbt hilff durch vnnser lanndschafft angenomen vnd zu-

gesagt wirdet, so wellen wir die antwort, die wir In auft" etlich Ir beswerung

gegeben für kreftig sein lassen vnd dieselb also vollziehen, vnd die Artikl,

darauff wir Inen auch Antwortt gegeben vnd Sy vnns etlicher beswerung halbn,

die Sy darinnen gehabt, widerumb zugeschikht habn , auch l'urderlichn vnd

u'cncdigclichn , sovil vnns ynndert darin leidlich ist, erledigen vnd In darinnen

genedige Anntwort tun.

Vnnser Hete stillen auch auf dem bestimbten Lanndtag den Stetn in dem

beruerten vnnserm furstentumb Osterreich anzaign, dieweil wir in dem Hungri-

schen krieg Inen aus gnaden nachgelassen, das Sy nicht geraisig, sonnder nur

fuesknecht geschickht haben, Sey yetz vnnser begern, das Sy yetzt nicht allain

fuesknecht, sonnder auch geraisig , wie annder vnnser Lanndleut vnd von alter

herkomen ist, schickhen sulln.

Ferrer sullen die bemeltn vnnser Rete mit den von Stetn vnd prelatn hann-

deln, die weil Sy doch Lewt aufnemen müssen, das Sy dann die, die wir Inen

aus dem Oberlannd anzaigen vnd verordnen, in Irn Sold aufnemen vnd haltn.

Dieselben vnnser Rete sulln auch mit vnnser Lanndschafft mit allm vleiss

hanndeln, das Sy mitsambt vnnsern Verwesern vnd Vitztumbn Ordnung furnemen

vnd Rathslahn, so ferr krieg anferstuend, wie die profannt vnd lifrung in das

veld vnd Her für vnd für zugefurt werden muge.

Auch deshalbcn ain Rad aufrichten, damit solh profannd auf dem Rad, es

sey durch kauffleut, wagner oder Semer, oder wie man das gehabn mug, gefur-

dert werde vnd nicht Mangel erscheine.

Die yetztgenännten vnnser Rete sulln auch mit der gemeltn vnnser Lannd-

schafft hanndeln , das Sy Irn willn dartzu geben , damit man Ir vndertan darf/.u

haltn mug. das Sy vmb Ion auf dem Rad farn vnd alles das tun, daszu furdrung

solcher Rad diennet vnd sich in solhem allzeit willigclichen haltn.

Solhes alles sulln die gedachten vnnser Rete mit höchsten vleiss vnd ernst

an die Stennd der Lanndschaft bringen vnd werbn vnd Inen nemhlich zu dester

pessern verstannd abschlifft diser vnser Instruction vberantworttn , vnd ob In

annder anntwort vnd beschaid, dann vnser begern hievor angezaigt ist, begegnet,

vns des in geschrift eyllends vnd forderlichen berichten. Daran tun Sv vnnser

ernstliche mainung.

Geben am Montag nach dem Sonatag boten in der Vassten Annodomini ete. 19. März 1509.
imNewnten, vnnser Reich des Remischen im Willi vnd des Hungrischen im
X Villi- Jarn.

Commissio dni Cesaris in Consilio.
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Ferrer haben die gesa nndtn C omi ssari Ain e r Lan nds chaft dise

nachgeschribn Artikl vberantwort, also lauttend:

Maximilian von gots gnaden Römischer Kayser etc.

Geben gemainer Lanndschafft vnnsers Furstentumbs Osterreich vnnder der

Enns auf Ir beswerde vnd anbringen, so Sy an vnns hat gelanngen lassen, dise

antwortt vnd verwilligung, wie hernach volgtt

:

Anfennklich auff den Artikl betreffend dasLanndsrecht vnd Lannd-
marschalhambt, der also laut:

(Lanndschafft.) Die gesantn sulln mit hochstn vleis bey Kay. Mt. hanndln,

damit sein K. Gnaden das Landsrecht in Osterreich vnnder der Enns , das sider

des Jüngsten Hungrischn Kriegs nye gehalten worden, dadurch der gemain Man
swer verderben gedult, auch teglich erarmbt , mit aim tewglichen Lanndmar-

schalh , Vndermarschalh vnd Beysitzern vnd derselben Sold widerumb in dem
Furstentumb Osterreich, wie dann von alter her beschehn , aufrichte, Inmassen

sein K. Mt. sich des gegn gemainer Lanndschafft gewiligt, vnd verschribn hat,

vnd genedigclich befelhen , das solh Rechtfertigung durch Schub oder annder

befelh furan nicht verhindert werd.

(Kaiser.) So ferr die Stennd obgemelter vnnser Lanndschafftn durch Ir

Ausschuss, so yetzo auf den tag genSaltzburg, vnserm befelh nachkomen werden,

ainhelliklichbegern, Benuschn von Eberstor ff von dem Lanndmarschalh-

ambt zu verkern, so verwilligen wir vnns , Hannsn von puehaim zu Hörn
zu aim Lanndmarschalh an gedachts von Eberstorff Stat, vnd dann zu Beysitzern

desselbn Lanndsrechtn von herrn Nemlich Ludweign von Starhenberg,
C ristoffen von Zyntzendorff, Hanns en vonZelking, von der

Ritterschafft Hannsen Hawser, Wilhalm Wolffnreutter vnd Mer-
ten Po tnprun ner, zu Vndermarschalh Sigmundn Hager, vnd Lannd-

schreiber Hannsn Krac hu berger anzunemen vnd zubestelln, vnd sulln dar-

auf!" vnnser Obrister Haubtman Wolfgang Herr zu Po lh aim vnd Regiment

vnnser Niderosterreichischen Lannd mitsambt den Edeln vnd vnsern Lieben

getrewn Micheln Frey herrn zu Wolken st ai n vnserm Lanndhofmaister,

vnd Paulin von Liechtenstain, Freyherrn zu Castlkorn Mar-

schalh vnnsers Regiments zu Ynsprukh vnd anndern vnnsern verordneten

Comissarien , so auff benannten tag zu Saltzburg bey gedachtn ausschussn von

vnnsern wegen erscheinen, ainer yeden obgemelten person daselbst zu Salzburg

Irn Sold nach Irm Rat vnd gutbedunkhen bestimben vnd weihe von solhen per-

sonen also zu Salzburg sein, mit denselben sich also zuvertragen, weih aber

nicht zu Saltzburg wem , sol alsdann vnnser Obrister Haubtman vnd Regiment

dieselben personen furderlich für sich erfordern vnd mit In hanndln vnd vertra-

gen, Inmassen wie zu Saltzburg beslossen wirdet, vnd wo ainer oder mer solhs

nicht annemen wurdn , so geben wir obgedachtm vnserm Obristen Haubtman

vnd Regiment vnd Reten hiemit vnnsern gewalt, das Sy annder dartzu , wie Sy

bedunkht, annemen mugen, soferr aber der gantz ausschuss ainhelliklich ßenu-

schen von Eberstorff habn wolt, lassn wir vns denselben vnd dartzu gefalln, das

das Lanndsrecht hinfur in vnser Stat Wienn gehalten werde.



(I «iiiic1m'!i;iI'I.) Item das sein K. Ml . gcncdigclich vergönnen, vnd seiner

Hi Itetc /iis.iml.l aincr LanndschalVl person darl/.u ordne, dir ain gemain Lanud-

lenl'lign Lauudsgchraiirh . wie die Hecht \ml l.anmlgericlit im Laund gehalln

\iul gchanndell wcrdn siilln. MI geechrifll TWftttl vml aufrichtn, I >ii«l urt-li QM

Vndertan dits fiirstciitiimbs, so durch dir DoefOfM uid procura toTM \nd durch

ainfürung der gelertn gcschribn licrlit swerlich in Iriung vnd schaden gcfui%
nicht also verderbt wcrdn: Wo aber die K. Mt. seiner gnaden Helen darl/.u nicht

nOssigen neebt, alsdann solhen getebribenLaondtbraneb vml Ordnung genainer

LanndechafI geaedigelieh ragebea rod vergönnen aufzurichten, so lehi Sy nrpn-

lig, nichts darein zustelln. noch furzunemen , das wider die K. M. oder seiner

gnaden obrikait ist, vnd so die Artikl solher Ordnung in geschrift verfasst wer-

den, dieselbe! seiner K. Ml. zuzeschikhen, die nach Irer Mt. N messign.

(Kaiser.) Wie wol wir anlV die Gemain Artikl vnd beswerung gemainer

vnnser Und hienebe alln ausschussn anzaign, das wir in jedem derselhen vnser

Lannd die Hecht vnd lanndsgebreuch Heformirn , so welln wir doch berurter

rejeeer Lanndschafft zugnaden yetzmals verwilligt hahen, also das vnnser kunff-

tig Regiment in Österreich mitsambt ainem ausschuss gedachts vnnsers Lannds

solh Reformirung die Recht vnd Lanndsgebreuch noldurftigelieh vnd mit allm

vleiss hedenkhn vnd betraehtn, vnd dasselb alles in ain gut Ordnung stellen vnd

bringen, vnd vns nachmalln dasselb zuschikhn sulln ; So welln wir alsdann solhs

vbersehn vnd darüber Confirmacion vnd annder notdurfftig brief aufrichtn, damit

solh Ordnung vnd Landsgebrauch hinfur ewigelich beleibn vnd darnach gericht,

Doch das durchgedacht vnnser Hegiment vnd ausschuss dermassen darein gesehn,

das solh Ordnung vnd Hecht bestendig vnd nymands beswert sein werdn.

(Lanndschafft.) Gemaine Lanndschafft ßitt die K. Mt. welle bey den Lannd-

i ifhtern allenthalbn genedigelich verfugn vnd schaffn die Lanndgericht zuhaltn,

wie von alter herkomen, vnd sich der Maleliz Henndl zu betragn, vnd dieLannd-

lcut in den gemain Henndeln , so in Ir Panteding, Perkhtaiding vnd in anndern

Obrigkaitn Irer aigen vnd jmrkhfridn vngeirrt lassn , wie dann der alt loblich

gebeaaeb ia Österreich vnd vor langer zeit herkomen ist.

( Kaiser.) Wir bahn nur dann ein Mal befolhn, in solhm zul-anndln, viu\

befelhn nochmals, das vnnser Obrister llauhtman , Hegiment vnd die gedachtn

vnser Commissaricn darauf]* zu Saltzburg hanndln vnd damit Sy ahher dannoch

raeer gelbedenbhwe hirinnen vernemen, das dann wir Zwen von vnsern Hof, auch

ettlich aus vnnsern Lannden verordent vnd furgenouien , die die Lannd vml

amtder gericht hereittn vnd die Lanndrichler vnd annder, so pant« dingpüchcr

hetn, zu Inen erfordern, dieselben paatedingpteber besichtigen vnd Ordnung

machen vnd furnemen , das dieselben furlter nach laut der pantedingpueher

gehalten, auch in jedes Lanndgericht davon ain l Wfeigll Regist-

werde, hinfnran nach demselben zuhanndln; Wo Bf aber solh mainung nicht

gut bedeneht, mugen Sy deshalben Ordnung vnd weg nach Irin gutbedunkhn
lumcinen vnd aufrichtn, vnd das, 10 S\ also fornemen vnd aulrichten, sol ferrcr

nicht an vnns bracht, sunder dasselb durch i nsern (»bristen llauhtman vml

inent in vnserm Namen vulzogn vnd gehanndhabt werdn.

( Lanndschafft.) Auch sullen die gesanndln K. M. ermonen des genedign

zusugn, so sein Mt. gemainer Lanndschafft vonnals getan, wo yemands von
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ainieherlai wegen zu seiner K. Mt. Rechtlieh zusuchen hete, darumb zu Recht zu

steen; das aber teglich durch allerlay befelh , so aus seiner K. gnadn Canntz-

leyen ausgeen , abgeslagn wirdet, dadurch die Clager an Irn Rechtn vnd

gerechtigkaittn nachtail leidn , sein K. M. zubitn , den Richtern zu befelhen,

furan auff solh seiner K. gnaden verwilligung Ladung wider sein K. Mt. zugebn,

vnd darauff' furderlich Recht ergeen vnd sich ainicherlay befelh daran furan

nicht verhindern lassn.

(Kaiser.) Wir welln ditzmals genedigclich willigen vnd zuegebn , wer zu

vnns Spruch vnd vordrung hat vnd zuhabn vermaint, dasvnnser Camergut antrifft,

der mag vnns vor vnnserm kunfftigen Regiment in Osterreich rechtlich furne-

men, vnd dasselb Regiment auf ainsyeden anlanngen vnd begern deshalb Ladung

vnd tagsatzung für sich auff vnnsern Camerprocurator an vnnser Stat gebn vnd

ausgeen lassn, vnd so dann die partheyen also vor demselbn vnnserm Regiment

erscheinen, sol das Regiment dem Clagenden tail gegen vnsern Cammerprocu-

rator, wie sich rechtlich geburt, verhorn vnd ainer yeden patheyen drey Schriff-

ten vnd nicht mer einzulegn vnd furzubringn, vnd darauff ain besluss Red zutun,

zugebn vnd gestattn, vnd sobald baid partheyen Ir schrifftn eingelegt, vnd die

beslus Red getan haben, alsdan sol berürt vnnser Regiment vndersteen, gutlich

in denselben Sachen zu hanndeln, doch sol vnnser Camerprocurator ausserthalb

vnsers willn vnd wissn solhe gutigkait nicht annemen , sonder vns dieselben

zuvor zuschikhn , wellen wir vns darauff entsliessn, ob vns dieselb gutigkait

anzunemen gelegn sey, vnd wo wir die nicht annemen , sol vns vnser Regiment

alle process vnd hanndlung, wie die rechtlichn für dasselb gebracht vnd ge-

hanndlt worden, zusenndn, welln wir nachmalln in krafft vnser freyhaittn, damit

wir als Ertzherczog zu Osterreich von Romischen Kaisern vnd kunign begabt

sein, vnser hofret darüber rechtlichn erkennen lassn, vnd was also durch die-

selben vnnser hofret rechtlich gesprochn wirdet, dem genedigclich nachzukomen

vnd das solhs gleicher weise von der wider partheyauch beschech ; wo aber ain

purger oder paursman vber vnser Ambtleut ainen oder mer Clag vnd Zuspruch

hete, das vnser Camergut berurt, so sulln sich der oder dieselbn zu vnserm

vitztum fugen , vnd solh clag vnd Spruch furbringen, der alsdan darein sehen

vnd solhs abstelln, wo aber dasselb durch In nicht mocht hingelegt werdn, vnd

dann ain gemainer brauch in vnnsern lannden ist, das ain yeder vitztumb in seiner

Verwesung vnser Camergut vertrettn, so soll der Rurger oder paursman vnsern

vitztumb vor vnsern obristen Haubtman vnd Regenten in Osterreich furnemen,

die alsdann baiden partheyen fuderlich tag setzen vnd gutlichn oder rechtlichn

entlich vnd gestrachs an ferrer auszug entschaiden sulln.

(Lanndschaft.) Die K.M. zubitn, das sein K.Mt. so genedigsey, vnd das fürst-

lich Regiment widerumb in das furstentumb Osterreich vnder derEnnsan ain gelegn

Ennde zuhaltn verordnen vnd gemain Lanndschafft derswern lasstung, somenigc-

lich mit der teglichen ansuchung soferr ausserlannds zu dem Regiment tue, gene-

digclich abhelffn vnd gemain Lanndschafft vnd das loblich furstentumb Osterreich

des lanngwerigen herkomen vnd gebrauchs, vnd das die obrist Regirung der

NiderosterreichischenLannd albeg zu Wienn gesucht worden ist, genyessen lassn.

(Kaiser.) Wir welln vnser Regiment zu Osterreich furtter in vnnser Stat

zu der Newnstat haltn vnd bleibn lassn , wie wir dann solhes auff die gemain



Artikl vnnser \iderosterreichischen Lanmlcn besw eiungen \nd Mcnngl betref-

fend, vnd vns (licselliM \nscr lannd furbraclit Ii-.iImm. an/aign.

( l.:tiHul.M'h;ilVt. ) Gcinaine I .anndschatVl . bitt auch vndei lenigclich . sein Iv.

(inail welle genedigeHeh rerfugen, «ins die swcr btimdhiftg, lotMUufig der

guter. Sv sein aign oder lehn . so im leben i\n imtmhhmi . dabe\ man sich des

falls verhotVt . auch Kxpeelanz vnd verschreihung darüber zu-n hn abgestellt

werdn, vnd nvemand, so nach ahgang der person der mit ausgebefen ist, das-

sclh gut aus Krbliehen oder anndern Till vnd gereehtigkait hesitzn. durch \nge-

stuemb hcfelh oder hanndlung seiner K. Mt. Amhllcul , die pisher vielmalln

beschehen, an erkanntnuss des Richters , von denselben gutern gedrungen vnd

entsetzt werden, dann sein Et M. hoch vnd vil pas , dann gemaine Lanndschafft

anzaign inugcn , ermessen kann, was Widerwillen, verkerung des gemuts vnd

vnrat daraus pisher erwachssn vnd in die verr ye lennger ye mer ersten möcht,

IPM aber seiner K. Mt. als Herrn vnd Lanndsfursten fall in aigen oder Lehn-

gutern nach ahgang der personen , so dasselb besitzn , rechtlich zusteen sulln,

ist gemainer Lanndschafft gemtit in kainen weg seiner K. Mt. hannd darinnen zu-

spern. als Sv auch das zutun nye willens gewesen vnd noch nicht sein.

(Kaiser.) Lassen wir bey der Anntwort , so wir auf die gemain Artikl

gegeben, beleibn.

(Lanndschafft.) Nachdem das Lannd mit der Osterreichischen Münss

ganntz erschepht nichts dann die Behemischen vnd potschenndl darinnen

gehanndlt wirdet , das sein K. Mt. ditzmals ain Münss , so anndrer vmbligen-

den Lannden vnd furstentumbn Münnss gleichmessig an körn vnd wert ist,

•Iahen vnd mit der zeit die alt Münss, darumb dann seiner K. Mt. forforn

Loblicher Gedechtnuss der vngelt zugesagt wordn ist, widerumben im Lannd

aufrichtn.

(Kaiser.) Soll bey vnnser anntwort auff die gemain Artikl beleibn.

(Lanndschafft.) Die K. Mt. zuberiehten, das seiner K. Gnaden Vngelter den

Adel, so ye zu Zeiten bey Irn hewsern vnd vesstn Ir pawwein schenkhn vnd doch

nicht ofl'n Gassthewser noeb Tafern haltn, den Vngelt wider alt herkuinen vnd

gehi auch habn welln , das doch vnpillich ist, nachdem an vil ortn im Lannd

die weiuwaehs den strassn entlegn vnd sonst nicht verkauft! werden mugn, vnnd

sieh vndersteen, darumhn geweltigclich zu phennltn , ininassen durch hern

Dietreich von Tschernahor besehehn ist, dcrselh als sieh der von

Kü nring beklagt, vmb XIIII t. den. vmgeltdesselbn vonKunring Lewttgephenntt,

vnd In wol vmb Sechs Hundert Phunt IMienning werdt Viech gemmien vnd das-

selb gen Merhern getribn, vnd verkaufft : die K. Mt. zubitn , sein K. Gnad welle

darein sehn, damit solh gewalttig hanndlung abbestellt, der Adel dermassen

nicht beswert vnd der Vngelt wie von aller her. gehaltn, vnd dem von Kunring

vnd sein Lewten der merklieh schaden abgetan werde.

(Kaiser.) Ist vnnser anntwort, das wir den vngelt n\mands nachlassn, auch

nicht leidn mugn , das man I'auwein ausleg vnd kaineu vngelt geb, dann der-

halhn so für vngelt gefreit sein vnd Privilegien zuhabn vermainen. mugen diesel-

ben solh Ir freyhaitn vns furbringn, die wir vberschn vnd vns alsdann darinnen

gehurlich halln welln. Von wegen des von Kunring bahn wir vnserm Regiment

vnnser Niderosterreicbiscben Lannd befelb gegebn, darinnen zu hanndlen.
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(Lanndschafft.) Die K. Mt. zuberiehtn, das von alter die Briesterschafft im

Lannd mit Irn gutern mit gemainer Lanndschafft mitgeliten habn , vnd aim Bi-

schoffn zu passaw nicht mer , dann allain die waichstewer zugebn schuldig,

DerselbSy nun gemainer Lanndschafft entzeucht vnd vasstJerlich sonnder Stewr

auff Sy siecht, das gemainer Lanndschafft zu merklichen abpruch raihet; die

K. Mt. zubitn, dem von Passaw zu befehln, solher beswerung abzusteen, sich

der Waichstewr (zu genügen) vnd General allnthalbn im Lannd ausgeen zulassn,

damit die briesterschafft mit gemainer Lanndschafft geduld, wie vormals beschehn

ist, vnd seiner Mt. Obristn Haubtmanvnd Regimentn befelh, darob zu sein, damit

solhen nachgegangen vnd gemaine Lanndschafft dabey gehanndthabt werde.

(Kaiser.) Wir welln dem Bischoff von Passaw schreibn , solh obberurt

beswerung abzustelln vnd vnserm Regiment daneben befelhn , wo er der nicht

absteen vnd Sy von vnnser Lanndschafft desselben bericht vnd ferrer ersucht,

alsdann ain Lanndschafft bey altm herkomen von vnnserwegen zuhanndthabn.

(Landschaft.) Die K. Mt. zubittn , damit sein K. Gnadn verfugn, das die

Lanndleut, so Irer guter in dem vergangn Kriegsleuffen entsetzt vnd entwert

worden, widerumben eingesetzt werdn, dadurch die verderbtn Lanndleut zu Irn

abgedrungen gutern widerumben komen vnd nicht so swerlichen mit emperung

derselbn erarmen.

(Kaiser.) Wir welln mit dem Kunig von Hungern darauff furderlich hanndln

lassn laut des Artikls, so wir deshalbn vnnsern Lanndschafften furhaltn lassn.

(Lanndschafft.) Gemaine Lanndschafft bittn , sein K. Mt. welle etlichen

gotzhewsern Ir Gotzheil Saltz auf dem Wasser frey füren lautt Irer freyhaiten

genedigclieh verschaffen vnd zu Wienn verkauffn zu lassn , wie denn von alter

her gewesen, angesehn, das sein K. Mt. solh freyhait genedigclieh bestett hat.

(Kaiser.) Darauff welln wir vnserm Regiment vnd Ambtleuten furderlich

schreibn vnd befelhn, vnns ain solbn vnderrichtung zutun vnd so wir die haben

vns darinnen genedigclieh vnd geburlich haltn.

(Lanndschaft.) Das sein K. Mt. genedigclieh darein sehe vnd befelh, damit

den vier Erbambtern des furstentumb Osterreich Ir gerechtigkeit vnd Zyns , so

In von alter her geraicht wordn sein, geraicht vnd betzallt , angesehn das solh

Erbamter von seiner K. Mt. vnd den fursten von Osterreich zulehn rürn vnd mit

den berurtn gerechtigkaiten vnd Zynsn genedigclieh begabt sein.

(Kaiser.) Darauff welln wir vnserm kunfftign Regiment in Osterreich befelhn,

das Sy von vnnsern wegen darob, sein vnd verfugn, damit den vier Erbambtern

vnsers furstentumbs Osterreich das , so ain von rechts vnd pillikait wegen zu-

steen, verfolgen, wo aber in solhm vnnser Camergut etwas betreffn wurdn, vnns

desselbn mit sambt sein Rat vnd gutbedunnkhn zu berichtn.

(Lanndschaft.) Die K. Mt. zu bitn, das sein Mt. ernstlichen an den Saltz-

ladsteten befelh das kauffsaltz in dem kauft", so seiner K. Gnaden Reformierer

darauff gesetzt, gebn vnd der aufslag , so zu Gmunden vnd an den Ladstetn

darauff gemacht wirdet, abgestellt werde, angesehen das sein K. Mt. des nicht

vil unzher nutz vnd etlich annder damit gereicht, vnd der gemain Lanndtman in

swer verderbn gefurt wirdet.

(Kaiser.) Als hievor zu mermalln durch etlich vnser Ret vnd Reformirer

deshalb Ratslag vnd Ordnungen gemacht worden sein, bey denselbn wir solhs



norli geaedigelieh Meibn Iimi vnd «diu roserai kun ncnl befrlha, sich

auf] das gerucch. s.t i'niil staiuln ist. «las ettlich ratet Ainhlleut denSidl/!

Irm aJgea neu arider dtr obgeetanten raset Ret« erdeeaf rad Ratelag

gei t bebe siillii. zuerkunden. \ nd »ofei i selb itsigrUOg mmI bei! Bfeeg 61 l'iunln

vrirdet, alsdsaedia Ambtleet, dorefa die lolbs gebraucht radgetaa, darumbn

wie sich gebart . eroatKeho Beatraffe , damit biofur dia rod dergleieho b(

raag rarmitte verde.

1 1 iiiiulsciiail'i. > Die 8tet geaiaiaelieb babn aia grosse besweruog ron den

Aaeleodere, dann dia auswendigen kramer rud bawairer, als Schotte rad der-

gleiehn laader ellatbelba im Lanad rmbaiehn, alle Gslotser rnd Dorner, tnefa

dia Wiertebewaer besuchen mit Ira pheanbertn, gew&rti rad aoodera, dei doeh

zu merera teil mgerecht rad nicht gut wereag ist, auch Hungern, Beheim red

oberlendisch gesellschafl't gross sinnen gelts allnthalhn im Lannd in dorll'ern vnd

Merkhte lege tuff den SeSren, auch ochssn rad enndera fnraokaaffea rad Inen

dartzu von den, so Merket rad Gsloeset liahn, rukhee gebeltn wirdet , dadurch

der hanndl gar von den Stetnvnd merkbta, die sieh doch des betrage rad derOO

Ir Stewr gebe müsse, kämet zubegern: gemaiaclicb bey deu Preiste, Herrn

rad Adl darob zu sein, damit hiofar solh beaadtiernag der eusleeoder rnd der,

somit gemainer LanndsehafVt nicht mitleiden, niclit gedult , sonnder wie von

alter herkomen ist, bey den Stetn vnd merkbta beleih, damit alluthalhn sin

he purd aufgelegt werd.

(Kaiser.) Süllen vnnser Obrister Haubtman , llegimentn vnd Comissari

yetzo zu Saltzburg in solhm Ordnung furnemen vnd hanndln, damit vnser Stet

in Osterreich bey Irn freyhaitn , wie von alter herkomen ist, vnd Sy in brauch

sein, beleibn, vnd darwider nicht beswert werdn, auch dabey ratslagn, wie die

Bieeacion vnd hannthabung berurter Irer Ordnung beschehn sol.

(Lanndschaft.) Der K. Mt. sey vngezweifelt wissn , das das furstentumb

Osterreich gefreit ist, das kain Jud darinnen sein sol, so hat doch gemaine

Lanadschsft dieselhn zu Marchekh vnd annderm ennden seiner K. Ml. zu ern

gedaltt; dieweil sieh aber dieselhn Judn vndersteen , auff BrieiV vnd sigl. auff

Grünt vnd podn zuleihn, das doch vnpillich vnd wider Recht ist, nachdem Inen

allain auf Schreinphant zuleihn geburt : Bitt gemaine Lanndschafl't die K. Mt.

welle die Einbonende Judn widerumb aus dem Lannd verschaffn vnd den auslen-

• rnstlich gebieten, auff brieff, sigl, grünt vnd podn nicht zuleihn, sonder

sich der Schreinphant zubetragn. Wo Sy aber dawider teten, das Sy alsdann

auff die Cristcn guter nicht angesetzt wer<len, angesehn das solhn ansatz das

gottlich gesetz vnd alle Recht verpietn, auch das Lannd Osterreich dafür

gefreit ist.

(Kaiser.) Darauf]* verwillign wir vns vnd gebe zu. das nun hinfur kain .lud

in vnnserm furstentumb Österreich nyndert , dann allain in meera Stete (ii'ins,

itedt vnd Marehekh, ausgenomen der Hiersl Jud zu ZissterstortV heus-

lichn wuiirn rad sifzn, dartzu das all auslendig vnd inboeeed Judn ferrer nicht

auf liegend guter oder brief vnd Sigl sonder allain auf Schrcinp! ant leilin . vnd

solhm nicht nachkomen vnd dawider, wie bisher, auf]' liegend gater, hrief

el leilin wurdn, so soll Inen darauf kain Rech! noch lOSSt! gegebn werde,

auch yetz durch vnnser haubtman vnd llegimentn zu Saltzburg in vnserm Namen
Archiv. XIII. 22
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solhs alles notdurfftigcliehn geordent vnd dermassn also bestellt vnd verschafft,

damit das also gehaltn vnd gestrakhts gelebt werde.

(Lanndschaft.) Die K. Mt. welle genedigclich erwegn den merklichn nach-

tail, so lanndn vnd leutn an dem aufslag zu Englhartzell vnd anndern enndn

ersteet, auch genedigclich bedennkhn seiner K. Mt. zusagn gemainer Lannd-

schafft auf Ir verwilligung des aufslag getan vnd verschreibung darüber gegebn,

vnd solhn aufslag nunmalln genedigclich abstelln , dadurch das Gwerb vnd

hanntirung vmb den Weinkauff, so vormals merklich in dem lannd gewesn , vnd

dadurch gereicht wordn ist, widerumbn in das lannd gekert vnd K. M. dest

stattlicher hilff getan werdn mug.

(Kaiser.) Nachdem wir vnsern lieben Oheim vnd fursten , hertzog Jorigen

von Sachssn vnd annder Irer schuldn , so wir Inen zu tun sein, darauf!' gewisn

vnd vns nicht muglich ist, Sy derselbn schulden so eyllends zubetzalln, noch

diser zeit an annder enndt zu verweisn, habn wir vnser Lanndschafft aus den-

selben vrsachn in berurtn Irmbegern genntzlich nicht volfarn kunnen. Aber damit

dennoch vnser Lanndschafft bey vns genedign willn merkhn, so wellen wir vns

hiemit genedigclich verwillign vnd zugebn , das nun hinfur an vnserm aufslag

zu Ennglhartzell von aim dreiling wein III guldn Reinisch vnd nicht mer gegebn

vnd ernstlich verschaffn , das die also genomen werdn , doch sulln die drey

guidein auff vnserm aufslag zu Vekhlaprukh , was von Bayrn vnd allenthalbn

daselbst get, beleibn , vnd nachdem vns verschiner zeit vnser Lanndschafft in

Osterreich an den Grenizen gen ßeheim vnd Merhern ainen aufslag zusetzn vnd

zunemen gewilligt hat, wellen wir denselbn noch enhalb der Tunaw an den Gre-

nizen gegn Beheim vnd Merhern von Niklaspurg an bis herauf gen Valkhenstain

setzn, also, das vns von ainem yedn dreylling wein ein guidein Reinisch gegebn

werde , vnd darauff vnserm Regiment in Osterreich befelhn , denselbn aufslag

dermassn furzunemen.

(Lanndschafft.) Die zwen Stennd vom Adl bittn, die K. Mt. well noch

gnedigelich bedennkhn das menig hoch pete , so Sy an sein Maiestat der lehen-

guter gelegt vnd dartzu Inen diselbn lehn auff Sun vnd tochter zuleihn noch-

malln zuzegebn , inmassn in anndern niderosterreichischen lanndn beschiecht,

vnd die gnad, so die zwen Stennd bey K. Mt. forfarn in disn feilen emphundn,

Inen noch genedigclichen vnd miltigclichen mitzutailln, so sein Sy erpüttig, sich

mit Rüstigung der massn zuhaltn, das sein K. Gnadn sehn werd , das solh gnad

vnd Milldrung dem gantzn Adl zu grossm gufn aufnemen vnd zu vrsachn ewiger

dankhperkait ersprewsst.

(Kaiser.) Die weil wir vormals den virdn tail der lehn, wie vnser lannd-

schafft wais, genedigclich gevelligt vnd zugebn habn, lassn wir solhs diser Zeit

noch also bey derselbn vnser verwilligung beleiben vnd gebn derhalbn vnser

Lanndschafft darauff hiemit ainen brief mit beger, ob solhem kain beswerd zu-

tragn, noch versteen, das solhes von vns aus vngnadn bescheche.

(Lanndschafft.) Gemaine Lanndschafft habn sein K. Mt. mermalln gebetn

des Rodwild vnd Wildsweinhalbn, vnd ist gemaine Lanndschafft vngezweiflt, wo

sein K. Mt. des verderblichn schaden bericht wer, sein K. Mt. wurde ain mit-

eidn mit manigm frumen armen Man darinnen haben; Bitten nochmalln seiuK. Mt.

welle genedigclich mass gebn, das solher verderblicher schadn gewenndt werde.
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I DarautV welln wir MIH ifcHlfa .1 *'{_r«- r in:» i s ter Willi.'ilin I

G rews 8 befelhn., das derselh die Wildswein vml ItTMUttflifh dif lennger swein

aufains yedn :iii7:it^ii jagen soll, verdünnen auch hiemit das nion hint'ur /.ein vml

geheg vml) die Weingartn für die \\ ildswcin machn mug. Vnd als sich etlich

noch heklagn, das Inen >ehadcn durch die Wildswrii, worden sein. die

niiiLT ;iin yeder anzaign , welln wir alsdann dcnselhn genedigelioh hezalln lassn.

Aher dennoch s.» LTclui wir mir Lannd.schafft dahoy genedioer DMHIVQg 101 r-

kennen . das wir , als wir .lungist in Österreich ^t'wcsn, aulV solh clagn seihst

idlich gejagt, auch die schedn besichtigt hahn, aher nicht denna.vsn Su ein

vml Schedn. wie vns angezaigt, gcrundn.

(Lanndschafft.) Die gesanndtn sulln die K. Mi. hcrichtn gelegenhait dir

lewff dits lannds vnd bitn, das sein K. .ML U seihst zu gut seiner gnaden Nutz

vnd gult als herr vnd lanndsfurst ain gerust Volkh im lannd zuhaltn bestellt,

damit wo vhring ain Vber/.ug in das Lannd he-cheehe, das gemaine Lanndschafft

deslstatlicher aufsein vnd lannd vnd leut rctln vnd \ndcrhaltn mug.

(Kaiser.) Davon wirdet yetz zu Salfzhurg , wie vnscr Lanndschafft sonder

zweifl verneinen wirdet, gehanndlt mit hegern. das sich vnser Lanndschafl't in

solhm gutwillig vnd gehorsam haltn vml erlzaign, des wir dann zutun auch gene-

digelich genaigt sein welln.

Gebn zu Geunt am virden lag Marci Anno imNewntn, vnsers Reichs im

Will. .lar. __
P. Rege pse Commissio dni Imperatoris propria.

Serntainer.

III.

Darauf der d r e y r S t e n n d , N e m 1 i c h p r e 1 a t n , Herrn vnd
Ritterschafft in Osterreich Antwort.

Auf der K. Mt. hegern durch seiner K. Gnadn Comissari an ain Ersame

Lanndschafl't heschehn Gebn die ohgemelten drey Stennd , Prelatn , Herrn vnd

Rilterschafft dise nachfolgend antwort:

Vh vnudei tenigelich versehn genediger wenndung etlicher

l. so noch vnerlcdigt sein, die weil aher erledigung derselbn durch die

K. Mt. noch nicht heschehn, Nomen die drey Stennd die Artikl der beswerung

ains tails gewenndt vnd furgehracht, wie dann die Instruction ausweisst , zu

\nnderthenigcn danUi an. Vnd wiewol etwevil hoch vnd vast die grosstn heswe-

rung noch nicht erledigt sein, wellen doch die drey Stennd als die getrewn

vndertau sein K. Mt. als Irin allergenedigsten Herrn vnd Lanndsfurstn in seiner

Mt. furnemen dilzmalls nicht verlassn, vnd seiner K. Mt. von zwain hundert

phund gells ainen geraisigu vnd zwen zulussen \ ir Manet lanng von haiin aus vnd

wider anhaim haltn, doch das sein K. ML den zw ein Stenudn vomAdl ainsehadn-

hrieff fnr veiikhnuss , wie von alter her heschelni. \nd sein K. Mt. den Steyrern

in der imngrischn aufrur gegebn , vnd verschreihung , das In solhs an

Irn frevhaitn vnd altm herkoinen an nachtail sey , ferttige. Wo aher sich der

krieg \nd K. Mt. der Lanndschafl't leut vnd dinstmoucn vher die vir

Manet ferrer notdürftig wind, mag sein Mt. mit dcnselhn diustleutn vmh Sold vnd

sidiadn ferrer lassn hanndln , wie seiner K. ML noldurtl't erfordert : doch bitfn

die drey Stennd vnndertenigelich, sein K. Mt. welle bestelln zuverfugn bey den

22 •
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umbligenndn Nacion , damit dieselbn mittler Zeit infrewntlicher guter nachtper-

schafft beleibn vnd kain Einezug in das Lannd, noch aufrur im Lannd besehehe,

dadurch die K. Mt. auch die drey Stennd an solher verwilligung nicht verhindert

werden. Dann die K. Mt. mag selbst ermessn, wo Einezug oder aufrur im Lannd

heschehe, das die drey Stennd Irer verwilligung nicht nachkomen mochten, vnd

wie wol solh hilft den Stennden in ansehung Irs Vermugens hoch vnd swer ist;

so welln Sy dennoch als die getrewn vndertan, die der K. Mt. als Irm allergne-

digisten Herrn vnd Lanndsfurstn gern nach Irin Vermugen zustattn komen woitn,

yetz auff das höchst mit diser verwilligung angreiffn , sein K. Mt. werde die

drey Stennd nochmals genedigelich mit Volziehung der abgetan vnd wenndung

der anndern vnerledigten Artikl genedigelichn bedennkhn, damit die drey Stennd

Irn zusagn deststatlicher nachkomen mugen, Sich seiner K. Mt. damit diemutige-

lich befehln.

IV.

Die annder Antwort der obgemelten dreyr Stennd.

Auf die Gegnred, so der K. Mt. Comissari auff der dreyr Stennd , prelatn,

Herrn vnd Ritterschafft schriftlich antwort vnd zusagn getan, geben die gemeltn

Stennd dise Antwort:

Nachdem von den Comissarien gemelt wirdet, als sollte der dreyr Stennd

zugesagt hilft , nemlich von zwain hundert phund gelts ain geraisiger vnd zwen

fuesknecht auff die antzall, dartzu die Zeit , nemlich der vir zugesagten Manet

gegn der K. Mt. begern sich nicht vergleiehn , mit beger, das sich die Stennd

von wegn grösser hilff vnd lennger vnderredten:

Darauff sagn die drey Stennd, Syhabn Ir antwort vnd zusagn nach Irm hoch-

stn vermugen bedacht, Sy kunnen auch bey Inen nicht findn, die hilff zuhö-

hern oder lennger zuerstrekhen, vnd wo gleich solhs in Irm vermugen wer, das

doch nicht ist , so möchten Sy ausserhalb der anndern Lanndleut, so nun am

maisstn verrittn vnd bey solher hanndlung gewesn vnd beslossn , sich in nicht

anders lassn oder verwillign. Sy habn auch aigntlich vnd wol ermessn , das sich

dannoch die hilff, wo K. Mt. gleich mit Irn Vrbaren, Renntn, Zinsen vnd gulten

gleich mitleidn, auch die Setz angeslagn werdn, vnd sich die, so nicht eingelegt,

gehorsamlich mit dem Einlegn erzaigten auff ain tapfere Anzall, die von den

VI tausentn der Niderosterreichischn lanndn , Osterreich ob vnd vnnder der

Enns , Steyr , Kärndtn vnd Krain nicht weit sein, verlauffn wirdet, das dann

nicht ain klain ansehn habn , als die Comissari selbst wol ermessn mugn : so

begern auch die Stennd von Inen zeit vnd tag zu benennen zu solhm anezug,

damit Sy nicht vergebens anziehn vnd sich dester statlicher zerichtn wissn, dann

welln Sy sich in mittler zeit nach Irm pesstn vleiss schikhn. Vnd damit aber in

den sachn nicht verzogn werd , so erfordert die notdurfft , das die Comissari

furderlich verfugn, damit vnder der K. Mt. Insigl Generali ausgeen auff die, so

Phanntschafft von seiner K. Mt. habn, damit dieselbn furderlichn bey ainer peen

einlegn; auch ernstlich befelh an die Stet aufgeen lassn , damit man die vnge-

horsam, so dem Anslag nicht nachkhomen, aufhaltn mug ; dann wo solh einlegn,

dartzu das aufhaltn der vngehorsamen nicht beschech, wurd solhs gross verhin-

drung bringn.



Dana aU die Coesieoerl furder insaign , Inen t&n erleuttrang saton , ob die

div\ Slcnii.l 00 \n<l Inen dl« Mrnn-I \<>n K.MI, gOWOnndt, seiner K Mt. u hilff

UmtMi. oder die hiliV iin/.iisi.lln. |»is »einer Mt. wenodtang in «Ich enndern Artikln

beeehehn.

Daranffeaga die drey Stenndt, Sy hoben den Coroiseeriea ron K. Mi i

ingeseigt, »Ins S\ die Menogl, so yetio fargewendt rnd I ,
:*u*h dareh

K. Mi. die Wenndtung genedigelich bewilligt, in aller rnderteoigka.il ingenomen

vml dirtolT seiner K. M(. die hilff angesagt rnd rerhoffen, die Cornissarien werdn

Inen die brieff, »e 8j bej Im henndn habn, rberentworttn, rnd wie wol etwena

die höchste rnd grössin Menngl noch rnerledigt, so pitn Sy nebn der hilfl\ die

Sy der K. Ml- also zugesagt, geoedig Wenndung der enndern vnd vnerledigtn

Menngl vnd beeweruag inrerhelffn, in hoffnung, sein K. Mt. werd sich gene-

digclich derinn bedenkhn.

It. die von Steto in Ltnnd Osterreich hahn sich von den ohgemeltn drein

Stenndn gesonnderf, vnd Ir schriftlich antwortt den Comissarien gegebn.

\ctum anlVm Lenndtag zu Wienn an Montag nach Judica in der Vasstn

Anno etc. Nono.

V.

Ferdinand etc.

Instruction was der Edl vnser lieb getrewr, Cyriac , Freyherr zu Polhaim

vnd Wartenberg, unser Stathalter der Niderosterreichischen Lannde vnd Haubt-

inann in Osterreich ob der Enns, Wilhalm von Zelkhing. zu Haynburg vnd

felician von Potschach vnser Phleger zu Starhemberg , vnser Ratte vnd veror-

dente Comissari bey den Erwirdigen, Edl, Ersamen gaistlichen , vnnsern An-

dechtigen lieben vnd getrewn etc. den vier Stennden ainer Ersamen gemainen

vnser Lanndschafft vnsers Ertzhertzogthumbs Osteneich vnnder der Enns, so

auf dem Lanndtag, den wir auf den zehennden tag Septembris schirist in vnnser 10. September

Stat Wienn ausgeschriben , erschainen werden, werben vnd hanndln sollen. 1526.

Aafengklich dieselben Comissari sollen sich auf obbestymbten tag daselbst-

hin gen Wiens verfliegen , gemelter vnnser Lanndschafft vnser Credentzbrieflf

zustellen vnd nach vberantwortung desselben vnser gnad vnd alles gof sogen.

Vnnd darauff des Turgkhen gewaltige hanndlung, so er in der Cron zu Hun-

gern an allen widerstandt bisher geobt, Blieb weleliermassen er Petterwardein

vnd annder t reffenlich Stet, Slosser vnd tlegkhen in sein gewaltsam gebrockt,

dieselben den merern tail grausamlich rerprenot, ereehleipff vnd zerstört, vnnd

sonnderlich die erpauten gotsshewser so mcier ersoigong seiner Tvranney grau-

samlich niderreissen , die Stain von den Meinen derselben Kirchen wegfnern.

vnd damit etlieh Begkchen befeotigen vnd dermossen rerpowen lossen, dos lose

dieseibee an einen neebtigen gwelt, grooa mue vnd Arbeil nicht wol merebsu-
dringen sein, darauss abzunemen, das er sein grausam genmet dahin stellt, das.

so er aUo | herfallen \ nd eingcmmien, in Beiner gWOJtooni behalten vnd villeiclif

aus denselben flegkhen das klmnigki eieh Hungern gor SO erobern Mind furtter

in seinem fnrnemen rerfoTO welle, aneh in refgiesoang des ( "rislenliehen plucfs

erlusstigt. So sein vnns in disen tagen Ten Hungern gewisse Khaadschafft zu-

khiimen. dos dar Targkh ein Prugkh rber die Trob geslegen rnd gemacht, auch

seitmal ettlich Stett vnd Slosser erobert vnd an dem allen noch vnersettigt, son-
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der sich mit seiner macht auf wasser vnd lannde ye lennger ye mer stergkht

vnd sein macht dermassen erweittert , das allen vnsern Nider Osterreichischen

Erblanden dadurch gefarlichceit zusteen , vnd dergleichen einczug vnd verder-

bung, des doch der Almechlig verhindern welle, von Ime begegnen mochte, not-

durfftiglich erscheint, wie dann die not vertragen werden mocht zubedennkhen.

Nachmalln ain Ersame vnser Lanndschafft zu erinndern, das wir wie wol auss

obberurten vrsachen mit grossen vnstatten in die Niderosterreichischen Erb-

lannde zethun gedenngkhen , vnd als ain genedigister Herr aus der genedigen

Naigung, so wir zu vnnsern Erblannden tragen, vns entschlossen vnd entlichs

furnemen gewesst, mit Rat, hilff vnd zuthun derselben vnserr getrewn Lannd-

schafften alles das hanndln vnd furnemen wollen, so wir zu widerstanndt vnd

abbruch des grausamen Tyranischen wuetterichen dienstlich erkhennen, vnd zu

schütz , beschiermbung vnd sicherhait vnnser lannd vnd leut in Rat befinden

werden.

Nun sein vns aber treffenlich vnd dermassen notdurfftig vnnd beweglieh

vrsachen furgevallen , als furnemblich die hanndlung, darinnen wir ainer anse-

henlichen hilff halben bey des heilligen Reichs stennden vnd andern teutschen

fursten zu Trost vnnser Lanndt vnd leut zuerlangen in vleissiger vbung gestann-

den, auch sonnderlich, das wir yetzt mit den nagst gesessen fursten, als Bayern,

Saltzburg, Passaw, Regenspurg vnd Freyssing etc. vnnd mit vnnser Grafschafft

Tyrol auf jetzigem Lanndtag ain herabzug in aigner person hanndln vnd vleiss

furkern werden, bey denselben auch hilft* vnd beystandt zu erlangen dardurch

wir solichem vnserm furnemen in ettwas aufgezogen, vnd auf die berurt zeit die

Lanndtag selbst nit besuchen noch erraiehen mugen, aber wir wellen nicht vnder-

lassen, vns so vil muglich in bewerbung der hilff, wie oben angezaigt, auf das

paldist furdern , vnd alsdann vnverzagenlich vnsern zug auff die Nideroster-

reichischen Lannden nemen. Solichs sollen vnnser Rät vnd Comissari zugrundt-

licher entschuldigung vnsers aussenbeleiben vnnser Lanndschafft mit allem vleiss

anzaigen , versehen vns , ain Ersame Lanndschafft werde an solicher vnserer

entschuldigung aus den angeregten eehafften vrsachen wol zufriden sein, vnnd

dasselb, dieweil solich hanndlung Innen so wol als vns zu nutz vnd gueten

geschieht, nicht in annder weg versteen.

Vnd demnach an obgedachte vnnser getrew lanndschafft in vnnserm namen

mit sonnderm vleiss begern, das Sy auf dem ohbestimbten angesetzten Lannd-

tag aus Inen etlich treffenlich vnd verstendig personen von den Stennden ver-

ordnen, vnd denselben genuegsamen vnd volkhumnen gewalt geben, wann wir Sy

zu vns erfordern , das Sy dann an alles weiter hindersich bringen vnd ainicher-

lay Irrung vnd waigrung neben anndern vnser Niderosterreichischen Erblannden

von solhem widerstandt der Turgkhen vnd sicherhait der lannde Rathslagen vnd

hanndln verhelffen befleissen , bewilligen , zusagen vnd verbrieften mugen vnd

sollen, was die notdurfft ervordert dergestalt, als ob die gmain Lanndschafft

soliches selbs gethan
, gehanndlt vnd beslossen hetten oder thun möchten, vnd

das demselben, was also beslossen oder bewilligt wurde , durch vnnser lannd-

schafft an Widerrede volziehung bescheche.

Vnd namblich das die Stenndt an dem yetzangesetzten Lanndtag aigentlich

vnd mit allem vleiss mit einander disputiern, erwegen vnd sich verainen vnd



vergleichen, wie es liofa bf rar lolfohttr raur erfordrung nid banad-

lling mit den Ausschulen die notdurfft dermassen furliel, das man

rnwrr Ihm innigst . VM hilff \unser hnndschaffl oder tili yeder s ( :i ihm! t

7.11 solicher notdurfft tliun inöeht oder wollt . daraulV WW \ns t,'anl/.lich vi

vnil »las in /wen irag« 1 * r erst M vor mittler Zeit solicher ausschuss dem

khuaig von Hungern hilff bewiean rnd dem Yeiadf lasterhaft Laande widtr-

stamlt viui ahhrueh gclhan werden müsse, was hiltV. auch wie vi!, welcher geslalt

vnd wie |>ald sich von üiner Lanndschafft neben den aundern vnsern lannden

ziiverx hen vnd was sieh zuverlassen were.

Dergleichen wo der Turgkh mittlerzeit solicher vnnser hanndlung mit den

ausschussen vnserr lannde mit macht angriff, des doch der Almochfig nicht

verhenugen welle, also das wir not halben vnnsere lanndt retten muessten , was

dann in solhem val von iiier gedachter vnser getrewen Lanndschafft zu hoffen

vnd sich zugetrössten.

Vnd furnamhlich sollen obhenant vnser verordent Rät vnd Comissari

ain Krsame vnser Lanndschafft trewlichen ermonen vnd Sy dahin bewegen

hanndlen vnd vleiss furkern , das Sy sich hierinnen in ansehung vnd bedenn-

khung der Augenscheinigen merklichen notdurfft, die laider gemainer Cristen-

hait vnd sonnderlichen vnserm Niderosterreichischen Erblannden nie grosser

noch schwerlicher vor äugen gewesst Innen selbst zu Selhail Sicherhait

vnd zuerhaltung lies Vaterlands guetwillig , furdersam vnd statlich halten vnd

erzaigen.

Weitter als wir jungst zu Augspurg mit vnserer Lanndschafft vnd andern

vnnser Niderosterreichischen Lannden gesanndteu hilff furgenomen vnd vns ent-

slossen , ettlich vnser ortflegkhen an den Grentzen vnd andern Enndt in vnsern

Erhlannden gelegen in ansehung der grossen not vnd der gevürlichait, darinn

wir, auch vnser Lannd vnd leut yetz gegen dem Turgkhen steen , vor vberfal

vnd zu ainer gegenwer zubevestigen, zupawen vnd zubewaren, wie dann solichs

die notdurfft ervordert, des vns aber alles auf vnsern aigen Cossten vnd dar-

legen in bedenngkhung der merkhlichen vnd treffenlichen ausgaben, damit wir

in der vergangen pawrn Aufnier, vnd yetzt mit vnderhaltung aines Kriegsfolkh

wider die Turgkhen vnd Venediger aufgelolVen , vnd noch teglichen aufgeet,

zuverfuern nicht erschwinglich noch n vnserm vermugen were, vnd dii-weil

dann solich gepew vnd bevestigung ainer Lanndschafft zuerhaltung Ircr leih vnd

guetter so wol als vns zu nutz vnd guetten zaichen, auch dem Turgkhen in sei-

nem Tyrannischen furnemen , wo die ortflegkhen yetzt in der not bevv

des stattlicher widerstanden vnd ahhruch besehenen mag; solichem nach sollen

vnser IUI vnd Comissari an vnser getreu Lanndschafft begern vnd Sy dahin

bewegen, das Sy zu solicher bevestigung vnd auf pawung der flegkhen auch Ir

hilff thun vnd mit Iren vndei thanen ernstlich verfliegen, darob sein vnd Sy dar-

zuhalten , das Sy sich mit Irer hilff vnd /.imhlichen llobat neben vnsern vnder-

thanen gehorsamlieh vnd dienstlich erzaigen, dann ausserhalb Irer hilff vnd der-

selben vnderthanen Hobat vnd zuethun soliche gepew zuvolfuern nicht in vnn-

serm vermugen were.

Lt vnnser Hätt vnd Comissari sollen vnnser Lanndschafft auch

weiter erzellen , anzaigen vnd zuversteen geben: Dieweil sich der Turgkhen
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furnemen dermassen, wie obsteet, sorgvältig vnd beschwerlich erzaigen, auch

ye lenger ye mer gevarlicher zutragen vnd eraignen, daraus nichts annders zu

besorgen, dan das er sich mit solicher seiner grossen macht, die sich von tag zu

tag meret, gegen vnsern Lannden erheben, vnd dieselben zu vberziehen, zuver-

derben , zubelestigen auch vndersteen vnd nicht erlassen wird, des doch der

Almechtig barmherzigklich verhuetten vnd nicht vber vnns verhenngen welle, vnd

weil bey den Thumbstifften, Ciostern, pharreien, Bruderschafften vnd zechen in

vnnsern Lannden vil treffenlichs hailthumb von klainatern, auch paren gelt vor-

hannden ligt, vnd damit dem Turgkhen dess stattlicher widerstanndt vnd seiner

Tyrannisch hanndlung geirrt
,
gewerdt vnd das Cristen pluet von seiner grau-

samkait erledigt vnd erhalten werden muge, haben wir aus genedigem gemuet

vnnd der lieb, so wir zu vnnsern lannden vnnd sonnderlich zu vnnserm heilligen

Cristenlichen glauben tragen, mit guetter vorbetrachtung bewegen, das in

allweg die notdurfft ervordert, dieselben klainater vnd gellt durch verstenndig

personen aigentlich zu Inventiern, zubeschreiben vnd was dy an sylber vnd goldt

ausserhalb des hailthumbs ertragen , wegen zu lassen, vnd so es die notdurfft

ervordern, oder das der Turgkh, wie obengemelt, seinen eintzug in vnsere lannd

nemen vnd dieselben zu verderben vnd zuerobern sich vndersteen, das alsdann

die Cleinater vnd gelt von allen Thumbstifften , Clostern , Bruderschafften vnd

Zechen in allen vnsern Mergkhten, dorffern vnd aigen furderlich vnd an sicher

ort vnd enndt gefurt , auch wo die not so gross furvallen , zu widerstandt der

Turgkhen vnd errettung vnserr lannd vnd leut gepraucht werden möchten, vnd

wen wir solch Inventierung in ettlichen lennden zu thun bevolhen vnd damit aber

dieselb gleichermassen in vnnsern Lannden furgenomen vnd gehanndlt werde,

demnach sollen vnsere Ritt vnd Comissari mit vnser Lanndschafft hanndln vnd

an Sy von vnnsern wegen mit allem vleiss begern, das Sy den Comissarien, so

wir zubeschreibung der Cleinater vnd gelt verordnen werden, in solcher Irer

Inventierung vnd beschreybung kainerlay Irrung , eintrag noch Verhinderung

thun, sonder denselben darinn hilff vnd furderung beweisen, dann vnser gmuet

vnd maynung nicht anders ist , dann wo es die not so grosslich ervordern, vnd

der Turgkh vberhandt nemen werde , das wir alsdann dieselben Cleinater vnd

parschafft mit wissen vnd willen einer Lanndschafft angreiffen , vnd in kainer

anndern not , als wider vnnsern erhveindt den Turgkhen anlegen vnd brauchen

wellen, versehen vns, ain Ersame Lanndschafft werde sich hierinnen der pillig-

kait nach guetwillig vnd gehorsamlich halten vnd solich vnnser zimblich vnd erber

begern vnd furnemen kayns wegs waygern . svnnder sich darinnen als die

getrewen lanndleut vnderthenigklichen erzaigen.

Vnnser Rät vnd verordenten Comissarien sollen auch mit vnnser getrewen

Lanndschafft mit vleiss der profanndt halben hanndln , Ordnung furzenemen,

damit der gemain paursman sein Traidt vnd annders zu den Stetten vnd Mergkh-

ten an den gelegen wasserstramen fuern, vnd das in denselben Stetten vnd

Merkhten ain Ordnung gemacht , das solich Traidt in die Cässten vnd ander

gemach vmb ain gepurliche Vergnügung gelegt, aufgeschutt vnd verwart, vnd so

ain profanndtmaister verordennt, das alsdann die profanndt bey einander gefun-

den vnd nachmalln zu vnderhaltung vnd notdurfft das kriegsfolgkh vmb ainen

zimblichen phenning gekaufft vnd gepraucht werden muge.



\iirh in aoanderhaH ainer Laandaehaffl in i slei**, »o wir

bey den Keielisstanden ainer tapflem .inselienliehen liillV li.ill.eii Inr \ ml fm

raaag iteen, anaaigea.

Yerrer naehdem wir in vnser r.rafsdiafTl Tyral in kurf/.e IsM Lanndtag

aehalltea aoageachribea, sollen die Comiaarl ainer I *ir

raaaera Laaadleuten daselbst in Tirol dea rnrgkaea gewaltig fm-m-im-n »uf

raeer rfideroaterreichtaehen Leaade farhaltea, rad daranfTvon Inen zu hilfl* vnd

widerataadl ata aaaehealiche hiltT md beratend! begern Im

Ynil ilninil :m \nserm vleiss gl» niehts vei v\ imle , mich :• in

LanndsehafTt roter gaad, lieb md aaygaag, die ai? n laaea vn.i zu itsdsni

vnnsern Krblannden als »in genedigisfer herr vml lanndsfurst tragen, abncmen

vnd erUiennen nagea, so wellen wir retst nu biaabsieaea ettlieb nfigst geses-

sen fursten. als Payrn, Saltzburg , Passaw, Regentbttfg, Frettiag zu vnns an

ain gelegen Malstat beschreiben vnd mit Inen, als denen am ii.i-_rst.-n naeli vnns

solicher beschwerlicher Lasst zusteet , ainer hilff halben auch hanndlen vnd mit

allem vleiss versuechen , hey Inen ichtes zuerlangen. Das sollen unser t'ornis-

sari hemelter vnserr LanndsehafTt auf dem LanndUg auch furhringen.

Das alles wollten wir gedachter vnnser LanndsehafTt genediger maynung

vnangezaigt nit lassen, der vngezweifTelten Zuversicht . ain ersinne LanndsehafTt

werde sich auf obbernrt vnnser Comissari furgebraeht Artikhln in bedennkhun.:

der merklichen augenscheingen not dermassen guef willig, gehorsam vnd fnrder-

sam erzeigen vnd beweisen, wie wir vnns zu Inen als getrewen aufi iehti_r«'n

Lanndleuten vnd Vnderthanen gänntzlich vertrösten vnd vnser, lr selbst, auch

lannd vnd leut notdurfTt gresslich ervordert, vnd solichs gegen otTt_renannf.-r

LanndsehafTt sammt oder sonderlich als genedigister herr vnd LanndsTurst mit

allen gnaden erkhennen vnd zuguettem nit vergessen wellen.

Soliches alles, wie oben gemelt ist, sollen die merberürten vnnser Kät vnd

verordent Comissari gedachter vnnser LanndsehafTt mit pesstem vleiss furbrin-

vnd hanndlen vnd was Sy also von vnnser LanndsehafTt zu antwurt empha-

ben, dasselb vnnser Statthalter vnd hofrät vnnser Niderosterreichischen Lannde

forderlichen vnd anverzug in schrifTt berichten , wie Sy den zu thun wol wissi-n.

des wir vns genzlich zu Inen versehen vnd verlassen u eilen, vnd Sy thun daran

r maynung. Geben in vnnser Stat Wienn den 28. Augusti Anno ete. im WVI. |& Aoftat

VI.

Auf f. d. V n n s e r s gen edigisten herrn vnd lannds fursten

vortragen vnd Werbung dits Lanndtftgl den | e h e n d e n S | p-

temhris BH ain e r s a in e Lanndschafft des B r t z h e r t /. o g t h u in bs

s t er reich v n d e r der E n n s b e s c h e h e n , ist derselben Lannd-
schafft nachvolgendt Antwort, auch getrew bedennkhen

vnd ersueeben:

Der Turgkhen grosse macht vnd gewaltig krieg! fbwag Hl die Croi Hun-

gern, vnd die laidig niederlag vnd Verlust der khunigklichen wirdt fad Irer

Machtt , was gefiirlichait vnd heswerung auch f. D. vml Iren Nidi-rosterreiehi-

schen Lannden vnd srnnderlieh yetzt disem lannd «Kterreieh daiauss zu

gewartten vnd gleicb vor äugen ist , das alles hat ain lanndsehafTl guelter

.) .(
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massen wissen, vnd tregt deshalben mit f. D. Irem gnedigen herrn vnd

lanndsfursten sainb Irer lieben Gemahel, auch derselben Schwester , vnser

gn. frawen vmb die durchleuchtigist loblich vnschuldig person vnderthenig

getrew mitleiden.

Vnd dieweil f. D. Instruction sambt den nachvolgennden darzugestellten

Artikln vilerley maynungen zu eröffnung Irer f. D. gemuett vnd begern Inne-

halten, die ains tails vnd svnnderlich in der Ersten Instruction also angesehen

worden, das die von f. D. von dem beschwerlichen fal vnd Niderlag der khunig-

lich wirdt zu Hunger person vnd macht vnd Er in not disen Lannden so nahendt

khumen ist, ausgangen sein.

So bedengkht ain Ersame Lanndschafft on not auf die vil der Artigkhel nach

Irer Ordnung zuverantwurten , sonnder gleich den grundt, als die Eyl diser

gwaltigen Sachen erfordert, aneinander zu hanngen, wie hernach volgt.

Also dieweil der Turgkhen macht vnd der vnnsern Verlust vnd Verfolgung

nun nahent bis in diss lannd khumen ist , also das niemands starkh genueg

erscheint, der dem Turgkhen sein täglich aintzug, dan er mit hereskrafft oder

auffs wenigist mit gähem gewaltigen Straiff vnd Sagkhman thun mag , statlich

vnd sicherlich weren khundt

:

Vnd obgleich ain Lanndschafft Ir leib vnd guet, wie Sy (so ferrvnd wann das

frucht bringen mag) berait vnd willig ist, dargegen darstrekhten, das solichs aus-

serhalb annderer merer vnd treffenlicher hilff vnd trost wenig oder nicht erschies-

sen oder frucht tragen, aber wohl (wo man das vnnderstund) vil Cristenpluet,

wie bisher beschechen ist, dardurch aufgeophert vnd verderben werden möchte.

So siecht ain Lanndschafft für versäumblich, zu spat vnd Beschwerlichen

an, ainich Ausschuss zu verordnen, die erst f. D. erfordern, vnd mit ainander

vom widerstand der Turgkhen vnd sicherhait der lannden hanndln sollten, vnd

mit ainem solichen gwalt, den ain lanndschafft nach f. D. begern beschwerlich

vbergeben vnd diejenen, so gleichwol darzu geordent, hart auf sich nemen

wurden. Sonnder die höchst not vnd das pesst sein, wie auch ain Ersame Lannd-

schafft die f. D. in vnderthenigisten vertrawn hertzlich ersuecht vnd bitt, Ir f. D.

mit Iren person vngeacht aller ander hanndl vnd geschafft (so diser Cristenlichen

not mit nichte gleich sein) auf das furderlichist vnd an Vertzug zu disem Lannd

fueg, doch bewerben vnnd mit Ernst vnd hilff Irer f. D. lieben frewndt vnd ver-

wandten, auch der obern Lanndt, davon Ir f. D. meidung thuet vnd anderer mer,

auch svnnderlich des heylligen Reichs, dieweil ain Lanndschafft bericht ist, das

dieselben auf yetz gehalten Reichstag zu Speir ain ansehenliche hilff zu solcher

not gelassen vnd bewilligt haben.

So dan Ir f. D. bey disem Lannd erscheinen wirt, da mag Ir f. D. alls an

der gewaltigisten Malstat zu solicher hanndlung mit denjenen von dem Reich, den

oberosterreichischen Lannden vnd andern, so Irer f. D. zu hilff vnd trost khumen

sambt disen vnd anndern Irer f. D. getrewen Lanndschafften bedengkhen, rat-

slagen vnd furnemen alles das zu erhaltung diser vnd nachvolgunder anderer

Cristenlichen lanndt vnd widerstand vnd Abbruch (der) veindt für fruchtparvnd

gut angesehen wirdet.

Darbey vnd wir alsdann ain Lanndschafft Osterreich als die gehorsamen

getrewen Lanndleut vnd Redlich Cristen, die in der not begriffen vnd f. D.



m
Mf Orletenhnil . Ir selbs vnd Ker . Mb vnd gnet, an«

gbmbtl retten vnd beschirm«

mugen Irer leih \ n«l -netter erscheinen welln.

Vnd mittler zeit yel/ von stnin1:iii

vermugen der \-i-r;iini^-uiiir vnd lihels. .iunv'st durch Ire .'"Sandten mit f

taglborg aufgerieht. benit in;iclien. die nneli /um t:iil vertier ist. wie wol tiefe

etlieh. denen die generalbrieflf nit zukhomon , oder iiiatl r^aeh halben

gesaumht. auf disen Lanndtag nit horait nm^n haben, ihirumhen yetso ;•

wisser ttg nemhlieh von Montag vber acht lag, «las ist sannd Ruprecht« tag

nagstkuntVtig lier gen Wienn 7.11 ankhunIVf vnd musU-rung aolicher Rusttgeng

hestimht. daraufhin yeder, wie er der Kyl haihon Mg, heinen aol.

Danehen auch nit vnnderlassen wellen, ain yeder welcher mer vermag, aich

vber solich ordinantz zu der grössten not aufs sterkhest, so Ime mu^lich ist,

von lag zu tag zu rüssten vnd zuversehen.

Darzu Ire holden vnd vnderthanen hey Inen selbs durchsehen, den zehenden

man ausschiessen vnd heraitten, also das der zu der grössten not auch auf sein vnd

zuziehen soll nehen vnd mit anderer oberzelller hilff vnd trnst, an die mit m

vnderthanen, ja auch mit ainer Lanndschallt Kustigung wenig auszuriebtea sein

wurde. Vnd sol ain jeder I/.inndmann so vil sich sein zall des tehennden Manna

bey gutem glauben volkhumen ain I.anndsohafl't verordeuf. 1 m sein

werden, von stunden hieher verkünden , damit die furtter dem ohristen Veld-

hauptmann vnd kriegsrätten zu wissen getan, vnd wo sieh die not zutragen, auf-

genomen vnd beschaiilen werden innren. Das alles mit der Lesehaidenhait , das

die f. D. mit Irem Camerguef nit allain die Rustigung in die ordinanl

I herait mach , darzu mit geschutz, zeug vnd annder fursehung thiie , wie

die verainigung vnd das Libell Irer f. D. auflegen, sonnder auch den berurten

easlag des sehennden Manns ia Iren Vrbargnettern furnemen vnd au

Dann des ernennten ohristen Veldhauptmanns, herrn Nielasen graffen

zu Salm ist aine Ersame Lanndschafft wol beruhig , vnd nemen den in freunt-

lichen \ erfrawen N gedaagkb vnd „'"fallen an.

Ain Lamidschaft ernennt aueh Iren Lanndsfeldhauptmann vnd die kriegsrit

nach vermugen der verainigung hiemit, nümblichen zum Veldhauptmann herrn

Sebastian von Traun, vnd für zwen kriegsret, so zu den herrn SUthalter

vnd holretrn vrrordent werden sollen innhalt der lihells herrn Willi ahn

Druchsesscn, Lannd Obaeptcur Teutschordeiis vnd herrn Üawiden vun

Tra iitman n s d o r f f.

Item «las die anndem vier Nidero Ru-

stigung der ordinantz. vnd darnher so \il Ir vernmg. aueb soanderlich

zu dem Aaelag des zcheniiden Maus bewegt werden.

Item das die f. D. alle phandtsehaffler frei

pamadtacfiHlingea ala angelegen goeter dits lannds zu ain<

den diser not auch einbring.

Item desgleichen alle Layarieeter ree Iren beaeArfea vnd praitschafflen.

\ uil dieweil zu disem allen vher der l.unnd BgettJgl »tätlich Rüstung vnd

zuthun, furnemhlieh vmh ander hilf vnd beystanndi zu werben 711 hestellen ains

Vorrats vnd gelts not ist. vnd wider das (wie ain Lanndschafft wol bedenngkhn
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mag) dem, fürstlichen Cammerguet zu schwer vnd vnmuglich, sich des auch bey

gemainer Lanndschafft vnd sonndern stennden nichts zugetrösten ist:

So lasst Ir ain Lanndschafft f. ü. furnemen gevallen, das zu vorderist alle

parschafft, auch die heilthumb , cleinat , Silber vnd goldt bey allen Clostern,

Thumbstifften vnd Kirchen, auch Zechen vnd Bruederschafften zu diser cristen-

lichen not angegriffen werden, aber nit anders, dann solicher gestalt vnd mass,

dieweil derselben heilthumb clainat zum tail von den loblichen fursten von

Osterreich vnd ains grossen tails von der Lanndleut vorfordern herkhumen , das

darinn ausserhalb ainer Lanndschafft nichts gehanndlt werde.

Vnd wiewol die f. Instruction ausweisst , wie solichen Clainat zusamen

gepracht, vnd so es zu der not khumbt, gepraucht werden sollen, acht ain

Lanndschafft, das die not nun gnug vorhannden vnd aus merer not nit zu-

harren sey.

Vnd das dennoch von f. D. vnd den dreyen stennden von prelaten, herrn

vnd Hitterschafft personen verordent werden, darfur ain Lanndschafft den herrn

Abt zu Gottwey, hern Cr istoffen von Meinburg vnd herrn H an n-

sen von Lappitz benennen, die mitsambt f.D. verordenten alle parschafft

vnd cleinat ausserhalb der Statt vnd Burgerschafft inventiern, zusamenbringen.

nit gen Wien , sonnder gen Melkch , so mer dartzu befestigt vnd gelegen ist,

erlegen, dagegen ainem jeden recognition geben, die parschafft, so weit die

raicht, von stundan angreiffen, vnd was die nit erscheusst, auch von stunndan

von den Cleinetten zu müntzen anfallen, vnnd das auf denselben Trost yetzo in

obern lannden vnd anderer ort ain guet antzall khriegsvolkh zu Ross vnd fuess,

so vil von solichem gelt vnd guet erhalten werden mag , bewerben , in das

lannd gepracht vnd solich gelt durch dieselben f. D. vnd der dreyer stenndt

verordenten allain zu diser Cristenlichen not vnd zu kainer andern sachen, noch

in ander weg angegriffen, ausgeben vnd gewennt werden.

Ob vnns dann Got, der Almechtig gnad, Sieg vnd Rue von vnsern Feinden

verleiht, das ain Jeden das Sein zimblich widerkhert werde: wo vns aber die

gettlich Allmechtigkait straffen vnd niderlegen wolt , zu der wir vns doch gnad

vnd pesserung getrösten wellen, so ist demnach pesser, die parschafft vnd klai-

nat sein zu solicher vnser defension vnd Rettung genutzt, als den veindten in

die hanndt gespart.

Dann der profandt halben bedungkht ain Lanndschafft, daz derselben von

gots gnaden nit mangln wirdt, auch nit not noch gut sey, in die Stet vnd

Merkht zufuern, sonnderlich dieweil die sach nun leider so nahennt khumen, das

vnser Rettung vnd furnemen gleich in vnd auss diesem lannd besehenen muss,

alsdann die profannt nit in die weit zuverfueern wyrdet, aber dennocht ist von

nötten, fursehung darinn zu thun , vnd mit ainen oder mer profandmaister

Ordnung aufzurichten damit die profandt ausser vnd inner des lannds vnd dem

kriegsfolkeh in fail kauff vberall zuzefurn gestellt wirdet, dann die lanndleut

sovill an Inen ist, gern fudern wellen, aber deshalben Ordnung aufzurichten vnd

die zu vnderhaltung (des ain solche hanndlung erfordert) geburt f. D. Statt-

haltern vnd hofretlen.

Verrer f. D. begern der Robbat halben zu bevestigung der ortfleckchen, wie-

wol ain Lanndschafft solich befestigung vnd fursehung lenngst für not angesehen



hat, auch not ml zu \ min lassen, trewlieh i alten, wo | Negern rarst »n n-

iIimi worden solle, das 1lmt7.11 .im afltf Uumllriit yaaler

tliaocn beeeoehei solle, «rer schwer, ^lich, aber diejeaea,

so der Kniol l.cv den 01 t:\-L.lMii gesessen »ein. I
| dabin

setzen \ihI (la> her selbs haimw esen halben tioin in >ebten. das dieurlben lin

viul leidlieh Robbai darin thittea, acht am LaasMiaeharTl pi

selben des nit widern werden, dann \c die \mlcrtliam-n zu b her Bobbat

an diso 01t. (zu dem das am jeder l.anndmaim in solicher not Irer selb» bedarfT)

zu dringen, dartzu zusteuern, die ^nmdt vnd ouetti r H a** en » nd \ l>er da»

tllea den anaehla epeta zuleiden, wer Inen l
| Mitrüglich.

VII.

Auf ainer Krsamen La 11 11 d sc h a I' f t in Österreich vnd er der

Enus gegeben antwort so Sy der f. I». I < r r «I e 11 1 Kettn vnd

Comiaa r ie «1 i t s La and t ag a zustellen lassen, geben dieselben

Hüte ainer E rs a nie n La n n d eh a 1*1 1 v er rer zu ver n e

Als ain Rraaaaa Lanndschaift f. D« redet anndenn in 1

darauft" geben Inen die Hätte vnd Comissari /.n\ ei -steeii. das |f Imrcldauel.t

am Zag herab seye , wie dann Ir Durchlaucht aoHehs her I. I). Stathalter vnd

Hofrätten bey der posst an heut verkhundet bat.

Dann der hilft" halben ist f« D. in stetter rb—g hey des l'.eiehs attajajd

auch der GratVsehalVt Tirol vnd anndern aaaeaaenden Pursten, ain trelTenliehc

hilft* zu erlangen, wie dann seinr f. D. gemelten Stathalter, hof- \ud <

rettn auch zugeschriben.

Von wegen des Ausschuss ainer Lanndsehatlt aaseaaigeo , dieweil die not

nun nier so gross vorhannden, dardureh nicht allain solher ausachaaaen

wie von f. D. in der Instruetion heuert wirdet. sonder tcolich zu heratslagen,

die furfalienden saehen, zuhaben von notten ist: demnach herein f. I). Kalt \ ml

Comissari nochmals an ain Romaine Lanndsehatlt, dasS\ solichcn h en aaaacbaa-»

sen nach \ ermüden f. I>. yctz hesiliehen begera furnciuen \ ml verordnen in anse-

hen, das die anndern lanndt Ire ausschuss auch erkiiiest haben. vnd sich h

t I>. vnd Innen zuguetten nHaWMegig araeigea \nd beweisen, damit die ann-

dern lanndt nicht in vergeben \ braeM werden.

Das ain Lanndsehatlt auf sannd ftaaerethll tag nagstkunfftig mit IrerHusti-

gamg hieher gM Wlea ankhumen , wellen Innen f. I». Itäte in na:

wok'efallen, aber des Stathalter- , Hof- \ml( _ruetsbediinkhen were,

das für die fuesknecht gell erlebt wurde, damit durch <\n l.anndsehafft haupt-

man kkriega folkea tafeeeeea ofgeaeo^flai nai aoei (von) demselben hauptaaam

diser zeit die Ainhter. als vendrich vnd anndei

VefTer als ain Lanndsehatlt

der macht auft'zusein, den zchcnmlen man hcrait zu macht ndlung

die rerordenten Ritt, auch Stathalter, hof red Cejeer-Bitl guet gefallen,

deck dass es aufs furderlichist aufgeVieht vnd vollzogen werde.

I die f.D. Iren teil der rVufcigaag hallen sollen , so sey man yeU die

ordinantz aufzurichten in statter \htin
1 Ir P I». vetM M den .rcotzeo

1" khriegskhnecht , auch werde Ir f. I». zu Hoaa vnd fueas ain menige anzall
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bringen vnd für vnd für die Rustigung meren, auch an Irer D. Rustigung dhain

mangel erscheinen vnd nichts minder die odinanntz , so vil sein f. D. berurt,

aufgericht werden.

Das ain Lanndschafft begert mit geschütz vnd anndern fursehung zuthun,

wird Innen zu versten geben, das geschütz sey in ansehnlicher Ordnung, vnd

man wart des obristen Zeugmaister alle stundt, so der ankhumbt, wirdet darin-

nen dhain mangel erscheinen.

So werden von f. D. auf der Phanntschafter vrbar general ausgeen , den

zehenden man gewent vnd berait zu machen.

Desglaichen wellen Stathalter, hof vnd Camerrät auf alle Layenpriester-

schafft ainen anslag machen, vnd zu diser not Iren antail geprauchen.

Von wegen gemainer Inventirung der kleineter halben lassen Inen die ver-

ordenten Comissari, auch Stathalter, hof vnd Camerret ainer Lanndschafft fur-

slag gefallen dergestalt , das die kleineter gen Melkh gebracht werden, ausge-

nomen dieweil yetzo alhie zu wienn zu müntzen angefangen werden muss in

ansehung, das die hanndlung der munss anndern ennden nit beschehen mag, das

die nägsten Clöster, alls Maurbach, hailling Creutz, Lilienfeldt, Abt vnd ßrobst

zu der Newstat vnd annder hierumb Ire kleineter herbringen, damit dieselben

von stunden vermünsst werden mugen, vnd yetzo wie ain Lanndschafft anzaigen,

zu rossen vnd zufuessen durch Stathalter, hof vnd Camerret mitsambt dem

obristen Veldhauptmann Graf Niclasen von Salm aufgenomen werden, so will

Stathalter, hof vnd Camerrete gen Melkh verordnen Heinrichen Rigel vnd

Michel Puchler, die bey der Inventirung daselbs sein, das ain Lannd-

schafft Ir verordennten auch dahin beschaiden, vnd damit dann hie auch yemandt

bey Einnemen vnd aufgeben des gelts sein, das ain Lanndschafft auch yemandts

hieher dartzu verordnen , so werden von f. D. wegen die Camerrete mit Innen

darinnen hanndln, damit dasselb allain zuvnderhaltung des kriegsvolkh gebraucht.

Beruerend die profanndt , begern die verordenten Comissari an ain Ersame

Lanndschafft nochmals mit vleiss, bey dem gemainen man der Thunaw nahendt

gesessen daran zu sein, damit die in die flegkhen krembs vnd Stein, auch kor-

newburg vnd wienn gefurt , dann daselbs wirdet bevolhen, Sy sollen Traidt an

Zins ainschutten zulassen, aber was in treff'enlichen griess vorhannden, mag dar-

innen behalten werden , so nur des wissen, dardurch die profanndmaister das-

selb suechen mugen vnd vmb wienn zefinden sey.

Den Robbat halben lassen die verordenten Comissari , auch Stathalter, hof

vnd Camerrete bey ainer Lanndschafft erpieten beleiben, doch das die Lannd-

leut bey Iren vnderthanen verfuegen, so Inen verkhundet wirdet , alsdann zu

solicher Robbat, dahin Sy beschaiden werden, gehorsamlich erscheinen vnd ain

zimblich Robbat thun.

Betreffendt die weldt vnd berg zu verhagkhen etc. haben Stathalter, hof

vnd Camerret auf ainer Ersamen Lanndschafft anzaigen furderlichen darin Ver-

ordnung than.

Der anlehen halben begern die verordenten Comissari an ain Ersame Lannd-

schafft , das Sy nochmals vleiss ankhern, das die so noch darinnen zugeben

schuldig sein, solich Ir ausstennd entlichten vnd lennger nit verziehen. Actum

13.Sftpt. 1526. zu Wienn am XIII. tag Septembris Anno etc. im XXVI.



Ainer La n ndseh a f f I Im> d mgkli r u unl I ag / 1 Irtr

Anlwurt etlicher •tltrfftif• Artigkhh..

Hein das \c!/ in l'.\ I dl« Gr«llHMa vnd etat diu hnnd* verfehlt . verho«-

gen. vergraben rad versehraBgfchea werden eadi i idleei derselben

orte gesessen, dar/u Comisssrli pauaeister rad u' im < Kobbat derselben ort

ZU Verordnen.

Item das luefa die geogttigisÜM orfflegMea . als heimborg, Brogg, Moraw,

Trautmanstoru, K\seustat ct<-. sovil in Bjl mißlich, hew.u I mit In« ^khneebUn,

gesehdti vnd pmfanndt m der erikaltoag boseitl rad reu t<n.

Item das statte gewisse khundschafften aufs negst, als inuejich ist . M
veinden bestellt werden, wo sin ainsug, tretff oder eagktaaa in das Laond von

Inen gespurt wurde, damit die Grenitzen vnd furttcr anndt>r vndi>rthanen fcr

vnd für gewarnt werden, sieh an lr geworsom zuthun, vntl dem gibe* H

vnd verderben ES entweichen, doch die nsgStOfl vnd pessten M die

zuziehen, vnd die so fang &J innren aufzehaütcn.

Item das der Lanndschaflft Rustigung auf von Montag ftar • «ht tag, das

ist sannd Ruprechtstag nagst kunlftig hie erscheinen vnd gemustert vnd als-

dann bedacht werde, wie sieh die nach gelegtoBNJI der leutl halten solin , doch

dieselh nit in die leger von einander zuvertailln, aoeJl in '„'elarligkait.

\ciscliennden vnd vneosten zu stelln , in bedacht \sas darans volgen, wo dieselb

erlegt werden oder sehaden nemen , oder vmbsunst abgeheilt Millten.

Aber nichts destminder wo an sonder gevarlichait in gvetli vortail vnd

Trost nach Rat der Veldhauptleut vnd Kriegsret den\einden iehts zuweren oder

sbsopreeben angesehen wurde, darinnen sollen Sy nit geaaswl werden, alles so

lanng, bis merer vnd stergkher hilf!" vnd hestanndt aufkhuinbt vnd erscheint.

Item von f. I). wegen geschutz , zeug vnd personnen vnd profanndt

zu verordnen.

Item von f. I>. pertoneSl aHi verordnen neben der dn-vr sleund MSOf l.annd-

schilVt verordenten in der geistlichen heilthumb , kleideten, auch soeben rnd

Braderacbafftea parsehadH aaHejüdlB, Inhalt ainer Lanndschaflft Anh.

Daneben bcdcngkht aiu l.anndscnafVt für einen giben einsog, ains straiaTe«

oder Sagkhmans der veindt an etlichen orten der lunnd, die weldt. str.is^

pass Eyllends zu verfcllcn. zuverha^khen , /uveigl-aben md M I ersirhern vasst

nutz vnd not sevn. wie diejenen , so derselben ennden vnd ort gesessen, davon

zureden, zuordnen vnd zuvcrhelfVen wol khundig \\u\ «illi«»' sein.

Zulest des anlehen halben, so lue gwatei SO. togafcwg t B>. SO«

dasauch Lanndschafft Osten eieh . so rfl fa talfcf davon gepurt , aut .b:

Landlag zugesagt, versieht sich auch ain l.anndschafVt . der nur. ijchor-

samlich betzalt haben, weihe des aber noch nit geth.,

mals onverezug gchorsamlich stellen, «»der mit <ler straff alt vngehorsom darxu

bracht werden.

Damit bevileht sich aim Krsamo Lanndsehafft /nverdrist in den Seherin des

Almechtigen vnd aus sain göttlichen gnad der IL I». Im-iii arnjehorn vnd gene-

digisten Herrn vnd Lanndsfursten in aller vntei theni-kait , trew vnd gehorsam
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hoffendt vnd wartendt Irer f. D. furderlicher trostlicher Zukhunfft. Actum am
12. Sept. 1526. Mittichen nach Nativitatis marie Anno etc. im XXVI.

IX.

Auf f. D. Hätten vnd Comissarien merer bericht vnd ansuchen
vber ainer Lanndschafft Osterreich vnder der Enns Antwort
vnd derselben Lanndschafft erledigung vndbeschluss auf der
vnvergleichten Artigkhlgetrewen notd urfftiger maynung.

Aines Ausschuss halben, wie der f. D. Instruction begreifft , zuvertigen ist

zuversteen gewest, als ob Ir f. D. die ausschuss hinauff in die weitte von diesem

Lannde, dahin wo f. D. gewesen ist , erfordern mocht , so aber Ir f. D. nu der

hungerischen bescbwerlichen niderlag vnd der nahenden not dits Lannds erinn-

dert vnd auf dem Weg herzu ist in gnediger vnd vleissiger hanndlung tröstlicher

hilffj so auch die anndern lannd Ire ausschuss gekiesst haben, wiewol denselben

solichs diser zeit geringer, dann diser Lanndschafft sein mag, so bewilligt sich

ain Lanndschafft auf ains solhen ausschuss , vnd sollen nemblich sein die per-

sonen, so jungist zu Augsburg bey f. D. gewest sein , ausgeslossen hannsen
hauser seiner beschwerlichen vngefel vnd anligen, auch seins leibs vnd ge-

sunds gebrechen vnd mangel halben an des stat ain Lanndschafft Wilhalm en

zu Neidegkhen zu Ressengkh verordent mit solhem gewalt, bey vnd

mit f. D. sambt vnd neben den Ausschüssen der anndern Niderosterreichischen

Lannden alles das zehanndln, ze ratslagen , zusliessen vnd durch ain Lannd-

schafft zu volziehen, das f. D. sambt der andern Ianndt vnd diser lanndschafft

ausschüssen für not, nutz vnd guet ansehen werden, doch sovil ainer lannd-

schafft nach Irer gelegenhait, wie Sy die wo! erkhennen, vermuglich vnd

tiigenlich ist.

Item das in der f. ordinantz für ainer Lanndschafft fuessknecht gellt erlegt

vnd durch ainer Lanndschafft hauptman annder fuessknecht bestellt werden,

siecht ain Lanndschafft auch für guet an vnd ist darzu willig.

Ain Lanndschafft versieht sich f. D. werde an Irer Rustigung vom Camer-

gut bey vnd mit ainer Lanndschafft vnd sunst an allem dem so Ir das libell der

aynigung auflegt , nicht geprechen lassen , desgleichen will ain Lanndschaft

auch thun.

Das dann die f. D. vber die ordinantz zu besetzung der grenitz, auch zube-

huet lannd vnd leut mit mererm kriegsfolkh zu ross vnd fuess vnd in ander weg

fursehung thun, das gepurt Ir f. D. als herrn vnd Lanndsfursten , zu dem be-

dankht sich ain Lanndschafft des vnderthenigist.

Dann sich dagegen ain lanndschafft auch nicht sparn, sonder vber die ordi-

nantz nit mer geraissigen, sover vnd vil aim vermuglich ist, sambt dem zehenn-

den Mann zu der not russten vnd beraytten wollen.

DerCloster, Stifft vnd Kirchen, Zechen vnd Bruderschafften parschafft,

kleinet, Silber vnd goldt halben, wie vnd mit was Condicion vnd mass die allain

zu diser Cristlichen not vnd in khain anndern weg angegriffen vnd gebraucht

werden sollen, meldt ain Ersame Lanndschafft hiemit widerumben Inhalt Irer

vorigen schlifft , die Stett vnd Burger mit Iren kirchen kleineten gesundert , ist

darumb besehenen, das sich die von Wienn hören haben lassen, als wellten Sy
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Ire kirehee klein«! ra Irei Mtdorfll selb fi ,

. ,i inrn ab*r ann-

der Sl.lt auch imeliv.. I^rmlt .! Ihtiii >nd i <!i iml ,rn

ausziehen vnd nit Minder sich die j»r.Li««n auch ausreden möchten, daraus »in

gantze Zerrüttung des ArUgkln folget, N I N I

eaenUeinei, wie eis l.;nnitscli;.iVt noch meint vnd bewilligt, an

annder stet auch darein gelegen vnd dmvli die f. D tathaltrr vnd

bofrtt dait/.u bewegt werden, damit Ire kirehenkleinet gleiebergeetallk wie als

ändert« hewarl vnd vermüntzl werde«, doeh da-, Sy aiieli | »ambt f.

vnd ain l.anndseh.tl) t verordnen vnd gebe*, mit deren wissen vnd willen d.rnil

gehanndlt werde.

I>ahey laset ain LanndsehalVt geschehen. fN klottftf vnd k i r
«

• 1 1

Wienn vnd in disem Vierfl sein, das tue nit gen Melkeh zufurn not sein, son-1

ggl inventirt herbraeht vnd ijeinuntzt werden BOgen, doeh mit r< en,

mithanndlung, willen vnd wissen gemainer lanndschalYt der ritt lt—dt fH

ordenten vnd allein zu dieer gegenwärtigen Oistenliehcn n<>t; dann wo das

anders gestalt oder in annder weg furgenomen vnd gehanndelt werden sollt, des

sieh ain LanndsehatVt nicht versehen will, so wollt doch ain Laundsehallt hiemit

gar nit darein bewilligen, sonnder das für ain grosse rapiUigkheJt vnd besehwe-

rung haben, darzu sunst mit eller bewillignng ausserhalb der ordinantz vnver-

punden sein.

Die f. D. welle sich auch enthalten, weder vddhauplmann noch ander Tosten,

der Irer f. D. in crafl't des libells der verainigung gehurt, von üsea ffM

kleine! zuverlegen, sonder ellain ausserhalb derselben ordinantz fremhde khriege-

volkh Irer f. 1). vnd gcmavnen lannd zu trost mit Hat. willen vnd wissen ainer

Lanndsehafl't verordenten davon zu bewerben vnd zu vuderbalt. -n.

Der profanndt halben ist den Lanndleuten beschwerlich, Ire vnderthanen

darzuzchalten die wider Ir gelegenheil in die benannten Stet zufuern. sonder

ist gnug , das die profanndt im lannd erhallen , durch die profenndweietef an

allen orten des lannds besuecht, gekaulVt, oder an die ort, do es not wirket,

auf zimlich kaufl' bestellt werde. 0ai die I.anndleut gern furdern wellen.

Der llobhat halben an weleb« n orten die personell gtf . ist

eotten vnd gepnrliefa . die lanndleuten derselben eniol-n 711 sein.;,1

Iren dait/.u H verordnen, die Ii vn/.weifl'l Irer gelegenbait nach, wie

in der ersten Autw.. M geben lüg beweisen.

Actum freytag der heilling kreut lerhohnng tag Anno etc. im \\\ I. 1 ,.

D drc\ stenud von |>i ••!;» t « !. .! Kitter-

sehafft der Lanndsehafl't des Lrlzhci tzogthumbe

Österreich vnder der Knns.

X.

K 1 y l e r I i c h A u s s c h r e i b

Erstlich das von tnligennden „Mietern herin gulten vnd derlei,

kbomen baid stennd . geistlich vnnd weltlieb, was wierdenoder Wesens .

allenthalben in vnnsern Niderosterrcichisehcn Lenadet . oder wo 1

gesessen sein, vnd darinnen zins , gullt vnd gucli -r b ife n vnd sich derselben

betregen, ilwegea von hundert gülden B. berrn güll teb u, von fünfzig

Archiv XIII. 23
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gülden fünf gld. von xxv guld. zwen gülden xxx khreutzer, von dreytzehenthalb

gülden ain gülden funfzehen Creutzer vnd also auf vnd nach merung vnd ab-

khertzung der Summa betzalln, vnd dartzue von Irem leib alle wochen ain den.

raichen vnd geben.

Zum anndern sollen alle Gewerbenntt vnd Hanndtierendt personen vnns

vnderworffen von Iren guetern, damit Sy banndln vnd gewerb treiben, auch von

allem demjenigen, so in Irem Hanndl vnd Gwerb ligt , alwegen von aim taussent

gülden zween, von funffhundert ain, von dritthalbhundert guld. IUI ss. dn. Also

herab zutailln bis auf x gülden. Vnd die personen auch nicht desminder von Irem

Leib den Wochendenar geben.

Zum drittn , die personen, so in den Stettn vnd Merkhtn hewsser, auch

sonst wisen , ackher , weingert vnd dergleichen anligende gueter haben, die

nicht im Gwerb ligen oder gulten ertragen, sollen alwegen von aim tausend gld.

werdt ain guld., von funffhundert gld. ain halbn, von nj (2
f

/a ) hunndert guld. n ss.

den. also herab zu raitn biss auf x gülden. Auch darneben den wochendenar von

Irem leib geben.

Zum IUI sollen all diejenigen, geistlich vnd weltlich, Nider vnd hohes

stannds baiderlay geschlecht niemands ausgenomen , so besoldung vber Jar.

von wem Sy die haben, vber den gepurliehen wochendenar seins leibs vber

alln vorangezaigten anschlag von solher seiner besoldung, alsvil sich dieselb

erstrekht, von ainem yeden gülden alweg ain denar geben.

ZumV sollen von allen geistlichaiten in vnsern Niderosterreichischen Lann-

den, auch von allem dem jehnigen, so von aller geistlichait was dann ausserhalb

Lannds gegeben wirdet, es seyen Annati, Absennt oder annders , nichts ausge-

nomen, solhes alles in den gemainen phenning genomen werden.

Zum VI. alle Maister vnd Hanntwercher, was Hanndtwerchs die sein, so

khnecht haben , sollen von solhen Irem Hanndtwerch Sechs Creutzer vnd die

Maister, die Ir Hanndtwerch an knecht arbaiten, drey Creutzer, aber nicht des-

minder yer yeder dartzue von seinem leib den Avochen denar geben.

Zum VII. Der Gemain Pawrsman in den dorffern vnd Aigen auf dem Gey,

So auch hewser, Ackher, Wisen, Weingerten, kauft', erbrecht vnd dergleichen

anliegennde gueter, Avie die namen haben, die sollen von denselben guetern, so

vber zehen gülden werdt sein , auch darumb bedewtert vnd geschetzt Averden,

vnd Avas vber zehen gülden den Averdt erraicht, ahvegen von ainem T. 1 den.

zusambt dem wochendenar von seinem leib geben. Weihe aber vnnder zehen

gülden haben , sollen davon ausserhalb des Wochendenar nichts zu geben

schuldig sein.

Zum VIII. sollen von Aveib vnd Mann, nidern vnd hohen stannds, Geist-

lichen oder Weltlichen, so das XII Jar alters erraichet, der wochenlich denar

gegeben , vnd darinnen niemandt , wer der sey , vbersehen noch verschont

werden.

Vnd nachdem auf vil guetern vnd hewsern Verphenndung, Zins vnd Purgkh-

recht ligen , ist vnnser maynung , Avelche dermassen zins geben , es sey von

heAvsern oder anndern guetern, solle der Anschlag, sovil der zins ertregt, auf

diejenigen, zo den Zins ernphangen vnd derselb Zins zusteet, angeschlagen vnd

durch Sy derselb anschlag betzallt werden, nemblich alwegen von ain hundert



gülden iwen, roo i gld. .im. rot m gild« lii l< dben nid. aj

von Srchs nid. i ss. den. rot in nid. lii halb »». den. md lanVtl W.lcrmioder
von [rem leib den «oeaei denei

Zum Neuadtea, ditwtil ihnbUeb md pillien in nntatf, du salb furneaeea

derganatsen CristeabaM uinef beeehieht, das i

soll.« demnach solhrr ^.-m;. i n,-i Ansehleg % u<l denar mf «

derselben gaeter, loch eof Ire gewerb vmi Haaadtiruag, »^
ohau-elzaiglcrinassen geschlagen, auch durch S\ »all

so das xii Jei erraicbj . der voebeelieb deaer von Irei leiben gegeben werde«.

Vnd vber solli.'s alles zum anfang ain red« Maus umd IV» u • -ii|n i M

«

vml vhor die Mi Jar alt sein, ainen gülden snnnde.rlich hef /.alln.

Zum \. solle auf alle perchwerees rerwenaien res Ire« IrUt; sovil »ieeea

mdea rber den Stmb khost in der Reehnnng gefeit md deritlb ertragt, alwegen

ron tineo yedengnJden rbereehnei einen khrentncc,md dnrtnne rot I

der wochenlich denar gegeben werden.

Es sollen auch alle pergkhnappn, koller vnd annder ledig khnecht m N
den pergkhwerchen arbeiten vnd nielit eigen pergkhweich bebet), wie die ge-

haissen sein, die Woehendenar geben.

Zum XI. sollen alle Kaufleut , so in vnnsern lannden Laben

vnd keuffmenne Gwerb treiben, von solhen Iren ksoffmsnnj

den Anschlag inmessen der raff die ( iewerbennd personen oben l

dem woehendenar gehen. Weihe aher durch das l,annd mit Ircm Gweft haumlelii

vnd sich nicht tigner Niderleg geprauchen, die sollen hierinnen bis infflreagaftti

willen rnrerpnnden, \nd ausserhalb eigner hewilligung ingeben nicht mweMig
sein, doch sollen Sy derhalhen cum geschickhliehisten aueh ersueclit werden.

Vnd damit aber solher gemainer Anschlag vnd phenning zum paldisten, vnd

ordenlieh eingebracht werde, haben wir hernachvolgennde ordnung zuhalten fur-

genomen,neniblich das ain yeder Prelat. (iraf, berr vnd lanndmann, Wal

oder itenndi die sein , so auf dem Lanndt gueter pewren beben, der solle die

ihewrung md sehatzung aller seiner vnnderthauen neter mögen

ordenlieh vnd gräntlieh verneinen, auch die bcsoldung der diaitpotte

Innen lautter versteen . den kaschlsg ohhestimhter massen darauf machen md
alsdann denselben Antrtlag samht dem Wochenpheaning, die lii \ede|»erson,

behayrat oder vnbelnnral, Iteieh vnd Arm. Jung vnd Alt. s.> das zuelfflJsr

seines alters erraicht, geben soll, allweg auf lin (] r ompbtbtt). vnd

zu guter ordnung vnd seitlicher lianndlung solle sich aller seiner

raderthenen md dersetbee persona , als weih, kbind vnd dinstpotteo von

seinen bnesspflegera , lenndtriebtern , Ambtleaten vnd Verwaltern auch den

Pnerrera mit allen tleiss erkhundigen vnd erlernen, wie vil personen rtt

Jung vnd alten, khnecht vnd dienern. Reichen \ ml Annen in seiner berrschlfft

vnd Verwaltung voi hannden vnd «11 derselben BinkaOflN

vnd wie er solhes alles hanmllet vml geetelll befindet, graadUiebea beeebn

vnndt ain jeder stanndt solh sein hanndlung. KmnJilhtng md I

rdaetea aiaes Jeden itaanea •«& turderltebial \herantwort.

In allen Stetn \ nd Meikhten tolla SOlhi ;,hg\nd
I

rung durch Burgermaister, Kiehtor vnd Hat gleichmessi| SB, vnd der

M #
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gemain leib vnd wochendenar auch auff ain Quottember eingenomen vnd durch

Sy den verordneten vberantwurft werden.

Vnd zu merer Ordnung vnd furdrung der Sachen, auch damit hierinn nicht

vbersehen, noch vngeleiche hanndlung gepraucht, sonnder zu yeder Zeit guete

erkhundigung, welher massen durch die herrschafften vnd obrigkhaiten gehannd-

let, der Anschlag gemacht vnd der gemain denar eingebracht werde, haben wir

bewegen vnd für notdurfftig bedacht, das die Viertl in vnsern Ertzhertzogthumb

Osterreich in zway tail ain yedes viertl getailt vnd also in die acht Viertl von

vns vnd den Lanndschaften etlich personen verordent vnd denselben bevolhen

wurde, das Sy sich in alle flegkhen , dorfer vnd aigen verfliegen, bey allen

Lanndtrichtern, Ambtleuten, dorfrichtern vnd pharrern darinn aller stenndt, hol-

den vnd vnderthanen antzal, derselben vermugen vnd dinstpotten, auch was auf

Sy geschlagen, grundtlich vnd aigentlich erkhundigen, erinnern vnd beschrei-

ben , vnd sonnderlich auf allerlay herrn, Geistlich vnd weltlich, so ausser

Lannds wonen , derselben gueter vnd vnderthanen Ir fleissig nachfragen haben,

damit dieselbigen hierinnen nicht vbersehen , sondern in disen Anschlag auch

genomen vnd gebracht werden , vnd alsdann dieselben Ir erkhundigung vnd

beschreibung clen verordneten vber antwurtten , damit bed beschreibung gegen

ain annder besehenen vnd der Anschlag vnd emphang alzeit in gueter Ordnung

gehalten werden mug, vnd sollen also gedachte vnser Stathalter vnd Rette

solhen gemainen denar, wie obstet, an die Stenndt ein gantz Jar lang zu Quot-

tember zeitten zu erlegen vnd zugeben begern, wo Sy aber des auff ain lenngere

zeit getrawen zu erlangen, sollen Sy darinnen auch kainen vleiss sparen.

Dieweil aber solher gemainer emphang vnd anschlag nicht so eyllendts, alls

vielleicht die notdurfft erfordert, eingebracht werden mag, so sollen die gemel-

ten vnser Stathalter, Rete vnd Comissari mit vnnser Lanndschafft mit allem

vleiss auf disen weg hanndlen vnd an Sy begern , das Sy yetzo in der Eylle Irn

halben tail derkhirchen clainatervon stund an vermüntzen vnd vns furstreckhen,

damit das kriegsvolkh yetz im Anfang zu dem Aintzug davon vnderhalten werde,

vnd so Sy sich des verwilligen, so mugen sich alsdann die Lanndschafften von

dem gemainen phenning solhes Ires darleihens widerumb betzallen. Geben auf

17. März 1527. vnserm Sloss Prag den Siebenzehennden tag Marzcy Anno etc. Im XXVII

vnnsers Reichs Im Ersten.

XI.

Newe Zeitung des Landtags, so auff den Montag nach Trium
7. Jänn. 1538. R egu m im Windisch Lannd zum Üreutz gehalten ist worden

Anno etc. XXXVIII .

Dieweil die Krabatischen vnd windischen Reich Rom. Kn. Mt. etc. grosse

trew vatterliche Lieb , wie sich dan ain Christenlichen fursten hat geburt, von

anfang seiner Regierung befunden haben

:

Deshalben haben Sy sich vndertheniglich alles wie Ir Mt. begert hatt, bewilligt

vnd von stund an an dem Landtag die Sach gnugsam ins werch pracht worden.

Zum ersten haben die zwen Wahn her Petro Keglawitz vnd her T hö-

rn an Nadasti auff Kn. Mt. bevelch zu Irer Mt. vnnderthenigen gefallen zu



waan IBgMOflMH fftd Inen dt* I

Reichen daa Rech! nicht iperren sollten, rfcer daa Imbcn Sy Imegelupt

\ her das beben S\ ( |it K ii Ml. I

•_" Uli ii. N.i/i den \ui ron il

andern anlV künftig Phiagatea.

Zum tadera haben Sy bewilligt, d edtaaaa rei \\\\l P

•inpherd halten soll rnddieaelbea pherd mit lansjri Irm baupl

irolekh, so \<.n Kn. Mt rereoldt ist. aoaTain ganti Jer n B

greeHsen, oder eroea die irtanen hiaechaffea, beleihe*«

Zum dritten Italien Sy bewilligt, das der t'iintVt .Man mit aiuer piichecn , all»

olVt Sy die «rannen erfordern, 7.11 gegenwfl das ni< ht gnug-

sam wer. soll meniglicfa Itey rerlierung Iren leb nets auff »ein mit Ircr

wtfr vnd daliin ziehen, wo S\ dan reo den Waaneii he»ehaidei:

Vher das hahen Sy geordnet , weleher ain Schloss dl l

oder verwarlosst, der soll der Kn. Mt. Leib vnd gfii verfallen sein vnd desselben

geechiiehl gar ans den Lannden rertilgt werden« Auch hahen die lierrcn )

rn I geistlichen aus Iren aignen besten den swan s i II t^t,

damit man die orthensser in der eill bis atiff Kn. Ml i.si-hung speisen

iniiir, welher Schlosser 25 sein , die nunmals gar khain einkomrn liahen. Sy

hahen auch beschlossen, weleher Landlmann an Kn. Mt. willen dt« Türken

Tribut flehen wellt, der soll Ir Mt. Leih vnd guet verfallen

Desgleichen wo Sy ainicherlay puntnuss. des K. Mt. zu naehtaill r..

rader ain ander machten, sollen dieselben in K. Mt. straff sein.

Welcher auch ain gefangnen an willen vnd wissen der waanen in den Tur-

khen lies, der soll auch deshalben in K. Mt. straff sein.

Die proviand haben Sy geordnet, als vil derselben auff zuprin^en ist, der

Kn. Mt. provandmaister gegen beezalung zuestellen vnd darzu Ir aigefl tu

raf man die hedarff.

Zehen stuekh puchsen . wo ain not fuifellt . hahen Sy die fuer bewilligt.

vnd nachdem die zwei» waan der Kn.Mt. vnd dem I, Minden \erpllieht sein, Kunnth-

schatU zuhalten.

Kreudt'enr vnd Kremlsehussmit sampt den viertlmaistern haben Sy geordnet

Darauf sollen die roa leierteich aaffseaea, araa aalrCeaia

Sdüeaa Grahaikh ') drej »ehaaa htm ra4 aaeb das kn-udfeur anzünden, so

sein die Tiirklu'ng»-.>i'ln.Mi worden vnd (UishiuMViid polt wirts gen «. uetneekh 8
)

anzaigen.

Also soll es zu Mo drosch aneh batcfcahaa * od gen Castel in (rain \iu\

Weynitz 3
J anzaigt werden.

Desgleichen Igradi lleibniekh ) soll M in die MetltBg 1
) also die Knut-

geben werden.

1) (Jrobnik oberhalb l'iniiM-.

2) Guteneck im Triester I I

3) Kostet *i iiti WVinitz uiff Kalt« im Neuatidtler Kreise.

4) Gerich und ttihnik im Kai

iodling im .Neustädtler Kreise.
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Vnd von Jastrawvitz, kagern, Magkritz soll auch also gehalten werden, also

soll man vom Meer bis zu der Saw ain auffsehen haben, vnd die von Crain sollen

deshalben mit den Krabaten ain verstand haben.

Was Windischland vnd Steiermareh betrifft, ist auch in der gestalt verord-

net, nemlich soll Sassedi *) die Kreudschuss vnd Creudfeuer thun, wann Sy die

veind sehent vnd geen Rain empieten.

In Krapin 2
) auch also vnd geen Rohitsch kuntschafft geben, ober weynitz 3

)

soll auch geen Ankenstain vnd Pettaw kuntschafft geben also ist es geordnet von

der Saw zu der Traa.

Von der Traa bis zu der Thunaw ist es geordnet, wo ainicherlay einfall

von den Turkhen oder andernt veinden bescheeh, soll ober Laybach durch ge-

schrifft die von Rodkerspurg berichten, von Gussis soll mans gen furstenveld

schrifftlich berichten , von Stain am Anger soll mans gen Guns berichten von

Odenburg in die Eysenstatt, von Altenburg geen Pruckh an die Leytha alles

schrifftlich berichten. Aber die Recht hauptkuntschafft, so die waan geben

muessen , die geet von Krabatten in die Metling , dort sollen die von Crain Ir

posst haben, damit Sy sich wissen darnach zuhaltten vnd die Armenleut von den

gächlingen vberfallen zuverhuetten.

Den von Steyr geben die Baan zwo kuntschafften, aine gegen Rain vnd die

annder geen Petaw, da wissen die von Steyr Ir Posst an dasselbs ort zuverord-

nen, auch annder fursehung, damit das Arm volckh vor gählingen vberfallen ver-

9. Jäiu). 1538. huett werd, zethun. Actum zumCreutz den Villi tag .lanuaryAnno etc. XXXVIII.

XII.

Ferdinand von g o t s genauen Römischer, zu Hungern vnd
Beha im etc. Khunig etc.

Instruction Auf den Ersamen gelerten vnd vnser lieb getrew J ose p hen

von Laraberg, vnnser freundlichen liebsten Gemachl hofmaister, G a w-

dentzen von Madruss, vnser kunigelichen liebsten Son Camerer , vnd
Marxen Beckhen von Leopol tstorff, vnnsern Niderösterreichischen

Canntzler , vnsere Rute , was die von vnsern wegen auf nächst khunnfftigen

1 4. April 1539. Lanndtag, den wir auf Montag nach dem Sonntag Quasimodogeniti in vnserm

Ertzhertzogthumb in Osterreich vnder der Enns ausgeschriben haben, mit vnse-

rer Ersamen Lanndschafft daselbst werben, hanndln vnd aufrichten sollen.

Erstlich Inen nach vberantwortung vnsers Credentzbrieffs vnnser gnad vnd

alles guets antzaigen vnd verer enntdeckhen. aine Ersame Lanndschafft hette in

frischer gedechtnuss, welcher massen wir derselben in Jungst gehaltenen Lannd-

tag durch merer Replicierung schrifflich vnd mundlich furtragen vnd antzaigen

lassen die vrsachen , warumb der eyllend fursehung zubewarung vnd Versiche-

rung der Granitzen biss auf die merer not des gwaltigen zuezugs furnemblich

zuverhüttung der teglichen Straiffzug vnnd einfall vnd zuerhaltung der merern

Cosstenns der swärn vnd grossen Rüstung so hoch von nötten war, wie wir dann

1) Soceti im Warasd. Bezirk.

2) Kranina in der Warasdiner Gespannschaft.

3) Winnicza ebendaselbst.



dieselhcn visuellen noeli lenzer widenimh /m epetie, n \ 011 • t .«ei,|ei,. |g /*rifllnn

wir Unk nielit smmder es Vif di er /eil hcrumb an «in Krsame i.a

lanndniarwegen vnd and, j%WMJ

II Misere khunigrcirli vnd I.;h>ii<! su»Ub,
wie er dann mit hinwe urfu, ^I.nlicl,, n v.lekhs Tnd a

raunei in den wintischen l.anndcu in tätlicher hanmlk

orsame l.anmlsehalVt he\ lr seihst bewegen moohl . oh mchl \ .

aageregter oyllennden finstlni n^r IM nullen \ml dieselh verer on avnnder merkh-
lichen verderhen in khainen rertaag zustellen w..r. wie wir dann allain den
lannden zue guettem bisher nielit mit klainen, svndcr merkhlic:

| ander

lanndhiltY d;is spanisch kliric-svolekli v nderhallten , des rat aber v error an der

lannde hiltT zu thain nicht ersrli win^lich.

Nun wnr ainer Krsamen Leaadioaell jeageta Leaadtegeeewilligaai

woll dahin gestellt, nämlich das ain Auschlach auf geaataf

seil» eiegepraeat, ain romi davon erlebt rad was durch liaer Laaeaaeaaal rad

der anudern Lannde Khriogsrätc im faall der nolt für eotturfftig, QUtl vnd

angesehen sein werde, dasdassclh von angeregte*! vorratt in roUtsiebong gel

werden solle, wie dann dieselh ainer Lanndschafft bewiiligung mit sieh h.

Nun hotten wir vns aher zu ainer Krsamon Lanndschafl't enntlieli verseben,

sy s,,||en in hedaeht Irer vnd der anndern Laumlc mUm buchen fteUerffl Iren

Verordennten vnd Kinnembern soviNdowalll- _••'. I.en, damit di<

so zu bewarung vnd Versicherung der (Iranilzen für die tegliehon strahl vnd

HBRgi nott vnd dienstlich gewes>l war, sonnderlieh damit dimlhUM in fui fallen-

den notturfift hetten ettlieh lanndlewtten zu Inen herulTen
,

die saehen i wegen

vnd dan nach gelegenhait, wie das die nott vnd Kyll erfordert. Verordnung

thuen mögen, vnd die saehen nicht dermassen auf den ainigen punet der kl

rät beratslagen geetelM hahen. dann sollte die cylleml fursehung an dem be-

rueen . hat ain Krsamc LanudschaH't zuermesen , w as für ain vei sauuibuusa ved

verde] blicl.er \ nuwiderpringlicher schaden vnd nachtaill disem lanndt als woll

..lern nebeeergee, wie deajp leyder die Sireifstieg mit hinweg

( 'risteidiehen volkhs in windisch lannde laglieh orpärinlieh bc mddie
sa«h aus dergleichen verzuglieheu hanndlun^en dahin gevolgt , dag >

Mitzall .Mariolosen an die gepirg in w indisch lannde. d

liehen gewessl, v cn.i dennt hat.

\ ml wicwoll wir in hedaeht solcher wichtigen DOif mit I und-

sehalVt verordennten mit allem rieft! hanndln lassen, damit || zu | ei hueltung

solcher geverlichait ain autzall volekh. sovill aine L.inml-.ehall l , Taus-

sciit Mofl Inhallt der Ausschüssen bewiiligung reracil n« i tl

.

ZU bescliutzung der tiranit/.en viindci halten soll, u alles darumbcii . damit wie

t, der Beret red groeter Cotetea der scawiri

noichl. so hahen wir doch \ her im Ter \ iimT § h.inndlung.

aufluerung vnd Verneinung bey Inen nicht erlangen tader warn allain

he\ den puehstaben ohhenn Her bewiiligung verharten v ml heleiheii. darausswir

nichts taaden gedaagaaeo eder ihafiawin eiflgen, allain so wir durch atua<

bang eines sonndern lanndtags derbalbee be] raater gl schafft

nicht weitlcr ansueeimng thatten , das im faal der mdt diss v ud an.
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verlassen, vnnd des Verderbens, auch fursehung der Granitzer gewerttig sein

müssen: wiewol wir ainer Ersamen Lanndschafft die haltung so viller Lanntag

des vncostens halben vnd sonst für beschwerlich achten, dieweil vnns aber wie

angehört ausserhalb desselben nicht erheben mugen , so haben wir es ye nicht

vmbgeen mugen.

Vnd dieweil, wie vorgehortt, aus vnfursehung der Granitzen bisher in win-

disch lannden mit den eyllenden straiff vnd eintzugen so merkhlicher schaden

beschehen, vnd sovil Cristennlichs Bluett verfuertt worden, dagegen wir gleich

wol die Spanier mit vntraglichen costen vnderhalten , die auch dem Veint vill

hinderung gethan, aber anainem Zuesatz oder merer volkh solch eyllennd straif-

zug als ain volkh zu fuess allain nicht hindern oder widersteen mugen, darauss dan

gevolgt ist, das nunmalls ain solche Antzall von Martolossen in windisch lannde

gethan, die an vnderlassen herzuestraiffen vnd sich disen lannden zuemachen

werden, wie dann etlich Mertolossen mit Iren straiffen gar an Waresin khumen:

So haben wir hoch notwendig in aller eyll mit geringisten cossten ain for-

sehung zuthuen vnd derhalben ain Obristen Velthaubtman sambtainem statlichen

Khriegsrat zuordnen, vnd alls wir gleich woll die lannde vmb Verordnung willen

derselben Khriegsrat angesuecht, so warn, wie doch von ettlichen, darauf khain

ausstregliche Bewilligung änderst , dann das sich ain Lanndt auf das annder

waigert, erfolgt, dardurch die Khriegsrat von den lannden allen nicht erschinen

warn, derhalben wir in yedes lanndt widerumben vnnsern Lanndthaubtlewten

bevelch gethan, mit ainer personn sich zu khriegsrath gebrauchen zulassen zu-

hanndeln vnd den Edln vnsern liebn getrewen Niclasen Juritschitz FYeyherrn zu

Günns, vnnsern Rat, Camrer vnd lanndsshaubtmann in Crain zu vnserm obristen

Velthaubtmann vnser Niderösterreichischen lannde furgenomen vnd Ime auf-

gelegt, sich, dergleichen die verordertn khriegsrat auf Montag nach Misericor-

dia domini gen pettaw oder waresin verfuegen , dergleichen die Baan , welche

wir vnd auch ettlich hungern mit ainer antzall geringer pherdt vnsern dienst

bestellt, au'eh daselbst sein vnd sambetlich mit ainander berathslagen sollen , an

was ort sy Iren veltlager allem wesen vnd lanuden vnd lewtten zu guettem vnd

Nutzlichisten nemen vnd von wegen eillender erpawung vnd fursehung der

ortheuser vnd allen anndern hanndln sollen , wie wir dann zu solchem werckh

mit profannd , geschutz , aufrichtung der schiffung vnd allen anndern vnnsere

genedigste hilff vnd fursehung, so vill muglich ist, thun vnd zu Hedtung vnd

wollfart vnnserer getrewen lanndte , wie bisher, vngespart vnseres leibs

noch guets nicht vnderlassen wellen , so haben wir auf ytzo in den windisch

lannden auchainenLanndtagausgoschriben, in welchem wir auch von ainer Lannd-

schafft daselbst ain merere austrägliche hilff zu erlangen khainen zweiffl setzen.

Aber ain Ersame Lanndschafft hat ye zuermessen, solte aus gedrunger nott

vnd furnemblich aus dem, das wir ye die pürtt an vnserer getrewen lannde hilff

allain nicht tragen mugen, ain zertrennung obgemelts khriegsvolkhs zu Ross vnd

fuess ervolgen, vnd die sach bey ainer gemainen stattlichen fursehung nicht

beharren, vnd furnemblich sich ain jedes Lannde sein Granitz allein zedefen-

diern vndersteen, dass nicht annderst daraus volgt, dan das der Veint nicht

beyeinander blib, sonndersich zerstreuet vnd seines gefallens die verhörung vnd

verwuesstung der lannde thuet, darinn Ime dann die khlain Russtung yedes



MM
lanndes khain Verhinderung tluin ium.-I.i. Mm Am bHmsM »m- derbe« »n«J Nrk-
taill iller meeaetee verlorn mi Mi rl ilniag eirJitifjciMii I uiliuta »w<»
iiiiicsst. (Ii>rli:illti'n nicht all,im he\ vim

Heb rar peeeet red nutzlicher n beAeeskbee ist. das ain beeamhit h

M ainem gelegeaiinei platz MyettMaier sey. in welchem yedera Lanndt. ao

der hilll'vnd Ketlung von Holten. ,.„ fi» t i dieselb eraai;-

beweisen werden mag MMMJBM dem . was soleh fursehuii dnung bey
jinndernvinhsyt/eiindcn potentatten in /eil Mff I I ff auch itl

daizethun für vrs;ieii ^iht.

Dem allen nach vnd damit ai ,er Krsamen Lanndseh.,flt hilft* neben den ann-

dern lannden tu diser cillemlen fuisehung wie |»illicli auch gelaJMtet, gespuerlt

vnd gesehen werden. sollen vnnsor Rät vnd Comissari ofTtennelter ;t i ,er Krsamen

Lanndsehafft antzaigen, das wir vns zu lr gcncdigcliehen rOTBebea wrllen, ee sey

auch vnser genedigs vermonen \nd Hegern. iy wellen in bodaOBl | rraa-

chen vnd lurnemblich , das sytdi ain ffruil Lanndsehafft in Steyr «I

bewaniag der C.ranilz bis in iwey hunndert gerusstervnd zway hunndert geringer

phärtt sambt vierthalh hundert sohlen auf das spanisch Uni.gsvolkh bewilligt,

dabey wir es dannocht Bit beleiben lassen, sonnder vi II ain

dahin vnderthenigelieh angreiften vnd jede zu cillennder bewarung der Gra-

nitzen ain antzall volkhs, so vill ainer Lanndsehafl't in die vnderhallung der 5000

Mon. wie obsteet, zethun gebeut, zu verhallten, gchorsamlieh bewilligen , also

das von selbem gellt ainstaills des spanischen khriegsfolckh vnd ain Antzall

ger pheitt auf dem Krabathen, daran vnns vnd vnsenn lannden, damit wir ay in

vnserm diensten erhalten, vill gelegen ist, in ainer Krsamen Lanndsehafft betzal-

lung vnd besoldung genomen werden, vnd yetzo in bedacht der Kill vml not

dieselb ßetzallung von stund an angeen , angesehen, das durch solchs ainer

Lanndsehafft Granitz sowoll, als der anndern lannden, versichert wird, lud

damit sy der Bewilligung solche rensere begeri se vill weniger beschwerdt

li.ilnh engee . so wellen wir hiemit dieselb dahin genedigelicb gemildert vnd

u'estelt haben: so ain gweitiger Aufzug aus der inerern notl beschehen muest,

das solch ainer lanndschatVt bew ÜJtgi nu' an lolehei gwaltii.rcn Zuezug ab.'een soll,

vnd weil solch eillende fursehiing obcrzelter vr-achen halben ain vnvermeidliebc

notturftt , so wellen wir I i . dieweil die Ansleg schon

iit, der sich vill auf aine Merers lauf; ine Lanndsehafft werde die

sach luerdern. uie dann die annder lannde, so disem lanudt. des der Allmeeh-

tig gnedigelich verhuetten welle, ain not furtiell. trewlich lebet setzen red

dasselb nicht verlassen wurden, wie dm durch diec einer Krsamen Lanndechaffl

notturfftigelich bewilligung den anndern lannden zum selben «V vrsach

vnd Begier macht wierdet. So wellen auch nit vnderlasseu, sonnder vns an allen

ortten vmb hilfl' zuebewerhen. wie wir dann dieselb austre-lich zuerlangen ange-

zweifelter zueversicht

Vnd nachdem «er Session halber bey ainei•Lanndsehafl't Yeroi dennt.m Irrung

vnd Zwitraeht. dardurch allerlay beeebwirOBg, versammbnuss . vnd Nacl.taill in

den Auslegen vnd anndern hanndlungen erfolgt, zutragen. Wie dann gl

gram von l'uechaim vnd Wolfgang von Hoffkhirchen jüngstlich beschehen, MÜ
khunfftiger verhuetiungderselbenobgedachtvnnserll.it ni CaWUiHlTi ainer
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ersamen Lanndschaft't antzaigen, das vnnsern gnedigs Begern vnd Maynung sey,

das sy dermassen bey Iren verordennten vnd Einnemern hanndln vnd Verordnung

thuen, das zwischen Inen khunfftigen der genielten Session oder annder Irer

Irrthumb halber khain versaumbnuss vnd vertzug der banndlung, wie dan jüngst-

lieh beschehen, ervolg, das auch der herrn stänndt personen verordnen, das

solch streittigkhait zwischen gedachten von puechaim vnd hoffkhircher gantzlich

hinlegen vnd zu enndt pringen , wo aber solch bey Inen nit verfänngkhlich sein

moeht, sollen vns vnser Rät vnd Comissari diesselben sambt Iren guetbedunkhen

zue verrer hanndlung, vnd furnemblich , an welchem die hanndlung erwinden,

berichten.

Daneben sollen vnser Comissari ainer Ersamen Lanndschafft antzaigen,

nachdem sy vns nun mermallen von wegen erledigung der policey angelangt,

das dieselb in den maisten ausgezogen Articln nun mer zu der genielten erledi-

gung khomen sein, allain das die fertigung darüber annderer geschafft halben

nicht beschehen ; dieselb werde noch mit dem fuerderlichisten ins werekh

gepracht werden.

Vnd wiewoll ain Ersame Lanndschafft in ainem sonndern vbergeben Articl

von wegen Verordnung der vier haubtleut Irer Kh. Mt. vnderthenigelich ange-

langt, so achten doch Ir Kh. Mt. das solch Verordnung nicht fueglich, als durch

ain Ersame Lanndschafft beschehen mug, derhalben waiss ain Ersame Lannd-

schafft dieselben vier haubtleut nachgelegenhait der Sachen auss der Russtung,

so dem bewilligten anschlag nach gehalten werden muessen, wie dann von anndern

lannden auch beschiecht, zuerwellen vnd zuverordnen, so setztn Ir Kh. Mt. nicht

zvveiffl, sonnder die phanndschafften werden sich von dem, das aus aignen Seckhl

geet, gepurlichs mitleiden zetragen nicht waigern.

Vnd beschliesslich, als wir der Irrung vnd strittigkhait halben, die sich

zwischen Burgermaister vnd Ratt der Stat Wienn, auch der anndern Stet vnd

Merkht des Ertzhertzogthumbs Osterreich vnder der Enns an ainem, vnd den

dreyen stännden, prelatn , herrn, Ritterschafft vnd Adl ermelts hertzogthumbs

an den anndern des Viertten taills der Weinfuer vnd gemains mitleittens halben,

so ermelltdrey stänndt von Iren heussern vnd guettern mit der Stat Wienn tragen

sollen, halben verabschidt haben, dieweil dazemall vber vnser geordennt Rätt vnd

lanndleutt hanndlungen zwischen ermellten Stännden die völlig guetlich ver-

gleichung nicht stat haben mugen , das wir zu khunfftigen lanndtag durch vnns

oder vnser geordennt Comissari zwischen ermelten paitheyen nochmalln guetlich

vnderhanndlung furnemen vnd zue enntlichen vergleichung der Sachen allen

möglichen vleyss vnd fuerdrung fuerwenden wellen, wie dann der Abschidt

merers in sich hellt, sollen darauf gedacht vnser Räte vnd Comissari obgemelter

strittigen Artickl halben zwischen gedachten Stännden aller guetlich mitl weeg

vnd fursleg versuechen, vnd nichts, das zur saehen dienstlich oder muglich ist,

vndeilassen , sy derhalben zue Guetlicher vnd enntlicher vergleichung zubewe-

gen vnd zepringen; wo aber vber all Ir furgewendt mugliche hanndlung die

guettlich vergleichung in nicht stat haben moeht, sollen sy vnns dieselben vnd

furnemblich an welchem taill vnd an was puneten solch guetlich hanndlung

erwunden gewesst, berichten vnd das obengedaeht Stenndt zu verer hanndlung

von stund an Ir gesannden benennen vnd abierdigen, also wann wir die zu verrer



hanndlung erfordert, «las dieeetben m ereehainen beraH aefnj M weilen ojii lautt

obberoerta gegebenabachiedta darinnen areHter hanndhing rerordnen, md li dem

Allen sollen ennelte vnser Itat iml ( omissari klüiinen mißlichen rieft! vnnder-

laaaen, daran Ihnen lymnaern willen md naymMag. Geben in vnser Btnl Wienn

9en II Ug Appril Anno Ote. 99, vnser Reich dos Komischen im !) vnil der ;nm- 1 I . Afl il l :. 19,

dem im LS,

Ferdinand.

Mll.

Ferdinand von Gotes genauen Komischer, zu Hungern vnd

Behaim etc. Khunig etc.

Instruction auf den Krsnmen geleiten vnd vnscre lieb getreuen Troyan
von Aursporg, Vorwalter vnnsers Statthalter Ambts , Marx Be eichen

von Leopol dstorf, Doctor , vnsern Cannzler der Niderosterreichischen

Lannde vnd Cristoffen Polten, vnsern Yiczthumb daselbst in Österreich,

vnsere Rate : VYas die von vnnsern wegen bey ainer Ersamen vnnser Lanndschaft

maera Ertzhertzogthumbs in Osterreich vnnder der Enns von vnsernn wegen

sament vnd sonders werben, hanndeln vnd ausrichten sollen.

Innen erstlich nach vberantwurttung vnnsers Credennzbriefs vnser gnad vnd

alles guets anzaigen.

Vnd Inen dann ferrer enndeckhen, Sy betten ain vnderthenigs wissen, vnd

wäre nach der lenng auszufuern bey vns für vnnot gedacht , wass raiss , sorg,

mue vnd arbait wir seither der Jungstgehaltnen Landtage vnd furnemblich als

vnnserer Niderosterreichischen Lannde Gesanndten vnd ausschuss Jungstiich

bey vnns in vnserer Stat Wienn gewest, vber vns genomen, alles darumben, das

wir bemelter vnnser getreuen Lannde schaden vnd nacbtail vnd Ir sonst vmb so

vil iner mit beschwerliche Ausgab verschonnen mochten , vnd furnemblichen

betten wir darumben vnder andern Sachen mit dem Turgkhen vmb ainen frid-

lichen Anstandt hanndlen lassen, vnd wiewol wir denselben auch erlangt, so

Wir er doeb von Ime , dem Turgkhen dermassen nicht, wie billich beschehen

bett sollen, gehallen worden. Derbalben wir zuverhuettung noch meiern vnd

grossem Schadens nicht rmbgeen mögen, nicht allain der lannde bewilligt

khriegsvolckh zum tail in anzog kbomen vnd geprauehen zelassen, wie dann

dasselb noch in wimlisch lannde zufurkhumbung der geschwindten vnfursehen-

lichen einfall vorhanden, sonder auch vermanung zuthuen, das sich bemelte

Lannde im fall der meiern not mit dem aufgopot vnd zuzug gevast machen,

welches dannocht sovil gowirkht vnd nuez gewest, das Sy vnnsere Krblanndt

die zeit her khain sonndern einezug oder schaden beschehen. des icnel von dem

Veindt beschwerlich vnderlassen worden wäre.

Wir hotten auch die Iridis oder anstandts li;inndliing mit dem Turgkhen

Muh sovil notdürftiger md noslieher , md derbalbea khain Cöeeten angesehen

geachtet, damit ron mnannnder aaehen, daran maerer Lannde vnd Lenf woi-

fart vnd khunftige merero Sicherung zum Höchsten beruert. desstattlichor vnd

rnbeeebwirKeher für die hanndt genomen vnd vnsere Lanmlt angeregte Ire

bewilligte Hilf auch dest geringer verrichten vnd laiston möehten.

Nun betten wir aber vnder andern md sonderlich das gemelten vnnsern

Kannden vnd leoten vor dem aeocharirtichen lasst vnd gerirüehait dei Turgkhen
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halber geholfteil werden khundt, für der notdurfftigisten , höchsten vnd pessten

werckh ains bedacht : Erstlich die hanndlung bey vnnserm lieben Brüdern vnd

Iierrn , der Rom. K. Mt. furzenemen vnd zefurdern , wie wir dann derhalben

gleichwol dazemal nicht mit Clainer vnserervngelegenhait weder vnserer person,

noch ainich vncostens allain vnnsern lannden zuguetem nicht verschannt, sonn-

der Vnns auf die schwär weyt Raiss in das Niderlandt begeben hetten.

Vnd fürs erst vnd furnemblich hetten wir für ain hoche nodturfft bedacht,

dem bisher geswebten Zwispalt vnd misshellungen der Religion vnd glaubens-

sachen als nicht den wenigsten puncten furzenemen vnd vnnsers tails sovil

muglich bey Irer lieb vnd Kh. Mt als dem Cristlichen vnd weltlichen Haubt vnd

Swerdt zefurdern vnd zehanndlen, ob derselb mocht zuvergleichung vnd ainig-

khait vermittelst götlicher gnaden gebracht werden.

Fürs ander, das alsdann durch solche verainigung auf zukhunfftigen

Reichstag ain gemaine , stattliche vnd härrige hilf nach gelegenhait des Turg-

khen anczug vnd Kriegsvbung möeht erlangt vnd in das werch gebracht werden.

Vnnd wäre also Ir liebe vnd K. Mt. auf vnnser Bruederliche hanndlung vnd

vermanung ermelter zwaier artikl halben bewegt worden, den furnembisten vnd

ansehenlichisten Chur- vnd fursten etlich tag davor vnnd den anndern kürczlich

hinach ainen tagzuHagenawzu benennen vnd auszuschreiben, vnd vns aufzulegen,

anstat Irer K. Mt. vnd für vns selbs auf solchem tag mit derselben furnambisten Chur-

vnd fursten zereden vnd zeratslagen , wie doch bed Artikl am pessten vnd nuz-

lichisten für die hanndt zenemen, des wir dann vnsers tails also volzogen vnd ain

guete zeit nicht, des der Sachen furdersamb vnd dienstlich gewest, vnderlassen, wie

dann daselbst zu weiter fruchperlicher hanndlung ain Abschiedt verfasst, eröffent

vndangenomen, den Ir hienach die K. Mt. wolgefallen lassen, also, das laut des-

selben das Cristlich gesprech yetzo dits Monnats zu Wormbs durch beder seits

gelert schidlich personen sein furgang haben sol. So haben auch alspald Ir K. Mt.

ainen gemainen Reichstag gen Regenspurg ausschreiben lassen, also das wir vnge-

zweifelter hoffnung sein, das mit ermelten Cristlichen gesprech vnd furtter mit

haltung des Reichstags, den gedachte K. Mt. allem wesen zu nie vnd guetem

in selbs aigen person zubesuechen des vorhabenns, dasjenig werde gehanndlt vnd

in volkhumenliehe wirkhung gepracht, das entlichen besluss Cristlicher ver-

gleichung vnd ainigkhait raichen werde, wie wir dann dasselb nach aller vnser

vermöglichait zefurdern zum höchsten begierlich vnd genaigt gewesst sein. Aus

dem gnedigisten furbedengkhen vnd gephlegen hanndlungen mag nun ainErsame

Lanndsehafft abnemen vnd spuern, mit was getreuem vleiss Mue vnd arbait wir

dises werckh zu erlangung bestimbter zwayer wichtigen Puncten gefuerdert,

welches allain von vns, vnnsern Lannden vnd leuten zu merer befridung, Wol-

fart vnd guetem besehenen, wie wir dann vnnuez achten, ainer Ersamen Lannd-

sehafft nach der lenng aufzufuern , was auf solcher gethanen vnd nach khunff-

tigen hanndlungen des yetzigen Cristlichen gesprechs vnd des nachkhomenden

Reichstags nicht allain vnsern Khunigreichen vnd Lannden, sonnder der ganzen

Teutschen Nation vnd gemainer Cristenhait für hohe erschiesliche nutzperkait,

Ruee, Fridt vnd Wolfart ervolhen mag, des pillich vnnser vnderthanen mit

erfrewtem gemuet vnd frolokhen, das nun die paan zu solchem hochen werckh

gericht, vernemen sollen.



mag .im Breeme Laaadacbaffll rennerkhen vnd erkhcnnen, was wir zu

erhaltaag frideai mit dem 'I'iii khcii ragesparl liniehi raeoeteai btnndli md
erheben mögen , daa wir eolcha tuen nii'lii raderleaeea, iber ellei deramben,

damit raneern getreuen lanndeo md lenten Ihm- perdea rnd beeebwirangea, die

tonst mit infgebea vnd raiOgea rber Sy ;ils rnrermeidHefa gelegt werden, so vil

mer geriageH rad geledigi werdea möchten.

Vnd ;ils wir alec rea der häaadlaBg des bestimbten hochwichtigen m
ron Hegenaw rerraekht sehi, m\\ raaa rader iugea rea mer ili liaem or( eae-

geachribea worden, wie Rbaaig Hanns von Rangern Todti rerecbidea mii Iref-

Fealicber aeffueraag vnd rermaynnag, das wir der sieben notturfltigeliefa aaeh-

deaekhea vnd fursehuag thun sollen, damit durch solch ableibtmg den Kunig-

reiehea vnd faraemblich raeera Erblannden nicht aaehtail vnd schaden errolgi

betten wir darüber hin vnd wider bewegaaaa gebebt vnd befunden, die der

Torekb, als der khunig Hannsen , wie offenbar ist, mer fnr sein eigen diener

vnd Schiaren gehalten, der Cron Hungern nachstellen vnd dieselb in sein vol-

khomenliehe Gwaltaam vnd beeaceaag zubringen rnderateea wurde, vnd we wir

nicht dawider evllende mögliche fnraebang dätten. das vnns vnd vnsern lannden

dardurch vnwiderpringlichs vnd letsts verderben erfolgen wurde . wie dann dem

Turggen zu seinemTyrannischen vorhaben nichts dienstlichers oder gelegsamers,

als die gewaltig Innhabung der Cron Hungern sein möcht , wie des ain Lannd-

schalTt aus vil vrsachen selbs bey Ir sonders zw eifl wol zu ermessen waiss.

Dieweil wir dann, wie oftenlich , mit khunig Hannsen in seinem leben ains

Vertrags, gleichwol mit grosser vnnser beschwäriing, aberdoch allain von fridens

vnd ainigkhait wegen eingangen wären, der vnder annderm lautter in sich hielt,

dachter Khunig Hanns bey den Stuckhen vnd guetern, die er in der Cron

Hungern in seiner gewaltsam hette, sein lebennlanng bleiben sollen, vnd das aber

nach seinem abgaag vnns oder vnsern erben dieselben seine verlassen Stuekh

vnd L'ueter, vnd in Summa die gancz Cron Hungern vnangeseben des, er ver-

lasse hinder sein Sön oder Töchter , frey an alle Irrung haimbfallen solle, wie

dann derselb Ärtiel in berörten aufgerichten vertrag mit merern ausdrukhten

Worten speeificirt ist, und derselb vertrag von Khunig Hannsen wilkhürlich enge-

nomen, verbriefl't , besiegelt, eigner hanndt vnnderschrihen, mit seinem getha-

ii. n Aydt vnd Jurament bestätligt , vnd furnemblich die ansehenliehisten seine

Hat, Lanndleut, dienner vnd parthey sich derhalhen gegen ran» auch verschrihen,

bewilligt vnd zuegesagt, so der Todtfall mit Khunig Hannsen beatimbter l

beschehe, dasselb also alles CrefTticIich ze halten vnd zcvniziechen :

Hat nun ain Krsame Lanndschafft zu ermessen , ob vns auf vnnsere treflen-

liche offenbare gerechtigkhait nicht zusteen vnd gebaren welle, der Cron Hun-

gern nachzetraciiten. welches wir aber vil mer dariimhen zcthnen bewegt sein.

damit dieselb nicht in des Turekhen hanndt khoine, vnd derhalhen vnnser Lannd

vnd Leat merkhlichs verderben verhuet werden W'icwol wir nun nic-lit s genaig-

ters wären, dann die Kinnemung bestimbter Cron Hungern Ofl allen <

zuvolpringen , so vnderstuenden sich doch diejenigen, so be.stimbten \ citr:t«_r

aebea KhonigHannsen beatltrad rieb dafaber rerobligiert, wider Ir aigea phliebt

vnd Coaaeieai vns darino nicht allein gweltige Errang vnd Eintrag tethuen,

der auch, das noch beschwarlieher vnd vnci isteiilich zuhören mit dem Turgkhen
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zupractiziern, Ine zu bewegen, Inen zu Irem posen verhaben hilff vnd beystanndt

zuthuen , vnd also die Cron Hungern in zertrennung zubringen vnd von der

Cristenhait abzusondern zu noch merer vnd höchster geverlickhait des Crist-

lichen volgkhs.

Nun hetten wir gleichwoll bey denselben widerwärtiger Personnen, Sy von

Irem vorhaben zu bewegen, gnetige hanndlung pflegen lassen , als die wir zu

verhuettung vnrats vnd pluetvergiessen zum höchsten genaigt sein; aber dieselb

hette bey Inen nicht stat gehabt oder erhalten werden mugen. Gleichwoll hetten

sich ain guete anzall der ansehenlichisten Lanndtleut in Hungern, die Ir Er vnd

Conscienz pas vor äugen gehabt, guetwillig an vnns ergeben offenlich pueblicirt,

also das Ir nun mer wenig wären, die sich desselben auf vnnser offenbare

gerechtigkhait verwidert hetten. Aber die maisten flegkhen vnd befesstigungen,

daran zum treffenlichisten gelegen, als Ofen, Kaschaw, Tomaschwar vnd auch

Sibenburgen wären in derselben widerwärtigen vnd vngehorsamen hannden;

derhalben wir, wie gehört ist, denCossten vnd Ausgaben zu derselben Eroberung

nicht vmbgeen möchten.

Nachdem vns aber an solchem vnnserm vorhaben zuerlangung der Cron

Hungern an der eyllennden befurderung zum höchsten gelegen gewest, so haben

wir vnangesehen aller vnnser beschwärlichen Ausgaben vnd Erschöpfung vnnsern

lannden vnd leuten zu hoffenlichen merern Versicherung vnd allem guetem nicht

vmbgeen muegen, sonnder vns in noch merer Ausgaben zubegeben vnd derhalben

in aller Eyll ain ansehnlich Khriegsfolckh zu Ross vnd zu fuess bey vnnsern

getrewn vnderthanen vnd verwonnten aufgebracht , darüber vns aber monatlich

sechczig Tausent Gulden Reinisch ausserhalb des Volkhs, so wir bey anndern

zevnderhalten erlanngt, vnd nicht darunder auffiaufft, vnd so die sach ainichen

verezug hette erleiden mugen , hetten wir gleichwoll nicht vnderlassen vnsere

getreue Lanndt vmb furderliche hilff zuersuechen. Wir hetten aber dasselb so

eyllendt zuthuen darumben vmbgangen , das wir vnserer Lannde yetzo in zeit

der Weinfechsung vnd annders, so ain yeder yetzo für all annder zeit zuthuen

hat, verschonnen wellen, vnd deshalben die haltung yetzigs Lanndtags vmb so

vill lennger angestellt, vnd vns mit aufbringung gellts so vil hoher angegriffen

vnd bemuet , vnd nichts , so zu disem werch dienstlich vnd muglich gewest,

bisher vnnderlassen.

Wiewoll wir vnns ainer Ersamen Lanndschafft mit weiter ansuechung gern

verschont hetten in bedacht des , das Sy vorhin vns vnd Inen selbst zuguetem

allerley hilften guetwillig gethan, wie Sy dann neben anndern lannden die

sechsjärig hilff, die zuachten, bezallt, auch zum tail die hilffen, so laut Jüngsten

der Ausschuss hanndlungen bewilligt worden dits Jars zuverhuettung der Einfall

in windisch Lanndt, auch ins werekh khumen lassen, also das solch beschwärun-

gen auf Sy gelegt , vnd auch sonnderlich die Teurung vnd Missrattung des

Getreidts vnd annderer profanndt vnd frucht Inen vrsach geben mocht zu

bedengkhen, das In beschwärlich, sich in ferrer purden vnd ausgaben einzulas-

sen: so hat aber ain Ersame Lanndschafft hinwiderumb zubewegen den beschwär-

lichen feindt , welchermassen sich derselb auf vnnser lanndt genähert, daraus

solch beschwärungen vnd Ausgaben erwachsen, vnd furnemblich , wo derselb

Veindt durch Eroberung vnd erlanngung der Cron Hungern nicht wider zurugg



u«'w i-nndi. mii erat dieen tanndon far gererligkiaH. mrderfceii vnd aaehtailli

for «K*r Tuer. auch inil mercnn bcschwärlichen Ohligni \ml Aus^ibcn daejenig,

leihamg göttlicher gnaden rtfkamdei iet, eiaier wider areeM

vml erlanngl werden möchte.

Vml eaaea derhalben die laea dahin iq bewegen, daa mtso zu diaaai waten

ainmannti inaananhKaaaaa aay . wie sich ranaar faretKcha Grafechafli TfreM

nit bewiHigaag ateer Banane geilte , dergleichen maer MargraJachali Mähren

vml indere Lannd( mit Irer hilft' auf vnnser ereueehen gaotwilKg, geharaaei md
furdersam eraaigt, angesehen das durch dits weich die verainigung \ ml vci -

gleirhung der Crea Hangern vnd daraus allen vnsern Lannden vml ganz-

slenhait dest mer Hue md Sicherung roligt für ains.

Zum inndern die Erweitterung der Qraaieen-md das der veindt dardnreh

von diaea lanndea deeter ireitter gewenndt wirdet. Zum dritten das dardnveii

die Kinezug in vnnsere Erhlanndc verhuett, die Granicz sovill weitler hindan

stergkher baaaaai vnd die Einfall, die sonst alsvnwidersprcchcnlich zuhesorgen,

verhuett , die vnderthonen in Irem Thuen vnd wesen dest freier gemacht. Zum

vierten vml furnemhlichisten, so gesellen wirdet, das wir mit vnnserm vnd

vnserer getrewen vnderthonen darthuen die Cron Hungern in vnnser gwaltsam

bringen, das wir die gewallig vnd auch hiirrig hilff, wie für gnet aageeahCB

wirdet, von den Reiehsstennden dest pas begern vnd auch sovill statlicher

erlangen inugen, das auch dem Turggen sein vorhaben ains gewaltigen Zugs

sovill beschwerlicher ankhumen, aber wir hinwiderumb dest pas widerstamlt vnd

alsdann zu solchem die fursehung der profannt vnd alles anders pessev vnd

leichtlicher als vor haben vnd erlangen, vnd zum meisten vnd höchsten, das Imc

durch erlangung der (Von Hungern nicht ain klaine macht vnd inesall der

geringen pherdt . dardurch er sonst all sein begern vnd Tirannisch vorhaben

disen lannden erst erlangen, abgestrigkht vnd mit denselben nicht die

wenigist gegenwör gethon werden mag, wie dann ain Ersaine Lanndschaflt selbst

ermessen , was vnczelliger fruchlperkait aus diesem werch , so des , wie wir zu

da« Alaeaehfiget getroster hoft'nung sein, glücklich furgeet . ervolgen mag,

vnnot lennger auszufueren.

Aus den md andern vrsachen vill mer betten wir nicht khunnen oder mugen

vmbgeen ain Krsame Lanndschaft't abermals uuli stattliche hillf anzusucchen.

angesehen das ermelt khriegsvolgkh ain Zeitlanng als \n\crmcidlich vnderhalten

werden miisst. damit wir stattliche hillf bev den Keichsstennden aigner Person,

wie es dann in denselben vml anndern sachen \ill furderung gepern wurde.

baaneebea Bingen, mit geaedigieter reraaannag, gemelte Lanadaabail wolle

liwiirt sein vorgethonen Ausgaben vnd purden. sonnder dieselb guetwillig

zu veriucllcm weich md vorhaben in Kyll ain Summa gellts.

als nemblich rier vnd iwaiaetg Taaeeal galdea ReiaJaen in dreien monaten, als

den ersten drittail, in ainem Monat nach haltung dits L:.nndtags. vnd dann die

anndern zwen Taill die volgemlen zwen .Monat, in \ edem Monat in sonnderhait auch

ain drittaillzu volkhuincnlicher bezallungbestimbter Summa gelts richtig zu machen

vnd zu erlrgen, damit wir. wie NM iteet, das Khricgsvolgkh mochten im fehlt erbal-

ten, so mochte ain Krsame I-anmls'-hafl't [nen selbst zu volziebung dil/. mni8fl

rens zu hilfl* nemben dasjenig, io an dar ferten Im willigung beroreteet, darinn
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wir dann ainer Ersamen Lanndschafft sovill muglich ist verschont haben. Ob

Inen dann an demselben etwas abgieng, das möchten Sy durch ain clains Anslegl

erstatten; so mögen wir auch woll leiden, das ain Ersame Lanndschafft zu

solchem gelts Iren aigen Zalmaister verordnen, damit Sy sehen , das dasselb

nicht änderst wohin , dann vnser begern gestellt ist , zu gemainer aller lanndt

notturfftvnd dem gemelten wichtigen werch ausgegeben werde, des gnedigisten

versehenns , ain Ersame Lanndschafft werde aus erzeilten vnd andern vrsachen

hierinn khain beschwärung tragen oder waigerung suechen, dergleichen das

sich ain Lanndschafft mit dem zuezug auch in beraitschafft schigkhen werde,

also wo man im fall der meiern not, des der Almechtig verhuetten welle, des-

selben durfftig, derselb in Verfassung vnd an der hanndt sein mög, den wir aber

on sonder hohe vnd grosse Not in khainen weg aufmonen oder gebrauchen

wellen, wie wir auch darfur halten vnd hoffen, desselben nit not sein werde;

mit waiter gnedigster vermonung, ain Ersame Lanndschafft welle Ir hilff bestimb-

termassen mit dem aller eyllundisten vnd furderlichisten vnnser grossen not-

durffi nach ins wergkh bringen. Dann wo ain Ersame Lanndschafft zu vnnser vnd

Irer selbst vnvermeidlichen notdurfft hierinn , wie wir vns gar nit versehen, Ir

vnderthenig vnd getreu hilff nicht thuen wurde, etwo aus vnserm vnvermugen

obgemelts furnemens ainiehe nachtaillige versaumbnuss oder schaden , also das

wir das Rhriegsvolgkh nicht vnderhallten möchten , ervolgen wurde , das dan-

nocht ain Ersame Lanndschafft dises vnsers gnedigisten ansuechen vnd das an

vnserm muglichen darthuen zu Irer wollfart nichts erwunden gewest, vnderthe-

nigist ingedengkh sein welle.

Neben dem hettenwir auch ainer Ersamen Lanndschafft nicht pergen wellen,

nemblich das wir vns der hanndlungen , so wir Jungstiich mit der Lanndt Aus-

schuss gethon vnd furnemblich erinndert, das dieselb dahin gestellt vnd von

Inen, den Ausschüssen, vnderthenigclieh begert worden, das auf yetz verschinen

sannt Michels tag ermelter Lannde zusamenkhunfft widerumb beschechen solle,

Weiter von den beschwürlichen obligen , wie denselben enntgegen gangen wer-

den mocht, notturftigclich zuhanndlen , wie dann derselb besluss vermag. Nun

wären wir nicht annderst dann gnedigclich bedacht gewest, solches in sein wür-

khung vnd Vollziehung khumen zulassen, wo sich das wesen vnd die Leuff, wie

gegenwurtig ist, nicht so hoch verändert vnd verwandlt betten, dann wie sich

dieselben bisher, wie zum Taill hievor meidung davon beschieeht, verloffen vnd

zuegetragen, vnd wie die yetzo noch steen, so khunndenwir nicht ausraitten noch

befinden , das muglich wer , die Zusammenkhunfft diser Zeit mit ainichem nucz

oder fruchtperkhait zuhalten, oder sovill zeit zu erlangen, angesehen, wo wir zu

solher zusamenkhunfft gleich greiften wollten , wie wir dann sonst mitgnaden

genaigt waren vnd es gern Sachen , so wurde ain notdurfft erfordern , erst

Lanndtäg zuhalten, zusambt dem , so wurde ain lannge zeit hingeen vnd ver-

sleihen, bis solcher zusamenkhunfft halber von vnnsern Khunigreichen vnd Lann-

den die vergleichung beschähe, wie ain Ersame Lanndschafft des aus vorerfolg-

ten hanndlung ain guets wissen trueg , vnd das noch beschwärlicher , so wir

solche zusamenkhunfft hanndlung auswarten müssten , wie mittler weil die

Hungrischen hanndlung, dergleichen die persondlich besuechung der Reichs-

hilffen anstellen, zu was versaumbnuss, vnnderbringlichen nachtaill vnd scha-
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«Ich solches gcraichcii wurde . des li;it ain Krsamr Lanndschafft leiehtlieh zu

hodlMin^kllOII.

Deroeben 10 bei inen iln Ersamo Lanndschafft zu erwegen , das in allweg

allem wosen \m\ disen lannden zuguetem nuczlieh, würkhlioh vnd goel war, das

wir ligner perton bey nroeerai lieben BreederntBd Herrn, der R«"»m. Kk Mi.

wären: dann durch dieselb vnnser gegcnwurtigkhait vnnsers verhoffens zu der

enntlichon rergteiebong rnd erlengung itetlieher hilff dasjenig erhebt, gehanndlt

\nd dfrigirt, dos vielleicht sonst nicht, oder aber mit nierer hcseliwärlichkait

vnd saumbnuss zuegeen wurde, derhalben wir vns auch, wie bisher, khainer

mue, Arbait oder vncosstens betauren lassen wellen alles von wegen vnserer

Lanndt Hettung vnd wollfart.

Vnd dieweill ain Krsame Lanndschafft nun mer vor äugen sieht, mit was

treffenlichen grossen hanndlungen vnd sachen mit der fron Hungern vnd im

Reich wie beladen sein , die khainen verezug erleiden wellen , so khumen Sy

selbs erkhennen, das wir ditzmalls die willfarung der zusamenkhunfft nicht Ihnen

mögen, dann ye dieselb aus erzeilten gegruntten vrsachen mer nachtaills vnd

hinderung alles gueten , als frucht geperet, welches wir also ainer Ersamen

Lanndschafft vnnsers notdurfftigen bedenngkhens hierinn ain wissen zu haben

anzezaigen nicht vnderlassen wellen, des gnedigisten Versehens, ain Ersame

Lanndschafft werde solches khain beschwärung tragen, sonder die vnderlassunu'

selbs für ain vnvermeidliche notdurfft achten; so aber solch zusamenkhunfft

kunfftigelich für nuez vnd guet angesehen vnd angezaigt wirdet, wellen wir

dieselb verrer in würkhung khumen zulassen in khain vergessen stellen.

Vnd dieweil sich die hanndlung, wie gehört ist, in vill weg hoch vnd gross

zuetragen, derhalben vnser notturfft erfordert, mit zeitigem vnd nemblich

vnnser getreuen Lannde Rat darinn zuhanndlen, so sey vnser gnedigs begern an

•ain Lanndschafft, Sy well ain, zwo oder drey personen aus Inen benennen , die

wir in furfallenden gnotigen Sachen zu vns erfordern vnd berueffen mugen,

inmassen wir an anndere vnnsere lanndt auch begern. Wir wellen aber bedacht

sein, dieselben personen on sonnder treffenlich vrsach nicht zu erfordern , son-

der Inen so vill muglich ist vor vergebenticher mue vnd Cossten zuverschonen.

Vnd wellen vns also ainer Ersamen Lanndschafft gnedigelich vnd enntlich

versehen, dieselb werde sich der begerten hilff halben vnderthenigelich vnd

woll erzaigen vnd zum höchsten angreiften, wie des vnser vnd Ir selbst notturfft

erfordert, wie dann vnser gnedig vertrauen steet. Was wir dann mit »nserer

person der sachen zuguetem allenthalben thuen vnd hanndlen mugen , solle an

vnserm getrewen vnd gnedigen darthuen angespart alles vnsers Vermögens, wir

bisher, nichts erwinden. Welcher wir gegen aine Ersame Lanndschafft vnd Ir

yedem in sonderlich in allen gnaden bedenngkhen wellen. Geben in vnser Stat

Neustat den vierten tag Octobris Anno etc. im Vierczigisten, vnser Reiche

des Romischen im Zehenden vnd der anndern im vierzehennden.

XIV.

Ferdinand von Gottes gnaden Rom ischer, zu Hungern vnd
Rehaim etc. Khunig etc.

Ersamer gelerter vnd getreuen lieben. Als wir euch zu yeezigem ausge-

schrieben Lanndtag zu vnsern Ratten vndCommissarien, den Furtrag laut vnserer

Archiv. XIII. 24
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gefertigtn Instruction vnd Credennz ainer Ersamen- Lanndschalft in Osterreich

vnder der Enns zuthuen, furgenomen vnd verordent: So bevelhen wir euch

sovil weitter , das Ir von vnnsernt wegen neben der Lanndtags hanndlung

gedachter ainer Ersamen Lanndschafft furtraget vnd anzaiget, ain Ersame Lannd-

schafft truege gleich wol guets wissen, welher massen sich der Jungst der Lannde

Ausschuss Bewilligung vnd Beschluss dahin erstregkht vnd gelenndet , das zu

verhuettung der vbrigen Einfell , Schaden vnd nachtaill von den lannden ain

anczall pherrdt vnd Marhalosen gehalten vnd an Ort vnd Ennde, alda es von

nötten angesehen, gelegt werden sollen. Wir hetten aber aus dem genedigisten

bedenngkhen, das wir vnseren getreuen Lannd schafften mit den ausgaben gern

verschonen wolten, die erforderung solher bewilligten hilff mit mass angestelt,

vnd wiewol sich ain Ersame Lanndschafft endtschuldigt, das Sy Irer bewilligung

nach die gerussten pherdt zusehikhen nicht bekhomen möchten mit vnderthe-

nigsten bit, Inen zuzelassen, das Sy für ain gerüsst pherdt zway geringe vnder-

halten vnd schickhen möchten, das wir auch genedigclich bewilligt vnnd zuege-

lassen; So hetten wir doch dieselben geringen pherdt biss anheeraus vermelten

vrsachen zuerfordern auch vnderlassen. Dieweil aber ain Ersame vnser Lannd-

schafft aus yetzigem Lanndtagsfurtrag vernomen, welcher massen wir aus not-

wendigen wichtigen vrsachen, vnd furnemblichen das der Türgg sich in die Cron

Hungern nicht eindring, vnnsern Lannden vnd Leuten zu guetem des Vorhabens,

Ofen zu belegern vnd zu erobern , wie dann vnnser Obrister vnd das khriegs-

volckh nahent oder numals schon vor Ofen were, hetten wir vnserer Nider-

osterreichischen Lannde notdurfftvnd Sicherung vnd die abstellungvnversehenlichs

nachlails gnedigclich bedacht, vnd nemhlich dieweil wir in fursorg steen muss-

ten, das Turgg weyllandt als der noch nit zu gehorsam khomen, so er die Oster-

reichischen Gränntzen also ploss vnd vnversehen wusst, das er sich mittlerweil

mit weillendt khunig Hannsen Leuten vnd Pherdten vndersteen möchte , in

ermelte vnsere österreichische Lannde Einfell vnd beschedigung zuthun , dem

aber zufurkhumben so hetten wir für ain vnvermeidliche notdurfft bedacht, es sey

auch vnnser genedig begern vnd vermanen an ain Ersame Lanndschafl't, Sy welle

Ir bewilligt anczall pherdt, alweg zway geringe für ain Gerussts zu vnderhalten

furderlich vnd eyllendts annemen lassen vnd dieselben an die Grennzen zu ver-

warung vnd Sicherung des lannds legen, damit die zu allen furfallenden not-

durfften gebraucht werden mugen. Vnd nachdem aber ain Ersame Lanndschafft

bedennkhen, Sy möchten dieselben geringen pherdt so eyllends nit bekhomen,

vnd so nur das Gelt vorhannden , wie wir dann achten dasselb beyeinander sey,

so versehen wie vns gar palt vnd eyllends guete hussarische pherdt aufzubrin-

gen, allain das ain Ersame Lanndschafft die bezallung ordenlich darumb thuen

lassen. Ain Ersame Lanndschafft solle aber nicht annderst dann dafür halten,

das wir Ir hierinnen zum höchsten verschonen wollen, damit vnnotdurfftiger

Cossten verhuet vnd solhe pherdt vber die scheindlich not nit lennger gehalten

werden. Aber in sonnderhait sey vnser gnedigs begern, das ain Ersame Lannd-

schafft denselben Iren Reittern ainen solhen bevelh geben , wann die Graniz on

sorg vnd geverlichkait ist, das Sy vnnserm Obristen Veldthaubtman in Hungern

auf sein begern zuziehen vnd sich des nicht Wägern , des aber auch nitt änderst

dann aus der hochen nodturfft vnd den Lannden zu guetem besehenen sol , wie
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wir dann im gleichem feil ainer Kisamcn l.aiiud.schail'f ob der BWM viul) Iren

bewilligten Aiiznii geringer pberdf nah btnndlen Intten. Wellen rat also gene-

digklioh rerteben, tin Brennt [<n
ftn4ffhtW nwdt Ir stillt nodtarfll blerinnen

bedengkhet vnd derhalben vnabslcgiger gehorsamer Anntwuert gewertig sein.

Vnd was Ir also bey ainer Lanndschafft ausrichtet, vns dttttlbtt furtlcrl it-li in

schrifft erlnndert . vnd Ir thuet daran vnsern gefeiligen willfti vnd Mainung.

Geben in vnnser Stat Neu s tat den achten tag Octobris Anno etc. im vier- 8. Oct. I

zigisten, vnserer Reich des Romischen im zehenndten vnd der anndern im

vier/.ehennden.

Ferdinandus.

Ad mandatum domini Regis proprium.

G. Gennger Dr.

Vicecannzlcr. H. Weisperger.

Dem Ersamen gelerten vnd vnsern lieben getreuen Troian von Aursperg

Verwalter vnnsers Stathalter ambts, Marxen Beckh von Leopoldstorf vnnserm

Cannzler vnnser Niderosterreichischen Lannde vnd'Crlstoffen Polten , vnnserm

Vlztumb In Osterreich vnder der Enns sammt vnd »onnderlichcn.

XV.

Ferd inandt von Gottes gnaden Romischer, zu Hungern vnd

Behaim etc. khunig etc.

Ersamer gelerter vnd getreuen lieben. Wir geben euch gnedigkhlich zuer-

khenen, das wir alles das khriegsvolckh, so wir zu einnemung der Cron Hungern

zu Ross vnd Fuess zusamen gebracht, der negsten für Ofen, denselben fleckhen

7u belegern vnd einzunemen verordent, wie dann vnser Obrister sambt ermelten

Khriegsvolkh seinen an vnns Jungst gethan Schreiben nach gestrackhs darfur

verruckht. Nun langt vns aber glaublich an , wie der Turckh in ansehenlicher

besamblung vnd Rüsstung des furnemen auf Ofen zuziehen vnd dasselb zuretten,

derhalben ain hohe vnvermeidliche notdurfft, so vil möglich ist, fursehung vnd

Verordnung zuthuen, damit dasselb vnnser khriegsvolckh nicht nachtail oder

schaden leide, oder vnausgerichter Sachen abgetrungen werde , dann wo ain

solcher misrat (des wir nicht hoffen vnd der Almechtig genedigelich verhuetten

welle) beschech, so habt Ir vnd mcnigelieh zubedennklien, zu was merkliehen

vnwiderbringlichen nachtaill vnd schaden solches vnsern Khunigreiehen vnd zu

vordrist disen lannden geraiehen wurde, derhalben so ist vnnser bevelh, Ir

wellet ainer ersamen Lanndschafft neben oder nach dem Lanndtags flirtrag des

Anczugs halber in beruertcr Instruction begriffen, sovil ernstlicher vermanung

vnd anhaltung Ihnen , damit Sy sich in bedacht ermelter vrsach mit demselben

rareresogenlieb gefast vnd berait machen, also wo es die notdurfft erfort.

das solcher anczng mit e\ll vnd furderung benebelten Hinge Ain Krsame

Lanndschafft solle sich aber des enntliehcn versehen , «las wir Innen , sovil

muglich ist, verschonnen wellen vnd m> derselb aus der not gleich hesclulnn

mildste, Sy nicht lennger, als es die notdurfft erfordert, aufhalten, sonnder

Sy Infi eeist widerumb abschaffen vnd liaimh liehen lassen wellen, wie wir dann

nicht zweifln, ain Krsame Lanndschafft selbst dahin gen Iren nach»

24»
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vnnd schaden in denvnd annderweg zuverhueten vnd zufurkhumen, wie Ir zuthuen

wisst, vnd was euch für Antwuert begegnet, vns desselben furderlichist berich-

tet. Darantuet Ir vnsern willen vnd Mainung. Geben in vnser Stat Neustat am
0. üct. 1540. X. tag Octobris Anno etc. im XL. Vnserer Reiche des Romischen im Zehennden

vnd der anndern im vierzehenden.

XVI.

Auf Romischer, zu Hungern vnd ßehaim etc. khunigclicher Mt. etc. vnsers

allergnedigisten herrn Credenz, Instruction , zweien beiliegenden bevelhen vnd

Muntlichen Werbung, so Ir K. Mt. Verwalter des Statthalter ambts, Nideroster-

reichischer Canczler vnd vitzthumb als Comissarien vnd Räte etc. denen Lannd-

leuten, sovill der von den vier stennden des Ertzhertzogthumbs Osterreich vnder

der Enns gar in khlainer Anczahl beyeinander in dem lanndtag des XIII. tags

ditz Monats Octobris gegenwuertigen vierzigisten Jars hieher gen Wienn aus-

geschrieben vberantwartt vnd furgetragen, Ist derselben getreuen Lanndleut

vnderthenigister bericht vnd antwort.

Erstlichen sagen Sy Irer Kh. Mt. zueempoten gnedigen willens vnd alles

guets vnderthenigisten danngkh mit erpietung, sich gegen Irer Kh. Mt. alzeit in

aller gehorsamen vnderthenigkhait zuhallten.

Verrer haben die Lanndleut, so in weniger Anzall, wie vorgemelt, neben

hochernennter Kh. Mt. gnedigisten hochloblichisten aigen personndlichen schwä-

ren weiten Rais, sorg, mue vnd Arbait, so Ir Kh. Mt. zu vnd bei Rom. Kheys.

Mt. etc. derselben Irer Mt. liebsten herrn vnd ßruedern vnserm allergenedigisten

Herrn in dasNiderlandt vnd an annder ort vmb verhuettung der Lannde schaden,

Nachthaill vnd andern willen (daraus dann nicht allain Irer Mt. Khunigreichen

vnd Lannden, sonnder ganzer Teutscher Nation vnd gemainer Cristenhait für

hohe erschiessliche Nuczperkhait, Rue, fridt vnd wolfart ervolgen muge) vber

sich gnedigist genomen, furnemblichen der hanndlungen fridlichs anstandts

wegen gegen denTurgkhen, dardurch dannoch bisher dise Lanndt dess sicheree

vnd mer bewarlichen gewesen , nach lenngs mit merer inhallt vnd gnedigisten

enntdeckhen in aller vnderthenigister gebuer auch erfreutem gemuet vnd frolog-

khen zufurdrist, das Ir Kh. Mt. also mit gesunndt vnd freiden widerumben

ankhumen , vernomen. Welches alles Sy sich als Irer Mt. gehorsamen vnder-

thanen wegen Gott vnd Irer Kh. Mt. für sich selbst vnd die abwesenden Lanndt-

leut ainer Ersamen gemainen Lanndschafft zum höchsten bedangkhen.

Vnd als Ir Kh. Mt. von wegen Khunig Hannsen von Hungern Todts vnd ver-

schaidens treffenlich ausfuerung vnd vermonung thuen, das nun der Turgkh der

Cron Hungern nachstellen, vnd dieselb in sein volkhumenliche Gwaltsam vnd

besaczung zubringen, sich vnderstee, wo nicht darwider eillends mugliche fur-

sehung besehene, dardurch erst disen lannden geverligkhait, verderben vnd

Nachthaill vor der Tuer erscheinen würde etc. wie dann leider sorg vnd vor

äugen, das doch der Almeehtig barmherzigclich verhuetten , seinen zorn von

vnns wennden vnd abstellen welle, vnd die Lanndleut hierauf nur herzlieh vnd

begierig wären, auch selbst für ain vnvermeidliehe notturfft erkhennen, hocher-

nennter Irer Kh. Mt. hochwichtigen väterlichen gnedigisten Erczellung, vorhaben
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vnd hegen ndaHhnigitU rnd schuldige irilftTOOg vnd ain nierers also in

Kill zulaisten :

s«. iber sich mgetngen, daa der Laandtleai ditzmalls hie so gar Sa el

Anc/.iil, loaaderlieb von daa drajaa Sttandea , Prälaten, barra rnd Ritter-

tchaffl (in maaaaa sieh vor noch nie befunden) takhninen, daa vielleicht aae

der polen vnlloiss erfoligt. aria dann derLanndlcnf na Ulli nur auf horensagen,

wie aia Lanndtag ausgeschrieben sei, darbei kliain pot nie gewest , vergebens

liie aiaehiaaa rnd ankhumen sein , auch woll das Lesen an den pessten orten

noch yetz am niaisten ist, haben dennach Ir K. Mt. selbst gnedigist zuerwegen,

wo Sy lieh gleich, wie dann anschlichen von Noten, in weiter oder ain Neue

Anlag tinlieaeea , das solches von den anndern abwesenden des sy sich mit

niehte mächtigen noch annemen Bingen, auch des von Inen khainen Gwallt in

diterEylle, auch weil noch die vorigen Ansleg merers^Taills ausstenndig, vnvoll-

togaa beliehe, daraus allain , wo sich Ir Kh. Mt. vnd annder also darauf ver-

trösteten, zu inererm nachtaill vnd Verhinderung, dann zu guetem raichen vnd

volgen wurde.

Khurzlichen weill nun mer nicht zu feirn vnd angezaigter eehaffter nach

die Lanndtleut von den Stennden in jüngster Ausschusshanndlung befunden, das

sich derselben von den Erblannden vnd fürstlicher Grafschaft Görz aufgerichter

besluss vnd vergleichung, das die bewilligt hilf dits vierzigisten Jars an die

Granizen oder ort, wie die gelegenhait vnd notturfft wider den Turgkhen erfor-

dert , anzulegen vnd zugebrauchen etc. Ienndet , das dannocht Irer Kh. Mt.

gnedigisten begern vnderthenigist vnd gemäss woll enntgegen gegangen

werden mag.

Nemblichen wie Ir Kh. Mt. selbst von denjenigen, so an der fertigen bewil-

ligung vnd den gerussten pherdten, so bisher nit gehalten worden sein, bevor-

steet, gnedigist erwegung thuen, wie hoch sich dann solche laufft, so davon

noch änderst das volgkh im Windisch Lanndt disem Ertzhertzogthumh Oster-

reich zuegehorig gehallten vnd versoldt werden solle, dieselb Summa dess

weniger vnd geringer wurde, vnd alsdann zu der Eill von derselben vbermass

zu besicherung ditz Lannds Granizen, vnd wie die notturfft wider den Turgkhen

eraischt, auf ains oder zway Monat Topliert, in geringe pherdt vnd fuessvolgkh

(neben den anndern Irer Mt. Erblannden gleiehfalls darthuen) zuverwenden vnd

zu gebrauchen seie , mit angezaigter gehorsamen Lanndleut vnderthenigistem

anrueffen vnd bitten, nachdem solch angezaigt Hesst vnd Gellt, wie hievor ange-

zogen , noch vnbezallt vnd bey den armen Lanndleuten so eyllundt nicht ein-

gebracht werden mag , auch wie sy von den verordneten erinndert, das yetzt

auf khunfftig Martini die sechsjarig hilft" zu erledigung der herrn vnd sonder

personen die sich darumben verobligiert haben erlegt, auch ander, davon man

vntzher auf Interesse beschwerlich enntlehet, bezallt werden müssen (welches

alles on das nicht vorhannden) weiter bey niemants nichts auszubringen «

Ir Kh. Mt. wellen als ain allergnedigister Herr hierinn gnedigist vnd väterlich

bedacht sein. d;irdureh was also zu disem cillemlen vorhaben dienstliehen \ml

furdersamb Gellt zu anlicipiern, Verordnung thuen, welches alsdann, ftopaldtdie

Analeg vnd Aus>tenndt einbracht werden, wie man dann nun in rbfUMJ fttd

hanndlung, darinn die Lanndtleut samht den verordnetnn auch kliain mue noch
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feir sparn vnd vnderlassen , widerumb vnd on allen verczug entrichten vnd

bezallen wellen.

Sovil dann den Zuezug belanngt, wie derselb in der Ausschuss vnd volgen-

den Lanndtagshanndlung bewilligt vnd zugelassen worden, soll auch IrerKh. Mt.

gnedigsten vermonen vnd letztem bevelch nach sambt vnd neben den anndern

lannden in würkhung vnd volziehung vnderthenigist gebracht werden, doch das

nach Irem Kh. Mt. derselben gnedigisten vnd väterlichen aigen anpieten nach

sovil
:
!muglichen in beden Articln des Zuezugs vnd anndern, wie hievor , zu

Vollziehung der ausschuss hanndlung dienstlichen verschonnt vnd erspart werde

Vnd wellen sich also Kh. Mt. die getreuen Lanndleut neben Irer glaubwür-

digen vnd pillichen entschuldigung, das Sy in mergkhlicher khlainer Anzall vnd

sich der anndern zubeladen aus angezaigten vrsachen nicht macht noch gwalt,

als Irem Allergnedigisten Erbherrn vnd Lanndsfürsten in derselben Beschucz vnd
* beschwörung vnderthenigist bevolhen haben. Actum Wienn den XVII tag Octobris

Anno etc. im vierzigisten.

XVII.

Romischer Khunigl. Matt. etc. vnnser allergnedigisten Herrn vnd Lanndt-

fürsten Verordnten Comissarien vnd Räten etc. auf der Lanndleut, so von den

vier stännden hie beyeinander vbergegeben schrifflichen bericht vnd antwort,

mundtlich furbringen, das Sy in dreyen volgenden Articln Erleitterung begert

vnd weiter anregung gethan haben, wie dann bemelt Lanndleut vernomen, ist

derselben Lanndleut gehorsamer vnd Iautterer Bericht.

Erstlichen von wegen der Summa , wie hoch sich der Rest, was der Aus-

schuss hanndlung vnd Bewilligung nach von disem Landt noch nicht verriebt

worden, erstregkhe sich vngeverlichen vnd beileuffig in die zwainzig Tausent

gülden Reinisch.

Zum anndern, das die, welch Ausstänndt schuldig, zu furderlicher bezal-

lung gebracht oder Gellt entlehent werden solle etc. des sein die Lanndleut

sambt den verordnten vnd Einnemern, wie in der schrifft begriffen, vnderthe-

nigist erpüttig vnd willig , auch solche volziehung den Verordnten vnd Ein-

nemern amtlichen aufzulegen, Gellt wie bisher beschehen, furzubringen,

befleissen werden.

Doch hierauf an die Rom. Kh.Mt. etc. der Lanndleut vnderthenigist anruef-

fen vnd bitten , nachdem auf khunftig Martini die sechsjärig hilff erlegt vnd

beczallt werden soll, das Ir Mt. gnedigist weeg vnd mittel furnemen, wo darinn

in ansehung der augenscheinigen Not vnd Cristliehen Obligen ain stillstandt

beschechen, das desst statlicher vnd furdersamer solch Gellt von ainer Ersamen

gemainen Lanndschafft ervoligen vnd erstatt werden möchte.

Zum dritten vnd auf den lesten Articl von wegen benennung zwaier oder

dreier personnen, wie in Kh. Mt. furtrag gemelt etc. Weil die Lanndleut der

dreier Stänndt in clainer besamblung, das Inen solches auch nicht, wie vnder

andern Ir bericht vnd antwort vermag, nicht geziemen welle; lassens demnach

bey der vorgegeben schrifften beleiben, vnd thuen sich Irer Kh. Mt. als Irem

allergnedigisten Herrn vnd Lanndtfursten in vnderthenigister Gehorsame bevelhen.
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Ob der Salzburgcr Erzbischof Gcbchard

der Gurker Kirche Friesach entzogen

Uli 1

Erzbischof Thiemo ihr selbes vorenthalten habe?

Von

Gottlieb Freiherrn von Ankershof'en,
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In der dritten Abtheilung der von dem Herrn Prof. Im. T angl verl'assten

Monographie über die Kppensteiner i
) lesen wir, dass das von der Gralin Hemm.»

nach (iurk geschenkte, dieser Kirche angehörige Friesach von dem salz-

burger Erzbischofe Gcbehard der G urker Kirche entzogen und von dem Erz-

bischofe Thiemo dieser Kirche vorenthalten worden sei. Herr Dr. Tangl

begründet seinen Vorwurf mit der Behauptung, dass Friesach, obschon

selbes von der Gräfin Hemma dem von ihr zu Gurk gestifteten Frauenkloster

geschenkt und diese Stiftung von dem salzburger Erzbischofe Balduin bestätiget

wurde, dennoch in derFolge nicht in dem Besitze von G u rk, sondern in dem der

Kirche von Salzburg gefunden werde. Wir wollen untersuchen, ob diese Behauptung

richtig und somit jener harte Vorwurf auch ein gegründeter, gerechter sei?

Am 2. November 861 vergabte K. Ludwig der Deutsche mehrere seiner

Höfe, welche die salzburger Kirche bisher als Beneficium besass und unter die-

sen auch die curtis ad Friesach in das Eigenthum der salzburger Kirche

unter Erzbischof Adalwin 2
). Wann und durch wen, ob durch K.Ludwig den

Deutschen (ex parte nostra) oder durch einen Andern (ex alterius cujuslibet

parte) die curtis ad Friesach der salzburger Kirche als Beneficium verliehen

worden sei, vermag ich wegen Mangel an Geschichtsquellen nicht zu bestimmen,

nur getraue ich mich nicht , diese Verleihung in die Zeit der Christianisirung

Kärntens durch die von dem h. Virgil ausgesendeten Glaubensprediger hinauf-

zusetzen, weil mir die damaligen Zustände, wie sie uns der ungenannte Bericht-

erstatter über die Christianisirung der Karentaner-Slawen schildert, nicht so

geartet scheinen , um Gütererwerbungen durch die salzburger Kirche oder

einem dauernden Güterbesitze derselben günstig zu sein. Jedenfalls geht aus

obiger Urkunde, meines Eraehtens so viel hervor, dass die salzburger Kirche

die curtis ad Friesach mit Eigentumsrecht erst durch K.Ludwig den Deutschen

am 2. November 861 erhalten habe.

Vermöge eines am 9. und 10. Mai 928 zwischen dem salzburger Babieehoffl

Adalbert oder Odalbert und dem edeln Manne Weriant und d.r Frau des Leta-

leren Adalswind stattgehabten Tauschaktes vergab Krsterer den beiden Letzteren

den Hof Friesach (curtem Fries ach) nebst der (hierbei) befindlichen

Kirche, den Zehenten, den Gebäuden, den dort ansässigen Eigenleuten sammt

allem Zugehöre und auch andern genannten Eigenleuten mit der Bestimmung,

dass das Übergebene nach dem Tode Weriants . der Adalswind, der Sühne

Perchtold und Pernhart und der Töchter Hildigard und Yu.»z«i der salzburger

Kirche wieder als eigen anheimfallen soll
:i

). Wann der Heimfall »taget

sei, weiss ich nicht; dass er aber eingetreten und dass der an den edeln HtM
Weriant und dessen Weib Adalswind verliehene II.» f Priea ach sammt Zu
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wieder in das volle Eigenthum der salzburger Kirche zurückgelangt sei, wird

sich, wie ich glaube, im Verfolge unserer Untersuchung von selbst herausstellen.

Am 18. April 1015 gab K. Heinrich II. zu Bamberg dem Grafen Wilchelm

und der Mutter desselben, Hemma, den dritten Theil der Salinen im Admont-

thale, das Marktrecht auf ihrem Gute, wo es ihnen gefällig sein würde, dann

den Zoll und die Münze wo immer sich der Markt in der, Fries ach genannten

Grafschaft Wilchelms befinden möge (mercatum dedimus eis in suo praedio

ubicumque placuerit sibi ad habendum , utque theloneum in qualicumque loco

sit mercatum in comitatu suo quod vocatur Friesach in proprium tradidimus

cum moneta) dann alle Nutzung von den auf ihren Besitzungen gefundenen

Salinen und Grüben von was immer für einem Erze mit Verzichtleistung auf allen

diesfälligen Anspruch des Kaisers *). Dass Graf Wilchelm und seine Mutter

Hemma von dem ihnen ertheilten Befugnisse der Verleihung des Marktrechtes

zu Gunsten des praedium Friesach Gebrauch machten, und dass die Gräfin

Hemma eigentümliche Güter im Bezirke von Friesach (in tractu Vriesach)

besessen habe , zeigt sowohl die über ihre Stiftung des Gurkerklosters errich-

tete Urkunde 5
), vermöge welcher Gräfin Hemma alle in dem ganzen Gebiete

gelegenen Güter d. h. keines ihrer in diesem Gebiete gelegenen Güter ausge-

nommen sammt dem Markte ihrer neuen Stiftung widmete, als auch die Urkunde

vom 6. Jänner 1043 6
), vermöge welcher Erzbischof Balduin von Salzburg der

Stifterin , Gräfin Hemma, in Bezug auf die Kirche, deren Bau sie bei ihrem

Markte Friesach begonnen, seine Besetzungs- und Verwaltungsrechte,

dann das Tauf-, Begräbniss- und Zehentrecht abtrat.

Wann und durch wen die Besitzungen in Friesach und im Friesacher

Gebiete an den Grafen Wilchelm und dessen Mutter Hemma gediehen
, getraue

ich mich nicht zu bestimmen. In der Urkunde des K. Lothar III. vom 18. Octo-

ber 1130, womit dieser der Gurker Kirche die Güter bestätiget, welche seine

Vorfahren einigen Leuten von edlem Geschlechte, nämlich dem Waltun, Zwet-

bach, der Gräfin Imma, dem Grafen Wilchelm, dem Sohne desselben Wilchelm

geschenkt hatten, und welche sohin die erbenlose Frau Hemma bei ihrer ersten

Stiftung der Kirche von Gurk gegeben hatte, wird das praedium circa

Fries ach und der Markt ausdrücklieh unter diesen Gütern genannt 7
),

wodurch meines Erachtens wenigstens so viel als erwiesen angenommen werden

kann , dass dieses praedium in Folge kaiserlicher oder königlicher Verleihung

an die Besitzesvorfahren des jüngeren Grafen Wilchelm und der Gräfin Hemma

gediehen sei. (Eine Verleihung an den Grafen Wilchelm und dessen Mutter

Hemma mit obiger Urkunde des K. Heinrich II. vom 18. April 1015 will ich desshalb

nicht behaupten, weil das praedium, für welches der Kaiser das Marktrecht ver-

lieh, in der Urkunde nicht genannt wird, und aus dieser mir auch hervorzugehen

scheint, dass Wilchelm und Hemma das fragliche praedium zur Zeit der Verlei-

hung des Marktrechtes schon besessen haben, folglich früher erhalten haben

müssen. Zur Hypothese, dass jenes praedium circa Friesach durch die Familie

jenes edlen Mannes Weriant, welcher sieh am 9. und 10. Mai 928 mit dem salz-

burger Erzbischofe Adalbert vertrug, an die Wilchelme gediehen sei, könnte ich

nur dann greifen, wenn ich annehmen müsste, dass es im Gebiete und im Orte

Friesach durchaus keine andern Güter habe geben können, als nur
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jenen Hof hei oder in Prieeach, weichen Brabitehof Adalhcrt dra «-dein .Manne

Woriant und dein Weibe desselben mit Vorbehalt «1i*s lleimfalles verliehen hatte.

Eine solche Annahm»» würde aber schon nn und für sich aller Wahrscheinlich-

keit cnt^c^en sein, und überdies durch Ergebnisse, die ich später besprechen

werde, widerlegt werden.)

In dein Jahre 1071 errichtete Erzhischof (iehehard mit Einwilligung des

Papstes Alexander II. und des K. Heinrich IV. das Bisthum Gurk 8
). Dieses trat

an die Stelle des Nonnenstiftes , welches die Gräfin Hemma in Gurk gegründet

hatte, dessen Äbtissin. Himzela aber eben gestorben war 9
), und so gingen die von

der frommen Grlfin ihrem Stille gewidmeten Güter von diesem , nach Ausschei-

dung der Chorherrenpfründen auf jenes über und K.Heinrich IV. bestätigte am

9. Janner 1072 dem neuen Bisthume alle von der Grälin Hemma nach Gurk

geschenkten beweglichen und unbeweglichen Sachen ,0
). Die Güterbestätigung

ist in eine sehr allgemeine Formel gebracht: ejusdem Ecclesie Clerum, fami-

liam , possessiones et omnes res mobiles et immobiles, quas

ipsa nobilissima Cometissa Hemma pro ardore caeleslis Patriae ibidem larga

manu contulit. Von den Gütern, deren Besitz der Kaiser dem neuen Bisthume

bestätiget, werden nur die villa Geroltesdorf und die beiden Trüchsner Schlös-

ser namentlich aufgeführt. Erstere, weil sie nicht durch die Gräfin Hemma,

sondern durch den K. Heinrich IV. an das Nonnenstift in Gurk und bezüglich an

dessen Äbtissin Himzela gediehen ist 1!
J ; die beiden Trüchsner Schlösser aber

wohl desshalb, weil sie das erste Geschenk waren , welches durch den in der

Bestätigungs-Urkunde zuerst genannten kaiserlichen Geschenkgeber, durch den

K. Arnulf, an einen Besitzesvorfahren, der Gräfin Hemma und des Gurker Non-

nenstiftes gediehen ist. Die Bestätigung in dem Besitze der übrigen von Königen

und Kaisern der Gräfin Hemma oder ihren Ahnen geschenkten Güter ist wieder

in eine allgemeine Bestätigungsformel gebracht: Nunc etiamliberalitate nostra

confirmamus eidem Episcopo et Ecclesiae suae quamdam Villam in Bawaria

Geroltesdorf nuneupatam, quam dudum ejusdem sedis Abbatissae Himzelae

nomine contulimus, et quiequid praedecessores nostri Reges et Imperatores

Augusti scilicet Arnolfus, Ludiwicus, Otto , Hainricus , Chunradus saepe jam

dietae nobili Hemmae ejusque retro Parentibus concesserunt , videlicet foris,

mercatibus, monetis, theloneis , ac duobus castris Truhsen dictis et aliis

Castellis, villis , vineis , areis , servis et ancillis, tributariis, forestibus.

silvis cum montibus et collibus, viis et inviis, exitibus et reditibus. venationibus,

piscationibus , molendinis, aquis, aquarumque decursibus, campis , prallt,

paseuis, terriscultis et incultis, vel aliquibus utensilibus in eultum et Heligi<»nem

Dei ibidem collatis.

Wer kann sich nun wohl daran stossen, dass in dieser so MfgeiMll irehal-

tenen Bestätigungs-Urkunde unter den Gütern, welche dem neuen BbttuM
Gurk bestätiget werden, Friesaeh nicht ausdrücklich genannt wird, und wie

kann aus diesem Umstände, welcher bei allen jenen Gütern mit

alleiniger Ausnahme von G c r o 1 1 e s d o r f u n d den b c i d •• I T r ü c h s-

ner Schlössern eintritt, geschlossen werden, dass Friesach oder eigentlich

das, was Gräfin Hemma dort besessen, und «lern GurUrstifte L'cwidmct hatte.

sich zur Zeit der Errichtung des Bisllmmes Gm k nicht mehr im Besitze des
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genannten Nonnenstiftes befunden, und deshalb an das Bisthum nicht über-

gegangen, jenem also schon früher entzogen worden sei?

Herr Dr. Tangl glaubt aus jenem Umstände sogar schliessen zu dürfen,

dass die Entziehung schon bald nach Hemmas Tode erfolgt sein müsse. Gräfin

Hemma starb im Jahre 1045. Erzbischof Gebehard wurde im Jahre 1060, somit

fünfzehn Jahre später gewählt 12
). Ich weiss nicht, ob man sagen könne,

Gebehard sei bald nach dem Tode Hemmas Erzbischof von Salzburg geworden.

Soll die Entziehung bald nach Hemmas Tode erfolgt sein, so kann sie meines

Erachtens nicht durch Erzbischof Gebehard, welcher erst fünfzehn Jahre

nach dem Tode Hemmas Erzbisehof in Salzburg wurde, erfolgt sein, oder, wenn

sie durch Erzbischof Gebehard erfolgt sein soll, kann sie nicht bald nach

Hemmas Tode erfolgt sein.

Aus der Notiz, welche uns über die Stiftung des ßenedictinerklosters

Admont erhalten ist, entnehmen wir, dass Gräfin Hemma zur Zeit des Erz-

bischofs Balduin ihre Güter im Admontthale nach Salzburg zu dem Zwecke gege-

ben habe, damit in dem genannten Thale ein Kloster gebaut werde 13
). Ein

Zeitraum, inner welchem das Kloster , zu dessen Dotation Hemma jene Güter

bestimmte, erbaut werden soll, seheinet nicht festgesetzt worden zusein, und

so konnten in einer Zeit, in welcher die Thätigkeitder salzburger Erzbischöfe so

vielseitig in Anspruch genommen ward, und sich ihren Unternehmungen und den

Vorbedingungen derselben so mannigfache Hindernisse entgegensetzten, wohl nur

diese Verhältnisse im Vereine mit den örtlichen Schwierigkeiten, welche die

Wahl der für das neue Kloster im Admontthale geeignetsten Stelle erschwer-

ten u), die Verzögerung dieses Klosterbaues verschuldet haben, ohne dass wir

genöthiget wären, den Grund dieser Verzögerung in dem Eigennutze der Erz-

bischöfe Balduin und Gebehard zu suchen.

Die Stiftung des von der frommen Gräfin Hemma im Admontthale gewünsch-

ten Klosters erfolgte im Jahre 1074, und Erzbischof Gebehard wendete dem-

selben nicht nur die von der Gräfin Hemma zum Baue eines Klosters im Admont-

thale bestimmten Güter, sondern weit Mehrereszu, was er seit Jahren mit steter

Rücksicht auf jenen Klosterbau gesammelt und zur ansehnlichen Ausstattung

des neuen Klosters vorausbestimmt hatte 15
). So handelt wohl schwerlich ein

Mann, dem man zumuthen dürfte, dass er einer Stiftung Hemmas, deren from-

men Wunsch er so treulich erfüllte, Güter, die jene Stiftung bereits hatte, und

die an das von ihr selbst in das Leben gerufene Bisthum Gurk übergehen sollten,

widerrechtlich entzogen habe.

Den beiden Erzbischöfen Gebehard (f 1088) lö
) und Thiemo (f 1101 t7

),

folgte auf dem salzburger Metropolitanstuhle im Jahre 1106 Konrad I., nachdem

Berthold von Moosburg, welcher sich schon neben Gebehard ( 1078—1086) 18
),

dann nach dessen Tode (1088— 1090) 19
) und zum drittenmal wider Thiemo

(1095) 20
) in das Erzbisthum eingedrängt hatte, zum drittenmal aus Salzburg

vertrieben ward 31
). Im Jahre 1115 finden wir ihn zu Friesach, wo er sich

mit dem Gurker Bischöfe Hiltebold hinsichtlich der Pfarrkirche St. Peter in

Friesach verglich. Ich gebe in der Anmerkung 22, den vollen Inhalt der Urkunde

um dem Leser das Selbsturtheil über das, was durch selbe erwiesen scheint, zu

ermöglichen. Ambros Eichhorn hat dieselbe schon vor vier und dreissig



378

Jahren ans dem Garker Originale rerSffentlichi . and *!;» s Brgebaisi derselben

schon »'in Jahr früher im /.weilen Bande seiner Beitrüge Mir Geschichte und

Topographie «'• H- Kärnten S. Il!> aufgeführt.

Aus dieserUrkunde geht nun nach meinem Dafürhalten deutlich berror, dass

der Gnrkerbischof lau Jahre 1115 , somit lange nach Gebehard and Ihiemo

Rechte in der Pfarrkirche st. Peter zu Prieaieh ausübte, indem nicht nur det

von ihm dort bestellte Priester in dieser Kirche bei einem i\w beiden Altäre den

Gottesdienst verrichtete, sondern auch der bischöfliche Gewaltbote zwei Dritt-

theile des gesammten, bei dem Gottesdienste, somit auch bei dem von dem

erzbischöflichen Priester bei dem andern Altare verrichteten (iottesdiensle an

Kerzen und Weihrauch dargebrachten Opfers bezog. Diese in der Pfarrkirche

St. Peter zu Friesach von dem Gurker Bischöfe geübten Hechte waren um so

minder ein Ausfluss eines Diöcesanrechtes, als die Grenzen des Gurker Bisthums

viel später festgesetzt wurden, und auch dazumal die Pfarre Friesach ausdrück-

lichron der Gurker Diöcese ausgeschieden erscheint ~ ;J

). Jene Hechte des Gur-

ker Bischofes müssen sonach einen andern Grund haben. Das mutmassliche

Sachverhältniss dürfte klarer werden, wenn man weiters bemerkt, dass aus

obiger Urkunde auch noch weiters deutlich hervorgehe , dass die Pfarrkirche

St. Peter zu Friesach auf bischöflich gurkischem G runde, das ist,

aufeinem dem BisthumeGurk ei genthümlichen Grunde erbaut

wurde; denn dahin deutet wohl das „etiam" in der urkundlichen Stelle: omnem

justiciam quam Gurcensis Episcopus in plebe beati Petri habebat, hanc Uli in

ecclesia S. Laurentii in monte, que etiam in fundo suo sita est ecclesie-

que sue vicinior apparet, per commutationem contradidimus.

Was kann nun wohl jene Pfarrkirche St. Peter zu F riesach für eine

andere Kirche gewesen sein, als die, welche Gräfin Hemma, und zwar wohl auf

ihrem Grunde, bei dem Markte Fries ach zu bauen begann, und für welche ihr

Erzbischof Balduin das Patronats- und Vogteirecht, dann das Tauf-, Begräbniss-

und Zehentrecht, d. i. das Pfarr-Recht abtrat 2*), und welche nebst dem Grunde,

auf welchem sie erbaut wurde , von ihr dem Gurker Nonnenstifte gewidmet

wurde, und von diesem an das neu errichtete Bisthum Gurk überging. Wahr-

scheinlich wurde der zweite Altar in der Peterskirche dazumal , als Erzbischof

Gebehard den Petersberg zu befestigen begann, aufgerichtet , um den auf der

Feste befindlichen Leuten des Erzbischofes, durch welche vielleicht die Pfarr-

gemeinde sich in einem dem Räume der von der Grälin ilemma erbauten Kirche

nicht mehr entsprechenden Masse vergrösserte , durch einen von dem Erzbi-

schofe bestellten Priester vor oder nach dem pfarrherrlichen Gottesdienste, den

Gottesdienst verrichten zu lassen. Wie nun wahrscheinlich um jeden Schein

einer Verletzung der Pfarr-Hechte des von demGurker Btichofe bestellten Prie-

sters zu meiden , für den von dem Erzbischofe bestellten Priester ein zweiter

Altar gebaut wurde , so mag auch, um die Patronats- und Vogtei-Reehte des

Gurker Bischofes, welche, wenn das bei dem von dem erzbischöflichen Pin

verrichteten Gottesdienste dargebrachte Opfer an Kerzen und Weihrauch dem

Brsbisehofe oder dessen Priester zufiele, gefährde! • n. von jeder Beein-

trächtigung zu wahren, festgesetzt worden sein, dass auch dieses Opfer ••!

wie das bei dem von dem bischöflichen Priester verrichteten Gott dar-
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gebrachte, somit das ganze in der St. Peterspfarre dargebrachte Opfer zu zwei

Drittheilen von dem Bischöfe als Patron und Vogt, welchem die Verwaltung des

Kirchenvermögens zustand, zum letzten Dritttheile aber von der unmittelbaren

Kirchenvorstehung in Empfang zu nehmen sei. Erzbischof Konrad mag hierin

eine Unzukömmliehkeit ersehen und desshalb dem Gurker Bischöfe seine Rechte,

die ihm in Bezug auf die St. Peters Pfarre in Friesach zustanden, abgelöst,

diese nun zu einer erzbischöflichen Pfarre gemacht , die abgelösten Rechte des

Bischofes aber nebst dem Pfarr-Rechte auf die Kirche auf dem Lorenziberge

übertragen haben, unter welcher, der bischöflichen Kirche näher gele-

genen Kirche , wohl nicht eine Kirche auf dem Lorenziberge bei Friesach,

sondern nur die im Gurker Decanate gelegene Pfarre St. Lorenzen in der

Reichenau verstanden werden muss. Mag es sich aber mit dem Baue der zwei

Altäre in der St. Peterspfarrkirche zu Friesach wie immer verhalten , so geht

doch aus obiger Vertragsurkunde meines Erachtens immer so viel hervor, dass

der Bischof von Gurk noch im Jahre 1115, somit lange nach Gebehard und

Thiemo den Priester bei der Pfarre St. Peter zu Fries ach (welches nicht zu

seiner Diöcese gehörte) , bestellte , und von den bei den in dieser Kirche

gefeierten Gottesdiensten dargebrachten Opfern an Kerzen und Weihrauch zwei

Drittheile bezog, ihm sonach in Bezug auf diese auf bischöflichem Grunde erbaute

Kirche Patronats- und Vogteirechte zustanden und somit bei dem Umstände,

als unter dieser Kirche füglich keine andere verstanden sein kann , als die,

welche Gräfin Hemma bei ihrem Markte zu hauen begann 25
), für welche Erz-

bischof Balduin der Gräfin Hemma das Pfarr-Recht mit dem Patronats- und

Vogteirechte zugestand, und die nach der Gräfin Hemma an das von ihr gestif-

tete Nonnenkloster in Gurk und nach der Errichtung des Bisthumes Gurk von

jenem auf dieses überging, der Bischof von Gurk Liegenschaft und
Rechte in Fr i e sac h , welche sich von der Gräfin Hemma herschreiben,

noch im Jahre 1115, somit lange nach den Erzbischöfen Gebehard und

Thiemo, besass und somit jene Liegenschaft und Rechte von dem Erzbischofe

Gebehard der Gurker Kirche nicht entzogen worden sein können.

Am 18. October 1130 bestätigte K. Lothar III. der Kirche von Gurk die

Güter, welche seine Vorfahren einigen Leuten edlen Geschlechtes, nämlich dem

Waltun , Zwetbach , der Gräfin Imma , dem Grafen Wilchelm und dem Sohne

desselben , Wilchelm geschenkt hatten , und welche sohin die erbenlose Frau

Hemma bei ihrer ersten Stiftung der Kirche von Gurk gegeben hatte. Ebenso

bestätiget K. Lothar III. die nachherige Stiftung des Bisthumes Gurk. Unter

jenen Gütern wird das praedium circa Friesach und das forum aus-

drücklich genannt und hinsichtlich dieses letzteren noch bemerkt, dass Bischof

Hiltebold von Gurk den Markt, weil die Märkter gegen ihn aufständig

waren, mit dem Beirathe und der Beistimmung der Seinen und mit Einwilligung

des Erzbischofs Konrad I. von dem Gute seiner Kirche (in predio ecclesie sue),

auf verschiedene unter dem Schlosse Friesach gelegene, beiden Kirchen, (der

bischöfl. und erzbischöfl.) gehörige Güter in der Art übertrug, dass im Norden

von einer zwischen den beiden Altären der Peterskirche bis über die Metnitz

gezogenen Linie der Erzbischof; im Süden aber der Bischof von Gurk die Mauth-

nerund Richter bestellen soll. Schlüsslich wurde diesfalls noch beigefügt, dass



für den Fall, als ein Nachfolgst im BraMathtfi K—fad daa gaaiai Hart

atalgaaa adar aaiga Oaaraiakaaft wie immer raraHala wollte, der Biaab

Gurk I" sollt-, dm Markt sammt den min ktisehrn Eiiirichlun

allen Ort oder auf einen andern Ort , welehcr ilun hierzu geeignet seheinen

wurde, sammt der Münze und dem Zolle 7.11 übertragt! **).

Aus dieser Urkunde geht nun ittullica bar?ar, daai Alles, was üt Qtlia

Hemma im Fr iesa e li 1 1 Gebiete und in Friesaeb besessen und dem

von ihr gestifteten Nonm>nkloster in Gurk ttgtwtifld halte, auf »las neuerrich-

tttt l'.istlium gekommen und sich hei demselben noch im Jahre 1130, somit lange

nach Gebehard und Thiemo befunden habe,— das praedium circa Frie-

saeli. das alte forum und die Güter unter dem Schlosse in dem

Ortstheile, auf welehen die Marktreehte übertragen wurden , und dass sonach

diese einstmaligen Güter der Gräfin Hemma der Gurker Kirche durch den Erz-

bischof Gebehard nicht konnten entzogen worden sein.

Aus obiger Urkunde geht aber noch weiters hervor, dass sich in Friesach

ausser den Gütern der Gurker Kirche auch Güter der salz-

burger Kirche befanden. Da nun die Güter, welche die Gurker Kirche in

Friesach besass, wie aus obiger Urkunde hervorgeht, dieselben waren, welche

einst die fromme Gräfin Hemma in Friesach besass, so muss die salzburger

Kirche die Güter, die sie in Friesach besass, anderswoher erhalten haben. Bei

diesem Umstände liegt es aber sehr nahe, in den Gütern, welche die salzburger

Kirche in Friesach besass, die Güter wieder zu erkennen, welche K. Ludwig der

Deutsche im Jahre 861 der salzburger Kirche in Friesach zu eigen gab , und die

Erzbischof Adalbert im Jahre 928 dem edlen Manne Weriant und dem Weibe

desselben Adalswind mit dem Vorbehalte des Heimfalles verlieh, welcher Heim-

fall nach dem Tode der zum Nutzgenusse berufenen Söhne und Töchter Weri-

ants in dem langen Zeiträume von 928 (dem Jahre der Verleihung), bis 1071

(dem Jahre der Errichtung des Bisthumes Gurk) : sehr wohl eintreten konnte.

Ist aber dieses der Fall, so hatte Erzbischof Gebehard eigenen Baugrund in

Friesach , und hatte nicht nöthig zum Behufe des Baues der Friesacher Feste

nach fremden Gute zu greifen, und Erzbischof Thiemo hielt, wenn er die Über-

gabe der Friesacher Feste mit standhaftem aufopferndem Muthe rtfPtigtrta,

nur an dem Rechte seiner Kirche, und nicht an dem Unrechte seines Vorfah-

rers fest. Herr Dr. Tan gl wird, um den Kampf des Markgrafen Starband

wider den Erzbischof Thiemo und die wilde Grausamkeit , die jener an d

und den Verwandten desselben übte, zu erklären, nach einem ittttt erwiesenen

Aidasse forschen müssen, als dies der Umstand ist, dass die ErzbisehülV Ottt

hard und Thiemo der Gurker Kirche, deren Vogt Starhand gewesen, den ihr

naeb Himmas Testamente gehörigen Ort Friesaeb cnfzo-jen haben sollen, ein

Umstand, AN enthcil durch die beiden Urkunden vom J. 11 LS und WM)

erwiesen ist. und Avn dessbalb begreiflicher Weise vor Herrn Dr. Tangl noch

Niemand hervorhob.

Was Herr Dr. Tangl S. 266 anführt . um den vermein lli.ben l'mstarid.

dass Erzbischof Gebebard der Gurker Kirche das ihr nach dem Testamente der

Gräfin Hemma gehörige Friesaeb entzogen habe, nämlich die HytttfcaU , dass

Erzbischof Gebehard Friesach als ein salzburgisches Gut angesehen hatte,
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welches nach dem Aussterben des ganzen Stammes des edlen Mannes Weriant,

wozu auch Hemma und deren Besitzesvorfahren gehört haben sollen , der salz-

burger Kirche hätte zurückfallen sollen, wenn Erzbischof Balduin gehörig über

die Rechte seiner Kirche gewacht hätte, — stellt sich schon aus der bisherigen

Untersuchung als ein unglücklicher Fund dar, und könnte höchstens nur dazu

dienen, um auch dem Erzbischofe Balduin etwas Schlechtes, die vernachlässigte

Überwachung der Rechte seiner Kirche in das Grab nachsagen zu können. Die

Geschichte stellt uns den Erzbischof Balduin als einen für die Rechte seiner

Kirche eifernden Mann in einer Weise dar , dass es ganz unbegreiflich wäre,

wesshalb er die Heimfallsrechte seiner Kirche, welche er eben so gut, wie sein

Nachfolger Gebehard kennen konnte, bei der Stiftung des Gurker Klosters oder

doch am Sterbebette der Gräfin Hemma nicht sollte geltend gemacht haben,

wenn der Heimfall der nach Salzburg gehörigen Güter in Friesach nicht schon

vor ihm stattgehabt hätte. Die Gräfin Hemma war auch eine viel zu fromme

Frau, als dass sie, welche ihr ganzes Vermögen frommen Stiftungen widmete,

und die salzburger Kirche beschenkte, den mindesten Anstand, dieser das,

was ihr vermöge Heimfallsrechtes gebührte, herauszugeben, erheben oder einen

solchen Anstand, den sie genau kennenden Erzbischof Balduin auch nur hätte

besorgen lassen sollen 37
).

Der Vorwurf, dass Erzbischof Gebehard der Gurker Kirche die Güter in

Friesach, oder, wie sich Herr Dr. Tan gl zu allgemein ausdrückt, den Ort
Friesach (welcher, wie wir gesehen, weder vor noch nach Gebehard den Güter-

complex eines ei nzige n Herrn bildete) entzogen habe, ist nicht der einzige

Vorwurf, welchen dem Erzbischofe Gebehard zu machen, Herr Dr. Tan gl sich

veranlasst findet. Er macht es nämlich dem Erzbischofe Gebehard zum Vor-

wurfe, dass er dem von ihm errichteten Bisthume in Gurk die Diöcesangrenze

nicht festgesetzt und der Gurker Kirche die ihr gehörigen bedeutenden Zehente

entzogen und sich zugeeignet habe. Der Grund der ersteren wird deutlich genug

in der Herrschsucht, der der Entziehung des Zehentes in der Habsucht gefun-

den. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Erzbischof Gebehard dem neuen Bischöfe

von Gurk keine Diöcese und keine von diesem zu beziehenden Zehente zuwies ;

allein ich glaube, dass sich die eine, wie die andere Unterlassung in einer Weise

erklären lasse, ohne den Charakter Gebehards auf eine so schmäliche Art zu

bemackeln, und dass sich die Sache mit der Zehententziehung auch ganz anders

verhalte, als selbe Herr Dr. Tan gl aufgefasst und dargestellt hat.

AVas nun den Grund betrifft, wesshalb Erzbischof Gebehard nicht schon bei

der Errichtung des Bisthumes Gurk die Diöcesangrenze zwischen Salzburg und

Gurk festsetzte, so gibt denselben Erzbischof Gebehard in der über die Errich-

tung des Bisthumes Gurk ausgefertigten Urkunde 38
), in folgender Weise an:

Terminos quoque barochiarum propter varias tribulationes quas patimur sicut et

alii antecessores nostri nonnullasdivpersecutiones sustinuerunt mandatum domni

pape super hoc accipientes hoc tempore assignare non valemus sed ocio recepto

per Dei misericordiam statim implere sumus devoti. Ich kann zwar keine solchen

tribulationes und persecutiones nachweisen, welche Erzbischof Gebehard schon

dazumal erlitten hätte , sie sind jedoch auch für jene Zeit wenigstens nicht

unwahrscheinlich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erzbischof
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Gebehard so mnerschömt gewesen sein s..||fr, den Bischöfen ron Passau und

Im'^mmisIuhlt, dem ihmi eingeteilten Bttehefi ran < i mk. den rereaaunelten c " i

,

herren und Ministerialen der Gurker Kirche und dem Vogte, Mali >ttf-

luinil . weicht' Alle die damaligen Verhältnisse genauer kennen mussten, als wir

seihe g»y>trirtjg kennen, in das Angesicht zu lügen.

Was der neu eingesetzte Bischof dem Krzbischofr sein sohle , hat Papst

\le\ander II. in seinein Sehreihen vom 21 . März 1070 *P) ausgesprochen, und Krz-

hiseh of Gebehard in der Erriehtungsurkunde offen erklart 30)— ein Adfat

ein Vikar desselben. Schon hierdurch ist ihm ein Wirkungskreis gegeben wor-

den , und es ist nicht abzusehen, wie der neue Bischof, der Vikar des Erz-

bischofes, mit diesem einen Diöcesanstreit hätte besorgen sollen. Der Aufschuh

der Diöeeszuweisung konnte also auch die von dem Herrn Dr. Tangl befürch-

teten Folgen nicht haben. Was aber die Gurker Kirche als eine mögliche Folge

der Reformen Gebehards besorgte, ist in der Errichtungsurkunde deutlich aus-

gesprochen und Gebehard hat ihr diesfalls Befugnisse eingeräumt ;1
) \<>n

welchen die Gurker Kirche gewiss Gebrauch gemacht haben würde , wenn sich

Erzbischof Gebehard schon so schnell nach der Errichtung des Bisthumes Gurk

erlaubt hätte , die Gurker Kirche als ein salzburgisches Eigenfhum zn behan-

deln und die Besitzungen des Bischofes , wie selbe früher die Abtei
und da s Chorh err ensti ft besassen, der salzburger Kirche zuzueignen.

Was aber die angebliche Entziehung und Zueignung des dem Gurker

Bischöfe gebührenden Zehentes betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel , dass

vor dem Papste Gregor VII. wider den Erzbisehof Gebehard die Klage geführt

wurde, dass er dem neueingesetzten Bischöfe von Gurk den Zehent vorent-
halte oder zurückhalte 82

), d. h. diesem den in dessen Diöcese zu bezie-

henden bischöflichen Zehent noch nicht angewiesen habe , und denselben so,

wie früher, zu beziehen fortfahre. Was aber den Grund betrifft, wesshalb der

bischöfliche Zehent dem neuen Bischöfe vorenthalten oder zurückgehalten, d. h.

dazumal noch nicht angewiesen wurde, so glaubeich, dass diese verzögerte

Zehentzuweisung sich in einer Weise erklären lasse, ohne dass wir genöthiget

wären , den Erzbischof Gebehard der Habsucht zu beschuldigen. Der stn

Papel Gregor VII. war mit seinem Verdammungsurtheile aneh viel rückhall

i

als Herr Dr. Tangl, und spricht sein Hrtheil nur beding! aus ( Si hoc \erum

est ete. ), gestattet daher dem Erzbischofe wenigstens eine Bechtfertigung **),

wogegen Herr Dr. Tangl über diesen unbedingt den Stab briehf . und auf die

Lehre vergisst, welche er in der ersten Abtheilnng der „Monographie über die

Kppensteiner", in Bezug auf das, was der Geschichfsehreih.-

sonen schuldig ist, predigte, Hätte er sieh die hohe abgewinnen können, in der

rhiehte des Bisthumes Gurk etwas weiter nachzuforschen, |0 würde er in

dein I. Bande der Beiträge Eichhorns zur älteren Geschieht« nn. phie

des Herzogthumes Kärnlen. welehe ihm doch bekannt waren, auf den Seiten BIO

bis 217 die Urkunde gefunden haben, mit welcher Kr/1 nrad I. im

.lahre 1131 dem Bisehofe von Gurk die Diöcese und den Zekeatkesag in <|.

!>en zuweiset, und er würde hei dem guten Willen, den wir ihm bei seiner.

wenn auch etwas voreiligen Geseliielilsehi eibung nicht ibspi llen . aus

dieser Trkunde im MekMiekl auf die Geschieht- iMithsfai 8

Archiv. XIII. 25
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gewiss Anlässe genug gefunden haben, den Umstand, dass nicht schon Erz-

bischof Gebehard dem Gurker Bischöfe die Diöcese und die in dieser zu bezie-

henden Zehente zugewiesen habe, in einer milderen und wahrscheinlich auch gerech-

teren Weise , als gerade nur durch die angeschuldete Habsticht zu erklären.

Vor Allem ist meines Erachtens wohl zu erwägen, dass die Zehentzuwei-

sung von der vorläufigen Festsetzung der Diöcesangrenze, inner welcher der

Bischof den Zehent zu beziehen hatte, abhing und dass desshalb auch nach dem

Inhalte der Konradinischen Urkunde Erzbischof Konrad I. zuerst dieGrenzen des

Gurker Diöcesangebietes festsetzte, und dann erst auf die Zehentzuweisung

überging. Auch Erzbischof Konrad I. bezieht sich auf Verfolgungen, welche die

Erzbischöfe Gebehard, Thieino und ihn selbst bisher gehindert haben , die Be-

stimmung der Grenzen der Gurker Diöcese vorzunehmen 3 *), und solche Ver-

folgungen sind für die Zeit, in welcher das Bisthum Gurk errichtet wurde,

wenigstens nicht unwahrscheinlich, in Bezug auf die Folgezeit aber aus der Lei-

densgeschichte der Erzbischöfe Gebehard, Thiemo und Konrad I. erweisbar genug.

Was insbesondere die Zehentzuweisung betrifft, so konnte diese auch noch

durch Erzbischof Konrad I. nicht vollständig geschehen , weil Herzog Engelbert

und andere Dienst- oder Lehenleute sich weigerten, den Zehent, der ihnen als

Dienst- oder Lehengut verliehen war, herauszugeben, d. i. den Bezug desselben

zu gestatten 35
).

Konnten solche Verhältnisse nicht auch schon zur Zeit des Erzbischofes

Gebehard und zwar zur Zeit der Errichtung des Gurker Bisthumes bestanden

haben, und zwar um so sicherer in einer Zeit, in welcher die weltliche Gewalt

gegen das kirchliche Recht kämpfte, viele, die den Slawen bei ihrer Christiani-

sirung zugestandene Ermässigung benützend, überhaupt jede Zehentabgabe ver-

weigerten 36
), und Erzbischof Gebehard nur nach vielen Mühen das Zehentrecht

seiner Kirche wieder geltend machen konnte 37)?

Ich glaube daher, dass kein nöthigender Grund vorhanden sei, die Beweg-

gründe, wesshalb Erzbischof Gebehard nicht schon bei Errichtung des Bisthumes

Gurk dessen Grenzen festsetzte und dem neuen Bisehofe die inner diesen

Grenzen zu beziehenden Zehenten zuwies, gerade nur in der Herrsch- und Hab-

sucht des Erzbischofes Gebehard zu suchen, und so scheinet es mir, dass, wie das

Verdammungsurtheil, welches Herr. Dr. Ta ngl gegen die Erzbischöfe Gebe-

hard und Thiemo wegen der angeblichen Entziehung und Vorenthaltung der

Friesacher Güter schleudert, geradezu ein ungerechtes genannt werden muss,

sein Verdammungsurlheil wegen der nicht schon bei der Errichtung des Bis-

thumes Gurk festgesetzten Diöcesangrenze und der nicht schon dazumal erfolg-

ten Zehentzuweisung wenigstens ein voreiliges genannt werden könne. Wenn

Herr Dr. Tan gl gegen Kirchenfürsten, welche für die Rechte ihrer Kirche

mannhaft gestritten und gelitten haben, und welche die Kirche unter ihren

Helden verehrt, so ungerechte und voreilige Urtheile in die Welt hinaus-

schreibt 38
), so darf er sich nicht wundern , wenn man ihn kirchenfeindlicher

Gesinnungen verdächtig hält. Ich bin weit entfernt solchem Verdachte Raum zu

geben, und sehe in jenen Vorkömmnissen nur die Folgen eines ungeregelten

Eifers, welcher bei dem ersten Funde, besonders wenn er als ein neuer, von allen

früheren blinden Forschern und blindgläubigen Nachbetern übersehener erscheint,



festhält und nicht || der Kiihe und t leduld kommen Ifisst , mit welch..

liek Wild :iim'Ii Herr Mr. TtBgl die Wahrheit gefunden li.itlr , wenn :i u«li die

ifitU AMIicilnnu' der Monographie wh. r «1 i«- I i | •[>« n •> I •> i
n «i etwa» spfitcr f§U

Btapptl gelwfw wäre.

Anmerkungen.

1) Archiv lür dir Kunde i»st«M r. (icsrhirh Lsqm'lhn. Herausgegeben voi

/.ur IMlege der vaterländischen (iorhichte aufgestellten Uommission der kais.

Akademie der Wissenschaften. XI, 2, S. 265.

2) Anhang zur Juvavia. S. 95, Nr. XXXVIII. In der Urkunde heisst es aus-

drücklich : Quapropter comperiat omniuin solercia, qualiter — archiepiscopus

noster Adalwinus — postulavit — ut quasdam res proprietatis nostre ad

sanetam eeclesiam juvavensein — in proprium jure perpetuo concedis-

sPiniis, — und Insuper etiam I r a d i in n | ibi istas curtes in p r o p r i u in
,
que

antea ihi fuerunt in he nefi e i u in ex alieujus dato, sive ex parte nostra, sive ex

alterius cujiislibet parte antea beneticiate fuissent . <|uurum hoc Mint nina — ad

Friesach.

3) Anhang zur Juvavia. S. 151, c. I-Vll.

4) Archiv für Süd-Deutschland. II, S. 225. Archiv lür Geschichte etc. .1.
I

S. 241 und 242. Eine Abschrift hievon im Gurker Copialbuche. Nr. XLH, der

Handschriften Sammlung des kürntn. Geschicht-Vereines.

5) Eichhorns Beiträge zur Siteren Geschichte und Topographie des Her/.og-

thums Kärnten. I, S. 176.

6) Ebend. S. 185.

7) Siehe Anmerkung 26.

8) Eichhorn, a. a. O. I, S. 104.

9) Siehe die Urkunde hei Eichhorn, a. a. n. I. S. 194.

10) Archiv für Süd-Deutschland II, S. 2:57. Nr. \\. Eine, uie es scheint mit

dem Originale verglichene Abschrift in dem Gurker Copialhuche. Nr. XML der

Handschriften- Sammlung des kärntn. Geschieht -Verei:

11 J Die diesfälli'oe Urkunde im Archive lür Süd-DeutM-hland. H. S. 236,

Nr. XIX- Schon die Gräfin Hemma muss Besitzungen in t.e. olte.-doi t gehabt haben.

weil sie vermöge der Stiftungsurkundr QmltßaAort und alle ihre Besitzungen in

ßaiern nach Gurk schenkte, (Siehe Eichhorn, a. a. O. I. v i i

. I».c Villa I

tesdorf wurde wahrscheinlich zur Abrundnnp der dortigen Guter

Himzela von dem Kaiser gegeben.

1 i ) Hansiz . (ierm. Sacra III, pag. 17'».

IS) Anhang zur Juvavia. S. ft#& - •" primis <|tie matiot.a <|uedam nobilis

Hemma Balovini episcopi tempore sanrtn Budbei tn dedit in e.idcin valle A<iinuntina

i um alii> prediis ad ccnohiuin ibidem lundaudum in pienot.ita wille.

14) Vita S. (.. behardi in H. Cai.i.-ii [* t. ;.nt. cd .1. Basnage III, p. 435.

15) Siehe die in Anmerkung II »I

des H. Slcicrm. IV. S. 1 1 o ff.

1«) Hansi7. I c II, p. 187.
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17) Hansiz, 1. c. H, p. 201.

18) Muchar, a. a. O. IV, S. 322—324.

19) Muchar, a. a. 0. IV, S. 327.

20) Muchar, a. a. 0. IV, S. 330.

21) Muchar, a. a. 0. IV, S. 336.

22) In nomine sancte et individue Trinitatis. Chunradus sancte iuvavensis

ecclesie archiepiscopus. JXoverit industria omnium Christi fidelium tarn praesen •

tium quam futurorum. qualiternos concambium quoddam fecimus cum dilecto fratre

nostro Hilteboldo Gurcensis ecclesie Episcopo scilicet in plebe

S. Petri Friesach. in qua ecclesia duo altaria habentur. unum quidem in honore

beati Petri principis apostolorum aliud in honore S. Joannis bapt. ubi singulis So-

lempnitatibus tarn a nostro sacerdote. quam etiam asacerdote prenomi-
n ati Episcopi. divina officia agebantur. Peractis ergo sacris missarum solemp-

niis. nuncius Gurcensis Episcopi duas partes candelarum. et duas partes

thuris quae a fidelibus illuc deferebantur ex antiquo iure tollebat tertiam par-

tem ecclesie relinquens. Nos vero pro commoditate utriusque providentes omnem
justiciam quam Gurcensis Episcopus inplebe beati Petri habe-

bat, hanc illi in ecclesia S. Laurentii in monte. que etiam infundo
suo sita est. ecclesieque sue vicinior apparet. per commutationem contra-

didimus. Hanc ergo commutationis cartulam. sigilli nostri impressione insignimus

et subscriptis testihus roboramus. — Wolvoldus abhas Admontensis. Pruno abbas

Laventensis. Romanus de Solio prepositus et archipresbyter. Ingram, Berhtich,

Hainricus. Dietricus. Rudpertus capellani nostri. Ludwicus. Hartuvicus Capel-

lani Gurcensis Episcopi. Hadoldus. Grifts. Hermannus , Pernhardus. Plebani. —
Acta sunt hec anno incarnationis dominice M.C.XV. Indictione VIII. (Archiv für

Geschichte. J. 1820, S. 325.)

23) Eichhorn's Beiträge, I, S. 212: Qui ter minus (barochie episcopi

gurcensis) est ab ipso loco qui Gurka dicitur sicut ipsa decurrit usque ad ter-

ra inum quo dividitur barrochia Friesach etillaque Lubedingen
die i t u r.

24) Siehe oben Anmerkung 6.

25) Siehe Anmerkung 6.

26) Ambros Eichhorn veröffentlichte die Urkunde ex chartulario Gurcensi im

Archive für Geschichte u. s. w. J. 1820 , S. 342, Nr. CVII. Das beim kämt. Ge-

schicht-Vereine befindliche Original lautet, wie folgt:

C. In nomine sancte et individue trinitatis ! Lotharius tercius ! divina favente

dementia rex!
|
Notum esse uolumus. omnibus Xpi fidelibus. tarn futuris. quam

praesentibus. qualiter nos rogatu dilectissime coniugis nostro Rikenze, nee non fide-

lium nostrorum ! Cuonradi. uidelicet uenerabilis Salzburgensis
|
archiepiscopi! et

Hildebold i gurcensis episcopi, auetoritate nostra regia, et hoc manuscripto

nostro. confirmauimus. proprietati gurcensis ecclesie. bona quedam

subscripta. que praedecessores siquidem nostri. reges et in
j
peratores. augusti.

perenni iure, in proprium concedentes. quibusdam hominibus. nobili progenie ex-

ortis donauerunt. his scilicet. Wältuno. Zwetbocho. Imme cometisse. Wilhelmo

comiti. nee non et filio suo Wilhelmo.
|
que postea dnaHemwa heredibus his

deficientibus. hereditario iure possidens, in primo sue fundationis exordio. Gur-



censi ecclesie contrailidn S»Mt<wll |MfM tempore predeceiioris

nn.stri |> i «» incmorio. Kfll Henri» i. qunrti. <•! C >«>!> h.ird i Salzchurgensia «••

irckteplteopl. ob ponttieil ipsius in gurke, pontificalia sedis irrefragabil.-n.

tutionem. rifülll eorum r.nilii matam. asscnsu «|ui>»|ui> n»»tro stabiliinus. Sunt au|-

I om i>ti tcrinini. <|uoniin habit.i Ml mentio |»i«m! i<uuiii. ah alpilm* (Jh.!

ietMiM alpes. dehnte ad roniuratuin fontem. ad ronlliiiwiliam mil>e. in motiniz.

usque eintriehestanne. et in loco andringen, et in ualle olicipes
|
purch. inter tria

loca. StrahollVsdoi-f. Adelpoldesdorf. et Wecharte>di»rf. »t ad Ainodr. «t Cclsach.

et in bawaria Vohendorf. nee non et Geroltesdorf. et praedium aput Truhsen. cum

dindius castris. inibi sitis. et praedi
|

um in marcbia. Dobrich. Stenniz. Fre/.ni/..

Trachendorf. Itoas. SOWC et Sowno. Zotel. et Niringe. et inter fluenta cnpriuiiirh.

chodinie et ogwanie. chrilowe. et inter flumina (linke, et sowe. et praedium in

gurketal. et praedium circa Friesach. et forum pro temcrario

aus u forensium sibi rebelliumapraedictoepiscopoHildeboldo.

in praedio ecclesie sue destructum. et alias ex communi con-

sensu. et consilio suorum. et praememorati ar ch i ep is co p i. in

distincjta praedia ecclesiarum eorum sub castrum Friesach
locatum, ea conditione. ut uterque per praedium s u u in. e medio
duorum altarium ecclesie Sei. Petri. directe ultra motniz flu-

u i u m. Salzburg ens is. ad s ep ten tr i o n al e m partein gurcensis ad|

meridionalem. iudices. et thelonarios ha bor et. et pro comodo
ecclesie sue ordinäre t. Si uero quod non speramus. aliquis Salzhurgensis

ecclesie successor. hanc fori conditionem. forte totum forum in propri

sibi redigendo.
|
uel quocumque modo, irritare uoluerit. gurcensis episcopu* forum

sutim cum omnihus foralibus institutis. in p r i s t i n u in 1 n m in. uel ali um eccle-

sie sue comodissimum. cum moneta. et theloneo. liberam transferendi habeat

potestatem. | Omnes quoque fodinas. cuiuscumque metalli. siue salinas. que in

praediis ecclesie reperientur. usibuseius auetoritatenostra regia subiacere pmettt-

timus. Preterea. ob frequ entern praefati episcopi querimouiam | su-

per negligentia, et in potentia. aduocati ecclesie sue. comitis

Wergandi circa tutelam ecclesie. equo regni prineipum iuditio.

aduocatia ei resignata omni appellatione remota. eligendi sibi quem-

cumque
|
uellet aduocatum. liberam episcopo. suisque successoribus. potv

concessimus. Sed quoniara heceadem praedia. per romanorum im-

peratorum. siue regum largitionem ad praefatos heredes. legi-

timo hereditandi ordi|ne successiue deueuerunt. qui ipsa manu potestatiua.

et rationabiliter iam sepe dicte ecclesie contulerunt. si forte quls

postmodum temerario ausu aliquam proprietatem. uel quameumque
|
app'Ilitio-

nem. sibi de his presumpserit. ipsius ecclesie episcopis. et aduocatis. coram im

perialis maiestatis presentia. solam respondendi facultatem indulsimus. VniatMl

equidem. que per legitimos
|
heredes. in uMim. et truetiim. gurcensis eccle

sie cess rtrunt. aut ammodo per oblationem fidelium. uel indu.striam H aqui>itin

nem episcoporum, ipsius loci poterunt d«»uenire. sub imperii. protec

suseepimus. FA ut he traditiones. tarn uideliret aliorum sin | nostra

quoque; facta iugiter perseuerent. et inronuulse rirnjrapbum hör inde. con|scribi.

et inpressione. sigilli nostri. iussimus insigniri.
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Signum Domni Lotharii Tercü Dei Gratia Roma (Monogram) norum Regia

inuictissimi.

(L. S.)

Ego Thietmarus notarius uicem Adelberti Archicancellarii recognoui.

Data XV. Kai. nouemb. Anno dominice incai-nationis. M°. C°. XXX . Indi-

Ctione. Villi. Anno vero regni diu Lotharii tercü. dei gratia romanorum regis Sere-

nissimi. V°. Actum Wirzebureh feliciter Amen.

27) Siehe die Urkunden bei Eichhorn, a. a. 0. I, S. 176, 183; II, S. 103.

28) Eichhorn, a. a. 0. 1, S. 194.

29) Anhang zur Juvavia, S. 257.

30) Eichhorn, a. a. O. I, S. 198.

31) Eichhorn, a. a. 0. I, S. 199. Addimus etiam hanc legem et conditionem

ut si nos vel successores nostri gurcensem ecclesiam in proprietatem quolibet usu

velimus redigere vel episcopatum ad alium quemquam locum transferre ob hanc

causam quod nos possessionem episcopi quam prius abbatia et

canonicaintegraliter habuerant, in proprietatem iuvavensis
ecclesie ab ecclesia gurcensi velimus ab st r ah ere,supradictaecclesia

cum advocato suo predictum locum cum omnibus ad id pertinentibus ab episcopali

potestate XV numis sibi redimere ius habeat et pristine libertati restituere sicut in

priuilegio Baldewini antecessoris nostri pie recordationis scriptum invenimus.

32) Hansiz Germ. S. II, p. 179. Comperimus enim, Episcopo, ut praefati

sumus, in parte procurationis tuae composito , illum quidem in societatem laboris,

misisse, sed tibi fruetum laboris, scilicet deeimas, retinuisse. Quod si verum
est, graviter dolemus in tarn praeclaro tuae delectionis opere cupiditatem , quae

radix omnium malorum est, locum sibi potuisse surripere, ut operarium in vineam

Domini mitteres et eum operis mercede fundares. Quamobrem caritatem tuam

admonitam esse volumus , ut quod devote Deo obtulisti serenum et sincerum sine

fuci admixtione persolvas, plausibilem humani favoris laudem caveas , et quod spe

aeternae retributionis coepisti, in securitate ejusdem remuneratoris expleas et

Ecclesiam suarum deeimarura reditibus investias.

33) Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass Erzbischof Gebehard

sich dem Papste gegenüber im Bezüge auf die unterlassene Zehentzuweisung

gerechtfertiget habe. Papst Gregor VII. war nicht der Mann, welcher eine Sache,

die er einmal zu der seinen gemacht, so leicht wieder aufgibt, und dennoch fin-

den wir den Gegenstand wegen der Festsetzung der Gurker Diöcesangrenze erst

wieder nach beendetem Investiturstreite angeregt und dann denselben auch erle-

digt. Dass es sich übrigens nur um die Investirung mit dem bischöflichen Zehente,

d. i. mit dem, welchen der Bischof als Diöcesan inner den Grenzen seiner Diöcese

zu beziehen hatte, handelte, geht aus den Worten des päpstlichen Mahnschrei-

bens deutlich hervor. Es konnte sich daher nicht etwa um die Zehente han-

deln, welche die bischöfliche Kirche von Gurk als Besitzesnachfolgerin des Gur-

ker Frauenstiftes und der Gräfin Hemma aus der Urkunde des Erzbischofes Balduin

vom 6. Jänner 1043. (Eichhorn, a. a. O. I, S. 185) besass, und in Bezug auf

welche sie zur Zeit des Erzbischofes Gebehard eben sowenig, als zur Zeit des Erz-

bischofes Konrad I. im Jahre 1131 einer Investirung bedurfte. Desshalbheisst esauch
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in AM Knuradiiiischen l

i

künde vom I ti Juli II II (II.-. I.nl.lmin, a. a . '
'

üiimIi ucklich: — episcopo Hiltchnldo eiusque t«et«ftsWll)M p i e t c r a n t i q u a in

.loci in am quam pie meinorie (|..niin.i ll.-i t hjfjsJt QwtH.

dcxot.i cum predio qund apud Sou.uii Ihnium m ]\ i.li.-nhni c habuerat, et alio <| •!•>«!

ai>;i«l Kdilach in Koro .lulii pos.scderat, sicut in |>i i v ile K io |n .•
i .-,<>, ,1 ,

i ,,.in« ante-

- nustri l.alduini in\ eni uius cveinerat, in klt müh el Ions —cum capelli« et

tonninis suis . que ante d;il Min trnniniiin e i .1 e in ecclesie gorcensi
allint'i'O vidchantur. omnem IUI (loci in a in «• p i s C o p a t US Sin

ac perpetuali iure conlirinavimus , i n h i | v i «I e 1 i c 1 1 I " I i - . i| u i dal*.

in i n i) inclusi esse videhantur. 9t sicut bis suhnertunlur. — Dass sich

aber die rrkundcnsehi eiber des Zeitw oi tei videri auch in der Bedeuti;

sein gebrauchten, und dass das videtur gleichsam die Efetfl \ngabe

ausdrücken soll, bedarf wohl kaum erst bemerkt zu werden.

34) Ad cuius preeeptum (de portionem archiepiscopatus de< •idendn, et epi-

scopatum statuendo) explendum quoniam dudum opportunitas nulla fuerat, tarn ipsi,

qui Uten preeeptum aeeeperat Gebehardo, quam post eum omnibus epitetpll u-que

ad nos, qui et sicut alii diu trihulationes pertulimus. — (Eichhorn, a. a. O.

S. 211 und 212.)

33) Verum cum terminum daremus ex consilio ac in presentia predietarum

personarum deeimam que infra eundem terminum constitutum ab-

solute dare non possemus, ideo scilicet quia prefatus dux Engilbei

alii milites, qui eam benelicii nomine possidebant omitlero nolebant. (Kicbborn,

a. a. Q. S. 214.)

36) In derVitaS. Gebehardi Archiep. FundatorisEcclesie Admuntensis — heisst

es a. a. (). p. 435, von den Vergabungen nach Admont: Ad haec complun tf

mas, suis exaetionibus conquisitas dedit, quia gens Sclavonica in eins Kpix-opii

terminis posita, ante ipsius tempora, aut nullas, aut paucissimas reddere con-

suevit. Siehe auch die Urkunden, welche in der folgenden Anmerkung 37 auf-

geführt werden.

37) Siehe Meichelbaeck, Hist. Krising, T. I, I». I, p. 273. Anuus NiUef

mon. Ossiac. p. 60; Archiv für Gescb. u. s. w. J. KM 18, Nr. 98.

38) Die Erzbischöfe ßalduin, Gebebard und Tbiemo mimI nicht die einzigen

Kircheiitürsten, welche Herr Dr. Tan gl ind« -r III. Abtheilung seiner .Monographie

theils ungerecht, theils voreilig verdainin». Auch Kr/.bisi hol Konrad I. von Salzburg

wird unredlicher Absichten beschuldiget. Auf den Seiten |#1 und |0| UtXfj t er ein

langes Verzeichniss von Personen, welche theils zur päpstlichen, theils zur kaiser-

lichen Partei gehört haben sollen. Kl irir« M »nnM'lieu gewesen, dass sich Herr

Dr. Tangl in eine nähere Begründung, weshalb er den Einen dorthin, den I

daher setzte, eingelassen hätte, da mehrere der verzeichneten Personen nur ab. l'i ken-

den/.eugen bekannt sind, und diese Zeugenschaft allein, wenn nicht auch der

beurkundete Akt gegen eine Gegenpartei gerichtet ist, nach meinem Krachten

noch nicht genügt, um über die Partei^Psinnunp 1*1 Ki kiiiMlen/.eu|jon ;«l .

Ebenso scheint mir der l instand. da>s «rlr nichts von | >sen, welch.- die

Gurkerkirche unter dem BUehofe Ofiother zu erdulden gehabt hatte, auch noch

kein genügender Grund zusein, um deshalb den I'. in die Zahl

der kaiserlich ( .esinnten. d. h. der Sehi-in.it iker eioi ih-n. (Jan/, besonder! auffallend
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ist es aber, wie Herr Dr. Tan g 1 vermuthet , das Frauenkloster St. Georgen am
Längsee müsse eine stark kaiserliche Färbung gehabt haben, — weil Erz-

bischof Konrad von Salzburg nach Beendigung des Schisma, dasselbe im Jahre 1122

schloss, und dem Abte Wolvold von Admont zur Wiederherstellung einer

strengeren Zucht übergab. Schon dieser letztere, von dem Herr Dr. Tan g 1

hervorgehobene Umstand (das Chron. Admont. erzählt einfach zum J. 1122:

Monasterium monialium sancti Georgii in Carinthia Chunradus auctoritate sua

clausit, et domni Wolvoldi abbatis curae ac regimini traditum commendavit.) hätte

ihn aufmerksam machen sollen, dass der Verfall der Klosterzucht und nicht die

stark kaiserliche Färbung der Grund gewesen sei, wesshalb Erzbischof

Konrad das Kloster St. Georg schloss , d. i. in demselben die Klausur wiederein-

führte, und dass Erzbischof Konrad nicht als Parteimann , sondern als eifriger

Bischof handelte , um die während des heillosen Schismas ausser Acht gelassene

Kirchenzuchl wie anderwärts a
), so auch in St. Georgen wieder herzustellen. Die

Urkunde, welche Erzbischof Konrad I. über die von ihm im Nonnenkloster zu

St. Georgen vorgenommenen Reformen im Jahre 1134, wahrscheinlich an demsel-

ben Tage, als er die Kirche St. Margarethen in Ottmarech weihte, (siehe meine

Urkunden-Regesten Nr. CCXXVII), nämlich am 2.December ausstellte, hatAmbros

Eichhorn in dem Archive für Geschichte u. s. w., Jahrg. 1820, S. 377 aus dem Origi-

nale, welches sich nun in der Urkunden-Sammlung des kämt. Geschicht-Vereines

befindet, veröffentlicht. Ich gebe sie hier dem vollen Inhalte nach um den Leser in

die Lage zu setzen , selbst zu urtheilen, ob seine Reformen eine Folge der in

St. Georgen ausser Acht gelassenen Klosterzucht oder ein Strafgericht wegen der

stark kaiserlichen Färbung, welche das Kloster zur Zeit des Schismas

angenommen, gewesen sei, und ob daher die Verdächtigung, als ob Erzbischof

Konrad als Parteimann gehandelt habe, eine gegründete sei?

-{• In nomine Sancte, et indiuidue. trinitatis! Ego Conradus. Sancte. Salzbur-

gensis Ecclesie minister indignus! Omnibus fidelibus Xpi. tarn presentibus. quam

futurisl in perpetuum. , . Quia mortalium rerum
|
tarn momentanea et breuis est

memoria, quam incei'ta et breuis ipsa quoque mortalis uita ! ne cuncta que

fiunt sub sole eterna deleret obliuio ! placuit. prudentibus.labentia ! ad memoriam

reuocare stili
|
beneficio. Vnde nos quibus diuina fauente gratia propositum fuit

semper decorem domus dei diligere atque ideo in episcopatu Salzburgensi ad obse-

quium diuini cultus pertinentia neglecta excolere
|
inuelerata renouare. bona que-

libet. et utilia roborare! scripto ad posteros transmittere curauimus! Ecclesiam

Beati Georgij. super lacum Lenginse dictum! qualem inuenerimus.

a)lpsae quoque Monialesvel Monachi, qui a religione
ordinis sui exorbitasse, videbantur, ad normam rectitudi-
nis per eundem virum ita reducti sunt, ut Episcopus quoque Gurcen-

sis, hujus viri virtutem aeraulans — in Ecclesia Gurcensi constituit communis vitae

ordinem et possessionem, sicut usque hodie perspicuum est, et oculis cernitur. Et hie

quidem parvam habuit contradictionem (Vita Chonradi Archiep. Salzb. c. x. bei Pez

Thes. II, 3, col. 238) Notum est omnibus, qui adhuc supersunt nee laborare oportet

multum, ut ostendatur, quomodo solicitus fuerit pacem et quietem et tranquilitatem

facere omnibus, sive sub Regula in claustris, sive in regimine plebium positis. (Ibid.

c. XIII, col. 245.)



q ii a 1 o in oain forcrlMta,
|
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npianni.s. ReelasitM ttefat m krtttrleL httaa Sancte Sedfi

gl<n'io>i>>iiui Bpl«eepl \N i ir «'li ii rr I« nninin»\ h-mina uid.'licrl tarn imlnlii Mf

quam pi«>tat.«
|

in.sijjni.s'. tidrlixsnna d.Mintintir ciuistruxit. atqm« in <-a rnnjrregaUo-

uoin >.iiMliniiMii.\ii ! .studiu t't laimrr tiliniuin. inMiliiit. floriOStm eam I

tain claris w i i t u t i h u> <M mnribu.s >anc(ariiin uii^innin!
|

quam rnpiosifl facultat ibus

roddituum ü p<»M>sMnnuin. Tiadidit uero eandem ecclesiam. in miinc]i!>iir«lium |

Iteato Pctio IVinripi Apn>tol(innn. Sanctnque. RÖdbertn ! pi um» Srdis bllina epi-

>r»'P° • gubernandam !
;
M tuoiidam! auctoritate prodicti II | r l | u i t i. Ii

uidt'Iioi't sui. cunctorumque episcoporum! in ecclesia i-adem WCC6d<»tl—. Ha

taiiKMi! ut non episcopi. non aduocati. non cuiusquam potentis intrusion*

canonica et liberrinia electione. cum opus esset! Abbatissam assumerent. ip>um-

que aduncatum: quem utilem sibi fore sperarent ! nulla interuenientc corectionis

mole>tia! sponte sibi! eligerent. ut libera esset
|
elcctio penitus! in uoluntate

conuentus eiusdem. iuxta ! sanctorum canonum instituta. communi sororum. et

maiorum ibi. deo seruientium ! uoto parique consensu. et earum arbitrio ! quarum

et uita sancior! et
|
bona fama potior, et conuersatio! probaretur honestio

liceret episcopo prefato. uel successoribus eius. canonice intrantibus. uel capitulo

salzburgensi ! grauaminis aliquid, contra uota Abbatisse eiusdem loci, uel
|
con-

uentus ipsius! ibidem exercere. uel nouitatem aliquam ! illuc introducere. ut tan-

tumraodo, protectorem. et consultorem se loci ipsius. non dominum aut prelatum

esse se sciret. Cui loco uenerabili libertas est tanta
|
concessa! ut si senserit in

aliquo se ab eo grauari ! cuicumque uellit alij ! sui possit protectionem committere.

quamdiu sibi uiderit expedire. ne. quod eius est introductum fauore! iu\ta RottMfe

legis edictum: ad eius
|
incommodum! presum erit aliquis intorquere. secundum

quod edictum! omnis ecclesiarum debet ordo disponi. Y>qur adoo! ut |l qui>quam

catholicorum episcoporum salzburgensium : uel conuentus ipsorum. aliquid
|
contra

ea que dicta sunt: eflicere moliretur ! heredes fuudatricis eiusdem loci! liberam

haberent omni tempore potestatem! sine contradictione cuiusquam : omnimodis

ecclesiam iam dicti loci religiosi! cum suis omnibus
|
ad ipsum p»Mtin«'ntibus!

integerrime sue prime restituere libere dicioni et condicioni. dati> in oppmbrium

opprimentis episcopi seu conuentus quinque nummis et positis! super altare Sancti

Rodberti. Kt si quisquam
|
sponle se uellet religioni prel'ati loci subicere! n tili

i

nisi Abbatisse ipsius loci uel conuentui deberet obedicntiam tthlbw. .»uiquc

cohercionem et correctionem ! committere. Proinde sci.-in,ttici> aut cannnice non

intrantibus
|
episcopis Salzburgensibus ! nihil omnino deberet. Quia iuxta canonum

instituta sacrorum ! recte conuersationis exigit usus, ut preesse non audeat ! qui

subesse non didicerit. nee obedientiam. tvbiMtil imprirt. quam
|
prelatis : t'\hi-

bere non nouit. Ideoque. si mundiburdio Il.'.iti l'.-tn Prlaelpll ApOltOlfW sese

subicere catholice nescit! nee aliquid disponere debet ! in loco predieto

Qui! ab initio sui fundaminis et regiminis !
|

est mundiburd

a fundatrice subiectus. VA ab eadem fuerat iii>titutuin et prtetisMl tempn;

tirmatum. et uelut in tat rcdactiim ! ut mini.-teriaies. et famuli loci «Miisd»*m uite

nia prumrantes. | anrilli.s d.'i nirbil pmitoi. •
'» Abbaliss-

dem loci, uel conuentus ipsius auden-nt ullateniis att<-mptaip. u»'l

alij! obedientiam proinitltM <\ uH exhibere. E tl»«€fd< i*r«
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ordo iste pulcherimus. qui! in initio
|
sui. sicut palma florebat. paulatim

accrescere cepisset! contigit. ut sanctimoniales i 1 1 e circa

custodiam suscepti propositi! miserabiliter languescerent. et

religionis portu neglecto! uanitatis ac leuitatis naufragium
amarent. Factumque est. ut que

|
sancte uiuendo quorulam regnumque cclorum

querendo. Ulis omnibus. que adicienda dominus repromittit. habundabant! post-

modum mutatione miserabili. cum defectu pietatis. sanctarumque u i r-

tutum! summam etiam sustinerent inopiam teraporalium
| rerum.

In hoc itaque statu monasterium idem inueniens. ac super
utroque defectu misericordia motus! quid facto opus esset!

cogitare. ac inecum deliberare cepi. Cum tan de in multorum
r eligioso r um uirorum. precipue uenerabilis episcopi Gurcen-

sis
|
Romani aliorumque prelatorum et nobilium fretus auxilio

pariter et consilio! domum illammale negotiation i euer ti. a b ba-

tissam! amoui. moniales. sancte regule contrarias! expuli.

Quo facto de Admuntensi cenobio adductas uiginti ferme
j
moniales. expulsarum

loco subrogaui. abbatissam ordinaui. atque inobsequium diuini cultus!

monasterium. institui. Ea tarnen lege ! ut locus ipse sepe norainatus! nichil

pristini iuris amitteret. set in mundiburdio Romani Pontificatus. et sancti
|
Rodberti

iuxta tenorem, supra notatum. permanens ! abbatissam simul et aduocatum liber-

rima electione semper obtineat. Et constitui. ut moniales. admontenses adducte !

quandiu ibi uellent manere! abbatisse ipsius loci! per omnia essent obedien-

tes
|
atque subiecte sicut et cetere que ab initio sue conuersionis et conversationis

ibidem fuerant uotum professe religionis. Et cum uellent! ad cenobium Admontense

redirent. non sine gratia tarnen et licentia. seu permissione abbatisse predicti loci,

uel
|
conuentus ipsius. Quia cenobio admontensi. prime uotum professionis effe-

cerant. Quoniam ! quod causa necessitatis instant is! extiterat

sp eciale. ! non debuit ad consequentiam generalitatis. ipsa necessitate cessante

!

demum trahi. uel induci uel aliquibus
|
machinamentis inflecti. Quod secus esse

decreui. in sororibus aliis ut ipse semel. illic. professe ! non iam audeant exire

inde. uel ibidem conuersari! nisi secundum institutionem Abbatisse uel conuentus!

ipsius loci, et consuetudinem! diuturnam,
|
Et adieci. ut pro pietatis exuberantia

potioris! ex meo beneficio! uiginti modios babeat salis idem cenobium S M Georgij

cuius agitur causa in sumptum et censum annuum ! de patrimonio Salzburgensis

ecclesie! super illo quod eidem debetur annuatim
|
de ualle Saline quo Hai uoca-

tur. in loco admontensi. Et hoc consensu totius capituli Salzburgensis confirmaui,

et approbatione cunctorum episcoporum ! salzburgensi ecclesie subiectorum. ut

releuare ipsum locum religionis. non opprimere
|
me uelle

cunctis euidentissime monst rarem. Hinc est etiam quod nee admontense

cenobium. nee aliud quodlibet ! in partem sollicitudinis huiusce prouisionis admisi

nedum in plenitudinem potestatis quam nee ego michimet ipsi ualui
|
aliquomodo

uendicare. nisi! quantum prefate causa necessitatis induxit. ut

integer ille status antiquus atque primordialis in prineipio pagine presentis affixus.

exaratus et annotatus. atque pretitulatus ! in nullo penitus aeeipiat
|
in recte

uiuendi rogula ! detrimentum uel in aliquo capitulo in prineipio huius pagine deno-

tato Nisi! quod absit. et Deus auertat! a uia ueritatis. et monachice religionis!
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cxorbitet. ul rorrectiom .s|a Salz bürgen

benelinum temporale pi.M.iii r.nsus ai.iiui. «•i.l.'in *die« it el trihuit.

dioce>i. ttt loru> ip>e HiiMlatiis et in.sliliitio j «piam .»I» alij.s ultro-

neu>. atque lili.'Ms. et hon coactus. , .
|
Oinnihuti i| iblt Sancti Gcor-

tr «J - bona optantibu». et \piana pletate preslantibus. ipsum I

rantibus. uirginumque >anctarum ibidem deo deuote famulantium rollegiaai «tat

rantibus. «I
|
solaeium impomliMi« iluis ! misericordia et pax ! a domino deo nottro.

.Mala autem. aut lc»ionein aliquam. seu molestiam. uel perturbatio!. .-m «-i.! .

tihu-». et pn;>fnti> tätet! pairinam! in ali«|uo miliare, uel infringcrc tUttltitl

nisi resipiscant ! cum diaholo. et angelis eins! cosdein eterna maledictioot.

atque dampnandns I annuntiamus et ahsque dubio protitemur. Possessiones. sane et

quir«|iiid eadem ecclesia S" Georgii.
|
iuste et legitime atque canonice. seu decre-

talitcr. aut priuilegialiter modo possidet . siue liberalitate quorumlibet fidelium. deo

propitio. in futurum acquirendo possederit ! perpetuo iure teneat et quiete! possi-

deat. . . | Bt ut eandem ecclesiam Sancti Georgii. nullus omnino. ecclesiastica uel

seeularis persona in aliquo infestare. ac temerariis exactionibus perturbare. uel ordi-

nem institutum. quo felicissime fruitur ! conuellere audeat! | ex parte Dei omnipo-

tentis ! sub anathemate tiducialiter et firmiter! interdicimus. Acta sunt hec. Anno

dominice Incarnationis ! Millesimo. Centessimo. Tricesimo. Quarto. Feliciter. ,. -

Dass Herr Dr. Tangl seine Verdammungsurtheile gegen weltliche Personen niebt

minder voreilig schleudere, als gegen geistliche, hat er in auffallender Weise in

der ersten Abtheilung seiner Monographie über die Kppensteiner gezeigt. Erbringt

dort (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, J. 1850, I, S. 184), die l'ikumle

zur Sprache, vermöge welcher Herzog Adalbero von Kärnten und sein Vogt Vi/.elin

am 30. Mal 1027 im öffentlichen Gerichte, welches K. Konrad II. zu Verona hielt,

ihren Ansprüchen gegen den Patriarchen Popo von Aquileja hinsichtlich der Gaben

und Dienste, welche nach ihrem Vorgeben früher von allen Höfen, Schlössern und

Weilern der Kirche von Aquileja und von allen darauf Wohnenden, Freien und

Unfreien, dem Herzoge geleistet worden seien, entsagen. Kr benutzt /.war diese

Gelegenheit, um in beschränkter Auffassung des Ursprunges und der regelmässige©

Natur der Immunitätsprivilegien, auf welche er hinzudeuten scheint, und mit l'n-

beachtung der feudalen Stellung der Kirchenfürsten einen Gemeinplatz wider

diese anzubringen und den Bischöfen und Äbten cnmulativ und für jede Zeit

werfen, dass sie, die Bischöfe und Äbte, von jeher gewusst hätten. llel von der

Übernahme der allgemeinen Lasten zu befreien und die Bürde derselben auf die-

jenigen M wälzen, welche nicht das Glück hatten, unter dem Krummstabe zu

wohnen. Allein auch über den deutschen KönigKonrad II. wird der Stab gebr«>> h.n.

und ihm vorgeworfen, dass er, obschnu der ll«-rzo<r. wenn auch nicht das ge>, In i<>-

bene Hecht, so doch gewiss die alte Gewohnheit und was muh mehr sei. das Ver-

nunftrecht für sich hatte, dennoch gegen den Herzog en t s c h i l i a n. und diesem

unter Androhung einer Geldstrafe von 100 Pfund des besten Goldes verboten

habe, in Zukunft von des Patriarchen QjtW I

bensmitteln und Futter lür das herzoglich«- Krttg Dr. Tangl

will sieh über diesen Ausspruch des Königes und Kaisers oh n geachtet aller

Ungerechtigkeit ittttlbf gar nicht l't.litik habe zu

toidern geschienen. Dill dem l'atriai « I I
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nicht nur den Zugang nach Italien von Krain und Kärnten aus zu sichern, sondern

auch seine Stellung daselbst desto leichter zu behaupten.

Ich will auch in diesem Falle die bezügliche Urkunde aus Rubeis col. 500,

dem vollen Inhalte nach mittheilen , um den unbefangenen Leser selbst urtheilen

zulassen, ob in dieser Urkunde auch nur Ein Wort von einem kaiserlichen

Ausspruche vorkomme, ob nicht vielmehr H. Adalbero von seinem

ohngeachtet der ausdrücklichen Aufforderung durch den Patriarchen nicht erwie-

senen Ansprüche selbst abgestanden und ob der Kaiser oder nicht viel-

mehr H. Adalbero selbst die Konventionalstrafe von 100 Pfund des besten

Goldes festgesetzt habe, und ob selbst die Gerichtsversammlung , welcher nach

damaliger Gerichtsverfassung die Urtheilfindung zustand, etwas Anderes that, als

das zu verkünden, was zwischen H. Adalbero und dem Patriarchen gerichtlich ver-

tragt wurde , und ob endlich die von dem Vogte des Patriarchen vorgeführten

Zeugen eine alte Gewohnheit zu Gunsten des Herzoges oder nicht

vielmehr das Gegentheil bezeugt haben dürften.

In Nomine Domini. In Veronense Comitatu in Laubia S. Zenonis solarii , et in

judicio resideret Dominus Chonradus, gratia Dei Imperator Augustus, una cum

filio suo Henrico ad faciendas singulishominibus justitias, et ad deliberandas inten-

tiones. Aderant cum eis Popo Archiepiscopus Treverensis, et Ucellinus Transbur-

gensis, et Bruno Augustensis, et Mequardus Podeybrun, Wermundus Episcopus

Constantiensis, Vdelricus Tridentinus, et Rocerius Tarvisanus, Albunianus Bellu-

nensis , et Regico Feltrensis, et Helmengorus Cenetensis . . . Dei Episcopi : Ugo

Marchio, Agizardus Comes, et Pipo Comes, et Arduicus Comes, Megenardus Co-

mes, Orecherio Comes, Joannes Comes, Magifredus Comes, et Regimbaldus Comes

Bevorafaldus . . . . Arpo , Bernardus, Albertus, Remego, Isoledo, Rozzo, et Mal-

dipsi, Arnaldus, Judices Sacri Palatii, Atilinus de Turre et Uberto Germani, Luci-

fredus et Popo et Gualterius germani, Hermerardus, Harduinus, Begembaldus

filius cuiusdam Ditonis, Aco, Globo, germani, Joannes et Pagandulus, et Alderinus

germani et filii Oderlia, Azo filius Varienti, et reliqui. Ibique in eorum veniens

praesentia D. Popo Patriarcha Aquilegiensis Ecclesiae pariter cum Valperto suo

ejusdemque Advocato, et ex alia parte D. Adalperto Dux de Karinthi a una cum

Comite Vizelino Advocato suo, qui et Walperto vocatur. Ibi cum coniuncti essent, et

altercationes inter se haberent, dicebat Adalperto Dux cum eodem Vizelino Advocato

suo, quod de Curtis, et Castellis. seu Villis, etdeomnibus, tarn servis, quam liberis,

ipsi S. Aquilegiensi Ecclesiae pertinentibus, et supra ejusdem Ecclesiae perlinen-

tias habitantibus, exparte ipsius Ducatus fodrum, et angarias , seu publicum servi-

cium in panem et vinum, carnes, et annonam et alias angarias, et functiones publicas

sibi dare deberent. Ad hoc respondit D. Popo Patriarcha, et Advocatus eius Wal-

pertus, hoc verum non esse quod de Curtis, et de omnibus supradictis rebus fodrum,

aut quidquam horum, quae praedixerat, dare deberet Ducibus, vel Marchionibus,

aut Comitibus, Sculdasiis, vel Decanis, sive Saltariis. Tunc veniens supradictus Wal-

pertus Advocatus, ibique per Judicium cum quatuor Sacramentalibus , Quorum

nomina Varientus, Ubertus et Tubertus, nee non et Bono, ipsius Sanctae Ecclesiae

Milites
, qui ita juraverunt: De Cortis, et de Castris , Villis etdeomnibus

supra ipsius S. Aquilegiensis Ecclesiae pertinentias habitantibus, tarn per servos,

quam per liberos, quod neque Ducibus, neque Marchionibus, nee Comitibus,



ihm- MQMUlll, Deranis, neque Saltarii.s per )CMC1 MC 1*>«I rum, MC fumtiones, nee

I i i (| ii a m <ie rapnUUctif rttai p< )t 1
1
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taeere ibidem debereut. Et retulil ip.M> Dominii« l'atrian li.i um \\ tiperto

A.I.o.ai.» mio: quod habemu> et ttÜMMC ex pm I tl S, Hernucorai«

4flllcCjiCMll BMlMlM CortM, Castella, Villas, Massaricia«, et omnia in onu

ipsius Ecclesiae pertinentiis hahitantihns : et si quilibet I o adv ersinn

nos, et | (1 v er su m Aq u i I e gi e | | 1. 1 M 1 1 l i .» m i n «I »• 1 1 i q u i d dicere
vult. parat i sumus in de slare in rationr cum eo <• » legitim.-

l'inire. Et quod plus est, quaerimus, dicat D. Adalperto I»u\ 1 1

1

Comite Vezellino Advocato suo, si de Cortis, sive C a s t c II i s,

vel de V i 1 1 i s , aut de aliis S. Aquilegiensis Ecclesiae viris, aut

per 1 od in m, aut per ullum superius dictum Ca fori um, ulterius

dicere, aut inquietare vult aut non? Ad baec responderunt
Adalperto D u x , et Comes Vezellinus ejus Advocatus: quod dig-

num et just um est dicimus et laudamus, quod de Cortis, Castris, Casis,

MMlCfiCiild et de S.MariaeSanctique Hermacorae pertinentiis, et in Ipelc [tOlilaimtitl

habitantibus, tarn de servis, quam de liberis, nee Nobis, nee aliis Ducibu-, MC Mar-

chionihus, nee Comitibus, nee Sculdasiis, neque Decanis, neque BaltwiU per legem

pertinet quidquam, sed omnia in Omnibus Aquilegiensis Kcclesiae sunt propi ia. Iumi-

per hoc in loco, et in eodem judicio obligavit se ipse Adalperto Uux
cum Vezelino Comite Advocato suo contra 1>. Poponem Patriarcham, et \\ alpertum

Advocatum suum vel Aquilegiensis Ecclesiae, esse compositurum San-

etae Mariae Sanctoque Hermacorae centum libras optiini auri:

et collaudavit, ut tot i dein componerent beredes et p rohere des

et posteri ejus, si unquam contra Poponem Patriarcham, vel contra quemquam

alium aliquid dicere, vel inquietare praesumpserint de bis praenominatis rebus. Kt

deinde taciti, et contenti permaneant omni tempore. Et si aliquacsumn »nae

contra hoc ire temptaverint, totidem componant , tacitique pennaneant. Cum hoc

ila definitum est, justuin fore omnibus supraseriptis Auditoribus visum

Judicaverunt quoque , ut juxta ejusdem D. Poponis Patriarchae.

Walperti Aquilegiensis Ecclesiae Advocati, nee non Adalpcrtonis Ducis,

vel Vieellini Comitis ejus Ducatus Advorati, professionem et mani-

I' es tat i o n e in , amodo in antea D. Patriarcha cum \\ alpei to \.l\ m MIC suo ipsas

Cortes, cum Casis, et Castris, seu Villis, et Massariciis, et cum omnibus in ejus-

dem Ecclesiae pertinentiis habitantibus, tarn liberis quam Eervis, cum Ml
omni praescripto de parte Adalpertoni.» DmIc il <'omiti> \ ••eellini \<l\.

sine omni inquisitione habere et detinere «I« I t: et ipee Adalperto I» u \.

cum Weeellino Comite Ad\orato mio p r o in i s e r i t . .se omni tempore e\

t contentos pennaneie. T;tliter harr rausa finita e.»t : .t <| n a I i t e r acta e»t,

supra notitia o p t i m e d em on s tr at. Ego quidein Arnold -et judex

i l'.ilatü jn.-.-inn,- .-na praedicti Impcratoi i> et )N Chartam

scripsi et interfui anno cjMCT— Dmnini Cnmaiii fntla dei Imp.-rM oio Aupn>ii in

It;,li.« pi-imo. \lll. Kai. .Iiinii. Indiel im,. D
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Nachtrag.

Die vorstehende Abhandlung war bereits an die hohe Akademie eingesen-

det, als mir die vierte Abtheilung der Monographie über die Eppensteiner zur

Hand kam. In dieser wiederholt Herr Dr. Tan gl S. 106 die Behauptung, dass

Erzbischof Thiemo dem Markgrafen Starhand und dessen Lastergenossen gegen-

über in Betreff Friesachs im Unrechte gewesen, und fügt noch die weitere

Behauptung bei , dass Markgraf Starhand und seine Brüder allerdings Grund

hatten, mit dem Erzbischofe Thiemo zu streiten; denn es habe sich ausser-

dem auch noch um das grosse Gut Cest in der Mark Soune gehandelt,

welches schon Erzbischof Gebehard als ein Eigenlhum a ngesprochen hatte,

und welches erst Hemma, die Tochter des Grafen Werigand und Gattin des

Grafen Wolfrat von Treffen dem Erzbischofe Konrad freiwillig abgetreten, und

von diesem dafür 100 Bauernhuben erhalten habe.

Nach dieser Behauptung fiele den Erzbischöfen Gebehard und Thiemo ein

zweites, den Kampf und die Unthaten vor Friesach erklärendes Unrecht zur

Last. Wir wollen untersuchen, wie es sich auch mit dem Erweise dieses angeb-

lichen zweiten Unrechtes verhalte.

Vor Allem ist zu erwägen, dass es sich vor Friesach um die Veste Friesach

und, wenigstens so weit die bisher bekannten Geschichtquellen reichen, ausser-

dem um nichts Anderes, um kein anderes Besitzthum handelte. Von dem Rechts-

streite wegen des Gutes Cest geschieht in der Erzählung der Belagerung der

Friesacher Veste nicht die mindeste Erwähnung. Wir lernen denselben erst aus

der Urkunde des Erzbischofes Konrad , in welcher er den Zwiespalt und die

Beendigung desselben erzählt, kennen.

Wie Herr Dr. Tangl die Sache darstellet, sollte man meinen, das Gut

Cest habe sich bis herab auf Hemma, die Nichte des Markgrafen Starhand in

dem Besitze ihrer Familie befunden, und nur die Erzbischöfe von Salzburg hät-

ten Anspruch auf selbes gemacht, d. h. die Abtretung desselben verlangt. Wäre

dieses der Fall, d. h. hätte sich zur Zeit des Erzbischofes Thiemo Cest im

Besitze des Markgrafen Starhand und dessen Bruders befunden, so wäre meines

Erachtens nicht abzusehen gewesen , wesshalb sie wegen eines Gutes ,
welches

sie schon hatten, wider den Erzbischof Thiemo vor Friesach mit gewaffneter

Hand hätten vorgehen sollen? Nur an Thiemo wäre es gewesen, wider die



Grafen die OnTeneive n ergreifen, «renn lefbe dal in Gut freiwillig

nicht hereingeben wollten« Sie, die Grafen, konnten sieh

deeeen beeebrinken , was sie schon betten, ffle sich neer die Biete bi

Wahrheit rerhaHen habe, irird der geneigte Leeer ein beeten em d( I

nischen l'rkunde ersehen, welche ich aus dem Hormnyr'.sclicu Airline für 8öd-

denteehland (II. S. 2i7), dem vollen Inhalte nach hersetze:

C. | In nomine sanete et individno trinitatis. Kgo Chonradus sanete Del

eeeleeie Salibnrgeneie erehiepieeopue.
i

Regimen geeleeftg earienti nratteH p"-

tc>t eomparari ,
que si prolem non per oottidiana incrementa, aluerit. sed oim

t'aeiens ahlaetauerit
|
et rigorem teneritudini praetulerit. sc in eulpam. et

ponet in dehilitatis niinam. Ita qui preest sanete dei eeclesie,. non subito nee

quasi
|
ex abrupto, sed per gradus debet sumnium scale tranquillitatis et

requiei teendere. Sie et eoi sedem pontificalem adepti non mericis sed
[
dispo-

sitione dei sensim et paulatim de inultis quedam nobis ohstaneia su jx r:t ui rnus.

et nunc verbis seeundum blandiciem lactis. nunc | forlioribus iuxta grossitudi-

nem panis. ad bonuin pacis et com m od um diffinit ionil -ein per

o per am dedimus. unde dimissam
|
nobis ab attfeOOeeOrihni eeatlil heute

memorie (iebehardo et Tiemone ') archiepiscopis controversiam diu

niiiiinavimiis. e t | e x hoc in hoc i n c I i n a v i mu s. M a r c h i i cniiii

Stare liant et fratereiusWerigant et subsequens hu ins filia

1 1 e in in a nomine
|
cum mar it suoComiteWolfrado d i u t i n e n o 8

pu I saver u n t. praediumque Cezt istis terminis signatum. Wibcstein et
|

fönte niarmoreo lapide signato. usque ad crepidinem nmntis sinini esse dixerunt.

Sed referentibus aliis hoc pocius | ad dominicale nostrum
pertinere. diudeliberauimus magnaque et frequentia con-

cilia in de habuimvs. Defuncto |
itaque praefato marchione et fratre. su-

perstes filia Hemma cum iam dicto marito acrius institerunt. seil per amicos in-

dueti. abdi|cando super reliquias beatissimi Rodberti, bis so non con-

ditionaliter abalien auerunt. Verum tanti prineipis quem enutrieraimis

et ipsius domine, tarn
|
morum quam generis nobilitate inspeeta. hoc quod causa

nostri feeerunt. sine reconipensatione aliqua. ucquaquain eee« pi eteretindum

nostri omnes acclamauerunt
|

Quid plura. Aetepto consilio. et mariti feinde

uxoris hominio susceplo (' mansus non de dominicali nostro. sed de

i n b c u ef icia to quam | cicius mors ullius liberi hominis nostri Micuum feee-

rit infra terminos Duri. Cerwalt. Hartberc. et I. DlH n/.en

filium
|

geniieiint m'ciiimIiiiii morem beneticium patris et inalris IteipiaL sin

autem tiliam. tantum dum uixerit habeat. deineeps ecrlesia MM reejpint I t p#e-

sideat. Hoc presenti pagine cuin corroboralionr impreeeionie .sigilli nostri anno-

tari feeimus. et si mo rte p r ep e d i e n t e { ista non co rap I eue r i in u s-

successori nostro id supplere re I i n qu i in u s. Testes, dominus Ro-

manus Gurcensis episcopus. Comics S d« Liiihenowc Comics p«q>po

iic. ('(mmis Otto de Ortenburc. Otto de Maehlant. Heinrii

hardus de Beenenberge, Bn de Fricsaeh. Megingo/ pnccriia. A.!

dapifer. Ilcrtniht camerarius. GottfHdl dolfa* de I

1 ( Tiemone.



392

Wisinto de Bonegowe; Otto de Richenburch. Actum in praesencia nostri Frie-

sach. Anno dominice incarnationis M. C. XL. I. Indictione VIII *).

Aus dieser Urkunde geht nun hervor, dass das praedium Cezt istis termi-

nis signatum Wibestein et fönte marmoreo lapide signato usque ad crepidinem

montis, seit den Erzbischöfen Gebehard und Thiemo von der Familie des
Markgrafen Starhand angesprochen wurde, sich somit die Erz-

bischöfe im Besitze dieses Gutes befunden haben; dieser Besitz also aller-

dings ein b est ritten er Besitz war. Ein bestrittener Besitz ist aber deshalb

noch kein widerrechtlicher, und im vorliegenden Falle könnte man dieses

um so minder ohne weiters aussprechen, als den Ansprüchen Starhands und

seiner Angehörigen gegenüber doch auch Angaben vorlagen, dass das frag-

liche Gut zu den Domänen des salzburger Erzbischofes gehöre. Wollte man

geneigt sein, daraus, dass Erzbischof Konrad dem Grafen Wolfrat und der

Gattin desselben Hemma nicht blos aus Rücksicht für seinen Zögling Wolfrad,

und den durch Sittlichkeit und Geburt gleich hohen Adel der Hemma, sondern

auch zu einiger Vergütung für das, was sie aus Rücksicht für ihn gethan

haben, die Belehnung mit den hundert Gehöfden für den Fall des Heimfalles der-

selben zusicherte , weiters schliessen , dass der Erzbischof Konrad denn doch

von einem Unrechte überzeugt gewesen sein müsse, von einer Verkürzung, für

welche immerhin doch einige Entschädigung zu leisten sei, so möge man früher

noch erwägen, dass es sich, wie die Konradinische Urkunde deutlich genug zu

erkennen gibt, um einen langwierigen, den Erzbischof Konrad stark beschäf-

tigenden, wahrscheinlich durch eine streitige Begränzung veranlassten, und dess-

halb schwer entscheidbaren Besitzstreit handelte, und dass daher Erzbischof

Konrad wohl geneigt sein konnte, ein Opfer zu bringen, sich zu einer Gunst-

bezeugung herbeizulassen, um sich und seinem Erzbisthume statt eines, wenn

auch rechtmässigen oder doch nicht erwiesen unrechtmässigen, sodoch immerhin

unruhigen Besitzes nach langen Mühen einen ruhigen Besitz zu verschaffen

:

wobei es mir noch besonders bezeichnend scheint, dass die hundert Mansi nicht

1) Die Indiction VIII. passt auf das Jahr 1145. Erzbischof Konrad befand

•sich am 22. Mai und 28. Juli 1141 aber auch am 2. April und 2. August 1145 in

Friesach. (Siehe meine Regesten CCLVI, CCLVII. CCLXXXIII. CCLXXXV.).

Muchar gibt den Inhalt der Urkunde im 4. Bande seiner Geschichte d. H. St..

S. 374 und 375 an, und beruft sich auf das Archiv für Geschichte 1821, S. 239,

wo sich jedoch Eichhorn lediglich auf Hormayr's Archiv für Süddeutschland II,

S. 247 bezieht. Dr. Tangl datirt, jedoch ohne Quellenangabe, 1137; allein auch

auf dieses Jahr passt nicht die Indiction VIII, sondern die Indiction XV. Das

Original soll sich nach Muchar's Angabe im k. k. Haus- Hof- und Staats-Archive

befinden *).

'') Das Original, auf Pergament mit 1 Siegel, ist im k. k. Haus-, Hof- und

Staats - Archive aufbewahrt, nach demselben wurde die Abschrift ver-

bessert. Es steht wirklich die VIII. Indiction; derlei Fehler, welche

7,u allen Zeiten vorkommen, können dem sonst unverdächtigen Originale

keinen Eintrag thun.

Climel.



n den Domanialgttera , d.h. radeeGll hiaehö-

1*cn fiir ihre algen« Ih-nül/um: \ ..i hrh.dt.'ii w.nvu. und wozu :iurh «las Gut

Cest gehörte, randera ;ms den Banefleialgfitern genoaunea wm-dm
.

Ottern, «reich« Iberhaapt rar Verleihen! u afinieierieJea «»der Vasallen

beetimml «raren«

Es dürfte daher wohl aaeh der Vorwarf i tei Uaveehtee, la

«reichem Brsbieehof Thiemo den Markgrafen Starh.md uml dea Genossen

deeaelben gegenüber geetanden babea soll, das Dnreehi in Beiref dea

Cest in die Reihe der theila unfrorccliton, theils roreOigea UirfhefM gehflrea,

mit «reichen Herr Dr. Tan^l wider die Erzbischöfe Balduin, Goachard. Thiemo

und Konrad so freigebig ist.
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Verbesserungen

III paiuionis« hon Legende nun hrili-m Jlethodiuv

Von Ernst Dümmler.

\rcln\. XIII. Hand, I. Hallte.

Seih' 151, Zeile \2 von oben, ||(M i n I B i i> >tatl iininer.

„ euch „ aurb.

„ Dioklca „ IHokle<».

„ ergänze *J binter gratia.

„ lies caelum statt cadum.

unten, zu altissimi ergänze das Cilat: (Jenes. 14, 18.

oben, ergänze induit binter totondit.

„ lies ag gic der e t u r.

.. .. hoc statt hec.

unten, ergänze ob v i a in hinter quondain.

oben, lies Sclavus statt Slavus.

unten, „ diayspovrai.

„ „ IIa j oarie l e.

IT'.) .sind im Text die Zahlen zu den Anmerkungen verstellt, und um
gehört *) zu Z. 14 von oben, hinter „des heiligen Patnis"] 3

) xU

Z. 14 von unten, hinter ..Nr- /u E. tl von unten. Maler

„existirte".

182 gebort die Anmerkung •) zu Z. SJ von oben, hinter dir Worte:

„Vorschriften Johanna Vlll u .

197 gehört die Anmerkung 1
) aut di< \» II Z. l"

(dien, hinter die Worte J „die C.i|iitel".

152,
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